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Tagbtatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Wintersitzung. 18««

Kreisfchreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 9. Wintermonar 1860.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem Re,
gierungSrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag, den
19. Nov. nächsthin, einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage, des Vormittags um 10

Uhr, im gewohnten Versammlungslokale des Großen RatheS
auf dem Rathhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

à. Gesetzesentwürfe.

s. Solche, die zur zweiten Berathung vorliegen:

1) Gesetz über den Mißbrauch der Presse (Fortsetzung der

Berathung).
2) Gesetz über die Grundbücher und Pfandtitel.
3) Gesetz über die öffentlichen Primärschulen (letzter Theil).
>1) Gesetz über bleibende Waldausreutungen.
5) Gesetz über Aktiengesellschaften.
6) Gesetz über die Organisation der Finanzverwaltung

(die endliche Redaktion der ersten Berathung fällt mit
der zweiten Berathung zusammen).

Tagblatt des Großen Rathes tsso.

b. Solche, die bereits vorgelegen, aber theils
verschoben und zurückgewiesen, theils nicht in

Behandlung gezogen wurden:

1) Gesetz über die Militärsteuer.
2) Gesetz, betreffend Uebertragung der VormundschaftS-

pflege an die Ortsgemcindräthe.
3) Gesetz über Erweiterung des Stimmrechts an den

Einwohnergemeinden.
4) Dekret, betreffend Ergänzung und Erweiterung des

8 25 des Ohmgeldgesetzes.

c. Solche, die neu vorgelegt werden:

1) Gesetz über das Erbrecht der Unehelichen.
2) Gesetz über die Amtsschützengesellschaften.
3) Gesetz über Ausrichtung der Pferde- und Rindvieh¬

prämien.
4) Gesetz über die EinkommenSstcuer.
5) Gesetz, betreffend Abänderung des § 4 deS Gesetzes über

gemeinnützige Gesellschaften.
6) Gesetz über die Besoldung der Centralinstruktorcn.
7) Gesetz über die Bekleidung der Landjäger.
8) Gesetz über Abänderung der Militärorganisation, soweit

es die Instruktion der Rekruten in den Bezirken
betrifft.

9) Dekret über die Korrektion der Simme.
10) Dekret über die Erhebung von Lafcrriere zu einer

eigenen Pfarrei.
11) Dekret über Errichtung einer zweiten Pfarrei in Her-

zogcnbuchsee.
12) Dekret über Erhöhung der Besoldung des katholischen

Pfarrers in St. Immer.

L. Vor träge.

a. Des Regierungspräsidenten:

1) Betreffend Ersatzwahlen in den Großen Rath.
2) Betreffend das Entlassungsbegehren deS Herrn Re,

gierungSstatthalter Grüring in Viel.



148

b. Der Direktion des Innern:

Betreffend Ertheilung des KorporationSrechtS an den

Zennerspital.

c. Direktion des Innern, Abtheilung Armen¬
wesen :

Betreffend Nachkreditbegehren für das Landsaßenbüreau.

tl. Der Direktion der Justiz- und Polizei:

1) Betreffend NaturalisationSbegehren.
2) Nachkreditgesuch für die Strafanstalten in Bern und

Pruntrut.
3) Betreffend die Beschwerdeangelegenheiten deS Herrn

Fürsprecher Wvß und Mithafte und deS Arsène
Koller,

4) Betreffend Strafnachlaß- und StrafumwandlungS-
gesuche.

5) Betreffend die Beschwerde der Gemeinde Bern über
das von der Regierung in Anspruch genommene Recht
der Bestätigung deS Polizeiinspektors.

e. Der Direktion deS KirchenwesenS:

Betreffend die provisorische Fortdauer deö SynodalgesetzeS

vom l9. Jänner 1852.

k. Der Direktion der Finanzen:

1) Betreffend die Passation der StaatSrechnung von 1859.
2) Betreffend den Voranschlag der Einnahmen und Aus¬

gaben deS Staates für das Jahr 186 l.
3) Betreffend Abschreibung einer werthlosen Forderung

vom StaatSvermögen.
4) Betreffend Nachkreditbegehren für infolge Gesetzes

stattgefunvene Besoldungserhöhungen.
5) Betreffend Berichtigung der Rebaktion deS 8 22 deS

Besoldungsgesetzes.
6) Betreffend die ErpropriationSertheilung zum Zwecke der

Erstellung eines Ohmgeldgebäudes in Convers.
7) Betreffend die Genehmigung eines Vergleichs mit der

Landschaft Obersimmenthal.

z-. Der Direktion der Domänen und Forsten:

1) Betreffend KantonnementSverträge.
2) Betreffend einen Nachkredit für den botanischen Garten.
3) Betreffend den Verkauf verschiedener LiegenschastSge-

genstände, nämlich:
s. des RingmauermagazingebäudeS und deS Kanonen-

wegcs in Bern;
ff. zweier Häuser an der Matte in Bern;
c. der Schloßscheuer, sammt einigem Land in Münster;
<l. der Amtschreiberei-Domaine Schwarzenburg;
e. der Alprechte am Birrenberg;
1. deS ZollgebäudeS in Büren.

4) Betreffend Genehmigung deS Kompromisses über die

Ausscheidung der Rechtsverhältnisse auf dem Großen
MooS.

ff. Der Direktion der Erziehung:

Betreffend Ertheilung deS ErpropriationsrechtS an die
Gemeinden RüegSau und Laufen zum Zwecke von Schulhausbauten.

i. Der Direktion deS Militärs:
1) Betreffend Kreditbegehren für außerordentliche Militär¬

kosten.

2) Nachkreditbegehren:
s. für die Landwehrinspeklionen;
ff. für die Zeughausverwaltung zu Ausrüstung der

Landwehr.

lc. Der Direktion der öffentlichen Bauten:

1) Betreffend Nachkreditbegehren für:
a. die Brünigstraße;
ff. die Schwarzenburg-Heitenried-Straße.

2) Betreffend Kreditbegehren wegen außerordentlichen
Wasserverhecrungen.

3) Betreffend Straßen- und Brückenbauten.
4) Betreffend StaatSbeiträge an Straßenbauten.

i. Der EntsumpfungS« und Eisenbahndirektion:

Betreffend Aufnahme eines Planes über Eisenbahnen im
Jura.

L. Wahlen.

k) Zweier Mitglieder deS Ständerathes.
2) EineS KantonSbuchhalterS.
3) Eines KantonSkriegSkommissärS.
4) Eines Regierungsstatthalters von Viel.
5) Von Stabsoffizieren.

Für den- ersten SitzungStag werden auf die Tagesordnung
gesetzt: Borträge des Regierungspräsidenten und sämmtlicher
Direktionen, sowie die suff litt. a hievor bezeichneten zur
zweiten Berathung gelangenden Gesetzesentwürfe.

Die Erledigung von Naturalisationsbegehren und die
Wahlen finden Mittwochs den 21. November statt

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Niggeler.



Crste Sitzung.

Montag den 19. November 1869.

Vormittags um 19 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ni g geler.
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die Sache durch neue Unterhandlungen in ein Stadium getreten
sei, wo gegründete Hoffnung vorhanden, daß das ganze
Unternehmen in seiner Ausführung gesichert sein werde. Indessen
sind die daherigen Unterhandlungen mit den Regierungen
anderer Kantone und bctheiligten Gemeinden noch nicht zum
Abschlüsse gekommen und ist es bis dahin der Regierung nicht
möglich, definitive Vorlagen zu machen. Ich denke jedoch,
Ihre Zeit werde durch die vorliegenden Traktanden vollständig
in Anspruch genommen werden. ES ist vorauszusehen, daß
man damit nicht zu Ende komme, sondern daß nach der
bevorstehenden Session der Bundesversammlung eine außerordentliche
Sitzung dcS Großen Rathes veranstaltet werden müsse. Ich
erkläre die Sitzung als eröffnet."

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bärtschi, Bürki zu
Word, Jmer, Müller-Fellenberg, Müller, Arzt; Revel, Seiler
und Wyder; ohne Entschuldigung: die Herren Aebt, Affolter,
Jakob; Bähler, Daniel; Bangerter, Batschelet, Biedermann,
Bucher, Burger, Bütigkofer, Bützberger, Burn, Carlin, Chevrolet,
Corbat, Dähler, Engemann, v. Erlach, Funkhäuser, Feune,
Fischer, Fleury, Flück, Freidurghaus, Froidcvaur, Gerber, Gfellcr,
Niklaus; Girard, Gobat, Grosjcan, Grvßmann, Guenat,
Haag, Henncmann, Herren, Hirsig, Hoffmeyer, Houriet, Jaquet,
Jcannerat, Jmhoof, Benedikt; Jndermühle zu Amsoldingen,
Kaiser, Karlen, Joh. Gottl; Karlen, Jakob; Kasser, Klaye,
Knechtenhofer, Wilhelm; Knuchel, König, Kohler, Koller,
Lehmann, Daniel; Lenz, Loviat, Lüthy, Marquis, Marti,
Messerli, Moser, alt-Statthalter; Moser, Jakob; Nägeli,
Oeuvray, Pallain, Paulet, Probst, Prudon, Regez, Reichenbach,
Karl; Riat, Ritter, Nohrcr, Rosselet, NöthliSberger, Jsak;
RöthliSberger, Gustav; NöthliSberger, Mathias; Rothenbühler,
SalzMann, Schmalz, Schmied, Andreas; Schneider, Arzt;
Scholer, Schori, Friedrich; Schon, Johann; Schrämlt,
Schürch, Seßler, Siegenthaler, Sigri, Spring, Steiner, Oberst;
Sterchi, StMler, Stossmar, Theurillat, Tièche, Trorler,
Wagner, v. Wattenwyl zu Rubigen, Willi, Wüthrich, Zbinden
und Zeesiger.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Ansprache:

„Meine Herren! Im Einverständnisse mit dem Regie-
rungSrathe habe ich Sie auf heute zu einer Sitzung des Großen
Rathes eingeladen. Ich hätte gewünscht, diese Einladung schon

früher an Sie ergehen lassen zu können; indessen ließ eineStheilS
die Unbeständigkeit und der stete Wechsel der Witterungsverhältnisse,

namentlich bei den Mitgliedern vom Lande, einen

nachhaltigen Besuch der Sitzungen nicht erwarten; andernthetlS
waren die vorliegenden Geschäfte nickt so dringend, daß eine

außerordentliche Berufung der Mitglieder deS Großen Rathes
geboten gewesen wäre.

- „Das Trakraudenverzeickniß, welches Ihnen heute vorliegt,
erhielt infolge dessen eine etwas große Ausdehnung; wir werden
unS längere Zeit damit beschäftigen müssen, ja wahrscheinlich
in dieser Sitzung nicht damit zu Ende kommen. Nichtsdestoweniger

werden Sie einen Gegenstand auf dem Verzeichnisse

vermissen, dessen Erledigung Sie sowohl als das ganze Land
mit großem Interesse entgegen sehen, nämlich den Bericht der

Regierung über den Stand deS Ostwestbahnunternehmens. ES
wäre der Regierung sehr erwünscht gewesen, Ihnen den Bericht
schon in dieser Sitzung vorlegen zu können; sie bemerkte jedoch

in einem an daS Präsidium des Großen Rathes gerichteten
Schreiben, daß eö nicht wohl möglich sei, weil in letzter Zeit

Tagesordnung.
Vortrag des Regierungsrathes über die

stattgehabten Ersatzwahlen.

Seit der letzten Sitzung des Großen Rathes mußten in
folgenden Wahlkreisen Ersatzwahlen angeordnet werden:

Aarwangen: für den verstorbenen Herrn Trösch;
Langenthal: für den verstorbenen Herrn Geiser;
Rohrbach: für den demisstonirenden Herrn Leuenbergcr;
Miöcourt: für den zum Amlsschaffner gewählten Herrn

Girardin;
Langnau: für den verstorbenen Herrn NöthliSberger;
Frutigen: für den demisstonirenden Herrn Thonen.
Huttwyl: für die resignirenden Herrn Meister und den

Herrn Heß;
B älter kinden: für vie resignirenden Herren Jngold

und Andres;
Biglen: für den resignirenden Herrn Moser.

In den politischen Wahlversammlungen vom 28. Oktober
und 1l. November abhin wurden zu Mitgliedern deö Große»
Rathes gewählt:

Im Wahlkreise Aarwangen:
Herr Hector Egg er, Baumeister zu Aarwangen.
Im Wahlkreise Langenthal:
Herr Hauptman» Friedrich Buch müller zu Lotzwyl.
Im Wahlkreise Rohrbach:
Herr Jakob Käser, alt-Gemeindschreiber, zu Melchnau.
Im Wahlkreise Miöcourt:
Herr August Frote, Gutsbesitzer zu Miecourt.
Im Wahlkreise Langnau:
Herr Ludwig Wyß, Handelsmann zu Langnau.
Im Wahlkreise Fruiigen:
Herr Schneider, gewes. Amtsverweser in Frutigen.
Im Wahlkreise Huttwyl:
Herr Andreas Wirth in EriSwyl und

„ Johann Flüssiger zu Dürrenroth.
Im Wahlkreise Bättcrkinden:
Herr Friedrich Kummer, Lieutenant in Utzenstorf und

„ I- I. Eber h a rd, Kavalleriehauptmann zu Buren
im Hof.

Im Wahlkreise Biglen:
Herr Friedlich Bürki, Sohn, Handelömann, in Word.

Keine der genannten Wahlvcrhandlungen wurde angefochten

und da auch kein Grund vorliegt, gegen dieselben von'
AmteS wegen einzuschreiten, so stellt der Regierungsrath den

Antrag, dieselben zu genehmigen und die Gewählten zu
beeidigen.
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Dieser Antrag wird vom Herrn Regierungspräsidenten,
als Berichterstatter, empfohlen und ohne Einsprache durch daS

Handmehr genehmigt.

Die anwesenden neuen Mitglieder Buchmüller, Eberhard,
Eggcr, Frotö, Flückiger, Käser, Kummer, Schneider, Wirth
und Wyß leisten den verfassungsmäßigen Eid. Herr Bürki
läßt seine Abwesenheit entschuldigen.

Mühlethaler verlangt und erhält das Wort, um die
Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Lage der im Laufe
dieses Jahres von Wasscrverheerungen heimgesuchten Gegenden
hinzulenken, indem er in Erinnerung bringt, wie von anderer
«Seite Beiträge zu Milderung des Schadens geleistet worden;
so von Seite der Liedertafeln von Basel und Bern durch
Abhaltung eines ConzerteS in Langenthal und Zusammenlegen
einer Steuer aus eigener Tasche, ferner von der Hauptversammlung

der Helvetia in Viel, so wie später von dem dort
versammelten Olfiziersverein (vom letztem sür den Winkelried,
verein). Der Redner macht nun, in der Hoffnung, daß auch
die Mitglieder des RegierungsratheS ihr Scherflein beitragen
werden, den Vorschlag, daß der Große Rath auf ein Taggeld
verzichte, dessen Betrag zur Hälfte den Wasserbeschädigten, zur
Hälfte dem Winkelriedvereine zukommen soll. Der EinWurf,
daß ein solches Verfahren nicht reglementarisch sei, kann nach
der Ansicht deS Sprechenden für den angeregten Akt selbst kein
Hinderniß sein.

Der Herr Präsident äußert in der That sein Bedenken
darüber, ob dieses Verfahren dem Reglement entspreche, und
stellt die Frage, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die Sache in
Form einer Empfehlung bel der Auszahlung deS TaggelbeS an
die Mitglieder anzubringen.

Kurz, Vizepräsident, ist der Ansicht, daß es nicht zuläßig
sei, auf dem Wege eines reglcmentswidrigen Beschlusses
Jemanden zu einem Beitrage zu nöthigen, der seiner Nalur nach
nur freiwillig geleistet werden könne. Wenn Herr Mühlethaler
seinem schönen Gedanken, welchem der Sprechende von Herzen
beistimmt, Folge geben wolle, so könne es am leichtesten
geschehen, wenn der Antragstester eine Liste in Um'auf setze oder
selbst das Geld einsammle; nur dürfe cS nicht auf dem
unschicklichen Wege deS Zwanges geschehen.

Mühle thaler erklärt, er habe diese Antwort erwartet;
es genüge ihm, die Sache angeregt zu haben.

EntlassungSgcsuch
deS Herrn Fr. Grüring von der Stelle eines Regierungs-
statthalterS von Biel.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS wird
demselben die aus Gesundheits- und Familienrücksichten nachgesuchte
Entlassung in üblicher Form ohne Einsprache durch das
Handmehr ertheilt.

Vortrüge der Direktion der Domänen und Forsten.

1) Verkauf deS RingmauermagazinS in Bern.

Der NegierungSrath stellt den Antrag auf
Genehmigung deS mit der Berncr-Baugesellschaft unterm 22.
Mai 1860 (mit Nachtrag vom 3. Oktober l. I.) abgeschlossenen

Vertrages, nach welchem der Staat derselben daS
Ringmauermagazin und den Kanonenweg um die Summe von
Fr. 40,à käuflich abtritt.

DaS Ringmaucrmagazin ist sür Fr. 25,600 gegen Brand
versichert bei einer Grundsteuerschatzung von Fr. 44,000; der
gegenwärtige Micthzins beträgt Fr. 1610, zu 4 Prozent
berechnet, gleich einem Kapital von Fr. 40,250. Der Kanonenweg

wurde immer als öffentliche Straße benutzt und trug dem
Staate nichts ein.

v. Büren erklärt, daß er als Aktionär der Baugesellschaft
den Austritt nehme.

2) Verkauf der Häuser Nr. 120 und 121 an der
Matte zu Bern.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf
Genehmigung des unterm 5. und 28. Juli 1860 mit Herrn Sam.
Küenzi, Zeugschmied in Bern, geschlossenen Kaufvertrages,
nach welchem demselben die erwähnten Häuser um eine Summe
von Fr. 16,400 abgetreten werden sollen.

Der gegenwärtige Miethzins beträgt zwar Fr. 882, während
der zu 4 Prozent berechnete Zins der Kaufsumme nur Fr. 656
ausmacht; dagegen wird im Vortrage bemerkt, daß der schlechte
Zustand, in dem sich die fraglichen Gebäude befinden, bald
einen Neubau oder wenigstens bedeutende Reparaturen nöthig
machen würde.

3) Verkauf der Schloßscheuer und einiger
Landparzellen zu Münster.

Der Staat besitzt in Münster eine zum dortigen Schlosse
gehörende Scheune nebst drei Landparzellen, die weder für den
Amtssitz nothwendig sind, noch vermuthlich je zu öffentlichen
Zwecken verwendet werden können.

Gesammtschatzung von Land (3 Jucharten 15,500 sH') und
Scheune Fr. 3533. 40

Angebot der Kirchgemeinde Münster „ 8261. —

Der Regierungsrath stellt daher den Antrag auf
Genehmigung des am 16. April 1860 geschlossenen Kaufvertrages,

nach welchem die Kirchgcmcinde Münster die genannten
Gegenstände um die Summe von Fr. 8261 übernimmt, mit
Vorbehalt dcö zu Errichtung eines Holzhauses nöthigen Platzes.

4) Verkauf deS ehemaligen AmtSschreibcrci-
gebäudes zu Schwarzenburg.



Die zu verkaufende Liegenschaft besteht in einem Wohnhause

nebst Dependenzcn und 2V Jucharten 18,031 LZ' Land.
Grundsteuerschatzung Fr. 13,770.

DaS höchste Angebot beträgt Fr. 22,000, welche Summe
zu -1 Prozent einen jährlichen Zins von Fr. 880 abwirft,
während der bisherige Miethzins sich nur aus Fr. 605 beläuft.

Der Regierungsrath stellt daher den Antrag auf
Ratifikation des mit Herrn GlauS, Amtsschreiber zu Schwarzenburg,

am 12 September 1860 geschlossenen Kaufvertrages
betreffend die bezeichneten Gegenstände um die Summe von
Fr. 22,000.

5) Verkauf von 31 Kuhrechten auf der Alp
Birrenberg.

Der Staat besitzt 31 Kuhrechte auf der Alp Birrenberg,
welche bisher gegen einen Zins von jährlich Fr. 305 verpachtet
waren.

DaS höchste Angebot beträgt Fr. 10,000.

Der Regierungsrath beantragt deßhalb die Ratifikation
deS am 8. Oktober 1860 mit Herrn Jakob Halder, Christians
sel., zu Saanen, wohnhaft in Rübeldorf, geschlossenen

Kaufvertrages, nach welchem der Staat demselben die erwähnten
31 Alprechte um die Summe von Fr. 10,000 abtritt.

6) Nachtragskredit für den botanischen Garten.

Nachdem der Große Rath am 3. November 1859 die

Errichtung eines neuen botanischen Gartens beschlossen hatte,
ernannte der RegierungSrath ein OrganisationSkomite, bestehend

aus den Herren:
vr. Fischer,
Dr. Shutlieworth,
KantonSbaumetster SalviSberg,
Guthlssk, gewes. Apotheker,
Fischer-Oster, und
Horst, Obergärtner in der Elfenau. ^

An der Stelle deS Herrn ErziehungSdieektorS führte der

Herr Direktor der Domänen und Forsten daS Präsidium.

Dieses Komite hatte zu entwerfen und auszuarbeiten'
ein OrganisationSrcglement, eine Instruktion für den Ober'
gärtner und seine Gehülfen, die allgemeine Eintheilung deS

GartenS, die Pläne für die Gebäulichkeiten, Terrassements,
Wege, Wasserleitungen :c., den Spczialplan, daS Gesammt-
büdget und speziel dasjenige für 1861. Die nöthigen Vorarbeiten

verursachten eine Ausgabe von Fr. 11,000, welche nach
8 3 deS Dekretes vom 3. November 1859 auS dem Kredite für
»Hochbau Neubauten" gedeckt werden sollte.

Da jedoch daS Bridget für 1860 keinen Ansatz hiefür
enthält, so stellt der RegierungSrath den Antrag, der Große
Rath möchte zu dem erwähnten Zweck einen nachträglichen
Kredit von Fr. 11,000 bewilligen.

Diesen Angaben fügt der Herr Direktor der Domänen

und Forsten, als Berichterstatter, mündlich noch bei,

Tag blatt des Großen Rathes tseo.
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daß die Bedenken, welche seiner Zeit über die Wahl deS für
den neuen botanischen Garten bestimmten Grundstückes laut
geworden, seither durch den Ausspruch von Autoritäten im
Fache der Landschaftsgärtnerei gründlich widerlegt worden.
Von besonderm Interesse mögen die Bestimmungen deS Réglementes

sein, daß der botanische Garten Jedermann unentgeldlich
zum Besuch offen stehen wird, ferner daß sämmtlichen
Lehranstalten deS KantonS die Möglichkeit gegeben ist, Dubletten
von Pflanzen, welche der botanische Garten besitzt, zu erhalten.
Zum Direktor wurde Herr Professor Fischer, zum Obergärtner
Herr Schweizer ernannt. Die Verwaltung deS alten botanischen
Gartens wurde der neuen Behörde übertragen Die allgemeinen
Gründungsarbeilen gehen ihrer Vollendung entgegen. Einzig
die Frage über die Gebäulichkeiten und Treibhäuser kam im
RegierungSrathe noch nicht zum Entscheide, eine Frage, von
deren Lösung zum Theil daS Gedeihen des Gartens abhängt.

7) Waldkantonnement mit den Rechtsamebe-
sitzern von Faltschen.

Der Vertrag, dessen Ratifikation der RegierungSrath
empfiehlt, betriffi folgende Waldungen:

1) Den WekerSivald mit 85»/,<>o Jucharten.
2) Den Enzenwald „ 361^-/,^ „
3) Den Suldgrabenwald mit 31"/,^ „

Gesammiflächcnhalt 4782»/,Jucharten.
Normalertrag: 287 Klafter: wirklicher Ertrag: 180 Klafter.
Während der letzten zehn Jahre bezogen die Rechtsamebesitzer
durchschnittlich 145 Klafter jährlich, der Staat nur V,« Klafter
Bauholz. Gegen Verztchileistung auf seine Rechte erhält der
Staat nun den Suldgrabenwald und 16 Jucharten vom
WekerSwald als freies Eigenthum.

Alle diese sieben Vorträge werden vom Großen Rathe ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Projekt-Dekret.

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf daS ihm vorgelegte Begehren, eS möchten nach dem

Wunsche der verstorbenen Fräulein Julie v. Jenncr von
Bern dem auS ihrer Verlasscnschaft zu gründenden Spital für
kranke Kinder die Rechte einer Korporation ertheilt werden,

in Betracht,

daß die Errichtung einer solchen Anstalt einem öffentlichen
Bedürfniß entspricht und dem ganzen Kanton zur Wohlihat
gereicht;

in der Absicht, eine dem Zwecke der edlen Stifterin
entsprechende Verwaltung der fraglichen Anstalt zu ermöglichen;

auf den Antrag deS RcgterungsratheS,

beschließt:

1. Der Jenncr-Spital in Bern ist als juristische
Person anerkannt in dem Sinne, daß er auf seinen Namen
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann.

2. Für jede Erwerbung von Grundeigenthum hat jedoch

derselbe die Genehmigung des RcgierungsralheS einzuholen.
39
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3. Er hat ferner dem Regierungsrathe seine Statuten zur
Sanktion vorzulegen und darf sie ohne dessen Zustimmung nicht
abändern.

4. Die Rechnungen der Anstalt sind der Direktion deS

Innern zur Einsichmahwe mitzutheilen.
5. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter, empfiehlt
obiges Dekret zur Genehmigung, indem er wesentlich folgendes
darüber bemerkt. Der Kanton Bern wurde im Laufe dieses

Jahres durch eine sehr schöne Stiftung bereichert, die sich würdig
den großartigen Schenkungen neuerer Zeit, wie der Viktoria-
Stiftung u. s w. anschließt. Fräulein Julie v. Jenner von
Bern hat nämlich in ihrem Testamente verordnet, daß ihre
Hauptverlassenschaft für eine wohlthätige Stiftung verwendet
werden soll mit der Hauptbestimmung, daß in der Stadt Bern
oder in der Nähe derselben ein Spital zur Pflege kranker
Kinder errichtet werde, und zwar in dem Sinne, daß Kinder
aus allen Theilen des Kantons, abgesehen davon, ob sie Burger
der Stadt seien oder nicht, selbst Kinder von im Kanton
wohnenden Nichtbernern Aufnahme finden sollen Zum Andenken
an die Stifterin, ihre Familie und ganz besonders an ihren
Bruder, den gewesenen Regierungsrath Ludwig v. Jcnncr soll
die Anstalt den Namen „Jenner-Spital" führen; ferner soll
sie die gleiche rechtliche Stellung erhalten, wie die Privatblindenanstalt

in Bern, d. h. den Charakter einer selbständigen
Privataustalt mit Korporationsrechl und ähnlicher Organisation.
Zu diesem Ende reichte Herr alt - Regierungsrath Blösch als
Erekutor deS Testaments daS Gesuch um Anerkennung der

Anstalt als juristische Person ein, und der Regierungsrath nahm
keinen Anstand, demselben zu entsprechen, indem er das
vorliegende Dekret zur Genehmigung empfiehlt. Die
Bedingungen sind die nämlichen, wie sie in andern ähnlichen Fällen
gemacht werden. Der Redner schließt daher mit dem Antrage
auf Eintreten und Genehmigung des Dekretes in xzloho.

Sowohl daS Eintreten als die Genehmigung deS Dekretes
in Zlolw wird ohne Einsprache durch daö Handmehr beschlossen.

Projekt - Dekret.

Der Große Rgth des Kantons Bern,

in Betrachtung,
's

' °
'

e. >

daß das Gesetz über die Organisation der evangelisch«
reformirten Kirchcnsynode vom 19. Jänner 1852 bloß auf die

Probezeit von zwei Jahren, vom 1. März 1852 hinweg zu
zählen, in Kraft gesetzt worden ist und seither bloß durch
stillschweigende Anerkennung der Behörden Gültigkeit behalten hat ;

daß dieser Zustand schon aus formellen Gründen nicht
länger bestehen soll, indem die Staatsverfassung die Aufstellung
der Synode ausdrücklich vorschreibt;

daß derselbe auch materielle Uebelstände zur Folge hat,
indem er möglich macht, daß die Gültigkeit der Verhandlungen
der durch das Gesetz vom 19. Januar 1352 aufgestellten
Behörden angefochten und die Ausübung ihrer Obliegenheiten
erschwert werden kann;

daß die ausdrückliche 'Verlängerung der provisorischen
Gültigkeit des Gesetzes der zweiten Berathung desselben oder
der Vorlage eines neuen Gesetzes auf keine Weise Einhalt thut;

beschließt;

1. DaS einmal berathene Gesetz über die Organisation
der evangelisch - reformirten Kirchensynode vom 19. Januar
1852 bleibt provisorisch in Kraft bis zu seiner zweiten Berathung
oder bis zur definitiven Inkraftsetzung eines neuen Gesetzes.

2. Dieses Dekret ist in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufzunehmen.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Herr Präsident deS RegierungsratheS, als Berichterstatter.

ES ist Ihnen bekannt, daß in der letzten Sitzung (wenn
ich nicht irre) von einem Milgliede des Großen Rathes ein
Anzug gestellt wurde, welcher die Frage anregte, wie es sich
mit dem Synodalgesetze verhalte. Es wurde damals allerdings
anerkannt, daß dasselbe seit 1851 eigentlich faktisch nicht mehr
cristire. Das Gesetz über Organisation der evangelisch-refor-
mirten Kirchcnsynode wurde vom 1. März 1852 an auf die
Probezeit von zwei Jahren provisorisch in Kraft gesetzt mit
der Erklärung, dasselbe solle nach Ablauf dieser Frist neuerdings

berathen werden. Letzteres geschah aber weder im Jahre
1851 noch später. Gleichwohl dauerten die geschaffenen
Zustände fort Die Kantonssynode und die Bezirkssynoden
versammelten sich und wurden von den Staatsbehörden anerkannt.
Allein eö ist nicht zu leugnen, daß dieser Zustand kein
regelmäßiger, verfassungsmäßiger sei. Schon früher wurde zugegeben,
daß Einer, der in einen Kirchenvorstand gewählt worden,
einfach einwenden könnte, daß die bestehenden Zustände der gesetzlichen

Basis entbehren, weil bas Gesetz im Jahre 1851 faktisch
außer Kraft getreten sei. Das Verhältniß muß daher irgend
wie rcgulirt werden. Nun ist zwar die Absicht nicht vorhanden,
das Gesetz in seiner gegenwärtigen Fassung bei der zweiten
Berathung vorzulegen. Von der Kirchcnsynode sowohl als von
anderer Seile werden Abänderungen gewünscht. Damit aber
das zu erlassende neue Gesetz seinen verfassungsmäßigen Gang
nehmen könne, bedarf eS einer Kirchensynode, die auf gesetzlichem
Grund und Boden ruht; daher ist es nothwendig, vor der
Hand die Verlängerung deS provisorischen Zustandes zu
erklären, damit die bestehenden kirchlichen Behörden sich auf ein
Gejctz stützen können. Ich empfehle Ihnen daher den Vorschlag
des RegierungSraihes zur Genehmigung.

Der Große Rath genehmigt auch dieses Dekret ohne
Einsprache durch daö Handmehr. -n '

Vortrage der Baudirektion.
1. Betreffend die Reuchenette-Plagne-Straße.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der öffentlichen Bauten folgende Anträge;

1) Den Gemeinden Bauffelin und Plagne, Amtsbezirks
Courtelary, wird an die Kosten einer neuen VerbindungS-
jtraße zwischen Vanffelin und der neuen Reuchenette-
Straße ein StaatSbcitrag von beiläufig einem Drittheil
der DesiSsumme mit Fr. 19,999 bewilligt

2) Die vorliegenden Pläne mit Kostenberechnung sind ge¬
nehmigt und cS wird den genannten Gemeinden für die
Ausführung des Baues, auf die Grundlage desselben daS
Erpropriationsrecht ertheilt Alle Rechissolgen Vieler
Unternehmung sind durch die ausführenden Gemeinden zu
tragen.

3) Die Leitung des Baues kommt der Baudirektion und ihren
Beamten zu. Diese Behörde ist ermächtigt, im Interesse
desselben liegende Abänderungen von sich auS und ohne
Entschädigungssolge für den Staat anzuordnen. Die Ge-



meinden haben im Einverständniß mit der Baudirektion
einen sachkundigen Aufseher zu bestellen und zu besolden,
welcher die Arbeiten nach Anleitung eines Vorschriften-
Heftes auszufühen hat, das die Baudirekiion den
unternehmenden Gemeinden zustellen wird.

4) Abschlagszahlungen ans den StaatSbeitrag können den Ge¬
meinden nach Vorrücken der Arbeiten iin Beitragsverhältnisse
deS Staates geleistet werden, so weit die Kreditansätzc für
die Straßen-Neubauten im Staatsbüdget eS jeweilen
gestatten. ES bleibt mithin der jeweiligen Vüdgetberathung
vorbehalten, zu bestimmen, ob und welcher Ansatz für obige
Straße in den Voranschlag des betreffenden Jahres
aufzunehmen sei.

5) Nachdem dieser Straßenbau vollständig und vorschriftgcmäß
ausgeführt und die Straße ihrer ganzen Länge nach in
guten Stand gestellt sein wird, kann dieselbe von der
Einmündung in die neue Reuchenette-Siraße bis zum Abweg
nach Plagne unter die Siraßen III. Klasse versetzt und
voin Staate zum Unterhalt übernommen werden.

Der Herr Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diese Anträge mir Hinweisung darauf, daß die Gemeinden
Vauffelin und Plagne infolge Erbauung der Reuchenette-Straße
von der neuen Bern-Basel-Straße abgeschnitten find. Sie
langten daher mit dein Gesuch ein, daß ihnen ein Staatsbeitrag
für Anlage einer Verbindungsstraße mit der Reuchenclte>Straße
bewilligt werden möchte. Die Gemeinden haben auf ihre Kosten
Plan und Devis aufnehmen lassen Der vorzunehmende Bau
erstreckt sich auf eine Länge von 7666' mit einer Kronbrette
von 16'; die Kosten find auf Fr. 36,235 devistrt. Die.Be¬
dingungen sind die üblichen, mit Ausnahme der Abschlagszahlungen,

bezüglich welcher mit Rücksicht auf die Kreditverhältnisse

des Bridgets etwas strengere Bestimmungen aufgenommen
sind.

Chopard stellt den Antrag, daß der im Art. 3 des
vorstehenden Beschlusses erwähnte Aufseher auf Kosten des Staates
besoldet werde, da es für diesen eine Kleinigkeit, für die
betreffenden Gemeinden aber eine ziemlich fühlbare Last wäre,
indem dieselben bereits einen Kostenaufwand von Fr. 20,606
zu tragen hätten.

Mühlethalcr erinnert die Versammlung an die großen
Kosten früherer Slraßcnbauten, welche durch die nachfolgenden
Eisenbahnen nutzlos gemacht worden, führt beispielsweise die
Reuchenette-Straße an und wünscht Auskunft zu erhalten, ob

nickt in Betreff des gegenwärtig in Frage liegenden Straßenbaues

ähnliche Folgen eintreten könnten.

Friedli zu Friesenbcrg spricht sein Bedauern über daS

harte Verfahren aus, welches zuweilen gegen abgelcgeire
Gemeinden obwalte, während für günstig gelegene Ortschaften
ohne Bedenken große Summen dekretirt werden. Der Redner
findet den vorgeschlagenen StaatSbeitrag ungenügend und beantragt

dessen Erhöhung auf die Hälfte der Divissumme in der

Voraussetzung, daß Plan und Devis nach Ermessen der
Baudirektion gehörig gestellt seien.

Der Herr Berichterstatter erwiedert vorerst aus den

Antrag des Herrn Chopard, daß die Besoldung des Aufsehers
durch die Gemeinden bisher immer üblich gewesen, während
der Staat in der Regel auch einen Theil ver Kosten der
Planausnahme bezahle, da die Gemeinden dieselben gewöhnlich zum
Devis schlagen. Der Redner kann daher den Antrag nicht
zugeben und erklärt ferner gegenüber der Aufrage des Herrn
Mühlethaler, daß dessen Befürchtung im vorliegenden Falle
unbegründet sei, indem die Gemeinden Vauffelin und Plagne,
abgesehen davon, in welcher Richtung eine jurassische Eisenbahn

angelegt werde, immerhin einer Verbindungsstraße
bedürfen. Aus den Antrag bezüglich Erhöhung des StaatS-

beitrageS wird bemerkt, daß derselbe bisher in ähnlichen Fällen
einen Drittheil der Kosten betragen habe, daß nur in aus-
nahmsweisen Verhältnissen, wo eine Gemeinde außerordentliche
Opfer bringen mußte, ein der Häfte derselben gleichkommender
Beitrag bewilligt worden sei, wie z. B. für die Beatenberg-
Unterseen-Straße. Die Konsequenzen seien eben auch in'S
Auge zu fassen, sowie der Umstand, daß noch gar viele
Gemeinden der Slaatsbeilräge bedürfen.

Friedli zieht seinen Antrag zurück.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird mit großer
Mehrheit genehmigt, derjenige deS Herrn Chopard bleibt in
Minderheit.

2. Betreffend die St. Beatenberg-Straße.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der öffentlichen Bauten folgende
Anträge:

1) Der Gemeinde St. Beatenberg wird an die Kosten der
noch zu erbauenden Strecken der St. Beatenberg-Straße
ein Staatsbeitrag gleich der Hälfte der Devisfumme mit
Fr. 48,566 bewilligt.

2) Die vorliegenden Pläne mit Kostenberechnung sind ge¬
nehmigt und eS hat die Gemeinde alle Rechtsfolgen der
Unternehmung zu tragen.

3) Die Leitung des Baues kommt der Baudirektion und ihren
Beamten zu. Diese Behörde ist ermächtigt, im Jntreresse
desselben liegende Abänderungen von sich aus und ohne
Entschädigungsfolge für den Staat anzuordnen. Die
Gemeinde hat im Einve-ständniß mit der Baudirektion
einen, sachkundigen Aufseher zu stellen und zu besolden,
welcher die Arbeiten nach Anleitung eines Vorschriften-
Heftes auszuführen hat, das die Bauàklion der
unternehmenden Gemeinde zustellen wird.

4) Abschlagszahlungen auf den StaatSbeitrag können der
Gemeinde nach Vorrücken der Arbeiten im BeilragSver-
hältnisse deS Staates geleistet werden, so weit die
Kreditansätze für die Straßen-Neubauten im Staatsbudget
es jeweilen gestalten. ES bleibt mithin der jeweiligen
Büdgetberathung vorbehalten, zu bestimmen, ob und welcher
Ansatz für obige Straße in den Voranschlag deS betreffenden
Jahres aufzunehmen sei.

5) Nachdem dieser Straßenbau vollständig und Vorschrift-
gemäß ausgeführt und die Siraße- ihrer ganzen Länge
nach in guten Stand gestellt sein wird, kann dieselbe von
der Unlerseen-Habkern-Straße bis St. Beatcnberg unter
die Straßen III. Klasse versetzt und vom Staate zum
Unterhalle übernommen werden.

Der Herr Berichterstatter macht die Versammlung
aufmerksam, »vie die Gemeinde St. Beatenberg schon seit vielen
Jahren sich mit dem Projekt einer Scraße beschäftigte, welche
diese Ortschaft mit Untersten und dem Amtssitze in Verbindung
bringen soll. Mit bedeutenden Anstrengungen wurde daS oberste
Stück vom Dorfe St. Beatenberg bis zur Waldeckbäuert mit
Hülfe eines StaatSbeiirages von Fr. 16,666 ausgeführt. Nun
handelt es sich noch um die Fortsetzung deS Baues in daS

Thal. Nachdem der Große Rath der Gemeinde auf Grundlage
der vorgelegten Pläne daS Erproprialionsrecht ertheilt harte,
stellte der RegierungSrath derselben seine Verwendung um einen
weitern StaatSbeitrag in Aussicht, konnte jedoch auf daS
Ansinnen, daß der Staat sämmtliche Kosten des Baues
übernehmen möchte, der Konsequenz wegen nicht eintreten. Mit
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Rücksicht darauf, daß die Gemeinde St. Beatenbcrg nicht zu

den reich begüterten Ortschaften des Kantons gehört, daß sie

sehr abgelegen ist, daß sie bereits bedeutende Opfer gebracht

hat und solche noch ferner zu bringen entschlossen ist, wird nun
die Verabreichung eines StaatsbeitrageS beantragt, welcher der

Hälfte der Kosten gleich kommt. Die fragliche
Straßenkorrektion erstreckt sich auf eine Länge von 22,877', die Steigung

erhebt sich von 3 —ll Prozent, die Gesammtkosten sind

auf Fr. 97,000 veranschlagt; die Ausführung geschieht nach
dem von der Gemeinde genehmigten Plane. Ueber die

Abschlagszahlungen sind auch hier strengere Bestimmungen
aufgestellt, weil die Kreditverhältnisse nicht gestatten, schon im
nächsten Büdget eine Summe dafür auszusetzen, dagegen soll
dieß wo möglich im Büdget für 1862 geschehen.

Auch dieser Antrag deS Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

Schließlich wird noch verlesen:

1) Ein Anzug des Herrn Großrath Mühlethaler'
welcher aus den nämlichen Gründen, aus denen daS Ohmgeld
aus Bier herabgesetzt worden, den Antrag stellt:

Der Große Rath möchte den RegierungSrath einladen,
„einen Abänderungsenlwurf des Gesetzes, betreffend die
Umwandlung des Ohmgeldtarifs in neue Währung, vom 1. März
1853, ungefähr in folgender Fassung vorzulegen:

8 1. 1. Für Gelränke schweizerischen Ursprungs.
1) a. für Trauben- und Obstwein:

bis auf 5 Grad Np. 3 per Maß.
7 „ »5 „ „

und darüber „ 7 „ „
b. für Most:

bis auf 4V Grad Säuregehalt nach OechSlescher Probe Rp. 3
per Maß.

bis auf 6V Grad Säuregehalt nach OechSlescher Probe Rp. 5
per Maß.

und darüber Rp. 7 per Maß.
II. Für Getränke nichtschweizerischen Ursprungs.
Für jede der obigen Klassen Rp. 1 mehr per Maß.«

2) Eine Interpellation von demselben Mitgliede deS

Großen Rathes, folgenden Inhaltes:

»Letzten Herbst fanden wieder die vorgeschriebenen Land-
Wehrmusterungen statt, welche zwei Tage dauerten, verbunden
mit einer eidgenössischen Inspektion; eS wurde aber dem
Vernehmen nach dieser Milizklasse für diese zweitägigen Musterungen
kein Sold bezahlt, welche nicht 6 Stunden von ihren
Sammelplätzen entfernt wohnten, obschon sie am eisten Tage schon
deS Morgens um 9 Uhr zu erscheinen hatten.

Der dritte Satz deS §. 9V deS Gesetzes über die Militär-
organisation lautet:

„Für Truppenzusammenzüge, die nur einen Tag dauern
„u. s. w., wird weder Besoldung noch Verpflegung verabreicht."

Da aber diese Musterungen, wie bemerkt, zwei Tage dauerten,
so verlangt der Unterzeichnete Auskunft darüber, warum dieß-
ortS keine SoldauSzahlung stattgefunden habe."

Schluß der Sitzung: 1</, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 2V. November 1360.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Ni g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bangerter, Bürki
zu Worb, Flück, Girard, v. Gonzenbach, Gygar, Jmcr,
Müller-Fellcnberg, Müller, Arzt; Revel, RöthliSberger, Gustav;
Seiler, Theurillat und Wyder; ohne Entschuldigung: die

Herren Aebi, Batschclet, Brechet, Burger, Bützberger, Carlin,
Chevrolet, Corbat, Engcinann, v. Erlach, Feune, Flcury,
Gobat, Grosjean, Großmann, Gyger, Hennemann, Hofer,
Hoffmeycr, Jaquet, Jcannerat, Kaiser, Karlen, Joh. Gottl.;
Karlen, Jakob; Kasser, Klaye, Konig, Köhler, Koller, Lüthy,
Marquis, Marti, MatthyS, Messcrli, Morel, Moser, alt-
Statthalter; Moser, Jakob; Oeuvray, Pallain, Paulet,
Prudon, Regez, Riat, R>ttcr, Rossrlet, Schertcnleib, Schneider,
Arzt; Scholer, Schon, Friedrich; Schon, Johann; Schrämli,
Seßler, Siegenthaler, Sign, Steiner, Oberst; Sterchi, Stockmar,
Twche, Trorler, Wagner, und Zbinden.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Votrag deS Regierungsrathes und der Justiz-

direktion mit dem Antrage auf Bewilligung eines
Nachkredites von Fr. 10,000 für die Strafanstalt in
Bern.

Migv, Direktor der Justiz und Polizei, empfiehlt diesen
Antrag mit der Bemerkung, daß dieses Kredttbegehren infolge
unvcrhältnißmäßiger Reduktion der von der Verwaltung der
Strafanstalt verlangten Büdgetansätze gestellt werden müsse.
Der Redner ist der Ansicht, ein solches Verfahren liege durchaus

nicht im Interesse des Staates, dessen Anstalten sich am
besten stellen, wenn ihnen Mittel zu Gebote stehen, die Gläubiger

sofort zu befriedigen, während man sich im entgegengesetzten

Falle mit ungünstigen Preisen und weniger guter Waare
bescheiden müsse. Dazu kam die seit Neujahr eingetretene
Vermehrung der Zahl der Sträflinge um 30-40 Köpfe gegenüber

dem vorhergehenden Jahre. Nur auf den Mehllieferungen
ergiebt sich eine Mehrausgabe von Fr. 13,545, doch glaubt die
Finanzdireklion, mit einem Kredite von Fr. 10,000
auszukommen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.



VortragdeS Negier»,i gSrathes und der Direktion
der Justiz und Polizei über die Beschwerde des Herrn
Arsène Koller von und zu Montsevelier gegen ein vom
Appellations- und KassaiionShofe über denselben erlassenes
BevogtungSurlheil vom 27. August 1859.

Der Regierungörath stellt den Antrag auf
Tagesordnung.

Der Herr Justizdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
auch diesen Antrag mit Hinweisung auf die verfassungsmäßig
festgesetzte Kompetenz der Gerichtsbehörden, in welche
einzugreifen weder dem Großen Rathe noch dem Negierungsrathe
das Recht zustehe.

Auch dieser Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Vortrage der Baudirektion.
1) Betre ffend die B rünig-Straße.

Der Regierungsrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Direktipn der öffentlichen Bauten den Antrag,
der Große Rath möchte für eine kräftigere Betreibung deS

Baues der Brünig-Siraße aus dem letztjährigen Einnahmen-
Überschüsse nachträglich für 1869 noch wenigstens eine Summe
von Fr. 49,999 bewilligen, d. h. den Büdgetansatz der Brünig«
Straße für 1869 um diese Summe erhöhen.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, erinnert zur Unterstützung dieses Antrages die Ver-
sammlung an die Verpflichtungen, welche der Kanton Bern
bezüglich der Straße über den Brünig gegenüber der Eldge-
nossenschaft und andern Kantonen eingegangen und die in der

Zustcherung bestehen, den Bau so zu fördern, daß die Straße
bis 1. November 1862 vollendet set; für den Fall jedoch, daß

derselbe auf dem Gebiete der Kantone Luzern und Unterwalden
vor diesem Termin vollendet werde, wurde auch eine

entsprechende Beschleunigung deS Baues auf hierseitigem Gebiete

in Aussicht gestellt. Gegenüber dieser Verpflichtung förderte
die Baudirektion die Arbeiten so viel als möglich, doch reichte

der Büdgetansatz von Fr. 49,999 nicht hin, dieselben das

ganze Jahr fortzusetzen. Auf einer Inspektionsreise überzeugte
der Redner stch, daß die Arbeiten im Kanton Unterwalden
bedeutend vorgerückt sind. Die Strecke von Lungern bis nahe

an die KantonSgrenze war schon im Monat August fahrbar,
nur noch eine Sirecke von ungefähr einer halben Stunde war
unvollendet. Auch die nothwendigen Korrektionen im Kanton
Luzern waren fertig und Obwalden bemühte stch, auch die

Strecken vom Alpnachersee bis Alpnach und'vom Kaiseistuhl
bis Lungern in Arbeit zu nehmen. Nun fordere die Ehre deS

Kantons Bern, daß auch auf feinem Gebiete der Bau gehörig
gefördert werde, damit er den andern Kantonen gegenüber nicht
allzuweit zurückbleibe; dieser Zweck werde aber durch die

bisherigen geringen Büdgetkredite nicht erreicht. Für 1859 wurden

Fr. 19,599 bewilligt, für 1869 Fr. 49,999, während die Kosten
deS ganzen Baues auf Bernerboden auf Fr. 322,999
veranschlagt find, so daß für die nächsten zwei Jahre noch eine

Summe von Fr. 262,599 verwendet werden muß. Selbst nach

Abzug des heute in Frage stehenden, vom RegierungSrathe
vorläufig bewilligten Kredites bliebe noch eine Summe von
Fr. 222,599. In Betreff des BaueS selbst wird bemerkt, daß

die Arbeiten nun rasch vorrücken, daß namentlich das Kostcn-
verhältniß sich bezüglich der FelSsprcngungen günstig gestaltet,
indem sehr große Massen mit geringen Vorbereitungen gesprengt
werden konnten, so jüngst eine ganze Fluh von 499,999
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Kubikfuß mit 7 Zentner Pulver, so daß die wirkliche Ausgabe
um »/j unter dem Devis blieb; dagegen kosten die
Landentschädigungen mehr als vorgesehen worden und liegt also hierin
eine Kompensation.

Der Antrag deS Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

2) Betreffend die Schwarzenburg-Heitenried-
Straße.

Der Regierungörath stellt in Uebereinstimmung mit
der Baudirektion den Antrag, der Große Rath möchte für
die Fortsetzung und kräftigere Betreibung dieses Straßenbaues
für 1369 eine Kredilerhöhung von Fr. 5999 bewilligen.

Der Herr Berichterstatter begründet auch den
vorliegenden Antrag mit Berufung auf die Verpflichtung, welche
der Kanton Bern gegenüber Freiburg übernommen, diesen
Straßenbau auf seinem Gebieth bis Mnde 1863 zu vollenden.
Im Jahre 1859 waren nur Fr. 7999 zu diesem Zwecke
bewilligt, im Jahre 1869 Fr. 8999, im Ganzen also Fr. 15,999,
Während der Bau auf Fr. 93,t 99 devisirt ist, so daß nach
bisherigem Verfahren die Vollendung derselben kaum vor Ende
der Sechziger Jahre zu Staude käme. Die Gemeinde Wählern
ist mit dem Gesuch eingekommen, daß der Büdgetkredit doch
um Fr. 5999 erhöht werden möcht« und der Regierungsrath
empfiehlt dasselbe.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

Auf den Antrag der Justiz- und Polizcidirektion
und des Regierungsrathes wird den Gesuchen folgender
Petenten in nachstehender Weise entsprochen:

1. Dem Jakob Rüfenacht von Hasle, wegen Diebstahls
zu 2'/z Jahren Ketten verurtheilt;

2. Dem Michael Schiffmann von Stesfisburg, wegen
Brandstiftung zu ll Jahren Ketten verurtheilt;

3. Dem Andreas Sommer von Sumiswald, wegen
Raub und Diebstahlö zu 8 Jahren Ketten verurtheilt;

4. Dem Jakob Adam von Eriswyl, wegen Diebstahls
zu 4'/2 Jahren Ketten verurtheilt;

5. Der Elisabeth GroSjean, geb. Liechti, von Plagne,
wegen KonkubinatS zu 2 Jahren Verweisung verurtheilt;

wird der Rest ihrer Strafen erlassen.

6. Dem Niklaus Zbind en von Guggisberg, wegen
Dicbstahls zu 4 Jahren Ketten verurtheilt, wird der auf 18.
Dezember 1869 eintretende letzte Viertel seiner Strafe erlassen.

7. Dem Johann Lehmann von Worb, wegen Versuchs
Schändung peinlich zu 1 Jahr Einsperrung verurtheilt;

8. Der Jeannette Richard, geb. Stauffer, Job. Ulr.
Ehefrau, von Affoltern, wegen Brandstiftung zu 5 Jahren
Zuchthaus verurtheilt;

wird der letzte Viertel ihrer Strafen erlassen.
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9. Die dem Niklaus Siegfried von und zu Worb
wegen Scheltung auferlegte einjährige Leistung aus dem Amte
Konolfingen wird in dreißigtätige Gefangenschaft umgewandelt.

10. Die dem Johann Brönnimann von Obermuhlern
wegen unbefugten Waldausreutens auferlegte Buße von Fr. 75
wird auf Fr 30 reduzirt, demselben mithin ein Betrag von
Fr. 45 erlassen.

11. Die den Joh. Ulr. Acschlimann und Joh. Franz
in der Schafmatt bei Arm wegen unbefugten WaldausreutenS
einem Jeden auferlegte Buße von Fr. 75 wird ihnen, soweit
es den Staatsantheil betrifft, erlassen.

12. Die dem Peter Dauwalder von St. Bcatenberg,
Taglöhner in Sonvillier, wegen Forstvergehen auferlegte Buße
von Fr. 2213. 10 wird in Gefängnißstrafe von drei Monaten
umgewandelt.

13. Der Rest der dem Adolf Brändlin von Mauhen
(Baden) wegen Diebstahls auferlegten einjährigen Kettenstrase
wird in Verweisung aus der Eidgenossenschaft von fünf Jahren
umgewandelt.

14. Die dem Joh. Ulr. Gräub von Lotzwyl wegen
Schändung auferlegte einjährige KantonSverweisung wird in
Eingrcuzuiig in die Gemeinde Lotzwyl von gleicher Dauer
umgewandelt.

15. Dem Stanislaus M onnat von Saignelägier werden
die letzten sechs Monate her ihm wegen Schlägerei auferlegten
achtzehnmonatlichcn Verweisung auS der Eidgenossenschaft
erlassen.

16. Dem Andreas Oberli von Rüderswyl, wegen
Falschmünzerei unter Auderm zu l'/z Jahren Einsperrung
verurtheilt, wird der letzte Viertel dieser Strafe erlassen.

17. Der Elisabeth Jost, geb. HaSlcr, von Eriswyl,
wohnhaft in Reiben, wegen Beschimpfung ihreS Hausherrn zu
drei Monaten Leistung aus dem Amtsbezirk Büren verurtheilt,
wird diese Strafe umgewandelt in Eingrenzung in die Ktrch»
gemeinde Puterlen von gleicher Dauer.

18. Der Nest der wegen Diebstahls u. f. w. dem Christian
Lört scher von Burgistein auferlegten einjährigen
KantonSverweisung wird umgewandelt in Eingrenzung in die Gemeinde
seines polizeilichen Wohnsitzes von gleicher Dauer.

19. Der Rest der der Kath. Steblcr von Nenningcn,
Kanton Solothurn, wegen Diebstahls auferlegten zweijährigen
Zuchthausstrafe wird in Kantonsverweisung von gleicher Dauer
umgewandelt-

20. Der Anna Barbara Lehmann von Horenbach und
Buchen, wegen drei UnzuchtSfehlerS zu sechs Monaten
Einsperrung verurtheilt, werden die noch ausstehenden vier Monate
tu Eingrenzung in die Kirchgemeinde Thun von gleicher Dauer
umgewandelt

21. Dem David Schmid auf der Landgarben bei

Ncuenegg wird die Halste der ihm wegen Ohmgeldvcrschlagniß
auferlegten Buße von Fr. 104. 70 erlassen.

22. Der Barbara Christen vom Hubberg, zu Ursenbach,
nunmehrigen Ehefrau Kühn von Trub, wird die ihr wegen
des vierten UnzuchtSfehlerS auferlegte sechsmonatliche Enthaltung

in der Thorberg-Strafanstalt erlassen.

23. Den wegen KonkubinatS zu fünf Jahren Verweisung
auS dem Amtsbezirk Courtelary verurthetsten nunmehrigen
Eheleuten Franz Joseph Port mann aus dem Kanton Luzern
und Fanny Martin von St. Immer wird ihre Strafe in
analoger Anwendung des Kreisschreibens vom 23. Oktober 1834
gänzlich erlassen.

24. Den Herren Stähli, Gutsbesitzer in Wichtrach,
Stucki, Gutsbesitzer in Tägertschi, und David Wälti, Säger
zu Steinen bei Signau, wegen unerlaubten Holzschlags Stähli
und Stucki zu Fr 354, Wälti zu Fr. 1200 Buße verfällt,
wird ein Drittel dieser Bußen erlassen.

25 Dem Christian Dürig von Hettiswyl, wegen
Diebstahls zu drei Jahren Zuchthaus verurtheilt, wird der
Rest dieser Strafe erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:

1. Christian KrebS von Rüggisberg mit dem Gesuch
um Umwandlung der ihm wegen DiebstahlS auferlegten
dreimonatlichen Einsperrung in Verweisung.

2. Joh. Ulr. Lemp von Attiswyl, Knecht zu Mazendorf,
Kanton Solothurn, wegen Widerhandlung gegen das
Ohmgeldgesetz zu Buße und Kosten verfällt, mit dem Gesuch um
Nachlaß wenigstens der Hälfte derselben.

3. Christian Dällenbach zu Aeschlen bei DieSbach mit
dem Gesuch um Nachlaß des Staatsanthetis der ihm wegen
unbefugten Holzschlags auferlegten Buße von Fr. 378.

4. Johann Bach, Vater, Fuhrmann zu Saanen, zu
zwanzig Tagen verschärfter Gefangenschaft verurtheilt, mit dem
Gesuch um Nachlaß oder Umwandlung derselben in Gemeindö-
eingrenzung.

5. Johann Blaser von Langnau, wegen Diebstahls Und
Fundverheimlichung zu zwei Jahren Ketten verurtheilt, mit
dem Gesuch um Nachlaß deö Restes der Strafe

6. Jakob von Arr von und zu Uzenstorf mit dem
Gesuch um Nachlaß der ihm wegen unbefugter Holzausfuhr
auferlegten Buße von Fr. 50.

7. Jakob Antenen von Orpund, der um Nachlaß des
Restes der ihm wegen Schristenfälschung auferlegten
zweijährigen Zuchthausstrafe nachsucht.

8. Marie Montavon, geb. Brahier von Montavon,
wegen Mordes zu neun Jahren Ketten verurtheilt, mit dem
Gesuch um Nachlaß oder Umwandlung des Restes dieser Strafe
in Verweisung aus ihrer Heimathgemeinde.

9. Carl Fried. Thie baud von Buttes mit dem Gesuch
um Umwandlung der ihm wegen Nothzua t auferlegten
zweijährigen Einsperrung in Verweisung.

10. Matthias Frank, heimathlos, der um Nachlaß oder
Umwandlung des Restes der ihm wegen Dtebstähle auferlegten
sechzehnjährigen Kettcnstrafe bittet.

11. Samuel Träch sel von und zu Wattenivyl, wegen
Mililärdienstverweigerung aus dem Kanton verwiesen, der um
Nachlaß dieser Strafe und auch darum bittet, seiner Militärpflicht

als Nichlkombattant ein Genüge leisten zu dürfen.

12. Christian B ciel er von Guggisberg, wohnhaft im
Burst, Gemeinde Kvniz, und die Wittwe seines Sohnes
Christian, Marie g-b. Beutler, welche sowohl um Dispensation



von dem in Satz. -45 C. enthaltenen Eheverbot als um Nachlaß
deS ihnen wegen verbotenen Zusammenlebens auferlegten Strafen

der Eingrenzung und Verweisung nachsuchen.

43. Jakob Läppert zu Schoren, bei Langenthal, mit
dem Gesuch um ganzen oder theilweisen Nachlaß der ihm wegen
Verstoß gegen die Sanitätspolizei auferlegten Buße von Fr. 1(10.

4-4. Die Geschwister Lä derer zu Pruntrut mit dem

Gesuch um Nachlaß der ihnen wegen Winkelwirthschaft
auferlegten Buße von Fr. 15. und Kosten.

15. Joh. Sam. Rico let zu Obertramlingen, der wegen
Mißhandlung zu vier Monaten Gefängniß und zwei Jahren
Verweisung auS dem Amte Courtelary verurlheilt ist und um
Nachlaß von drei Monaten Gefängniß und Umwandlung der,
selben in Verweisung nachsucht.

16. Julius Fried. Ban de lier von Sornetan mit dem
Gesuch um Umwandlung des Restes der ihm wegen
Unterschlagung auferlegten zehnmonatlichen Einftzerrung in
Verweisung.

17. Franz Turche von Beurnevesin mit dem von seiner
Mutter gestellten Gesuch um Umwandlung deS ResteS der ihm
wegen Mißbandlung auferlegten fünfzehnmonatlichen
Verweisung in Eingrenzung.

18. Dominik Frein von Pleigne mit dem Gesuch um
Umwandlung des Restes der ihm wegen Mißhandlung auferlegten

achtzehnmonatlichen Einsparung in Verweisung.

19. Jsak Egli von und in Schangnau, wegen
Mißhandlung eines Pflegeknaben zu acht Tagen verschärfter
Gefangenschaft verui theilt, mit dem gänzlichen Strafnachlaß
bezweckenden Gesuch.

29. Bendicht Danz von Großasfoltern, der um Nachlaß

deS Restes der ihm wegen Brandstiftung auferlegten
fünfundzwanzigjährigen Kettenstrafe nachsucht.

2t. Die wegen Hehlerei zu vierzig Tagen Gefangenschaft
verurtheilten rc. Ehcleute Christian und Katharina Schütz-
Müller in der Gemeinde Köniz, welche um Gestattung »des

LoskaufeS der Gefängnißstrafe bitten.

22. Sebastian Eh appuis, Fuhrmann zu Bonfol, mit
dem Gesuch um Nachlaß des Staatsanthcils der ihm wegen
Ohmgelbverschlagniß auferlegten Buße von Fr. 2398. 69.

23. Jakob Zulliger von und zu Wyßbach, Gemeinde

MadiSwyl, der wegen Schcltung zu sechs Monaten Leistung
aus dem Amt Aarwangen verurtheilt ist und um Umwandlung
derselben, in GemeinbSeingrenzung nachsucht.

24. Johann Schneider von Dicßbach, zu Cernier, mit
dem Gesuch um Nachlaß der ihm wegen Brandstiftung
auferlegten achtjährigen Verweisung.

25. JaqueS André von Beurnevösin mit dem Gesuch

um Nachlaß oder Umwandlung in Gemeindseingrenzung deS

Restes der ihm wegen Mißhandlung auferlegten zweijährigen
Verweisung.
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Samuel Reuteler, Bäcker, von und zu Saanen, der
wegen Widerbandlung gegen die Forstpolizeigesetze zu Fr. 259
Buße und Fr. 83. 99 Kosten verurlheilt worden, bittet um
Nachlaß deS StaatSantheilS der Buße und der Kosten.

Der Regierungsrath trägt in Uebereinstimmung mit
der Direktion der Justiz und Polizei auf Abweisung an.

Reich enhach, Fürsprecher, stellt den Antrag, der Große
Rath möchte daS Gesuch dieses Petenten, wenn nicht ganz,
doch theilweise berücksichtigen, indem er nachzuweisen sucht, daß
das gerichtliche Urtheil sich auf irrige Voraussetzungen stütze.

M ö sch in g unterstützt diesen Antrag angelegentlich und
empfiehlt den Petenten als einen braven, ordnungsliebenden
Mann.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

beharrt jedoch auf dem Antrage der vorberathenden
Behörde und bemerkt, daß der Große Rath nicht die Stellung
einer Appellationsinstanz einzunehmen, nicht zu untersuchen
habe, in wiefern das Urtheil des kompetenten Gerichtes materiel
begründet sei.

Abstimmung.
Von 194 Stimmen fallen: -

Für Abschlag 59
Für Willfahr 45

Der Petcnt ist somit abgewiesen.

Schluß der Sitzung: 12 Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 2t. November 1360.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ni g geler.

Zweites Mitglied.
Von 1-17 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Leuenberger, Professor 87 Stimmen.
» Reichenbach. Fürsprecher 13 „
„ Boivin, Oberricbter 9 „
„ Jmobersteg, Oberlichter 9 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

OS ist also gewählt Herr Professor Leuenberger in
Bern.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf, Bangerter, Bürki zu Word, Burri, Carlin, Feune,
Girard, v. Gonzenbach, Gygar, Jmer, Klaye, Müller-Fellenberg,
Müller, Arzt; NöthltSberger, Gustav; Theurillat und Wyder;
ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Batschelct, Brechet,
Burger, Chevrolet, Eggcr, Hector; Flcury, Flück, Gobat,
Großmann, Henucmann, Hcssmeyer, Jaquet, Kaiser, Karlen,
Joh. Gottl ; Karlen, Jakob; Köhler, Koller, Lüthy, Manuel,
Marquis, Marti, Messcrli, Moser, alt-Statthalter; Moser,
Jakob; Oeuvray, Pallain, Paulct, Prudon, Reichenbach,
Karl; Riat, Ritter, Rostetet, Schären, Schmutz, Schneider,
Arzt; Scholer, Schon, Friedrich; Schon, Johann; Seiler,
Siegenthaler, Sign, Steiner, Oberst; Eterchi, Stockmar, Streit,
HteronymuS; Tièche, Trorler, Wagner, v. Wattenwyl zu
Habstetten und Widmer.

2) Wahl eines Kantonsbuchhalters.

Im ersten Wahlgange wird mit 132 Stimmen von 136
Stimmenden erwählt:

Bern.
Herr Franz Henzi, bisheriger KantonSbuchhalter, in

Die Wahl des KantonSkriegskommissärS wird
verschoben, weil die Anschreibungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Wahlen.

1) Wahl zweier Mitglieder des Ständerathes.

Erstes Mitglied.
Von 123 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Schenk, Regierungspräsident 78 Stimmen.
„ Leuenberger, Professor 16 „
5 v. Gorucnbach, Großrath 6 „

Kurz, Rcgierungsrath 5 „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist also Herr Regierungspräsident Schenk in
Bern.

3) Wahl eines Regierungsstatthalters von Viel.

Vorgeschlagen sind:

s. Von der Amtswahlversammlung:

Herr Ludwig Würfet, Gerichtspräsident in Viel.
» Jakob Kuhn-Hartmann, Negotiant, in Biel.

b. Vom Regierungsrathe:

Herr Alexander Schöni, gews. Regierungsstatthalter, in Diel.
» „ Moll, älter, Handelsmann, in Biel.

Mit 115 Stimmen von 125 Stimmenden wird im ersten
Wahlgang erwählt:

Herr Gerichtspräsident Ludwig Würfet-

Entlassungsgesuch.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS und der
Militärdirektio» wird dem Herrn A. Lauterburg,
Kommandant der Infanterie der Reserve, die wegen zurückgelegten
militärpflichtigen Alters nachgesuchte Entlassung auS dem
Militärdienst in allen Ehren und unter Verdankung der
geleisteten Dienste, sowie mit Beibehaltung der Ehrenberechtigung
seines Grades ertheilt.



4) Wahl von Stabsoffizieren.

Karlen, Militärdircktor, als Berichterstatter, bemerkt,
daß der Regierungsrath dem Großen Rathe die Ergänzung
aller erledigten Stellen von Stabsoffizieren vorlege, mit
Ausnahme der Kommandantenstelle des Landwehrbataillons Nr. 1,
dessen Majore als Offiziere noch nicht im entsprechenden Alter
stehen, ein Umstand, der jedoch nicht hindere, daß, wenn das
Bataillon in's Feld gerufen würde, der ältere Major alsdann
zum Kommandanten befördert werden könnte.

Auf den Vorschlag des Regierungsrathes und der
Militärdirektion werden hierauf gewählt:

s. zum Kommandanten der Infanterie deS AuSzugeS:

Herr Adolf von Greyerz, von Bern, bisheriger Major,
mit 97 Stimmen von 197 Stimmenden.

d. zum Komm and an ten der Infanterie der Reserve:

Herr Ludwig von Wattenwyl von Rubigen, Major,
mit 97 Stimmen von 193 Stimmenden.

e. zu Kommandanten der Infanterie der Landwehr:

1) Herr Joh. Ulr. Ulli von ReisiSwyl, Major, mit 79
Stimmen von 197 Stimmenden. Auf den aus der Mitte der

Versammlung vorgeschlagenen Herrn Major Affolter vereinigten
sich 39 Stimmen.

2) Herr Samuel Stettler von Eggiwyl, Major, mit 93
Stimmen von 192 Stimmenden.

3) Herr Heinrich v. Wattenwyl von Beitewyl, mit 81
Stimmen von 194 Stimmenden.

6. zu Majoren der Infanterie deS Auszuges:

1) Herr Friedrich Bernhard Jndermühle von Amsvl-
dingen, Hauptmann, mit 55 Stimmen von 192 Stimmenden.
Die auS der Mitte der Versammlung vorgeschlagenen Herren
Hauptmann Luder und Hauptmann Hürner erhielten, ersterer
26, letzterer 13 Stimmen.

2) Herr Peter Karl Spahr von Pruntrut, Hauptmann,
mit 35 Stimmen von 97 Stimmenden.

e. zum Major der Infanterie der Landwehrt

Herr Rudolf M oser von Schupfen in Bültkofen, Hauptmann,

mit 83 Stimmen von 33 Stimmenden.

Alle diese Wahlen finden im ersten Wahlgange statt.
l
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Interpellation
deS Herrn Großrath Mühlethaler über NichtauSrichtung
des Soldes an der letzten zweitägigen Landwehrmusterung.

(Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang, Seite 154.)

Mühlethaler. Ich habe der schriftlich eingereichten
Interpellation nicht viel beizufügen. Im verflossenen Herbste hat
wieder eine Landwehrmusterung stattgefunden. Die Mannschaft
erhielt keinen Sold, mit Ausnahme derjenigen, welche sechs
Stunden vom Sammelplatz entfernt war. Morgens 9 Uhr
mußten die Leute auf dem Platze erscheinen. Wer also mehrere
Stunden entfernt wohnte mußte um 3—4 Uhr aufbrechen.
Am folgenden Tage fand die eidgenössische Inspektion statt;
die Musterung dauerte also zwei Tage. Nun heißt es im 8. 99
deS Gesetzes über die Miliiärorganisation: „Für Truppenzu-
sammenzüge die nur einen Tag dauern, sowie für die Uebungen
der Rekruten in den Bezirken (8. 77, Ziff. 1) wird weder
Besoldung noch Verpflegung verabreicht." ES ist auffallend, daß
der Landwehr keine Besoldung ausgerichtet wurde. ES betrifft
eine Milizklasse, die Rücksicht verdient, indem sie meistens auS
Familienvätern besteht. Die Sache blieb nicht unbeachtet, und
nebenbei hörte ich die Bemerkung, man habe sich selber nicht
vergessen die Besoldung zu erhöhen, an die armen Landwehrmannen

aber habe man nicht gedacht. Ich wünsche daher
Auskunft zu erhalten.

Karlen, Militärdirektor. Ich verdanke dem Herrn
Mühlethaler die Aufmerksamkeit, welche er stets noch dem Milirär-
wesen schenkt. Hingegen muß ich ihm bemerken, daß eS sich
mit den Musterungen der Landwehr verhält, wie mit den
Wiederholungskursen in den Bezirken. Es heißt nämlich im §. 90
der Militärorganisation: „Für den Einmarschtag aus die
Sammelplätze zu den Wicderholungskursen in den Amtsbezirken wird
weder Sold noch Verpflegung vergütet, hingegen erhalten
diejenigen, welche über einen Tagmarsch (6 Stunden) vom
Sammelplatze entfernt sind, für je 6 Stunden Entfernung, einen
Tag Sold und RationSvergütung." Dann folgt die von Herrn
Mühlethaler angeführte Bestimmung. Es ist allerdings richtig,
daß die näher als 6 Stunden wohnende Mannschaft nur die

Verpflegung erhielt. Will man derselben auch Sold bezahlen,
so bin ich der Erste, der dazu stimmt. Aber die Herren Großräthe

finden allemal im Bridget der Militärdirektton etwas zu
beschneiden. Ein Kredit hiefür ist nicht ausgesetzt, und vor der

Hand kann man nicht darauf zurückkommen. Der Gegenstand
muß durch einen Anzug angeregt werden, indem man dem Re-
gidrungs5o" -n^üng tMilitärdirektion den Auftrag ertheilt,
'.,.w «ì. M âe-^s!^^"'sation eine andere Fassung zu geben.

^ wiederhole nur, daß die Landwehr nicht ausnahmsweise
behandelt ist, sondern gleich wie die Mannschaft, welche an
den Wiederholungskursen in den Bezirken, sei eS im Auszug
oder in der Reserve, Theil zu nehmen hat.

Naturalisationsgesuche.

1) DeS Herrn Friedrich Gustav Gränicher von Zosin-

gen, ScctionSingenieur der Centralbahn, in Bern, reformirm
Konfession, verheirathet, Vater von sechs Kindern, welchem
das Orlsbürgerrecht der Stadt Bern (Gesellschaft von
Kaufleuten) zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilunz
der Naturalisation. ^
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Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,
unterstützt diesen Antrag mit Hinweisung auf die Garantie,
welche der Petent in moralischer und finanzieller Hinsicht
darbietet, indem derselbe in seiner Stellung als Sectionsingenieur
sich einen sehr vortheilhaften Ruf erworben, mit einer Bernerin
verheirathet sei und während seines Aufenthaltes in Bern eines

sehr günstigen Leumundes genieße.

Abstimmung

Von 160 Stimmen fallen:
Für Willfahr 92
Für Abschlag 8

Herr Gränicher ist somit naturalism.

2) DeS Herrn Maximilian Franz Wilhelm Fia la von
Karlsruhe, GroßherzogthumS Baden, Geschäftsführer in der
Buchhandlung Jcnt und Gaßmann in Bern, unverheirathet,
katholischer Konsesston, welchem das Ortsbürgerrecht der
Gemeinde Jnnerkirchen zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt auch hier den Antrag auf
Ertheilung der Naturalisation mit Vorbehalt nachträglicher
Beibringung der Entlassung aus dem badischen Unterthanen-
verbande.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt daS Gesuch ebenfalls

im Hinblick auf den langjährigen Aufenthalt deS Petenten
im Kanton Bern, auf dessen vortheilhafte Stellung, in der er
sich durch Arbeitsamkeit und Sparsamkeit ein ansehnliches
Vermögen erworben, so daß in moralischer und finanzieller
Beziehung die erforderlichen Garantien vorliegen.

Matthys fügt dieser Empfehlung auch die setnige bei
und zwar gestützt auf längere persönliche Bekanntschaft mit dem
Petenten.

A b st i m m u n g.

Von 107 Stimmen fallen:
Für Willfahr 72
Für Abschlag 35

Herr Fiala ist somit ebenfalls naturalisin.

3) DeS Herrn Johann Leu zing er von GlaruS,
Handelsmann, protestantischer Konfession, mit einer Bernerin
verheirathet, welchem das Ortsbürgcrrecht von Bern (Gesellschaft
von Metzgern) zugesichert ist.

Der Regierungsrath beantragt die Ertheilung der
Naturalisation.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen
Antrag, gestützt auf die Garantien, welche der Petent durch seine

zehnjährige Niederlassung in Bern, so wie durch den Besitz
eines ansehnlichen Vermögens und eines vortheilhasten
Leumundes darbietet.

Abstimmung.
Von 90 Stimmen fallen:

Für Willfahr 83
Für Abschlag 7

Herr Leu zing er ist daher ebenfalls naturalisirt.

V

4) Des Herrn Clemens Adolf Gauthier von Genf
Ingenieur und Professor daselbst, protestantischer Konfession
verheirathet, Vater von zwei Kindern, welchem das OrtSbür-
gerrecht der Stadt Bern (Gesellschaft von Webern) zugesichert ist

Der R egierungSrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation.

Auch dieser Petent wird vom Herrn Berichterstatter
bestens empfohlen, welcher darauf hinweist, daß derselbe schon
früher sich längere Zeit als Ingenieur im Kanton Bern
aufgehalten, mit einer Bernerin verheirathet, im Besitze eines
ansehnlichen Vermögens und eineS guten Rufes die erforderlichen
Garantien zu einer für den Kanton vortheilhaften Acquisition
gewähre.

Abstimmung.

Von 102 Stimmen fallen:
Für Willfahr 96
Für Abschlag 6

Die Naturalisation ist somit dem Herrn Gauthier
ebenfalls ertheilt.

Vorträge der Militärdirektion.
Der RegierungSrath beantragt in Uebereinstimmung

mit der Militärdirektion die Bewilligung folgender Nach-
kredite:

1. Für die durch die außerordentliche Grenzbedeckung

in Genf entstandenen Mehrausgaben:
a. für Pferdemiethen Fr. 19,000
t>. für Kleidungsumiausch „ 3,000

beider Kredite in dem Sinne, daß die dieselb n vorläufig durch
Ucberlragung von Ersparnissen auf andern Krediten der Mili-
tärdireklion bestritlen werden.

2. Für die auf Befehl deS Bundesrathes abgehaltenen
Landwehrinspektionen Fr. 18,0(10.

3. Zu Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
für die Landwehr Fr. 6000.

Karlen, Militärdirektor, beruft sich zu Begründung dieser
Kreditbegehrcn vorerst auf die im verflossenen Frühjahre
beschlossene Grenzbesetzung in Genf, für welche der Kanton Bern
längere Zeit eine Batterie zur Verfügung stellen mußte, bei
deren Rückkehr der Regierung nichts anderes übrig blieb, als
den Eigenthümern der Pferde die Löhnung zu verabreichen.
Zugleich machte der KlcidungSumtausch bei der Infanterie ein
Kreditbegehrcn nothwendig. In Betreff deS unter Ziff. 2 ver-
langten Kredites erinnert der Redner den Großen Rath, daß



die Militärdirektion mit ihrem Kreditbegehren für Abhaltung
von Landwehrmusterungen bei der Büdgetberathung abgewiesen
wurde, daß jedoch der Bundesrath sich infolge bekannter
Verwicklungen veranlaßt sah, die Kantone aufzufordern, noch bis
zum Monat Oktober die fraglichen Inspektionen abzuhalten,
deren Kosten nun gedeckt werden müssen. Damit in Verbindung
stand die Ausrüstung der Landwehr, für welche die nöthige
Zahl Waffen vorhanden war, während eS an verschiedenem
Lederwerk, sowie an Trompeten, Trommeln rc. fehlte. Nach
mäßigem Anschlag hätte die Anschaffung des Fehlenden, mit
Ausnahme der Patrontaschen, mit einem Kostenaufwande von
Fr. 9999 stattfinden können; die Regierung beschränkt sich

jedoch in ihrem Kreditbegehren unter Ziff. 3 auf das Nöthigste.

Alle diese Anträge werden ohne Einsprache durch das
Handmehr genehmigt.

Gesetzesentwurf

betreffend

die Grundbücher und Pfandtitel.

(Zweite Berathung. Siehe Großrathsverhandlungen, Jahrgang
1859. Seite 413 f.)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei. Die Erlassung
dcS vorliegenden Gesetzes war eine nothwendige Folge des Ge.
setzeS über die Bereinigung der Grundbücher im alten Kan-
tonStheile von 1852. Es ist eine Nothwendigkeit, daß den im
Hypothekarwesen eingerissenen Unordnungen durch ein Gesetz

für die Zukunft Schranken gesetzt werden. DaS ist der Grund,
warum die Regierung Ihnen diesen Entwurf vorlegte, damit
die Kosten und Bemühungen des Staates um die Bereinigung^
der Grundbücher nicht unnütz erscheinen. Man muß bedenken,

daß diese Operation der Staatskasse eine Ausgabe von Fr. 89,à
zuzog, eine Summe, welche den Amtsschreibern als besondere

Entschädigung bezahlt werden mußte. Die vorberathende
Behörde fand, es liege nicht im Interesse des Staates, alle zehn

Jahre eine solche Operation vorzunehmen. Der Große Rath
hat den Entwurf in erster Berathung angenommen. Seither
langten eine Anzahl Bittschriften oberländtscher Gemeinden ein,
welche das Gesuch enthalten: „Der Große Rath möchte in die

zweite Berathung dcS Gesetzes nicht eintreten, sondern den Re-
gicrungsrath beauftragen, einen neuen Entwurf auszuarbeiten,
auf den Grundsatz basirend, daß die Besitzer grundpfändlichcr
Forderungen in gewissen Fristen, z. B. alle zehn Jahre der

Amtsschreiberei vom Bestand des Pfandrechts Anzeige zu machen

haben. Eventuel: der Große Rath möchte in Art. 2 deS

Gesetzes auch solche Titel unter die Ausnahmen aufnehmen, welche
in jährlichen Zahlungen von weniger als Fr. 159 oder Fr. 199
abgesühlt werden." Als Gründe führen die Petenten zur
Unterstützung ihres Begehrens an, das Gesetz, wie es in erster

Berathung genehmigt worden, belästige das Volk, welches eine

Vereinfachung in der Gesetzgebung erwartet habe; von dieser

Belästigung würden namentlich die ärmern Gegenden betroffen.
Die Direktion der Justiz und Polizei schlug dem Regierungsrathe

nach Prüfung der Vorstellungen vor, dem Begehren, durch
einen entsprechenden Zusatz zu 8. 2 Rechnung zu tragen.
Infolge dessen würden Titel, auf welche kraft Stipulation jährlich
Abschlagszahlungen von Fr. 199 und weniger gemacht werden,
von der theilweisen Löschung befreit. Ich sagte bereits bei der
ersten Berathung, daß die Justizdircktion dem Regierungsrathe
verschiedene Projekte vorlegte. Das erste entsprach dem

französischen Systeme, nach welchem eine Frist zur Eingabe fest¬

et
gesetzt würde mit der Androhung, daß man im Falle der
Unterlassung den Rang verliere. Bei einer zehnjährigen Frist
würde sich also die Bereinigung der Grundbücher beständig
wiederholen und die Nachschlagungen könnten sich jeweilen auf
diesen Zeitraum beschränken. DaS beliebte nicht. Ein zweites
System, welches dem Entwürfe zu Grunde gelegt wurde, war
viel komplizirter und entsprach dem Gesetze von 1352. Da
auch dieses keinen Anklang fand, schritt man zur Ausarbeitung
eines dritten Entwurfs, dessen Zweck die Einführung einer
ökonomischen Polizei ist. ES liegt auf der Hand, daß der Kredit
darunter leidet, wenn die Grundbücher nicht in Ordnung sind.
Der Große Rath billigte daS in letzter Linie vorgeschlagene
System, und ich glaube, es sei daher auch heute der Fall, iu
die Berathung einzutreten. ES ist richtig, daß die Leute auch
unter diesem System einige Läufe und Gange, sowie gewisse
Kosten haben, aber das ist unvermeidlich, wenn Sie eine feste
Ordnung in die Grundbuchführung bringen wollen. Auch
müssen an die Nichtbeachtung des Gesetzes gewisse Folgen
geknüpft werden. Diese können verschiedener Art sein, entweder
Civilfolgen oder polizeilicher Natur. Noch habe ich schließlich
einer Vorstellung mehrerer Amtsschreiber zu erwähnen, welche
die Beseitigung des im Z. 8 aufgestellten Tarifs verlangen.
Jch^ werde bet Behandlung des betreffenden Artikels darauf
zurückkommen, und stelle den Antrag, Sie möchten in die zweite
Berathung deS Gesetzes eintreten und dasselbe artikelweise
behandeln.

Sowohl die Vorstellung der Gemeinden als diejenige der
AmtSschreiber wird verlesen.

Möschi ng. Ich ergreife das Wort nicht, um eigentlich
gegen das Eintreten zu sprechen, aber ich hoffe, der Herr
Berichterstatter werde den gegen den vorliegenden Entwurf
geäußerten Bedenken heute mehr Rechnung tragen, als es bei
der ersten Berathung geschehen ist. Daß dieselben begründet
waren, beweisen die eingelangten Vorstellungen vieler Gemeinde»,
ferner der Umstand, daß auch der RegierungSralh sich veranlaßt

sieht, eine Modifikation vorzuschlagen. Indessen befriedigt
mich die letztere noch nicht ganz. Ich halte dafür, es müssen
noch weitere Aenderungen getroffen werden. Man kann es
thun, ohne der Sache selbst zu schaden. Ich möchte vorschreiben,
daß die Löschungen erfolgen sollen — nicht innerhalb einer Frist
von 99 Tagen, sondern wenigstens von einem halben Jahre, —
und zwar von jedem ausbezahlten Titel; ferner bet
Abschlagszahlungen, wenn damit eine Handänverung verbunden ist, endlich

bei jedem Gläubigerwechsel. Bezüglich anderer Abschlagszahlungen

möchte ich eine gewisse Rückficht eintreten lassen.
Ich muß gestehen, die vom Herrn Berichterstatter bei der ersten
Berathung gegebene Erklärung, daß bei jeder Uebertrciung dcS
Gesetzes das Polizeiverfahren eingeleitet werden müsse, hat mich
mit Bcsorgniß erfüllt, denn in diesem Falle hätte der Betreffende

nicht nur die Buße, sondern noch Kosten zu zahlen. Ich
werde mich veranlaßt sehen, bei der artikelweiftn Berathung
Anträge zu stellen.

Rösti. Ich will auch nicht einen Antrag auf Nichtein-
treten stellen, obschon ich gestehe, daß ich dieses Gesetz als etwas
Verfehltes betrachte, indem es nicht aus gehöriger Basis ruht;
daß es Folgen haben wird, an die man jetzt nicht denkt; daß
es 'siiit vielen Schwierigkeiten verbunden sein wird Ich sage
dieß, gestützt auf Erfahrungen, die ich während einer Reihe
von Jahren gemacht habe. DaS erste vom Herrn Berichterstatter

erwähnte System hätte mir am besten gefallen; es hätte
sich mittels Anlegung eines GcneralregisterS sehr einfach
ausführen lassen. Ich gebe zu, daß eS nicht im Sinne und Geiste
unserer Gesetzgebung liege, denn diese war bisher allgemein so

eingerichtet, daß der Schuldner einwenig gedrückt war. DaS
beweisen die eingelangten Vorstellungen. So ist es auch
bezüglich deS SteuerwesenS. Schuldner, die bei der Angabe der

Schulden ein Versehen begehen, müssen den fünffachen Steuer-
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betrag als Buße zahlen, während der Gläubiger bei unrichtiger
Angabe des Kapitals nur den zweifachen Betrag zu zahlen hat.
Ich muß gestehen, daß ich eine solche Konsequenz nicht begreifen
konnte. Auf der andern Seite freut es mich, daß die Regierung
wenigstens so weit ging, entsprechend einem bei der frühern
Berathung gestellten Antrag, eine Modifikation vorzuschlagen.

Herr Berichterstatter. Es fragt sich immer wieder,
ob es zweckmäßig sei, daS von Hetrn Mösching vorgeschlagene
Verfahren anzunehmen. Daß eS bequem wäre, gebe ich zu.
Würde es sich aber mit dem Zwecke deS Gesetzes vertragen?
Ich glaube nicht. Soll z. B. bei Abschlagszahlungen von
Fr. 4000 an ein Kapital von Fr. 18,000—20,000 nichts
geschehen? Die Erfahrung mag eintreten, daß die Vorschriften
des Gesetzes von vielen Seiten umgangen werden. Das ist
ein Uebelstand, aber nicht ein Grund, daS Gesetz anders
einzurichten. WaS die Widerhandlungcn betrifft, so muß ich dem

Herrn Mösching bemerken, daß dieselben behandelt werden, wie
andere Polizeifälle. Eine Vorladung muß stattfinden, damit
der Betreffende Gelegenheit hat, sich zu vertheidigen Die Kosten
werden nicht bedeutend sein, da in den meisten Fällen der
Beweis mittelst einer Urkunde wird geführt werden können.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden
durch daS Handmehr beschlossen.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aß bind.

Ueberficht

der Staatsrechnung vom Jahre 18Z9.

i.

Einnehmen.

Ertrag des Staatsvermögens.

Liegenschaften.

Waldungen
KL. In der Rechnung pro 1859 ist

begriffen: der Verlust der Holz-
speditionsanstalt pro 1859 mit
Fr. 41,055. 41.

Domänen

L. Kapitalien.

Btidaet für Rechnung für
tSS». tS»S.

Fr. Fr. Rp.
246,269 257,983. 05

73,350 37,331. 83

319,619 295,364. 93

219,110 247,302. 11

21,895 5,13l. 92

48,920

34,800

1,200

52,798. 66

40,705. 99

156. 45

185,000 171,505. 35

Zins des Kapitalfonds der Hypothekar-
Kassa

Zins deS Kapitalfonds deS innern
ZinSrodelS

ZinS deS Kapitalfonds der Domänen-
Kassa

Zins deS Kapitalfonds, der Zehnt- und
Bodenzinsliquidation

Zins des Kapitals der Kantonalbank-
Obligationcn

Zins und Gewinn deS Kapitalsonds
der Kantonalbank
KL. In der Rechnung pro 1859 ist

begriffen: Ein nachträglicher
Mehrertrag der Kantonalbank
vom Jahr 1858 von Fr. 605. 35

ZinS des Kapitalsonds der Salzhandlung 16,000 16,000. —
ZinS deS Kapitalfonds der Staalsapo-

thcke 800 800. -Zinse auS momentanen Anlagen von
Geldern der Kantonskasse — 37,343. 49

527,725 572,293. 79

U. Ertrag der Regalien.

Salzhandlung 716,140 812,717. 03
Postregal, eidgenössische Entschädigung 130,000 224,812. 76
Bergbauregal
Fischereizinse
Jagdpatente

12,500
4,790

16,210

13,700. 53
5,134. 01

20,948. —
929,640 1,077,312. 43

III. Ertrag der Abgaben.

ä,. Indirekte Abgaben.

Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung
vom Bunde 275,000 275,000. —

Dhmgcld 680,000 947,207. 59
Patent- und KonzesfionSgebühren 188,000 192,678. 56
Stempel 100,200 109,920. 29

Uebertrag: Fr. 1,243,200 1,524,806. 44
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Büdgetfür Rechnung für
t8S». t»SS.
Fr. Fr. Rp.

Uebertrag: 1,243,200 1,524.806,44
Amtsblatt 3,000 8,001. 03
HandänderungS« und EinregistrirungS-

gebühren 129,000 145.675. 89
Kanzlei- und GcrichtSemolumente 52,000 51,419. 95
Bußen und Konfiskationen 17,000 20,214. 05
Militärsteuern 40,000 51,383. 62
Erb- und Schenkungsabgaben 101,000 85,793. 74

II. Direktion des Innern.

1,590,200 1,837,299. 72

L. Direkte Abgaben.

Grund-Kapital - und Einkommenssteuer
deS alten KantonStheil 935,500 985,866. 33

Grundsteuer des neuen KantonStheilS
(Jura) 184.800 135,177. 23

1,120,300 1,171,044. 06

IV. Verschiedenes.

Beiträge von Gemeinden und
Partikularen zu Geistlichkeitsbesoldungen

StaatSapotheke, Gewinn in 1859
1,335

Ausgabe«.

I. Allgemeine Verwaltungskosten.

Großer Rath

L. Regierungsrath.

Besoldungen
Kredit für unvorhergesehene Ausgaben

<H. Taggelder für Ständeräthe
und für Absendung von
Kommissarien

0. StaatSkanzlei.

Besoldungen, Büreaukosten, Bedienung
und Unterhalt des RalhhauseS

L. Regierungsstatthalter und
AmtSverweser.

Besoldungen
Büreaukosten
BeholzungSkosten
Miethzinse für Audienzlokalien und

Archive

V. AmtSschreiber.

Besoldungen
Miethzinse für Kanzleilokalien

Tagblatt des Großen Rathes tsso.

36,800
20,000

66,500
6,500
6,000

850

25,575
500

Kosten des Direktorialbüreau'S
Volkswirthschaft
Gesundheitswesen
Militärpensionen
Ausgaben für daS Armenwesen deS

alten KantontheilS, nach 8 85 der
Staatsverfassung

Ausgaben für daS Armenwesen deS

ganzen KantonS, nach 8 32 litt, 6,
88 46 und 47 deS Armengesetzes

Budget für
esss.
Fr

26,100
35,000

7,000
4,100

2,203. 76
3,639. 40

1,335 5,848. 16

Summe alles EinnehmenS 4,488,819 5,009,163. 27

Mehr als die Büdgetbestimmung 520,344. 27

32,300 33,317. 70

36.800. —
15,759. 20

4,000 4,243. 60

40,040 41,669. 15

66,449. 30
6,125 35
7,761. 58

733. 90

25,574. —
433. 76

239,065 233,877. 54

V. Direktion der Erziehung.

Kosten deS Direktorialbüreau'S
Hochschule und Substdiaranstalten
KantonS- und Sekundärschulen
Primärschulen
Schulinsprektorate

Uebertrag:

Rechnung für
«SS».

Fr. Rp.
28,401. 66
30,886. 89

6,043. 91
4,128. 66

579,000 557,478. 32

214.000 190.009. 04
865,200 816,948. 43

III. Direktion der Justiz und
Polizei und des Kirchenwesens.

Kosten des Direktorialbüreau'S
Centralpolizei
Justiz, und Polizeiausgaben in den

Amtsbezirken
Strafanstalten
Gesetzgebungskommission und GesetzeS-

revisionSkosten
Kirchenmesen. Büreaukosten, Konsckra-

tionskosten, Taggelder und
Reisevergütungen

Protestantische Geistlichkeit
Katholische Geistlichkeit
Synodalkoßcn
Lieferungen zum Dienste der Kirche

12,100
33,500

71,350
134,000

5,000

700
490,409
116,571

1,000
9,470

12,101. 40
27.594. 19

65,317. 99
91,385. 73

874. 70

855. 45
493,886. 12
114.904. 97

1,193 85
10,047. 86

874,100 318,162 26

IV. Direktion der Finanzen.

Kosten des Direktorialbüreau'S
KantonSbuchhallerei und KantonSkassa
Amtsschaffner. Gehalte und Büreaukosten

Rechtskosten für die gesammte Finanz-
verwaliung

ZinS der Zehnt - und BodenzinSliqut-
dationsschnld

Zins der Nydeckbrückenschuld
Staatsanleihen für Eisenbahnen,

Unkosten und Zinse auf demjenigen von
Fr. 2,000,000 zu 4 V. °/o in Basel
(nun bet dem ob. ZinSrodel in Rechnung

gebracht)
Passivschuldigkcit; Quartzehnten von

Wynau
Triangulation und topographische

Aufnahme des alten KantonS
Telegraphenwesen

6,000
24,100

23.600

5,000

67.200
6,125

5.999. «6
24,377. 07

21,237. 80

6,226. 75

68,295. —
6,125. —

14,000
200

10,921. 50
200 —

146,225 143,332. 18

9,100
111,099
166,456
335,696

17,800

10,231. 88
109,687. 40
164,480. 78
327.553. 16

17,245. 62

640,151 629,243. 85

42
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Uebertrag:
Sptzialanstalten. Normalanstalten,

Lehrerinnen-Seminar in Hindelbank,
Bildung von Lehrerinnen im Jura,
und für Bildung reformirter
französischer und katholischer deutscher

Lehrer; Wiederholungs - und
Fortbildungskurse; Taubstummenanstalten

Synodalkosten

VI. Direktion des Militärs.

Kanzlei- und Verwaltungskosten
Kleidung, Bewaffnung und Rüstung

der Miliztruppen
Unterricht der Truppen
GarnisonSdienst in der Hauptstadt
Zeughaus; Unterhalt und neue

Anschaffungen

LandjägerkorpS
Außerordentliche Ausgaben; Felddienst

pro 1859

VII. Direktion der öffentlichen
Bauten, der Entsumpfungen
und der Eisenbahnen.

Kosten dcS Direktorialbüreau's
Hochbau. Neubauten
Straßen- und Brückenbau; gewöhnlicher

Unterhalt und Neubauten
Wasserbau; gewöhnlicher Unterhalt und

Neubauten
Entsumpfungen und Eisenbahnen

Vill. Kosten der Gerichts¬
verwaltung.

Obergericht und dessen Kanzlei
Amtsgerichtspräsidenten, Amtsgerichte,

AmtSgerichtSschretber, sammt den
Audienz - und Büreaulokalten, und den

Büreaukosten der AmtSgerichtSpräsi-
dcnten

Staatsanwaltschaft
Geschwornengerichte

Büdget für
t8SS.
Fr-

610,151

Rechnung für
isso.

Fr. Rp.
629,218. 85

Summe alles AusgebenS

Minder als die bewilligten Kredite

65,900 52,270. 03
1,000 877. 15

707,051 632,396. 07

70,181 66,167. 60

130,750 131,183. 17
263,525 260,392. 13
21,230 21,125. 22

105,325 105,203. 66
217,025 206,857. 89

125,163 120,219. 68

933,507 911,751. 35

51,000 50,931. 03
51,150 50.553. 57

539,300 585,897. 03

26,000 21.652 3 t
27,200 27,131. 61

717,950 739,215. 60

8i,560 81,909. 23

121,810 121,070. 51
18,900 19,200. 81
17,100 17,518. 99

239,700 239,699. 57

1,752,7981.590,136 05

162,362. 08

Bilanz pro I83S.

Total Summe EinnehmenS wie hievor
Total Summe AuSgebenS wie hievor
Uebcrschuß der Einnahmen, laut Rechnung
Ueberschuß der Ausgaben, nach dem Büdget

und den Nachtragskrediten
Ueberschuß der Einnahmen, laut Rechnung

wie oben
Besseres Resultat der Rechnung gegen daS

Büdget und die Nachtragskredite
Probe:

Mehreinnehmen gegen daS Büdget
Minderausgcben gegen das Büdget und die

Nachtragskredite
Summe wie oben

Rechnungsresultate.

Fr. Rp.
5,009,163. 27
1,590,136. 05

418,727. 22

263,979. 13

118,727. 22

682,706. 35

520,311. 27

162,362. 08

632,706. 35

Vermögensetat auf 31. Dezember I83S.
I. Rechnungsrestanzen.

Aktivrestanzen 3,897,860.
Passivrestanzen 117,125.

II. Kapitalfonds in Handlungen
für den Staat.

Holzspeditionsanstalt für die
Stadt Bern 13,000.
Kanlonalbank 3,500,000.
Staatsapotheke 20,000.
Salzhanvlung 100,000.

III. Zinstragende Staatskapi-
ralien.
a. Hypothekarkasse, Staats«

einschüsse und Kantonal-
bankobligationSrestanzen 6,930,085.

t>. Innerer ZinSrodcl 665,171.
c. Domainenkassa 953,185.

15
59

3,730,731. 36

3,933,000. —

56
90
87

IV. Zweifelhafte Debitoren
V. Vermögen in Gebäuden,

Pachtgülern und freien
StaatSwalbungen.
2. Gebäude und Pachtgüter-

8,519.016. 33
59,691. 69

kapital
b. Forstkapital

9,978.909.
15,353,311.

82
93

VI. Zehnt- Bodenzins und Ehr«
schahablösungskapitalien.
a. Zehnikapitalkonto
1i. Bodenzinskapitalkonto
c. Ehrschatzkapitalkonio
<1. Kapilalabrretungen von

Privatberechtiglen

VII. Gcräthschaftenkonto. Dem
Staate angehörende Mobilier,,

Effekten, Werkzeuge

25,332,221. 80

360,363.
276,990.

112

15
31
32

51,331. 72

683,800. 83

3,716,109. 90

16,059,903. 11



165

Abzuziehen:
Passivschuldenrechnung.
Glasholzerkapital

Zehnt« und BodenzinSliquidations-
schulv.

1. Vergütungen an Privatberech¬
tigte Fr. 603,623. 22

2. Rückerstattun¬
gen an Privatgen

an frühere
LoSkäufer „ 831,057. 93

3. Abtretungen v.
Privatberechiigten « 78,260. 97

Fr.

7,216. 33

Fr. Rp.

1,565.912. 17

1,573,183. 55

Reines Vermögen des Staats auf
31. Dezember 1359 11,186,719. 86

Die Ueberschußrechnung der
laufenden Verwaltung fordert vom
Kapitalvermögen des Staats:
1. Den restanzlichen Ueberschuß

der Einnahmen über die Ausgaben
von den Jahren 1857 und 1853 295,330. 03

2. Den Uebcrschuß der Einnahmen

über die Ausgaben im Jahr
1859 113,727. 22

Restanz des Generalkapitalkontos
auf 31. Dez. 1859

Uebertrag:
II. Zinse und Kosten des

Anleihens, welche, nebst
der Amortisation des Kapitals,
aus den jährlichen Steuer-
quoten bis dahin bestritten
worden sind:
Zinse
Kosten

Fr. Fr. Rp.
1,700,000. —

280,637.
5,301.

66
12

III. Rechnungsrestanz.
Die Restanz des Rechnungsgebers

des StaatSanleihenS
auf 31. Dez. 1859 beträgt

Kreditoren.

235,912. 08

11,331. 19

2,000,776. 27

" 711,557. 30

13,772,162. 56

Bilanz über das Staatsanleihen.
Debitoren.

Außerordentliche Ausgaben, welche durch daS vom
Großen Rathe am 26 Mai 1853, 29. August 1855 und
27. Februar 1857 bewilligte Anleihen von Fr. 1,700,000
bestritten werden sollen,
â. Außerordentliche Neubau¬

ten, infolge Wasserverheerungen

151,091. 30
V. Außerordentliche Neubau¬

ten, infolge Wasserver-
hecrungen im Emmenthal 35,730. 59

<3. Tieferlegung des Brien-
zerseeS, Schleußenbau in
Unterseen 162,302. 32

O. Beitrag an die Bauten des

Irrenhauses Walbau 611,625. 95
L. Beitrag an die Meublirung

desselben 75,000. —
Kosten des Staats auf der

ganzen Operation der -
Münzreform 162,330. 01

(3. Entsumpfung des See¬

landes, Vorarbeiten 79,520. 59
U. Tavannes-Bözingen-Straße

(Reuchenette-Biel-Slraße) 558,278. 23

An obige Ausgabe für die

Tavannes- Bözingen- Straße
hat die Ueberschußrechnung der
laufenden Verwaltung
beigetragen: im Jahr 1858 95,331. 16

„ 1359 71,101. 36

660,000.

I. Staatsanleihen.
Das auf Beschlüssen deS

Großen Rathes vom 26. Mai
1853, 29. August 1855 und
27. Februar 1857 beruhende
Anleihen beträgt 1700 Scheine 1,700,000. —
Hievon wurden zurückbezahlt

1855 100 Scheine Fr. 100,000
1856 120 „ „ 120.000
1857 120 „ „ 120.000
1858 160 „ „ 160.000
1859 160^ „ „ 160,000

660 Scheine

Stand deS Anleihens auf 31. Dez.
1859 1010 Scheine

II. Steuerquoten.
An solchen sind bis 31. Dez.
1859 behufs Verzinsung und
Amortisation deS Anleihens
verrechnet worden:

Laut SlaatSrechnung pro 1851
vom alten Kanton
der Antheil des Jura steht noch
auö mit Fr. 29,116.

Laut SlaatSrechnung pro 1855
vom alten Kanton
vom neuen Kanton

Laut Staalsrechnung pro 1356
vom alten Kanton
vom neuen Kanton

Laut SlaatSrechnung pro 1857
vom allen Kanton
vom neuen Kanton

Laut SlaatSrechnung pro 1358
vom alten Kanton
vom neuen Kanton

Laut Staatsrechnung pro 1359
vom alten Kanton
vom neuen Kattton

1,010,000.

131,157. 02

131,087. 17
29,130. 18

136,528. 86
30,339. 75

136,216. 69
30,277. 01

136,751. 20
30,389. 80

138,162. 19
30.702. 77

1,869,132. 52
960,776. 27

2,000,776. 27

Summe Verwendung deö Anleihens

169,132. 52

1,700,000. —



166

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 22. November 1360.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ni g geler.

solle mit der nächsten Sitzung der Bundesversammlung beginnen.
Sollte man es ganz genau nehmen so könnte für den Rest
dieses JahreS eine neue Wahl getroffen werden.

Abstimmung.
Für eine Interpretation in dem vom Präsidium

vorgeschlagenen Sinne 122 Stimmen.
Dagegen Niemand.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf, Bürkt zu Wort», Burri, Carlin, Christen, Feune,
Flück, Girard, v. Gonzenbach, Gygar, Klaye, MatthyS, Müller-
Fellenberg RöthliSberger, Gustav; Schneider, Arzt; Seiler
und Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Bangerter,
Brechet, Brügger, Bühlmann, Burger, Dähler, Feller, Fleury,
Gobat, v. Grünigen, Hennemann, Hrffmeyer, Jaquet, Jmer,
Jndermühle in Kiesen, Kaiser, Karlen, Joh. Goltl; Karlen,
Jakob; König, Kohler, Koller, Lehmann, Daniel; Lenz, Manuel,
Marquis, Marti, Messerli, Moser, alt-Statthalter; Moser,
Jakob; Müller, Arzt; Pallain, Paulet, Prudon, Reichenbach,
Karl; Riat, Ritter, Rohrer, Rossclet, RöthliSberger, Jsak;
Schären, Schertenleib, Schmutz, Schneider, Gottlieb; Schorer,
Schon, Friedrich; Siegenthaler, Steiner, Oberst; Stockmar,
Tièche, Trorler, Wagner, Widmcr und Wyder.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Präsident. Bevor wir zur Tagesordnung
übergehen, habe ich Sie noch auf die Amtsdauer der Ständeraths-
mitglieder aufmerksam zu machen. Bisher wurden dieselben
nämlich für ein Jahr gewählt. Bezüglich der Wahl deS

Herrn Regierungspräsidenten Schenk ist kein Zweifel vorhanden,
weil er bisher Vertreter unsers KantonS im Ständerathe war.
Anders verhält eS sich mit der Wahl deS Herrn Professor
Leucnberger, indem ich von dem Momente meiner Wahl in den
Nationalrath an die bisherige Stelle eines StänderathSmit-
gliedeS zu bekleiden aushörte. Ich zweifle zwar nicht daran,
daß Sie der Ansicht beipflichten, die AmtSdauer gelte für
Herrn Leucnberger von jetzt an. Aber streng genommen, könnte
man annehmen, daß, wie die AmtSdauer des Herrn Schenk
mit dem nächsten Neujahr beginne, auch diejenige deS Herrn
Leueubergcr nur für das künftige Jahr gelte, und für den Rest
dieses JahreS noch eine besondere Wahl getroffen werden solle.
Der Große Rath hat sich also darüber auSzusprccken, und ich
ersuche den Herrn Vizepräsidenten, seine Ansicht mitzutheilen.

Kurz, Vizepräsident. Im Anfang war keine bestimmte
AmtSdauer für die Mitglieder deS Ständerathes festgesetzt;
man wählte sie für jede Sitzungsperiode. Später traf man
ihre Wahl für die Dauer eines Jahres. Ich sehe nicht ein,
warum nicht, so gut wie seiner Zeit in offener Abstimmung
die Amtsdauer auf ein Jahr festgesetzt wurde, auch jetzt
beschlossen werden könne, die AmtSdauer des Herrn Leuenberger

Tagesordnung:
Zweite Berathung deS Gesetzes über die Grundbücher

und Pfandtitel.
(Fortsetzung. Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden

Sitzung, Seite 161 ff.)
Artikelweise Berathung.

8 1.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Dieser Artikel sieht den Fall vor, daß eine gründ-
pfändlich versicherte Forderung ganz oder theilweise getilgt
werde. Bei vollständiger Tilgung der Schuld wird der Titel
dem Schuldner übergeben, und muß dieser für die Löschung
sorgen, während bei lheilwcisen Abzahlungen der Titel in der

Hand des Gläubigers bleibt, und dieser dann für die Vornahme
der vorgeschriebenen Formalitäten in der AmtSschreiberei zu
sorgen hat. Die Bestimmungen des 8 1 haben bereits bet der
ersten Berathung ihre hinreichende Erläuterung gefunden, so

daß ich mich darauf beschränken kann, Ihnen dieselben zur
Genehmigung zu empfehlen.

Mösching. Ich bin im Falle, auf frühere Einwendungen

zurückzukommen, indem ich dafür halte, daß die
Vorschrift jedesmaliger Löschung bei Abschlagszahlungen sowohl
für daS Publikum als für den Amtsschreiber lästig sei, abgesehen

von den damit verbundenen bedeutenden Kosten. Wenn
damit der Sache gedient wäre, so würde ich mich gerne fügen;
daS ist aber nicht der Fall. Wir Alle wissen, wie langsam daS

Publikum in neuen Einrichtungen sich zurechtfindet. ES würde
auch bei diesem Gesetze der Fall sein. Eine Masse Bußfälle
würden eintreten, wozu noch die Kosten des PolizeiverfahrenS
kämen, weil der Betreffende ein- oder zweimal vor dem Richter
zu erscheinen hätte. Meines ErachtenS würde ein solches Gesetz

sich bald beim Volke verhaßt machen. Ich mache noch auf
einen andern Umstand aufmerksam. Bisher wurden auf dem

engen Rande der Grundbücher Löschungen, Handänderungen
u. s. w. notirt. Wenn nun jede Abschlagszahlung, die sich
über Fr. Ivl) beläuft, gelöscht werden soll, so tritt statt der
beabsichtigten Ordnung Unordnung und Verwirrung ein. Bei
der Menge Notizen würde man vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr sehen. Ich möchte daher die Bestimmung deS ersten
Lemma in dem Sinne beschränken, daß dieselbe sich auf
Abschlagszahlungen nur in den Fällen beziehen soll, wenn der
Pfandgegenstand an einen neuen Eigenthümer übergeht oder
ein Gläubigerwechsel eintritt. Damit ist genug erreicht. Will
man an der Buße festhalten, so möchte ich einfach bei einem
Ansätze von Fr. 5 bleiben, welche die Amtsschreiber im
gegebenen Falle ohne weiteres Verfahren zu beziehen hätten. Mich
dünkt, man sollte den Staatsbürger nicht mehr belasten, als er
es schon ist. Auch finde ich die eingeräumte Frist zu kurz.
ES können Verhältnisse eintreten, die cS fast unmöglich machen,
daß innerhalb 9l) Tagen die Löschungen vorgenommen werden;
daher möchte ich die Frist auf sechs Monate ausdehnen. Ferner

beantrage ich, im zweiten Lemma statt „Pfandtitel" zu setzen:



»Pfand- oder Forderungstitel." Sodann wären die Worte
»oder theilweise" im ersten Lemma zu streichen. Ich mache diese

Vorschläge auS Ueberzeugung, sie stützen sich nicht nur auf
meine Erfahrung, sondern ich habe mit mchrcrn Notaren
Rücksprache genommen, und ersuche Sie daher, den ausgesprochenen
Bemerkungen Rechnung zu tragen.

G fellerzu Wichtrach. Ich habe dieses Gesetz mit Freuden
begrüßt, da eS den Zweck hat, Ordnung in unser Hypothekar-
wesen zu bringen. Auch mit der Einräumung einer Frist- bin
ich einverstanden; dagegen halte ich eine solche von 90 Tagen
für ungenügend und glaube, man sollte dieselbe auf ein Jahr
ausdehnen. ES gibt Fälle, wo Schwierigkeircn eintreten können,

z. B. bei einer Erbschaft, wo dreißig Schuldner sind Ich war
selbst schon im Falle, in einem Jahre sechs Abzahlungen zu
machen. Wenn ich nun jedesmal mich hätte auf die AmtS«
schrciberci begeben müssen, so hätte es mir bedeutenden Aufwand
an Zeit und Kosten verursacht, da ich mehrere Stunden von
der AmtSschreiberei entfernt bin.

Rösti. Ich möchte zum voraus das Votum des Herrn
Mösching unterstützen, dann aber im Interesse der Ordnung
noch einen Punkt berühren in dem Sinne, daß bei Auszahlung
eineS Titels der Gläubiger verpflichtet werde, entweder von sich

auS den Titel zur Löschung einzugeben, oder wenigstens den

AmtSschreiber in Kenntniß zu setzen, wen» er den Titel dem

Schuldner ausgehändigt hat. Ich mache die Versammlung
aufmerksam, daß eS Fälle gibt, wo der Artikel nicht genügt,
daß es eine Reihe von Jahren gehen kann, bis Jemand etwas
von der Tilgung der Forderung bemerkt, wenn keine Handän-
derung staltfindet. Im Ucbrigen gehe ich mit Herrn Mösching
einig, indem ich ebenfalls der Ansicht bin, daß das Gesetz in
seiner gegenwärtigen Fassung kaum vollzogen würde.

Lempen. Ich glaube allerdings auch, es wäre für daS

Publikum lästig, für jede kleine Abschlagszahlung eine Löschung
vornehmen zu lassen, und es veranlasse dieß bedeutende Kosten.
Ich stelle deßhalb den Antrag, das erste Lemma also zu fassen,
daß Zahlungen und Pfandrechte bei jeder Handänderung oder
Cession und übcrdieß Abschlagszahlungen alle zehn Jahre
gelöscht werden sollen. Dann würde daö Publikum nicht belästigt.

Bützbcrger. Mit dem vorliegenden Gesetze, so wie eS

redigirt ist, bin ich auch nicht einverstanden. Ich verkenne

zwar den Zweck, den man dabei hat, durchaus nicht; aber ich
glaube, man hat, um denselben zu erreichen, viel zu viel gethan,
und eine Menge Bestimmungen aufgenommen, die denselben

durchaus nicht fördern, wohl aber Unannehmlichkeiten und
Verwicklungen herbeiführen werden. Ich glaube, der Zweck
könne auf einfachere Weise erreicht werden, ohne daß daS

Publikum so geplagt werde. Wenn Sie so in'S Detail
eingehen wollen, bei jeder kleinen Abschlagszahlung Fristen
festzusetzen, Bußen anzudrohen, daß die Leute genöthigt werden,
unter Umständen Fristverlängerungen zu begehren, so ist es eine

Unannehmlichkeit für daS Publikum, die nichlS nützt. Trotzdem
ist ein Fall im 8 t vergessen, der Fall nämlich, wo der
Schuldner zahlt und der Gläubiger nicht im Besitze des For-
derungSiitelS ist, sondern sich dieser in dritter Hand befindet.
Solche Titel können bei der Bank oder anderwärts, wo Geld
daraus erhoben wird, als Faustpfand hinterlegt werden. In
diesem Falle müssen Sie eine Bestimmung vorsehen, daß der

Faustpfandbesitzer, wenn die Zahlung mit seiner Einwilligung
geschieht, die nöihigeu Vorkehren treffe. Aber ich glaube, man
soll eS viel einfacher machen und gehe dabei von folgenden
Gesichtspunkten aus. Bedeutende Unordnungen hatten wir im
Grundbuchwesen; darum wurde die sogenannte Grundbuchbe-
reintgung vorgenommen und mit großen Kosten durchgeführt.
Nun muß man Vorkehren treffen, daß nicht wieder die gleichen
Unordnungen eintreten. DaS ist der Zweck dieses Gesetzes.
ES gibt drei Fälle, in welchen eine Veränderung in Bezug auf
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das Grundpfand vorgehen kann: wenn Zahlung geleistet wird,
wenn der Forderungstitel wechselt, und wenn das Grundpfand
ändert. Das sind die drei Fälle, wo im Grundbuche Notiz
genommen werden muß. Wenn in diesen Fällen Ordnung
gehalten wird, so können wir nicht mehr in die Kalamität
zurückgerathcn, in der wir uns befanden. Ich sage, wenn
Zahlung stattfindet, so muß eS im Grundbuche angemerkt werden.

Aber eS ist nicht nöthig, wenn eine bloße Abschlagszahlung

stattfindet, eine Löschung vorzunehmen. Der Titel
bleibt in der Hand des Gläubigers. Sonst müßte» Zwei sich
dazu verwenden, der Schuldner und der Gläubiger, und wenn
der Titel als Faustpfand in dritter Hand liegt, so muß auch
der Faustpfandbesitzcr mit der AmtSschreiberei in Verkehr treten.
Das ist so sehr mit Mühewall und Kosten verbunden, daß
letztere unter Umständen den Werth der Abschlagszahlung
überschreiten. Da müssen wir die ärmern Leute im Auge haben.
Der Besitzer eines Titels von einigen hunderttausend Franke»,
aus welchen Abschlagszahlungen von 10—20,000 Fr gemacht
werden, würde sich weniger daraus machen; aber eS ist immerhin

ein unnöthiger Auswand an Zeit und Kosten. Denn so

lange der Titel nicht Hand ändert, so lange er im Besitze des
Gläubigers bleibt, ist eS gleichgültig, ob im Grundbuch eine
Abschlagszahlung angemerkt ist oder nicht. Wir haben eine
Vorschrift im Civilgesetze, welche sagt, baß eine Abschlagszahlung

für den Eiwerber des Titels unverbindlich sei, wenn
die Quittung nicht auf dem Titel selbst angemerkt worden.
Also haben Sie schon eine Garantie für den Erwcrber des
Pfandtitels. Ich wiederhole: die Löschung genügt in dem

Falle, wo der ForderungStiiel ausbezahlt wird. Alles Andere
ist entschieden nicht »öihig, es ist üdelflüßig, macht die
Einrichtung komplizirt, kostspielig, unannehmlich. Also fort damit.'
Im zweiten Falle — wenn ein ForderungStiiel cedirl wird —
habe ich durchaus nichts dagegen, daß der AmtSschreiber die
Cession anmerken soll, damit man auch sehe, wer der peuc
Gläubiger sei. Ich komme zum dritten Falle, und das ist
gewiß der letzte: wenn das Grundstück Hand ändert. Da ist
es klar, daß der AmtSschreiber mit dem Titel verkehren muß,
und da ist eS ganz in Ordnung, daß eine Vorschrift aufgestellt
werde, nach welcher gleichzeitig regulirt werden soll, ob die
Forderung vollständig abbezahlt, und wer der Inhaber der
allfällig noch haftenden Forderung sei. Das kann der
AmtSschreiber ganz leicht ermitteln, indem er nachsieht, ob eine

Auszahlung oder eine Cession stattgefunden hat, und gibt
darüber Bescheid. Ich bin nicht gerade im Falle eine Redaktion
vorzuschlagen. Man hätte vielleicht die angeführten Einwendungen

bet Behandlung der Eintretcnsfrage anbringen sollen.
Das ist meine Ansicht.

Kurz, Oberst. Ich erlaube mir zur Unterstützung deS

vorliegenden GcsetzeSentwurfS einige Worte, selbst auf die
Gefahr hin, daß Herr Rösti mir noch einmal sage, ich verstehe
davon weder Gir noch Gar. Es liegt im Interesse deS Hy-
polhekarwesens überhaupt, daß die Grundbücher jeweilen ganz
genaue Auskunft geben über den Stand einer Grundpfandschuld.
Wenn eine Schuld für Fr. 1000 verhypothezirt und bis auf Fr. 10
abbezahlt ist, so vcrzeigt daS Grundbuch eine Unwahrheit, wenn
eS die ganze Schuld als solche vcrzeigt- ES ist eine logische

Konsequenz, daß auch stückweise Abzahlungen im Grundbuche
angemerkt werden. Nun möchte man es nicht so genau nehmen.
Ich will nicht sagen, daß, wenn ich mich von der Richtigkeit
der gegen daS Gesetz erhobenen Einwendungen überzeugen könnte,
ich nicht ein Stück der logischen Einrichtung der Bequemlichkeit
deS Publikums zum Opfer bringen könnte. Aber was ist die

Bequemlichkeit? In den meisten Fällen ist eS Trägheit. Es
gibt etwa einen Gang mehr. UebrigenS kommt Jeder in den

Fall, irgend einmal sich an den Amtssitz zu begeben, und wenn
er nicht zu lange beim Schoppen bleibt, so kann er auch dieses

Geschäft besorgen. Ich sage noch einmal, in den meisten Fällen
ist Träheit im Spiele, und dieser soll kein Gesetz Vorschub
leisten. Nun behauptet man, die vorgeschlagene Vereinfachung
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liege im Interesse deS Schuldners. DaS begreife ich am

wenigsten. ES liegt im Interesse deS Schuldners, daß die

Abzahlungen gelöscht werden. Ich frage: wie in aller Welt kann

man vom Standpunkte deS Schuldners aus sagen, die Löschung

sei nicht nöthig, während derselbe, wenn das Abbezahlte nicht

gelöscht ist, dafür haften muß, und noch einmal zahlen zu

müssen Gefahr läuft? Was Herr Lempen vorschlägt, ist auch

ein Mittel, das zum Zwecke führt, aber eS nützt dem Schuldner
nichts. Für das Hypothekarwesen wäre die zehnjährige

Erneuerung der Titel ein großer Nutzen, aber für den Gläubiger
kann es sehr gefährlich werden. Hat der Schuldner irgend
welchen Nutzen davon? Wenn die Quittung nicht auf dem

Titel steht und der Gläubiger denselben nach Verfluß der

zehnjährigen Frist zur Erneunerung einreicht, so wird derselbe, da

keine Abschlagszahlungen angemerkt sind, in der ursprünglichen
Summe wieder erneuert, mag auch die Hälfte oder Dreiviertel
abbezahlt sein Der Schuldner wird hlntendrein kommen und

beweisen, was er abbezahlt hat; er riskirt aber, noch einmal

zahlen zu müssen, wenn die Abschlagszahlungen nicht auf dem

Titel oder im Grundbuche angemerkt sind. Denn wenn der

Gläubiger beim Abtreten des Titels an einen Dritten verschweigt,

was abbezahlt worden ist, so haftet der Schuldner dem Dritten
und hat höchstens Rückgriff auf den frühern Gläubiger. Dieser
kann aber ausgewandert, vergelbStagt, verstorben sein; dann

hat der Schuldner daö Nachsehen. Mit Herrn Bützberger bin

ich darin einverstanden, daß bei Handäuderungen des Titels
oder der Liegenschaft im Grundbuche Nvtitz genommen werden

soll; aber unmöglich könnte ich mit ihm darin einig gehen,

wenn er sagt, daß nur bei vollständigen Auszahlungen gelöscht

werden soll. Sie werden zugeben, daß eS bei einer Forderung
von Fr- 10,000, an welche Fr, 9000 abbezahlt sind, der Mühe
werth ist, eine Löschung vorzunehmen. Man könnte in der

Beziehung eine Konzession machen, daß man eine gewisse Summe
festsetzen würde. Wenn eS in große Summen hineingeht, so

ist eS wahrhaft unbegreiflich, daß man von Unbequemlichkeit
reden kann, eine Löschung vornehmen zu müssen. Man könnte

allfällig Abschlagszahlungen von Fr. 50 und weniger von der

Löschung ausnchmcn; dann würde man nicht zu weit gehen.

Ich wiederhole jedoch, eS liegt nicht im Interesse deS Schuldners.
ES ist für denselben gar nicht so schwer, die Vorschriften deS

Gesetzes zu erfüllen. Durch Rücksichten, wie die Herren Nösti

und Mösching vorschlagen, nützt man dem Schuldner gar nicht,
sondern sie gereichen ihm zum Nachtheil. Glauben die Herren,
eS sei einem oberländischen Schuldner durch Festsetzung einer

Summe geholfen, so mag ich eS gar wohl leiden. Aber VaS

Prinzip, welches Herr Bützberger aufstellte, daß gar keine

Abschlagszahlungen gelöscht werden sollen, würde zu großen Ue-

bclständen führen; wir hätten dann wieber die alte Unordnung,
den alten Schlendrian. Ich führte schon bei der frühern
Berathung ein Beispiel an, wohin eS führt, wenn Kapitalzahlungcn
nicht gelöscht werden. Während einer Reihe von Iahren erhielt
ich von Zeit zu Zeit einen Avisbrief bezüglich eines Titels,
der noch vor etwa hundert Jahren in Kraft bestand; die Zahlung
war nicht gelöscht. Jedesmal gab es Kosten, die man sich er.
sparen will, diese sind am Ende größer, als wenn man gerade

zur Löschung schreitet. Die Festsetzung einer längern Frist nach
dem Vorschlage des Herrn Gfellcr widerstreitet dem Prinzipe
nicht, obschon die Erfahrung lehrt, daß man bei kurzen Fristen
eine Sache schnell besorgt, bei langen Fristen dagegen denkt,
es sei immer noch Zeit dazu. Allein wie gesagt, ich könnte

zu einer Fristverlängerung stimmen, weil sie VaS Prinzip nicht
verletzt. Die Herren Rösti und Mösching haben hauptsächlich
das Interesse des Schuldners im Auge, aber es läßt sich leicht
nachweisen, daß durch ihren Antrag dasselbe am meisten

gefährdet würde. Ich stimme daher zum Entwürfe, mit
Ausnahme einer allfälligen Fristverlängerung.

Bützberger. Nur zwei Bemerkungen auf das Votum
deS Herrn Kurz, Er stellte die Sache so dar, daß der Schuldner

in große Verlegenheit käme, wenn Abschlagszahlungen

nicht gelöscht würden, weil er Gefahr liefe, eine Schuld zweimal

zahlen zu müssen. Ich gebe daS zu, aber ich muß
bemerken, daß der arme Schuldner, den Herr Kurz im Auge hat,
nach dem Gesetze noch fataler daran ist. Die Gefahr bleibt
für ihn trotz dem Gesetze; dazu kommt noch die Buße wegen
Unterlassung der Löschung innerhalb der Frist von 90 Tagen.
Wenn Einer leichtsinnig genug ist, sich der Gefahr auszusetzen,
das Bezahlte noch einmal bezahlen zu müssen, so wird er eS

auch mit der Frist nicht so genau nehmen. In Fällen, die
HerL Kurz beispielsweise anführte, wo es sich um Abschlagszahlungen

im Betrage vbn 8—10,000 Fr. handelt, lohnt eS

sich schon der Mühe, eine Löschung vorzunehmen; aber bei
Abschlagszahlungen von 30 Fr. wird es den Leuten zuwider
sein, dieselbe vorzunehmen, besonders wenn die Löschung etwa
15 Btz. kostet. Wenn man ein Mittel auffinden will,
Stückzahlungen im Grundbuche anzumerken, so glaube ich, die Buße,
die nur den Schuldner trifft, sei nicht das rechte Mittel, sondern
Sie müssen machen, daß Schuldner und Gläubiger ein
Interesse haben dadurch, daß Sie sagen: nach dem bestehenden
Gesetze riskirt der Schuldner, noch einmal zahlen zu müssen.
Auf der andern Seite würde man sagen: so lange nicht gelöscht
ist, muß das ganze Kapital versteuert werden. Ich stelle also
cventuel den Antrag, daß statt der Buße die Verstcurung nach
dem Grundbuche vorgeschrieben werde in der Weise, daß der
Gläubiger nur das in Abzug bringen kann, was im Grund-
buche gelöscht ist,

Friedli zu Friesenberg. Gerade der Antrag deS letzten
Redners veranlaßt mich zu einer Bemerkung. Derselbe wäre
schon am Orte, wenn alle Abschlagszahlungen richtig
eingetragen wären. DaS ist aber nicht der Fall. Es hätte zur
Folge, daß Tausende von Briefen von den AmtSschreibern
versendet würden. Daher finde ich eS absolut nöthig, daß die
Abschlagszahlungen angemerkt werden sollen. Aber die Frist
ist zu kurz; ich möchte in dieser Beziehung dem Antrage des

Herrn Gseller beipflichten. Man nähme alljährlich eine kleine
Revision der Titel vor, dann würde jeder die Sache zu
bereinigen suchen. Ich glaube, man werde nicht viel Besseres
machen können, als den Artikel anzunehmen, wie er vorliegt,
mit allfälliger Aenderung der Frist. Ich stimme für ein Jahr.

Blösch. Ich erlaube mir auch noch ein paar Worte,
nicht um in Details einzutreten, aber mit Bezug auf die
Wichtigkeit der Sache im Allgemeinen. ES möchte sehr
unnöthig scheinen, auf diesen Punkt hinzuweisen, und doch
bemerke ich jedesmal, wenn die Rede davon ist, daß man von
der Bedeutung der Grundbücher im Lande nicht recht im Klaren
ist, und zwar gerade in den Gegenden, deren Grundbesitz am
meisten mit Hypotheken belastet ist. Auf VaS Resultat der
Grundbuchbereinigung will ich nicht eintreten, da der Bericht
über die ganze Operation zur Stunde noch nicht vorliegt. Der
Große Rath ergriff bei Anordnung der Grundbuchbereinigung
ein Mittel, das fast ein heroisches genannt werden könnte. Ist
einzelnen Amtsbezirken überstieg die Zahl der infolge deS
betreffenden Gesetzes vorgenommenen Löschungen diejenige der
Bewohner. Der Große Rath fühlte, daß einmal Ordnung
geschaffen werben müsse. Mit der Bereinigung der Grundbücher

hatte man aber den Zweck noch nicht erreicht. Es wai?
deßhalb im Gesetze von 185L vorgesehen, daß der Regierung^
rath, sobald die Operation der Bereinigung vollendet sei, eine
Vorlage zu machen habe behufs Aufstellung gewisser Regeln
für die Grunvbuchsührung. Nun sagt der Herr Berichterstatter,
eS gebe zwei Systeme, zwischen denen man wählen könne. Das
eine besteht im Jura, nach welchem alle zehn Jahre die
Erneuerung der Pfandtitcl stattfinden soll mit der Androhung,
daß alle nicht eingegebenen Titel ipso jura erloschen seien.
Wohin führt VaS? Daß der Amtsschreiber nur auf zehn Jahre
nachschlagen muß. Das ist ein enormer Vortheil für die
Grundbuchführung, aber eS hat auch große Konsequenzen;
Die Mitglieder der Versammlung, welche dem Jura angehören,



werden sie kennen. Ich möchte diese Einrichtung nicht
empfehlen. Wenn man das nicht will, so bleibt nicht viel anderes
übrig, als was die Regierung uns vorschlägt, vielleicht mit
einigen Modifikationen. Man darf den Zweck, welchen die
Grundbücher haben, nicht übersehen. Das Grundbuch einspricht
seinem Zwecke nur dann, wenn es einen vollständigen Ueberblick
über die Hypotheken gewährt. Wenn das nicht der Fall ist,
so gebe ich nicht viel um das Grundbuch. Wenn das Grundbuch

sagt, ein Grundstück sei für 10,000 Fr. verhaftet, während
dasselbe nicht mehr oder nur für einen geringern Betrag
verhaftet ist; wenn man, gestützt auf das Grundbuch, voraussetzen
zu dürfen glaubt, der Besitzer des Pfandrechtes sei der gleiche
geblieben, während eS ein ganz Anderer ist, so gibt das Grundbuch

nicht ein wahres Bild dcS Hypothekarwesens. Wenn
man die Unordnung will, so accepttre man auch die Folgen
davon; will man aber die Ordnung, so unterziehe man sich den
kleinen Unannehmlichkeiten, welche damit verbunden sind. Ist
die Unordnung ein Mittel, Zeit zu gewinnen; oder ist nicht
vielmehr die Ordnung ein Mittel, Zeit zu ersparen? Ich lege
daher, so viel an mir, den größten Werth darauf, daß Ordnung
im Hypothekarwesen bestehe, daß man sie einführe, wo sie nicht
besteht, und sie besteht hierin nicht. Herr Bützberger sagt, eS

gebe nur drei Fälle, die hier in Betracht kommen. Es ist mir
leid, wenn ich seiner Ansicht nicht beipflichten kann, aber ich

glaube, eS gebe mehr. Ich erinnere an den Fall neuer
Verpfändungen, die in der Zwifchenzeit, welche Herr Bützberger
ohne Notitznahme im Grundbuche verstreichen lassen will,
stattfinden. Im Grundbuch erscheint alles unverändert, wie der
Titel lautet, obschon Abschlagszahlungen stattgefunden haben;
der Gläubiger gäbe dem Betreffenden gerne Geld, aber er sagt,
es hafte zu viel auf dem Grundstück. Der Schuldner kann
lang einwenden, er habe unterdessen so und so viel Abschlagszahlungen

gemacht; der Gläubiger will sie nicht anerkennen.
Aber das ist nicht der einzige Fall, der noch eintreten kann.
Ich nehme an, eS stirbt ein Vater; eS findet ein lleneüciur»
Inventar» statt; der AmtSschreiber soll ein Verzeichniß des

Vermögens und alles dessen aufnehmen, waS darauf haftet:
wie soll er eine genaue Uebersicht geben, wenn die Abschlagszahlungen

nicht genau notirt sind. Der Stand der Erbschaft
ist falsch dargestellt; die Waisenbehörden wissen nicht, woran
sie sind. Ein anderer Fall: der Schuldner fällt in GeldStag,
der AmtSschreiber soll einen Etat des VermögensbestanveS
geben: wie kann er dieß, wenn nicht alles im Grundbuche
angemerkt ist? Oder eS findet eine Gantsteigerung über daS

betreffende Grundstück statt: wie soll der AmtSschreiber dann die

Verhaftungen angeben, wenn sie nicht im Grundbuche notirt
sind? Und bei der Grundsteuer? Die Steuerverwaltung hält
sich an daS, waS in den Grundbüchern erscheint. Wo hat sie

eine Basis, wenn die Abschlagszahlungen nicht notirt werden
müssen? Da kommt man auf daS ganz natürliche Mittel, daß

man sich, so weit eS die Steuern betrifft, an das Grundbuch
halte. Der Eine versteuert so viel, als er nach dem Grundbuche

schuldig ist, und der Andere zieht ab, waS er laut Grundbuch

noch nicht bezahlt hat. DaS ist Ordnung und entspricht
dem Geiste der Einrichtung des Grundbuches. Ich weiß wohl,
daß unsere ganze Organisation und Administration eine sehr

komplizirte und mangelhafte ist; aber daö weiß ich auch, daß

wir einzelne Institute haben, um die man uns beneiden sollte.

Ich glaube nicht, daß eS manches Land auf der Erde gibt, daS

ein in seinen Grundlagen so gutes Hypothekarsystem hätte, wie
es im Kanton Bern besteht. Wenn wir in Zeiten der Krisis
zuck Prozent Geld finden, so verdanken wir eS nicht der Menge
vorhandener Kapitalien, sondern der guten Hypothekarordnung.
Ich führte schon früher das Beispiel eines durch meine,Hand
gegangenen Güllbriefes an, der wenige Jahre nach der
Reformation gemacht wurde; er wanderte durch wenigstens zehn
Generationenvon Hand zu Hand und blieb bezüglich des Schuldners
und Gläubigers unverändert. Ein anderes Beispiel ist neuer.
Ich kenne einen Amtsbezirk, der eine seit vierzig Jahren
bestehende Ersparnißkasse hat, mit einem Kapital von drei Mil-
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lionen. Dieselbe hat bis heute noch keinen einzigen Verlust
erlitten. DaS kann nicht jeder Bezirk sagen. DaS macht die
Ordnung im Hypothekarwesen. Ich möchte daher die
Versammlung dringend bitten, nicht davor zu erschrecken, wenn man
namentlich die ärmeren Gegenden zwingt, Ordnung zu halten.
Die Buße will ich auch fallen lassen, wenn man statt derselben
vorschreibt, daß das Grundbuch bei der StaatSsteuer Regel
machen soll.

Lempen. Nur eine kurze Bemerkung auf das Votum
dcS Herrn Kurz. Er faßte meinen Antrag so auf, als würde
ein Kapital, daS inner zehn Jahren in der AmtSschreiberei
nicht angegeben wird, erlöschen. DaS ist nicht der Sinn meines
Antrages, sondern derselbe besieht sich nur auf Abschlagszahlungen.

WaS Herr Blösch über ein kerieliciurn Inventar»
und GeldStag anführte, ist unrichtig. Denn wenn ein Gläubiger

in solchen Fällen seine Eingabe macht, so kann er nicht
mehr fordern, als auf dem Titel steht, trotz dem daß der
Grundbuchauszug deS AmtSschreiberS eine größere Forderung angeben

mag.

Berger. Nach der beredten Vertheidigung des Entwurfs
durch die Herren Kurz und Blösch wäre es zwar nicht nöthig,
noch etwas beizufügen; ich muß mir aber noch einige Worte
erlauben, weil ich schon bei der ersten Berathung gegenüber
mehrern Rednern des Oberlandes mich für den Entwurf auS-
sprach. ES ist gewiß, wie Herr Kurz bemerkte, einige Trägheit
im Spiele; indessen wird den Leuten die Sache auch lästig und
ist mit Kosten verbunden. Ich erinnere an etwas Anderes.
Unsere Leute haben auch etwas gelernt hinsichtlich der Steuer«
kadasier in den Gemeinden, in Beireff welcher früher die größte
Unordnung herrschte, indem es Leute gab, die viel mehr
verteilten, als sie besaßen. Nun kommt die StaatSsteuer, jeder
hat sein Tableau auszufüllen, und er wird sich dabei in Acht
nehmen. WaS ist die Folge des GehenlafsenS? Der Titel
kann verloren gehen. Wer daS Amtsblatt vor der Grundbuch-
bereinignng las, sah, daß ganze Spalten angefüllt waren mit
Anzeigen von Verhaftungen, Löschungen, Amortisationen u. f. w
Wollte Einer Geld bei der Hypothelarkasse aufnehmen, so hatte
er für Bereinigung deS Titels oft Fr. 60-70 Kosten zu
zahlen, bevor man im Geschäfte weiter gehen konnte. So bei

Theilungen und Steigerungen. Eine Menge Avisbriefe mußten
erlassen werden. Wenn man den Zweck des Grundbuches, wenn
man will, daß dieses vollständig Auskunft geben soll, so muß
man steh gewiß fügen. Man muß sich noch in gar Manches
fügen, z. B. in der Feuerordnung, der Baupolizei in den
Städten. Wenn man etwas bauen will, muß man bei der
Direktion des Innern um die Bewilligung einkommen. Die
Verfassung gewährleistet die Gewcrbsfreihcit, aber darunter
versteht man nicht, daß jeder machen könne, was er wolle,
sondern daß er sich innerhalb seiner Schranken nach dem Gesetze

bewege. Andere auch bestehen lasse. Man sagt, die
Vornahme der Löschung bet kleinen Kapitalstößcn sei mit zu großer
Mühe verbunden. Solche Titel mit kleinen Abschlagszahlungen
werden gewöhnlich nicht in Bern versilbert; die Herren von
Bern befassen sich nicht damit; unsere Bauern kaufen und
verkaufen solche Gegenstände selbst. Hans tritt einen kleinen Titel
dem Köln ab, und etwa an einem Donnerstag, wie eS bei unS
in Frutigen geschieht, gehen die Leute zusammen in die
AmtSschreiberei und bereinigen eS. Ich kann nicht begreifen, daß
man so viel Bedenken dagegen hat. Ich möchte die Einrichtung
so treffen, baß die Steuer - und Tellverhällnisse sich auf das
Grundbuch stützen können. Auch bezüglich der Kreditverhältnisse
für den Einzelnen ist es wichtig, daß er sich auf das Grundbuch

stützen kann. Eine sichere Grundlage bietet nur das
Grundbuch; in Verbindung mit dem Steuerkadaster bildet es
ein Ganzes. Es kann Einer andere Vermögensartikel auch

haben, aber die Kapitalisten stützen sich gerne auf ein Grundpfand.

DaS ist der Boden deS Kredites. Deßhalb müssen

wir ein gutes Grundbuch haben; deßwegen stimme ich zum s 1.
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Rösti. Ich will gerade an dasjenige anknüpfen, waS

Herr Berger sagte. Sein Votum beweist» vaß er in der Sache
nicht sehr bewandert ist. Er beruft sich auf das Steucrwesen
und bemerkt, eS gehe jetzt besser als früher. Da kaun ich etwas
Anderes sagen, unv meine Herren Kollegen werden mir Recht
geben. Ich berufe mich auf den Bericht des Regierungsraihes
über die Staatsverwaltung von 1858, auf die Stelle, wo eS

heißt, daß infolge Anhäufung von Geschäften wegen verschlagener

Steuern, unrichtiger Angaben u, s. f. zwei neue Angestellte

nöthig gewesen seien und daß der Staat von daher
5V,Mi) Fr. Mehreinnahmen haben werde. Ich glaube, das
sei Beweis genug, daß Unordnung vorhanden sei. Das Volk
kann eben die gesetzlichen Einrichtungen, wenn sie so verwickelt
sind, nicht begreifen. Ich habe die Ueberzeugung, man hätte
auch das Steucrwesen einfacher und für den Bauer weniger
beschwerlich einrichten können, hätte man daS Grundbuch als
Grundlage angenommen. Aber vas hat man eben nicht gethan;
man kann daher heute nicht daS Steuerwesen mit dem
vorliegenden Gesetze in Verbindung bringen. Herr Berger, welcher
bemerkte, man müsse sich noch in manches fügen, das nicht
angenehm sei und dabei die Feuerordnung zitirle, sollte als
AmtSverwcser wissen, wie es geht. Man hat zu komplizirte
Vorschriften aufgestellt, deßwegen werden sie bei uns, und ich
denke auch anverwärtS, nicht gehalten. Daher ist eS besser,

einfache Vorschriften aufzustellen, damit nicht jeder Bürger alle
Augenblicke in Gefahr steht, die Gesetzbücher zur Hand nehmen
zu müssen. Ich habe noch eine Bemerkung auf daS Votum
des Herrn Kurz zu machen, der nach meiner Ansicht den
Kapitalisten ein schlechtes Kompliment gemacht hat Er sagte,
gerade im Interesse des Schuldners liege es, daß die Abschlagszahlungen

im Grundbuche notirt seien, sonst laufe derselbe
Gefahr, noch einmal zahlen zu müssen. Ich glaube, so

gefährlich sei es nicht. Hält der Schuldner die Löschung für
wirklich nöthig, so will man es ihm nicht verbieten, aber man
will ihn auch nicht bei Strafe dazu zwingen. Man stellte sich

in der bisherigen Diskussion auf einen Boden, als wollten wir
gar keine Ordnung. Das ist nicht unsere Absicht. Wir wollen
auch Ordnung, aber eine, die gut vollzogen werden kann, ohne
den Bürger zu verwirren, ohne demselben für jede Kleinigkeit
Buße und Kosten zuzuziehen. Ich begreife die Bedenken gar
nicht, welche von den Herren Blösch und Kurz gegen den
Antrag des Herrn Mösching geäußert wurden. Herr Bützbcrger
hat sehr klar und deutlich bewiesen, daß dieselben unbegründet
sind. Ich möchte den erwähnten Antrag noch einmal
unterstützen und die Versammlung bitte», daß sie die Sache nicht so
auffassen, als wollten wir gar keine Ordnung.

Herr Berichterstatter. Nach der kontradiktorischen
Verhandlung, welche soeben stattgefunden, kann ich mich kurz
fassen. Nur einen Vorwurf, den der letzte Redner der vorbe-
rathenden Behörde machte, möchte ich vor Allem zurückweisen,
indem er den Entwurf so darstellte, als enthielte derselbe nichts
Anderes als komplizirieö Zeug, daS Niemand begreifen könne.
Das ist nickt der Fall. Ich glaube, auch der schlichte Bauer
werde die Vorschriften sofort verstehen. Herr Rösti ist ganz
damit einverstanden, daß Abzahlungen eines Titels im Grundbuchs

gelöscht werden sollen, nur möchte er Abschlagszahlungen
davon ausnehmeu. Wie kann man die Einrichtung komplizirt
nennen, wenn man den Grundsatz als richtig anerkennt? Herr
Bützbcrger hätte seine Einwendungen bei Behandlung der
Eintretensfrage anbringen solle». Ich komme auf den Hauptpunkt

der Opposition und frage: wollen Sie, daß bei
theilweisen Kapitalzahlungen keine Löschung stattfinde? Ich glaube,
dadurch würde eine vollständige Unordnung herbeigeführt, die
namentlich den Schuldner treffen würde, während es für den
Gläubiger ein eigentliches Vorrecht wäre. Der Gläubiger ist
in einer angenehmen Lage; er kann Abschlagszahlungen
annehmen bis auf den letzten Batzen, ohne sich um etwas zu
kümmern, während alle Gefahr auf dem Schuldner lastet.
Nach der Theorie des Herrn Bützbcrger hätte der Gläubiger

nichts zu thun; wenn der Titel ganz abbezahlt ist, so muß der
Schuldner die Löschung vornehmen lassen und deren Kosten
tragen. Wollen Sie nicht im Interesse des Schuldners den

Gläubiger anhalten, bei geleisteten Abschlagszahlungen die
Löschung vornehmen zu lassen? Herr Bützbcrger meint, bei

theilweisen Zahlungen sei die Löschung nicht nöthig, eS sei

denn, baß eine Abtretung oder Handänderung stattfinde. Mit
dem gleichen Rechte könnte man fragen: was braucht man
den Schuldner zu zwingen, bei gänzlicher Tilgung der Schuld
die Löschung vornehmen zu lassen, wenn keine Handänderung
oder Abtretung stattgefunden hat? Der Standpunkt, den Herr
Bützbcrger einnimmt, ist also ein ganz unrichtiger. ES soll
Ordnung gehandhabt werden im wahren Interesse des Schuldners,

und das geschieht nur, wenn man auch dem Gläubiger
die Pflicht auferlegt, die Löschung im Falle »Heilweiser
Zahlungen zu besorgen. Ich machte auch Erfahrungen als
Fürsprecher und könnte Fälle zitiren, wo Leute, die aus
Nachlässigkeit bei Abschlagszahlungen die Löschung unterließen, in
große Verlegenheit kamen, wenn sie Geld aufnehmen wollten.
Man wußte gut, daß eine Reihe Zahlungen stattgefunden, aber
die Quittungen waren nicht bei der Hand, und eS geschah,
daß man solche selbst aus Amerika mußte kommen lassen. Ich
kenne ein Beispiel, wo die Verwicklung des Geschäftes fast
den Ruin einer ganzen Familie zur Folge halte Wollen Sie
einen sol'chen Zustand gesetzlich sanktioniren? Man berief sich

darauf, daß nach dem Civilgesetz die Quittung auf dem Titel
den Schuldner schütze. Aber wenn, wie es im Jura der Fall
ist, eine Privatquitlung denselben nicht hinlänglich schützt, so

ist für ihn dennoch eine gewisse Gefahr vorhanden. Die
Quittung muß für Alle verbindlich sein. Hat der Schuldner
nicht ein großes Interesse, bei jeder theilweisen Zahlung die
Löschung vorzunehmen? Ein Titel, eine Quittung kann
vernichtet werden, durch Brandunglück oder andere Unfälle
verloren gehen, so daß für den Schuldner die Gefahr entsteht,
zum zweiten Male zahlen^zu müssen. Hat hingegen die Löschung
stattgefunden, so ist der Schuldner wenigstens für das, was er
bezahlt hat, durch das Grundbuch gedeckt. Ist das nicht
Ordnung? Liegt eS nicht im Interesse Aller? Ich prvtestire gegen
die Zumuthung, als wütde die Bauersame eine solche
Einrichtung nicht verstehen. Die Bauersame ist nicht so dumm,
wie man sie darstellt. Ich erinnere Sie zudem an die Resultate

der Grundbuchbereinigung. Die Summe von ungelöschten
Pfandrechten, deren Löschung vorgenommen werden mußte,
geht in die Millionen. Ich koinme also darauf zurück, daß die
Anträge, welche gegen den Entwurf gestellt wurden, die ganze
Oekonomie die Gesetzes stören daß sie ein wahres Vorrecht
des Gläubigers begründen, für den Schuldner dagegen eine

große Gefahr herbeiführen würden, abgesehen von dem nach-
theiligen Einfluss auf den Kredit. Ich kann daher die
Anträge des Herrn Mösching nicht zugeben. Der Antrag
des Herrn Rösti würde die ganze Einrichtung verwickle». WaS
den Vorschlag des Herrn Lempen betrifft, so habe ich
bereits bemerkt, daß es verschiedene Systeme gibt. Es ist
nicht zuläßig, daß daS französische System hier indirekt eingeführt

werbe; auch wäre es für die Fälle, welche Herr Lempen
im Auge hat, nicht sehr praktisch, weil die fraglichen Titel
in der Regel vor dem Ablaufe von zehn Jahren abbezahlt
werden. Die von Herrn Gfeller vorgeschlagene Frist stört die
Oekonomie des Gesetzes nicht. Wenn nur eine bestimmte Regel
aufgestellt wird; das ist der Zweck des Gesetzes und der Wunsch
des Regierungsrathes. Herr Mösching wünscht, daß statt deS

einfachen Ausdruckes „Psandtitel" gesetzt werde: „Pfand- oder
Fordcrungötitel " „Psandtitel" ist aber gerade der Ausdruck,
der nach dem Civilgesctze gebräuchlich ist; übrigens ist der
Unterschied Nickt sehr groß. Den Antrag deS Herrn Bützbcrger,
daß, statt der Einführung- einer Buße, daS Grundbuch bei der
Versteurung Regel machen soll, kann ich als erheblich zugeben.
Ich weiß nicht, inwiefern dieser Grundsatz durchführbar ist.
Es wäre wünschenSwerrh gewesen, daß man solche Einwendungen

bei Behandlung der Eintrctcnsfrage erhoben hätte.



Ich bemerkte Ihnen bereits, daß dieser Entwurf der dritte ist,
welcher dem RegterungSrathe vorgelegt wurde. Ich erwartete,
daß im Großen Rathe Einwendungen erhoben werden, aber
am schwierigsten ist es, wenn bei der zweiten Berathung ganz
neue Einrichtungen vorgeschlagen werden. Indessen ist die
Sache der Untersuchung werth. In meiner Stellung muß ich
meine Ueberzeugung als Maßstab annehmen. Wenn ich einen
Antrag gut finde, so gebe ich denselben zu, sonst beharre ich
auf dem Vorschlage des Regierungsrathes.

Mösching schließt sich bezüglich der Fristbestimmung dem
Antrage des Herrn Gfeller an.

Abstimmung.
Für den § 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn Gfeller „
„ „ „ „ „ Bützberger (statt

der Buße die Versteurung nach dem Grundbuche

vorzuschreiben) „
Für den Antrag des Herrn Le m pen Minderheit,

y die Anträge der Herren Bützberger und
Mösching (betreffend die Löschung bei

Abschlagszahlungen) „
„ den Antrag des Herrn Mösching (Strei¬

chung der Worte „oder theilweise" im ersten
Lemma) „

„ den Antrag dcö Herrn Rösti „

§ 2.

Herr Berichterstatter. Bei diesem Artikel habe ich

Ihnen Namens des Regierungsrathes einen Zusatz vorzuschlagen.

Ich bemerkte bereits gestern, daß seit der ersten Berathung
von einer Anzahl Gemeinden, namentlich aus dem Oberlande,
Vorstellungen eingelangt sind, welche das Gesuch enthielten,
daß Abschlagszahlungen von weniger als Fr. 15V oder Fr. 1W
(Adelboden geht eiwaö weiter und setzt eine Summe von
200 Fr. fest) von der sofortigen Löschung ausgenommen werden
möchten. Der Regierungsraih stellt nun den Antrag, den
Eingang drS Artikels also zu fassen: „Pfandschulden, die
nach dem Amortisations- oder Annuitätensystem zahlbar sind,
und solche Titel, an welche gemäß Stipulation jährlich Fr. IM
und weniger abbezahlt sind zc." unterliegen der Löschung erst
nach vollständiger Tilgung der Pfandschuld. Das Uebrige
stimmt mit dem Entwürfe überein. Ich glaube, damit sei den
Wünschen der betreffenden Gemeinden Rechnung gelragen Ich
kannte die Verhältnisse des Oberlandes nicht so genau, um zu
wissen, daß Slipulationen für so kleine jährliche Abschlagszahlungen

dort gebräuchlich seien. Da wäre cS allerdings
lästig, wenn jedesmal die Löschung vorgenommen werden
müßte, und da man für die Hypolhekarkasse eine Ausnahme
machte, so läßt sich nach Analogie auch Rücksicht auf andere
Verhältnisse nehmen Der Regierungsrath hat schon am 19.
März l. I. diese Abänderung beschlossen. Im Uebrigen bliebe
der Artikel unverändert.

Der § 2 wird mit der vom Herrn Berichterstatter
beantragten Modifikation durch das Handmehr genehmigt.

Taghlatt des Großen Rathes ts<w.
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8 3.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Artikel als
mit den bei der ersten Berathung beschlossenen Abänderungen
übereinstimmend.

Regez macht die Versammlung auf den bei 8 1 erheblich
erklärten Antrag deS Herrn Gfeller aufmerksam und wünscht,
daß konsequent damit auch.der vorliegende Artikel modifizirt
werde.

Friedli zu Friescnberg bemerkt, daß die Redaktion des
Gesetzes auch solchen Fällen Rechnung tragen sollte, wo eS sich

um Nutzungsrechte handelt, die beim Tode der nutzungsberechtigten

Person erlöschen.

Der Herr Berichterstatter gibt die Bemerkung des
Herrn Regez als erheblich zu, um die Sache näher zu
untersuchen, verweist dagegen bezüglich deS von Herrn Friedli
angeregten Punktes auf den 8 t, der sich auf alle Fälle bezieht,
wo „eine grundpfändlich versicherte Forderung aus irgend eine
Weise ganz oder theilweise getilgt wird", so daß auch der von
Herrn Friedli erwähnte Fall darin begriffen wäre, während der
8 3 sich auf andere Verhältnisse bezieht.

Der 8 3 wird mit Vorbehalt einer eventuellen Abänderung
der Frist durch das Handmehr genehmigt.

s 4.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen

Paragraphen zur Genehmigung mit folgender Einschaltung und
Abänderung im vierten Lemma nach dem Worte „Verhandlungen"

: „sowie auch die Zahlungen unter Vorbehalt
hypothekarischer Regreßrechte (8 2). Die Abschlagszahlungen nach
dem Amortisations, und Annuitätensystem sind derselben nicht
unterworfen."

Wird mit der vorgeschlagenen Modifikation ohne Einsprache
genehmigt.

8 5-

Wird ohne Bemerkung genehmigt.

A

8 6.

Rösti. Ich habe nur zu bemerken, daß, wenn man eine

solche Aufsicht über die Beobachtung des Gesetzes aufstellen
will, nach meinem Dafürhalten noch eine Person dazu bezeichnet

werden sollte und zwar die wichtigste, nämlich der Gemeindschreiber.

Die Gcmeindschreiber führen die Kontrollen, auf
denen alle Hypothekschulden verzeichnet sein sollen. Wenn
Abzahlungen stattfinden, so sollen dieselben vom Schuldenregister
abgezogen werben.

Sträub. Ich finde überhaupt, wenn neue Gesetze

erlassen werden, soll man sie so deutlich als möglich machen.
44



Es kommt mir auffallend vor, daß in so wichtigen Gesetzen

Worte enthalten sind, die eine unbestimmte Bedeutung haben.
ES he'ßt hier, die Notarien, Amlsnotarien und AmtSschreiber
sollen über die genaue Beobachtung deS Gesetzes „wachen."
Was versteht man darunter? Die Betreffenden haben keine

Instruktion. Sollen sie etwa von Zeit zu Zeit von HauS zu

Haus gehen, wie die Feueraufscher, um nachzusehen, ob alle

Titel in Ordnung seien? Hat in diesem Falle der
Eigenthümer des Titels das Recht, die Vorweisung deS Titels zu
verweigern, oder kann der Notar ihn dazu anhalten? Wenn
der Antrag deS Herrn Bützbcrgcr angenommen würde, daß das
Grundbuch bei der Versteurung Regel machen soll, so wäre
der vorliegende 8 nach meiner Ansicht nicht am Orte. Der
Grundbuchführer sollte dann natürlicher Weise auch das Steuerregister

führen. Ich bin im Zweifel, ob ich hier einen Antrag
stellen soll, weil ich nicht weiß, welches System bei der
endlichen Redaktion den Vorzug erhalten werde. Wird eine Buße
festgesetzt, so sehe ich nicht ein, warum man eS den Notarien
und Amtsnotarien zur Pflicht macht, über die Vollziehung deS

Gesetzes zu wachen, während sie nicht verpflichtet sind, von
Widerhandlungen Anzeige zumachen. Das ist so, wie wenn
man einem Landjäger sagt: du mußt schauen, daß Niemand
stiehlt, aber nur schauen! Mir ist es gleich, ob man das Eine
oder Andere sage; aber eine Aufsichtsbehörde aufzustellen zur
Ueberwachung deS Publikums, ohne ihr die Pflicht der Anzeige
im Falle der WiderHandlung aufzuerlegen, das scheint mir ein
Widerspruch zu sein. Die Einrichtung hat dann gar keinen

Werth. Ich möchte dieß dem Herrn Berichterstatter zu
bedenken geben, damit er eS bei der endlichen Redaktion
berücksichtige.

Mösching. Ich verdanke Herrn Sträub, daß er aus die

Stelle deS Entwurfes, weche den Notarien und Amlsnotarien
zur Pflicht macht, das Publikum zu überwachen, aufmerksam
gemacht hat. Ich fasse die Sache so auf, daß die Notarien
und AmtSnotarien im Verkehr mit dem Publikum, letzteres an
die gesetzlichen Borschriften zu erinnern haben; dagegen sind
sie der Pflicht enthoben, eine Anzeige zu machen; daS wurde
bei der frühern Berathung ausdrücklich vorbehalten. Anträge
will ich nicht stellen, aber dagegen möchte ich mich verwahren,
als wollte man die Unordnung begünstigen, während man die

Ordnung will.

Fried li zu Friesenberg Ich verstehe die Vorschrift dieses

Paragraphen so, die Notarien und AmtSnotarien sollen bet

Verkäufen und sonstigen Handändcrungen die Leute auf die

Beobachtung des Gesetzes aufmerksam machen; dagegen hat
nur der Amtsschreiber die Pflicht, im Falle von Widerhandlungen

eine Anzeige zu machen. Wenn man weiter gàge,
könnte ich nicht dafür stimmen; dagegen soll man allerdings
dem AmtSschreiber die Pflicht auferlegen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph wurde
infolge einer vom Großen Rathe genehmigten Abänderung so

redigirt, wie er vorliegt. Nach dem frühern Entwürfe hätten
auch die Notarien und AmtSnotarien die Pflicht, allfälligc
WiderHandlungen gegen das Gesetz anzuzeigen. Allein auf
erhobene Reklamationen hin, namentlich von Seite der Notarien,
fand mau. eS sei nicht thunlich, daß man denselben eine solche

Verpflichtung auferlege, wenn die Parteien zutrauensvoll zu
ihnen kommen und dann riskiren müßten, von den Notarien
selbst angezeigt zu werden. Hingegen ist es nicht überflüßig,
daß mau sie verpflichtet, über die Beobachtung des Gesetzes zu
wachen. Man könnte zwar sagen, eS verstehe sich von selbst,
aber ich möchte die Bestimmung deS Paragraphen stehen lassen.

Gegenüber Herrn Sträub habe ich zu bemerken, daß allerdings
bei der Ncdaktionsberatbung entschieden werden muß, welches
System hinsichtlich der Buhe vorzuziehen sei. Wird die Buße
gestrichen, so muß man die übrigen Artikel damit in Zusam¬

menhang bringen. Den Antrag deS Herrn Sträub gebe ich
als erheblich zu.

Der Herr Vizepräsident, welcher in diesem Momente
den Vorsitz führt, interpret»! den Antrag des Herrn Rösti in
dem Sinne, daß derselbe die Beamten begreife, welche die
Fertigung zu besorgen haben, so daß in den Gemeinden, wo
besondere Kommissionen sich damit befassen, die Sekretariate der
letztern darunter zu verstehen wären.

Sträub stellt eventucl den Antrag, auch die Notarien
und AmtSnotarien zur Anzeige von WiderHandlungen zu
verpflichten.

Abstimmung.

Für den § 6 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn R ö sti „
„ „ eventuellen Antrag des Herrn Sträub Minderheit.

S 7.

Stooß. Man wird zugeben, daß einige Bestimmungen
in daS vorliegende Gesetz aufgenommen wurden, die für die
Gläubiger lästig sind. Bekanntlich wirkt daS auch auf die
Schulvner zurück. Ich finde, durch diesen Artikel werden die
Gläubiger bedeutend geplagt. Infolge Einführung der neuen
Währung fanden häufig kleine Abzahlungen auf Titel statt,
um d.ie Summen abzurunden. Wenn nun alle solche Abzahlungen

bis auf die kleinsten Beträge bis 1853 gelöscht werden
müßten, so wäre eS sehr lästig für die Betreffenden. Ich stelle
daher den Antrag, Zahlungen bis auf Fr 3V oder Fr. 50 von
der Bestimmung dieses Paragraphen auszunehmen.

Rösti. Ich möchte etwas weiter gehen als Herr Stooß
und das Wort „theilweise" streichen. ES hat hier nicht den
Nachtheil, den man bei 8 1 hervorhob. Wenn daS Gesetz bis
auf 1853 zurückgehen soll, so laufe» viele Leute Gefahr, in
Buße zu fallen.

Friedli zu Friesenberg. Den Anträgen, welche soeben
gestellt wurden, könnte ich unmöglich beipflichten, sonst kommen
wir in den gleichen Wirrwar, wie früher. Wenn das Grundbuch

nicht mit dem wirklichen Bestände der Schuldverhälmisse
harmonirt, so ist es immerhin ein Uebelstand. Oft fehlen nur
ein paar Rappen, aber die Hauptsache ist, daß das Verhältniß
regulirt werde.

Herr Berichterstatter. Den Antrag des Herrn Rösti
könnte ich unmöglich zugeben. Wir haben die Frage, ob auch
theilweise Zahlungen zu löschen seien, bereits genug erörtert.
ES ist konsequent, daß auch diejenigen Abschlagszahlungen,
welche seil dem Schlüsse der Grundbuchbercinigung gemacht
wurden, gelöscht werden. Natürlich halte man für die Zukunft
ein Gesetz nöthig, um die Grundbuchführung zu regeln; bis
zur definitiven Einführung desselben wurden aber Zahlungen
an viele Titel gemacht; auch diese Zahlungen müssen gelöscht
werben, sonst hätten wir eine Periode, in welcher die alte
Unordnung fortbestände, ohne daß ein Mittel gegeben wäre, diesen
Uebelständen abzuhelfen Deßhalb werden für den Zeitpunkt,
wo die Grunvbuchbereinigung stattgefunden, bis zur Einführung
dieses Gesetzes die gleichen Vorschriften aufgestellt, damit die
Löschungen im Grunbbuche angemerkt werden. Den Antrag
deS Herrn Stooß gebe ich als erheblich zu, um das Verhältnis
der zur Abrundung der Kapitalsumme gemachten Zahlungen
näher zu untersuchen.



Abstimmung,

Für den § 7 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag deS Herr» Stooß Minderheit.
» » » » » Rösti „

S 3.

Eine von mchrern Amt S sehr eibern eingereichte
Vorstellung wird verlesen, welche dahin schließt, der 8 8 möchte
gestrichen werden.

Herr Berichterstatter. Im früheren Entwürfe wollte
der RegierungSrath den alten Tarif beibehalten, aber der Große
Rath genehmigte einen Antrag, nach welchem der Amtsschreiber
für die ganze Operation der Löschung oder Anmerkung bei allen
daS Geschäft betreffenden Einschreibungen in den Grundbüchern
und Pfandtiteln, sowie für die Ausstellung der daherigen
Bescheinigungen, AlleS in Allem, die Baarauslagen nicht inbe-

griffen, eine Gebühr von Rp. 50 beziehen darf. Gegen diese

Bestimmung reklamirte eine Anzahl Amisschreiber. Der
Regierungsrath beschloß nach nochmaliger Prüfung der Sache,
auf den frühern Entwurf zurückzukommen, d, h. den bisherigen
Tarif beizubehalten; er fand dieß gerecht und billig. Vorerst
ist es nicht gut, wenn bei jedem Spezialgesetze ein besonderer

Tarif aufgestellt wird. Sodann frage ich, ob eS genüge, dem

AmtSschreibcr für seine Bemühungen bei der Löschung und
Anmerkung von Pfandrechten im Grundbuche nur Rp. 50 zu

bewilligen. Ich hörte seither von Fachmännern versichern, eine
solche Entschävigung stehe nicht im Verhältniß zur Mühe deS

betreffenden Beamten. Ich weiß schon, daß man über bisher
stattgefundene Mißbräuche und Ueberforderungen klagt, aber

wenn die Betreffenden sich in solchen Fällen nicht an die
Aufsichtsbehörde gewendet haben, um derselben Gelegenheit zum
Einschreiten gegen den Fühlbaren zu geben, dann siel eben der

Vorwurf auf die ganze Beamlenklasse; und daS ist auch nicht
recht. Die Erfahrung lehrt, daß eine zu große Reduktion der

Tarife nicht gute Früchte trägt. Wenn Jemand für seine
Arbeit nicht gehörig bezahlt wird, dann hat er das Gefühl
erlittenen Unrechtes; er sucht sich auf andere Weise bezahlt zu
machen. Ich habe auch prakiizirt. Glauben Sie, daß ich in
Fällen, wo das Gesetz ungenügende Reisccntschädigung
aussetzte, mich nicht auf andere Weise bezahlt machen konnte?

Sie haben der Vorstellung der AmtSschreibcr entnommen, welche

Mühe diese Beamten haben. In der Regel muß die Arbeit
vom Grundbuchführer, selbst gemacht werden wegen der

Verantwortlichkeit, die damit verbunden ist. Der RegierungSrath
weiß schon daß es viel angenehmer-ist, hier unter dem Titel,
des Volkes Wohl zu fördern, Erleichterung der Kosten
vorzuschlagen u. f. w., aber wenn die vorberalhende Behörde die

Ueberzeugung hat, ihre Ansicht sei die richtige (und hier-legt
die Regierung Ihnen einhellig den Antrag vor), so ist eS ihre
Pflicht, dafür einzustehen. Ich sprach mit Männern darüber,
die gar nicht etwa nur ihren Vortheil im Auge bähen. Ich
ersuche Sie daher Namens deS Regierungsrathes, Sie möchten
es bei den Bestimmungen des im Jahre 1344 regulMen Tarifs
bewenden lassen. Schon gegen den Tarif von 1813 langten
seiner Zeit Beschwerden ein, worauf der Regierungsrath 1844
durch ein Kreisschreiben die Sache regelte. AllfäUigen
Mißbräuchen ist leicht abzuhelfen, wenn Anzeigen an die Aufsichtsbehörde

gemacht werden; aber daS geschieht eben nicht. Seitdem

ich die Oberaufsicht über- die AmtSschreibcr habe (es sind

jetzt sechs Jahre), habe ich noch keine Anzeige erhalten, welche
dieses Gesetz beträfe. Ich erhielt nur gegen zwei Amtsschreiber
Beschwerden wegen Ueberforderung bet Güicrabtrctungen, aber

wegen Ueberforderungen bei Löschungen u. dgl. habe ich keine
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Anzeige erhalten. Es ist für daS Publikum leicht, sich zuhelfen;
man hat ja im gegebenen Falle den Beweis in der Hand mittels

der vom Amtsschreiber ausgestellten Bescheinigung. Es
bedarf eines einfachen Briefes an die Justizdirektion, um eine
Admintstrativverfügung zu veranlassen, welche den Bürger keinen
Kreuzer kostet. Ich behaupte daher, daß Uebertreibungen
stattgefunden haben. Wäre die Sache so arg gewesen, so hätten
die kompetenten Behörden gewiß Anzeigen erhalten. In der
Thatsache, daß es nicht geschah, liegt ein moralischer, ein
entscheidender Beweis, daß die Uebelstände nicht so groß sind, wie
man sie schildert. Ich will nicht, daß die Amtsschreiber für
ihre Verrichtungen zu viel beziehen; aber wenn der Staat sich
das Recht vorbehält, gewisse Berufsarten für ihre Arbeiten
zu tariren, während andere Staatsbürger durch Handel und
Verkehr auf einen Schlag Tausende von Franken gewinnen
können (ich mache Niemanden einen Vvrwurf daraus), so muß
man bei Festsetzung der Gebühr billig sein. Ich empfehle Ihnen
daher den Antrag deS RegierungSrathcs zur Genehmigung.

Friedli zu Friesenberg. Es ist höchst unangenehm, für
den vorliegenden Artikel das Wort zu ergreifen, aber ich kann
die Ansicht deS Herrn Berichterstatters durchaus nicht theilen.
Ich bin auch der Meinung, der Amtsschreiber solle für seine
Arbeit gehörig bezahlt sein, weil man für diese Stelle einen
Mann wähle» muß, der Garantie darbietet. Ob 50 Rappen
für die fraglichen Verrichtungen hinreichen, will ich nicht
behaupten; ich glaube auch, eS sei fast zu wenig. Aber daS soll
uns nicht abhalten, hier einen Tarif aufzustellen. ES geht
noch lange, bis alle Leute das neue Gesetz kennen; dann können
sie immer noch in den Fall kommen, nach dem bisherigen Tarife
bis auf 9 alte Batzen zahlen zu müssen. Ich hörte von
anderer Seite, die AmtSschreiber hätten nicht sowohl wegen z

der Gebühr von 50 Rp. petftionirt als deßwegen, weil ihnen
von nun an eine Masse Avisbriefe entgehen werde. Ich stelle
daher den Antrag, den § 8 beizubehalten, jedoch die Gebühr
zu erhöhen, sei es nach dem bisherigen Tarife, oder wenn
dieser zu hoch wäre, daß ein anderer Betrag festgesetzt würde.
Aber ein Betrag soll festgesetzt werden, damit diejenigen, welche
in den Fall kommen, in der AmtSschreibcrei eine Löschung ic.
vornehmen zu lassen, wissen, was sie zu zahlen haben. Ich
denke, die Bereinigung der Grundbücher koste noch einmal
80,000 Fr., die aber dießmal nicht der Staat, sondern daS

Publikum zu zahlen habe.

Mösching. Ich hingegen bin mit dem Herrn Berichterstatter

einverstanden, weil man nicht immer Bruchstücke
allgemeiner Gesetze in jedes Spezialgesetz aufnehmen soll. Wenn
der Amtsschreiber zuerst den vorgewiesenen Titel untersuchen
und vergleichen, dann die Anmerkung im Grundbuche besorgen
und endlich ei» Zeugniß, oft mehrere, ausstellen muß, so ist
eine Gebühr von 50 Rp. keine Bezahlung für seine Mühe.
Ich fasse den Antrag des Regierungsralhes so auf, daß der

Tarif von 1813 Regel machen soll.

Mühlethaler. Ich schließe mich der Ansicht deS Herrn
Friedli an, daß ein Tarif festgesetzt werde, damit Jedermann
weiß, waS er zahlen soll. Ich möchte ein Maximum festsetzen,

und damit nicht irgend ein gewissenhafter Amtsschreiber meint,
er müsse unter allen Umständen das Marimum beziehen, stelle
ich den Antrag, eine Gebühr von „höchstens 1 Fr." zu
bewilligen.

Berger. Ich bin selbst nicht für hohe Tarife, aber ich
halte dafür, eine Gebühr von 50 Rp. unter Beibehaltung der
Einschreibung der betreffenden Akten, sei es Cession oder

Quittung, sei ein wahrer Hohn; und doch wird man den
Amtsschreibern das Zeugniß nicht versagen können, daß sie im
Allgemeinen honorig sind. Man darf nicht vergessen, daß das
Nachschlagen der Grundbücher eine bedeutende Arbeit und oft
mit Verwicklungen verbunden ist. Wenn man bei jedem Gesetz
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einen Tarif aufstellt, so weiß das Publikum am Ende nicht
mehr, woran es sich zu halten hat. Der Tarif von 1813

entspricht zwar den gegenwärtigen Verhältnissen mehr, aber

auch die Uebelstände sind nicht sehr groß, und wenn etwa
dringende Reklamationen erhoben werden, so möchte ich den

Regierungsrath ersuchen, daß er einen neuen, zusammenhängenden

Notariaiötarif entwerfe. Ich stimme zum Vorschlage
deS Regierungsrathes.

Sträub. Der 8 8 spricht von einem „Beitrag" von
50 Np welchen der AmtSschretber beziehen könne. Nun möchte

ich fragen, ob darunter ein Beitrag zum bisherigen Tarife zu
verstehen sei.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß eS ein Druckfehler

sei und „Betrag" statt „Beilrag" heißen sollte.

Sträub. Nachdem ich nun Auskunft erhalten habe,

muß ich mich dahin aussprcchen, daß ich auch finde, 50 Rp.
seien zu wenig; Vagegen möchte ich einen Tarif im Gesetze

festsetzen. Ich kenne einen Fall, wo 85 Löschungszeugnisse in
einem Geschäfte ausgestellt wurden und der Amtsschreiber für
jedes einzelne Zeugniß den vollen Tarif anrechnete. Hatte er

nach dem Gesetze das Recht dazu? Wer will es bestreiken?
DaS ist aber ein Beweis, daß Mißbräuche eintreten können.

Deßwegen soll man im Gesetze selbst einen Taris aufstellen, der

billig und gerecht ist. Ich will keinen Antrag stellen und
überlasse eS den Sachkennern.

Niggeler (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich erlaube
mir einige kurze Bemerkungen, da ich längere Zeit im Hypo-
thekarwcsen gearbeitet und daher Gelegenheit halte, die

Verhältnisse kennen zu lernen. Ich muß von vornherein erklären,
daß ich zur Streichung deS 8 3 stimme und zwar aus folgen,
den Gründen. Erstens ist hier nicht der Ort, einen Tarif
aufzustellen. Um solche Verhältnisse, wie die in Frage stehenden,

zu regeln, wurde jeweilen ein allgemeiner Tarif aufgestellt;
so im Jahre 1813. Oder dann faßte man alle Verrichtungen
eines Standes in ein Gesetz zusammen, wie z. B. bei Erlaffung
deS Advokatentariss. Wenn man in jedes einzelne Gesetz

Tarifbcstimmuiigcn aufnimmt, so kann man nicht verlangen,
daß der Bürger Kenntniß davon habe. So kleine Gesetze

verlieren sich ünier dem Publikum; nicht jeder Bürger hat die

ganze Gesetzessammlung, und hätte er sie auch, so wäre es oft
schwer für thn, den betreffenden Artikel gerade zu finde». Bei
einer zweckmäßigen Zusammenstellung hingegen der

Bestimmungen, welche zusammen gehören, weiß man sich bald znrecht

zusinven, und wird das Nachsuchen in einzelnen Gesetzen

erspart. Ich sage aber ferner: der gegenwärtige Tarif für
Löschungen ist nicht nur nicht hoch, sondern sehr niedrig; ich

will dieß Punkt für Punkt nachweisen. Für eine einfache
Löschung wird 3 Baxcn bezahlt. Darin ist begriffen die

Untersuchung des Titels und der Legitimation, wobei der
Amtsschreiber oft mehrere Bände nachschlagen muß An jeder Stelle,
wo das fragliche Pfandrecht zum Vorschein kommt, muß eine

Anmerkung im Grundbuche gemacht werden. Oft ist ein
Grundstüek, auf das sich der ursprüngliche Titel bezog, in
mehrere Parzellen vertheilt worden, 40—50 Handänderungcn
kommen vor, so daß der Beamte mit einer Löschung einen halben
Tag zu thun hat, und dafür hat er 3 alte Bayern Für
verwickelte Geschäfte ist das gar keine Bezahlung. Für die
Einschreibung der Quittungen wird per Tarisscite 2 Batzen
berechnet; das wird man zuverlässig auch nicht hoch finden.
Liegt eine einfache Quittung tn wenigen Zeilen vor, so wird
dafür in den Amtsschreibereien, die ich wenigstens kenne, gar
nichts berechnet. Aber oft handelt es sich um einen Titel mit
10—15 Uebergaben, die einzuschreiben sind, mit einer Menge
Abschlagszahlungen, Abrechnungen u. s. w., so daß 12—15
Seiten eingeschrieben werden müssen. In solchen Fällen wird
man doch den Amtsschreiber nicht nöthigen wollen, derartige

Einschreibungen unentgeldlich zu besorgen? Der Beamte würde
sich auf diese Weise ruinircn, er würde nicht nur nichts erhalten,
sondern müßte noch baarcS Geld darauf legen. In Zukunft
wird es nicht mehr so weitläufig gehen, weil nach diesem Gesetz

jede Ablösung von Kapital angemerkt werden muß. Dann
kam das Zeugniß das 4 Batzen kostete; eS wurde aber nur
ausgestellt, wenn die Parteien es verlangten. DaS sind die

bisherigen Tarifansätze, die Sie zuverläßig nicht übertrieben
finden werden. Herr Sträub berief sich auf einen Fall, der
nach meiner Ansicht ein Mißbrauch ist. Wer bürgt Ihnen aber

dafür, daß bei einer so niedrigen Gebühr von Rp. 50 nicht
auch in Zukunft Mißbrauch getrieben werde? Ich bin jedoch

überzeugt, daß der Herr Justizdircktor in solchen Fällen
einschreiten und die Betreffenden zur Ordnung weisen werde. Ich
glaube, der bisherige Tarif sei durchaus billig. (Der Redner
übernimmt wieder den Vorsitz

Steiner, Müller. Ich bin daS Mitglied der Versammlung,

welches die Aufnahme des vorliegenden Tarifansatzes
bei der ersten Berathung zu verantworten hat; ich erlaube mir
daher ein Wort der Rechtfertigung. Es betrifft vorerst meine

Person, aber auch den Großen Rath selbst. Nach dem

Vorwurfe, der heute gemacht wurde, sollte man glauben, der

Große Rath habe sieh leichtsinniger Weise hinreisten lassen.

Meine Rechtfertigung kommt auch dem Regierungsrathe zu gut,
denn nachdem mein Antrag erheblich erklärt worden, nahm der

Herr Berichterstatter mit mehrern Mitgliedern der Versammlung

Rücksprache, worauf der Regierungsrath den Antrag
genehmigte und zur definitiven Redaktion vorlegte. Der Herr
Justizdirektor hatte damals Gelegenheit, mit Männern vom
Fache zu sprechen, und der Eindruck, welchen die Schilderung
zahlloser Ueberforderungcn auf ihn gemacht, war der, daß er

sagte, er werde dafür sorgen, daß man wisse, woran man sei.

Ich stellte damals den Antrag, der Regierungsrath möge
untersuchen, ob die weitläufigen Einschreibungen in die

Grundbücher und Manuale nicht vereinfacht werden könnten,
damit ein Theil der Kosten wegfiele. Die Regierung trat
nicht darauf ein, gleichwohl genehmigte sie aber den Tarifansatz
von 50 Rp. Ferner wurde das Gesetz heute in gewisser
Beziehung gemildert. Die Regierung legte einen Antrag vor,
nach welchem Abschlagszahlungen von Fr. 100 und weniger
nicht gelöscht werden müssen. DaS ist ein Grund mehr, die
Sache noch einmal anzusehen. Einige Herren beantragen die

Beibehaltung des jetzigen Tarifes. Was heißt das? Die
Herren, welche dafür daS Wort ergriffen haben, sind Rechts-
gelehrte; ich bin es nicht, aber ich frage: waS haben wir für
einen Tarif? Ich weiß nicht, welcher gilt. Der Tarif, welchen
der Gesetzesband enthält, ist derjenige von 1813, der für eine
einfache Löschung 3 alte Batzen ansetzt. Wird dieser Tarif
noch vollzogen? Vielleicht noch im Oberlande, wenn ein
armeS Bäuerlein mit einer kleinen Abschlagszahlung kommt.
Aber suchen Sie eine solche Vollziehung hier im Mitlellande;
wenn Sie eine Laterne nehmen, Sie finden dieselbe nicht. Im
Jänner 1843 erließ der Regierungsrath ein Krcisschreiben
darüber; er behielt den Tarif von 3 Btz. bei; die Amtsschreiber
reklamirten, und im folgenden Jahr erschien ein anderes
Krcisschreiben vom Rcgierungsrathe, welches 2 Btz. per Tarifseite
einräumte. Daher kommt eben der Ansatz von Fr. 1. 30,
den wir jetzt haben. Wenn nun der Herr Berichterstatter
sagt, eS sei gar bequem, sich dadurch populär in dieser
Versammlung zu machen, daß man auf Herabsetzung deö Tarifes
dringe, so erwiedere ich, daß dieß gar nicht angenehm ist, da
man sich dadurch viele Leute zu Feinden machen kann. Aber
es ist Pflicht sür jedes Mitglied, das Beste des LandeS
anzustreben. Uebrigens frage ich: wenn die Herren sagen, man
soll es bei den gesetzlichen Bestimmungen bewenden lassen, waS
gilt dann? Etwa ein ungesetzliches Krcisschreiben des
Regierungsrathes? Nein, der Tarif des Gesetzgebers selbst von 1813,
und dieser Tarif setzt für die Löschung 3 Batzen a. W. fest.
ES liegt hier eine Vorstellung von etwa zwanzig Amtsschreibern
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vor, welche behaupten, daß eine einfache Löschung 3 Batzen
a. W. koste, wahrend Herr Amtsschreiber Grimm in Burgdorf,
eine Autorität in dieser Sache, sagt, eine Löschung koste

Fr. 1. 30 Darin finde ich einen Widerspruch, und eS beweist,
wie unsicher man in solchen Gebühren ist. Ich gebe zu, daß
die Amtsschreiber, wenn sie nur von den Löschungen leben
müßten, nicht bestehen könnten; auf der andern Seile aber
gebe ich auch zu bedenken, daß sie bei allen Handänderungen
von Liegenschaften gewisse Prozente der Kaufsumme beziehen
und sich dadurch besser stellen. Anderwärts ist eS nicht so,
aber wenn eS auch für unsere Verhältnisse zu weit führt, so

greife ich eS nicht an. DaS geht in schöne Summen, und ich
könnte Ihnen Amtsschreiber nennen, die Hunderttausende
erworben haben, und was sagt man von diesen Männern? Sind
sie etwa hart gewesen gegen das Landvolk? DaS Gegentheil,
sonst hätten sie viel reicher werden können. Man sagt von
ihnen, eS seien fleißige, gewissenhaste Männer, Beamte gewesen,
die in ihrer Stellung treu dienten. Herr Sträub führte heule
einen Fall an, der beweist, wie es hin und wieder geht, und
Herr Niggeler bezeichnete denselben als Mißbrauch. Seitdem
ich mich bei der ersten Berathung ausgesprochen, wurden mir
vielfache Mittheilungen gemacht von Ueberforderungen, die
stattgefunden haben. Ich will nur eine anführen. ES betraf
einen Kaufvertrag von geringem Kapitalwerthe aber mit 86
Verhastungsposten. WaS hätte ein gewöhnlicher Geschäftsmann
gethan? In einem Zeugniß hätte er bescheinigt, daß so und
so viel Perhaftungöposten vorhanden seien. Aber waS geschieht
in der Amtsschreibcrei? Sechs und achzig Zeugnisse und eben«

soviele -Unterschriften werden ausgefertigt. Man wird sagen,
eS hätte Beschwerde geführt werden sollen. DaS geschah, aber
leider erhielt der betreffende AmtSschreiber Recht, und das Bäuer«
lein konnte noch Fr. 20 seinem Anwälte bezahlen. So steht
es heutzutage mit der Beschwerdeführung. Deßhalb möchte
ich am frühern Beschlusse festhalten. Die AmtSschreiber haben
ohnehin noch schöne Einnahmen. Dazu kommt noch, daß sie

in Zukunft nicht mehr so lange Einschreibungen zu besorgen
haben; die Löschungen kommen allmälig und am Schlüsse folgt
der Haupiakt. DaS ist ein Grund, daß man den Ansatz dcS

Entwurfs nicht als allzuungenügcnd beziehen kann. Oder will
die Versammlung den Zustand der Unsicherheit, daß nach der
xincn Ansicht der Tarif von 18l3, nach der andern derjenige
von 1844 Regel machen soll? Ich glaube nicht, daß dieß im

Willen des Großen Rathes liege, sondern er wolle eine

Einrichtung, bei der man wisse, woran man sich zu halten habe.
Wenn eS einmal zu einer GesetzeSreviston kommt, dann bin ich
auch dabei, die zusammengehörenden Bestimmungen in ein
allgemeines Gesetz zusammen zu fassen, wenn ich noch die Ehre
habe, Mitglied der Behörde zu sein; aber das geht noch lange.
Ich beantrage daher abermals die Aufnahme eines siren
Ansatzes und um den angehörten Bemerkungen einigermaßen
Re.inung zu tragen möchte ich denselben auf Rp. 50 bis 80
festsetzen.

Herr Berichterstatter. Schon bei der frühern
Berathung wurde die Frage dcS Tarifes weit und breit erörtert,
und jeseö Mitglied der Versammlung wird sich wahrscheinlich
seine Ansicht darüber gebildet haben. Der Negterungsraih fand
nach genauer Prüfung der Verhältnisse, eS sei besser, den

vorliegenden Paragraphen zu streichen, und zwar wurde dieser

Beschluß schon gefaßt, bevor die Vorstellung der AmtSschreiber
vor die Behörde gelangte. Der von anderer Seite vorgeschlagene

Ansatz kann in seiner Anwendung ebenfalls zu Mißbräuchen
Anlaß geben. Eine Gebühr von Fr. 1 ist in einzelnen Fällen
zu viel, während der AmtSschreiber bei dem bisherigen Tarife
je nach Umständen handeln kann, abgesehen davon, daß die

Aufstellung eines speziellen Tarifs hier nicht zweckmäßig ist.

Nach der einläßlichen Berathung beschränke ich mich darauf,
Ihnen noch einmal den Antrag des RegierungSratheS zur
Genehmigung zu empfehlen.

Tagblatt be< Großen Rathes «sso.

Abstimmung.
Für Streichung des § 8

„ grundsätzliche Beibehaltung desselben
» "
»

ein Marimum von Fr. 1

„ » » 80 Rp.

Minderheit.
Gr. Mehrheit.
34 Stimmen.
Gr. Mehrheit.

8 9.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß der Zeitpunkt
deS Inkrafttretens bei der definitiven Redaktion bestimmt werde.

Fried li zu Friescnberg wünscht, daß beigefügt werde,
das Gesetz sei öffentlich anzuschlagen und gehörig bekannt zu
machen.

Der Herr Präsident bemerkt, eine solche Bestimmung
gehöre in die VvllziehnngSverordnung des Regierungsrathes,
nicht in das Gesetz.

Bernard. Es ist in diesem Artikel gesagt, das so eben

berathene Gesetz sei auf den Jura nicht anwendbar, mit
Ausnahme des Amtsbezirks Biet und der mit dem Amtsbezirk
Büren vereinigten Gemeinden des neuen Kantonstheils.
Indessen befindet sich ein Theil dieser LandeSgegend in einer
erzeptionellen Stellung, nämlich die Amtsbezirke Münster,
Courtelarh und Neuenstadt. Ich muß voraussetzen, daß man
bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs von der Ansicht ausging,
der Jura als solcher habe das nämliche Hypothekarsystem. In
der That sand bei dessen Vereinigung nui dem Kanton Bern
die Einführung der bernischen Gesetze im resormirien Theile
ziemlich leicht start, aber hinsichtlich deS HypotbekarwesenS
haben die katholischen Amtsbezirke das französische «System
beibehalten. I» den protestantischen Amtsbezirken hingegen
hatten, wir bis 1834 das Institut der Untergeuchte, welches
damals durch die Einschreibung der Akten ersetzt wurde. Wir
hadeiz-also das französische System beibehalten, so weit eS die
Form betrifft, während wir in Betreff der Sache selbst das
bernische System haben; aber wir haben nicht die zehnjährige
Erneuerung, wie im allen Kantonstheile. Ich muß daher die
Negierung ersuchen, auch etwas in der Richtung zu thun, daß
unsere Grundbücher im Jura ebenfalls bereinigt werden.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkungen des Herrn
Bernard sind richtig, aber man muß auch sagen, daß die in
dieser Beziehung bestehende Lücke vom Großen Rathe im Jahre
1852 gemacht wurde. Ich war nicht Mitglied dieser Behörde
zur Zeit, als die Bereinigung der Grundbücher im alten
KantonStheile, sowie im Amtsbezirk Viel und in den mit dem
Amtsbezirk Büren vereinigten Gemeinden deS neuen Kantons
angeordnet wurde, denn damals vergaß man den protestantischen
Jura. Bet der Vereinigung dcS Jura mit dem Kanton Bern
wurde das französische System im Hypothekarwescn nur in den
katholischen Amtsbezirken beibehalte». In den protestantischen
Amtsbezirken führte man das System der Untergeuchte ein,
welches bis 1834 dauerte, wo eS durch die Einschreibung ersetzt

wurde, so daß im reformirlen Theile deS Jura die
AmtSschreiber bei Nachschlagungen in den Grundbüchern bis auf
1804 zurückzugehen haben. Im Jahre 1852 hätten diese

Bemerkungen gemacht werden sollen, als man sich hier mit der
Revision der Grundbücher beschäftigte. Diese Frage fiel mir
bereits auf; ich werde sie untersuchen, weil ich der Ansicht bin,
daß man auch im Jura zu einer ähnlichen Revision schreiten
könnte.

45



176

Der § 9 wird durch daS Handmehr genehmigt; ebenso

der Eingang.

Zusatzanträge werden nicht gestellt.

Gesetzesentwurf

über

Aktiengesellschaften.
(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand,

lungen, laufenden Jahrgang, Seite 46 ff.)

Sahli, RcgierungSrath, als Berichterstatter. Bei der
ersten Berathung wurde die Eintretcnsfrage sehr einläßlich
behandelt, und da gegen das Eintreten eigentlich keine Opposition
erhoben wurde, so beschränke ich mich darauf, bei Ihnen den
Antrag zu stellen, Sie möchten in die zweite Berathung deS

Gesetzes einzutreten und dasselbe artikelweise zu behandeln
beschließen.

DaS Eintreten und die artikelwcise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung
machte ich mir eS zur Aufgabe, bei den einzelnen Artikeln so

einläßlich, als es die betreffenden Bestimmungen nöthig machten,

,u rappvrtircn. ES wurde denn auch damals einer Reihe
Bemerkungen Rechnung getragen. Ich glaube daher, bei der
zweiten Berathung sei eine spezielle Berichterstattung bei jedem
Artikel nicht nöthig. Es würde die Verhandlung bedeutend

abkürzen, ohne daß es der Sache schädlich wäre.

Art. 1 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt; ebenso die Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.

Art. 9.

Ganguillet. In Betreff des letzten Absatzes erlaube ich
mir eine kleine Abänderung zu beantragen. WaS der Artikel
will, ist an sich ganz richtig, dagegen ist der Ausdruck „ähnlich"
sehr relativ; daher möchte ich denselben durch „gleich kommt"
oder etwas anderes ersetzen. Ich will ein Beispiel anführen.
Wir haben hier in Bern eine Ballgesellschaft; später könnte
eine neue entstehen, die sich auch „Baugesellschaft" nennen
würde mit einem Zusätze; dann könnte man behaupten, beide

Firmen seien ähnlich. Ebenso verhält es sich mit den
Gasgesellschaften von Viel und Thun. Ich möchte zwar, daß
verschiedene Firmen allerdings nicht verwechselt werden könnten,
ohne aber die Aehnlichkeit ganz auszuschließen.

Herr Berichterstatter. Der'Art. 9 sagt nicht, es dürfe
nicht eine Firma gewählt werden, die einer bestehenden
Aktiengesellschaft ähnlich sei, sondern er sagt, was Herr Ganguillet
bezweckt, daß die Firma derjenigen einer bestehenden Aktienge¬

sellschaft nicht gleich .oder so Ähnlich ist, daß sie Irrungen
veranlassen könnte." Die Regierung wird also im gegebenen
Falle zu entscheiden haben. Kann die neue Firma nicht
Irrungen veranlassen, so wird keine Schwierigkeit gemacht.
Die vorliegende Bestimmung ist dem englischen Gesetz entnommen,

welches fast gleich lautet.

Ganguillet verzichtet aus seinen Antrag.

Der Art. 9 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 10.

Ganguillet. Ich erlaube mir auch da eine Bemerkung.
Ich möchte fragen, ob eS nicht ein wenig gefährlich sei, daß
Ladungen, Wissenlassungen und rechtliche Mittheilungen jedem
Mitgliede deS Vorstandes der Gesellschaft angelegt werden
können. Wäre eS nicht vielleicht besser, daß solche Mittheilungen

dem Präsidenten der Gesellschaft angelegt werden
müßten? Irgend ein Mitglied deS Vorstandes kann nachläßig
sein, während der Präsident immerhin die Verantwortlichkeit
seiner Stellung hat. ES würde mehr Sicherheit gewähren.

Kurz, Oberst. Ich möchte diesen Antrag ganz bestimmt
unterstützen. Man weiß aus Erfahrung in ähnlichen Verhältnissen,

wie leicht ein Mitglied des Vorstandes eine rechtliche
Mittheilung in der Tasche behält, und dann nichiS gemacht
wird. Das ist namentlich der Fall bei Betreibungen, wo eine
Frist von vier Tagen für den nachträglichen Widerspruch
eingeräumt wird. Es sind schon Uebelstände eingetreten. Man
sollte solche Mittheilungen entweder dem Präsidenten der
Gesellschaft oder auf dem Bureaulokal anlegen. Hat die Gesellschaft

kein Bureau im Kanton, so könnte die Mittheilung auch
bei ihrem Domizil angelegt werden, daS verzeigt ist.

Karrer. Der Art. 10 enthält eine Abweichung vom
Civilprozesse, und ich glaube, eS wäre zweckmäßiger, letzteren
beizubehalten. Der s 80 deS Civilprozesses schreibt vor, wie
der Weibel seine Verrichtungen bestellen soll, und da heißt eS
im Schlußsatze: „Verrichtungen an Behörden nnd Korporationen
sind bei dem Vorsteher und in dessen Abwesenheit bei einem
andern Vorgesetzten zu bestellen." Ich glaube daher, man
könne den zweiten Satz deS Artikels entweder ganz weglassen,
oder einfach auf den Civilprozeß verweisen.

Herr Berichterstatter. Ich erkläre, daß ich eS nicht
alS ein Unglück betrachte, wenn eine Abänderung in dem
vorgeschlagenen Sinne getroffen wird; dagegen betrachte ich eö
auch nicht als eine Verbesserung des Gesetzes. Ich nehme
nämlich nicht an, daß eine Aktiengesellschaft als eine Behörde
betrachtet werden könne. Wenn der Civilprozeß von Behörden
und Korporationen redet, so hat er etwas ganz Anderes im
Auge als eine Aktiengesellschaft. Indessen wenn man wünscht,
daß die fragliche Bestimmung gestrichen werde, so habe ich
nichts dagegen. Nur dagegen müßte ich mich auösprechen,
wenn man annimmt, daß Mitglieder der Direktion einer
Aktiengesellschaft als Leute betrachtet werden, die leichtsinnig
über die Sache himveggehen und eine rechtliche Mittheilung in
die Tasche stecken würden, ohne etwas zu thun; das würde
das Rechtsgefühl verletzen; es sind eben Vorsteher der Gesellschaft.

Zum Schlüsse verweise ich darauf, daß in andern
Gesetzgebungen ganz gleiche Bestimmungen bestehen; so im
preußischen Gesetze, welches die Grundlage zu verschiedenen
Gesetzgebungen über Aktiengesellschaften geworden ist. Die
Erheblichkeit des gestellten Antrages gebe ich zu.



Der Art 16 wird mit dem zugegebenen Antrage durch
das Handmehr genehmigt.

Art. 11.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die Art. 12,13,
14 und 15.

Art. 16.

Ganguillet. Dieser Artikel enthält eine Bestimmung,
die ich schon bei der ersten Berathung angegriffen habe. ES
heißt nämlich im Schlußsätze des zweiten Lemma, Zinse und
Dividenden von welchen eS sich nach Ausweis der
Jahresrechnung ergab, daß deren Ausbczahlung eine Benachteiligung
der Gesellschaftsgläubiger nach sich ziehe, werden, wenn sie der
Aktionär bezogen hat, „in civilrechtlicher Beziehung als nicht
in gutem Glauben empfangen angesehen." ES ist eben fatal,
wenn ein Aklionär durch Fehler der Verwaltung seiner
Gesellschaft in ein schiefes Licht gebracht wird; er kann die

Rechnung nicht immer nachsehen. Wenn die Verwaltung,
vielleicht um die Aktien in die Höhe zu treiben, oder aus
Irrthum eine Dividende auszahlt, dann soll der Aklionär nicht
in den Schein kommen, als hätte er es nicht in gutem Glauben
empfangen. Ich weiß wohl, daß wir einen Vorgang bei der
Nationalvorstchtskasse hatten, aber die Schuld der Aktionäre
war eS nicht. Für solche Fälle möchte ich die Verwaltung
verantwortlich machen, nicht die Aktionäre. Wer wissentlich
mehr zahlt, als die Rechnung gestattet, soll die Folgen tragen.
Ich könnte Ihnen ein frappantes Beispiel anführen von einer

Beschwerde gegen die Verwaltung der Langue generate
ouïsse, wo ein Aktionär nachgewiesen hat, daß dieselbe nicht
nur den ZinS von 46 Millionen à 5 Prozent bezahlt hat, also
zwei Millionen, sondern daß dieses Kapital in kurzer Zeit auf
12 Millionen herunterkam. Dieselbe Verwaltung hat sich für
SitzungSgelder jährlich Fr. 166,666 zuerkannt. Wenn man
solche Fälle kennt, soll man sich wohl hüten, die Aktionäre in
ein schiefes Licht zu stellen.

Kurz, Oberst. Ich weiß nicht, wie eS sich mit dem

von Herrn Ganguillet angeführten Beispiele verhält, aber

gerade das sollte ein Beweis sein, wie mir scheint, daß man
den Artikel annehme Wenn den Aktionären etwas ausgetheilt
wird, was nicht vertheilt werden sollte, so bekommen sie etwas,

wozu sie nicht das Recht haben. Schon nach unserm Civilgesetze

ist man berechtigt, eine Nichtschuld zurückzufordern. Nun
glaube ich, der vorliegende Artikel enthalte nur eine ganz
richtige Ableitung von unserm civilrechtlichen Grundsatze. Wenn
eine Gesellschaft anders zu Werke gehen will, als nach den

Grundsätzen der Moral und des Rechtes, so stellt sie Jemanden

an die Spitze, der nickt viel hat, der sich nichts daraus macht-
den Aktionären Dividenden auszutheilen; dann haben die

Gläubiger das Nachsehen. Herr Ganguillet nimmt an, der

Borstand einer Aktiengesellschaft sei immer gehörig untersetzt.

Das ist aber nicht immer der Fall; nicht immer ist ein Ersatz

vorhanden. Wer eine Dividende in gutem Glauben empfängt,
kommt nicht in ein schiefes Licht. Wenn ich etwas kaufe, daS

gestohlen ist, so muß ich es auch zurückgeben; eS wird mich

deßhalb Niemand schief beurtheilen. Aber wenn ich es nicht
freiwillig zurückgebe, so ist eS recht, wenn ich dazu verurtheilt
werde. Der Artikel enthält eine natürliche Konsequenz unserer

Civilgesetzgebung; sonst würde man die Aktiengesellschaften
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Privilegiren, und dagegen müßte ich im Interesse der Moral
und des BernervolkeS protestiren. Wir hatten bisher nicht
Aktiengesellschaften nach dem Gesetze; das Bedürfniß hat sie
geschaffen. Gehe man aber nicht zu weit und sage man nicht
etwas, daS als ein Flecken auf der Gesetzgebung betrachtet
werden müßte. Ich unterstütze daher den Artikel.

Herr Berichterstatter. Nach dem Votum des Herrn
Kurz habe ich sehr wenig mehr beizufügen. Nur zur Ergänzung
des Gesagten, möchte ich auf die Redaktion des Artikels
hinweisen, welche sich ausdrücklich auf „Zinse und Dividenden
bezieht, von welchen eS sich nach Ausweis der JahreSrcchnung
ergab, daß deren AuSbezahlung eine Benachtheiligung der
Gesellschaftsgläubiger nach sich ziehe." Nun sind die Aktionäre
verpflichtet, von der Jahresrechnung Einsicht zu nehmen. Wenn
sie es nicht thun, so sind sie selbst schuld; und wenn sie s»
sorglos sind, daß sie sich nicht darum kümmern, so soll wenigstens

das Publikum nicht darunter leiden. Man soll die
Aktiengesellschaften nicht in eine privilegirte Stellung bringen.

A b stim m u n g.

Für den Art. 16 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag des Herrn Ganguillet Minderheit.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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Interpellation
betreffend die O st we st bahn.

Am Schlüsse der Sitzung deS Großen Rathes vom 26.
November 1860 wurde eine von Herrn Großrath Karrer
gestellte Interpellation verlesen, welche dahin geht:

Der RegierungSrath möchte dem Großen Rathe noch
im Laufe der gegenwärtigen Sitzung über den Stand deS

Ostwestbahnunternehmens, namentlich in Bezug auf die

Linie Biel-Neuenstadt, Bericht erstatten, und Aufschluß
über die Schritte ertheilen, welche er in dieser Angelegenheit

gethan.

Diese Interpellation wurde auf die Tagesordnung der

nächstfolgenden Sitzung gesetzt und am 27. gleichen MonatS
behandeit, wie folgt.

Als Unterzeichner der Interpellation nahm das Wort:

Karrer. In der Begründung dieser Interpellation kann

ich mich sehr kurz fassen. Die Angelegenheit der Ostwestbahn,
namentlich so weit sie ans die Linie Biel-Neuenstadt Bezug hat,
war seit längerer Zeit einer der unangenehmsten Verhandlungsgegenstände,

die wir in der Bundesversammlung hatten. So
ofi eine Sitzung kam, wurden von anderer Seite Reklamationen
erhoben und drohte man dem Kanton Bern gegenüber mit
Zwangsmaßregeln. Ich hatte daher, schon bevor der Große
Rath zusammentrat, die Absicht, hinsichtlich der Vollendung der

genannten Linie eine Anfrage an den Regierungsralh zu stellen.

Es wäre aber nicht öffentlich geschehen, indem ich genügende
Auskunft erhalten habe. Dazu kam aber ein anderer Grund,
Im Schooße der StaalSwirthschaftSkommissson wurde von
einem Mitgliede derselben die Anfrage gestellt, wie es sich mit
den Fr. 600,000 verhalte, welche die Regierung der
Ostwestbahngesellschaft vorgeschossen haben soll. Auch wurde verlangt,
daß die Regierung die sachbezüzlichen Akten deponire. Man
konnte annehme», daß dieser Gegenstand möglicher Weise bei

der Behandlung des Büdgel zu einer sehr unangenehmen
Diskusston führen könnte. Daher fand ich eS angemessen, die

Regierung zu ersuchen, daß sie dem Großen Rathe hier
darüber Bericht erstatte. Das sind die zwei Hauptgründe, die

mich zu der Interpellation veranlaßten. Ein anderer Grund
ist der, daß eS der Regierung angenehm fern muß, sich über
diesen heiklen Gegenstand offen und unumwunden auSzusprechen,

um das Volk über alles, waS gegangen ist, zu unterrichten.
Gestützt hierauf, glaubte ich die Interpellation stellen zu sollen,
und eS wurde denn auch vom Herrn Direktor deS Eisenbahnwesens

bereitwillig entsprochen.

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Enlsumpfungen.
Es muß allerdings der Regierung um so crwünsuler sein,
Veranlassung zu erhalten, schon in dieser Sitzung dem Großen
Rathe Bericht zu erstatten über die Lage des mit den
Interessen unsers Kantons so eng verknüpften Ostwestbahnunternehmens,

als man von gewisser Seile nicht umerlassen hat, die

von ihr gerhanen Schliche einer einseitigen, nicht unparteiischen
Kritik zu unterwerfen Die Regierung hat die bestimmte
Erwartung, daß eine offene Darlegung der Sachlage bei Ihnen
die Ueberzeugung feststellen wird, daß sie in dieser Angelegenheit
nur gethan, was die Ehre und die Interessen des Kantons
gesordcrt haben. Wie Ihnen bekannt, wurde der Ostwestbahn
am 6. April 1857 die Konzession für die Linie von Bern nach
Kröschenbrunncn ertheilt, von wo sie nach Luzcrn und Zug
sortgesetzt werden sollte. Am 17. November 1858 erhielt die
nämliche Gesellschaft auch die Konzession für die Linie Bern-
Biel-Neuenstadt, und am folgenden Tage wurde ihr von Seile
deS Staates eine Subvention zuerkannt von 2 Millionen Franken,
nachdem die Gemeinden deS Emmenthals ihrerseits ebenfalls

eine Aktienbetheiligung von etwa einer halben Million und
Staat und Stadt Zug eine solche von Fr. 550,000 übernommen
hatten. Nach diesen einleitenden Schritten ging die Gesellschaft
rüstig an's Werk und suchte neben dem Bau der Linie Luzern«
Zug, wofür sie spezielle Verpflichtungen eingegangen war,
namentlich den Bau der Strecken Bern-Langnau und Biel-
Neuenstadt zu fördern, da erstere bis 31. Mai 186 t und letztere
infolge Bundesbeschluß schon am 1. Okt. 1860 vollendet sein
sollte. Die Ausbezahlung der vom Kanton Bern übernommenen
Aktien im Betrage von 2 Millionen Franken war an das
Vorhandensein eines Aktienkapitals von 10 Millionen Franken
geknüpft und sollte je nach dem Fortschreiten des Baues in
bestimmten Raten erfolgen. Immerhin war der Regierung
vorbehalten, unter Umständen hievon abweichende Bestimmungen
zu treffen. Am 7. Juni 1859 bescheinigte die Gesellschaft daS
Vorhandensein eines Aktienkapitals von Fr. 10,045,361, worin
jedoch allerdings eine bedeutende Summe Unternehmcraktien
begriffen war. Insofern man aber von der Ansicht ausging,
der Bau der Linie werde von der Gesellschaft gehörig
fortgeführt werden können, war kein Grund vorhanden, diese
Unternehmeraktien als nicht genügend zu betrachten. Ferner wies
sich die Gesellschaft darüber aus, daß sie auf den gesammten
Bahnbau über 2 Millionen und davon im Gebiete des KantonS
Bern Fr. 400,000 verwendet habe. Am 7. Juli gleichen JahrS
beschloß hierauf die Regierung die Einzahlung der ersten Rate
von Fr. 200,000 und zwar gemäß der vom Großen Rathe
hiefür erhaltenen Ermächtigung, die Einzahllung in Zentral-
bahnaktien zu leisten, nicht in baar, wie die Gesellschaft
gewünscht hatte. Von da an nahmen nun die Ratenzahlungen
deS Staates ihren Fortgang und erfolgte die letzte am 31. März
1860, alles in Zenlralbahnaktien. Doch ist zu bemerken, daß
die Regierung 1200 Stück Aktien zu dem damals sehr niedrigen
Tageskurse unter WiederlosungSvorbehalt zurückkaufte. Es knüpft
sich hieran naturgemäß die Frage: wie steht es mit dem Bau
der Linie Bern-Langnau? Nach dem Vertrage sollte dieselbe
am 31. Mai 1861 vollendet sein; sie ist gegenwärtig bereits
so viel als fertig, ebenso die Linie Luzern-Zug. Dagegen ist
dir Linie Langnau-Luzern noch nicht in Angriff genommen.
ES wäre vielleicht möglich gewesen, die Linie Bern-Langnau
auf diesen Herbst in Betrieb zu setzen, aber mit Bezug auf die
geringe Rentabilität derselben, als dermal noch vereinzelt
dastehende Linie, während des Winters wurde die Eröffnung auf
den Frühling verschoben. Die Strecke Bern-Viel ist noch nicht
in Angriff genommen; über Biel-Neuenstadt dagegen habe ich
Ihnen folgende Mittheilung zu machen. Der Große Rath
von Bern halte von der Gesellschaft die Betriebseröffnung auf
1. Juni 1861 verlangt Auffallender Weise setzte aber der
Bundesralh diesen Termin auf 1. Oktober 1860, also um volle
acht Monate zurück, obschon er an sich gewiß nicht zu lang
war, und zwar mit folgender Bestimmung: „Der Bundesrath
wird den Fortgang der Arbeiten überwachen und für den Fall,
daß dieselben nicht so fortgesetzt würden, um die Eröffnung der
Bahn bis 1. Oktober 1860 zu ermöglichen, der Bundesversammlung

Bericht erstalten, damit diese nöthigenfallS auch vor
Ablauf dieser Frist nach Art. 17 deS Bundesgesetzeö vom 23.
Juli 1852 maßgebend einschreite und das Erforderliche
verfüge." Ich habe gesagt, der Bundesrath habe den Bautermin
auffallender Weise zurückgesetzt, und es ist dieser Ausdruck
wirklich gerechtfertigt Angesichts deS Art. 1 deS Bundesgesetzes
über den Bau der Eisenbahnen, welcher sagt, daß die Erstellung
von Eisenbahnen den Kantonen überlassen bleibe, sowie Angesichts

der Thatsache, daß ein solcher Vorbehalt meines Wissens
noch gegenüber keiner andern Bahn in der Schweiz angewandt
wurde. Die angeführte UcherwachungSklausel blieb denn auch
nicht blos auf dem Papier, sondern sie wurde wirklich zu einer
Quelle unendlicher Anfechtungen von Seite einer Partei in
der Bundesversammlung, die dem Kanton Bern nichts weniger
als freundlich zugethan war. Es gieng beinahe keine Sitzung
der Bundesversammlung vorüber, ohne daß man Bern
beschuldigt hätte, als suche eS den Bau der Neucnstadter Linie



zu verzögern (odschon derselbe seinen ordentlichen Fortgang
halte) unv ohne daß man unS mit Erckutions- und Zwangs«
maßregeln drohte. Ja, man gicng so weit, den Kanton Bern
unter eine permanente AufsicktSkommisston zu stellen, man ließ
ihm nicht einmal ungeschmälert die beschnittene Baufrist. So
rückte die letzte Bundesversammlung vom Juli 186V heran.
Inzwischen waren die Einnahmen der Gesellschaft sozusagen
vollständig versiegt, und eS war jetzt eine ausgemachte Sache,
daß sie aus eigenen Mitteln den Bau nicht zu Ende führen
könne, wie sie dftß in einer Eingabe an die Regierung vom
21 Juni auSeinandersetzie. Was sollte nun die Regierung
thun? Zeit zu einer Zusammenberufung deö Großen Rathes
und zu ordentlichen Borlagen an denselben war nicht mehr
vorhanden, dagegen war es sicher, daß ohne eingreifende
Maßnahmen von Seite deS Staates die Bundesversammlung die
so oft angedrohten Zwangsmaßregeln gegen ihn anwenden,
d. h. ihm die Linie Biel - Reuenstadt entziehen werde. Unter
diesen Umständen war die Stellung der Regierung kaum eine
zweifelhafte mehr, und sie löste die Frage dadurch, daß sie dem
Unternehmen unter zwei Malen einen Vorschuß von zusammen
Fr. 625,VW bewilligte, eine Summe, mit Hülfe welcher die
Gesellschaft den Bau vollenden zu können erklärte. ES sei mir
nun gestattet, diese Maßnahme noch etwas näher zu beleuchten
und zwar vom formellen und materiellen Gesichtspunkte aus.
In formeller Beziehung stützt sich der Beschluß auf 8 27, III.
litt, à der StaatSverfafsung, welcher also lautet: „Dem Großen
Rathe, als der höchsten Staatsbehörde, sind folgende Verrich«
tungen übertragen " Dann folgt die Bestimmung unter III. cl.

„Die Anlegung von Geldern außerhalb des Staatsgebietes,
welche die Summe von 1V,VW Schweizerfranken übersteigen,
und alle Darlehen unter dem Zinsfuße von I Prozent." Aus
dieser Bestimmung geht hervor, daß Darlehen, deren Zinsfuß
4 Prozent übersteigt, nicht dem Großen Rathe vorgelegt werden
müssen. Gestützt auf diese Bestimmung bewilligte die Regie«

rung den fraglichen Vorschuß. Nun wurde aber gesagt, man
habe denselben entweder aus den Rechnungs« und Kassarestanzen
oder auS Geldern der laufenden Verwaltung bestritlen und diese

dürften nach Art 24 und 25 des Gesetzes vom 3 August 1849
nur durch Beschluß deS Großen Rathes zum zinstragenden
Vermögen deS Staates geschlagen werden. Hier handelt eS

sich aber nur um einen vorübergehenden Vorschuß und nicht
um eine eigentliche Vermehrnng des Kadasters deS zinstragenden
Vermögens. Ich verweise in dieser Hinsicht nur noch darauf,
daß z. B. die Vorschüsse deS Staates für die Gemeinden, welche
sich bei der Ostwestbahn beiheiligten, auS eben dergleichen
Geldern bestritten wurden, ohne daß der Große R.uh solche
Anleihen zum zinstragenden Kapital geschlagen hätte. Der
Vorschuß steht denn auch nicht auf dem Inventar der zinstragenden
Kapitalien. ^ZuH^ann die materielle Seite der Sache
anbelangt, so MMt wit gesehen, daß ohne die Maßnahme der
Regierung die Linie Biel-Neueiistadr aller menschlichen Voraussicht

nach für den Kanton Bern verloren gegangen wäre.
Durfte die Regierung dieses stillschweigend geschehen lassen?
Ich glaube, nein; sie durfte eS aus Grund der Ehre und der
Interessen des Kantons nicht. Durch die Unterstützung, welche
der Große Rath mit entschiedener Mehrheit dem Unternehmen
gewährte, manifestirte er unzweideutig die Ansicht, daß er
Vasselbe als im hohen Interesse des Kantons liegend erachtete.
AuS dem gleichen Grunde ließ er sich auch herbei, die
Vorschüsse für die Aktienbetheiligung der Gemeinden in ganz
unbedingter Weise zu übernehmen. Was dann noch speziell die

Linie Biel-Neuenstadt betrifft, so erinnere ich nur daran, welche
Bedeutung dieselbe vorzugsweise für die Zukunft deS Jura bat,
sowie daran, daß der Kanton Bern, diese hohe Bedeutung
erkennend, für dieselbe mit der Zentralbahn einen Prozeß auS-
zufechten hatte, den er gewann, daß er diese Ljnie also auf dem

Wege des Prozesses in der That und Wahrheit zu der seinigen
gemacht hat. Die Vertreter in den eidgenössischen Räthen
nehmen denn auch die gleiche Stellung ein. Sie versicherten
stetS, welch hohes Interesse der Kanton an dieser Linie zu

Tagblatt des Großen Rathes l8K0.

nehmen im Falle sei. Ich frage nun, ob die Regierung trotz
dem mit gebundenen Händen hätte zusehen, ob sie die wichtigste
Eisenbahnfestung deS Kantons ohne Noth, sozusagen ohne
Schwertstreich, hätte preisgeben sollen. Ich halte dafür. sie
wäre der Abberufung würdig gewesen, wenn sie es gethan
hätte; sie hätte die Ehre und die Interessen deS Kantons auf
das Empfindlichste kompromittirt; man. würbe dem Kanton
Bern mit Recht vorgeworfen haben, daß er wohl im Stande
sei, seinen Eisenbahnschlüssel zu erobern, aber nicht denselben
zu behaupten. Sie wollen eine Regierung, die die Ehre und
die Interessen des Kantons sorgfältig pflegt: Sie werden nicht
von ihr verlangen, daß sie im entscheidenden Momente nicht
handelt, zumal wenn sie es in den Grenzen ihrer Kompetenz
thut. Ich frage überdieß ferner: hat die Regierung ohne
Garantie den fraglichen Vorschuß bewilligt? Nein, sie verlangte
einerseits Sicherheit für die Forderung und andererseits für
die Verzinsung. Für die Forderung waren ursprünglich
Obligationen auf die Linien Viel-Bern und Biel-Neuenstadt im
Beirage von Fr. 1,259,VW hinterlegt, und fur die Verzinsung
stellte die Gesellschaft eine Abtretung auf die Zinse aus, welche
ihr von der Zentralbahn für die Linie Biel-Neuenstadt zufließen
und die im Minimum auf Fr. 16V,Wv bestimmt sind. Zur
Vervollständigung muß ich jedoch beifügen, daß zu Anfang
dieses Monats die Ostwcstbahn mit dem Gesuch einlangte, es
möchte ihr ein Theil der zur Sicherung der hierscitigen
Forderung hindcrlegten Obligationen zurückgegeben werden und
daß ihr dieß von der Regierung bewilligt wurde, so daß dermal

für eine Forderung von Fr. 625,VW noch Fr. 75V.VW in
Obligationen deponirt sind. Die ZinSablrctung blieb unberührt.
Die Regierung hielt diese Herausgabe dieser Obligationen wieder
für absolut durch die Verhältnisse geboten und als im Interesse

der Sache liegend, weil sie nicht die Verantwortung
übernehmen zu dürfen glaubte, am Vorabend eines großräthlichen
Entscheides ein lait accompli eintreten zu lassen, daS von den
chedenklichsten Folgen für eine freie Beschlußnahme dieser hohen
Behörde hätte sein können, und weil sie zudem die noch
vorhandene Garantie für vollständig genügend erachtete. Ich füge
hier bei, daß die Fr. 625.VW, wie sich auS den vorhandenen
Akten, deren Einsicht Ihnen offen steht, ergibt, ausschließlich
unker der speziellen Aufsicht der Regierung für die Linie Biel-
Neuenstadt verwendet wurden und zwar:

für Erproprianonen Fr. 25V,VW
an die Unternehmer Cröpel und Bussard „ 2W.VW
für Schienen „ 14V,VW
an die Brückenunternehmer Ott u. Mahler „ 35,Wv

Die Linie Biel-Neuenstadt ist nun vollständig erstellt und kann
mir Sicherheit am nächsten Freitag eröffnet werden. Dieß
beweist Ihnen, daß unsere Anstrengungen, diese Linie dem Kanton
Bern zu erhalten, nicht vergeblich gewesen sind Auf andere
Weise aber wäre dieses Ziel nicht erreicht worden. Dabei muß
ich als durchaus unwahr erklären, als ob die Unternehmer der

Linie Biel - Ncuenstadt erklärt hätten, dieselbe nur gegen
vollständige Bezahlung ihrer Forderung ausliefern zu wollen. Die
Herren Cröpel und Bussard haben dazu weder ein Recht,
indem sie sich kontraktlich mit monatlichen Abschlagszahlungen
begnügten, noch haben sie je ein solches Begehren gestellt. Die
Abschlagszahlungen erhielten sie ziemlich regelmäßig und bis

zur definitiven Ausrechnung, die erst nach Ucbergabe der Linie
erfolgt, haben sie nichts mehr zu fordern. Nach dieser

Ausrechnung wird ihnen dann allerdings noch eine nicht unerhebliche

Summe zu gut kommen. Neben der Sorge für Biel-
Neuenstadt ließ die Regierung übrigens auch daS Gesammtun-
ternehmcn wicht aus dem Auge. Es mußte ihr zunächst daran
gelegen sein, offiziell von dem finanziellen Stande der Gesellschaft

Kenntniß zu erhalten, und es wurden zu diesem Ende
bereits im Juni abhin als Erperten ernannt die Herren Großrath

Seßler und Kantonsbuckhalter Henzi. Aus ihrem
Gutachten vom 28. Sept. 186V, das sich bis zum 31. Juli erstreckt,

hebe ich hervor, daß das Aktienkapital der Geselftcht dermal

nur beträgt Fr. 3,312,VW. Die Differenz zwischen dem ge-
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lasteten Ausweise von 10 Millionen Aktien und dem nunmehrigen

Aktienkapital rührt nach Angabe der Erpcrtcn großen-
ihcilS von Weglassung unzuverläßiger Zeichnungen her. Um

Ihnen auch in dieser -Beziehung volle Wahrheit zu geben,
bemerke ich noch, daß die Erperien erklären, auch die Summe
von Fr. 3,312 000 biete keine ganz solide Basis für die

Aktienzeichnung, es müssen davon namentlich abgezogen werden

Fr. 300,000, welche vom Jura gezeichnet wurden, deren

Einzahlung aber kaum erfolgen wird. Ferner sind eine Anzahl
Akticnzeichnungen an Bedingungen geknüpft, von denen nicht
sicher ist, daß sie wirklich erfüllt werden können; und endlich

sind in jener Gesammtsumme die Aktien begriffen, welche für
die Linie Viel Bern und Langnau-Luzern vertragsgemäß
übernommen worden sind. Nach der von Herrn Brassey gegebenen

Erklärung ist zwar nicht zu bezweifeln, daß er die dießfälligen
Verträge, insoweit sie sich wenigstens auf die Lieferung von
Lokomotiven, Schienen und Schwellen beziehen, ungeschmälert in
Kraft bestehen läßt und der Gesellschaft die Vergünstigung
einräumt, die darin stipulirten Aktienzeichnungen zu ihren Gusten
bestehen zu lassen; immerhin ist es aber nöthig, schon jetzt auf
diesen noch nicht erledigten Gegenstand aufmerksam zu machen.
ES wurde der Sachverhall dem Herrn Brassey erklärt, und er

nahm mit Rücksicht darauf das Aktienkapital auf 8 Millionen
an. Ein weiterer Schritt, welchen die Regierung in dieser

Angelegenheit gethan, besteht in den erwähnteck, mit Herrn
Brassey gepflogenen Unterhandlungen. Die günstigen
Aussichten, welche Brassey in seiner Korrespondenz der Gesellschaft
eröffnete, veranlaßte diese, die Regierung um ihre Unterstützung
bei den dießfälligen Unterhandlungen anzugehen, und dieselbe

wurde zugesagt. ES handelte sich zunächst darum, das
Baukapital festzustellen. Nach den Berechnungen der damit
beauftragten Ingenieure Morten und Wetli betragen nun die

Baukosten:
für Luzern (Nankhof)- Baar Kilom. 28,2 Fr. 3,9>0,62l
für Bern (Gümligen)- Langnau „ 29.7
für Biel-Neuenstadt
ülurall Betriebsmaterial, Verzinsung,

Zlvmiiustrationskostcn u. s. w.
inbegriffen.

für Biet - Zollikosen und Langnau

Luzern nach der mit dem Hause
Brassey vereinbarten Summe „ 83,3 „ 20,000,000

wozu noch kommen:
für ErpropriationSkosten per
Kilometer Fr. 260,000 oder auf rund
8-1 Kilometer — — „ 2,18-1,000

für Administration, Verzinsung
und Unvorhergesehenes — — „ 1,937,083

Zusammen Kilom. 167 Fr 37,000,000
oder per Kilometer etwa Fr. 236,000.

Es ist zu bemerken, daß Herr Brassey erklärte, sich mit den

ErprvpriativnSverhältnisscn nicht befassen zu können. Wenn
man nun nach der Richtigkeit dieser Berechnung fragt, so kann
eS sich heute zwar nicht darum handeln, in Details einzutreten.
Indessen erlaube ich mir darüber schon jetzt folgende
Bemerkungen. Die Linie Kiel-Nenenstadt ist ganz vollendet, Bern-
Langnau beinahe und Luzern-Zng ebenfalls; diese Linien bieten
also einen sichern AnhallSpunkt für die Kostenberechnung. Ein
zweiter Faktor für die Richtigkeil der aufgestellten Rechnung
ist der, daß man sür die Linien Bern-Biel und Langnau-Luzern
ein bestimmtes Angebot à ioriait hat im Betrage von 20.
Millionen so daß nur die ErpropriationSkosten bleiben, die
hinlänglich hoch angeschlagen sind. In Betreff der Beschaffung
des Baukapitals von 37 Millionen ging man von der Ansicht
aus, es seien für 20 Millionen Aktien erforderlich, um dann
mit Sicherheit den Rest von 17 Millionen in Obligationen
ausgeben zu können. Die Beschaffung der Aktien ist nun in
folgender Weise projektirt. Man nimmt vor der Hand an, es

sei ein Aktienkapital von 8 Millionen vorhanden. Herr Brassey

„ 5,169,576
15.3 „ 3,798,715

übernimmt 6 Millionen, unter der Bedingung, daß die bei dem
Unternehmen interessirten Kantone und Gemeinden sich ebenfalls

mit 6 Millionen betheiligen, waS dann ein Aktienkapital
von 20 Millionen ausmachen würde. Die übrigen 17
Millionen würden, wie gesagt, durch Obligationen gedeckt.
Unterhandlungen dafür sind eingeleitet, und die Aussicht auf einen
günstigen Erfolg ist um so größer, als Herr Brassey, ein Mann, dessen

Name in der Finanzwelt guten Klang hat, mit 6 Mill. Aktien nachgeht.

Nach dem, was über die mir Bankhäusern angeknüpften
Unterhandlungen verlautet, ist anzunehmen, daß das Anleihen
unter gewissen Bedingungen zu Stande komme. Es versteht
sich von selbst, daß das frühere PrioriiätSanleihen, auf welches
bloß etwa zwei Millionen gezeichnet wurden, eingelöst werden
müßte, damit nicht zweierlei Obligationen vorhanden seien.
Ich will noch eine Bemerkung beifügen über die Natur der
Aktien, welche Herr Brassey übernommen hat. Es sind söge-
nannte Stockaklien, wie sie in England bei größern Unternehmen

gewöhnlich vorkommen; sie beziehen vor den übrigen
Aktien einen ZinS von höchstens -1 Prozent, auch wenn die
Bahn einen höhern Ertrag abwirft; aber sie beziehen diesen
Zins nur dann, wenn nach Verzinsung der Obligationen noch
etwas übrig bleibt. Sie unterscheiden sich also von den
Prioritätsaktien dadurch, daß sie niemals an der eigentlichen
Dividende participiren. Sollte übrigens der Reinertrag der
Bahn nicht hinreichen, jene -1 Prozent auszurichten, so würde
alSdann eine entsprechende Herabsetzung dieses Zinses eintreten,
so daß auch die vierprozentige Verzinsung nur eine eventuelle
ist. Die Unterhandelnden hätten gerne gesehen, wenn Herr
Brassey gewöhnliche Aktien übernommen hätte, aber es war
dieß nicht von ihm erhältlich. Er erklärte, wenn man ihm
Zeit lasse, sich mit einem andern Finanzmann in's Einvernehmen

zu setzen, so könnte er voraussichtlich darauf eingehen; da
aber dieß nicht der Fall sei, so sei er, mit Rücksicht auf das
bedeutende Engagement, daS er übernehme, genöthigt, Akiitn
zu verlangen, die nach englischen Begriffen schon während der
Bauzeit als Werthpapiere in Zirkulation gebracht werden
könnten. Es war also nicht Mißtrauen in vie Rentabilität
der gewöhnlichen Aktien, welches Herrn Brassey veranlaßte, sich
Slockaftien auszubedingen, sondern die Rücksicht aus die
Möglichkeit, diese Aktien früher in Umsatz zu bringen, als die
gewöhnlichen. ES ist noch zu bemerken, daß die gesummten
Unterhandlungen, welche mit Herrn Brassey gepflogen wurden,
auf die betreffenden Personen überhaupt den Eindruck der
Loyalität machten; man fühlte sogleich, daß man einen Mann
vor sich habe, der gewohnt ist, Geschäfte im Großen aszuthun,
ohne sich dabei an Kleinigkeiten zu halten. Sein Benehmen
war in jeder Hinsicht loyal, ich möchte fast sagen nobel, und
es sprechen Techniker ihre Verwunderung darüber aus, daß
Brassey den Bau der fraglichen Bahnen um 20 Millionen
übernehme, der von den Gesellschaftsingcnieurcn selbst mindestens
nicht weniger hoch angeschlagen worden war. Es handelt sich
indessen vorläufig nicht um einen Vertrag, sondern um bloße
Prvpvsilionen, i» Bezug auf welche Herr Brassey erklärte, er
seinerseits betrachte sich als daran gebunden; gelinge es den
hierseitigen Behörden, daS erforderliche Aktteukapital zu
beschaffen, so mögen sie dieselben acceptiren; gelinge dieß nicht,
so haben sie freie Hand. Er ist gebunden, wir können
annehmen oder verwerfen. Die Regierung fand die Propositionen
annehmbar, sofern Aussicht auf eine allseitige Hauvbietung bei
Uebernahme der Aktien von 6 Millionen vorhanden sei. Zu
diesem Ende wurden Unterhandlungen mit den betheiligten
Kautonen Luzern und Zug eingeleitet. Das Ergebniß besteht
darin, daß die Abgeordneten von Luzern (die Herren
Regierungsräthe Hubcr, Bühler und Renward Meyer) in derjüngst-
hin abgehaltenen Konferenz erklärten, sie verpflichten sich, bei
der Regierung ihres Kantons eine Subvention von 2 Millionen
auf Grundlage der von der Ostwestbahngesellschaft eingegangenen

Bedingungen zu befürworten. WaS den Kanton Zug
betrifft, so crfolgte^von Seite seiner Abgeordneten die Erklärung,
er habe in der c-ache sein Verhältnißmäßiges geleistet; eS
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wurde jedoch beigefügt, daß, wenn jetzt) wo das Unternehmen
etwas diskrcditirt erscheine, nichts von Seite des Kantons Zug
gethan werde, eine weitere Theilnahme doch für später in
Aussicht gestellt werden könne. Die Regierung hat ferner eine

Konferenz mit Abgeordneten der Gemeinde Bern auf nächsten
Donnerstag veranstaltet. Sobald die Unterhandlungen zu einem
Resultate geführt haben, werden dem Großen Rathe die geeigneten

Borlagen gemacht werden; an ihm ist eS dann, zu
entscheiden, ob er in die Sache eintreten wolle oder nicht. Sollte
er beschließen nicht einzutreten, so bliebe wohl nur eine
Liquidation der Gesellschaft übrig, und würde eS sich dann weiter
fragen, ob der Staat es in seinem Interesse erachte, die Linien
Langnau-Bern und Biet - Neuenstadt an sich zu ziehen und
Biel'Bern in Selbstbau zu nehmen. DaS sind die Fragen,
welche vorläufig zur Sprache gebracht werden konnten. ES
liegt außer dem Bereiche der Beantwortung der gestelltes
Interpellation, einläßlich auf die Ursachen einzugehen, welche
daran Schuld sind, daß daS Unternehmen ohne weitere StaatS-
hülfe nicht zu Ende geführt werden kann. Nur im Vorbeigehen

will ick bemerken, daß eine unermüdliche Agitation kon-
kurrirender Bahngesellschaften, die anhaltend kriegerischen Zeiten
und die Vorgänge mit dem ckura industriel, die auf allen
Geldmärkten einen panischen Schrecken verbreiteten, vorzugsweise

dazu beigetragen haben mögen. Zum Schlüsse spreche
ich Namens der Regierung die unentwegte Hoffnung auS, daß
unS Einsicht, Muth und Ausdauer, der momentanen Schwierigkeiten

ungeachtet, zu einem glücklichen und gedeihlichen Ziele
in dieser so hochwichtigen Angelegenheit führen und daß eS

namentlich auch gelingen werde, für die Ausführung des

Unternehmens die geeigneten Kräfte zu gewinnen.

Damit ist die Interpellation erledigt.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 23. November 186l).

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ni g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf, Bürki zu Worb, Burri, Feune, Girard, Gygar, Jmer,
Karlen, Joh. Gottl ; Klaye, Müller-Fellenberg, Müller, Arzt;
Nöthlisberger, Gustav; Schneider, Arzt; Steiner, Oberst;
Theurillat und Wyder; ohne Entschuldigung: die Herren
Bangerter, Brechet, Brügger, Burger, Carltn, Feller, Fleury,
Flück, Flükiger, Gerber, Gfeller in Signau, Gobat, v. Grünigen,
Hennemann, Hofer, Heffmeyer, Houriet, Jaquet, Kaiser,
Karlen, Jakob; Kehrli, Keller, Kohler, Kvhli, Koller, Kummer,
Lehmann, Daniel; Lenz, Lüthy, Marquis, Marti, Messerli,
Moser, alt-Statthalter; Moser, Jakob; Pallain, Paulet,
Prudon, Riat, Ritter, Rohrer, Rossclet, Nöthlisberger, Jsak;
Sahli, Salzmann, Schmid, Rudolf; Schmid, Andreas;
Schneider, Gottlieb; Scholer, Schon, Friedrich; Schon,
Johann; Schrämli, Schürch, Seiler, Spring, Stockmar, Tièche,
Trorler, Wagner, v. Wattenwyl in Rubigen, Wivmer und
Wirth.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes

über Aktiengesellschaften.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 176 ff.)

Art. 17.

Wird vom Herrn Berichterstatter zur Genehmigung
empfohlen und vom Großen Rathe ohne Einsprache durch das
Handmehr genehmigt.

Art. 13.

Ganguillet. Bei diesem Artikel erlaube ich mir eine

Anfrage an den Herrn Berichterstatter. Es scheint mir nämlich,
derselbe enthalte eine Lücke. ES ist wohl darin gesagt, wenn
ein Aktionär seine Einzahlungen nicht gehörig leiste > daß
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Konventionalstrafen gegen ihn verhängt werden können, sofern
dieß in den Statuten vorgesehen ist. Wenn aber die Statuten
nichts darüber vorsehen, und Einer nur einen Zehntel oder nur
die Hälfte der Einzahlung leistet, was soll dann die Gesellschaft
thun? Man wird mir vielleicht antworten, man könne den

Betreffenden betreiben. Wenn er im Lande ist, so mag eS

sein; aber wenn er sich außerhalb desselben befindet oder

vermögenslos ist, dann hat die Gesellschaft kein Mittel, ihr
Interesse zu wahren. Ich möchte daher eine Ergänzung deS

Artikels in dem Sinne wünschen, daß im Falle theilweiser
Aktienzahlung der Gesellschaft ein Mittel gegeben werde, sich

bezahlt zu machen, wenn auch die Statuten nichts darüber
enthalten sollten.

Saht i, RegicrungSrath, als Berichterstatter. ES verhält
sich allerdings, wie Herr Ganguillet bemerkte Wenn in den

Etatuten keine Borschrift über den Fall bloß theilweiser Aktien-
einzahlung enthalten ist, so steht der Gesellschaft das Recht der

Betreibung zu. Das ist ganz natürlich. Es handelt sich um
ein einfaches ForberungSverhältniß, daS gellend gemacht werden
kann, wie jedes andere ForderüngSrecht, wenn die Statuten
nicht etwas Besonderes darüber festsehen. UebrigenS ist in den
meisten Statuten Borsorge getroffen, nur ist das Berfahren,
welches in solchen Fällen beobachtet wird, sehr mannigfaltig.
Im vorliegenden Gesetze ist daS Verhältniß absichtlich im Sinne
dieses Artikels regulirt worden.

Der Art. 13 wird durch das Handmehr genehmigt.

Ganguillet. Wenn eine Kapitalvermehrung eine
eigentliche Statutenänderung ist, so bin ich mit dem Herrn
Berichterstatter einverstanden; aber cS scheint mir doch nicht
zweckmäßig, nur wegen Abänderung einer Summe die Statuten
abzuändern. Jedenfalls gibt es mehr Schwierigkeiten.

Herr Berichterstatter. Es ist wirklich meiner Ansicht
nach nicht anders möglich. Man kann doch offenbar nicht
zulassen, daß, wenn in den Statuten das Grundkapital einer
Gesellschaft auf vier Millionen bestimmt ist, es plötzlich um
die Hälfte erhöht werde. Nach Art. 4 sollen die Statuten die
Bestimmung der Höhe des Grundkapitals enthalten. Wenn
diese Bestimmung einen Werth haben soll, so darf man dieselbe
nicht umgehen, eS sei denn auf dem Wege der Statutenänderung.

Es ist dieß kein so untergeordneter Punkt. Der Artikel
liegt im Interesse der Aktionäre und entspricht den Verhältnissen;
auch bisher wurde es so gehalten.

Der Art. 19 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 20.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 19

Ganguillet. Bei diesem Artikel hingegen sehe ich
wirklich eine Lücke und muß einen eigentlichen Antrag stellen.
Er sieht den Fall vor, wenn eine größere Anzahl Aktien als
die zur Emission bestimmte gezeichnet wird und sagt dann, die

Gesellschafisgründer dürfen eine Erhöhung der Anzahl der zu
emittirenden Aktien und entsprechende Herabsetzung des Betrages
der einzelnen Aktie nur dann eintreten lassen, wenn ihnen in
dem ausgegebenen Programm eine solche Lefugniß ausdrücklich
vorbehalten war. Ich gebe zu, daß diese Bestimmung für den

Anfang des Bestehens einer Gesellschaft passen mag. Aber
ich nehme den Fall an, eine Aktiengesellschaft besteht schon

einige Jahre, sie macht gute Geschäfte, will deren Kreis
ausdehnen und zu diesem Zwecke ihr Kapital vermehren; eS ist
aber in den Statuten nichts vorgesehen, was soll sie thun?
Sie kann allerdings ihr Kapital vermehren mit Zustimmung
der Gesellschaftsglieder und des Staates; sie muß also eine

neue Bewilligung der Regierung haben. Ich wünsche, daß
einer solchen Gesellschaft auch in dem Falle, wenn die Statuten
nicktS vorsehen, die Möglichkeit gegeben werde, später noch
Aktien ausgeben zu können.

Herr Berichterstatter. Auch hier ist keine Lücke

vorhanden. Es versteht sich von selbst, daß, wenn das ursprüngliche

Gesellschaftskapital zu Fortführung der Geschäfte nicht
hinreicht, der Gesellschaft Mittel und W.ge gegeben werden
müssen, weiter zu gehen. Dafür sorgt der Art. 5, welcher den

Fall einer Statutenänderung vorsieht. Einzig darin liegt die
Garantie für die Aktionäre, daß das Gründuugskapital der
Gesellschaft nicht leichtsinnig erhöht werden könne; es soll nur
auf dem Wege der Statutenänderung geschehen. Einerseits
trägt also das Gesetz dem Bedürfnisse der Gesellschaft Rechnung,
andererseits haben die einzelnen Gesellschaften die Garantie,
daß nicht leichtfertig eine Vermehrung des Kapitals eintrete.

Art. 21.

Bürki zu Bern. Ich möchte den Herrn Berichterstatter
fragen, ob die sehr heilsame, bei de» meisten Aktiengesellschaften
bestehende Vorschrift nach dem Wortlaute deS vorliegenden
Artikels ausgeschlossen sei, daß nämlich die Aktien, welche die
Mitglieder des Vorstandes besitzen, während der Dauer ihrer
Funktion bis auf einen gewissen Grad unveräußerlich sein sollen.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, dem Wunsche deS

Herrn Bürki sei bereits durch Art. 30 deS Entwurfes Rechnung
getragen, wo es heißt, daß nur ein Aktionär Mitglied deS
Vorstandes sein könne. Von dem Augenblick au, wo der
Betreffende die Eigenschaft eines Aktionärs verliert, kann er
nicht mehr Mitglied des Vorstandes sein.

Der Art. 2t wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 22.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die Art. 23
und 24.

Art. 25.

Bürki zu Bern. ES heißt in diesem Atftkel, jede
Veränderung in den Statuten der Aktiengesellschaft u. s. w. könne
nur durch die Generalversammlung der Aktionäre und zwar
mit einer Stimmenzahl, die mindestens ^ des Grundkapitals
darstellt, beschlossen werden. Ich muß nun bemerken, daß daS
Grundkapital einer Gesellschaft zum Theil auch aus Obli-



gationen besteht. Da wir eS hier mit Aktiengesellschaften zu
zu thun haben, so schiene es mir logischer, das Wort „Grundkapital"

zu ersetzen durch „Aktienkapital." Ferner scheint mir
der Artikel zu enge Schranken aufzustellen und dadurch auf den
Geschäftsverkehr hemmend einzuwirken. Es wird hier eine
Mehrheit von zwei Dritiheilcn vorgeschrieben. Ich bin damit
einverstanden; indessen stellt sich hier immer noch eine Schwierigkeit

heraus. Man hat die allergrößte Mühe, zwei Drittheile
deS Aktienkapitals (im frühern Entwürfe waren gar ^4
vorgeschrieben) an einer Hauptversammlung zusammenzubringen.
Bet der Centralbahn war eS, wenn ich nicht irre, trotz bedeutender

Treibereien, noch nie der Fall. Wenn nun unter allen
Umständen eine Mehrheit von zwei Driltheilen nöthig ist, so

kann ein solcher Beschluß oft gar nicht gefaßt werden Ich
stelle daher den Antrag, nach dem ersten Satze deS Art. 25
folgende Bestimmung einzuschalten: „Sind diese zwei Drittheile
nicht vertreten, so muß für obige Berathungsgegenstände eine
zweite Generalversammlung ausgeschrieben werden, an welcher
dann das relative Mehr der vertretenen Aktien gültig beschließt."

Herr Berichterstatter. Ich gebe diesen Antrag
unbedingt zu. Ich kann mir allerdings auch denken, daß eS Fälle
geben kann, in welchen eS schwierig ist, eine Mehrheit von 2/-,

zusammenzubringen. Die Statuten der Zentralbahn enthalten
in dieser Beziehung sehr weitgehende Bestimmungen, zu denen
ich nicht handbieten könnte, indem nur die Vertretung eines
ZehntheilS deS GesellschafiSkapitalS nöthig ist, um eine Aenderung
der Statuten vorzunehmen. Herr Bürki geht von der unrichtigen

Voraussetzung aus, daß auch die Obligationen zum Grundkapital

der Gesellschaft gehören. Die Obligationen sind die
Schulden der Gesellschaft. ES wäre übrigens eine Störung
der Terminologie deS Gesetzes, wenn man hier statt „Grundkapital"

setzen würde „Aktienkapital." Nach Art. t sieht man,
daß unter Grundkapital nur das verstanden sein soll, was durch
Aktien zusammengebracht ist.

Bürki zieht seinen ersten Antrag zurück.

Der Art. 25 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

Art. 26.

Wird mit Abänderung deS Citates deS „Art. 22" in
„Art. 20" durch daS Handmehr genehmigt.

Art. 27.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die Art. 28,29,
30 und 3t.

Art. 32.

Bürki zu Bern. Nur eine kurze Bemerkung über die
Redaktion. Es scheint mir nämlich, das Wort „anderenfalls"
in der letzten Zeile deS Artikels sollte ersetzt werden durch:
„im letzteren Falle."

Tsgblatt dt» Große» Rathe?

Herr Berichter st atter. Ich will diese Bemerkung als
erheblich zugeben, um die Sache näher zu uniersuchen, da die
französische Redaktion in dem von Herrn Bürki berührten Sinne
gefaßt ist; doch halte ich diejenige des deutschen Entwurfes
für richtig.

Der Art. 32 wird mit der zugegebenen Bemerkung durch
daS Handmehr genehmigt.

Art. 33.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die Art. 34, 35,
36 und 37.

Art. 38.

Ganguillet. ES scheint mir, dieser Artikel gehe offenbar
zu weit, indem man dem Staate hier ein Recht gibt, daS er
nur haben soll, wo Klagen gegen eine Gesellschaft vorhanden
find. ES heißt hier, dem Großen Rathe und ebenso dem Re-
gierungSrathe stehe das Recht zu, „jederzeit" eine Untersuchung
über die Lage und den Geschäftsbetrieb einer Aktiengesellschaft
anzuordnen und Einsicht in deren Bücher und Verhandlungen
zu verlangen. Ich weiß nicht, warum der Staat ein solches
Recht haben soll. Ich gebe zu, daß, wenn Klagen von be-
theiligtcn Personen eingegeben werden, den Behörden dieses
Recht zustehen soll. Jnteressftt sind zunächst die Aktionäre und
die Obligationsbesitzer. Aber es kann auch Fälle geben, wo
die Verhältnisse sich anders gestalten, wo die Belheiligten sich

nickt zu klagen veranlaßt finden, sondern nur eine gewisse
Jalousie von anderer Seite vorherrscht. Man soll eine Gesellschaft

nicht auf jede Art und We se genieren. Der vorliegende
Artikel beschränkt daS Wirken derselben zu sehr. Daher stelle
ich den Antrag, das EinmtschungSrecht des Staates auf den

Fall zu beschränken, wenn Klagen von Jnteressirten, sei eS von
Aktionären oder Gläubigern der Gesellschaft, eingelangt find.

Herr Berichterstatter. Die von Herrn Ganguillet
heute angeregte Frage wurde bei der ersten Berarhung sehr
einläßlich erörtert und in verneinendem Sinne entschieden. Ich sehe

daher nicht ein. warum die Versammlung jetzt im andern Sinne
entscheiden sollte. Ich halte dafür, der Antrag deS Herrn
Ganguillet sei durchaus unzuläßig. ES kann Fälle geben, wo
öffentliche Interessen in Frage stehen, ohne daß Betheiligte sich

veranlaßt sähen, Klage gegen die Gesellschaft zu führen. Ich
kann mir sogar den Fall sehr gut denken, daß Betheiligte et«

Interesse haben könnten, die Regiernng nicht in den Geschäftsbetrieb

der Gesellschaft einen Blick werfen zu lassen. Da soll
der Staat von AmteSwegen einschreiten können. Ich will heute

nicht, wie bet der frühern Berathung, die einschlagenden
Bestimmungen anderer Gesetzgebungen anführen, sondern beschränke

mich auf die Bemerkung, daß in den bessern Gesetzen über
Aktiengesellschaften solche Bestimmungen enthalten sind. Ich
empfehle Ihnen daher den Artikel, wie er vorliegt, znr
Genehmigung.

Der Art. 33 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herrn Ganguillet bleibt in Minderheit.

47
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Art. 39.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso der Art. 49.

Art. 4t.

Bürki zu Bern. Ich stelle den Antrag, das vierte Lemma
dieses Artikels zu streichen, worin festgesetzt ist, das die staatliche

Genehmigung zurückgezogen werden könne, wenn sich das
Grundkapital der Gesellschaft um die Hälfte vermindert hat.
ES scheint mir, das gehe wirklich etwas zu weit. ES kann
eine Aktiengesellschaft momentan unter ihrer Sache stehen, und
dennoch sich wieder erholen. Es besteht z. B. im Kanton eine

Gesellschaft für Holzausfuhr; plötzlich tritt ein Ereigniß ein,
wie die Revolution von 1848 in Paris; die Preise sinken auf
einmal: soll nun eine Gesellschaft, wenn sich ihr Grundkapital
um die Hälfte vermindert hat, dem RcgierungSrathe schreiben,
sie habe die Hälfte ihres Kapitals verloren, man möge sie àr
noch ferner bestehen lassen? Ich gebe zn, daß der RegierungS-
rath nicht eine große Glocke ist, welche daS Verhältniß sogleich
bekannt macht; indessen sind doch sieben Zungen in der
Behörde, es sind Sekretäre und andere Beamte anwesend; die

Sache kann in's Publikum kommen und der Gesellschaft schaden.

Man sollte die Gesellschaft machen lassen. ES scheint mir in
diesem Gesetze etwas zu viel Ordnung und zn wenig Freiheit
zu herrschen. Bei Erportgesellschaften kann eine Verminderung
des Kapitals momentan leicht eintreten, ohne daß dadurch daS

fernere Bestehen derselben unmöglich würde.

Herr Berichterstatter. Es ist nicht zu vergessen, daß
daS Publikum mit der Gesellschaft auf Grundlage ihrer Ver-
mögensverhältnisse verhandelt. Die Garantie des Publikums
liegt nicht in den einzelnen Persönlichkeiten, aus welchen die

Gesellschaft besteht, sondern in ihrem Kapital, und damit man
weiß, wie dieselbe stehe, soll zum Schutze des Publikums wie
der Aktionäre Klarheit in die Sache gebracht werden, da auch
die letzter» nicht immer wissen können, wie die Geschäfte laufen,
während der Vorstand fortverhandelt, bis am Ende deS Jahres
daö Resultat zum Vorschein kommt. Ereignisse, welche die

statutengemäßen Verhältnisse ans den Kopf stellen, sollen der

Regierung nicht unbekannt bleiben. Allerdings liegt eS nicht
in der Stellung der Behörde, die Sache gerade bekannt zu
machen, aber sie soll es unter Umständen thun können. Sieht
die Regierung, daß nur momentane Schwankungen auf dem

Geldmärkte, außerordentliche Verhältnisse Grund eines Verlustes
sind, so wird sie die Umstände in Erwägung ziehen. Die
Bestimmung dieses Artikels entspricht sozusagen wörtlich dem

preußischen und dem holländischen Gesetze; auch ist sie besonders
empfohlen im Entwürfe zu einem deutschen Handelsgesetzbuche.
Ich mache nur noch darauf aufmerksam, daß eine ähnliche
Bestimmung auch im vollständigsten schweizerischen Gesetze über
Aktiengesellschaften, in demjenigen von Zürich (Art. 1361)
enthalten ist, daß aber der Redaktor deS Gesetzes, Herr Bluntschli,
in seinen Anmerkungen beifügt, die Regierung sei nicht immer
verpflichtet, die Bekanntmachung anzuordnen; unter Umständen
könnte eö schädlich sein, unter Umständen nicht genügen; man
wolle nur der Regierung die volle Befugniß vorbehalten. Ue->

brigenS setzen eine Reihe andere Bestimmungen des Gesetzes

voraus, daß die Regierung mit Takt und Einsicht handle»,
und wenn dieß der Fall, so ist der Artikel gewiß nur
wohlthätig.

Der Art. 41 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herrn Bürki bleibt in Minderheit.

Art. 42.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die Art. 43, 44
und 45.

Art. 46.

Herr Berichterstatter. In Bezug auf diesen Artikel
wurde mir von mehreren Seiten, u. A auch von Herrn Großrath

Bösiger, der Wunsch geäußert, eS möchte im Gesetze auch
auf die landwirthschaftlichen Aktiengesellschaften Rücksicht
genommen werden, indem man die Regierung ermächtigen würde,
z. B. die auf Aktien gegründeten Käsereien von einzelnen
Vorschriften dieses Gesetzes zu entbinden. Räch Prüfung der Sache
sehe ich keine Schwierigkeit, einen Zusatz in diesem Sinne
aufzunehmen ; eS wäre der freien Entwicklung der Gewerbe förderlich.

Ich schlage Ihnen daher die Aufnahme des folgenden
Zusatzes vor: „Ueberdieß ist der RegierungSrath ermächtigt,
bei Aktiengesellschaften, die einen landwirthschaftlichen Betrieb
zum Gegenstande haben (wie z. B. Akiienkäsereien), diejenigen
Modifikationen in Hinsicht auf einzelne Vorschriften dieses
Gesetzes eintreten zu lassen, welche durch die besondern Verhältnisse

einer solchen Gesellschaft geboten sein werden."

Bürki zu Bern. Ich bin ganz damit einverstanden, daß
die bereits bestehenden Aktiengesellschaften die Genehmigung der
Staatsbehörde einholen sollen; auch mit dem vom Herrn
Berichterstatter vorgeschlagenen Zusätze bin ich einverstanden.
Dagegen scheint mir daS Gesetz zu weit zu gehen, wenn man die
bestehenden Gesellschaften zwingen will, ihre ganzen Skatuten
im Amtsblatt- zu publiziren. Die Statute» regeln das
Verhältniß der Aktionäre unter sich; für das weitere Publikum
haben sie kein besonderes Interesse; ich sehe auch keinen Vortheil

in dieser Veröffentlichung. Ich stelle daher den Antrag,
die bereits bestehenden Aktiengesellschaften .von der Veröffentlichung

ihrer Statuten zu befreien und den Art. 46 in diesem
Sinne zu modifiztren.

Herr Berichterstatter. Ich erblicke im Antrage deS

Herrn Bürki keine Verbesserung des Gesetzes, vielmehr halte
ich die Veröffentlichung der Statuten bei eigentlichen
Aktiengesellschaften für absolut nöthig. Will man gegenüber kleinern
landwirthschaftlichen Gesellschaften eine Ausnahme eintreten
lassen, so habe ich nichts dagegen; aber die Ausnahme von der
Veröffentlichung als Regel aufzustellen, wäre eine Anomalie,
die ich nicht unterstützen könnte. Es liegt im Wesen der
Aktiengesellschaften, daß ihre Staturen veröffentlicht werden, damit

das Publikum wisse, unter welchen Bedingungen sie mit
ihm verhandeln. Deßhalb möchte ich nicht bisher
bestehende Gesellschaften begünstigen, oder vielleicht benachtheiligen
dadurch, daß man für sie eine Ausnahme machen würde. Das
Prinzip der Oeffentlichkeit muß hinsichtlich der Statuten
festgehalten werden. Ich erinnere daran, daß der Große Rath
trotz der bei der ersten Berathung gegen den Artikel erhobenen
Einwendungen, die ungefähr die nämlichen waren, wie heute,
denselben unverändert genehmigte.

Abstimmung.

Für den Art. 46 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ den Antrag des Herrn Berichterstatters „
» » v » Bürki Minderheit.
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Art. 47.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 43.

Herr Berichterstatter. Ich gedenke den Antrag zu
stellen, daß das Gesetz auf den 1. Jänner nächsthin in Kraft
treten soll. Bis dahin wird der Tarif, von welchem der
vorliegende Artikel spricht, dann auch vorgelegt werden können.
Den Grund, warum der Regierungsrath einen solchen Tarif
aufstellen soll, der erst später vom Großen Rathe genehmigt
würde, gab ich bereits bei der frühern Berathung an. Man
gedenkt vor der Hand Erfahrungen zu sammeln über den durch,
schnittlichen Ertrag der Gebühren; je nach dem Ergebnisse kann
der Tarif revidirt und dann dem Großen Rathe vorgelegt
werden.

Der Art. 48 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 49.

auch wenn «S heißt, daS Gesetz trete „sogleich" in Kraft. Denn
es versteht sich von selbst, daß eine Bekanntmachung, eine
Promulgation vorausgehen muß, und mit dieser tritt das Gesetz
in Kraft.

Ni g geler schließt sich dem Antrage des Herrn Gan-
guillet an.

A b st i m m u n g.

Für den Art. 49 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ Jnkrafttretung auf 1. Dez. 1860 67 Stimmen.
„ „ » l> Jan. 1861 25 »

Herr Berichterstatter. Nun handelt cS sich um die

Frage, auf welchen Zeitpunkt das Gesetz in Kraft treten soll.
Soeben wurde mir bemerkt, daß Gesellschaften darauf warten,
sich zu konstituircn und daß eS gut wäre, dasselbe sofort in
Kraft zu setzen. Ich hatte zwar die Absicht, die Inkraftsetzung
auf 1. Jänner 186 t zu beantragen; indessen mache ich keine

Schwierigkeit, daß man daS Gesetz sofort in Kraft treten lasse.

Der Emolumententarif kann rechtzeitig ausgefertigt werden.
Mit Rücksicht auf die geäußerten Wünsche stelle ich daher den

Antrag, das Gesetz sofort in Kraft zu erklären.

Revel. Ich möchte bemerken, daß die unmittelbare
Jnkrafttretung des Gesetzes doch mit Uebelständcn verbunden
ist, da noch Borkehren zur Promulgation u. s. w. getroffen
werden müssen. Ich stelle daher den Autrag, als Zeitpunkt
zu diesem Zwecke den 1. Jänner nächsthin zu bestimmen.

M atthvs. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Revel.
ES ist ein Ucbelstand, ein solches Gesetz in Kraft treten zu
lassen, bevor eS publizirt ist. Ich weiß, daß einzelne
Gesellschaften darauf warte»; aber sie können ihre Vorarbeiten
machen. Es streitet gegen das Gefühl, ein solches Gesetz in
Kraft zu setzen, bevor eS dem Publikum bekannt gemacht lst.

Niggcler. Was die Jnkrafttretung betrifft, so scheint
mir keine Inkonveuienz darin zu bestehen, wenn man d.rS Gesetz

nach geschehener Bekanntmachung in Kraft treten läßt; natürlich
würbe dieß nicht vorher geschehen. Ader wenn man die.

Inkraftsetzung erst aus 1. Jänner nächsthin anordnet, so kann keine

Gesellschaft vorher genehmigt werden. Ich weiß von solchen,
die darauf warten.

'
Ohnehin ist dieses Gesetz mcht ein solches,

wobei allgemeine Rechtsverhältnisse in Frage kommen, sondern
es bezieht sich lediglich auf die Rechtsverhältnisse einzelner
Gesellschaften.

Ganguillet stellt den Antrag, das Gesetz auf den 1.

Dezember l. I. in Kraft zu setzen.

Die Berathung über allfällige Zusatzanträge wird
eröffnet.

Seßler. Es wurde eine Bestimmung angenommen, nach
welcher die Regierung ermächtigt ist, Aktiengesellschaften, die
enen iandwirthschaftlichen Zweck haben, von einzelnen
Vorschriften dieses Gesetzes zu befreien, und ich finde das sehr
zweckmäßig. Ich mache aber die Versammlung auf eine Art
von Aktiengesellschaften aufmerksam, bei denen ebenfalls eine
solche Ausnahme gemacht werden sollte. Es sind Gesellschaften,
deren Zweck sich meistens innerhalb Jahresfrist realism. Ich
nenne Aktiengesellschaften für Freischießen, Industrieausstellungen

u. s. w deren Aktienkapital bedeutend sein kann, die aber
der Große Rath kaum allen Formalitäten wird unterwerfen
wollen, welche dieses Gesetz vorschreibt. Ich wünsche daher,
daß die Regierung ermächtigt werde, auch solche Gesellschaften
mit vorübergehendem Zwecke von einzelnen Vorschriften deS
Gesetzes zu befreien.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Zusatzantrag als
erheblich zu.

Der Antrag deS Herrn Seßler wird ohne Einsprache
erheblich erklärt. '

Vortrag deS NegierungsratheS und der Fi«
nanzvrreklion über Berichtigung des z 22 des
Besoldungsgesetzes.

Der Regierungsrath schlägt vor, diesen Paragraphen
in nachstehender Form definitiv anzunehmen!

s 22.

„Die Beamten der ErziehungSdmkiivn beziehen folgende
jährliche Besoldungen:

Herr Berichterstatter.
deS Inkrafttretens enijcheiden.

Sie mögen über den Zeitpunkt
Jnkonvenimzen bestehen nicht,

Sekretär
Lehrerseminar in Münchcnbuchsee:

1. Direklor, höchstens
falls der Frau desselben die Führung deS

HauSwesenö der Anstalt übertragen werden
kann, sonst aber höchstens
in beiden Fällen nebst freier Station für sich
und seine Familie.

2. Hauptlehrcr, ohne freie Station, höchstens
3. Hülfsiehrer, mit freier Station

Fr. 3000

„ 2500

2200

2200
800



!36

Lehrerseminar in Pruntrut î

t. Direktor, höchstens
falls der Frau desselben die Führung dcS

HauSwesenS der Anstalt übertragen werden

kann, sonst aber höchstens
in beiden Fällen nebst freier Station für sich

und seine Familie.
2. Hauptlchrer, ohne freie Station höchstens
3. Hülfslehrer, mit freier Station
4. Lehrer der Musterschule, mit freier Station

Lehrerinnenseminar, deutsches und französisches:

1. Vorsteher
nebst Wohnung, oder bis auf
nebst freier Station, wenn seine Frau daS

HauSwesen besorgt und den Unterricht in den

weiblichen Arbeiten ertheilt, ohne dieß aber

Fr. 300 weniger.
2. Hauptlchrer oder Hauptlehrerinnen, höchstens

ohne freie Station.
3. Hülfslehrer, höchstens

ohne freie Station.
4. HülfSlchrerin, falls eine solche statt deS HülfS-

lehrerS angestellt wird, höchstens
mit freier Station.

Taubstummenanstalt in Frieniöberg:

1. Vorsteher, nebst freier Station für sich und
Familie
inklusive die Besoldung der Haushälterin.

2. Lehrer, mit freier Station bis auf

Schulinspektoren:

4. Der Primärschulen Fr. 2200 biö
2. Inspektor der deutschen Sekundärschulen

beides nebst Rciseentschädigungen, die vom Regie-
rungSrathe zu bestimmen sind.

Fr. 2500

„ 2200

„ 2200
800

„ 900

I. Allgemeine Verwaltungökosten:
Jährlich

M'hr.
RegierungSrath Fr. 8700
StaatSkanzlei (ohne
Uebersetzer)

Regierungsstatthalter
1570
6100

2300
2000

„ 1500

1000

„ 690

1800

800

II. Direktion deS Innern:
Sekretäre und Berichterstatter

»

III. Direktion der Justiz und
Polizei:
Sekretäre „
Centralpolizci, Chef und
Sekretär »

IV. Direktion der Finanzen:
Sekretär „
Kantonsbuchhalter und
Kantonskassier „
Amtsschaffner „

V. Direktion der Erziehung:
Sekretär »
Schulinspektoren „

VI. Direktion deS Militärs:
Sekretäre
Kriegskommissär
ZeughauSbeamte
JnstruklionSbeamte

800

800

200

400

500
3450

400
4100

500
400
700

1750

Für g Mo.
nate.

6525

1173
5325

600

Total per
Rubrik.

13,028

600

600

150

300

375
2533

300
3075

375
300
525

1312

750

3,263

3,375

2600
600

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag, mit der Bemerkung, daß sich bei Vergleichung
deS neuen Besoldungsgesetzes mit dem Gesetze über
Lehrerbildungsanstalten in Betreff der Besoldung der Beamten der
ErziehungSdirektion ein Irrthum herausstellte, dessen Berichtigung
nun Zweck der vorliegenden Schlußnahme ist, indem cS sich

nicht um Festsetzung einer neuen Besoldung, sondern darum
handelt, die erwähnten Gesetze in Einklang zu bringen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

VII. Direktion der öffentlichen
Bauten, Entsumpfungen
und Eisenbahnen:
Centralbeamte und
Bezirksingenieure „

Sekretärin EntsumpfungS«
und Eisenbahnsachen »

2,512

3400

400

2550

300

VIII. Gerichtsverwaltung:
Obergericht nebstSekretären,, 13440 10080
Staatsanwaltschaft » 2000 1500
Gerichtspräsidenten und
Untersuchungsrichter „ 6860 5145
Amtsrichter und
Suppléante» SitzungSgelder
(200 Suppl.-Sitz.-Gclder
angenommen) „ 600 450
Reiseentschädigungen nach
dem Maßstab deS II. Quartals

„ 5000 3750

2,850

Vortrag deS RegierungSratheS und der
Finanzdirektion mit dem Antrage, der Große Rath möchte für die
infolge Gesetzes stattgefunvenen Besoldungserhöh ungen
folgende Nachkredite bewilligen:

20,925

Zusammen Fr. 47,303

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Finanzdirektor,
als Berichterstatter, empfohlen, mit Hinweisung darauf, daß
bei der Berathung deS Bridget für 1860 das neue Besoldungsgesetz

noch nicht in Kraft war, so daß der Große Rath auf
die in demselben dekretirten Erhöhungen keine Rücksicht nehmen
konnte und deßhalb ein Nachkredit nothwendig wurde. Die
Differenz zwischen dem Betrage deS verlangten Nachkredites
und der vom Berichterstatter bei Berathung deS BesoldungS.
gesetzeS in Aussicht gestellten Mehrausgabe von 80 -90,000 Fr.
erklärt sich dadurch, daß einerseits die erhöhten Besoldungen,
nur für drei Quartale dieses Jahreö in Kraft waren, andrer«
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seitS die Besoldung mehrerer Beamten von SpezialVerwaltungen
(wie diejenige der Steuer- und Ohmgeldverwaltung, der
Stempel- und Amtsblattverwaltung u. s. w.) durch die
Einnahmen dieser Verwaltungszweige gedeckt und von denselben
abgezogen wird. Dazu kommt, daß die Auszahlungen für die
Wintersitzung des Großen Rathes und für einige StaatSan-
stalten erst auf die Rechnung des nächsten Jahres fallen.

Der Antrag deö Regierungsrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

Vortrag des RegierungöratheS und der
Finanzdirektion mit dem Antrage:

ES sei daS zum Zwecke deS Neubaues eines Öhm»
geldgebäudeS zu ConverS erforderliche Land auf dem

ErpropriationSwege zu erwerben.

Der Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
auch diesen Antrag mit der Bemerkung, daß seit der Inbetriebsetzung

der Eisenbahn von Locle-La-chaur>de> fonds und Neuenburg

die Ohmgeldstelle zu ConverS an Bedeutung zugenommen
habe, so daß entsprechende Einrichtungen getroffen werden müssen,
indem das bisherige baufällige Lokal seinem Zwecke nicht mehr
entspricht. Da die Unterhandlungen über Abtretung deS zum
fraglichen Neubau erforderlichen Landes zu keinem Ziele führten,
wird die Erlheilung deS Erproprialionsrcchtes vorgeschlagen.

Der Antrag des RegierungöratheS wird ohne
Einsprache genehmigt-

Ein fernerer Vortrug deS RegierungöratheS und der

Finanzdirektion schließt dahin:

ES sei die Forderung der Fr. 33,333 an alt-Straßen-
Unternehmer Christian Fankhauser aus dem VermögenS-
etat der Staalsrecknung zu entfernen, d. h. vom StaatS-
vermögen abzuschreiben, weil die Möglichkeit einer
dereinstigen ganzen oder thcilweisen Realisirung dieses

AuSstandeS im höchsten Grade zweifelhaft erscheint.

Der Herr Finanzdirdktor, als Berichterstatter, beruft
sich zu Begründung dieses Antrages auf die vom Großen Rathe
dem RegieruNgSratke bei Passation der StaatSrechnung von
1853 ertheilte Weisung, mehrere Posten von zweifelhaften
Debitoren, die seit einer Reihe von Jahren auf dem Vermögens-
elat des Staates erscheinen, zu liquidiren, sei es daß sie

geltend gemacht oder abgeschrieben werden. Die Forderung deS

Staates an Fankhauser, der als Unternehmer der Worblaufen-
Straße seiner Zeit zu große Abschlagszahlungen erhielt, hat
sich seit fünfzehn Jahren in die Länge gezogen und gehört zu
denjenigen Guihaben, deren Realisirung sehr zweifelhaft erscheint,
indem weder Schuldner noch Bürgen dermal zahlungsfähig sind.
Uebrigens geschieht durch diese Abschreibung dem Forderungsrechte

deS Staates kein Eintrag für den Fall, daß Schuldner
oder Bürgen später zu Vermögen gelangen sollten

Auch dieser Antrag wird durch das Handmehr genehmigt.

Xagdlatt des Großen Rathes tsso.

Projekt-Gesetz

über die

bleibenden WaldauSreutungen.
(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-

lungen, laufenden Jahrgang, Seite 132 ff.)

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Der Gesetzesentwurf über bleibende WaldauSreutungen
ist in erster Berathung ohne wesentliche Abänderungen
angenommen worden. Zweck desselben ist, das gegenwärtige Waldareal

zu erhalten und nach und nach auf das normale
Verhältniß zurückzuführen. Der Kanton Bern ist, im Ganzen
genommen, ziemlich normal bewaldet. Daß aber einige
Landesgegenden unsers KantonS über Gebühr entwaldet sind,
zeigt die synoptische Darstellung über die Bewaldung
Mitteleuropa'S, welche ich die Ehre habe, dem Großen Rathe
vorzulegen. Ich habe nämlich daS statistische Material benutzt,
das mir zu Gebote stand, und jene Forstkarte ausgearbeitet,
damit man ein übersichtliches Bild der Waldarealverhältnisse
erhalte. Mit rother Grundfarbe sind die arm und schwach
bewaldeten Länder bezeichnet, welche weniger als 20 Prozent
der Gesammtfläche zu Wald haben. In diese Klasse fallen:
einerseits das schweizerische Hochgebirg und andererseits die
Küstenländer, als: England, der größere Theil der Niederlande,
Dänemark und beinahe ganz Norddeutschland. Mit gelberund
gelblichgrüner Grundfarbe sind die mäßig und genügend bewaldeten

Gegenden bezeichnet mit 20—30 Prozent der Gesammtfläche,

und endlich mit mittelgrüner und blaugrüner Grundfarbe

die gut und reichbewaldeten Gegenden, welche mehr als
30 Prozent der Gesammtfläche zu Wald haben. Hier findet
man die deutschen Provinzen Oestreichs, die süddeutschen Staaten
Baden, Würlemberg und Bayern, ferner die beiden Hessen,
Nassau und Sachsen. Sehr interessant ist die Thatsache, daß
diejenigen Länder am besten bewaldet sind, in denen daS Prinzip

der Staatseinmischung bei Waldrodungen am frühesten
Eingang fand. Die älteste Forstordnung hat Würlemberg, sie da-
tirt vom Jahre 1514; dann folgte Deutsch-Oestreich mit
Verordnungen von 15l6, 1524, 1556, Nassau mit einer solchen

von 1552, Bayern mit einer solchen von 1568, Baden mit
einer solchen von 1586. In Frankreich kam dieses Prinzip
auch schon im Jahre 1518 zur Geltung; die französische
Revolution aber gestattete volle Freiheit deS Rodens und die Folge
davon war, daß in 12 Jahren 4,165,000 Jucharten Wald auS-
gcreutet wurden. Am 29. April 1803 stellte Napoleon den

Grundsatz wieder auf, daß ohne Bewilligung deS Staates nicht
gerodet werden dürfe; seither beträgt die durchschnittliche
Rodung ungefähr 17,000 Jucharten jährlich. Die Waldungen
Frankreichs betragen gegenwärtig circa 17 Prozent der
Gesammtfläche. Z Im Kanton Bern hat sich daS Waldareal seit
1832 um etwa 3 Prozent vermindert; im alten Kantonstheil
um 6070 Jucharten. Diese Ausreutungen vertheilen sich

folgendermaßen auf die Amtsbezirke:
Aarberg 1630 Juch. Signau 93 Juch.
Bern 725 „ Trachselwald 94 „
Burgdorf 724 „ Thun 83 „
Büren 642 „ Erlach 30 „
Fraubrunnen 560 „ Schwarzenburg 22 „
Laupen 374 „ Jnterlaken 19 „
Wangen 365 „ Nieversimmcnthal 6 „
Konolstzgen 221 „ Frutigen 5 „
Nidan 163 „ Saanen 1 „
Aarwangen 143 „ Obersimmenthal > -

Seftigen 154 „ Oberhasle j "
Dieses Verhältniß ist insoweit normal, als vorherrschend die

ackerbautreibenden Gegenden gereutet haben. Den indirekten

AuSreutungen in den Berggegenden soll später durch ein Gesetz

über die Holzschläge möglichst gesteuert werden. Heute Handell
48
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es sich um ein Gesetz über die bleibenden WaldauSreutungen,
und ich stelle NumenS des Negierungsrathes den Antrag, Sie
möchten in die zweite Berathung des Entwurfes eintreten und

denselben artikelwcise behandeln.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden

»hne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

§ l.

Herr Berichterstatter. Diese Bestimmungen sind in
den meisten schweizerischen Forstgesetzgebungen enthalten und

bedürfen keiner Weilern Rechtfertigung

Friedli zu Fiiesenberg. Ich fürchte, wenn man sich hier
nicht näher ausspncht, so könnte ein Irrthum eintreten oder

könnten einzelne Grundbesitzer sogar in Strafe verfallen.
Bekanntlich ist im Emmenthal viel Weidland vorhanden. Nach

8 1 werden auch die Wytlweiden zum Walvvoben gerechnet.

Man versteht darunter solche Grundstücke, die halb Wald, halb
Weide sind. Nun sind im Emmenihale die meisten Weiden

einwenig bewaldet; dann könnte man sie unter die Wyttweidcn
zählen. Oft werden auf den Weiden Gebäude errichtet; theil«
weise wird auch Holz angepflanzt, aber die Leute betrachten
das Land dennoch als Weide. Nun kann ich nicht begreifen,
wie das Gesetz in solchen Gegenden ausgeführt werden könne.

Schon öfter mußte ich mit Bedauern hören, wie ein Bäuerlein
gestraft wurde, wenn es nur ein paar Tannlein ausgereutet
hat. Ich möchte hauptsächlich darauf antragen, daS Wort
,,Wytlweiden" zu streichen. Wenn man aber das nicht will,
soll man aber die Redaktion des Gesetzes deutlicher machen.

Berger. ES ist richtig, was Herr Friedli sagt, fauch bei

uns im Oderlande können Zweifel entstehen. Aber eine Grenze

für Gegenden, wo da einwenig Holz, dort einwenig steht, kann

in der Gesetzgebung nicht gezogen werden. Die praktische

Anwendung veS Gesetzes muß das Verhältniß regeln, und da

wird es sich zeigen, wie die Oberförster die Sache ansehen.

Bei uns wurde viel Mißbrauch getrieben. ES gibt
Eigenthümer, die alleS Holz schlagen würden, und da dieses Gesetz

den Waldboden schützen soll, so glaube ich, es sei besser, das

Gesetz etwas strenger zu fassen, als durch Streichung des

Wortes „Wytlweiden" die Leute entschlüpfen zu lassen, indem
der Staat ein wohlbegründeieS Recht hat, im Interesse der

Bürger und der Nachkommenschaft die Wälder vor Zerstörung
zu schützen. Wir thun cS zum Theil schon zum Schutze der

gegenwärtigen Generation. ES gibt noch gar viele Fälle in
der Gesetzgebung, wo die praktische Anwendung entscheidet.

Das Gesetz wird sich im Leben geltend machen, eS wird sich

eine PrariS bilden. Daher könnte ich dem Antrage deö Herrn
Friedli nicht beistimmen.

Herr Berichterstatter. Den Antrag des Herrn Friedli
könnte ich nicht zugeben, obgleich derselbe in mancher Beziehung
gerechtfertigt ist. Die Ausführung des Gesetzes, so weites
die Wytlweiden betrifft, wird jedenfalls auf Schwierigkeiten
stoßen. Nur glaube ich, man dürfe daS Wort „Wyttweiden"
nicht streichen, weil sonst den indirekten WaldauSreutungen
Thüre und Thor geöffnet würden. Ich glaube, das zweite
Lemma deS 8 3 sollte Herrn Friedli beruhigen. Die Regierung
wird solchen Ausreutungen keine Schwierigkeit machen, sofern

à dem bisherigen Holzertrag entsprechendes Stück in
geschlossenem Bestand zu Wald angepflanzt wird. Die PrariS
wird, wie Herr Berger bemerkte, den richtigen Weg zu finden
wissen.

Friedli zieht seinen Antrag zurück.

Der § 1 wird durch das Handmehr genehmigt-

8 2.

Herr Berichterstatter. Der § 2 bestimmt die Fälle,
wo die Ausreutung gar nicht gestattet werben soll. Hieher
gehören vor Allem diejenigen Fälle, wo durch die Ausreutung
Privatrechte verletzt würden. In Ziff. 2 wird besonders die

Ausreutung solcher Waldungen verboten, die zum Schutze gegen
Lawinen, Steinschläge, Abrulschungen, Windstürme :c. dienen;
ferner sind unter Ziff. 2 auch diejenigen Waldungen begriffen,
die gegen Ueberschwemmungen schützen und zur Befestigung der
Bach- und Flußufer dienen. ES betrifft somit in gewisser
Beziehung auch die Waldungen, welche daS zum Uferbau
unentbehrliche Faschinenholz liefern müssen. Auch kann cS

Waldpartien betreffen, die nur einen örtlichen Einfluß auf die
Fruchtbarkeit einzelner Feldfluren haben. Ziff. 3 befchlägt
Waldungen auf Slandoilen, welche nach der Ausrodung an
Bodenwerlh verlieren und sogar einer Wwderbewaldung große
Schwierigkeiten darbieten würden; z. B. steile, felsige, wenig
crdreiche Bergabhänge, besonders in den Flysch- und Numu-
litengebirgcn; ferner Hochebenen, welche nur eine seichte
Erdschichte haben, wie dieß meist in den Kalkgebirgen der Fall ist,
und zugleich allen Einwirkungen eines rauhen Klimas
ausgesetzt sind; endlich hervorragende Bergkuppen. Ziff. 4 bezieht
sich hauptsächlich auf die vertheilten Privatwälder, wo gewöhnlich

die Gestattung einer WaldauSreutung folgerichtig diejenige
der anstoßenden Pcnzelle nach sich zieht, oder wo die Zerstörung
des Walvmantels voraussichtlich bedeutende Winvsälle zur Folge
haben würde.

Der § 2 wird ohne Einsprache genehmigt.

S 3.

Herr Berichterstatter. So gefährlich eine gänzliche
Freigcbung des WaldrodenS wäre, so unzweckmäßig wäre ein
unbedingtes Verbot. Wenn ein Waldgrund durch Lage, Klima,
Boden, sowie durch seinen Verband mit den angrenzenden
Grundstücken sich besser zu einer andern Kultur eignet und mit
Sicherheit einen höhern Ertrag verspricht, so wäre es
nationalökonomisch nicht gerechtfertigt, wenn die Umänderung absolut
unmöglich gemacht würde. Im Gegentheil liegt es im
Interesse der Gesammtheit, solche Umänderungen zu begünstigen,
sofern durch Wiederanpflanzungen der Waldbestand gesichert
wird. Dieser Grundsatz hat sich in der PrariS bereits Geltung
verschafft Seit dem Jahre 1854 wurden im Kanton Bern
als Gegenwcrth von bleibend ausgercuteten Waldgründen 1511
Jucharten anderes Land zu Wald aufgeforstet. Auch in andern
Kantonen wurde dieser Grundsatz in die Forstgescygebung
aufgenommen So gibt der 8 2 des Forstgesetzes von Luzern dem
Kleinen Rathe die Befugniß, die Ausreutung zu bewilligen,
wenn erwiesen wird, daß statt des zu offenem Land Hinzuschaffenden

WaldbodenS ein gleiches Maß anderes Land zu Wald«
boden angepflanzt und umgeschafft worden ist.

Sträub. Ich begrüße dieses Gesetz als ein sehr
zweckmäßiges und bin mit dem Zwecke desselben ganz einverstanden.
Ich glaube aber, man müsse, um das Waldarcal zu erhalten,
noch andere Bestimmungen aufstellen. Ich kenne Gegenden,



namentlich Berge, auf denen das Waldareal geschwächt wurde,
ganz verschwindet, Berge, wo an ver Stelle des frühern Waldes
kein Grotzlcin mehr steht, ohne daß eine Ausreutung stattgefunden
hätte. Der Wald wurde abgeholzt und nicht mehr nachgepflanzt.
Ich weiß nicht, ob ich hier den Antrag stellen soll, nach dem
Worte „ausgereutet" einzuschätzen: «oder abgeholzt," oder ob
«in Zusatzantrag am Schlüsse vorzuziehen wäre. In den
Gegenden, welche ich im Auge habe, wird nicht nur nicht Holz
nachgepflanzt, sondern auch das, was die Natur auf den
Weiden hervorbringt, wird vernichtet, so daß gar nichts mehr
nachwächst. Auch solchen Mißbräuchen sollte man nach meiner
Ansicht entgegentreten. Ich behalte mir vor, einen sachbezüglichen

Zusatz zu beantragen.

Fried li zu Friesenberg. Da vorhin daS Wort „Wytt-
weiden" nicht gestrichen wurde, so möchte ich es auch hier
aufnehmen und in der sechsten Zeile des ersten Lemma nach „Weidland"

einschalten: „oder Wyttweiden." ES würde zur Folge
haben, daß ein Eigenthümer statt einer Wyltweive ein größeres
Stück Wald pflanzen würde.

Herr Berichterstatter. Den Einwurf des Herrn Sträub
muß ich insofern als richtig zugoSen, als es Thalsache ist, daß
auch indirekte WaldauSreutungen stattfinden. Ich glaube aber,
in diesem Gesetze sei es nicht der Fall, etwas darüber
aufzunehmen, sondern dieß könne dann später in einem Gesetze über
die Holzschläge vorgesehen werden. Ich nahm absichtlich hier
nichts anderes auf, als was die bleibenden WaldauSreutungen
betrifft. Auf den Antrag des Herrn Friedli habe ich zu
bemerken daß die „Wyltweiden" auch „Weivland" sind, so daß
die Redaktion deutlich genug ist. Außerdem kommt das Wort
„Wyltweiden" im zweiten Lemma vor, so daß offenbar eine

Mißdeutung nicht wohl möglich ist. Ich empfehle Ihnen daher
den Paragraphen unverändert zur Genehmigung.

Der K 3 wird unverändert genehmigt; der Antrag deS

Herrn Friedli bleibt in Minderheit.

8 4.

Herr Berichterstatter. Es gibt auch Fälle, wo eine

Waldauöreutung nationalökonomisch fast geboten wird, wo
«der der Eigenthümer des Waldes in der Unmöglichkeit ist,
anderes Land als Gegenwerth umzuwandeln. In solchen Fällen
zahlt der Waldeigenthümcr nach 8 4 eine Ausrentungsgebühr,
und der Staat übernimmt an seinem Platze die Verpflichtung,
ein entsprechendes Stück Land zu Wald aufzuforsten. Diese
Gebühr ist keine fiskalische Maßregel, indem der Ertrag nach
8 5 direkt zu forstpolizeilichen Zwecken verwendet werden soll;
sie ist eine Erleichterung für diejenigen, welche nicht im Falle
sind, selbst eine Wiederanpflanzung zu machen, und denen
dadurch ohne die Vermittlung deS Staates die Ausreutung
unmöglich gemacht würde. Der anscheinend hohe Betrag von
Fr. 8V per Jucharte ist vollkommen gerechtfertigt. Erstens
erwächst dem Eigenthümer durch die Ausreutung solcher
Parzellen, wie sie in Ziff. 1, 2, 3 und 4 vorgesehen wird, in der

Regel ein großer Mehrwerlh; es ist daher nicht unbillig, daß

er den Staat für die an seiner Stelle übernommene Verpflichtung
möglichst schadlos halte. Zweitens wird der Staat den Ertrag
dieser Gebühren zur Bewaldung der Qucllengebicte in den

Gebirgsgegenden verwenden; es muß daher in den meisten Fällen
die doppelte oder dreifache Fläche angepflanzt werben, um den

gleichen Holzertrag zusichern, was natürlich bedeutende Kultur-
kostcn zur Folge hat. Endlich steht zu befürchten, daß die

Abficht des Gesetzes, die Erhaltung des Waldareals, nicht erreicht
würde bei Feststellung einer niedrigen Gebühr; denn die meisten

189

Waldeigenthümcr, welche Wald auSzureuten wünschen, würden
eS vorziehen, eine niedrige Gebühr zu bezahlen, als selbst die
Wiederanpflanzung zu übernehmen, wie dieß der § 3 als Regel
aufstellt.

Eg gcr, Hektar. Ich bin so frei, eine Bestimmung dieses
Paragraphen zu bekämpfen. Ich kann nicht begreifen, daß
man einen Bürger, der sein Eigenthum zu verwerthen sucht,
anhalten will, für die dazu erforderliche Bewilligung noch
Fr. 80 per Jucharte zu bezahlen. Ich glaube, es sei ein Eingriff

in das Eigenthum deS Mannes. Es wird mit dem Wald-
auSreuten viel Spiel getrieben. Der Eine zieht aus demselben
einen Mehrwerlh von Fr. 2000 per Jucharte, der Andere
Fr. tOOO, ein Anderer noch weniger. Darin liegt schon eine
Inkonsequenz, daß man Allen die gleiche Gebühr auferlegt.
Meine Meinung ist, daß man nur die ergangenen Kosten
nachnehmen soll, aber nicht noch eine Sportel dazu, deren Ertrag
zu Wiederanpflanzung von Wald in Berggegenden verwendet
zu werden bestimmt ist, so daß ein Walvcigenthümer im
Oberaargau, der ein Stück Wald ausreuten will, durch Bezahlung
der Gebühr im Oberlande Wald anpflanzen helfen soll. Ich
fasse die Sache so auf, daß in Fällen, wo keine bleibende
Ausreutung stattfindet, nichts zu zahlen wäre, in Fällen bleibender
Ausreutung dagegen die ergangenen Kosten.

G feller zu Wichtrach. ES ist richtig, daß auf den Alpen
viel Holz gehauen wird. Wenn daS Gesetz nun den Sinn hat,
daß Waldstücke, die man auf einem Berge aufwachsen läßt,
gleich gehalten werden, wie wenn sie angepflanzt wären, so
bin ich damit einverstanden. Bezüglich der Gebühr hätte ich
gerne ein Minimum und ein Marimum gewünscht; indessen
stelle ich in dieser Beziehung keinen Antrag.

Friedli zu Friesenberg. Ich möchte den Antrag deS

Herrn Egger unterstützen. Ich glaube fast gar, eS sei nicht
verfassungsgemäß, Einen per Jucharte Fr. 80 zahlen zu machen.
Man sagt freilich, wo daS allgemeine Wohl eS erfordere, er,
laube die Verfassung eine Beschränkung deS Einzelnen; f rner
begründet man eS damit, das allgemeine Wohl erfordere
Waldanpflanzungen in deu Bcrggegenden. Aber man sagt nicht,
ob Staats- oder Privatwälder angepflanzt werden sollen. Wenn
es sich um Staatswälver handelt, so kann man es als
allgemeines Gut bezeichen; nicht gleich verhält eS sich mit Wäldern
von Privaten oder Gemeinden.

G äffn er wünscht Auskunft darüber zu erhalten, wie eS

bezüglich solcher Weiden zu halten sei, aus denen nur vereinzelter

Holzwuchs vorkommt.

Fankha user erklärt sich mit Herrn Friedli einverstanden

Berg er. Wie ich den 8 4 verstehe, hat er den Sinn:
wenn derjenige, welcher ein Stück Wald ausreutet, sich zu
Wiedcranpflanzung eines entsprechenden Stückes verpflichtet,
so hat er die Gebühr von Fr. 80 nickt zu bezahlen, wohl aber
wenn der Betreffende die Anpflanzung eines Stückes Land zu.
Wald nicht übernehmen will. Nun hat das Gesetz den Zweck,
das Waldareal zu erhalten, um den Nationalwohlstand wenigstens

nicht zu schmälern, sondern eher zu heben. Man sagt,
es wäre nicht billig, wenn der Ertrag von Gebühren, welche
Bewohner der untern LandeStheile zahlen, für daS Oberland
verwendet würde. Meiner Ansicht nach ist es aber gerade für
die untern Gegenden wichtig, daß eine gehörige Waldkultur in
den obern Gegenden bestehe. Lesen Sie die Schriften über
AbHolzung der Gebirgsgegenden, welche Folgen daraus entstehen.
Ich glaube nicht, daß die Regierung den Ertrag der fraglichen
Gebühr einzelnen Gemeinden deS Oberlandes zuwenden werde.
Aber der Staat besitzt Wälder dort, und wenn er nachläßigen
Gemeinden und Privaten durch gutes Beispiel vorangeht, s»

werden sie den Vortheil besser begreifen. Wir wissen sehr gut,
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wie cS sich im praktischen Leben macht. Auf Theorien geht
die Bauersame nicht, aber wen» sie das Erempel sieht, dann
weckt es den Nacheifer. Theoretische Vorlesungen sind für
die Wenigsten ein Sporn, wohl aber praktische Erfolge. Ich
stimme daher unbedingt zum Paragraphen.

Herr Berichterstatter. ES wurde, wie ich zum Theil
erwartete, gegen die AuSreutungsgebühr einige Opposition er«

hoben. Herr Egger sprach die Ansicht aus, eine solche Gebühr
sei ein Eingriff in das Eigenthumsrecht. Ich kann diese

Ansicht durchaus nicht theilen; denn das Waldeigenihum war, so

lange eine Staatsverwaltung besteht, immer ein beschränktes;
eS unterlag immer den forstpolizeilichen Vorschriften. In der

Forstordnung von l736 ist die Bestimmung enthalten, daß keine

Ausreutungen ohne obrigkeitliche Bewilligung stattfinden dürfen.

ES lag also ganz in der Willkür der Regierung, ob sie

eine AuSreutung bewilligen wolle over nicht. Wenn sie gar
keine erlaubt hätte, so hätte der Eigenthümer sich fügen müssen.

DaS vorliegende Gesetz will die verschiedenen Fälle, welche
eintreten können, berücksichtigen. Wo daher eine AuSreutung
nachteilige Folgen hätte (s 2), soll sie nicht gestattet werden; wo
sie aber aus nationalökonomischen Gründen zweckmäßig
erscheint, ist die Möglichkeit dazu vorgesehen. Der S 4 bezieht

sich auf den Fall, wo der Eigenthümer nicht selbst in der Lage

ist, eine Wicderanpflanzung vorzunehmen, und nur für diesen

Fall ist die Gebühr bestimmt. Den Antrag des Herrn Egger,
nur die ergangenen Kosten nachzunehmen, könnte ich nicht
zugeben; die Ausführung wäre mit bedeutenden «Schwierigkeiten
verbunden. Wer soll die Kosten berechnen, ver Forstbeamte
oder der Eigenthümer des Waldes? ES ist besser, daß eine

fire Gebühr bezogen werde. Auf die Bemerkung des Herrn
Gfeller habe ich zu erwiedern, daß die Wiederanpflanzung auch

durch natürliche Besamung geschehen kann. Was die Anfrage
des Herrn Friedli betriffr, der zu wissen wünscht, wie die fragliche

Gebühr verwendet werben soll, ob für Slaatswaldungen,
so liegt dieß nicht in der Absicht des Gesetzes. Deßhalb ist
die Staatsforstverwaltung streng getrennt von der
Forstpolizeiverwaltung. Die Verwendung der AuSreutungsgebühr soll

ganz zu forstpolizeilichen Zwecken bestimmt sein, namentlich zur
Bewaldung von Quellengebieren. Wenn der Staat keine

solchen Gebiete in seinem Eigenthum finden würde, so könnte

er den Ertrag der AuSreutungsgebühren in der Form von
Beiträgen an Gemeinden, welche Eigenthümer solcher Gebiete sind,

verabreichen, damit er zu diesem Zwecke verwendet werde. Nur
wird dann der Nachweis gefordert, daß es tn forstpolizeilichem
Interesse liege, solche Anpflanzungen vorzunehmen Ich
empfehle Ihnen den Paragraphen, wie er vorliegt, zur
Genehmigung.

Egger, Hektor. Unter den Kosten verstehe ich nur
diejenigen der Untersuchung durch Forstbeamte, die nöthigen
Schreibereien, weiter nichts.

Friedli schließt sich dieser Erklärung an.

Herr Berichterstatter. Da ich den Antrag deS Herrn
Egger nicht richtig auffaßte, so erlaube ich mir noch eine
Bemerkung. Ich glaubte nämlich, er fasse die Sache so auf, daß
die Wiederanpflanzungskosten als AuSreutungSgebühr berechnet
werden sollen; das ist aber nicht der Fall, sondern die Herren
Egger und Friedli möchten die Gebühr von 8V Fr. einfach
streichen. Nun mache ich Sie aus die Konsequenzen eines
solchen Antrages aufmerksam. Die §8 ck und 5 deS Gesetzes
würden dann ganz unnöthig; eS wäre keine andere Möglichkeit
für die AnSreutung vorhanden als gegen entsprechende
Wiederanpflanzung und das liegt ebenfalls nicht in der Absicht deS

Herrn Egger. Die AuSreutungsgebühr ist daher eine Erleichterung

für den betreffenden Eigenthümer, indem der Staat die
Verpflichtung der Wiedcranpflanzung für ihn übernimmt.

Abstimmung.
Für den 8 4 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn Egger Minderheit,

8 5

Herr Berichterstatter. Ich habe mich bereits bei 8 4
über den Zweck der AuSreutungsgebühr ausgesprochen. Derselbe

ist kein anderer, als die Quellengebiete wieder zu bewalden,

Es ist von allen Fachmännern als Thatsache festgestellt
und wird nicht mehr widersprochen, daß die Entwaldung der
Quellengebiete eine Hauptursache der vielen Ueberschwemmun-
gen sei. Die gleiche Wassermenge, die vielleicht nur eine Stunde
braucht, um zum Wildbache angeschwellt, Felsblöcke und Geröll

mit si ch reißend und verheerend durch unbewaldete Gegenden

in's Thal zu stürzen, bedarf zu ihrem Abflusse durch
bewaldete Gegenden Stunden, vielleicht einen Tag. Die
Wiederanpflanzung der Quellengebiete muß im Einverständniß mit
der Baudirektion geschehen, um bezüglich der Ufcroersicherung
die wasserbaupolizetlichen Vorschriften zu befolgen.

Sträub. Schon bei dem vorhergehenden Artikel wurde
gezeigt, daß Jalousie entstehen könnte zwischen einzelnen Lan-
deStheilen. Ich glaube, man sollte der Forstverwaltung volles
Zutrauen schenken, daß sie die Gebühren im allgemeinen
Interesse verwende. Daher stelle ich den Antrag, die Worte „in
Gebirgsgegenden" zu streichen und der Forstverwaltung die
Verwendung der AusreutungSgebühren zu überlassen, wie sie
es zweckmäßig findet, sei eS durch Verabreichung von Setzlingen

oder Samen, ohne speziel gebunden zu sein.

Egger, Hektor. ES ist nun einmal beschlossen, daß man
die 8l) Fr. zahlen muß, aber mit der Verwendung bin ich
nicht einverstanden. Ich glaube, Diejenigen, welche zahlen
müssen, sollen auch einen Vortheil haben. Herr Berger, der
vorhin gegen mich das Wort ergriff, scheint mir ein ArmuthS-
zeugniß bezüglich der obern Gegenden abgelegt zu haben. Die
Wiederanpflanzung der Quellengebiete hätte bort schon lange
geschehen sollen ; es ist eine traurige Erscheinung, daß eS noch
nicht geschehen ist. Ich möchte den Ertrag der AuSreutungsgebühren

in erster Linie an die Kosten für Bannwarten- und
Forstschulen und an die Aufnahme von Kadasterplänen
verwenden, damit die Verwendung im Interesse des ganzen Landes

stattfinde.

Brunner. ES scheint, Herr Egger habe ausschließlich
daS Oberland im Auge, aber eS gibt auch Gebirgsgegenden in
andern Landestheilen, z. B. im Emmenthal. Ich denke mir
die Sache so: wenn der Staat eine entwaldete Gegend sieht,
welche der Wiederanpflanzung bedarf, so wird er das betreffende

Siück Land ankaufen und zu Wald anpflanzen. Ich
möchte nicht, daß man in andern Gegenden meinte, man wolle
uns mit diesem Gesetze ein Geschenk machen, sonst würde ich
einfach auf Streichung deS Paragraphen antragen. Ich
bedanke mich für ein solches Geschenk für daS Oberland. Wir
werden so gut als möglich für die nöthigen Anpflanzungen zu
sorgen suchen.

Lehmann I. U. Ich bin mit dem Zwecke deS

Paragraphen einverstanden, hingegen möchte ich mich dem Antrage
deS Herrn Sträub anschließen, daß die Gebühr nicht für
Gebirgsgegenden allein, sondern im Allgemeinen da, wo Anpflanzungen

zweckmäßig sind, verwendet werde.

Herr Berichterstatter. Auf den Vorschlag deS Hrn.
Egger, daß man den Ertrag der AuSreutungsgebühr für Bann-



wartcnschulen, WaldwirthschafiSpläne u. dgl. verwenden möchte,
habe ich zu erwiedern, daß im Budget der Forstpolizeiverwaltung

bereits besondere Kredite zu diesem Zwecke ausgesetzt sind.
Als eine fernere Rubrik wünschte ich die „Waldkulturen zu
bleibenden Zwecken", indem man bei diesem Gesetze forstpolizeiliche

Waldkulturen im Allgemeinen im Äuge hat. Gegen die
Streichung der Worte „in Gebirgsgegenden" habe ich nichts
einzuwenden. Für den Fall, daß dieselbe beschlossen wird,
beantrage ich folgende Redaktion des 8 5: „Der Ertrag dieser
AuSreutungsgebühren soll der Forstpolizeivcrwaltung zum Zwecke
von Waldkulturen zugewiesen werden."

Abstimmung.
Für den § 5 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn Sträub Mehrheit
„ „ „ „ 5 Berichterstatters Handmehr.

8 6.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph stellt den
Modus fest, welcher bei einer Waldausreutung zu befolgen ist.
ES ist im Wesentlichen der bisher übliche: zweimalige Publikation

im Amtsblatt, Verlesen in der Kirche, vierzehnlägige
Auflage zur Eingabe von Oppositionen, Einreichung deS
Gesuchs an den Regierungsstatthalter zu Handen der Forstdirektion,

Untersuchung durch die Forstbcamten und Entscheid deS

Regierungsrathes. Eine weitere Garantie für die Anstoßer
und einen Anhaltspunkr für die Forstbehörden bildet die neue
Bestimmung, daß über daS auSzureutende Stück ein geometrischer

Plan aufzunehmen, zu deponiren und einzureichen ist.
Diese Bestimmung ist sehr- nothwendig, um eine richtige
Beurtheilung deS AusreutungögesucheS haben zu können.

v. Er lach. Ich finde, man gehe etwas zu weit, wenn
man von jedem auszureutenden Stück Wald die Vorlage eines
geometrischen Planes verlangt. Ich begreife sehr wohl, warum
man daS will. Wer aber weiß, was die Aufnahme eines
richtigen Planes zu thun gibt, daß eS bei gewöhnlichen Geometern
noch zu ihrer schwächern Seite gehört, der weiß auch, mit
welchen Kosten dieß verbunden ist. Vor einiger Zeit haben
wir ein Gesetz über die Aufnahme von Waldwirthschaftsplänen
angenommeen. Die Erfahrung zeigt, daß die Aufnahme solcher
Pläne die Geometer außerordentlich in Anspruch nimmt. Ich
möchte nun nicht für AuSrcutung jedes kleinen Waldstückes die

Aufnahme eines Planes vorschreiben, sondern den Paragraphen
in dem Sinne modistziren, daß statt eines geometrischen Planes
eine nähere Beschreibung deS auszureutenden Stückes verlangt
werde.

Herr Berichterstatter. Ich könnte diesen Antrag nicht
zugeben. Die Aufnahme eines geometrischen Planes für ein
kleines Grundstück gibt nach meiner Ansicht nicht so viel Arbeit
und Kosten, wie Herr von Erlach befürchtet; dagegen ist der
Plan zur richtigen Beurtheilung deS Gesuches sehr wichtig.
ES kann durch eine sorgfältige Beschreibung des betreffenden
Waldstückes nicht erreicht werden, was durch den einfachsten
geometrischen Grundriß erreicht wild. Ich möchte daher die

angefochtene Bestimmung beibehalten.

Der 8 6 wird unverändert genehmigt; der Antrag des

Herrn von Er lach bleibt in Minderheit.

Tagblatt d«S Große« Rathe«

8 7.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 8.

Herr Berichterstatter. Die Wiederanpflanzungcn,
welche nach den 88 3 und 4 stattfinden sollen, werden, wie
die Erfahrung zeigt, oft zu umgehen gesucht. Der RegierungS-
rath glaubt daher, eS sollen strenge Strafbestimmungen
aufgestellt werden, um so mehr, da Unkennlniß des Gesetzes hier
nicht vorgeschützt werden kann, weil der Betreffende sich förmlich

zur Wiederanpflanzung verpflichtet hat. An dieser muß
mit aller Konsequenz festgehalten werden, sonst wird die
Absicht deS Gesetzes nicht erreicht.

Sträub. Ich bin dnrchauS nicht gegen die Aufstellung
strenger Maßregeln, damit man dem Gesetze nachkomme. Aber
ich glaube doch, man könne den Bogen zu sehr spannen. Wenn
man in Fällen, wo die Eigenthümer auSgcreuteter Waldstücke
diese nicht gerade auf den vorgeschriebenen Zeitpunkt angepflanzt
haben, Fr. 209—300 Buße und Kosten tragen und überdieß
die Anpflanzung besorgen soll, so geht das Gesetz doch etwas
zu weit. Der Regierungsrath hat ja die Macht, die Frist
festzusetzen. Wenn nun eine Wiederanpflanzung auch ein Jahr
später ausgeführt wird, so leidet daS Waldareal deßwegen
nicht sehr darunter. Ich stelle daher den Antrag, das Minimum

der Buße auf Fr. 100 und das Marimum auf Fr. 200
zu reduziren; eS wird die Fehlbaren noch schwer genug treffen.

Eggcr, Hektor. Ich möchte diesen Artikel stehen lassen

um bezüglich der Waldanpflanzungen möglichst streng zu Werke
zu gehen. Hingegen kann eS Leute geben, die nicht gerade
Geld haben, um die im Gesetz angedrohte Buße zu bezahlen
und heimlich in die Faust lachen werden. Daher wäre eS

zweckmäßig, die Bestimmung in dem Sinne zu ergänzen, daß
im Falle der Nichtbezahlung entsprechende Gefangenschaft in
Aussicht gestellt würde.

Mühlethaler stellt den Antrag, ein Minimum von
Fr. 100 festzusetzen, dagegen daS Marimum von Fr. 300 stehen

zu lassen, um die Verhältniße berücksichtigen zu können.

v. Er lach. Ich erlaube mir eine Anfrage an den Herrn
Berichterstalter. Es gibt Gegenden, wo wegen Schnees und
gefrorncn Bodens nur während einer kurzen Zeit dcS JahreS
Kulturen vorgenommen werden können. Wenn nun in einer
Ausreutungsbewilligung die Frist bestimmt ist, innerhalb welcher
eine Wiederanpflanzung stattfinden soll, der Betreffende aber

wegen solcher Hindernisse seine Verpflichtung nicht erfüllen
kann: soll er dann in diese strenge Strafe, der ich grundsätzlich
beipflichte, ohne weiteres verfällt werden, oder ist eine neue
Eingabe zuläßig, um sich für eine allfällige Fristverlängerung
zu bewerben?

Friedli zu Friesenbcrg. Der vorliegende Paragraph ist
sehr gefährlich. Ich habe in letzter Zeit ein großes Stück Land
zu Wald angepflanzt; letztes Jahr sah man wegen eingetretener
Tröckne wenige Spuren mehr davon; dieses Jahr dagegen steht
die Anpflanzung sehr schön. Wenn Setzlinge gebraucht werden,
so steht man die Anpflanzung; wenn aber Einer sät, so kann
durch irgend einen Umstand alles zu Grunde gehen; dann kommt
ein böser Nachbar .oder ein Polizeier, zeigt den Betreffenden an,
und dieser läuft Gefahr, gebüßt zu werden. Ich will mich dem

Antrage des Herrn Mühlethaler anschließen, wünsche jedoch
eine Erläuterung darüber zu erhalten, wie die Anpflanzungen
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geschehen sollen. Der Eine hält daS Säen für besser, der

Andere zieht Setzlinge vor; der Erstere müßte, um sicher zu

sein, am Ende Zeugen beiziehcn,

Herr Berichterstatter. Ich fand eS nicht nöthig, für
den Fall der Nichtbezahlung der Buße entsprechende Gefangenschaft

anzudrohen, weil es eine allgemeine gesetzliche Bestimmung
ist, daß die Bußen in solchen Fällen in Gefangenschaft
umgewandelt werden können. Was den von Herrn von Erlach
berührten Fall betrifft, so wird derselbe in der PrariS hier und

da cintretrn. ES ist aber den Betreffenden immerhin die

Möglichkeit gegeben, um eine Fristverlängerung nachzusuchen, und
die Verwaltung wird solchen Verhältnissen sicher immer
gebührende Rechnung tragen. Auch auf die Einwendung deS

Herrn Friedli ist zu bemerken, daß eS sich hier nicht um
momentane Urbarisationen handelt, wo daS gleiche Stück, daS

auSgereutet worden, wieder zu Land angepflanzt werden soll,
sondern es wird ein ganz anderes Stück angepflanzt, und da

ist eS sehr leicht zu sehen, ob die Anpflanzung stattgefunden
habe. ES kann allerdings der Fall eintreten, daß die Saat
nicht sichtbar, die Setzlinge verdorrt sind u. s. f. Unter solchen

Umständen kann man der Gefahr einer Anzeige vorbeugen
dadurch, daß man die Forstbehörden von der mißlungenen Kultur
benachrichtigt Ueberdieß mache ich aufmerksam, baß die Buße
nur durch richterliches Urtheil verhängt werden kann, und die

Gefahr somit nicht nahe liegt, daß Jemand ungerecht bestraft
würde. Endlich habe ich auf den Antrag des Herrn Mühlethaler

zu erwiedern, daß im vorliegenden Paragraphen die Buße
per Jucharte festgestellt ist, also da, wo eS sich um die

Anpflanzung kleinerer Parzellen handelt, nicht Fr. 299 beträgt,
sondern im Verhältnisse zu der Größe des Grundstückes steht.

Ich empfehle Ihnen den Artikel unverändert zur Genehmigung.

A b st i m m u n g.

Für den 8 8 mit oder ohne Abänderung Handmehr
Für Streichung der Strafbestimmung überhaupt Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Sträub 59 Stimmen
Dagegen 39 „

8 9.

Herr Berichterstatter. Bei der ersten Berathung deS

Gesetzes wurde auf den Antrag des Herrn Brunner beschlossen,

daö erste Lemma des 8 9 zu streichen. ES ist dasselbe auS

Irrthum wieder aufgenommen worden und fällt somit weg.
Im Uebrigen empfehle ich Ihnen den Paragraphen zur
Genehmigung.

Sträub. Analog mit einem frühern Antrag erlaube ich
mir auch hier, eine Herabsetzung der Buße auf Fr. 199—29(1

für unbefugte WaldauSreuiungen zu beantragen ; dagegen möchte
ich die Ansätze von Fr 399—MI für gäste, die sich gegen den

8 2 verstoßen, stehen lassen. Ueberdieß wünsche ich darüber

Auskunft zu erhalten, wie der Ertrag dieser Buße verwendet
werden soll, ob nach dem allgemeinen Strafprozeß, ob auch
dem Berleider >/z zukommen soll. Meine Ansicht wäre, daß
auch der Ertrag dieser Buße zu Forstkulturen verwendet
werden soll.

Brunner. Ich glaube, man müsse doch hier die Bußen
etwas höher stellen als bei 8 8. ES ist doch ein Unterschied
zwischen unbefugter Ausreutung als solcher und dem Falle,
wenn Jemand ein mit Bewilligung auSgereutetes Stück nicht
sogleich mit Wald bepflanzt. Der Grund, warum ich den Ansatz

von Fr. 299-399 hier möchte stehen lassen, ist folgender.

Wir haben bei 8 4 eine AuSreutungSgebühr von Fr. 39
festgesetzt. Nun bin ich überzeugt und weiß eS aus Erfahrung,
daß vielleicht der Hälfte der eingelangten Begehren vom Re«

gierungsraihe nicht entsprochen wird, weil sie den gesetzlichen

Bedingungen nicht entsprechen. Wenn man nun hier daS

Minimum der Buße auf Fr. 199 reduzirt, so werden sich viele
Leute wenig daraus machen, ein Stück Wald auszureuten und
per Jucharte Fr. 199 bezahlen, und eS kommen mehr unbefugte

AuSreutungen vor, als Sie glauben Dieser Abschnitt
der Forstpolizetorvnung ist einer der wichtigsten. Ich hoffe,
der Herr Berichterstatter werde bald auch den noch fehlenden
Theil bringen, und stimme zum Paragraphen.

G feller zu Wichtrach. Noch dem ersten Lemma deS

8 9 sind auch „unrichtige Haltangaben" einer Strafe
unterworfen. ES können aber die Geometer sich irren, und dann
wäre eS sehr hart, wenn der Eigenthümer die doppelte
AuSreutungSgebühr zahlen müßte, ohne daß ihm ein Verschulden
zur Last fiele.

Der Herr Berichterstatter macht Herrn Gfeller
aufmerksam, daß das erste Lemma deS. § 9 bei der ersten Berathung

gestrichen wurde.

Sträub. Da mein Antrag angefochten wurde, so erlaube
ich mir, einige Worte zu dessen Begründung zu sagen. Wenn
man eS bei diesem Paragraphen allein mit der Buße zu thun
hätte, so wäre ich mit Herrn Brunner einverstanden. Aber eS

heißt im Schlußsatze, daß die Fehlbaren übervieß für den
erwachsenen Schaden verantwortlich gemacht und angehalten
werden, den ausgereuteten Bezirk inner Jahrzsfrist wieder zu >

Wald anzusäen oder zu bepflanzen. Nun wird man zugeben,
daß in solchen Fällen das Walvareal zwar ein wenig verliert,
aber der Schaden ist nicht bleibend, da das betreffende Stück
wieder angepflanzt und der Schaden vergütet werden muß. Ich
bin durchaus nicht für nachläßiges Vorgehen, aber wenn man
Bußen von Fr. 199—299 per Jucharte festsetzt, so scheint eS

mir genügend. Dagegen möchte ich den Ansatz deS Entwurfs
für WiderHandlungen gegen den 8 2 stehen lassen, weil in diesem
Falle der Schaden viel größer ist.

v. Er lach. Ich stimme mit voller Ueberzeugung zum
Paragraphen, weil die Erfahrung dafür spricht. Der Große
Rath hat sicher die Absicht, in der Waldwirthschaft einmal
Ordnung zu schaffen; ich müßte daher sehr bedauern, wenn
man aus übel angebrachten Humanitälsrücksichten die Buße
ermäßigen würde. Viel häufigere Waldausreutungen wären
die Folge davon.

Friedli zu Friesenberg. Ich bin nicht recht im Klaren
über die ^Bußbestimmungen. Es heißt im §9: „unbefugte
Waldausreutungen unterliegen einer Buße von Fr. 299—399
per Jucharte." Wie ist eS aber zu halten, wenn nur ein paar
Schuh Wald auSgereutet werden? ES ist mir ein Fall
bekannt, daß ein Eigenthümer Fr. 75 Buße zahlen mußte, trotzdem

die auSgereuteie Walbfläche kaum 75 Fuß betrug.
Sodann möchte ich einen Zusatz in dem Sinne beantragen, daß
kleinere Ausreuiungen, die eine Fläche von nicht mehr als 5999
Fuß umfassen (Waldsaum u. drgl.), nicht unter dieses Gesetz

fallen.

MatthyS. Was Herr Friedli bezweckt, ist bereits
vorgesehen. Gerade weil die Buße per Jucharte bezahlt werden
muß, findet im Verhältniß deS Flächenraumes eine Reduktion
statt, wenn die Ausreutung eine kleinere Fläche umfaßt. Das
bisherige Gesetz nahm Rücksicht auf die Zahl der auSgercutcten
Siöcke. Der Grund, warum ich das Wort ergreife, betrifft
das letzte Lemma. Ich denke mir nämlich den Fall, daß eine
Ausreutung mit Bewilligung deS Regierungsrathes stattgefunden,

mit einer Frist von zwei Jahren zur Wiederanpflanzung;



in dieser Zeit veräußert der Eigenthümer daS fragliche Grundstück

einem Andern; letzteres unterliegt einer Handänderung.
Nun frage ich: ruht in diesem Falle auch auf dem spätern
Eigenthümer die gesetzliche Verpflichtung der Wiederanpflan«
zung? Ich bin der Ansicht, dies sei der Fall, und beantrage
daher die Aufnahme deS folgenden Zusatzes: „Wenn auSgereu-
teter Waldboden, der nach diesem Gesetz wieder anzusäen oder
anzupflanzen ist, Hand ändert, so gehl die Verpflichtung,
denselben anzusäen oder anzupflanzen, von Gesetzes wegen aus den
Erwerber über. Diesem bleibt aber der Regreß gegen den

Vorbefitzer vorbehalten."

Herr Berichterstatter. Den Gründen, welche von
anderer Seite gegen die von Herrn Sträub vorgeschlagene
Herabsetzung der Buße geltend gemacht wurden, pflichte ich
ebenfalls bei und wünsche, daß die Ansätze beibehalten werden.
Herr Sträub äußerte sodann den Wunsch, daß der Ertrag der
Bußen zu forstpolizeilichen Zwecken verwendet werde. ES soll
dieß auch wirklich geschehen. Die Forstpolizeistrafen und Fre-
velentschädnisse werden, so weit sie dem Staate zufallen, immer
im Einnehmen der Forstpolizeiverwaltung verrechnet. Gegen
den Antrag des Herrn Friedli, kleinere WaldauSreutungen von
den Vorschriften dieses Gesetzes zu entheben, müßte ich mich

ganz entschieden aussprechen. Auf diese Weise wäre es nicht
möglich, das Gesetz zu handhaben. Ein Waldeigenthümer
könnte dann jedes Jahr einige tausend Fuß Wald auSreuten,
ohne daß er einer Bewilligung dazu bedürfte. UebrigenS ist

für kleinere Ausreutungen die Buße verhältnißmäßig geringer.
Die Forstordnung von 1736 setzte auf WiderHandlungen gegen
das AuSreutungSverbot eine Buße'von L. 50—200 alter oder

Fr. 72—235 neuer Währung; überdieß wurden die Fehlbaren
angehalten, den auSgereuteien Bezirk wieder zu Wald anzusäen

oder zu bepflanzen. Der vorliegende Entwurf setzt also

für kleinere Ausreutungen ein geringeres Minimum fest, als
die alte Forstordnung, welche keine Rücksicht auf die ausge-
reutele Fläche nimmt. Herr Matthys scheint den Paragraphen
unrichtig aufgefaßt zu haben- Die Ansicht, die er ausgespro-^
chen, daß die Pflicht der Wiederanpflanzung auf den betreffenden

Grundstücken hafte, theile ich vollständig und gebe seinen

Antrag als erheblich zu. Nur glaube ich, er habe sich darin
geirrt, daß er bei seinem Antrage die unbefugten WaldauSreutungen

im Auge hat, während die Pflicht der Wiederanpflanzung

auch für die befugten Ausreulungcn gilt.

Abstimmung.

Für den 8 9 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag des Herrn Sträub Minderheit.

„ „ „ „ „ MatthyS Handmehr.

« 10.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, das Gesetz

auf 1. Januar 1861 in Kraft zu setzen.

Der § 10 wird mit dieser Ergänzung nebst vent Eingang
ohne Einsprache gcnchmigr.

^ Die Berathung über allfällige Zusatzanträge wird
eröffnet.

Friedli zu Friesenberg. Ich glaube, es wäre
zweckmäßig, einen Zusatz namentlich für den bereits angedeuteten
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Fall aufzunehmen, wenn eine Anpflanzung nicht gelingt. Ich
stelle daher den Antrag, bei 8 8 folgende Bestimmung
aufzunehmen: „Sollte die Anpflanzung durch Zufall oder ungünstige
Umstände mißlungen sein, so soll der Eigenthümer inner
Jahresfrist eS der Forstpolizeiverwaltung anzeigen." ES kann Fälle
geben, wo eine Anpflanzung ohne Schuld deS Eigenthümers
nicht gelingt, dann wäre eine solche Bestimmung eine Erleichterung

für ihn.

Sträub. Herr Friedli hatte früher beantragt, kleinere
WaldauSreutungen, besonders bei Waldsäumen, der Buße nicht
zu unterwerfen. Dazu könnte ich nicht Hand bieten, dagegen
möchte ich kleine Ausreutungen, die nicht als eigentliche Wald-
auSreutung zu betrachieu sind und oft kaum 10—20—30
Quadralschuh umfassen, der Vorschrift deS 8 6 entheben, nach
welcher auch für dieselben die Eingabe eines geometrischen Planes

nöthig wäre.

Berg er. Ich glaube, der von Herrn Sträub beantragte
Zusatz sei schon bei 8 3 erledigt worden. Dort ist gesagt, was
man nnter eigentlicher Waldausreutung zu verstehen hat.
UebrigenS wird die PrariS darin nachhelfen, ohne daß man
im Gesetze alles genau bestimmen kann. Für kleinere AuSreu-
tungcn möchte ich nicht eine AnSnahme machen, sonst käme eS

mir vor, als würde man sagen: eS ist verboten, eine Kuh zu
stehlen, ein Kalb dagegen nicht.

Hoffmann. Auf die Bemerkung deS letzten Redners
muß ich mir ein Wort erlauben. Ich kenne einen Fall, wo
der beireffende Eigenthümer, welcher wegen unbefugten Wald-
ausreutenS belangt worden ist, die Klage bestritt, indem er
behauptete, eS sei keine WaldauSreutung vorhanden. Dann gab
eS einen Augenschein, und die beigezogenen Erperten erklärten,
das auSgereutete Stück sei wirklich nicht Waldboden. ES ist
daher nöthig, eine Erläuterung in das Gesetz aufzunehmen.

Herr Berichterstatter. WaS vorerst den Zusatz betrifft,
den Herr Friedli beantragte, so halte ich denselben nicht für
nothwendig, weil der Betreffende, dessen Anpflanzungen nicht
gedeihen, einfach eine Anzeige davon an die Forstbehörve machen

kann, welche den Verhältnissen Rechnung tragen wird.
Die Aufnahme eines Zusatzes schiene mir selbst gefährlich.
Ganz gleich geht eS mir mit dem Antrage deS Herrn Sträub,
und ich finde die Bemerkung des Herrn Berger ziemlich richtig.
ES ist schwer, im Gesetze für alle Fälle genaue Bestimmungen
aufzustellen. Ich gab mir alle mögliche Mühe, über den Ausdruck

„Wald" eine Definition zu geben, aber eS gelang mir
nicht ohne Umschreibung. Wenn man die Verschiedenheit der
Waldungen betrachtet, so wird man zugeben, daß man sich auf
eine allgemeine Bestimmung beschränken muß. Wenn im
gegebenen Falle Einsprache erhoben wird, so muß man daS

Urtheil dem AuSspruche von Sachverständigen - anheimstellen.
Ich möchte daher von beiden Zusätzen abstrahiren.

Abstimmung.!

Für den Antrag des Herrn Friedli Minderheit.

„ „ „ » „ Gtraub 55 Stimmen.
Dagegen 39 „

Schluß der Sitzung: l'/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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Sechste Sitzung.

Samstag den 24. November 1860.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf; Bangerter, Bürki zu Word, Burri, Feune, glück,

Girard, Jmer, K laye, Müller - Fcllenberg, Müller, Arzt;
Niggeler, Seiler, Steiner, Oberst, und Theurillat; ohne
Entschuldigung: die Herren Affolter, Jakob; Brechet, Brügger,
Burger, Bütigkofer, Carlin, Egger, Hektor; Fleury, Flükiger,
FreiburghauS, Gfeller in Signau, Gobat, GroSjean, v. Grünigen,
v. Gunten, Gygar, Hennemann, Hoffmeyer, Houriet, Jaquet,
Jndermühle, Christian; Kaiser, Karlen, Joh. Gottl,; Karlen,
Jakob; Kasser, Kchrli, Knechienhofer, Wilbelm; Knuchel, Kohler,
Kohli, Koller, Kummer, Lehmann, Daniel; Lenz, Lüthy,
Marquis, Marti, Matlhys, Messerli, Moser, alt-Statthalter;
Moser, Jakob; Moser in Koppigen, Pallain, Paulet, Prudon,
Riat, Ritter, Nosselet, RöthliSberger, Jsak; NöthliSbcrger,
Gustav; RöthliSberger, Mathias; Roth, Johann; Salzmann,
Schmid, Rudolf; Schneider, Arzt; Schneider, Gottlieb;
Scholer, Schort, Friedrich; Schori, Johann; Sckrämli, Schürch,
Spring, Stockmar, Sträub, Trorler, Wagner, Widmer, Wirth,
Wyder und Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

noch in Kraft bestehenden Bestimmungen unumgänglich nöthig
erscheint. Ich stelle daher Namens des RcgierungsralheS den

Antrag, Sie möchten in die zweite Berathung deS Gesetzes
eintreten und dasselbe artikelweise behandeln.

v. Känel stellt mit Rücksicht darauf, daß das vorliegende
Gesetz bei der ersten Berathung so wenig angefochten worden,
den Antrag, dasselbe abschnittweise zu behandeln und nur die
Artikel zu verlesen, welche eine Abänderung erlitten.

Der Herr Berichterstatter findet dieses Verfahren zu
summarisch und wünscht im Interesse der Sache die artikelweise

Berathung.

Abstimmung.
Für daS Eintreten Handmehr.

„ artikelweise Berathung Mehrheit.

„ abschnittweise Berathung Minderheit.

ZI 1 und 2.

Werden ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

88 3 und 4.

Herr Berichterstatter. Die litt, k wurde bei der ersten

Berathung als Zusatz aufgenommen. Ich halte jedoch die
Aufnahme einer solchen Bestimmung hier für unnöthig, indem
der 8 23 für die betreffenden Fälle eine allgemeine Vorschrift
enthält. Ich stelle daher den Antrag, die litt, kdeS 8 4 fallen
lassen.

Die 88 3 und 4 werden mit Streichung drr litt, f durch
daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Entwurf-Gesetz

über

die Organisation der Finanzverwaltung.

(Zweite Berathung. Siehe Tablait der GroßrachSverhand-
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 125 ff.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Ich kann
mich in meinem EingangSrapporte kurz fassen, indem ich
voraussetze, das Eintreten werde bei der zweiten Berathung
ebensowenig als bei der crstern Anstand finden. Ich machte Sie
damals aufmersam, daß seit dem Jahre 1847 eine Menge
Veränderungen in der Organisation der Finanzvcrwaltung
stattgefunden haben, namentlich auch infolge Einführung der neuen
Bundesverfassung. Im Laufe dieser 13 Jahre wurden denn
auch mehrere Gesetze erlassen, wodurch andere abgeändert, theilweise

aufgehoben wurden, so daß eine Zusammenstellung der

88 5 und 6.

Werden ohne Einsprache genehmigt; ebenso die 88 7, 8,
S, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 13.

8 19.

Herr Berichterstatter. Hier habe ich auf eine kleine
Abänderung gegenüber dem frühern Gesetze aufmerksam zu
machen. Früher bestand ein Bergbauverwalter und ein Adjunkt
desselben, welcher den Bergbau im Jura verwaltete. Man
fand nun aber, es entspreche den verschiedenartigen Geschäftszweigen,

daß zwei getrennte Beamte aufgestellt werden. Der
Bergbauverwalter im alten Kantonstheil leitet den Betrieb der
Stein- und Dachschieferbrüche, sowie allfälltg anderer vom
Staate auszubeutender Bergwerke, der Mineninspektor im Jura
die Ausbeutung des ErzeS daselbst und den Bezug der daherigen
Gebühren. Ein anderer Grund der Aenderung liegt darin,



daß die Funktionen des Mineninspektors schwieriger sind alS
diejenigen des Bergbauverwalters, weßhalb der Erstere denn
auch «ine höhere Besoldung bezieht, so daß eS nickt angemessen
erscheint, diesen Beamten in der Stellung eines AdjuMeS des
BergbauverwaltcrS zu belassen.

Der § 19 wird durch das Handmehr genehmigt; ebenso
die 88 20, 21 und 22.

8 23.

Der Herr Berichterstatter erinnert die Versammlung
an den am Schlüsse des ersten Lemma bei der ersten Berathung
aufgenommenen Zusatz und beantragt nun, denselben zu streichen
und dafür im zweiten Lemma nach dem Worte „erstatten"
einzuschalten: „über alle ihnen zugewiesenen Geschäfte und" w.
DaS Uebrige nach dem Entwürfe.

Ohne Einsprache genehmigt.

8 24.

Herr Berichterstatter. Bezüglich der Besoldung der
in diesem Artikel bezeichneten Angestellten ist zu bemerken, daß
die Direktionschefs die Befugniß haben, deren Besoldung zu
bestimmen, sofern dieselbe den Betrag von Fr. 1000 nicht
übersteigt. Was darüber ist, bestimmt der RegierungSrath; aber
nur bis auf Fr. 1600. j

Durch daâ Handmehr genehmigt. ^

8 25.

Ohne Bemerkung genehmigt; ebenso 8 26.

8 27.

Herr Berichterstatter. Bezüglich dieses Paragraphen
wurden bei der ersten Berathung mehrere Ergänzungen auf-
gettvmmen. Vor Allem wurden bei Münster statt eines Grund-
steuereinnehmerS zwei gesetzt und damit zugleich ein Irrthum
berichtigt. Ferner wurde beschlossen, überall, wo zur Seite
des AmtSschaffncrS ein Ohmgeldbeamter aufgezählt war, den

letztern zu streichen, dagegen am Schlüsse eine Bestimmung des

Inhaltes beizufügen, der Regierungsrath sei befugt, wo die
Umstände es erheischen werden, den Bezug deS OhmgeldeS
dem Amtsschaffner zu übertragen. Ich gab im ersten Augenblicke

dieß zu, ohne auf die Konsequenzen Rücksicht zu nehmen.
Ich mache aber aufmerksam, daß die Besoldung für beide

Stellen vereinigt festgesetzt ist und für den Fall der Trennung
keine Besoldung für den einen Beamten vorhanden wäre, so

daß dann jeweilen eine Abänderung des Besoldungsgesetzes
vorgenommen werden müßte. Ich stelle daher den Antrag, die

Tagblatt des Großen Rathes tsso.

t9S

ursprüngliche Redaktion wieder aufzunehmen und den Slchuß-
satz zu streichen.

Der § 27 wird nach Antrag deS Herrn Berichterstat-
ter S mit Mehrheit genehmigt.

8 23.

Herr Berichterstatter. Nach der ursprünglichen
Redaktion deS § 28 hatte der RegierungSrath die Pflicht, die
Mit keiner andern Finanzbeamlung vereinigten Schaffnereien
entweder dem Regierungsstatthalter oder dem Amtsschreiber zu
übertragen, wo dieß ohne Beeinträchtigung der beidseitigen
Pflichten thunlich ist und die Persönlichkeit sich dazu eignet.
Auf einen hier gefallenen Antrag wurde dann eine Modistkation

deS Artikels in dem Sinne beschlossen, daß der
Regierungsrath eine solche Verschmelzung vornehmen „kann". Nun
ist bereits im Besoldungsgesetze diese Pflicht deS Regierungsrathes

ausgesprochen. Ich möchte nicht in einem Gesetze
dem RegierungSrathe die Pflicht auferlegen, im andern dagegen

die Sache seinem Ermessen anheimstellen Ich stelle daher

den Antrag, auf die ursprüngliche Redaktion zurückzukommen

und das Wort „kann" zu ersetzen durch „hat die Pflicht".
Die Verhältnisse werden immerhin berücksichtigt; so letztes Jahr
an den meisten Orten. Man beabsichtigte auch im Amtsbezirke

Wangen eine solche Verschmelzung durchzuführen, aber eS

wurden Reklamationen dagegen erhoben, denen aus Rücksicht
besonderer Verhältnisse Rechnung getragen wurde.

M üb le thaler. Ich möchte die neue Redaktion
beibehalten und es dem Regierungsrathe überlassen, je nach
Umständen eine Verschmelzung vorzunehmen. Ich glaube, da
wo er eS zweckmäßig findet, wird er es thun, oder wo besondere

Verhältnisse sind, wie z. B. im Amte Wangen, wird er
denselben Rechnung tragen.

Regez. Ich hingegen stimme mit voller Ueberzeugung
zum Antrage des Herrn Berichterstatters. Ich will im Gesetze
lieber eine definitive Bestimmung, als die Sache fakultativ
lassen. Bei Erlassung deS Gesetzes vom 2l. März 1855, welches

dem RegierungSrathe die nämliche Pflicht auferlegt, fand
man solche Verschmelzungen sehr praktisch und dieselben
bewährten sich als gut, trotzdem einige Beamte sich dagegen
sträubten und dergleichen thaten, als wollten sie ihre Stellung
ausgeben.

Herr Berichterstatter. Zur Beruhigung des Herrn
Mühlethalcr theile ich mit, daß, wie Herr Regez bereits be.
merkte, schon daS Gesetz vom 21. März 1355 dem RegierungSrathe

diese Pflicht auferlegte. Ich mache Sie'' ausmerksam,
wohin wir nach dem Antrage des Herrn Mühlethaler kämen.
Am 28 März 1860 (bei Behandlung deS Besoldungsgesetzes)
beschloß der Große Rath, der RegierungSrath habe die Pflicht,
Verschmelzungen der fraglichen Stellen da wo es thunlich
vorzunehmen; heute sollte nun beschlossen werden, der RegierungSrath

„kann" solche Verschmelzungen vornehmen; darin läge
sicher ein Widerspruch. Der Consequenz wegen soll die
Versammlung nicht im März so, im November anders entscheiden.

Mühlethaler zieht seinen Antrag zurück.

Der 8. 28 wird nach dem Antrage des Herrn
Berichterstatters durch daö Handmehr genehmigt.
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8. 29.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die 8s 39, 3t,
Z2 und 33.

8 34.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph regulirt die

Bürgschaftsverhältnisse. Die Amisbürgschaften gewähren nicht

nur den Vortheil, daß dem Staate für allfällige Nachtheile,
welche aus der Amtsführung eines Beamten entstehen können,
ein Ersatz geleistet wirv, sondern ste gewähren auch einen

moralischen Vortheil. Die Bürgen des betreffenden Beamten
überwachen diesen gleichsam; läßt derselbe sich Fahrläßigkeiten u.
dgl. zu Schulden kommen, so wird er gemahnt oder man gibt
den Aufstchlsbehörden einen Wink. Die moralische Garantie,
welche in der Bürgschaft liegt, schlage ich höher an Denn
was wäre eine Bürgschaft von Fr, 39,WO für den KantonS-
kassier, der oft einen Kassabestanv von anderthalb Millionen
hat? Deßhalb bin ich der Austchr, daß man die Bürgschafrs-
beträge nicht gerade zu hoch machen soll, weil man auch der

moralischen Garantie, welche der Staat hat, Rechnung tragen
muß. Der RegierungSrath fand, es könne eine Herabsetzung
der im ursprünglichen Entwürfe festgesetzten Summen stattfinden,

und beantragt bei litt. t> folgende Abänderungen: die erste

Klasse der Finanzbeamten in den Amtsbezirken hätte statt einer

Bürgschaft von Fr 39,999 eine solche von Fr. 25,999, die

zweite Klasse statt Fr. 25.999 eine solche von Fr. 29.999, die

dritte Klasse statt Fr. 29,999 eine solche von Fr. 15,999, die
vierte Klasse statt Fr. 15,999 eine solche von Fr. 19,999, die

fünfte Klasse start Fr. l9,999 eine solche von Fr. 7599, die
sechste Klasse statt Fr, 5999 eine solche von Fr. 4999 zu
leisten. Die zwei untersten Klaffen dagegen (Fr. 2999 und Fr.
1999) bleiben unverändert.

M euer. Ich finde diesen Paragraphen bezüglich der
Dauer der ZlmtSbürgschaften nicht ganz genügend und wünsche
die Aufnahme einer Ergänzung in dem Sinne, daß gesagt
werde, die Bürgschaft daure so lange, als der betreffende Be,
amte das gleiche Amt bekleide; oder mit andern Worten, daß
derselbe nicht jedesmal, wenn er in seinem Amte bestätigt wird,
eine neue Bürgschaft zu stellen verpflichtet sei, wie dieS bisher
der Fall war. Es ist dieß für den Beamten mit Zeitverlust
und Kosten verbunden, ohne daß der Staat dabei eine größere
Garantie hätte. Ein zweiter Punkt, der nicht regulirt ist,
betrifft die eigentliche Dauer der Bürgschaft, wenn der Beamte
von seiner Stelle zurücktritt. Ich wünsche, daß im Gesetze

gesagt werde, wie lange der Bürgschafrsakt bei der Hypolhekar-
kasse dcponirt bleiben soll. Ich glaube, es liege im Interesse
der Verwaltung, daS Gesetz in dieser Beziehung zu ergänzen.

Herr Berichterstatter. Es wurden soeben zwei Fragen

angeregt, die wirklich sehr wichtig find, namentlich ist cS

die eine, wie lange der Bürgschaftöskt deponirt sein soll. Diese
Diese Frage beschäftigte die Finanzdirektion schon lange. ES

hängt immer von der Natur des einzelnen Falles ab. War
die amtliche Thätigkeit VeS betreffenden Beamten der Art, daß

man nut Beruhigung darauf zurückblicken und annehmen kann,
die Sache sei erledigt, so wird die Behörde eine längere
Deposition des BürgschafiSbrieses nicht fordern. Dieß ist namentlich

der Fall bei Zcntraikassabeamien. Nicht so leicht ist daS

Verhältniß bezüglich anderer Stellen, z B. der Weibcl in den

Bezirken. Da können Reklamationen an den Staat bis auf
zwanzig Jahre zurückgehen. Aehnlich verhält es sich in Betreff
der Amisnvlarien. Aber ich glaube, die Erörterung dieser Fragen

gehöre nicht hieher, sondern es sei der Fall, ein besonderes

Gesetz über die Amtsbürgschaften zu erlassen, wie eS daS Civil-
gejetz schon verlangt. Die Finanzdirektion kam schon in den
Fall, Gutachten abfassen zu lassen über die Frage, ob ein
BürgschaftSakt herauszugeben sei oder nicht. Die Antwort
ging jeweilcn dahin, es hange eben davon ab, ob der Staat
noch rückgriffsweise belangt werden könne. Eine andere Frage
betrifft die Erneuernng der Bürgschaft bei Bestätigüng desselben

Beamten. Bisher war es allerdings Uebung, daß der
Bürgschaftsschein nur für eine Amtsperiove ausgestellt wurde;
aber eS wurde nie Anstand gemacht, wenn der Beamte bei
seiner Wiederwahl die nämliche Bürgschaft vorwies; ein neuer
Schein mußte jedoch ausgestellt werden. Ich wäre der
Meinung, eS beim Alten bleiben zu lassen. Ich glaube, es hätte
für einen Beamten mehr Schwierigkeil, eine B irg'chaft zu
erhalten, wenn der Angesprochene nicht weiß, wie lange eS geht,
während dieser gerne zusagt, wenn es sich um vier Jahre handelt.

Wollte man aber dem Vorschlage deS Herrn Meyer
Rechnung tragen, so müßte man den betreffenden Bürgen daS
Aufkündungsrecht einräumen, was nach dem bisherigen
Verfahren nicht zuläßig ist. Man kann zwar einwenden, dem
Staate stehe gegenüber einem Beamten, der nicht mehr des
erforderlichen Zutrauens genieße, daS Mittel der Einstellung und
selbst der Abberufung zu. Aber es kann auch der Fall
eintreten, wo die Amtsführung des Betreffenden ganz in Ordnung

ist, während doch sein Hauswesen vielleicht dem Ruin
entgegengeht; in diesem Falle kann der Bürge nicht einschreiten.

Ich möchte auch diesen Punkt nicht in das vorliegende
Gesetz aufnehmen, das nur organisatorischer Natur ist, um
nicht Bestimmungen in dasselbe aufzunehmen, die mehr
privatrechtlicher Natur find.

Abstimmung.
Für den Z 34 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ die vom Herrn Berichterstatter vor¬

geschlagene Abänderung der Bürgschaften „Für den ersten Antrag deS Herrn Meyer Minderheit.
» zweiten » „ » » „

8 35.

Meyer. Ich finde, der § 35 entspreche den Bestimmungen
der Verfassung nicht ganz. Die Verfassung sagt nämlich

im § 27 : „Dem Großen Rathe, als der höchsten Staatsbehörde,

find folgende Verrichtungen übertragen." Dann folgt
unter IV. !> die Bestimmung: „Die Ernennung der Beamten,
welchen die Ausübung eines Theiles der öffentlichen Gewalt
über das ganze Staatsgebiet zusteht " Nun find Beamte, die
unter diese Kategorie fallen, in diesem Paragraphen angeführt;
ich vermisse jedoch den Stempel- und Amtsblattverwalter und
den Forstmeister und stelle daher den Antrag, auch diese
Beamten als vom Großen Rathe wählbar aufzunehmen und
dadurch der Vorschrift der Verfassung Rechnung zu tragen.

Herr Berichterstatter. Die soeben geäußerte
Anschauungsweise ist eine ganz neue. Die Versassung deS Kantons
besteht seit 1849, und eS ist bisher noch Niemanden eingefallen,
eine solche Anschauungsweise, wie Herr Meyer sie vertheidigt,
geltend zu machen. ES wären dann noch andere Beamte, von
denen man aus dem gleichen Grunde sagen könnte, ihre Wahl
sollte durch den Großen Rath stattfinden; so der KantonS-
baumeister. Was den Kantonsbuchhalter betrifft, so hat derselbe
eine ganz selbständige Stellung, und steht der Kantonskassicr
unter demselben. Ich möchte nicht eine neue PrariS einführen,
welche dem bisherigen Verfahren widerspräche, nachdem dieses



seit t846 bestanden hat, und bisher von Niemanden dagegek
reklamirt worden ist.

Der § 35 wird unverändert genehmigt; der Antrag des

Herrn Meyer bleibt in Minderheit.

§ 36.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso der 8 37.

8 33.

Herr Berichterstatter. Nach diesem Paragraphen soll
daS Gesetz sofort in Kraft treten. ES ist nämlich faktisch der
Zustand bereits vorhanden, dem wir durch dieses Gesetz die Ge.
nehmignng des Großeu Rathes verleihen. Mil Ausnahme der
Amtsbürgsckaften hat sich die Organisation seit 13 -14 Jahren
im Sinne dieses Gesetzes entwickelt; die sofortige Znkrastiretung
desselben ist daher eine natürliche Bestimmung. Was die
Amtsbürgschaften betrifft, so ist es der Fall, die bisherigen
Bürgschaften bis zum Auslauf der gegenwärtigen Amtsperiode
bestehen zu lassen.

Der 8 33 wird durch daS Handmehr genehmigt; ebenso
der Eingang.

Zusätze werden nickt beantragt und das Präsidium
erklärt das zu Ende berathene Gesetz als definitiv erlassen.

Projekt - Dekret

über

Trennung der Gemeinde Laferrière von der Kirch¬
gemeinde Renan und Erhebung derselben zu
einer eigenen Kirchgemeinde.

(Erste Berathung.)

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Der Regierungsralh ist im Fasse, Ihnen auch in
Beziehung auf die Kirchenverwaltung drei verschiedene Dekrete

vorzulegen, und ich erlaube mir zunächst einige Worte im
Allgemeinen darüber. Es ist seit Ende der dreißiger Jahre in
Beziehung ans kirchliche Besorgung des Volkes, im Ganzen

genommen, wenig mehr geschehen. Während der dreißiger
Jahre wurden noch da und dort neue Helfereien und Pfarreien
gegründet; hingegen seit 1846 ist im rcformirtcn Theile des

Kantons in dieser Besiehung gar nichts mehr geschehen. Es
hat stch aber doch in dieser Richtung daS Bedürfniß des Volkes
gemehrt, so gut als in Betreff des öffentlichen Unterrichts und
anderer Zweige des öffentlichen Lebens, und eS wird nöthig
sein, daß der Große Rath auch nach dieser Seite hin den

Bedürfnissen nach uns nach wieder Genüge zu thun sucht.
Zunächst sind eS seit mehreren Jahren verschiedene Gemeinden,
die Wünsche äußerten und Ansprüche machten. Z B. die

Gemeinde Gsteig, die schon längere Zeit getheilt zu werden
wünschte; ebenso Melchnau, Herzogenbuchsec und Renan. Von

anderer Seite gab sich der Wunsch kund, daß katholische Pfarreien

in Biel, in Münster gegründet werden Bis jetzt warteten
die Behörden einwertig zu und untersuchten die Verhältnisse.
Auf die Länge aber kann man diesen Wünschen kaum
widerstehen; sie stützen sich auf sehr begründete Bedürfnisse, deren
Vernachlässigung sich in verschiedener Beziehung an der
Entwickelung des Volkes rächen würde. Es ist Ihnen gar wohl
bekannt, dass die Anforderungen der Gemeinden an ihre Geistlichen

seit 3l)—40 Jahren sich ganz anders gestalteten, als sie
früher waren. Wenn man sich an das Leben der Geistlichen
in früherer Zeit erinnert, so sage ich nicht zu viel, wenn ich
behaupte, daß damals gar vieles bestand, waS jetzt nickt mehr
anginge. Die Gemeinden sind viel strenger geworden gegen
ihre Geistlichen, wie auch nach andern Seiten hin; und es ist
dieß keineswegs beklageüswerth, sondern ein Zeugniß des
Fortschrittes. des sittlichen Geistes überhaupt. Nun steht aber damit

in Verbindung, daß in Bezug auf Unterricht, Seelsorge,
auf daS, waS der Geistliche in den Gemeinden sein soll, sich
ein Mangel fühlbar und der W insch geltend machte, daß von
Seite des Staates etwas gethan werden möchte. Geschieht
dieß nicht, so tritt etwas Anderes ein, was für daS Volk nicht
ersprießlich sein kann: daß unberufene Prediger in den ver->
nachläßig-en Wirkungskreis eindringen, daß sie die Seelsorge
übernehmen, ohne der Landeskirche anzugehören, daß dadurch
Vom gesunden Leben der Gemeinden in religiöser Hinsicht viel
Abbruch gethan und Schaden zugefügt wird. Verlangen wir,
daß man solchem Eindringen Unberufener Widerstand leiste, so
müssen wir dafür sorgen, daß den wirklich vorhandenen
Bedürfnissen entsprochen werde. Der RegierungSrach hat nun
auS den vorliegenden Legehren eine Auswahl getroffen. Sie
finden auch etwas für die katholische Bevölkerung, die
Besserstellung des Pfarrers von St. Immer. Ich werde genöthigt
sein, in derselben Richtung bei der Büdgetberaihnng einen
Antrag für die katholische Pfarrei von Biel zu stellen. Auf der
andern Seite liegen für die reformirte Bevölkerung auch zwei
Anträge vor, nämlich in Betreff der Gemeinde^ Herzogenbuchsee
und Laferrière. Die Regierung hätte gerne auch noch andern
Wünschen entsprochen, aber Sie werden es wohl billig finden,
daß man da stückweise vorgehe und die Sache nach und nach
in's Reine bringe. Man glaubte, zunächst diejenigen
Gemeinden berücksichtigen zu sollen, welche am meisten Anspruch
darauf haben, sei eS bezüglich der Lokalverhältnisse selbst, sei
eS mit Rücksicht auf die Opfer, welche die betreffenden
Gemeinden zu bringen bereit sind. So verhält es sich in
Herzogenbuchsec und Laferrière. Ich gehe nun zu der letztgenannten
Gemeinde über. Bekanntlich ist Laferrière ziemlich weit von
Renan entfernt; eS ist der äußerste Winkel, der äußerste
Vorposten deS protestantischen Theils dcS Jura bei Freibergcn.
Laferrière ist jetzt schon eine ziemlich begüterte Gemeinde, deren
Wohlstand voraussichtlich immer mehr zunehmen wird, und
zwar glaubt sie, daß die bessere Besorgung der kirchlichen
Angelegenheiten dazu beitragen werde. Die Entfernung von La-
chaur-de-fonds beträgt zwei Stunden, und bereits zeigte eS sich,
daß einzelne Familien von letzterer Ortschaft nach Laferrière
übersiedelten, eine Erscheinung, die mit den erhöhten Gemeinde-
lasten von La-chaur de-sonds in Verbindung steht, denen sich
Viele entziehen möchten, ohne sich zu weit vom Zentrum der
Uhrenmacherei entfernen zu müssen. Nun ist Laferrière gerne
bereit, um der eigenen Wohlfahrt und derjenigen des ganzen
Kantons willen ein Opfer zu bringen. Die Gemeinde unterstützte

ihr Begehren sofort mit der Erklärung, daß sie in ihrem
Bezirke innerhalb acht Tagen eine Summe von Fr. 30.000
zu diesem Zwecke zusammengebracht habe. Es ist begreiflich,
daß der geäußerte Wunsch um so mehr Anklang fand, nicht
nur weil dadurch die Sache in ökonomischer Beziehung sehr
erleichtert wird, sondern auch weil die Bereitwilligkeit zu einem
solchen Opfer ans ein wirklich vorhandenes Bedürfniß schließen
lässt. Die .Kirchendirektion nahm die Sache mit Freuden zur
Hand, die Bezirkssynode im Jura empfahl sie sehr, ebenso die
KanronSsynode, und so konnte der Regierungsrath nicht wohl
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anders, als seine Vorlagen auch in entsprechendem Sinne machen.

Um mich von den Verhältnissen näher zu überzeugen, verfügte
ich mich selbst nach Laferrière, unv gelangte zu der Ansicht,
daß die Errichtung einer eigenen Pfarrei eine große Wohlthat
für die Gegend ist. Die Gemeinde anerbietet den Bau einer
Kirche, die Erstellung des Pfarrhauses und die Lieferung von
12 Klafter Brennholz, so daß in dieser Hinsicht alles im Reinen
ist. Ich stelle daher Namens des RegierungSratheS den Antrag,
Sie möchten in die Berathung deS vorliegenden Dekretes à»
treten und dasselbe artikelweise behandeln.

DaS Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

Art. 1.

Die Einwohnergemeinde Laferrière, welche bis dahin einen

Theil der Kirchgemeinde Renan bildete, wird von der letztem
abgetrennt und zu einer eigenen Kirchgemeinde erhoben.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 4.

Der Kirchgemeinde Laferrière liegt ob:
1) der Bau und Unterhalt der Kirche;
Z) die Herstellung eines Pfarrhauses, sei eS durch Neubau,

sei eS durch Ankauf unv Einrichtung eines zu einer
Pfarrwohnung dienlichen Gebäudes innerhalb dreier Jahre
und unterdessen die Amveisung einer freien Wohnung für
den Pfarrer;

3) die Lieferung von jährlich 12 Klaftern Brennholz;
4) die Herstellung eines eigenen Begräbnißplatzes.

Herr Bericht erst att«r»(verlieSt den Protokollauszug,
nach welchem die Gemeinde Laferrière sich zu den im
vorliegenden Artikel unter Ziff 1, 2 und 3 bezeichneten Leistungen
förmlich und einstimmig verpflichtet hat und fügt dann folgendes

bei:) Dazu kommt als Ziff. 4 die Erstellung eines
Begräbnißplatzes, für welchen der zum Kirchenbau bestimmte Platz
hinlänglich Raum liefert. Dadurch wird die Last deS Staates
erleichtert, welcher einzig die Besoldung zu tragen haben und
auch an den Kirchenbau, sofern eS verlangt wird, einen Beitrag
leisten wird.

Der Art. 4 wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 2.

Die Kirchgemeinde und Pfarrei Laferrière tritt in alle
Rechte und Pflichten der übrigen Kirchgemeinden und Pfarreien
der evangelisch reformirten Landeskirche.

Genehmigt, wie oben.

Art. 3.

In Betreff der Besoldung wird die Pfarrei Laferrière den

Pfarreien mit beweglicher Besoldung zugetheilt und zu diesem

Zweck die Zahl der Pfarreien der I V. Klasse um eine vermehrt.

Herr Berichterstatter. In diesem Artikel ist von der
Besoldung die Rede. Nun sagt das Gesetz über die Wahl und
Besoldung der evangelisch - reformirten Geistlichkeit, daß bei

Gründung einer neuen Pfarrei die DolationSsumme um Fr. 22t>0
erhöht werden soll. Die Besoldungen selbst sind in fünf Klassen
eingetheilt. Hier wild Ihnen vorgeschlagen, Laferrière in
Betreff der Besoldung den Pfarreien mit beweglicher Besoldung
zuzutheilen und zu diesem Zwecke die Zahl der Pfarreien IV.
Klasse, d. h. derjenigen, welche eine Besoldung von Fr. 2t>M
haben, um eine zu vermehren. DaS Verhältniß gleicht sich

jedoch wieder auS, wenn z. B. eine Pfarrei 11. Klasse gegründet
wird. Es ist das gleiche Verfahren, das man unter dem frühern
Gesetze beobachtete, indem man die neuen Pfarreien bald über,
bald unter den Durchschnitt setzte, so daß letzterer nicht wesentlich
verändert wurde. DaS ist die Erklärung, warum in Wirklichkeit

nur Fr. 2WV ausgesetzt werden, während eine später zu
gründende Pfarrei dann über dem Durchschnitt zu stehen
kommen wird.

Der Art. 3 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 5.

Die Kirchgemeinde Laferrière übernimmt zwei Fünstheile
der Gesammtschuld der bisherigen Kirchgemeinde Renan.

Herr Berichter st atter. ES liegt in der Natur der Sache,
daß keine Trennung von Kirchgemeinden stattfinden soll, ohne
Anhörung sämmtlicher Betheiligten. Daher wurde auch Renan
angefragt, welches erklärte, mit der Trennung einverstanden zu
sein, wenn daS bisherige finanzielle Verhältniß regulirt werde.
Dieses ist sehr einfach. Renan besitzt kein Kirchgemeindevermögen,

sondern nur eine Kirchgemcindeschuld; bisher trug
Laferrière zwei Fünftheile der daherigen Ausgaben und
verpflichtet sich nun, zwei Fünftheile der Schuld zu übernehmen.

Wird ebenfalls durch daS Handmehr genehmigt.

Art. 6.

Die Besetzung der Pfarrei Laferrière findet statt nach
Vollendung des Kirchenbaucs und geschieht zum ersten Mal
nach freier Wahl.

Genehmigt, wie oben.

Art. 7.

Die kirchgcmeindliche Organisation findet, so weit fie
nothwendig wird, statt mit Jnkrafttretung dieses Dekretes. Bis
zur Besetzung der Pfarrei aber liegt die kirchliche Besorgung
der Einwohner von Laferrière wie bis dahin der Pfarrei
Renan ob.

Herr Berichterstatter. ES fragte sich hier, wie eS in
Betreff der kirchlichen Besorgung der Bevölkerung von Laferrière
gehalten sein soll, bis die nöthigen Einrichtungen für die neue



Kirchgemeinde getroffen sein werden. Auf der einen Seite wird
Laferrière zur Kirchgemeinde erhoben, auf der andern Seite
wird die Pfarrei nach Vollendung deS Kirchenbaues erst
eingerichtet. Nun muß aber die Gemeinde sich organisiren, ein
Kirchgemeindereglement aufstellen, um die nöthigen Mittel zum
Bau aufzubringen, die erforderlichen Pläne vorzulegen u. s, w.
Dieses Verhältniß ordnet nun der Art. 7. Einen Kirchenvorstand

braucht die Gemeinde einstweilen noch nicht zu wählen,
da sie bis zur Vollendung des KirchenbaucS bet Renan bleibt.
Ich bemerke nur, daß keine Schwierigkeit vorhanden ist, indem
Laferrière eine eigene Einwohncrgemeinde bildet.

Der Art. 7 wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 3.

Dieses Dekret tritt in Kraft

Wird bis zur zweiten Berathung verschoben.

Eingang.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betracht der Abgelegenheit der Gemeinde Laferrière und
ihrer die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse vielfach
hemmenden Entfernung von dem Sitze der Kirchgemeinde; in
der Absicht, dieser Gemeinde die Wohlthat genügenderer
kirchlicher Pflege zuzuwenden, und in Anerkennung der Bereitwilligkeit

der Geumnde, nach Kräften mit eigenen Mitteln dazu
beizutragen;

nach Anhörung sämmtlicher Beiheiligten;
auf das Gutachten der Kirchensynode und den Antrag deS

RegierungSratheS,

beschließt;

Wird durch das Handmehr genehmigt.

Zusätze werden nicht beantragt.

Projekt-Dekret

über

Aufhebung derKlaßhelferei Herzogen buch see, Er¬
richtung einer zweiten Pfarrstelle in Hcrzo'
genbuchsee und Errichtung einer Klaßhelserei
Langenthal.

(Erste Berathung.)

Herr Präsident deS Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Hier haben wir es also mit einer Gemeinde des alten
KantonS zu thun, mit Herzogenbuchsee, und handett eS sich um
zweierlei: um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in Herzogen,
duchsee, sowie einer Klaßhelserei in Langenthal am Platze

Tagblatt des Großen Rathes t«so.
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derjenigen von Herzogenbuchsee, welche aufgehoben wird. Ich
bemerke nur, daß die Anträge der Kantonssynove mit denjenigen
deS RegierungSratheS übereinstimmen. Während längerer Zeit
war von Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in Ochlenberg
die Rede; indessen haben solche Einrichtungen ihre Schwierigkeit.
Nicht überall ist ein solcher Wohlstand, verbunden mit einer
solchen Bereitwilligkeil, für die nöthigen Opfer einzustehen,
vorhanden, wie bei Laferrière. Es wollte bei Ochlenberg nicht
recht gehen; daher glaubte die KanionSsynode, cS sei eine zweite
Pfarrstelle in Herzogenbuchsee zu errichten mit der Bestimmung,
daß der zweite Pfarrer für den obern Bezirk zugetheilt und
verwendet werde. Die Gemeindeverhältnisse von Herzogenbuchsee
sind Ihnen bekannt, so daß ich mich darauf beschränken kann,
auch hier den Antrag zu stellen, Sie möchten in die erste
Berathung des Entwurfes eintreten und denselben artikelweise
behandeln.

Das Eintreten und die ariikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Art. 1.

Zu Besorgung deS geistlichen AmteS in der Kirchgemeinde
Herzogenbuchsee wird daselbst eine zweite Pfarrstelle errichtet.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 2.

Die Klaßhelserei Herzogenbuchsee ist aufgehoben.

Genehmigt, wie oben.

Art. 3.

Die Besoldung der neuen zweiten Pfarrstelle besteht

t) in einer siren Besoldung von Fr. 1800,
2) in freier Wohnung.

Herr Berichterstatter. Bei diesem Artikel ist noch eine

Ergänzung auszunehmen. ES war mir nämlich bei der Vorlage

des Dekrets nicht bekannt, daß der Klaßhelfer zu
Herzogenbuchsee ausnahmsweise auch Holz bezogen hat. Ich bin
nun der Ansicht, daß der zweite Pfarrer an seiner Stelle in
diese Nutzung trete. ES wäre daher als Ziff. 3 die Bestimmung
aufzunehmen: „Ziff. 3 in dem Genusse der bisher dem Klaßhelfer

zugekommenen Nutzung." ES scheint mir gerecht und
billig, daß die fragliche Nutzung, welche die Gemeinde
Herzogenbuchsee ihrem Klaßhelfer zuerkannt hat, dem zweiten Pfarrer
zukomme, der die Funktionen desselben übernimmt.

Der Artikel 3 wird mit der vorgeschlagenen Ergänzung
durch das Handmehr genehmigt.

Zà
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Art, 4.

Die Vertheilung der geistlichen Funktionen und civilen
Obliegenheiten unter' die beiven Pfarrer bestimmt auf Gutachten
der Synodalbehörde der Regierungsralh.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 5.

Zur Aushülfe für die Pfarreien des Synodalbezirks
Langenthal wirv in Langenthal elne Klaßhelferei errichtet.

Genehmigt, wie oben.

Art. 6.

Die Besoldung des KlaßhelferS in Langenthal besteht

1) in einer firen Besoldung von Fr. 1449,
2) in freier Wohnung oder Wohnungsentschädigung.

Genehmigt, wie oben.

Art. 7.

Die Obliegenheiten der Klaßhelferei Langenthal sind die

gewöhnlichen Pflichten der Klaßhelfereien. Der Regierungsrath
ist jedoch ermächtigt, wenn das Bedürfniß eS erheischt, neben

den allgemeinen noch besondere kirchliche Funktionen ihr
zuzuweisen.

Genehmigt, wie oben,

Art. 8.

Das Dekret tritt in Kraft

Wird auf die zweite Berathung verschoben.

Eingang.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betracht, daß die große Seelenzahl und die räumliche
Ausdehnung der Kirchgemeinde Herzogenduchsce eine Vermehrung
der Nttt dem geistlichen Amt daselbst betrauten Kräfte
nothwendig macht; daß die bisherige Klaßhelferei daselbst den

Verhältnissen nicht mehr entspricht;

auf das Gutachten der Kirchensynode und den Antrag deS

Regierungsrathes,
beschließt:

Wird ohne Bemerkung genehmigt.

Zusätze werden nicht beantragt.

Die endliche Redaktion des Dekretes fällt mit der zweiten
Berathung zusammen.

Projekt - Dekret,
betreffend

außerordentlichen Zuschuß an die Besoldung der
katholischen Pfarrei in St. Immer.

(Erste Berathung.)

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß die durch Dekret vom 19. November

1857 für die katholische Pfarrei in St. Immer ausgesetzte
Besoldung wegen der ausnahmSweisen Stellung der Pfarrei
nicht genügend erscheint,

auf den Antrag des NcgierungSratheS,

erkennt:

Art. 1.

Die katholische Pfarrei in St. Immer erhält zu ihrer
regelmäßigen Besoldung einen jährlichen außerordentlichen
Zuschuß von Fr. 569.

Art. 2.

Das Dekret tritt in Kraft

Herr Präsident deS RegierungSratheS, als Berichterstatter.

Bei der Gründung der katholischen Pfarrei in St. Immer

hat der Große Rath einen sehr wichtigen Schritt gethan.
Es ist Ihnen bekannt, daß nach der Vereinigungsakte der
Kanton Bern nur die Verpflichtung übernommen har, den
katholischen Gottesdienst in den katholischen Bezirken in seinem
damaligen Bestände aufrecht zu erhalten und zu pflegen;
dagegen übernahm derselbe gar keine Verpflichtung, in resormirten
Landestheilen von Staates wegen für den katholischen Gottesdienst

zu sorgen. Das ist nun das erste Mal, daß der Staat
diese moralische Pflicht anerkannt hat. Er trat damit weit
über die Vcreinigungsurkunde hinaus, indem er gleichsam den
Grundsatz anerkannte, es sei seine Pflicht, sowohl für die
religiösen Bedürfnisse der Katholiken in den katholischen LandcS-
theilen als auch in den resormirten Bezirken zu sorgen. Die
katholischen Pfarreien sind in verschiedene Klassen eingetheilt,
die höchste derselben bezieht eine Besoldung von Fr. 1449. Nun
hat sich bald herausgestellt, daß der katholische Pfarrer in
St. Immer bei dieser Besoldung nicht bestehen kann. Er selbst
that wenig Schritte bei der Regierung für eine Erhöhung der
Besoldung, indem er sich daraus beschränkte, die Behörde sehr
bescheiden ans seine Verhältnisse aufmerksam zu machen.
Dagegen war es der Kirchenvorstand der Gemeinde St. Immer,
der sich dafür verwendete, weil das Leben dort theurer sei als
irgendwo im Kantone; zweitens weil der Pfarrer die ganze,
nicht sehr begüterte katholische Bevölkerung deS St. JmmerthalS



besorgen müsse; drittens weil der katholische Geistliche mehr
als der protestantische in dm Fall komme, sich von seinem
Wohnsitze zu entfernen und in andere Ortschaften zu begeben,
da er bei Sterbenden meistens verlangt werde. Dazu müsse

er oft Fuhrwerk nehmen, was ihm auch Auslagen verursache.
Bei näherer Untersuchung der Verhältnisse konnte man nicht
verkennen, daß das Begehren ein begründetes sei. Freilich
können wir nicht so weit gehen, wie eine Petition von St. Immer

verlangt, die Besoldung auf Fr. 2400 zu erhöhen. Die
vorberathende Behörde fand nämlich, es sei denn doch ein
wesentlicher Unterschied zwischen der Stellung des protestantischen
und des katholischen Geistlichen, indem ersterer alS verheirathet
seine Familie hat, während der katholische Geistliche dem Lande
diese Wohlthat nicht erweise, seine Bürger zu vermehren. ES
ist denn auch überall anerkannt, daß die katholischen Geistlichen
zu ihrem Lebensunterhalte nicht so viel nöthig haben wie die
protestantischen, so daß eine Besoldung von Fr 2000 genügen
sollte. Im vorliegenden Falle wird die Einrichtung nun so

getroffen: der katholische Pfarrer in St. Immer bezieht die
Besoldung der höchsten Klasse; dazu erhält er einen außerordentlichen

jährlichen Zuschuß von Fr. 560, was zusammen Fr. 2090
macht. Ich glaube, das werde die Wünsche der P.tenten
befriedigen, und habe die Ehre, Ihnen Namens dcS RegierungS-
ratheS den vorliegenden Entwurf zur Genehmigung zu
empfehlen.

Sowohl das Eintreten als die Genehmigung des Dekretes
in Alobo wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium legt das Projektdekret betreffend
UebertragungderVormundschaslSpflegeandie Orts-
gemeinderälhe zur Berathung vor.

v. Känel beantragt Verschiebung in Betracht der
Wichtigkeit des Gegenstandes und der geringen Zahl der Anwesenden.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, erklärt sich bereit,
Bericht zu erstatten.

Mühlethaler stellt den Antrag, fortzufahren, da man
die Behandlung wichtiger Gegenstände nicht von der Anwesenheit
einzelner Mitglieder abhängig machen könne.

Mit großer Mehrheit wird die Verschiebung beschlossen.

P r o j e k è-G e se tz,

betreffend

A bä n d e r u n g dcS § 4 d e s Gcs e tz e s üb e? g e m ci n n ü tzige
Gesellschaften.

(Erste Berathung.)

Der Große Rath des Kantons Lern,

in der Absicht, den gemeinnützigen Anstalten, insbesondere
den Ersparnißkaffen, die Erfüllung ihrer Aufgabe auf eine den

peränderten Gàerhâllniffen entsprechende Weise zu erleichtern
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und überhaupt die Vorschriften über die Geldanwendunge»
solcher Anstalten zu vervollständigen,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Z 1.

Die gemeinnützigen Gesellschaften, welche unter das Gesetz
vom 3t. März 1847 fallen, dürfen außerhalb dcS Kantons
nur auf Grundpfand mil doppelter Sicherheil Geld anlegen.

Die Anlegung von Geld in ausländische Staats- und
Gemeindsfonds, sowie in industrielle und commercielle Unlec-
nehmungen ist ihnen untersagt.

Ausnahmsweise jedoch ist den gemeinnützigen Gesellschaften
gestattet, sich bei Anleihen der Eidgenossenschaft, sowie von
Kantonen, schweizerischen Korporalionen und Gemeinden zu
betheiligen.

8 2.

DaS gegenwärtige Gesetz, durch welches der § 4 des
Gesetzes über die gemeinnützigen Gesellschaften vom 31. März
1817 ausgehoben wird, tritt sofort in Kraft.

Kurz, Direktor deâ Innern, als Berichterstatter. ES ist
Ihnen bekannt, daß durch das Gesetz vom 3l. März 1847 den
gemeinnützigen Gesellschaften erst eine rechtliche Stellung
eingeräumt wurde. Indem der Gesetzgeber ihnen Vortheile und
Rechte einräumte, glaubte er, denselben auch die Pflicht auferlegen

zu sollen, bei der Anlegung von Geldern gewisse Garantien

zu geben. Daher schreibt der s 4 des erwähnten Gesetzes
vor, daß die Gesellschaften außerhalb d.s Kantons nur auf
Grundpfand mit doopelier Sicherheit Geld anlegen dürfen,
während ihnen die Anlegung von Geldern in fremde Staatsfonds

und industrielle Unternehmungen gänzlich untersagt ist.
Diese Bestimmungen sind ganz zweckmäßig, und der Regie-
rungSrath denkt nicht daran, davon abzugehen. Hingegen haben

sich die Verhältnisse in der Weise geändert, daß es
nothwendig wird, einige Milderung eintreten zu lassen Ich mache
Sie nur auf einen Umstand aufmerksam. ^Wie bekannt, haben
die meisten Ersparnißkaffen die Bestimmung, daß, wenn die
Einlagen einen gewissen Benag erreicht haben, die Einlagen
einen niedrigern Zins beziehen, eine Bestimmung, welche die
Kassen in die Lage setzte, Gelv zu niederm Zinsfuß anzulegen.
In neuerer Zeit nun, als es sich um eine Reihe von Anleihen
verschiedener Kantone, der Eidgenossenschaft oder von
Gesellschaften handelte, wurden viele Einlagen von den Ersparnißkaffen

zurückgezogen, weil diese nur einen Zins von 3f4—4°/^
zusicherten, und es erfolgten bedeutende Abkündungen. Infolge
dessen kamen die Verwaltungen mehrerer Ersparnißkaffen mit
dem Gesuche ein, daß man ihnen gestalten möchte, sich auch
bet lukrativern Unternehmungen zu beiheiligen. Der
Regierungsrath fand dieses Begehren billig, unter Vorbehalt gehöriger

Garantien. Daher wird eine Modifikation deS Gesetzes
von 1847 in dem Sinne beantragt, daß den gemeinnützigen
Gesellschaften ausnahmsweise gestaltet sein soll, sich bei
Anleihen der Eidgenossenschaft, sowie von Kanlone», schweizerischen

Korporationen und Gemeinden zu betheilige». Die
Verwaltungen einzelner Institute wünschten auch, daß man ihnen
die Möglichkeit gebe, sich bei Eisenbahnuuternehmungen zu bc-
theilche»; der Regierunsralh glaubte jedoch, nicht so weil gehen
zu dürfen. Ich stelle nun Namens desselben den Antrag, Sie
möchten in die Berathung deS Entwurfes eintreten und
denselben in glodo genehmigen.

Regez. Der § 1 veranlaßt mich zu einigen Bemerkungen.

Vorerst halte ich dafür, es wäre logischer, eine andere
Eintheilung desselben zu machen. Er enthält drei Haupttheile.
Im ersten Lemma ist die Regel aufgestellt, im zweiten folgt ein
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Verbot, daS dritte enthält eine Ausnahme. Nun halte ich

dafür, es wäre richtiger, dem ersten Lemma gleich die Ausnahme
folgen zu lassen unv das Verbot am Schlüsse zu setzen.

Sodann glaube ich, cS wäre zweckmäßig, im ersten Lemma ein

Sicherheitsventil (wenn ich mich so ausdrücken darf)
anzubringen Nach dem Gesetze vom 13. November 1346 darf die

Hypoth karkasse nur auf Grundpfänder, welche im hiesigen
Kantone gelegen sind, und auf diese nur bis zu zwei Dtillhei«
leu deS ermittelten vorgangsfreien Werthes Darlehen geben.
Es ist anzunehmen, daß der Staatsbürger im eigenen Kantone
sich von den Hypothekverhältnissen Kenntniß verschaffen könne,
während dieß ihm bezüglich anderer Kantone oder gar des
Auslandes nicht so leicht möglich ist, so daß den Ersparntß-
kassen unter Umständen bedeutender Schaden erwachsen könnte.

Ich stelle daher den Antrag; den 8 1 also zu fassen: „Die
gemeinnützigen Gesellschaften, auf welche das Gesetz vom 3t.
März >847 Bezug hat, dürfen außerhalb des Kantons in der
Regel nur auf Grundpfand mit doppelter vorganqsfreicr
Sicherheit Geld anlegen. Ausnahmsweise ist ihnen jedoch
gestattet, sich bei Anleihen der Eidgenossenschaft, sowie von
Kantonen, schweizerische» Corporanonen und Gemeinden zu betheiligen.

Die Anlegung von Geld in ausländische StaaiS. und
Gemcindefonds aber, sowie in industrielle und commerzielle
Unternehmungen überhaupt, ist den gemeinnützigen Gesellschaften

untersagt." Nach der Redaktion des Entwurfs könnte man
meinen, es sei nicht verboten, in industrielle und commerzielle
Unternehmungen im eigenen Kanton Geld anzulegen, während
dieß überhaupt verboten sein soll.

Herr Berichterstatter. Die von Herrn Negez
beantragte Versetzung der verschiedenen Bestimmungen im
vorliegenden Paragraphen Halle ich nicht für richtig. Die Bestimmung

des zweiten Lemma wurde wenigstens früher so aufgefaßt,
daß die Anlegung von Geldern in andern Kantonen bei
Anleihen derselben als Anlegung in ausländischen StalssondS
betrachtet wurde. DaS dritte Lemma ist demnach als Ausnahme
vom zweiten zu betrachten. Die Beifügung deS Wortes
„überhaupt" nach „Unternehmungen" ist nicht nöthig; eS ist
der Sinn des Paragraphen. Auch die Einschaltung des Wortes
„vorgangsfreier" vor „Sicherheil" scheint mir nicht zweckmäßig.
Das Dekret hat den Zweck, den Gesellschaften eine Erleichterung
zu gewähren, während denselben nach dem Antrage des Herrn
Regez eine größere Beschränkung als bisher auferlegt würde.
Nach meiner Ansicht kann man es im Allgemeinen zutrauenS-
voll den Verwaltungen unserer Ersparnißkassen überlassen, indem
sie, wie bisher, auch künftig für die Interessen ihrer Beteiligten
sorgen werden Ich empfehle Ihnen daher das Dekret unverändert

zur Genehmigung.

Der § 1 wird nebst dem übrigen Inhalte deS Dekretes
nach Antrag des Regierungsrathes genehmigt; die von
Herrn Regez vorgeschlagene Redaktion bleibt in Minderheit.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, empfiehlt diesen

Antrag mit Hinweisung darauf, daß der Petent bereits seit

fünfzig Jahren im Lande angesessen und die gesetzlich erforderten
Garantien darbiete, sowie auch eines sehr günstigen Leumundes
genieße.

Abstimmung.

Von 91 Stimmen fallen:

Für Willfahr 83

„ Abschlag 3

Herr Viette ist also naturalisirt.

Strafnachlaßgesuch.
Schließlich wird auf den Antrag deS Negierung S -

ratheS und der Direktion der Justiz und Polizei Julius
Corbat von Bonfol mit seinem Gesuch um gänzlichen Nachlaß
der ihm wegen Schlägerei und Verwundung auferlegten
zweimonatlichen Gefangenschaft und einjährigen KantonSverweisung
ohne Einsprache durch das Handmehr abgewiesen.

Schluß der Sitzung: 1Z^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Naturalisationsgesuch

des Herrn Franz Joseph Justin Viette von Blamont, in
Frankreich, Schrittmacher und Landwirth in Cornol, katholischer
Konfesston, verheirathet mit einer KantonSangehörigen und
Vater von vier Kindern, welchem daS OrtSbürgerrecht von
Löwenburg zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation mit Vorbehalt der Entlassung deS Petenten
aus dem französischen Staatsverbande.



Siebente Sitzung.

Montag den 26. November 1866.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bangerter, Bürki
zuWorb,Flück, Girard, Jmer, Karlen, Jakob; Müller-
Fellenberg, NöthliSberger, Gustav; Schmied, Andreas; Schneider,
Arzt; Steiner, Oberst; Theurillat und Zeesiger; ohne
Entschuldigung: die Herren Affolrer, Jakob; Brand-Schmid,
Bühlmann, Burger, Bützberger, Carlin, Chevrolet, Chopard,
Egger, Hektor; Engemann, v. Erlach, Fischer, Fleury, Flükiger,
Freiburghaus, Frieden, Friedli, Friedrich; Gobat, Grosjean,
v. Grünigen, Guenat, Hermann, Herren, Hirsig, Hoffmeyer,
Jaguet, Jeannerat, Jmhoof, Benedikt; Jndermühle m Ämsol-
dingen, Kaiser, Karlen, Joh. Gottl; Kasser, Knechtenhvfer,
Wilhelm; Knuchel, Kohler, Kohli, Koller, Lehmann, I. U ;
Lehmann, Daniel; Lehmann, Benedikt; Loviat, Luginbühl,
Marquis, Marti, Mefserli, Morel, Moser, Johann; Moser,
Jakob; Moser in Koppigen, Prudon, Reichenbach, Karl; Riat,
Ritter, Noffelet, NöthliSberger, Mathias; Roth in Wangen,
Nothenbühler, Ryser, Salzmann, Schmid, Rudolf; Scholer,
Schürch, Seiler, Seßter, Spring, Trorler, Wagner, Wirth,
Witschi und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

ES werden mehrere Vorstellungen angezeigt, deren

Verzetchniß am Schlüsse der Verhandlungen folgt; ebenso eine

Zuschrift des Herrn Oberst Ger wer, welcher die Entlassung
von der Stelle eines Großrichters verlangt-
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S 1.

Die von den Gerichtsbehörden ausgefällten Urtheile in
Ohmgeldsachen sind wie bis dahin dem Anzeiger unverzüglich
mitzutheilen. Ueberdieß hat die sofortige Einsendung der Akten
sammt Urtheil an die Ohmgeldverwaltung stattzufinden.

8 2.

Der Ohmgeldverwaltung nach eingeholter Ermächtigung
Seitens der Finanzdireklion kömmt in Fällen, wo wegen
Widerhandlungen gegen die Ohmgeldvorschristen Sttasurtheile
ausgesprochen worden, daS Recht der RekurSerklärung zu.

s 3.

Die gesetzliche Frist zur Rekurserklärung beginnt am Tage
deS Empfangs der Akten durch die Ohmgeldverwaltung und eS
leitet diese die weitern Schrille zur RechtSverhandlung nach
Mitgabe der Art. 449 u. ff. deS Verfahrens in Strafsachen ein

8 4.

DieseS Dekret tritt sofort in Kraft und ist dem Gencral-
prokurator, sämmtlichen Gerichtspräsidenten und den
Bezirksprokuratoren zur speziellen Kenntniß zu bringen.

Gegeben in Bern, den 1860.

(Erste Berathung.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Mehrere
gerichtliche Urtheile über Anwendung des Ohmgeldgesetzes vom
9. März 184t, welche zur Kenntniß der Finanzdireklion
gelangten, machten die Nothwendigkeit einer Ergänzung deS 8 25
deS genannten Gesetzes fühlbar, welcher bestimmt, daß die von
den Gerichten ausgefällten Urtheile in Ohmgeldsachen den
klägcrischen Beamten sogleich mitgetheilt werden sollen. Ungeachtet

dessen kam es vor, daß die Ohmgeldverwaltung nicht
Kenntniß davon erhielt, um noch rechtzeitig die ihr zustehenden
Rechtsmittel geltend zu machen Es wurden sogar Urtheile
gefällt, die nicht in der Kompetenz deS Richters waren, indem
man den Staat einfach verurtheilte. Um denselben nun künftig
vor Schaden zu bewahren, bringt Ihnen der NegierungSrath
dieses Dekret, welches die Ohmgeldverwaltung in die Möglichkeit

setzt, rechtzeitig von den gerichtlichen Urtheilen Kenntniß
zu erhallen, damit sie nöthigenfalls die ihr zustehenden Rechtsmittel

ergreifen kann. Ich stelle den Antrag, Sie möchten in
die Berathung dieses Dekretes eintreten und dasselbe in gstodo
behandeln.

Das^Eintreten und die Berathung deS Dekretes in ginbo
wird ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Entwurf- Dekret.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ergänzung und Erweiterung des § 25 des Ohmgeld-

gcsetzeS vom 9. März 1841,
aus den Antrag des RegierungSralhes und der

Finanzdireklion,

beschließt:
Tagblatt des Großen Rathes l««o.

Herr Berichterstatter. Der 8 1 wiederholt im
Wesentlichen die Bestimmung des s ^5 deS OhmgeldgesetzeS, fügt
aber hinzu, daß üdcrdieß die sofortige Einsendung der Akten
sammt Urtheil an die Ohmgeldverwaltung stattzufinden habe.
Der 8 2 handelt vom Rechte der Ohmgeldverwaltung zur
RekurSerklärung. Die Ohmgeldverwaltung hat zwar auch
bisher vom RekurSrechle Gebrauch gemacht, aber man hätte
die Frage aufwerfen können, ob ihr das Recht dazu zustehe, ob

nicht vielmehr der Bezirksprokurator beigezogen werden soll.
Ich halte dafür, es liege im Interesse der Sache, daß der

Finanzverwaltung dieses Recht eingeräumt werde, um Zeit und
Kosten zu ersparen. Die Frist der RekurSerklärung ist die

gesetzliche, nur in Bezug auf den Beginn derselben sagt der 8
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z, die Frist beginne am Tage des Empfangs der Akten durch
die Ohmgeldverwaltung. Der 8 4 bezieht stch auf die Jn-
krafitretung und Vollziehung des Dekretes. Es wäre noch

beizufügen, daß dasselbe in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufzunehmen sei. Ich empfehle Ihnen den Entwurf
zur Genehmigung.

Das Dekret wird ohne Gegenbemerkung durch das Handmehr

genehmigt.

Gesetzesentwurf

über

die öffentlichen Primärschulen des KantonS Bern

Letzter Theil.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen, laufenden Jahrgang, Seite 17 ff.)

Dr. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter
Mit dem vorliegenden Entwürfe eines Gesetzes über die öffentlichen

Primärschulen, welcher Ihnen zur zweiten Berathung
vorgelegt wird, kann die Reform des Volksschulwesens in
unserm Kantone, so weit es die gesetzgebende Behörde betrifft,
als abgeschlossen angesehen werden. Der Entwurf, wie er aus
der ersten Berathung hervorging, liegt gedruckt in Ihren Händen.

Die Bestimmungen der einzelnen Artikel ergeben sich bei
^ einem Blick in denselben, indem am Rande der Hauptinhalt

angegeben ist. Ich halte eS deßwegen für übcrflüßig, näher
über den Zweck des Gesetzes einzutreten. Ich glaube auch, da

Sie das Eintreten bei der ersten Berathung einhellig beschlossen

haben, mich bei der Berichterstattung kurz fassen zu können.

Vorstellungen an den Großen Rath sind nicht eingelangt,
dagegen kamen mir einige Eingaben zu, die ich dann bei

Behandlung der betreffenden Artikel berücksichtigen werde. Ich
stelle den Antrag, Sie möchten in die zweite Berathung des

Gesetzes eintreten und dasselbe artikelweise behandeln.

DaS Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

s

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel wurde bei der
ersten Berathung ohne Einsprache genehmigt. Ich werde daher
sowohl hier als auch bei andern Paragraphen, wo dieß der
Fall ist, einfach auf Genehmigung antragen.

Der 8 1 wird ohne Einsprache genehmigt.

88 2, 3, 4 und 5 zusammen.

Herr Berichterstatter. Diese Paragraphen enthalten
Bestimmungen über die Bildung und Veränderung von Schul-
kreisen. Soll der Schulbesuch gehörig überwacht werden, sollen
die ökonomischen Verhältnisse der Schule gesichert sein und

eine Menge Uebelstände vermieden werden, so ist die Bildung
von Schulkreifen nöthig. ES liegt aber im Interesse der Schule,
daß dieselben nicht zu klein seien; ebenso soll das Gesetz
Bestimmungen für den Fall vorsehen, wo Veränderungen nöthig
sind, um solche möglich zu machen.

Mösching. Ich erlaube mir eine Bemerkung bezüglich
des 8 2. Ich bin damit einverstanden, daß eigentliche
Veränderungen von Schulkreisen nicht ohne Genehmigung der
Erziehungsdirektion stattfinden sollen. Dagegen möchte ich fragen,
ob einfache AuSmarchungcn der Grenzen eines SchulkreiseS
nicht von der Schulkommission vorgenommen werden können.
Ich halte dafür, solche Ausgleichungen sollte man einfach den
untern Behörden überlassen.

MatthyS. Ich wünsche, daß bei 8 2 daS Zitat des Ge-
meindegesctzes ganz ausgesetzt und mit dem Datum ergänzt
werde. Sodann beantrage ich bei 8 5 eine deutlichere Redaktion

und zwar in folgender Fassung: „Ueber die Begründtheit
der Verweigerung dcS AuSlrittS aus einem Schulverbande und
des Eintritts in einen andern Schulverband, ferner über alle
sonstigen Anstünde, welche sich bei Veränderung der Schulkreise
erheben, entscheidet der RegierungSrath."

Herr Berichterstatter. Auf die Einwendung dcS Herrn
Mösching muß ich erwiedern, daß allerdings auch Ausgleichungen
der Grenzen von Schulkreisen mit Genehmigung der ErziehungS.
direktion stattfinden sollen. Den Antrag des Herrn MatthyS
halte ich für eine Verbesserung der Redaktion und gebe
denselben als erheblich zu.

Die 88 2, 3 und 4 werden unverändert, der 8 5 in der
von Herrn MatthyS beantragten Redaktion durch daS

Handmehr genehmigt.

S 6.

Herr Berichter st atter. Dieser Paragraph bezweckt, daß
die Bildung gemeinsamer Oberschulen durch besondere Beiträge
unterstützt werde. Analog mit dem bei 8 2 genehmigten Antrage
wäre hier das Zitat dcS OrganisationsgcsetzeS zu vervollständigen.

Der 8 6 wird mit dieser Ergänzung durch daS Handmehr
genehmigt.

s 7.

Ohne Einsprache genehmigt.

8 8.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph regulirt die
erste Ausnahme der Kinder in die Schule und das Verfahren
gegen Säumige; er untersagt ferner die Aufnahme nichtschulpflichtiger

Kinder. Bei diesem Artikel, wie bei allen spätern,
in welchen von Uebcrweisung Säumiger an den Gerichtspräsidenten

die Rede ist, beantrage ich (infolge einer Eingabe deS

RcgicrungSstakthaltcrS von Erlach) eine Abänderung in dem



Sinne, daß die Anzeige an den Regierungsstatthalter stattfinden
soll. Ich glaube, der Negierungsstatthalter von Erlach habe
recht, wenn er sagt, daß nach dem Strafprozesse alle Polizei-
lichen Anzeigen an den Negierungsstatthalter gemacht werden
sollen.

Roth von Bipp. Bei 8 8 möchte ich eine kleine
Einschaltung beantragen. Es beißt nämlich am Schlüsse, daß
Kinder, welche das schulpflichtige Alter nicht erreicht haben,
die Schule nicht besuchen dürfen. Ich sehe nicht ein, warum
dieß absolut untersagt sein soll. Ich begreife zwar, daß man
den Besuch der Schule von Seite solcher Kinder nicht freigeben
darf, im Interesse der Ordnung; dagegen gibt es Fälle, woes
wirklich sogar eine Wohlthat wäre, wenn Kinder, die daS
schulpflichtige Alter noch nicht erreicht haben, die Schule
besuchen könnten. Ich stelle daher den Antrag, den Eintritt
solcher Kinder von der Bewilligung- der Schulkommisston
abhängig zu machen.

Revel. ES scheint mir, es wäre im Interesse der Kinder,
daß man zweimal im Jahre die Aufnahme gestatten würde statt
nur einmal. In der That, wenn einem Kinde bei der ersten
Anmeldung zum Eintritt in die Schule irgend eine Eigenschaft
fehlt, so wäre es genöihigt, zehn oder eilf Monate zu verlieren,
bis es die Schule besuchen könnte. Ich sehe durchaus keinen
Uebelstand darin, daß man zweimal im Jahre die Aufnahme
in die Schule gestatte. Das ist der Antrag, den ich stelle.

/

Herr Berichterstatter. Herr Roth möchte auch Kindern
welche das schulpflichtige Alter noch nicht erreicht haben, den
Eintritt in die Schule gestalten. Dieser Antrag, oder wenigstens
analoge Vorschläge wurden bei der ersten Berathung weitläufig
erörtert. Der Große Rath gab die Erheblichkeit vorläufig zu,
aber bei der definitiven Redaktionsberaihung wurde der Antrag
verworfen, und zwar aus guten Gründen. Es wäre sicher für
die Schule im höchsten Grade störend, wenn die Ausnahme
jüngerer Kinder freigestellt werden sollte. Es scheint mir daS
so auf der Hand zu liegen, daß ich nicht weiter darauf
eintreten zu sollen glaube.

'
Jedenfalls ist zu berücksichtigen, daß

im Kanton Bern das schulpflichtige Alter sehr tief gesetzt ist.

Es ist schwerlich ein anderer Kanton in der Schweiz, der in
dieser Hinsicht so weit ginge. AuS sanitarichen Gründen schon

halte ich dafür, man soll nicht weiter gehen Auf Kinder unter
sechs Jahren muß man in körperlicher und geistiger Beziehung
Rücksicht nehmen. Dann sprechen auch pädagogische Gründe
für den Paragraphen. Solche Kinder können dem Unterrichte
in der Schule nicht folgen, die andern würden dadurch gestört.
Uebcrdieß wurde schon früher bemerkt, daß unsere Schulen
schon vielfach überfüllt seien, daher soll man sie nicht unnöthiger

Weise noch mit 4—6000 Kindern vermehren. Ich glaube,
aus den Gründen, aus denen man früher auf solche Anträge
nicht eintrat, soll man denjenigen des Herrn Roth auch heule
ablehnen. Was den Autrag deS Herrn Revel betrifft, so bin
ich entschieden dagegen. Er ist vollständig im Irrthume, wenn
er meint, es hätte keine Uebelstände, die Aufnahme zweimal
im Jahre zu gestatten. Er vergißt ganz, daß der UnterrichtS-
plan eben nicht für ein halbes Jahr berechnet ist, sondern für
daS ganze Schuljahr. Es beruht diese Bestimmung auf einem

Artikel des Organisaiionsgesetzcs, wo der Grundsatz ausgesprochen
ist, die Schulpflichtigkeit beginne nur einmal im Jahre, nämlich

in dem Frühling, wo die Kinder das schulpflichtige Alter
erreichen. Für Kinder, die sich von einem Schulkeiö in den
andern begeben, ist in einem andern Paragraphen das Nöthige
vorgesehen, baß sie zu jeder Zeit Aufnahme finden können. Ich
könnte also weder den einen noch den andern Antrag zugeben.

Revel. Ich gestehe, daß ich nicht eines Andern belehrt
bin, dessen ungeachtet ziehe ich meinen Antrag zurück, weil er
mit dem Organisationögesetze im Widerspruch steht.
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Abstimmung.
Für den 8 3 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ die vom Herrn Berichterstatter bean¬

tragte Modifikation „
„ den Antrag des Herrn Roth Minderheit.

8 9.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

S 10.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bestimmt
die Eintheilung deS Schuljahres, sowie daS Maß der
jährlichen Schulzeit für die Sommer« und die Winterschule. Bei
der ersten Berathung wurde die Abänderung beschlossen, daß
bei getrennten Mädchenschulen die Arbeitsstunden im Minimum
von wöchentlich 30 Stunden Unterrichtszeit inbegriffen sein
sollen. Gegen diese Bestimmung wurde von der Vorsteherschaft
der Schulsynode rcklamirt, indem sie wünscht, daß der Große
Rath diese Ausnahmsbestimmung fallen lasse, oder wenigstens
das Minimum der wöchentlichen Unterrichtszeit für solche
Schulen auf 27 Stunden herabsetze mit dem Zusätze, daß darin

weder für die Sommer- noch für die Winlerschule die
Arbeitsstunden inbegriffen seien. Die Vorsteherschaft der Schulsynode

befürchtet, daß der Unterricht der Mädchen durch eine
solche Bestimmung zu sehr verkümmert werden möchte; sie hält
auch die Ungleichheit im Minimum der Unterrichtszeit für
getrennte und gemischte Schulen nicht für begründet; ferner
glaubt sie, daß dem Unterricht wöchentlich nicht mehr als drei
Stunden Abbruch geschehen könne Diese Einwendungen sind
sicher nicht unbegründet und verdienen Berücksichtigung. Der
Paragraph, wie er vorliegt, stlmmr zwar mit den bisherigen
Vorschriften überein, indem der Arbeitsunterricht einen Theil
deS Primarunterrichts bildete, regulirt durch ein besonderes
Reglement. Die Bestimmung, wie sie in erster Berathung
angenommen wurde, hätte eine nicht begründete Ungleichheit
zwischen gemischten und getrennten Schulen zur Folge. Während
man in den Städten und in Ortschaften, wo besondere
Mädchenschulen bestehen, mit dem Schulunterricht für die Mädchen
auf 21 Stunden herabgehen könnte, müßten dieselben an
andern Orten, wo gemischte Schulen sind, 39 Stunden
Schulunterricht mitmachen und dann erst noch den Arbeilsunterricht
besuchen Durch die Bestimmung, daß nur getrennte Schulen
in der Ausnahme begriffen sind, ergibt sich das Gegentheil für
gemischte Schulen. Der Antragsteller harte den Zweck im Auge,
die Schulstunden für die Mädchen überhaupt zu vermindern.
Gestützt auf das Angebrachte, beantrage ich, das Minimum der
wöchentlichen Ünlcrrichtsstunden für gemischte und getrennte
Schulen auf 27 herabzusetzen und dann beizufügen, daß di-
ArbeitSstundcn darin nicht inbegriffen seien. Ein fernerer
Punkt, auf welchen die Vorsteherschaft der Schulsynode zu
sprechen kommt, betrifft die Bestimmung, nach welcher der
Schulcommisston daS Recht eingeräumt werden soll, die k3
wöchentlichen Unterrichtsstunden im Sommer auf einzelne
Wochentage zusammenzuziehen. Es spricht zwar das Gesetz nicht
von einzelnen Tagen, aber die betreffende Bestimmung ist so

verstanden. Die Vorsteherschaft der Schulsynode verlangt, daß
der Große Rath nicht aus einen solchen Antrag eingehe, und
motivirt dieses Begehren; auch kann man nicht bestreiken, daß
die angeführten Motive lheiiwcise begründet sind. Indessen
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halle ich dafür, es sei schwer, gegen die Volksanschauung, ge-

gen die Ansichten, wie sie i» der ersten Berathung geäußert
wurden, anzukämpfen, und deßhalb sah der Regierungsrath stch

nicht veranlaßt, in dieser Beziehung eine Abänderung zu

beantragen. Dagegen erhielten der Schluß deS ersten Lemma und der

Rest des Paragraphen folgende Fassung: „Das Minimum der

wöchentlichen Unterrichtsstunden ist für Knaben 36, für Mädchen

dagegen nur 27 Stunden. Wo bis dahin eine größere

Anzahl von Unterrichtsstunden ertheilt wurde, darf dieselbe

nicht vermindert werden. Die Mävchmarbeitsstunden sind weder

im Sommer noch im Winter im Minimum der wöchentlichen
Unterrichtszeit inbegriffen." Damit würde dem Antrage der

Vorsteherschaft der Schulsynodc Rechnung getragen.

Mösching. Bei der ersten Berathung wagte ich eS,

einige Wünsche und Anträge bezüglich der Abkürzung der

Svmmersckule vorzubringen; der Herr Berichterstatter sand sich

nicht veranlaßt, darauf einzugehen, und der Entwurf blieb
unverändert. Es fällt mir deßhalb heute nicht ein, dagegen
aufzutreten. Dagegen wird man nicht bestreuen, daß eS

zweckmäßig sel, ältere Kinder, namentlich Knaben, von denen die

Mehrzahl aus Feldarbeiten angewiesen ist, auch in jüngern
Iahren für solche Arbeiten zu verwenden. Jung gewohnt, alt
gethan, sagt das Sprichwort. Sie wissen, wie die Verhältnisse

,n den Berggegenden beschaffen sind, wie ein Familienvater in
den Fall kommt, öfter seinen Wohnsitz zu ändern, um seiner
Arbeit nachzugehen. Will man nun die Kinder zwingen, täg-
lch 2—3 Stunden Weg zu machen? Ich weiß zwar wohl,
daß man nicht überall Ausnahmen machen kanu; aber man
soll sie wenigstens da eintreten lassen, wo sie begründet sind.
Um dem Herrn Berichterstatter zu zeigen, daß ich damit
einverstanden bin, die im Entwürfe vorgeschlagene Stundenzahl
beizubehalten, wünsche ich nur, daß man die Festsetzung der

Schulzeit auf 15 Wochen fallen lasse, dagegen sage, die

Sommerschule umfasse wenigstens 276 Unterrichtsstunden, deren

Eintheilung der Schulcommission überlassen bleibe. Man soll
auch den untern Behörden so viel Einsicht zutrauen, daß sie eine

zweckmäßige Eintheilung zu treffen wissen.

G feller zu Wichtrach. Ich gebe zu, daß dieser Paragraph

sehr gut gemeint ist und eS schwer halte» wird, elwaS
Anderes an seine Stelle zu setzen. Dagegen halte ich dafür,
derselbe wäre zu streng für daS Land, und wo man die

Unmöglichkeit einsieht, etwas durchzuführen, ist es besser, die Sache
so einzurichten, daß das Gesetz vollzogen werden kann. Bei 15
Wochen Sommerschule ist dieß aber nicht möglich. Gar oft
müsst» die Kinder ihren Eltern bei der Arbeit helfen. Wie
will eine Wittwe, die einen ältern Sohn over erne Tochter
hat, stch anders behelfen? Man könnte vielleicht über Mangel

an Arbeitsfähigkeit klagen, während man diese fördern soll.
WeM einmal die Schulzeit vorüber lst, so ist es schwer, auS
einem jungen Menschen noch einen guten Arbeiter zu machen,
wenn er sich nicht früher an Arbeit gewöhnt hat. Daher möchte ich
noch einmal den Antrag stellen, das Minimum der Unterrichtszeit

für den Sommer aus i t Wochen zu reduziren. Ich Halle
auch Gelegenheil, als Mitred einer Schulcommtsston die

Verhältnisse kennen zu lernen. Man wandte alles Mögliche an,
man suchte durch Uebenvcisung an den Richter dem. Gesetze

Vollziehung zu verschaffen, ohne daß man den Zweck erreichte.

Mühlethaler. Ich mochte hingegen nicht zu viel
abmarkten. Die gesetzgebende Behörde muß nun einmal einen
Maßstab aufstellen; in der PrariS wird manche Aenderung
eintreten. Im Allgemeinen glaube ich, eS sei möglich, die
Vorschriften deS Entwurfs innezuhalten. Geht man weiter zurück,
so w ro noch mehr abgemarktet. Wegen einzelner Fälle, die in
Berggegenden eintreten können, möchte ich doch nicht, daß man
im Gesetze selbst zu weit ginge. Es ist doch heutzutage wichtig,

daß die Kinder etwas lernen. Zum Antrage des Herrn
Mösching könnte ich allfällig stimmen.

Berger. Wer ein wenig auf dem Lande herum war,
machte die Erfahrung, daß diejenigen, welche am meisten die
Schule versäumen, es nicht wegen der Arbeit thun, sondern
daß eS wegen des ScdlingelnS auf der Gasse geschieht. Diese
Erfahrung machte ich öfter, als Schüler und später. Gar oft
nimmt ein Kind, daS die Schule versäumt, zu der Ausrede
seine Zuflucht, es habe arbeiten helfen müssen. Gewöhnlich
witd es denn auch auf dem Lande nicht so streng genommen,
indem man den Verhältnissen oft zu viel Rechnung trägt. Ich
war auch Schüler und lernte auch arbeiten, vbschon ich ordentlich

fleißig in die Schule ging. Ich glaube, der Entwurf gehe
nicht zu weit.

Laut erburg. Ich habe bereits bei der ersten Berathung
über diesen Paragraphen?, der allerdings einer der wichtigsten
ist, das Wort ergriffen, und bin so frei, auf mehrere Punkte,
die damals erheblich erklärt, aber bei der definitiven Redaktion
beseitigt wurden, heule zurückzukommen. Zuerst will ich einen
untergeordneten Punkt berühren. Ich möchte nämlich im Schlußsatze

des ersten Lemma nach dem Worte „Unterrichtszeit"
einschalten „für die Winterschule." Ein anderer Punkt betrifft
die Bestimmung eines firen Termins für die Winterschule,
welche nach dem Entwurf am ersten Montag im November
ansangen und ununterbrochen mindestens bis zum l. April
dauern soll. Letzterer ist schon ein ominöser Tag. Die Gründe,
welche dafür angeführt wurden, halte ich nicht für stichhaltig.
Man sagt, eS liege im Interesse der Schule, daß überall der
gleiche Tag bestimmt werde. Wenn aber Hindernisse in der
Naiur der Verhältnisse begründet sind, so ist eS eine Lächerlichkeit,

nur der Uebereinstimmung wegen die Gleichförmigkeit
festzuhalten. ES wurde deßhalb bei der ersten Berathung
beschlossen, die Einrichtung so zu treffen, daß die Behörden nicht
gebunden seien. Auf dem Lande finden die Eramen gewöhnlich

um die Zeit von Maria Verkündigung statt; an andern
Orten weicht man davon ab. ES wäre daher besser, statt „bis
zum 1. April" zu sagen: „bis zur Osterzeit." In der Sache
selber wird es ungefähr auf das Gleiche herauskommen, aber
ich möchte eine Gesetzesverletzung verhüten. Es gibt
Ortschaften, wo die Eramen mehrere Tage dauern. W nn nun
die Winterschule bis zum 1. April dauern soll und die Osterzeit
vorher eintritt, oder wenn die Schule vor dem 1. April
aufhören muß, so treten Uebelstände ein. Ich kann daher in der
Bestimmung des Entwurfes nur ein Bestrebe» erblicken, in einer
unwichtigen Sache einen Termin festzusetzen, der in den meisten
Fällen nicht beobachtet wird. Daher möchte ich den Herrn
Berichterstatter bitten, um der Sache willen eine Abänderung
zuzugeben. Die Hauptsache ist, daß an einigen wichtigen
Punkten, welche die Förderung deS Schulwesens bezwecken,
festgehalten werde. Mir ist es gleichgültig, ob der Herr
Berichterstatter sage „bis zum Frühlingseramen," oder „bis zur
Osterzeit"; nur möchte ich vor dem Termine einschalten: „in
der Regel." So viel über untergeordnete Punkte; nun komme
ich zu einem Hauptpunkte. Wir haben vom Herrn Berichterstatter

vernommen, daß, entgegen dem Beschlusse des Großen
Rathes, die Vorsteherschaft der Schulsynode das Begehren stellt,
das Minimum der Unterrichtszeit für Mädchenschulen auf 27
zu reduziren. Ich läugne durchaus nicht, daß in dem
Raisonnement der Schulsynode Gründe vorhanden sind, die von
ihrem Standpunkte aus eine solche Modifikation deS Gesetzes
rechtfertigen mögen. Nur besteht für mich der Unterschied, daß
die Gründe, welche mich bei der ersten Berathung leiteten, mich
für die damals angenommene Bestimmung äuszusprechen, bei
mir überwiegen. Die Schulsynode hält hauptsächlich den
Standpunkt der Behörde, deö Lehrers fest; der Große Rath ist
aber keine Schulbehörde. Er ist dafür da, gegenüber dem
Vorschlage einer solchen Behörde zu erwägen, ob derselbe den Bcr-
bältmffen deS praktischen LebenS entspreche. Ich gebe in solchen
Dingen den Anforderungen deS praktischen LebenS den Vorzug.
Ich ersuchte damals den Großen Rath, sich recht klar zu machen,
warum daö Mädchen in die Schule gehe, er möge sich »lS



Gegensatz die Ausbildung cineS Knaben denken. Die
Versammlung wird zugeben, daß es etwas anderes ist um die
Bildung eines Mädchens, etwas anderes um die Bildung eines
Knaben, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden besteht.
Die Bestimmung des MädchcnS und überhaupt des WeibeS ist
nicht die gleiche, wie die des Knaben und später des Mannes,
ddr in der Schule alles Mögliche lernen soll, um sich später
ehrenhaft durch die Welt zu bringen, während an das Mädchen
wesentlich die Anforderung gestellt wird, sich so zu bilde», daß
eS eine gute, tüchtige Hausfrau wird, sein Gemüth veredelt
und ausbildet, um die ihm angewiesene Stellung in der
Familie einzunehmen. Wenn man das zugibt, so kommt man
von selbst zu dem Schlüsse, daß die Anforderungen, welche an
die Mädchen gestellt werden, gar nicht die gleichen sind, wie
diejenigen, welche an einen Knaben gestellt werben. Wenn Sie
weiter gehen und dem Mädchen nicht die Möglichkeit geben,
sich für die Stellung auszubilden, die es später im Leben
einnehmen muß, so begehen Sie gegenüber der Bestimmung
desselben eine Ungerechtigkeit. Ich mache Sie aufmerksam, daß
dieses Gesetz die Schulversäumnisse viel strenger bestraft, als
eS nach bisherigen Bestimmungen der Fall war. Die säumigen
Eltern werben eS spüren, daß wir eine neue Gesetzgebung haben.
DaS freut mich, und ich anerkenne eS auch als einen Vorzug
des Gesetzes. Aber hüte man sich, die Sache zu übertreiben,
wenn man die Gewalt in den Händen hat. Wenn man
bedenkt, daß die Mädchen wöchentlich 27 Unterrichtsstunden, ohne
Arbeitsstunden, haben, also mit Hinzurechnung der letztern
32—33 Stunden, daß im Falle säumigen Schulbesuches der
Regierungsstatthalter hinter den Eltern steht, so werden wir
uns wohl besinnen, vom ausschließlichen Standpunkte der
Schulbildung aus, wie uns heute vorgeschlagen wird, gegenüber den
Anforderungen des praktischen Lebens zu verfahren. Der Große
Rath wird ein gerechtes Urtheil haben gegenüber den Eltern,
gegenüber der Schule, und gegenüber den Kindern. Wenn Sie
im Gesetze zu weit gehen, so sönnen Sie sicher sein, daß nach
links und rechts Uebeitretungen stattfinden werden. Dann können
Sie sehen, wohin eS kommt, ob man jeden Augenblick die
Kinder vor die Behörden ziliren wolle u! s. f. Ich möchte
eben das Gesetz so einrichten, daß eS beobachtet werden kann;
ich möchte ein weises Maß halten, und glaube, es bestehe in
dem, waS der Große Rath bei der ersten Berathung angenommen
hat. Sie können sicher sein, daß in einigen Jahren die Mädchen
ohncdieß im ganzen Lande viel gelehrter sein werden alö bis-
dahin. Die Sache ist einfach. Wollen Sie, daß das Mädchen
seinen Eltern früh an die Hand gehe bei häuslichen Arbeiten?
Wenn Sie das wollen, so schrauben Sie nicht im Gesetze die
Stundenzahl zu hoch, wobei eS dem Mädchen unmöglich würde,
ohne Uebertretung dcS Gesetzes zu Hause verwendet zu werden.
Ich muß zugeben, daß einige Ungleichheit zwischen getrennten
Mädchenschulen und den gemichten Schulen entsteht. ES tritt
allerdings der Nachtheil ein, daß die gemischten Schulen etwas
zu kurz kommen. Ich möchte also in dieser Beziehung auch
nicht zu weit gehen, ich möchte nicht eine Wohlthat nur den

getrennten Schulen einräumen, sondern sie allen Schulen zu
Theil werden lassen. Die Erfahrung hat bewiesen, daß die

Leistungen der getrennten Schulen größer sind als diejenigen
der gemischten. Ich bin überzeugt, wenn der Große Rath an
dem früher angenommenen Grundsatze festhält, so wird der Herr
Berichterstatter leicht eine entsprechende Redaktion vorlegen
können, die auch den Mädchen, welche gemischte Schulen
besuchen, die gleiche Wohlthat einräumt, daß das Minimum der
Unterrichtszeit für sie nur 24 Stunden wöchentlich beträgt.
Ich bemerke ausdrücklich, daß eS sich nicht um 24 Stunden
Unterricht, Alles in Allem, handelt, sondern eS sind 24 Stunden
eigentlichen Primarunierrichts; dazu kommen noch 4—6 Stunden
Arbeitsunlerricht. Dann ist dieß erst noch daS Minimum, und
sind diejenigen Gemeinden, welche weiter gehen wollen, gar
nicht genirt. Aus diesen Gründen bin ich so frei, den Großen
Rath zu ersuchen, er möchte, wenn nicht am Wortlaute dcS

Paragraphen, wie er bei der ersten Berathung angenommen
Tagblatt des Großen Rathes «seo.
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wurde, doch am Grundsatze festhalten, daß das Minimum de
wöchtlichen Unterrichtszeit für Mädchenschulen auf 24 Stunden
bestimmt werde, wozu noch 4—6 Stunden Arbeitsunterricht
kommen.

Sträub. Die Bestimmung der Dauer der Winterschule
nach dem vorliegenden Artikel legt den Schulkommissionen eine
Zwangsjacke an; und doch sind eS Behörden, von denen man
annehmen darf, daß sie für die Schule arbeiten werden. ES
hängt allerdings von den Schulbehörden viel ab, wie die Schule
gedeihe. Wenn Sie dieselben in eine solche Zwangsjacke stecken,
daß sie» gleichsam zu Polizeidienern werden, welche nur die
Vorschriften des Gesetzes zu vollziehen haben, ohne eigene Be«
fugniß, so werden dieselben weniger Eifer an den Tag legen.
Es kann ganz gut der Fall sein, daß man in einer Gemeinde
etwa bei ungünstiger Witterung oder bei andern Verhältnissen,
die Schule unter Umständen über den 1. April hinaus
fortdauern läßt; ebenso kann eS der Fall sein, daß bei früherm
Eintritt des Winters früher angefangen wird. Um die Dauer
der Schule für den Frühling nicht zu wett hinauszusetzen, möchte
ich statt des 1. April den 1. März als Termin festsetzen. Die
Schule könnte dennoch, wenn es nöthig wäre, sortgehalten
werden bis im Mai. Bezüglich her Bilvung der Mädchen bin
ich aber mit Herrn Lauterburg durchaus nicht einverstanden.
Er meint, das Mädchen bedürfe eines geringern Maßes von
Unterricht als der Knabe. Ich glaube, gerade das Gegentheil
sei der Fall. Ich bin nämlich der Ansicht, daß von einer
Mutter — wenn Herr Lautcrburg vom Weibe sprach, so darf
ich von der Mutter reden — sehr viel in Betreff der Erziehung
der Kinder abhängt. Sie beschäftigt sich mehr mit ihnen als
der Vater. Dieser geht tn's Leben hinaus, aber die Mutter
muß die Erziehung überwachen. Wenn siezwischen den
Schulstunden ihre Mädchen zur Arbeit anhalten will, so hat sie
vollkommen Zeit genug dazu. Aber sie muß nicht nur Mädchen
erziehen, sondern auch Knaben. Wie manche Frau hat das
Unglück, ihren Mann früh zu verlieren, in eine Lage zukommen,
daß sie sozusagen selbst die Hosen anziehen muß? Wie wohl
kommt eS ihr, wenn die Kinder außerhalb der Schule ihr
helfen können? In der Schule allein ist es nicht möglich,
Kinder zu bilden, die Erziehung zu Hause muß damit in
Verbindung stehen. Daher möchte ich keine Ausnahme machen.
Wenn die Schule vorbei ist, tritt das Mädchen in den Kreis
der Familie zurück; zu Hause ist sein Wirkungskreis. In
staatlicher Beziehung ist die Mutter, das Weib eine Hauptperson,

welche Staatsbürger bilden hilft. Der Vater ist die
Oberaufsichtsbehörde, aber die Mutter führt die Erziehung.
Ich möchte daher sehr vor der Ansicht warnen, als bedürfte
das Mädchen weniger des Unterrichtes als der Knabe.

v Känel ES sind verschiedene Anträge gestellt worden.
Herr Mösching möchte die Schulzeit statt in Wochen in einer Ge-
sammtzahl von Stunden aussetzen. Setzejman so und so viel Wochen
oder so und so viel Stunden, eS ist ungefähr gleich. Dagegen finde
ich den Antrag des Herrn Gfeller unbegreiflich und warne
davor. Wenn die Vollziehung unserer Gesetze im ganzen Lande
wäre, wie sie sein sollte, so könnte man die Dauer der Schule
pm einige Wochen reduziren. Das ist aber nicht der Fall.
Setzt man die Dauer der Schule herab, so wird in der PrartS
noch mehr herabgesetzt. Ueberdieß mache ich Sie aufmerksam,
paß der Große Rath bedeutende Opfer dekretiere für eine bessere

Besoldung der Lehrer, für Errichtung besserer Lehrerseminarien.

Wurden diese Einrichtungen getroffen, damit die Kinder

weniger in die Schule gehen? Ich glaube nicht. Uebrt-
genS wird es nicht so schwer halten, die Vorschrift des
Gesetzes zu erfüllen. Wenn guter Wille da ist, so ist gar viek

möglich. Ich stimme zu 15 Wochen, aber eventuell stelle ich
den Antrag, daß man nicht weiter herabgehe, als auf ^Wochen.

Was die Winterschule betrifft, so wurde der Antrag
gestellt, die Bestimmung eines festen Termins durch andere
Bezeichnungen zu ersetzen, wie „Ostern", „Frühlingseramcn" u.

53
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dgl. DaS kann ich auch nicht begreifen, daS ist nicht

Ordnung. DaS Frühlingseramen findet, je nach den Verhältnissen,
bald früher, bald später statt. ES muß ein bestimmter Tag
festgesetzt werben. Eventuel schlage ich vor, eS soll Schule
geHallen werben bis zum 25. März. Den allerwichtigste» Antrag
hat Herr Lauierburg gestellt, invem er eine Rebukiion beS

Unterrichts für Mädchen vorschlug. Ich frage nun; wenn der

Große Rath des Kautons Bern erklären würbe, daß die

Mädchenschulen wöch.nilich 6 Stunden weniger Unterricht bedürfen,
als die Knabenschulen, — wie stünden wir da gegenüber den

Vorschriften der Pädagogik? wie gegenüber andern Kantonen
der Eidgenossenschaft? ES ist mir kein Kanton in der Schweiz
bekannt^ in welchem ein solches Verhältniß vorhanden wäre.
Man fürchtet, die Mädchen könnten zu gelehrt werben, daS

fürchte ich nicht. Ich stimme zum Paragraphen.

Lenz. Ich möchte den t. April durch den letzten Samstag

im Monat März ersetzen. ES scheint mir, da die Schule
mit dem ersten Wochentag anfängt, so sollte dieselbe mit dem

letzten Tage der Woche aufhören.

Matthys, Zwei Anträge veranlassen mich, das Wort
zu ergreifen. Herr Gfeller stellte den Antrag, dle Dauer der

Sommerschule auf 10 Wochen zu beschränken. ES scheint mir,
Herr Gseller habe etwas übersehen, daß nämlich das Sommer-
haibjahr sieben Monate umfaßt, daß nach dem vorliegenden
Paragraphen die Svmmerschulzeil aus 270 Stunden besteht,
daß eS also per Tag nicht einmal zwei Stunden deiriffl. Ich
bin überzeugt, ein denkender Lanbwirth, wie Herr Gfeller, schickt

seine Kinoer auch im Sommer gerne mehr als anderthalb
Stunden per Tag in die Schule, und er sei damit einverstanden,

daß Eltern, die es nicht thun, dem Strafrichler verfallen.
Die Vorschrift, welche der 8 10 aufstellt, ist keine ungebührliche,
sondern eine sehr mäßige; sie umfaßt das Minimum dessen,

waS der Gesetzgeber von den Eltern fordern kann. DaS ist

das Eine; daS Andere betrifft den Antrag des Herrn Lauter«

bürg, die Schulen der Mädchen im Winter auf wöchentlich 24
Stunden zu beschränken. Wenn ich auch die Ansicht, die Herr
Lauterburg über die Stellung des Mädchens, resp. dcS Weibes
auSsprach, grundsätzlich theile, so 'muß ich andererseits doch an
dem festhalten, waS die Herren Sträub und v. Känel sagten.
Wenn daS Weib die Pflichten, welche die bürgerliche Gesellschaft

ihm auferlegt, erfüllen soll, so muß es etwas lernen.
Wenn es die Kinder gehörig erziehen soll, so muß es gebildet
sein, etwas wissen, und wenn eS dem Manne im Leben etwas
sein, ihm eine Gesellschaft bieten soll, so gehört eine gewisse

Bildung dazu. Im 18., 20., 22. Jahre verheirathel sich die

Jungfrau. ES gibt Frauen, deren Zeit nicht ganz in Anspruch

genommen wird für häusliche Geschäfte; aber die Masse der

Frauen ist nicht i» solchen Verhältnissen. Wollen Sie dem

Lande eine Wohlthat erweisen, so halten Sie sich an das,
was der Regierungsrath Ihnen vorschlägt; dann erhalten Sie
gute Kinder, gute Hausfrauen, Kinder, die ihren Müttern
etwas bieien, Frauen, die ihren Männern etwas sind.

Steiner, Müller. Ich ergreife das Wort zur
Unterstützung des von Herrn Lauterburg gestellten Antrages. Ich
bin nicht ein Feind der'Bildung, im Gegentheil, ich will sie

fördern helfen. Aber ich glaube, wir haben es hier mit
Uebertreibungen zu thun. Es heißt am Schlüsse des § 10, baß da,
wo bisher eine größere Anzahl von Unierrichtsstunden ertheilt
wurde, dieselbe nicht vermrndert werden dürfe Wenn nun
eine Gemeinde so thöricht wäre, für die Kinder l0—t2 Stunden

Schulunterricht per Tag einzuführen, wer könnte sie erlösen?
Man könnte »ach dem Gesetze die Stundenzahl u ohl weiter
hinaufschrauben, aber nicht herab. Weder der ErciehungS-
direktor noch der Regierungsrath hätie die Befugniß dazu.
Ich erblicke darin gerade eine Gefahr für die Schule, denn
eine Menge Gemeinden werden sich wohl hüten, unter solchen

Umständen die Zahl der Unterrichtsstunden zu vermehren. Ich

habe mit großem Vergnügen vernommen, daß unsere Pädagogen
nicht alle über den gleichen Leisten geschlagen find, daß ein
guter Theil derselben in der Svnode der Ansicht waren, eS

solle ein Marimum der Schulzeit festgesetzt werden, das den
Verhältnissen des Lebens entspricht. Ich haue erst letzthin
Gelegenheit, mit einem kompetenten Manne, mit einem
Pädagogen, zu sprechen. Er sagte mir, man gehe in unserm Kantone

bezüglich deö Schulwesens so weit, daß man es erst in
einem paar Jahren erkennen werde; eS gebe ein Aller, wo rothe
Backen mehr werth seien als drei Sprachen im Kopfe. ES ist
richtig, daß der Knabe mehr Kenntniß nöthig hat als daS
Mädchen; dieses wirb aber auch bei einer wöchentlichen
Unterrichtszeit von 24 Stunden sich eine Bildung erwerben können,
welche für seine Bestimmung hinreicht Die Gefahr der Ueber«
btldung ist weit größer. Was haben wir in den Städten?
Man überhäuft die Mädchen in der Schule mir Unterrichts-
gegenstänben aller Art so sehr, daß man zum Turnen greifen
muß, zum Purzeln, um dem Körper Bewegung zu geben. Die
weibliche Bevölkerung muß immer bei den Büchern sitzen, so

daß sie am Ende die einfachsten häuslichen Gerälhe nicht mehr
zu handhaben versteht. Dre Leute werden dabei verweichlicht;
es hat einen nachiheiligen Einfluß auf die Generalion, und ich
fürchte, wenn man jetzt Savoyen nicht erobert, so werbe daS
künftige Geschlecht es nicht erobern können. Ich halte dafür,
die Bestimmung, wie Herr Laulerburg sie beantragt, genüge.
Herr Mühlethaler bemerkie, er könne zur Festsetzung cineS
Marimumö der Unterrichtszeit stimmen. In dieser Beziehung
fasse ich die Sache so auf: von zweien Eines, entweder nehmen
Sie ein großes Marimum an, und dann gibt es Gemeinden,
die es nicht handhaben, oder Sie setzen ein mäßiges Marimum
fest und handhaben eg streng. Ich halte eS mit dem letztern.
Herr Berger behauptete, wer die Schule nachläßig besuche,
schlingle gewöhnlich herum. Ich gebe zu, daß im Oberland

eigenthümll.pe Verhältnisse in Betreff der Beschäftigung
der Kinder obwatien mögen; in andern LanbeSgegenden ist eS
leichter, dieselben zur Arbeit anzuhalten. Ich komme also zu
dem Schlüsse, daß man daS Minimum der Unterrichtszeit so
einrichten soll, daß eS innegehalten werben kann; dafür ist eine
wöchentliche Unterrichtszeit von 24 Stunden genügend. Ferner
stimme ich für Streichung deS Schlußsatzes, der eine ganz
lächerliche Bestimmung für die Gemchtden enthält.

Wen g er. Der § 10 theilt daS Jahr in Sommer- und
Winterschule ein; damit bin ich einverstanden. Dagegen wird
bestimmt, wie viel Zeit für die Sommer- und wie viel für die
Winierschulen zu verwenden sei. Da hätte man den
Schulbehörden etwas rn.hr Lalitüde einräumen sollen. Ich möcht«
daher ein Minimum der Unterrichtszeit für daS ganze Jahr
festsetzen, dessen Vertheilung aber der Schulkvmmission überlassen.
Auch vermisse ich im Paragraphen eine Bestimmung über daS
Abhalten der Prüfungen, während daS Primarschulgesetz von
1335 einen eigenen Artikel darüber enthält, welcher vorschreibt,,
daß alljährlich für jede Schule wenigstens eine öffentliche
Prüfung stattfinden soll, deren Ergebniß in das Protokoll der
Schulkommisston aufzunehmen sei. Ich halte die Prüfung für
einen wichtigen Akt und wünsche, daß am geeigneten Orte
analog mit dem frühern Gesetz eine Bestimmung darüber
aufgenommen werbe. Endlich sehe ich nicht ein, warum das Wort
„getrennten" vor „Mädchenschulen" stehen soll, da sich die
Trennung von selbst versteht, und beantrage deßhalb eine
Verbesserung der Redaktion in dem Sinne, baß das Wort „ge,
trennten" gestrichen werde.

v. Känel. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung auf
daS Votum des Herrn Steiner, welcher mit grellen Farben
schilderte, wie die Mädchen verzogen werden. ES ist etwas
Wahres daran, aber eS hat nicht Bezug auf das, waS wir
hier berathen. ES gilt hauptsächlich für die höhcrn Töchterschulen

in den Städten, nicht für die Mädchen auf dem Lande.



Die Bauernmädchen werden deßhalb nicht verweichlicht, wenn
sie schon 27 Stunden wöchentlich in die Schule gehen.

Herr Berichterstatter. Ich muß gestehen, ich bin
eigentlich erschrocken sûr den Kanton Bern, als ich einige der

gestellten Anträge vorbringen hörte. Will'S Gott, kommen wir
nicht so weit, nur 10 Wochen Sommerschule zu bekretiren.
Wir würden dadurch hinler die Kantone zurückgehen, die noch
am weitesten zurück sind, weiter als WalliS. Wir haben die

Stellung der Lehrer verbessert, und nun würde man gleichsam
sagen: das ist geschehen sür eine Schule, die kaum das halbe
Jahr dauert. In einer Schulzeit von 25—27 Wochen jährlich
ist es nicht möglich, die jungen Berner dahin zu bringen, wo
mir wünschen müssen, daß sie in Bezug auf Bildung stehen.
Nicht einmal in Oestreich besteht eine so geringe Schulzeit.
Haben Sie vergessen, was in der ersten Gerathung nachgewiesen
wurde, daß nur bezüglich der Schulzeit so weit zurückstehen
als irgend ein Kanton in der Schweiz? Haben Sie
vergessen, daß das Gesetz bisher 8 Wochen Ferien gestattete, die

freilich in einzelnen Orten bis auf l2 Wochen ausgedehnt
wurden, aber keineswegs in der Mehrzahl der Schulen. Sehr
viele Gemeinden haben bisher das Gesuch gestellt, bis auf t2
Wochen Ferien halten zn dürfen, und die Behörden gaben eS

jeweilen zu. Ich kann aber auch daS Beispiel von Iaanen
anführen, wo ein Beamter sich anheischig machen wollte, wegen
Schulversäumnissen zu strafen, wenn mehr als 17 Wochen
Ferien seien. Aber das ist eine Ausnahme. Ich will Saanen
nicht zu nahe treten, aber ich möchte dann auch nicht solche
Verhältnisse auf andere LandeStheile anwenden. Ich glaube,
man sei bei der ersten Berathung bezüglich der Schulzeit ziemlich

weil gegangen. Es bestätigt sich aber, wie im Leben oft,
auch hier daS Sprichwort! wenn man den kleinen Finger gibt,
so verlangt man am Ende die ganze Hand. Welchen Zweck
will man durch dieses Gesetz erreichen? WaS die Verfassung
erreichen will, und das können wir gewiß nur durch einen
länger anhaltenden Unterricht erreichen Wir müssen in dieser

Beziehung gewiß etwas gleichartiges aufstellen. Deßwegen
haben Sie früher die Aufstellung cineS Unterrichtsplanes
beschlossen. Dann kann man aber nicht an den einen Orten 10,
an andern nur 4 Monate Schule halten lassen. Deßwegen
muß man hauptsächlich darauf halten, daß die Winterschule
gehörig gehalten werde; deßhalb wurde die Zeit genau firirt,
Brechen Sie da ab, stellen Sie Bestimmungen auf, nach denen

am einen Orte so, am andern anders verfahren werden kann,
so ist bestimmt die Durchführung eines übereinstimmenden Un-
terrichrplanes unmöglich. DaS im Allgemeinen; nun komme
ich zu den einzelnen Anträgen. Herr Möscding will 15 Wochen
(oder 270 Stunden, wie er es berechnet) für die Sommerschule
beibehalten, aber die Vertheilung der Unterrichtsstunden ganz
der Schulkommisston überlassen. Gegenüber diesem Antrage
läßt sich alles gellend machen, was die Vorsteherschafl der

Schulsynode gegen die Bestimmung vorbrachte, daß es der

Schulkvmmission freistehen soll, die Unterrichtsstunden in der
Woche zu vertheilen; es paßt dann auch auf den Antrag des

Herrn Gseller. Die Vorsteherschafl der Schulsynode sagt nämlich

in ihrer Eingabe folgendes, „Wenn die 15 wöchentlichen
Unterrichtsstunden, welche als Minimum vorgeschrieben sind,
nur auf etwa 3 Tage verlegt würden, die Scküler also zu den
vielen Ferien noch während der Schulzeit 3 Tage per Woche
und vielleicht noch 3 Tage nach einander von der Schule gänzlich

befreit wären, so würben sie ganz sicher während des
Sommerhalbjahres derselben entfremdet, und vieles mühsam Erlernte
fiele in dieser Jahreszeit der Vergessenheit anheim. Erscheinen
sie aber jeden Tag, wenn auch nur auf 3 Stunden, so erkaltet
der Eifer nickt gänzlich; die Schule leistet bei gleicher Stundenzahl

in unkerrichtlicher Beziehung bedeutend mehr und beim Be.
ginn der Winterschulc braucht der Lehrer weniger Zeit, um das
Vergessene wieder aufzufrischen, weniger Mühe, um den im
Sommer etwas erkalteten Eifer in den Schülern wieder
anzufachen. Aber auch der wohlthätige sittliche Einfluß der
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Schule gebt weniger verloren, wenn die Schüler sich häufiger
in derselben vereinigen. UebrigenS bleibt ja den Kindern bei
der vorgeschlagenen Vertheilung des Unterrichts zwischen den
Hauptarbeiten immer noch ein voller halber Tag zu landwirth-
schafilicher Beschäftigung. Wir müssen daher dringend wünschen,
daß der Tit. Große Rath auf den oben angeführten Antrag,
wenn derselbe bei der zweiten Berathung wiederholt werden
sollte, nicht eingehen möchte." Die Synode glaubte nämlich,
der Antrag sei nicht aufgenommen worden, aber eine solche
Bestimmung ist wirklich im Gesetze. Nun will aber Herr
Mösching noch weiter gehen, und vagen möchte ich doch
geltend machen, daß im Ganzen das Raisonnement der Vorstehcr-
schaft der Schulsynode richiig ist. Wenn Sie die Vertheilung
der 15x18 Unterrichtsstunden der Schulkommisston überlassen,
so riskirl man an einzelnen Orten vielleicht monatelang gar
keine Schule zu haben. Der Zweck der Sommerschule ist
weniger, Fortschritte zu machen, als dafür zu sorgen, daß im
Sommer nicht vergessen werde, was im Winter gelernt wurde.
Daher möchte ich vor dem Antrage des Herrn Mösching warnen.
Was gegen den Antrag des Herrn Gfeüer zu sogen ist, brachte
ich schon tm Eingang an. Wenn irgend etwas übertrieben ist,
so ist eS daS, wenn man die hervorgehobenen U belstände auf
die Mehrzahl der Schulen anwenden will. So schlecht steht
es tm Lande nicht, wie man nach den Behauptungen einzelner
Redner annehmen könnte. Nun komme ich zum Antrage des

Herrn Laulerburg. Er scheint cS heute, wie früher schont nicht
recht zu finden, wenn Anträge, die erheblich erklärt wurden,
bei der definitiven Redaktion verworfen werben, und zeigte heute,
wie früher, einige Empfindlichkeit. Ich glaube entschieden,
wenn bei Gesetzesberathungen hier Besseres geltend gemacht
und berücksichtigt werden kann, was in den meisten Fällen
geschieht, so soll der Berichterstatter gegen solche Vorsch âge nicht
taub sein und dieselben als erheblich zugeben. W n» dann
aber der Regieruugsralh nach nochmaliger Prüfung der Sache
findet, der ursprüngliche Vorschlag solle beibehalten werden,
dann sollen hier die Antragsteller nicht empfindlich sein. Es
ist nicht richtig, wenn Herr Lauterburg sagt, es handle sich um
eine Kleinigkeit Nein, es handelt sich um eine sehr wichtige
Sache. Wenn Sie den vorliegenden Artikel nach dem Antrage
deS Herrn Lauterburg annehmen, so ist eS nicht möglich, den
UntcrrichtSplan durchzuführen, und dann würde bald ein großes
Geschrei einstehen über die großen Opfer, welche sür das Schulwesen

gebracht werden, und über die geringen Leistungen der
Schulen. Herr Lauterburg sprach von Uebertreibungen. Ich
glaube, er hätte selber etwas weniger übertreiben können. DaS
Votum des Herrn Lauterburg wird wahrscheinlich nicht nur
aus mich, sondern auch auf andere Mitglieder der Versammlung
den Eindruck gemacht haben, namentlich für ein Mitglied der
Schulbehörde der Stadt Bern sei viel darin übeitrieben, na-
meutlich wenn er sagt, es sei nicht möglich, daS Gesetz, wie eS

vorliegt, durchzuführen. Zu den speziellen Anträge» deS

genannten Redners übergehend, will ich den ersten zugeben, daß
nach dem Worte „Unterrichtszeit" im vierten Satze eingeschaltet
werde „für die Winterschule." Gegen die Ersetzung des festen
Termins der Winterschule aber durch einen unbestimmten
Ausdruck, wie „Osterzeit" over etwas AehnlicheS müßte ich mich
entschieden aussprechen. Zudem finde ich, eS sei fast lächerlich,
sich am 1. April zu stoßen Man wollte nun einmal einen
bestimmten Zeitraum für die Eintheilung deö regelmäßigen
Schulunterrichtes; der erwähnte Antrag hätte zur Folge, daß
das Gesetz sehr unbestimmt lauten würde. Es wäre nach meiner
Ansicht eine für das Schulwesen sehr nachiheilige Bestimmung,
weil man von ven Schulen unmöglich etwas bestimmtes
verlangen könnte Wenn man dieß will, so muß auch eine

bestimmte Zeit festgesetzt werden, in der Schule gehalten werden
soll. Die Einschaltung der Worte „in der Regel" läßt die

Sache auch unbestimmt. Ein dritter Antrag betrifft die

Verminderung der Unterrichtszeit für die Mädchen (ich glaube,
für die Knaben wolle Herr Lautcrburg xinc solche Verminderung
nicht) auf 24 Stunden. Da gibt er zu, die Vorsteherschaft der
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Schulsynode habe in pädagogischer Hinsicht recht, aber er
behauptet, das praktische Leben verdiene den Vorzug vor
pädagogischen Raisonnements, Ich glaube, wenn dieser Satz des

Herrn Lauterburg, vcs Präsidenten der Sckulkommission der S>adt
Bern, bekannt wird, so werde man sich deßhalb viel in den
Blättern hernnibeißen. Darüber ist viel zu sagen. Herr
Lauterburg hat sich sehr weitläufig über die Bestimmung veSMävchens
ausgesprochen. Ich muß erklären., daß ich von vielen verständigen

Männern, die nicht Pädagogen sind, hörte, daß man
unrecht thue, von Mädchen weniger Schulkenntnisse zu verlangen
als von Knaben. Ich hätte gerne noch näher nachgewiesen,
daß wirklich von Uebertreibung im Gesetze nicht die Rede sein
kann Man will durchaus nicht zu viel von den Mädchen
verlangen; man verlangt hier weniger, als in vielen andern
Kantonen verlangt wird. Darf man das nicht berücksichtigen?
Sollen wir nach dem Ruhme streben, möglichst wenig fürMäv.
chenbildung zu thun? Ich gebe nichts für. diesen Ruhm. Ich
glaube, wenn die Behörden nicht mehr verlangen, als mit den
Verhältnissen des praktischen Lebens verträglich ist, so soll man
es anerkennen. Nach dem Antrage des Herrn Lauterburg, die
Unterrichtszeit für die Mädchen auf 2-4 Stunden wöchentlich
zu redutziren, hätten wir gegenüber dem Entwurf einen
Unterschied' von 6 Stunden, gegenüber dem Antrage der
Vorsteherschaft der Schulsynove einen solchen von 3 Stunden.

So weit, die Schulzeit um 6 Stunden herabzusetzen,
dürfen wir nicht gehen; es wäre nicht gut. Herr Sträub
erblickt eine Zwangsjacke für die Schulkommissionen im
8 tl). Er setzt voraus, die Schnlkommissionen seien so, wie
sie sein sollten, wie sie aber sicher nicht sind; das wird Herr
Sträub mir zugeben. Die Schulkommisstonen thun an den
meisten Orten nicht, was man von ihnen verlangt. In dieser
Beziehung berufe ich mich auf die amtlichen Berichte der Re-
gierungsstaithaiter. Wenn die Sckulkommissionen aber nicht
sind, wie sie sein sollten, so ist cS sicher gut, wenn in gewisser
Beziehung ihnen nicht alles überlassen wird. Man darf in
solchen Fragen die Sache nicht aus dem Auge verlieren, und
nicht der Schulkommissionen wegen Bestimmungen in das Gesetz
aufnehmen, die der Sache nachthcilig werden können. Wenn
die Schule etwas leisten, wenn der UnterrichtSplan ausgeführt
werden soll, so darf es nicht der Schulkommission freistehen,
die Winterschule zu schließen, wann eö ihr bequem ist. Der
Antrag des Herrn Sträub ginge dahin, es derselben freizustellen,
daß die Winterschule auf t. März geschlossen werden könne, so

daß man nur vier Monate Winterschule hätte. Ich betrachte
diesen Antrag als für die Schule sehr nachtheilig und glaube
von Herrn Sträub erwarten zu können, daß er denselben
zurückziehe, wenn er dieß einsieht, nach dem, was er in seinem
Kreise für die Schule leistet. Den Antrag des Herrn Lenz
gebe ich als erheblich zu, weil die Abweichung nicht sehr
bedeutend ist. Herr Steiner unterstützte den Antrag des Herrn
Lauterburg und zog gewaltig gegen Uebertreibung los, namentlich
gegen den letzten Absatz des Paragraphen. Er ließ seinen
Witz über wichtige Sachen spielen und suchte auch der Schulsynode

Eines anzuhängen. Ich denke, die Mitglieder der
Schulsynode werden sich über diesen etwas wohlfeilen Spott
des Herrn Steiner zu trösten wissen. Er wußte sehr wichtig
zu machen, wie die Gemeinden, welche eine größere Zahl von
Unterrichtsstunden haben, als der Entwurf vorschreibt, nach
dem Schlußsatze des 8 1t> in Verlegenheit kämen, weil man
die Zahl wohl hinausschrauben, aber nicht mehr cherabsetzen
könne. Das ist eine Uebertreibung, indem daS Gesetz der
Erzichungsdireklion die Kompetenz gibt, auch da nachzugeben.
Auch eine Gefährdung der Freiheit der Gemeinden will man
n diesem Paragraphen erblicken. DaS ist ein Bölima, den
man gerne bei gewissen Anläßen figuriren läßt. UebrigcnS
glaube ich, es liege keine Gefahr dann, wenn die Behörden
möglichst viel Stunden für den Unterricht der Kinder verlangen;
cS ist dieß nach meiner Ansicht weniger gefährlich, als wenn
das Gegentheil verlangt würde. Wenn man verständig sein
will, darf man sich auf das berufen, was in andern Kantonen

und andern Staaten besteht, und in dieser Beziehung fallen
alle Einwendungen des Herrn Steiner dahin. Die rothen
Backen lasse ich auch gellen, es ist eine schöne Sache für
Kinder, wenn sie blühend aussehen. Aber Sie können sich im
Lande umsehen, in Ortschaften, wo man mehr für die Schule
verlangt, als das Gesetz will, in den fortgeschrittenen Gemeinden

des Kantons, Sie werden deßwegen die Kinder nicht bleich
finden. In dieser Beziehung erwähne ich der tröstenden
Aeußerung eines Mannes, den ich bei Anlaß der Versammlung
der gemeinnützigen Gesellschaft in Glarus sprach, deS Herrn
Seminardirekivr Boll, welcher sagte, es habe ihm recht wohl
gethan, wieder in den Kanton Bern zurückzukehren, das jugendlich

frische Aussehen der Kinder zu sehen gegenüber dem, was
er anderwärts beobachtet. Was die Gymnastik betrifft, so

glaube ich, man dürfe über dieselbe nicht spotten, weil sie für
die körperliche und geistige Ausbildung der Jugend ein
vortreffliches Mittel ist. Deßhalb sehen Sie, daß man in den
Kantonen Zürich und Aargau sogar in den Landschulen daS
Turnen einüben will. Ich glaube, es werde nicht lange gehe»,
bis man auch im Kanton Bern in dieser Beziehung etwaS
beginnen müsse. Es ist übrigens merkwürdig, und der Gedanke
drängte sich mir während des Votums des Herrn Steiner auf,
wie es möglich sei, daß von einer Seite, wo man das Glück
hatte, vortreffliche Schulen zu benutzen, wo man gewiß keine
Opfer scheut, seine Kinder gehörig bilden zu lassen und
denselben viel mehr Unterrichtsstunden auferlegt, als das Gesetz
verlangt, wie man dann seinen Witz hier anspannen kann, um
daS Gesetz lächerlich zu machen. Ich überlasse eS der
Versammlung, ein solches Verfahren zu beurtheilen. WaS man
für sich selbst als vorthcilhast betrachtet, sollte man für Andere
nicht als lächerlich darstellen. Herr Wenger wünscht, daß ein
Minimum für das ganze Jahr festgesetzt werde. Ich glaube,
das wäre nicht gut, weil eS wichtig ist, daß die Winterschule
ununterbrochen stattfinde. ES muß Ordnung in der Sache
sein und man darf den Zweck des Gesetzes nicht auS den Augen
verlieren; ich könnte daher seinen Antrag nicht zugeben. Derselbe

Redner will auch Bestimmungen über die Prüfungen in
das Gesetz aufnehmen. In dieser Beziehung hat Herr Wenger
übersehen, daß der 8 36 dem Regierungsraihe die Befugniß
einräumt, in einer Schulordnung Vorschriften über die
Prüfungen aufzustellen. Man glaubte nickt, daß solche
Bestimmungen in daS Gesetz selbst gehören. Em driller Antrag deS

Herrn Wenger geht dahin, das Wort „getrennten" vor
„Mädchenschulen" zu streichen. Damit ist nichts gesagt, indem
Mädchenschulen immer getrennte Schulen sind gegenüber
gemischten. Ich bitte ab, wenn ich etwas lebhaft geworden bin,
aber Sie werden zugeben, daß dieser Paragraph ein ungemetn
wichtiger, eine Lebensfrage für die Schulen ist; deßhalb glaubte
ich, mit aller Kraft gegen Vorschläge auftreten zu sollen, die
unser Schulwesen aus einen üblen Weg bringen würden.

Abstimmung.
Für den § 111 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag des Herrn Berichterstat¬

ters „
„ den Antrag des Herrn G seller

(Reduktion der Sommerschulzeit auf zehn
Wochen) Minderheit.

Der eventuelle Antrag deS Herrn v. Känel,
betreffend die Schulzeit, fällt svmit dahin.

Für den Antrag deS Herrn Mösching sstatt
15 Wochen zu 18 Stunden zu setzen 27l1
Stunden) 42 Stimmen.

Dagegen 72 „
Für den Antrag deS Herrn Lenz Handmehr.

» „Sträub (den
Schlußtermin der Winterschule auf 1.
März festzusetzen) Minderheit.

Für den Antrag des Herrn Lauterburg
(denselben Termin auf Ostern festzusetzen) „



Der eventuelle Antrag des Herrn v. Känel
(Festsetzung des 25. März) fällt somit
dahin.

Für den zugegebenen Antrag deS Herrn Lau¬
terburg (Einschaltung der Worte „für
die Wimerschnle" nach „Unterrichtszeit") Handmehr.

Für den Antrag des Herrn Lauterburg
(Herabsetzung der wöchentlichen
Unterrichtezeit für Mädchen auf 24 Stunden) Minderheit.

Für den Antrag des Herrn Wenger (Fest¬
setzung eines Minimums der Schulzeit
für daS ganze Jahr) „

Für den Antrag deS Herrn Steiner (Streich¬
ung des Schlußsatzes) „

Für den Antrag des Herrn Wenger (Auf¬
nahme einer Bestimmung über die
Prüfungen) „

8 lt.

Laut er burg. Ich erlaube mir eine Anfrage an den

Herrn Berichterstatter, vorläufig aber eine andere Bemerkung.
Schon wiederholt geschah eö, daß, wenn von Seite eineS

Mitgliedes der Versammlung über die Sache, nkcht über
Personen, Bemerkungen gemacht wurden, der Herr Berichterstatter
eS als persönliche Bemerkung auffaßte. Ich glaube, es sei

dieß eine Veikennung der Stellung vcS Beiichierstatters. Die
Berathungen müßten kruivs herauskommen, wenn man ein

solches Verfahren zur Regel machen wollte. Ich möchte eS

mir daher von mir aus verbitten, wenn solche Bemerkungen
über einen BeraihungSgegenstand persönlich aufgefaßt werden.
Ich darf um so mehr diese Bemerkung machen, als schon einige
Male von andern Berichterstattern auch Vorwürfe gemacht
wurden, die ich nicht einfach hinnehmen mag. Im § 11 ist

die Bestimmung enthalten, wie lange die Feilen dauern, wie
fie vertheilt werden sollen und daß den Lehrern rechtzeitig davon
Kenntniß zu geben sei. Mir ist daS nicht ganz klar. Die
Lehrer haben daS Recht, den Sitzungen der Schulkommissionen
mit berathender Stimme beizuwohnen, daher ist vorauszusetzen,
daß sie von der Festsitzung der Ferien Kenntniß erhalten. Ich
will gewärtigen, welche Auskunft der Herr Berichterstatter
darüber geben wird. Im Schlußsatze heißt eS, der Lehrer könne

die Schule in zwei Fällen aussetzen, eistens in Nothfällen und

zweitens wenn die Versimimlung der Kreissynobe oder deren

Konferenzen auf einen Schullag fallen. Mir dem ersten Theile
deS SatzeS bin ich einve-standen, nicht aber »in dem zweiten,
weil der VersammlungSiag der Konferenzen oder der
Kreissynode zum voraus dem Lehrer bekannt ist, und dieser sich also
bei der Schulkommifsion vorsehen kann. ES ist im Interesse
der Sache wünfcbbar, daß die Schulkommission Kennirnß
erhalte. Eventuel stelle ich den Antrag, das letzte Lemma
des Paragraphen in dem Sinne zu modtfizire», daß nur gesagt
werde, der Lehrer könne in Nothfällen von sich aus die Schule
aussetzen. Wen» dann der Herr Berichterstatter sachliche Gründe
dagegen anführen kann, so werte ich den Antrag zurückziehen.

Herr Berichterstatter. Herr Lauterburg hat heute
auch nicht zum eisten Male dem Berichterstatter einen Sermon
gehalten über Persönlichkeiten. Ich will das Urtheil der
Versammlung anheimstellen, ob es sich der Mühe lohne, ob es der

Fall sei, über das Gesagte empfindlich zu werden. Ich habe

auf die Stellung des Herrn Laulerburg als eines Mitgliedes
der hiesigen Schulkommifsion hingedeutet; daS ist AUeS. Ich
trage den Bemerkungen deS Herrn Lauterburg so viel «IS
möglich Rechnung, und berufe mich dießsalls auf die Verhandlungen.

Wo ich aber die Ueberzeugung habe, daß er im

Vagblatt des Große» Rathes in«.

Unrecht ist, da bin ich entschieden dagegen. Immerhin spreche
ich mich mit Schonung aus, jedenfalls so schonend, als er eS

gewohnt ist aufzutreten. Wenn er aber den Vorschlägen deS
Regicrungsrathes den Vorwurf der Lächerlichkeit, der
Uebertreibung u. dgl. macht, so soll er es dann auch nicht übel
nehmen, nenn man seine Worte nicht immer so gar genau
abwägt. Ich wiederhole aber, daß ich mich keines Ausdruckes
bediente, der ihm das Recht gäbe, sich über eine Beleidigung
zu beschweren Was die Bemerkung des Herrn Lauterburg
über das erste Lemma des Artikels betrifft, so ist allerdings
richtig, daß die Lehrer den Sitzungen der Schulkommifsion
beiwohnen können; aber eS ist möglich, baß ein Lehrer denselben
nicht immer beiwohnt. Daher ist eö gut, wenn der Lehrer
mit zwei Worten von den Beschlüssen in Kenntniß gesetzt wird.
Ich glaube, man dürfe auch die im letzten Lemma enthaltene
Ausnahme in daS Gesetz aumehmen, weil die Lehrer gesetzlich
verpflichtet sind, die Kreissynoden und deren Konferenzen zu
besuchen, deren Sitzungen nlcht immer lange zum voraus bekannt
sind. Endlich weiden die Sitzungen der Schulkommission nicht
so regelmäßig gehalten, um eine Anzeige an den Lehrer über-
flüßig zu machen. Ich möchte Ihnen daher den § 11 unverändert

zur Genehmigung empfehlen.

Lauterburg zieht seinen Antrag zurück.

Der 8 11 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 t2.

Lauterburg. Nur über ein einziges Wort eine Bemerkung

Es heißt im zweiten Lemma dieses Paragraphen, weitere
Ausnahmen in Bezug auf das Minimum der wöchentlichen
Unterrichtsstunden im Winter u. s. w. könne, wo besondere
Verhältnisse sie „nothwendig" machen, die ErzichungSdirektion
gestatten. Ich wünsche nur, daß der Herr Berichterstatter
zugebe, statt „nothwendig" zu setzen „wünschbar". In der
Wirklichkeit wird eS ziemlich auf das Gleiche hinauskommen,
aber streng genommen, kann es zu Uebelständen führen. ES
kann eine Gemeinde in den Fall kommen, eine wünschbare
Aenderung zu treffen, die aber eigentlich nicht nothwendig wäre.

Herr Berichterstatter. Ich sehe wirklich in dieser
Aenderung keine Verbesserung. Ich glaube, solche Ausnahmen
von den gesetzlichen Vorschriften sollen nur da gestattet werden,
wo die Verhältnisse sie nothwendig machen. Der Ausdruck
ftwünschbar" ist zu unbestimmt. Als Regel soll gelten, was
die Vorschriften deS Gesetzes gebieten. Es wird anerkannt, daß
eS Verhältnisse geben kann, wo es gut sei, Ausnahmen zu
gestatten; diese Verhältnisse wurden näher bezcichstet, und ich
glaube, man sollte sich dabei beruhigen können.

Lau ter bur g zieht seinen Antrag zurück.

Der § 12 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 13.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph will, daß
die Schule fleißig besucht werde; er bezeichnet die Gründe, die

als genügend gelten, um Schulversäumnisse zu entschuldigen,;
endlich gibt er dem Lehrer die Kompetenz, in besondern, im
Gesetze nicht vorgesehenen Fällen die Kinder vom Besuche der
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Schule zu diSpensiren. Gegen die letztere Bestimmung
kemoustrirt ebenfalls die Vorsteherschaft der Schulsynove. Ich
habe dieselbe seiner Zeit zugegeben, nicht weil ich glaubte, sie

sei nothwendig, indem »ach der ersten Redaktion des Entwurfes
solche Fälle immerhin hätte» berücksichtigt werden können. Ich
hielt jedoch dafür, eS sei nicht gefährlich, diesen Satz aufzu-
nehmen, weil ich glaubte, ein Lehrer werde nicht ohne Grund
seinen Schüler» die Erlaubniß ertheilen, den Schulbesuch
auszusetzen. Nun macht man aber aufmerksam, daß gar oft Lehrer
schwach genug sein würden, gegenüber einflußreichen Eltern
von dieser Kompetenz nicht gewissenhaften Gebrauch zu machen,

und so die Lehrer in eine schiefe Stellung kämen. Ich muß

gestehen, nachdem erfahrne Schulmänner sich in diesem Sinne
darüber ausgesprochen haben, wünschte ich, daß das zweite
Alinea ganz gestrichen werde. Auch der RegierungSrath hat
dieß genehmigt Man hätte dann im ersten Lemma nach dem

Worte „gelten" einzuschalten „namentlich."

Mösching. Als gültige EntschuldigungSgründe werden
im Gesetze angeführt: Krankheit deS Schülers, unter
Umständen auch Tod der Eltern, Todesfälle in der Familie „und"
sehr ungünstige Witterung u s. w. Ich wünsche nun, daß
das Wörtchen „und" ersetzt werde durch „oder". Bezüglich des

letzten Satzes hatte ich bereits den Entschluß gefaßt, auf
Streichung desselben anzutragen. Bisher wurde es so gehalten,
daß die Schulkommission nölh,genfaUS das Aussetzen der Sckule
auf einen Tag auf Begehren bewilligte. Ich stimme daher
auch zur Streichung.

Lauter bürg. Das ist wieder einer der wichtigsten
Paragraphen. Bei der ersten Berathung habe ich gegen etwas
angekämpft, das nun wieder aufgenommen werden will, und
zwar im Interesse des Schulbesuchs. Der Große Rath trug

'' damals den Verhältnissen Rechnung und nahm den Nachsatz
ans; infolge eines Begehrens der Schulsynode will man nun
wieder davon abgehen. Wenn ich mich in die Stellung der
Schulkvmmission versetze, so ist eS für sie bequem, wenn daS

Wort „namentlich" vor den Enischuldigungsgründen steht;
man kann dann allcS Mögliche hineinziehen Davor hatte ich
bei der ersten Berathung ein gewisses Grausen, deßwegen sprach
ich mich dagegen a»S, indem ich fand, nur Krankheit und
ungünstige Witterung (letzteres für schwächliche Kinder) seien

genügend. um als Entschuldigung für Schulversäumniß zu
gelten. Um aber auch ander» Verhältnissen Rechnung zu

tragen, fti d m Lehrer das Recht eingeräumt, unter Umständen
das AaSntzen des Schulbesuchs zu bewilligen. Wenn man
nun glaubt, eS sei dem Schulwesen damit kein Dienst geleistet,
so mag mau daS Wort „namentlich" wieder aufnehmen. Aber
da sehen Sie, wie verschieden die Ansichten sein können. Der
Schulbesuch gewinnt jedenfalls nicht damit. Ferner sind im
vorliegenden Paragiaphen als EntschuldigungSgründe angeführt:
Krankheit der Eltern und Todesfälle in der Familie. Nun
mache ich Sie aufmerksam, daß eS eine ganze Menge Kinder
gibt, die nicht deichen Eltern wohnen und dann nicht unter
der vorliegenden Redaktion begriffen wären. Nimmt man aber
daS Wort „namentlich" ans, bann geht eben allcS iu'S Maß
Jnsosezn will ich mich der Annahme deS Artikels niât widersetzen.

Ich habe nur daS Wort ergriffen, um den bei der ersten

Berathung eingenommenen Standpunkt zu wahren.

Herr Berichterstatter. Bezüglich der letzten Bemerkung
wiederhole ich, was ich schon gesagt. Ich glaube, es sei nie

zu spät, etwas Besseres zu beschließen, und eS scheint, Herr
Lauteiburg theile diese Ansicht auch ES kommt nicht in
Betracht, wer einen Aulrag gestellt, sondern ob etwaS Besseres

vorgeschlagen worden sei oder nicht. Dafür ist eben die zweite
Berathung, »m auf die Sache zurückzukommen. Den Antrag
des Herrn Mösching gebe ich als erheblich zu.

Der § 13 wird mit der zugegebenen Abänderung durch
daS Handmehr genehmigt.

§ 1-1.

Herr Berichterstatter. Der 8 1-1 bestimmt daS Minimum

der Schulversäumnisse und das Verfahren gegen Säumige.
Derselbe wurde bei der ersten Berathung durch das Handmehr
genehmigt; gleichwohl muß ich nun eine gründliche Aenderung
beantragen. Ich überzeugte mick erst gestern, daß der
Paragraph, wie er lauiet, nickt enthält, was eigentlich der Große
Rath wollte; eS ist eine Verdeutlichung absolut nöthig. So
wie der Paragraph lautet, ist er viel strenger, als der Große
Rath will. Man wollte die uuenlschuidigten Schulversäumnisse
blS zu einem Sechstel der Unterrichtsstunden hingehen lassen,
nachher hätte man gemahnt; wenn dann in eine», folgenden
Monate wieder Schulversäumnisse von gleichem Belang
einträten, würde gestraft ohne Mahnung. Nach der Redaktion
des zweiten Lemma, wie sie vorliegt, müßte jede einzelne Schul-
versäumuiß bestrast werden. Ich schlage Ihnen nun folgende
Redaktion des Paragraphen vor: „Wenn die unemschuldigten
Schulversäumnisse während eines MonaiS im Winter und
innert vier Wochen im Sommer einen Sechstel der Unterrichtsstunden

überschreiten, so sollen die Fehlbaren das erste Mal
von der Schuikommisston schriftlich gemahnt werden. Bei
jeder ferneren monatlich einen Sechstel der Stunden überschreitenden

Schulversäumniß während deS gleichen SchulhalbjahreS
dagegen, desgleichen, wenn die unentichuldigten Abwesenheiten
während eines MonaiS im Winter und innert vier Wochen
im Sommer einen Dnitheil der Stunde» überschreiten, soll ohne
vorausgegangene Mahnung Anzeige an den Regierungsstatthalter

erfolgen." So glaube ich, brückt der Paragraph aus,
was man bei der ersten Berathung hineinlegen wollte.

Roth von Bipp. Es gibt Fälle, wo die Anzeige wegen
Schulversäumniß gegen arme Leute gerichtet werden sollte, wenn
ein Klub armer Leute aus nicht zu eiilschuldtgenden Gründen
die Schule versäumt; in solchen Fällen wäre es für die
Schulkommission ost lästig, eine Anzeige zu machen. Daher möchte
ich eine Abänderung deS Paragraphen in dem Sinne eintreten
lassen, daß eS bei seriurer Schulversäumniß nach vorausgegangener

Mahnung der Schulkommisston frei stehe, die Anzeige
beim Richter zu machen oder die Fehldaren selbst vorzuladen.
Ich glaube,, eine große Gefahr würde daraus für die Schule
nicht einstehen, dagegen wäre eS eine Erleichterung für die
S nul ko m mission in einzelnen Fällen.

Lenz. Ich bin so frei eine Abänderung in dem Sinne
zu beamragcn, daß stall cineS Sechstels gesetzt werde zwei
Sechstel. Ich glaube, wir machen da ein Geley, dessen
Vollziehung nickt möglich ist, wenn man vorschreibt, daß Kinder,
die im Sommer zur Arbeit angehalten werde» sollten, der
Strafe ausgesetzt wären, wenn sie nur einen Tag in der Woche
fehlen würden. Ich war auch Mitglied einer Schulkvmmission
und sah, wie man sich zu helfen suchte; man machte Klassen
und nahm an, daß Kinder über zehn Jahren die Schule
weniger zu besuchen brauchen als die jünger», und dennoch waren
wir immer im Falle, Mahnungen und Mahnungen ergehen z»
lassen und Anzeigen beim Richter zu machen.

Gygar. Ich bin im Falle, die gestellten Anträge zn
bekämpfen, vorerst denjenigen des Herrn Roth Ich gebe zu, daß
es für die Schulkommissivn unangenehm ist, Eltern, die ihre
Kinder nicht in die Schule schicken, anzuzeigen; aber eS ist noch
manches unangenehm. Wenn der Staat große Opfer für das
Schulwesen bringt, wenn man Lehrer besoldet, Schulhäuser



baut, dann soll man auch von den Eltern verlangen, daß sie

^thre Kinder nicht nur die halbe Zeit, sondern fleißig in die
Schule schicken, und wenn ein Kind nur die Halste oder einen
Drittel der UmerrichlSstiinben besucht, so kann man nicht von
fleißigem Schulbesuch reden. Durch den Antrag deS Herrn
Roth würde die Sache so kommen: im ersten Monat würden
säumige Eliern ihre Kinder fast nie in die Schule schicken, im
zweiten Monar etwa die halbe Zeit, im dritten Monat würden
Sie berechne», wie viel »och fehlen dürfe, um nicht dem Richter
überwiese» zu werden. UebrigcnS kommt es auch da viel auf
die Gewohnheil an. In den Gemeinden, wo die Schnlkom-
Missionen streng verfahren, hat mau sozusagen keine
Fehlbaren, so daß der Schulbesuch auf 95—96 Prozent kommt,
während andere Gemeinden, wo die Schulkommissionen lauer
waren, die Gemeinden viel mehr zu kämpfen und vielmehr
Fchlbare hatten.

Matthys. Ich muß dasjenige, was Herr Gygar soeben
sagte, bestättgen, und glaube nickt, daß man den Armen
gegenüber die Rücksicht eintreten lassen könne, welche Herr Noth
wünscht. Im Gegentheil, ich glaube, wenn der Arme der Ge-
scheideite im Dorfe wäre, so würde er bald nicht mehr arm
sein. Wir müssen also namentlich dafür sorgen, daß die Kinder
der Armen gehwig gebildet werden. UebrigenS haben die Annen
ihre Kinder zu Hause nicht so nothwendig, wie die Wohlhabenden;

eS ist dabei oft mehr Vvrunheil und Nachläßigkeu der
Eltern im Spiel. Auch der ärmsten Familie ist es möglich,
die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. WaS ist die
Konsequenz des von Herrn Lenz gestellten Antrages? Wenn dieser

Antrag angenommen wird, so geben Sie zu, daß ein Kind,
wenn eS auch nur sechs Jahre alt ist und zu Hause nichlö
nützen kann, zweimal in der Woche fehlen darf, nur vier Tage
in die Schule gehen muß und daß die Schulkommission nicht
einschreiten darf. Wollen Sie das? Es wäre nach meiner
Ueberzeugung eine Versündigung an der künftigen Generation.

Noth von Bipp. Nur eine kleine Berichtigung gegenüber
Herr Gygar. Es ist nicht richtig, wenn mein Annag so

aufgefaßt wird, daß Kinder 2—3 Monate lang die Schule
ungestraft versäumen könnten; der letzte Abschnitt des Paragraphen

würde dennoch bleiben. UebrigenS halte ich dafür, die

Latitude, welche ich der Echulkommission einräumen möchte,
könnte auch wohlthätige Dienste leisten.

Berger. Ich möchte auch nicht, daß ein Kind einen
Dritthetl der Unterrichtszeit versäumen dürfe, bei Leib und
Seele nicht, sonst lasse man die Gemeinden machen.
Volksbildung ist VolkSbesreiung, sagte Zschokke. Wir sind eS den

künftigen Generationen schuldig, daß der Unterricht Früchte,
reiche Früchte trage für die Jugend.

Herr Berichterstatter. Gegenüber dem Antrage deS

Herrn Roth möchte ich vor Allem fragen: wann soll das
Mahnen aushören und daS Strafen anfangen? Nach dem
Gesetze wird halbjährlich, also jährlich zweimal gemahnt; daß
ist gewiß nicht zu viel. Ich glaube, man soll den Zweck immer
fest im Auge haben, den man bei unsrer Schulreform erreichen
wollte, und das vertrage sich mit dem Antrage des Herrn Roth
nicht- UebrigenS hat Herr Gygar richtig darauf geantwortet
und ich möchte davor warnen. Herr Lenz möchte vas Maximum

der uneuischulbigten Sckulvcrsäümnisse gerader» veidop-
peln; er machte namentlich auf die Schwierigkeit.- des
Schulbesuches im Sommer aufmerksam. Ich frage, ob olche Klagen
Berücksichtigung verdienen, nachdem es nun möglich gemacht
ist, daß während 6 3—U1 Wochen Ferien eintreten können,
so daß man während der 15 Wochen Schulzeit im Sommer
mehr als die Hälfte frei machen kann. Unter diesen Umständen
können die Kinder auf dem Lande genügend zur Arbeit
verwendet werden. Man will nun einmal einen Schritt vorwärts
thun, daß unsere Jugend besser gebildet werde, als eS bisher
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geschah UebrigenS muß ich aufmerksam machen, daß es Kantone
gibt, wo jede einzelne Schulversäumniß gestraft wird. Im
Kanton Zürich beträgt das Marimum der unentschuldigten
Schulversäumnisse drei balbe Tage im Monat. Die Schulin«
spektvren und die Schulsynode wollten etwas weiter gehen als
der Entwurf und das Marimnm vermindern. Im Oberaargau
ist allerdings, wie Herr Gygar bemeikte, der Schulbesuch durch- ^

scknitilich am fleißigste!,, und ick finde, wenn dort etwas streng
verfahrm wird, so dürfe mau das Beispiel dieser wohlhabenden
Landcsgegend wohl auch anderwärts befolgen. Der Wohlstand
derselben steht nach meiner Ansicht in enger Verbindung mit
dem fleißigen Schulbesuche.

Abstimmung

Für den 8 11 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag deS Herrn Noth Minderheit.
/, st » » „ Lenz „

8 15.

Herr Berichterstatter. Ich möchte nur den Antrag
stellen, entsprechend frühern Beschlüssen, auch bei diesem
Paragraphen das Wort „Rlchteramt" zu ersetzen durch „RegierungS-
statihalieramt."

Tscharn er, gewesener Oberlichter. ES ist freilich sehr
unangenehm für die Mitglieder des Großen RaiheS, welche zu
Hause die thuen mitgetheilten Gesetzesentwürse sorgfällig
geprüft haben, wenn dann in der Sitzung selbst hier, sozusagen
ohne Vorberathuug, Abänderungen vorgebracht werden. Ich
mache aus daS Reglement aufmerksam, welches vorschreibt, daß
Entwürfe und Vortrüge des RegiernngsraiheS zweimal 21
Stunden auf dem Kanzleitisch deponirl sein sollen, bcvor sie

zur Behandlung kommen. Es wäre sehr zu wünsche», daß die
Gesetzesentwürse, wie sie bei der ersten Berathung angenommen
wurden, ausrecht erhallen, nicht abgeändert würden. Ich komme

zu dieser Bemerkung, weil ich zur Stunde, obschon ich der

Verhandlung ziemlich auftn.rksai» folgte, nicht recht weiß, wie
es sich mit den Anzeigen der Schulkommiision verhält. Ist die

Schulkommission gebunden an die Anzeigen der Lehrer, oder
hat sie daS Recht, dieselben m prüfe»? Ich glaube, eS ist

wichtig, den Grundsatz festzuhalten, wie er gegenwärtig gilt,
daß die Schulkommission besngt sei, die Anzeigen ru prüfen.
Ich beantrage daher die Aufnahme eines Zusatzes in diesem
Sinne. Wenn dieses nicht exprossis verftis in das Gesetz

aufgenommen wird, so wird man sich darüber streiten Im Falle
des Zweifels soll man die Sache deutlich aussprecken. Welches
ist der Stand d-r gegenwärtigen Gesetzgebung über bas Recht
der Schulkommission? Der Entscheid über den Werth oder

Unwerth eines Eutschuldigungsgrunbes ist der Schulkommiision
überlassen. Gehen wir einen Sckntt weiter, so sieden wir
auch in der Gertcktssatzung von 1787 une ähnliche Bestimmung,
ebenso in der Schulordnung von 1729, welche dem Schulvor-
stande -die Prüfung der Enlschuldigungsgründe überlädt. DaS
ist der altbernische Standpunkt. UebrigenS ist eS ein großer
Trost für die Eltern, wenn sie wissen, daß die Schulkommission
die Sache prüfen kann. Es gibt Leute, die gegen Hunger,
gegen Kälte kämvtcn müssen, daher sollen -die Behörden alle

Verhältnisse in's Auge fassen. Der Zusatz würde also lauten:
„Die Ueberweisung an daS RegierungSstallhaiteraml braucht
jedoch in solchen Fällen nicht stattzufinden, in welchen die

Schulkommission nach ihrem Ermessen den EntfchulbignngSgrunv
für genügend erachtet."
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Matt by s. Herr Tscharner hat allerdings geschichtliche
Studien gemacht, er hat aber übersehen, daß dasjenige, was er

will, im Z 15 wirklich enthalten ist. Die Schulkommission
entscheidet darüber, ob die vom Lehrer noiirtcn Abwesenheiten
hinlänglich entschuldigt seien oder nicht. Im 8 13 ist festgesetzt

welche Abwesenheiten als entschuldigt gelten sollen, und
Sie werden wohl hier diese Regel festhalten wollen.

Tscharner. Ich möchte Herrn Matthys bemerken, daß
eS im Z 15 heißt, die Schulkommission habe die vom Lehicr
bezeichneten Abwesenheiten zu berechnen; wenn also die
Schulkommission ihre Addition gemacht hat, so ist ihre Aufgabe fertig.
Sie soll aber nicht eine bloße Addiitonsmaschine sein. Wenn
der Artikel den Sinn hat, welchen Herr Matthys in demselben
finde» will, so ist er nicht deutlich genug redrgirt. Bei einer
so wichtigen Sache aber soll man deutlich sei». Es handelt
sich darum: ist die Schulkommission eine Maschine oder eine
denkende Person?

Matthys. Es ist natürlich, daß der Lehrer die
Abwesenheiten notirt; er legt das Verzeichniß derselben der
Schulkommission vor; diese prüst die Abwesenheiten und hat sie zu
berechnen. Damit ist deutlich ausgesprochen, daß die
Schulkommission nicht bloß eine Maschine ist, sondern baß sie auch
zu untersuchen hat, aus welchen Gründen die verzeichneten
Schulvcrsäumuisse stattgefunden habe»; ob die Anzeige an daS
Regierungsstatthalteramt stallfinden soll oder nicht. Ich glaube
also, die Sache sei klar.

Herr Berichterstatter. Ich begreife wirklich weder die
eine noch die andere Einwendung deS Herrn Tscharner.
Bezüglich des von ihm beantragten Zusatzes weiß ich ihm nickt
besser zu antworten als Herr Matthys. Was Herr Tscharner
wünscht, ist expresms vordiz im § 15 gesagt, und wenn man
auf den 8 13 zurückgeht, so ergibt sich die Sache noch klarer.
Sonderbar kam es mir vor, wie Herr Tscharner sich bei diesem
Artikel ereifern konnte wegen Aenderungen, welche der Berichterstatter

im Einklang mit früher gefaßten Beschlüssen vorschlägt.
ES ist nichts Anderes als eine Konsequenz eines früher
gefaßten Beschlusses. Aber wenn ich auch mehr beantragt hätte,
so ist es doch wohl noch nie im Großen Rathe vorgekommen,
daß man einem Berichterstatter das Recht bestrilt, im Elngangs-
rapporte wünschcnswerthe Aenderungen zu beantragen. Soll
der Regierungsrath oder der Berichterstatter dieses Recht nicht
haben? DaS kann schlechterdings nickt so gemeint sein. Was
nützt sonst die zweite Berathung der Gesetze? Was wäre das
PelitivnSrcckt? Es können bis zum letzten Tage der Berathung

Petitionen einkommen: soll man sie nicht berücksichtigen
dürfen? Ich wünsche daher, daß der Paragraph in der von
mir vorgeschlagenen Fassung angenommen werde.

Der 8 15 wird in der vom Herrn Berichterstatter
vorgeschlagenen Redaktion genehmigt; der Antrag des Herrn
Tscharner bleibt in Minderheit.

8 16.

Herr Berichterstatter. Auch hier muß ich, konsequent
mit frühern Beschlüssen, eine Abänderung beantragen, indem
daS Wort „Richterämter" zu ersetzen ist durch „RegicrnngS-
statthalter." Ferner ist der Schluß des ersten Satzes also zu
mooifiziren: „und sind ihnen ohne Zögerung zur Beurtheilung
zu überweisen." Im Uebrigen habe ich bei der ersten Berathung
in Aussicht gestellt, es sei noch zu untersuchen, ob eS nicht
besser wäre, die Bußen nach der Zahl der Versäumnisse
einzurichten, und ob nicht der Schulkommission das Recht ein¬

geräumt werden sollte, in der Regel von sich auS zu strafen,
und nur in schweren Fällen die Anzeige weiter gehen zu lassen.

Nach näherer Untersuchung habe ich gefunden, es gienge nicht,'
die Bußen nach der Zahl der Sckulversäumnisse zu richten, da
noch andere Verhältnisse zur Berücksichtigung kommen können;
auch die Einräumung der Befuguiß zu strafen an die
Schulkommission wäre nach meiner Ansicht nickt gerechtfertigt.

Tscharner. Wenn ich die Freiheit genommen habe zu
bemerken, daß eS gut wäre, dem Großen Rathe in wichtigen
Angelegenheiten 2x24 Stunden Bedenkzeit zu lassen, bevor er
seine Beschlüsse faßt, so war es nicht wegen des Wortes
„Regierungestaithalter" oder „Gerichtspräsident", sondern weil
die ganze Grundlage des Entwurfs durch die Vorschläge deS

Herrn Berichterstatters verschoben wurde. DaS Reglement
des Großen RatbeS sagt: „Uckerdieß müssen Vorschläge zu
Gesetzen und allgemeinen Verordnungen mit den dazu gehörigen
Gutachten, und schriftliche Gutachren mit den Anträgen über
wichtigere Gegenstände, wenigstens zwei Tage vor ihrer
Behandlung in der Kanzlei zur Einsicht liegen." Ist das geschehen
mit diesen wichtigen AbänderungSamrägen? Nein; deßwegen
ist eS wohl erlaubt, hier ein Wort darüber zu sagen. Was
den vorliegenden Paragraphen selbst betrifft, so erlaube ich mir
einige Bemerkungen über denselben. Da kommt eine der
wichtigsten Fragen zur Sprache, bei deren Erörterung man viel
Zelt verlieren könnte, die Frage der rechtlichen Gültigkeit der
Anzeigen der Schulkommissionen. Im Entwürfe heißt eö, diese

Anzeigen haben „Beweiskraft." Was will das sagen? Es
soll wahrscheinlich sagen: „volle Beweiskraft." Dann heißt
eö ferner, diese Anzeigen seien „ohne Zögerung" zu beurtheilen.
Ist das nöthig zu sagen? Das versteht sich von selbst. Dann
ist von „Fehlbaren" die Rede. Man sollte gerade sagen, wer
die Fühlbaren seien, ob die Eltern, damit man nicht die Kinder
darunter verstehe. Hierauf kommen die Bußen. Ich bin s»

frei, den Antrag zu stellen, daß man den Betrag derselben auf
die Hälfte herabsetze. Schließlich kommt noch ein wichtiger
Umstand in Betracht. Es handelt sich um Gefangenschaft,
tnoem es im Entwürfe heißt, die Fehlbaren seien nur Buße zu
bestrasen, „oder mit verhältnismäßiger Gefangenschaft." Wer
mit Strafsachen vertraut ist, wird wissen, baß das ernen
doppelten Sinn haben kann. Die eine Ansicht kann daS Gesetz
so auffassen, daß der Richter cniweder Buße oder Gefangenschaft

aussprechen könne; die andere Ansicht kann annehmen,
wer nickt zahle, müsse zu Gefangenschaft verurtheilt werden.
Wie ist eS nun verstanden? Hat der Richter das Recht, sofort
Gesangenschafl oder Buße zu erkennen? Kann der Rlchier den
Familienvater à zu Buße, den Familienvater B wegen des
gleichen Vergehens zu Gefangenschaft veruriheilen? Der Herr
Berichterstatter möge die Güte haben zu erklären, was der
NegierungSraih darunter verstehe; der Paragraph ist nicht
deutlich. Das Eine oder daS Andere sollte deutlich gesagt
werden. Das ist nicht nur Redakiionssache, wo es am Ende
gleichgültig wäre, ob dieser ober jener Ausdruck im Gesetze
stehen würde. Ich beantrage daher die bereits erwähnten Ab,
änderungen des 8 16.

Bucher. Ich bin im Falle, einen Antrag zustellen, der
einigermaßen mit dem einig geht, was der Vorredner will. Ich
möchte das Minimum der Buße statt aus Fr. 2-4 aufFr. 1—2
festsetzen. Es lst daS erste Mal, daß die Leute bestraft werden.
ES trifft gewöhnlich arme Personen, welche dann noch die
Kosten zu zahlen haben. Es ist hart für Leute, die oft nicht
einmal Geld haben, für ihre Kinder Brod zu kaufen, um sie

in die Schule zu schicken. Für Bestrafung derRückfälle stimme
ich zum Entwürfe.

G y gar. ES ist wirklich, wie Herr Tscharner sagte/nicht
deutlich ausgedrückt, ob der Richter die Befugniß habe, das
Eine oder Andere auSzusprechen. Ich habe eS so aufgefaßt,
aber wie eö scheint, ist der Herr Berichterstatter anderer Ansicht.



Daher stelle ich den Antrag, den § >6 in dem Sinne zu
ergänzen, daß ver Richter befugt sei, Buße oder Gefangenschaft
auSzusprechen, Ich war auch einmal im Falle, eine Anzeige zu
unterzeichnen ; der Betreffende bezahlte die Buße verschiedene Male,
ohne sich etwas daraus zu machen; endlich wurde derselbe vom
Richter zu Gefangenschaft verurtheilt. DaS wirkte. Die Buße
wird am Ende bezahlt, aber in Gefangenschaft geht Niemand
gerne.

Schneeberger im Schweikhof. Mit der Ansicht dcS

letzten Redners könnte ich mich nickt einverstanden erklären.
Wir haben hier ein Minimum und ein Maximum mit drei
Klassen. Welches ist der Zweck der Buße? Aeufnung deS

Schulgutes. Es ist vorgesehen, daß der Richter Gefangenschaft
auSsprechen könne, aber dieß soll nur dann geschehen, wenn die

Buße nicht bezahlt werden kann. Ich war auch im Falle,
Bußen wegen Schulversäumnissen auszusprecken, oder solche im
Falle der Nichtbezahlung in Gefangenschaft umzuwandeln Um
den Paragraphen deutlicher zu machen« möchte ich nach dem
Worte „orer" einschalten: »nicht vermögenden Falles mit ver-
hälftußmäßiger Gefangenschaft rc." Den Antrag des Herrn
Tscharner auf Einschaltung deS Wortes „volle" vor „Beweiskraft"

möchte ich unterstützen.

Herr Berichterstatter. Vor Allem muß ich die

Behauptung des Herrn Tscharner bekämpfen, als wäre durch die

Anträge deS Berichterstatters die ganze Grundlage dcS GeseyeS

verschoben und das Reglement nicht gehörig beobachtet worden.
Ich behaupte, VaS sei entschieden unrichtig. Ich verfuhr nickt
anders, als es bisher Uebung war; ich berufe mich auf die

Verhandlungen des Großen Rathes und aus daS Protokoll.
Wenn mann mir nachweisen kann, daß es nicht richtig ist, so

werde ich mich befleißen, es in Zukunft besser zu nrachen. Die
Bestimmung, daß die Anzeigen der Schulkommissiouen Beweiskraft

haben sollen, wurde infolge des Verfahrens einzelner
Richterämter ausgenommen, welche bei Anzeigen von
Schulkommisstonen gleich verfuhren, wie bei Anzeigen von Privaten,
und das ist nicht statthaft. Die Einschaltung dcS Wortes
„volle" vor „Beweiskraft" gebe ich zu, nicht aber den fernern
Antrag des Herrn Tscharner, die Bußen auf die Hälfte
herabzusetzen. Dagegen kann ich den Antrag dcS Herrn Bucker alS
erheblich zugeben. In Betreff der Anfrage, wie die Gefangcn-
schaftsstrafe anzuwenden sei, muß ich bemerken, daß das Gesetz

hier bereiiS einmal berathen wurde, und daß ich annahm,
der Große Rath habe diese Bestimmung so verstanden, wie ich:
daß der Richter da, wo die Buße nicht geleistet werden kann,
verhältnißmäßige Gefangenschaft erkennen könne. Wenn man
es deutlicher machen will, so kann man einschalten: „oder wo
die Buße nicht geleistet werden kann ic." Herr Gyqar stellte

zwar den Antrag, eS dem Richter frei zu stellen, Buße oder

Gefangenschaft zu erkennen; aber ich glaube, damit gienge man
etwas zu weit Keine der Behörden, welche sich mit der

Vorberathung des Entwurfes befaßten, wollte so weit gehen.

Gygar. Ick möchte den Herrn Berichterstatter ersuchen,

sich noch deutlicher auSzusprechen. Wenn der Richter einen

ganz armen Mann straft, kann er annehmen, derselbe sei nicht
im Stande, die Buße zu leisten; oder kaun er erst Verhältniß-
mäßige Gefangenschaft-rkennen, wenn sich nach einem halben

Jahre die ZahlungS^gigkeit dcS Betreffenden herausstellt?

Herr Berichterstatter. Ich habe bereits gesagt: wo die

Buße wegen Unvermögens nicht bezahlt werden kann, soll Ge.

fangenschaft ciftnnl werden.

Herr Präsident. Da der Borwurf deS Herrn Tscharner
bezüglich der Handhabung deS ReglcmenteS gewissermaßen

gegen das Präsidium gerichtet ist, so habe ich einiges darauf zu

erwiedern, indem ich die von diesem Redner ausgesprochene

Ansicht für unrichtig halte. Ich würde eS zwar gerne sehen,

Tagblatt des Großen Rathes «seo.
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wenn eS möglich wäre, daß wesentliche Anträge, welche der Be-
richterstatter hier zu stellen hat, jeweilen den Mitgliedern des
Großen RatheS ausgetheilt werden könnten; daß eS aber nach
dem Reglemente gefordert werden könne, daß solche Anträge
zwei Tage vor ihrer Behandlung auf dem Kanzlettische liegen
sollen, das kann ich schlechterdings nicht finden. Denn wenn
man das gegenüber Mitgliedern deS Regierungsrathes geltend
machen will, so müßte man eS auch gegenüber Anträgen geltend
machen, die aus der Mitte der Versammlung gestellt werden.
Dann würde es so kommen, daß bei jedem hier gestellten
Antrage gesagt würde: jetzt brechen wir ab und fahren nach 2x24
Stunden wieder fort. Es ist übrigens im Reglemente dafür
gesorgt, daß Anträge, die hier gestellt werden, nur erheblich
erklärt werden, daß bei der definitiven Redaktion darüber noch
entschieden werden kann, so daß eine Gefahr, übernommen zu
werden, nicht vorhanden ist.

A b st i m m u n g.

Für den K 1st mit oder ohne Abänderung, die
zugegebenen Modifikationen inbegriffen

Für den Antrag deS Herrn Tscharner (Her¬
absetzung aller Bußen auf die Hälfte)

Für den Antrag des Hcrrn Tscharner (Auf¬
nahme eines ZusatzcS über Erkennung von
Buße oder Gefangenschaft)

Zum Schlüsse werden noch angezeigt:
1) eine Zuschrift des Herrn Professor Leuenberger

welcher die Annahme seiner Wahl als Mitglied deS

schweizerischen Ständerathes erklärt;
2) eine Interpellation des Herrn Großrath Karrer,

betreffend die Ost westbahn. (Bezüglich der letztern
siehe GroßrathSvcrhandlungen. Seite 173 hievor.)

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

W

Handmehr.

Minderheit.

»
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Achte Sitzung.

Dienstag den 27. November 186t).

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Borsitze deê Herrn Präsidenten Ni g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bangerter, Bürki
zu Word, Ftück, Friedli bet Wynigen, Girard, Jmer, Karlen,
Jakob; Müller-Fellenberg, RöthliSberger, Gustav; Schneider,
Arzt; Steiner, Oberst, und Theurillat; ohne Entschuldigung:
die Herren SIebi, Rudolf; Brand-Schmid, Lühlmann, Burger,
Bützberger, Carlin, Chevrolet, Chopard, Fleury, Friedli,
Friedrich; Gobat, Guenat, Gyger, Haag, Hermann, Hofer,
Hessmeyer, Jacquet, Jeanneral, Jmhoof, Benedtkt; Kaiser,
Karlen, Johann Gottlieb; Kasser, Knuchel, Kohler, Koller,
Lehmann, I. U ; Loviat, Luginbühl, Lüthy, Marquis, Marti,
Messcrli, Morel, Moser, Johann; Moser in Koppigen, Prudon,
Riat, Rohrer, Rosselet, Ryser, Scholer, Seiler, Trorler und
Wagner.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Mühlethaler zeigt der Versammlung an, daß die Liste
der von ihm angeregten Subscription zu Gunsten deS Winkel,
riedvereins und der Wasserbeschädigten bis und mit Freitag im
Weibelzimmer dcponirt sei, daß dann die eingegangenen
Beträge in Empfang genommen und in der nächsten Sitzung
darüber Rechnung gelegt werde. Die Einladung an alle
Mitglieder, ihr Scherflein beizutragen, wird erneuert.

„Der RegierungSrath wird — im Einverständnis
mit der Kirchensynode — den Besuch der kirchlichen
Unterweisung so ordnen rc/ (Das Uebrige nach dem
Entwürfe.)

Dr. Lehmann, ErziehungSdirektor, als Berichterstatter.
Durch den 8 17 wollte man vielfachen Wünschen, die seit
längerer Zeit hier und auch außerhalb des Großen Rathes
geäußert wurden, entgegenkommen in der Weise, baß man eine

neue Regelung der kirchlichen Unterweisung einführt. Den
Antrag der Kirchensynode haben Sie vernommen. Sie geht
offenbar von der Befürchtung aus, daß der RegierungSrath
bei Erlassung des Regulativs seine Befugniß überschreiten und
die Rechte nicht beachten könnte, welche der Kirchensynode nach
dem Gesetze von 1852 bezüglich deS Jugendunterrichis zustehen.
Ich halte nun dafür, die Einschaltung, welche die Kirchensynode
verlangt, sei unnölhig, sowie ihre Besürchtung unbegründet ist.
Man soll annehmen, daß der RegierungSraih die gesetzliche
Befugniß der Kirchensynode achte. Jedenfalls, wenn eine solche
Einschaltung zu Gunsten der Kirchensynode aufgenommen
würde, könnte man verlangen, daß auch die Rechte der Schulsynode

gewahrt werden, denn nach Umständen kann die
Einrichtung des kirchlichen Unterrichts für die Schule sehr störend
sein. Die Staatsbehörden sollen sowohl für die Kirche als
für die Schule sorgen. Ich empfehle Ihnen daher den
Paragraphen, wie er vorliegt, zur Genehmigung.

G feller zu Wichtrach. Ich will keinen Antrag stellen,
dagegen möchte ich einen Wunsch äußern. Bis dahin herrschte
bei Ertheilung des religiösen Unterrichts große Verschiedenheit
und Verwirrung. Am einen Orte genügte ein Jahr, am andern
Orte wurden zwei Jahre verlangt. Kinder, die im 16. McrS-
ihrcn Wohnsitz änderten, mußten neu eintreten. Um diesen
Uebelstand zu beseitigen, wünsche ich, daß Vorsorge getroffen
werde, damit die Kinder nicht mehr bis in'S 17. Altcrsjahr
hingehalten werden.

Herr Berichterstatter. Ich habe auf die Bemerkung
deS Herrn Gfeller zu erwiedern, daß das allerdings einer der
Punkte ist, der regulirt werden muß. Es wurde in dieser
Hinsicht schon von verschiedenen Seiten geklagt.

Der § 17 wird durch das Handmehr genehmigt.

18.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die §I 19 und ZG.

Tagesordnung:
Fortsetzung der zweiten Berathung des Gesetzes

über die öffentlichen Primärschulen deS Kants
nS Bern.

(Siehe Großrathsverhandlungen der gestrigen Sitzung, Seite
204 ff.)

8 17.

ES wird eine Vorstellung der evangelisch-refor-
mirten Kirchensynode deS KanlonS Bern verlesen, welche
dahin schließt, der Große Rath möchte bei der zweiten Berathung

und definitiven Annahme deS Gesetzes über die Primärschulen

im K 17 noch einen Zusatz aufnehmen, daß eS heiße:

8 21.

Herr Berichterstatter. Dieser ^Paragraph regelt da»
Verfahren vor der Prüfung. Bei der ersten Berathung wurden
einige Einwendungen gegen denselben gemacht; diesen ist aber
Rechnung getragen. Daher möchte ich nun an der vorliegenden
Redaktion festhalten.

Lauterburg. Ich wünsche eine kleine Aenderung in
der Redaktion dieses Paragraphen. Es heißt, wenn eine
Prüfung gewünscht werde, so soll dieselbe vor versammelter
Schulkommission stattfinden, und seien die Bewerber dazu
schriftlich einzuladen. Ich wünsche nun, daß eingeschaltet
werde: „und sind die von ihr (der Schulkommission) zu be-



zeichnenden Bewerber" :c. einzuladen. Dafür spricht der Grund,
daß sich zuweilen solche Bewerber melden, die bald da, bald
dort das Eramen machen, Leute, die man nirgends will, obschon
sie sich überall melden. Für die Gemeinden, wo man denjenigen,
welche die Prüfung bestehen, etwas gibt, sei es ein Mittagessen,
sei es ein Taggeld, ist eS ein Uebelstand, solche einzuladen.
So wie der Artikel lautet, ist es zu allgemein gesagt. Ich
nehme an, derselbe habe den Sinn, daß man nur diejenigen
einladen soll, von denen man eine Prüfung wünscht.

Herr Berichterstatter. ES war bereits bei der ersten
Berathung von dem, was Herr Lauterburg will, die Rede,
und ich bemerkte damals, wenn eine Prüfung stattfinden solle,
so sei es billig, daß alle Bewerber dazu eingeladen werden.
Die Prüfung ist nicht nur für die Schulkommission und die
Schule, auch die Lehrer haben ihre Rechte. Man soll ihnen
Gelegenheit geben, ihre Stellung zu verbessern, und daS kann
nur geschehen, wenn die Stellen ausgeschrieben werden, wenn
den Lehrern Gelegenheit gegeben wird, sich zu bewerben. Mir
scheint, man sollte bei der Prüfung auch das Recht der Lehrer
berücksichtigen. Es ist gar wohl möglich, daß über einen
Bewerber in der betreffenden Gemeinde ein Vorurtheil obwaltet,
welches verschwindet, wenn der Mann bei der Prüfung erscheint,
wenn man Gelegenheit hat, sich über seine Kenntnisse, über sein
ganzes Wesen ein Urtheil zu bilden. Ich denke übrigens, eS

sei nicht von großer Konsequenz für die Gemeinden, ob 1—2
Lehrer mehr sich melden. Für Ortschaften, wie Bern, wo 20
bis 30 Bewerber sich melden, hat es eine Bedeutung, aber
dann ist auch zu bedenken, daß die Stadt eine große Zahl von
Schulen hat; im Allgemeinen kommt eS nicht sehr in Betracht.
Ich empfehle Ihnen daher den Artikel, wie er vorliegt, zur
Genehmigung.

Der § 2t wird nach Antrag deS Regierungsrathes
unverändert genehmigt; der Antrag deS Herrn Lauter bürg
bleibt in Minderheit.

8 22.

Wird-ohne Einsprache genehmigt.

S 23.

Mösching. Mir scheint, es wäre vollkommen genügend,
wenn die Schulkommission einfach ein Borschlagsrecht hätte,
ohne daß der Schulinspeklor den Vorschlag vermehren könnte.
Insofern wäre ich für Streichung dieser Bestimmung Indessen
gebe ich zu, daß es in der Regel auf daS Gleiche herauskomme.
Aber das wird man auch zugeben, daß man immer mehr in
eine Richtung kommt, in welcher der Selbständigkeit und eigenen

Thätigkeit der Gemeinden Eintrag gethan wird, während dem

Großen Rathe daS Interesse derselben am meisten am Herzen
liegen soll. ES ist den Gemeinden beim besten Willen nicht
mehr möglicb, durch eigene Thätigkeit ctwaS zu leisten. Ich
erlaube mir auf eine Bemerkung zurückzukommen, welche der

Herr Berichterstatter wachte, indem er von dem üblen Zustande
der Schulen des Amtsbezirks Saanen sprach. Es ist wahr, eS

ist noch viel zu helfen, aber im Allgemeinen muß ich doch

anerkennen, daß man das Mögliche thut und daß in mehrern
Schulen Tüchtiges geleistet wird; dafür berufe ich mich aus
den Bericht deS gegenwärtigen Schulinspektors des Oberlandes.
Allerdings ist noch manches zu tadeln, aber eS dünkt mich, der
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Herr Berichterstatter sollte sich nicht bei jedem Anlasse bewogen
finden, darauf anzuspielen; er sollte sich auch nicht veiletzt
fühlen, wenn hier über Gesetze, denen man vorwirft, daß sie
unnöihige Plackereien enthalten, Bemerkungen gemacht werden.
Ich will keinen Antrag stellen, fühlte mich aber veranlaßt, daS
auszusprcchen.

Berger. Ich hingegen wünsche, daß der Artikel so

angenommen werde, wie er vorliegt. Man weiß, daß, wie der
Herr Berichterstatter sagte, oft Vorurtheile vorhanden sind, uns
daß eS nur gut ist, wenn neben der Schulkommission noch eine
zweite Behörde besteht, die aber in ihrer Befugniß beschränkt
ist. Ich hätte geglaubt, schon die unerquickliche Diskussion
von gestern hätte wegbleiben können. Herr Mösching spricht
von Gesetzen, die unnöihige Plakereien enthalten. Er muß
dann diesen Vorwurf der Mehrheit des Großen Rathes machen,
welche die Gesetze erläßt. Gestern wurden oppositionelle Anträge
wohl mit "/z Mehrheit der Stimmen abgewiesen. Wenn man
also von Plakereien spricht, so muß man es nicht dem Bericht»
erstatter oder der Regierung, sondern der Mehrheit des Großen
RatheS zum Vorwurf machen, und wenn »>eß geschehen sollte,
so weise ich es zurück. Die Mehrheit deS Großen Rathes hat
bei ihren Beschlüssen die Förderung des Schulwesens, der
Volksbildung im Auge, und das entspricht der Ehre deS
KanionS Bern und dem gegenwärtigen Stande der Bildung
im Allgemeinen.

Mösching. Herr Berger gibt sich viel zu viel Mühe,
Ich mache der Mehrheit des Großen Rathes keinen Vorwurf,
fondern sprach nur von Gesetzen, denen der Vorwurf unnöihiger
Plakerci gemacht werde. UebrigenS habe ich mich schon so

viel mit dem Schulwesen befaßt als Herr Berger.

Mühlethaler. Ich müßte bei dem Paragraphen bleiben,

wie er vorliegt; er ist ganz am Orte. Der Schulkommission

haben wir ohnehin schon viel Befugniß eingeräumt.

Herr Berichterstatter. Ich glaubte wirklich, Herr
Mösching habe den Antrag gestellt, das Vorschlagsrecht der
Schulinspektoren zu streichen; jedenfalls sprach er sich einläßlich
in diesem Sinne auS; deßwegen muß ich antworten, nicht weil
ich es übel nehme, wenn Herr Mösching etwas beantragt. Er
machte schon öfter die Bemerkung, der Berichterstatter möchte
eS nicht übel nehmen, wenn er (Herr Mösching) etwas
auszusetzen finde. Wenn ich schon etwas lebhaft rede, so muß man
nicht annehmen, daß ich verstimmt sei; das wäre lächerlich.
Aber wenn dieß der Fall ist, so sollten dann Herr Mösching
und andere Redner es auch nicht übel nehmen, wenn man
hierseitS nicht alle Anträge zugibt. Ich glaube, was dieser

Artikel den Schnlinspektorcn einräumt, werde nicht gar häasig
eintreten, aber es ist gut, wenn es im Gesetze steht. Jedenfalls
wenn Herr Mösching und andere Redner sich in dem Sinne
aussprechen, daß es ctwaS bedenklich sei, wenn man der
Schulkommission gewisse Schranken setze, so glaube ich andererseits,
daß die Schulinspekioren diejenigen seien, welche die Bewerber
am besten kennen, weßhalb ihnen auch eine Befugniß eingeräumt
werden soll. Herr Mösching beklagte sich, daß ich die

Verhältnisse von Saanen berührt hätte, gerade als wenn uncr-
laul'te Persönlichkeiten im Spiel wären. Ich fraget wenn
Herr Mösching jedesmal, auch wenn seine Anträge zurückgewiesen

werden, wieder darauf zurückkommt und sich auf die
Verhältnisse von Saanen beruft Z ist es dann dem Berichterstatter

nicht auch erlaubt, darauf einzugehen? UebrigenS war
gestern nur vom Schulbesuch die Rede, und was ich sagte,
entspricht der Wahrheit. WaS den Vorwurf der Plakerei
betrifft u. dgl., so hat bereits Herr Berger daraus geantwortet
und sehe ich mich nicht veranlaßt, darauf zurückzukommen.

Der I 23 wird durch das Handmehr genehmigt.
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8 21.

Herr Berichterstatter. Ich möchte nur aufmerksam
machen, daß die Schulinspektoren den Wunsch geäußert haben,
«S möchte nachträglich zu § 24 oder 8 35 eine Bestimmung
in dem Sinne aufgenommen werden, daß Lehrerinnen die sich

verheirathen, zum Rücktritt von ihrer Stelle angehalten werden
können. Ich möchte nicht einen Antrag in dieser Form stellen.

Hingegen ist es möglich, daß man hier und da bedeutenden

Verlegenheiten ausweichen könnte, wenn man der ErziehungS-
direkiivn die Befugniß einräumen würde, in solchen Fällen
einzuschreiten sobald Verhältnisse eintreten, die eine bedeutende

Störung für die Schule zur Folge hätten. Dieser Wunsch
ist schon von anderer Seite ausgesprochen worden Streng
genommen, ist es nicht nöthig, hier etwas aufzunehmen, denn
es bestehen meines ErachtenS andere gesetzliche Vorschriften,
gestützt auf welche die Behörden im gegebenen Falle einschreiten
rönnen. Aber eS möchte gegen die Betreffenden stoßend sein,

wenn gegen sie nach dem Gesetze über die Abberufung
verfahren würde. Indessen werden schien solche Fälle eintreten,
wo eine Lehrerin nicht sofort zurückträte, wenn ibr von der
Erziehungsdireklion bedeutet wird, sie möchte ihre Stelle
aufgeben, sonst würde ihr der Prozeß gemacht. Bis dahin kam es mir
kaum ein- oder zweimal vor, daß Anstände erfolgten.

MatthyS. Ich erlaube mir die Anfrage an den Herrn
Berichterstatter.' wenn eine Schuikommission oder der Gemeinde,
rath sich weigert, einen Vorschlag zu machen, ob dann der Er-
ziehungsdirektion nicht das Recht zustehe, auf den Vorschlag
des SchulinspekiorS eine Wahl zu treffen.

Herr Berichterstatter. Ich glaube wirklich nicht, daß
eS nöthig sei, eine Bestimmung darüber aufzunehmen. Nach
diesem Gesetze kann die Schulkommission, der Schulinspekior
und die Wahlbehörde nöthigenfalls eine neue Ausschreibung
verlangen.

Der 8 24 wird durch daS Handmehr genehmigt.

8 25

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die §8 26 und 27.

8 28.

Wenger. Ich finde den Fall nicht vorgesehen, wo ein
Lehrer seine Stelle verläßt, ohne der Schulkommission Anzeige
zu machen, und wünsche daher zu wissen, waS für Rechte der
Gemeinde in diesem Falle zustehen. Eventuel wünsche ich,
daß den obern Behörden eine gewisse Befugniß eingeräumt
werde und zwar bis zur Zuckung deS Patentes. Mindestens
sollten Disciplinarmaßregelen in Aussicht gestellt werden.

Herr Berichterstatter. Der Fall, welchen Herr Wenger
im Auge hat, ist mir persönlich bekannt, aber amtlich erhielt
ich keine Kenntniß davon. Der betreffende Lehrer befindet sich
in Baselland und war letzter Tage hier, um sich zu entschuldigen.

Was eine Gemeinde in solchen Fällen zu machen hat,
ist einfach: sie kann den betreffenden Lehrer anhalten, noch zwei
Monate lang die Schule zu versehen. Wenn derselbe schon
nicht im Kanton ist, so wäre er doch zu finden; würde er dem
Rufe der Gemeinde nicht Folge leisten, so könnte diese auf

Schadensersatz klagen. Ob eS passend sei, so weit zu gehen,
daß man das Patent zucke, ist eine andere Frage. Oefter denken
die Gemeinden, sie wollen dem Lehrer nicht vor seinem Glücke
sein. Wenn mir der Fatl vorkam, daß ein Lehrer es bis zur
Prüfung kommen ließ und dann nicht annahm, so verwies ich
es sehr, weil eS den Interessen der Schule zuwider ist.
Indessen waren diese Fälle nicht gar häufig. Eine besondere
Bestimmung halte ich nicht für nöthig.

Der 8 28 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 29.

Wenger. Wir haben nun den letzten Theil deS Schulgesetzes

berathen; mehrere Theile sind vorangegangen. In
sämmtlichen Theilen finden wir eine Masse Vorschriften, welche
die Pflichten der Gemeinden, Schuldehörde» u. s. w genau
aufzählen. Nun kommen wir zu den Pflichten der Lehrer, und
diese finden wlr in einem einzelnen Aitikel abgethan. DaS
fällt nur auf. Ich dachte, die Pflichten ver Lehrer sollten
spezieller aufgezählt fein. Ich machte schon früher auf diesen
Punkt aufmerksam und frage: welches sind die Rechte der
Gemeinden? Hier wäre es am Orte, darauf einzutreten durch
genauere Aufzäblung der Pflichten der Lehrer. Ich verweise
in dieser Beziehung auf die Vorschriften unv Formen des bis-
herigen Gesetzes von t835, welches einen eigenen Abschnitt
über die Pflichten der Lehrer enthält. Ich wünsche nun, daß
in derselben Weise die Pflichten der Lehrer auch hier etwas
genauer bezeichnet werden, als eS im vorliegenden Paragraphen
der Fall ist, damit die Gemeinden wissen, waS sie für Rechte
gegenüber den Lehrern haben.

Herr Berichterstatter. ES ist nicht nur in diesem Gesetze
von den Pflichten der Lehrer die Rede, sondern schon im Or-
ganisationSgeseye; ferner ergibt sich das Nähere aus dem
Réglemente über die Obliegenheiten der Schulbehörden. Ich glaubte
wirklich nicht, daß der Große Rath sich mit diesen Details zu
befassen habe. Jedenfalls müßte man dann sich darauf gesaßt
machen, noch einen oder zwei Tage darüber zu disputiren.
Ich glaube, man dürfe das wohl dem Regierungsralhe
überlassen, die Pflichten der Lehrer zu bestimmen; er wird die Stellung

der Gemeinden und der Schulkommissionen gewiß ebenso
gewissenhaft in's Auge fassen, als eS hier geschieht. Er hat
kein anderes Interesse und er will durchaus nicht, daß die
Lehrer den Gemeinden überthun können. Die Schulbehörden
werben in den Fall gesetzt, alle Bestimmungen über daS Pri-
marschulwesen gesammelt in die Hand zu bekommen, sobald
dieses Gesetz in Kraft ist. Jede Schulkommission wird 1—2
Eremplare der Sammlung erhalten. ES ist mir leid, daß man
nicht jedem Mitgliede ein solches zustellen kann, aber das würde
zu großen Konsequenzen führen; man müßte dann auch jedem
Mitgliede deS GemeinderalbeS je ein Eremplar des Gemeindegesetzes

zustellen lassen. Ich werde dafür sorgen, daß die
Schulkommissionen über die Sache möglichst ausgeklärt werden.
Gegenwältig habe ich daS betreffende Reglement nicht bei der
Hand, auch daS Gesetz von 1856 ist nicht da, sonst würde ich
Ihnen nachweisen, daß für daS, waS Herr Wenger wünscht,
hinlänglich schon gesorgt ist.

A b st i m m ll n g.

Für den 8 29 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag des Herrn Wenger 53 Stimmen.

Dagegen 51 „



s 30.

Rege z. Die erste Abtheilung des § 30 diSpenstrt die
Lehrer vom Wachedienst und den Gcmeindewcrkcn, sofern sie

nicht als Grundeigenlhümer oder Pächter pflichtlg sind. Der
Wachedienst unv die Gemeindewcrke sind eine Ausnahme von der
Regel WaS versteht man unter Wachedienst? Beim
Ausbruch eines Branves zu helfen, zu reiten, und hier glaube ich,
eS sei Pflicht des Lehrers, wie jedes andern SiaalsbürgerS,
handzubieien. Ebenso soll er bei Gemcindewerken, wenn eS

nöthig ist, seine heilige Pflicht erfüllen, wie jeder Brüger.
Ich halte dafür, der s 30 dieses Gesetzes stehe mit der
Verfassung im Widerspruch, welche jedes Vorrecht des Ortes und
der Person untersagt. Wenn man die Stellung deS Lehrers
heben will, so muß man sie so einrichten, daß derselbe mit
gutem Beispiel voiangehe. Ich stelle den Antrag, die erste

Abtheilung deS Paragraphen zu streichen.

MalthyS. ES handelt sich hier nicht um den Wache»
dienst, den Herr Regez im Auge hat, wie bei Feuersgefahr
u. dgl.; es handelt Itch auch nicht um das Gemeindewerk in
außerordentlichen Fällen; sondern unter Wachebienst wird hier
verstanden, daß in mehreren Gemeinden Nacht für Nacht der
Gemeindebürger die Runde durch daS Dorf machen und sich

an bestimmten Orten ankünden muß, sowohl aus Vorsicht gegen
Feuersgefahr als zur Handhabung der nächtlichen Polizei. Ich
glaube nun, man könne wirklich einem Menschen, der im Sommer
von 6—7 Uhr, im Winter von 8—9 Uhr an mit gesammelten
Kräften den Schulunterricht beginnen soll, nicht zumuthen,
daß er die Nacht vorher Wache halten soll Er hat
hauptsächlich mit seinem Geiste zu arbeiten, und bedarf daher der
Ruhe. Das Gemeinvewerk, von dem hier die Rede, ist daS
ordentliche Gemeinvewerk. Man wird wahrhaft dem Lehrer,
der zunächst für die Schule angestellt ist, nicht zumuthen, daß
er diese vernachläßtge und am Gemeinvewerk arbeite. Ich muß
daher den Antrag des Herrn Regez bekämpfen, weil er mit
dem Interesse der Schule im Widerspruche steht.

G feller zu Wichtrach. Wenn man das im Auge hat,
was Herr Matchvs berührte, so müßte man dann sagen der

Lehrer dürfe nicht Nachtwächterdienst thun. Es gibt eben noch
andere Arten von Wachcdierrst.

Brunn er. Ich möchte Auskunft darüber erhalten, wie
eS sich bezüglich der Gcmeinbewerke verhält, die einem Bäuert-
genossen für Mitbenutzung der Korporationsgüter obliegen, wo
jeder Genosse seine Pflicht zu ^füllen hat, um nutzungsberechtigt
zu sein. Wenn nun ein Schullehrer in einer Gäuerl angestellt
ist, seine Nutzung genießt, so fragt es sich, ob er vermöge seiner

Stellung der Pflicht eines Bäuertgenossen in dieser Hinsicht
enthoben sei. Ich weiß nicht recht, wie es gemeint ist. Als
Genosse einer solchen Korporalion ist der Lehrer weder
Eigenthümer noch Pachter (wie der vorliegende Paragraph sich

ausdrückt), sondern er ist Nutznießer. Nun wäre es für die übrigen
Genossen stoßend wenn der Lehrer kraft dieses Artikels aller
Pflichten als Genosse enthoben wäre. Gegen das Prinzip
habe ich nichts einzuwenden, aber in diesem Falle finde ich, eS

wäre eine Unbilligkeir.

- Herr Berichterstatter. Ich gebe zu, daß der Schlußsatz

deS ersten Lemma Zweifel aufkommen lassen könne. Ich
bin der Ansicht, wenn ein Lehrer in der Gemeinde, wo er
angestellt ist, Nutzungen als Bäuertgenosse hat, so habe er alle

Pflichten, wie jeder andere Genosse Ich gebe übrigens um
den ganzen Paragraphen nichts, und überlasse es dem Großen
Rathe, ob er denselben streichen oder beibehalten wolle. Es ist

der Nest des § 98 des Gesetzes von 1835, auf den ich keinen

besondern Werth setze.

Togblatt des Großen Rathe« tsos.
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Berg er. DaS von Herrn Brunncr angedeutete
Verhältniß ist in vollem Maße im Amtsbezirke Frutige» vorhanden,
wo z. B. die Bäuertrechte an Häuscrbesitz geknüpft sind.
Anders verhält eS sich in den Gemeinden Reichenbach und Aeschi,
wo der Besitz eines eigenen Hauses nicht erforderlich ist. Wenn
der Betreffende ein gewisses Alter erreicht hat und eigenen
Rechtes ist, so ist er Bäuertgenosse. Die Besorgniß des Herrn
Matthys scheint mir unbegründet. Um alle Zweifel zu
beseitigen, glaube ich, es wäre am besten, alles zu streichen, mit
Ausnahme des Wachedienstcs.

Sträub. Ich gebe auch nicht viel um diesen Artikel.
Was den Wacheoienst betrifft, so glaube ich, es werde sich
machen, wie bisher. Nicht alle Bürger, die wachepflichtig sind,
werden ihre Pflicht erfüllen, und die Lehrer werben darin
Menschen sein, wie Andere. Diejenigen, welche Gefühl haben
und helfe» wollen, werden eS thun, abgesehen davon, ob es
vorgeschrieben sei oder nicht. Was Herr Brunner wünschte,
könnte man durch Einschaltung einiger Worte erreichen, wenn
man z. B. nach dem Worte „Pachter" einschalten würde:
„oder Nutznießer von Bnrgergütern."

Blösch. Ich mache die Versammlung nur aufmerksam,
daß die von Herrn Sträub vorgeschlagene Redaktion nicht
richtig ist, denn das sind nicht Burgergüter, welche man hier
im Auge hat; es betrifft ein ganz anderes Verhältniß.

A b st i m m u n g.

Für den § 3V mit oder ohne Abänderung 38 Stimmen.

„ Sireichung desselben 35 „

88 3l bis und mit 35 zusammen.

Herr Berichterstatter. Alle diese Artikel wurden bei
der ersten Berathung unverändert angenommen, daher glaube
ich mich einer weitern Erörterung enthalten zu können.

Wen g er. Ich erlaube mir eine kurze Bemerkung über
den s 33, worin vom Verfahren bei Klagen gegen die Lehrer
die Rede ist. Im Schlußsatze heißt eö, in dringenden Fällen
könne die Schulkomwission den Kindern den Besuch der Schule
bis zum Entscheide der Erziehungsdircktion untersagen. ES
wird also vorausgesetzt, daß Grund vorhanden sei, klagend
gegen den Lehrer aufzutreten. Mit dieser Voraussetzung ist die
Nebaktion deS Schlußsatzes im Widerspruch, indem man nach
dem Wortlaute meinen sollte, es handle sich eher um eine
Strafe für die Kinder alS gegen den Lehrer. Ich stelle daher
den Antrag, den Schlußsatz also zu fassen: „In dringenden
Fällen kann die Schnlkommission bis zum Entscheide der Er-
ziehungsdirekiion die Schule schließen."

Sträub. Ich möchte einen Zusatz M 8 31 beantragen.
Es ist Wahr, diese Paragraphen wurden bei der ersten Berathung
alle ohne Widerspruch genehmigt. Ich glaube aber, ich müsse

hier auch zu dem Motto meine Zuflucht nehmen, welches der

Herr Berichterstatter gestern aufstellte / indem er sagte, es sei

nicht zu spät, in der letzten Stunde noch Verbesserungen
vorzuschlagen. Dteses Recht steht auch jedem Mitgllede deS

Großen Rathes zu, abgesehen davon, ob die gestellten Anträge
Glück haben oder nicht. Ich stelle den Antrag nicht für mich
selber, sondern um meinem Pflichtgefühle nach meiner
Ueberzeugung nachzukommen; ich bin daher auch bei der gegenseitigen
Abwägung der Worte nicht so genau. Ich gebe und nehme.

Hingegen bediente der Herr Berichterstalter sich gestern eines
Ausdruckes (ich glaube gar nicht in böser Meinung), welcher
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da und doit böseS Blut machen könnte. Bet mir ist dieß nicht
der Fall. Er sagte, die Schulkommissionen seien nur Nebensache.

Ich gebe zu, daß das Gesetz die Grundlage ist, aber ich

möchte fragen: wer ist die Hauptsache, wenn das Gesetz erlassen

ist? Wer ist die ausführende Behörde? Hängt nicht viel
vom guten Willen, vom Geiste der Schulkommtsfionen ab?
Alles ist unvollkommen in der Welt. Wir haben auch ein

Gemeindegesetz, sind alle Gemeindebehörden gleich? Es hängt
vom Willen der ausführenden Behörden viel ab, ob ein Gesetz

guie Folgen habe; unv sehr oft hängt eS davon ab, ob die

ausführenden Behörden durch Vernunft und Verstand die scharf
hervorstehenden Kanten eincS Gesetzes etrvaS abzuschleifen
verstehen. Die Theorien sind nicht immer richtig. Wenn wir in
der letzten Stunde hier das Beste machen würden, so hätten
wir nicht Gesetze, die unpraktisch sind. Der Große Rath glaubt,
er mache das Beste, aber oft erreicht man den Zweck nicht.
Um auch etwas Gutes zu thun, beantrage ich ein zweites
Lemma zu 8 34. Ich bin mit Herrn Wenger darin
einverstanden, dap den Gemeinden in diesem Gesetze sehr wenig Rechte

eingeräumt sind. Wir haben im Gesetze über die Wahl der

Geistlichen einen Artikel, nach welchem Mißverhältnisse zwischen
dem Geistlichen und der Gemeinde, die jede gesegnete Wirksamkeit

des Elstern hemmen und sich nicht auf andere Weise heben
lassen, einen bestimmten Abberufungsgrund bilden. Ich möchte

fragen, ob nicht auch ein Schullehrer, obschon er gehörige
Kenntnisse besitzt, in die Lage kommen kann, wo man daS

Gleiche sagen kann. Ich glaube, solche Verhältnisse können

auch bei einem Lehrer eintreten. Ich will nur ein Beispiel
zitiren, und ich rede hier aus Erfahrung. ES entwickelte sich

z. B. zwischen einem Lehrer und einer Lehrerin ein Liebesverhältniß,

es kam so weit, daß die Schulkommission sich veranlaßt

fand, dem Lehrer zu sagen: „Wir waren mit Euch bisher
recht zufrieden, aber seid so gut und verlaßt nun die Schule,
damit wir nicht zu andern Mitteln greifen müssen!" Nun
möchte ich wissen, ob das ein bestimmter Abberufungsgrund sei.

Die Sache war so offenkundig, daß die Kinder auf der Gasse

davon sprachen. Die Lehrer sind Menschen, wie wir, und eS

ist ihnen zu verzeihen, wenn ihnen das Blut in solchen
Verhältnissen ein wenig wärmer wird. Ich glaube jedoch, die

Lehrer sollen keinen Vorzug haben. Es ist auch eine Satisfaktion

für die Gemeinden, wenn sie sehen, daß alle Räder in
der Maschine gut laufen; und dafür müssen wir schützende

Bestimmungen haben. ES ist möglich, daß ein Lehrer in der
einen Gemeinde unter Umständen nicht mehr mit Segen wirken
kann, in einer andern aber gut, wo seine Verhältnisse nicht so

bekannt sind. Ich stelle daher den Antrag, bei s 34 ein zweites
Lemma des Inhaltes aufzunehmen: „Mißverhältnisse zwischen
Lehrer, Gemeinde und Schnlkommission, die jede gesegnete
Wirksamkeil des Elstern hemmen und sich nicht auf andere
Weise heben lassen, bilden einen bestimmen Abberusungsgrund."

Buch er. Ich erlaube mir hier auch einen Antrag zu
stellen, indem mir der s 3l nicht ganz mit dem s 24 konform
zu sen! scheint. Laut s 24 hat der Gemeinderath die Lehrer
zu wählen, nach z 31 aber stehen dieselben unter der unmittelbaren

Aufsicht der Schulkommisston. Nun ist im ganzen Kanton
keine Behörde, der ein Wahltechl zusteht, ohne baß sie die
Aussicht über die Gewählten hätte. Ich möchte daher die
Lehrer auch unter die Aussicht deS Gemeindcraihes stellen. Die
Schnlkommission könnte, wenn man längere Zeit zusammen
gelebt hat, gegen den Lehrer zu nachsichtig sein; dann hätte
doch der Gemeinderath das Recht zu mahnen; oder es kann
auch das umgekehrte Verhältniß eintreten.

Gseller zu Wichtrach schließt sich dem Antrage des

Herrn Bucher an.

Herr Berichterstatter. Herr Sträub hat, wie eS

scheint, einen Ausdruck, dessen ich mich gestern bediente, in
üblem Sinne aufgefaßt. Ich erkläre nun aber auf das
Bestimmteste, daß ich keinerlei Absicht habe, einen üblen Schein
auf die Schulkommisston zu werfen. ES war vom Hauptzweck
der Schule die Rede. Nun frage ich, ob diesem Hauptzwecke
gegenüber die Schnlkommission nicht als Nebensache bezeichnet
werden könne. Sie ist ein Mittel zu Erreichung des Zweckes.
Uebrigens hatte ich dabei gar keine Absicht, die Schnlkommission

herabzuwürdigen. Zudem darf ich wiederholen, daß die
Schulkommissionen an vielen Orten viel zu wünschen übrig
lassen. Darüber redet man deutlich genug in den Gemeinden.
Diese Klage kommt nicht nur im Kanton Bern, sondern auch
an andern Orten vor. Wenn wiederholt auch von Herrn
Sträub behauptet wird, man habe den Gemeinden wenig Rechte
eingeräumt, so muß ich auf daS Bestimmteste erklären, daß man
ihnen mehr Rechte eingeräumt hat, als sie bisher hatten. Ich
mache mich anheischig, den Nachweis im Einzelnen zu leisten.
Was den Antrag des Herrn Sträub betnfft, so verwundere
ich mich, daß er heute darauf zurückkömmt, nachdem ich früher
mit ihm Rücksprache darüber genommen. Hauptsächlich auf
seinen Antrag wurde dem s 3t deS Gesetzes über die
ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Primärschulen gerufen,
wodurch die Lehrer in eine solche Stellung kamen, daß man
glaubte, eS sollte nun sein Bewenden dabei haben. Ich glaube,
die Geistlichen werden lieber unter der Bestimmung stehen,
welche Herr Sträub hier anwenden möchte, als die Lehrer
unter dem § 31 deS Gesetzes vom 7 Juni 1859, wonach jede
Erhöhung der gesetzlichen Lehrerbesoldungen um wenigstens
Fr. till) die Gemeinde berechtigt, die Ausschreibung der Lehrerstelle

zu verlangen, und auch bei einer geringern Erhöhung mit
Genehmigung der Erziebungsdirekiion die Stelle ausgeschrieben
werden kann, wo daS Interesse der Schule es wünschenSwerlh
macht. Es ist eine sehr wichtige Bestimmung, welche die Stellung

der Lehrer sehr beweglich machte, unv ich glaube, die
Geistlichen würden nicht gerne darunter stehen. Wenn man
nun noch den heute von Herrn Sträub gestellten Antrag
annehmen würde, so glaube ich, man thäte deS Guten gegen die
Lehrer zu viel. Man kann nach meiner Ansicht ohne eine
solche Bestimmung im gegebenen Falle einschreiten; daher
wünsche ich, daß der Antrag beseitigt werde. Herr Bucher
möchte auch dem Gemeindcrathe daS Recht der Beaufsichtigung
der Lehrer einräumen. Ich glaube, da kämen wir auf einen
Gegenstand zurück, der nicht in diesem Gesetze erledigt werden
soll, indem das OrganisalionSgesetz bereits Bestimmungen
darüber enthält? Aber auch abgesen davon, halte ich dafür,
es wäre eine sehr nachtheilige Bestimmung. Wenn mehrere
die Pflicht haben, Aufsicht zu üben, so wird gewöhnlich schlechte
Aufsicht gehalten. UebrigcS ist ja die Schulkvmmision daS
Organ des Gemeinderathes. Daher glaube ich, eine weitere
Bestimmung sei überflüssig. Der Gemeinderath kann ja
beschließen, daß alle Mitglieder in die Schulkommissson gewählt
seien, insofern ihre Anzahl die gesetzlich vorgeschriebene der
Schnlkommission nicht übersteigt. Ich möchte also vor einem
solchen Zusätze warnen. Herr Wenger möchte die Redaktion
deS Schlußsatzes des s 33 abändern. Ich kann seinen Anlrag
als erheblich zugeben, indessen muß ich sagen, daß ich doch
nicht ganz das im Auge hatte, was Herr Wenger auSsprechcn
will. Warum kam diese Bestimmung in das Gesetz? Früher
hatte die Erziehungsdirektion das Recht, einen Lehrer proviso,
risch einzustellen; nach dem Gesetze über die Abberufung kann
nur der Regierungsraih die Einstellung verhängen, unv daS
Gericht entscheidet dann. Man fand nun, es könne unter
Umständen wünschenswerth sein, daß den Kindern der Besuch der
Schule vorläufig untersagt werde. Der Antrag des Herrn
Wenger drückt wesentlich ans, was im Paragraphen enthalten
war, aber eS wird nicht ganz gesagt, waS unter Umständen
geschehen soll. Ich will den Paragraphen einer neuen Prüfung
hinsichtlich der Redaktion unscrwerscn,
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A b st i m m u n g.

Für die §8 31 bis 35 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ Für den Antrag deS Herrn Wenger „
„ den Antrag des Herrn Sträub 117 Stimmen.

Dagegen 14 „
Für den Antrag des Herrn Bucher 61 „
Dagegen 55 „

S 33.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, daS Ge-
setz auf den 1. Januar 1861 in Kraft treten zu lassen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Ebenso der Eingang,

Zusätze werden nicht beantragt.

36.

Wird ohne Einsprache genehmigt.
Jnterpellatio n

des Herrn Großrath Karrer, betreffend die Ostwest bahn

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, laufenden Jahr¬
gang, Seite 178 ff,)

8 37,

Tscharner. Nach 8 37 stud „alle mit diesem Gesetz im
Widerspruch stehenden Gesetze und Verordnungen, namentlich
die noch nicht ausdrücklich aufgehobenen Bestimmungen deS

Gesetzes über die öffentlichen Primärschulen vom 13. März
1835" aufgehoben. Durch diese Redaktion wird mithin
anerkannt, daß noch andere Gesetze und Verordnungen als daS
Gesetz von 1835 vorhanden sind, die im Wiederspruch mit
diesem Gesetze stehen. ES wäre daher wünschenswerth, daß
alle Gesetze und Verordnungen, die damit im Widerspruch
stehen, im vorliegenden Artikel bezeichnet würden. Wenn das
nicht geschieht, so ist eS einer der Gründe, warum Verwirrung
in unsere Gesetzgebung einreißt. ES ist ein böser Brauch, wenn
cS Brauch ist, bei Erlassung cineS neuen Gesetzes einfach zu
sagen: alle damit im Widerspruch stehenden Bestimmungen sind

aufgehoben. Es ist übrigens dem Verfasser eines Gesetzes leicht,
die betreffenden Bestimmungen anzuführen. Daher stelle ich

den Antrag, diejenigen Gesetze und Verordnungen, welche durch
das vorliegende Gesetz aufgehoben werden sollen, genau zu
bezeichnen.

Das Präsidium legt zur ersten Bcralhung vor das
Projekt-Gesetz, betreffend Erweiterung des Slim
Utrechts an den Einwohner ge meinden.

Wenger beantragt Verschiebung mit Rücksicht auf den
heutigen sogenannten großen Dienstag.

Revel stellt unter Hinweisung auf die zahlreiche
Versammlung und weil dieses Gesetz im Kanlon mir Ungeduld
erwartet werde, den Gegenantrag auf Fortsetzung der Berathung.

A b st i m m u n g.

Für Verschiebung

„ sofortige Behandlung
73 Stimmen.
53 „

Der Entwurf wird auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung gesetzt.

Herr Berichterstatter. Ich habe ganz einfach
aufmerksam zu machen, daß es die gewöhnliche Formel ist, welche

in hundert Gesetzen vorkommt. Nun kann man verschiedener
Ansicht sein. Sobald man als Regel annehmen will, was
Herr Tscharner vorschlägt, bin ich einverstanden; aber ich

möchte nur nicht, daß die Versammlung meint, der 8 37
enthalte etwas Besonderes, was bisher nicht Uebung gewesen wäre.
Ich will den Entscheid der Versammlung überlassen.

Abstimmn» g.

Für den 8 37 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Tsch a r ner Mehrheit
Dagegen Minderheil.

Endliche Revaktion
der zweiten Berathung des Gesetzes über Aktien¬

gesellschaften.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, laufenden Jahr¬
gang, Seite 176 ff,)

Gegenstand der Berathung sind nur die §8 16, 25, 26,
32, 16 und 19, bei welchen Anträge erheblich erklärt wurden.
Da keine Gegenbemerkungen fielen, so folgen hier die Anträge
deS Regier u ngsra lheS im Zusammenhange.

Sahli, RegierungSrath, als Berichterstatter. Nach dem

Protokolle blieben die Art. 1—9 unverändert. Bei Art. 16
wurde der Antrag erheblich erklärt, den zweiten Satz fallen zu
lassen und auf die Bestimmung des 8 86 des Civilprozesses zu
verweisen, oder dann festzusetzen, daß die Ladung sowohl am
Gesellschastösttze abgegeben, als dem Präsidenten zugestellt werden

sollcàEs ist diesem Antrage in der Welse Rechnung
getragen worden, daß der Schlußsatz deS Art. 16 ganz wegfällt-



22Z

ES kommen also in dieser Beziehung die allgemeinen Bestim«

mingen des Civilprozesses znr Anwendung. Die Art. 11—24
bleiben unverändert. Bei Art. 25 würbe die Aufnahme eines

Zusatzes erheblich erklärt, nach welchem an einer zweiten
Generalversammlung daS relative Mehr der vertretenen Aktien

gültig beschließen könnte. Auch diesem Antrage ist in umfassender

Weise Rechnung gelragen. Im Entwürfe war die

Bestimmung enthalten, daß die im Art. 25 vorgesehenen
Beschlüsse mit einer Stimmenzahl gefaßt werden sollten, die,
sosern die Statuten nicht „noch höhere Anforderungen stellen,"
mindestens des Grundkapitals darstellt. Daqegen wurde
bemerkt, eine solche Bestimmung sei zu beschränkend für die

Gesellschaften, und ich fand bei näherer Prüfung, diese

Einwendung habe etwas für sich Ich glaube jedoch, man könne

auf andere Weise helfen, als durch den Antrag deS Herrn
Bürki, indem man einfach sagt, es sei eine Stimmenzahl
erforderlich, welche mindestens des Grundkapitals darstellt,
und dann beifügt: „sofern die Statuten nicht andere
Bestimmungen darüber aufstellen." Es wäre dann der Gesellschaft
überlassen, beliebige Bestimmungen darüber aufzustellen. Es
ist keine Gefahr vorhanden, daß Mißbrauch getrieben werde,
sonst wäre der RrgicrungSrath immerhin im Falle, die Statuten
zu berichtigen. Bei Art. 26 ist nur daS Zitat des Art 22 in
dasjenige des Art. 26 umzuwandeln. Die Art 27—31 bleiben
unverändert. Bei Art. 32 wurde ein Antrag auf Aenderung
der Redaktion im Schlußsatze erheblich erklärt. Ich bemerkte
schon früher, daß die Redaktion deS Entwurfes ganz richtig
ist, daß aber bei oberflächlichem Durchlesen ein Anstoß
stattfinden könne. Das Wort „andernfalls" wird daher durch die

Phrase ersetzt: „falls sie dagegen diesen Beweis beibringen,
so rc " (das Ucbrige nach dem Entwürfe). Die Art. 33 -45
wurde nunverändert genehmigt. Bei Art. 46 dagegen beantragte
der Berichterstatter selbst einen Zusatz, welcher für Aktiengesellschaften,

die einen landwirthschafilichen Betrieb zum Gegenstande

haben, eine Ausnahme macht. Dieser Zusatz wurde
infolge eines auS der Mitte der Versammlung gestellten An.
trageS dann auch auf Aktiengesellschaften ausgedehnt, die einen

bloß vorübergehenden Zweck haben, wie z. B. Freischießen,
Gewerbe» und Viehausstellungen, und es wird diese AuSnahmS-
bestimmung Ihnen nun zur endlichen Genehmigung empfohlen.
Die Art. 47 und 48 bleiben unverändert. Bei Art. 49 handelt

eS sich um den Termin der Jnkraftlrctung und der Große
Rath setzte als solchen fest den 1. Dezember nächsthin. Endlich
wurde ich von einem Mitgliede aufmerksam gemacht, daß im
nämlichen Paragraphen nebst dem Art. 46 auch der Art. 45
deS docke cke commerce zu zitircn ist. Ich betrachte dieß als
Redaklionssache, und eS wäre daher der Art. 49 des
vorliegenden Gesetzes in dieser Hinsicht einfach zu ergänzen.

Sämmtliche in Berathung gesetzte Artikel werden ohne
Einsprache nach Antrag deS Herrn Berich t erstatt er s durch
das Handmehr genehmigt.

Neunte Sitzung.

Mittwoch den 23. November 1360.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Nt g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf; Bürki zu Worb, Jmer, Karlen, Jakob; Kurz,
Luginbühl, Müller-Fellenbcrg, RöthliSberger, Gustav; Schneider,
Arzt; Steiner, Oberst, und Theurillat; ohne Entschuldigung:
die Herren Acbi, Rudolf; Bangster, Brand-Schmid,
Bühlmann, Burger, Bützberger, Burn, Carlin, Chevrolet, Chopard,
Fleury, Friedli, Friedrich; Gerber, Gfeller, NiklauS; Gobat,
v. Erünigen, Guenat, Hermann, Hofer, He ffmeyer, Jacquet,
Jeanneral, Jmhoof, Benedtkt; Jndermühle in Kiesen, Joß,
Kaiser, Karlen, Johann Gottlied; Karrcr, Kasser, Kohler,
Koller, Lehmann, I. U ; Loviat, Lüihv, Marquis, Marti,
Messcrli, Morel, Moser, Johann; Moser in Koppigen, Prudon,
Riat, Rohrer, Nesselet, Schären, Scherienleib, Schmutz,
Scholer, Schon, Friedrich; Seiler, Spring, Streit, Benedikl;
Trorler, Wagner, v. Watlcnwyl in Rubigen, Widmer und
Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlese» und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Hierauf wird ein Anzug deS Herrn Großrath Sig ri und
26 anderer Mitglieder verlesen, welcher dahin schließt:

„Es seien die 88 5, 6, 7, 8, 9, 16, 11 und 13 des
Gesetzes über das WirthschaftSwesen, betreffend
die Festsetzung der Normalzahl der zu ertheilenden
WirthschaftSpatente aufzuheben."

Schluß der Sitzung: 12 Uhr Mittags. Tagesordnung:

Projekt-Gesetz,
betreffend

Der Redaktor: Erweiterung deS StimmrcchtS an den Einwohner-
Fr. Faßbind gemeinden.

(Erste Berathung.)

— Kurz, Direktor des Innern, als Berichterstatter. Schon
vor einiger Zeit gelangten Vorstellungen an den Großen Rath



von Seite der Helvctiasektionen von St. Immer, Bern und
beS Oberaargau'S, welche ziemlich übereinstimmend dahin
schließen. daß das Stimmrecht an den Einwohnergemeinden
dem Stimmrechie an polnischen Versammlungen gleichgestellt
werden möchte. In diesen Vorstellungen werden die einschlagenden

Bestimmungen des Gemeindegesetzes einer ziemlich scharfen
Kritik unterworfen. Das Hauptargumenl, auf das sich alle
stützen, bestebt darin, daß es unstatthaft sei, das Stimmrecht
an den Elliwohnergemeinden an strengere Bedingungen zu
knüpfen als das politische Stimmrecht, indem die politischen
Wahlen wichtiger seien als die Verhandlungen der Gemeinden.
Dieses Argument wurde auch bei Berathung des gegenwärtigen
Gemeindegesetzes pellend gemacht, aber eS fand, wie ich glaube,
eine gründliche Widerlegung. ES wurde zugegeben, daß die
Zusammensetzung des Nationalrathes, des Großen RatheS
wichtiger sei als eine Gemeindeverhandlung; man wieS aber
Nach, daß die Frage, an welche Bedingungen die Ausübung des
StimmrechlS geknüpft werden soll, nicht darin liege, sondern
darin, welches Maß von Einsicht, Charakter und Selbständigkeit

nöthig sei um im einen oder andern Falle seine
Stimme abzugeben; und da fand man, es sei doch viel leichter,
an der Wahl eines NationalratheS oder eines Großen RatbeS
Theil zu nehme», als seine Stimme in Gcmeindeangelegenheiten
abzugeben. Das war denn auch die Ansicht der großen Mehrheit

des Große» Rathes. Wenn ich mich recht erinnere, so

haben sich bloß 12 Stimmen dafür ausgesprochen,"das Stimmrecht

an Gemeinden und politischen Versammlungen gleich zu
stellen. Ich glaube, es sei gegenwärtig noch die Ansicht im
Volke vorherrschend, daß man andere Bedingungen sür das
politische Stimmrecht an den Gemeinden aufstellen müsse als
für das politiichc Stimmrecht. Ich glaube, dieß aus der Thatsache

schließen zu können, daß außer den drei genannten Vor-
stellungen keine andern eingelangt sind. Bei einer Frage von
solcher Wichtigkeit, die alle Gemeinden des KantonS berührt,
hätte man sich vielseitiger ausgesprochen, wenn diese weiter
gehenden Begehren der Helvetia begründet wären. Auch der

Ncgierungsraih glaubte nicht so weit gehen zu sollen, wie in
den Vorstellungen verlangt wild. Er glaubte, a» den zwei
wichtigen Requisiten, welche das Gemeinbegesetz ausstellt, indem
eö den Besitz eigenen Rechts und der Ehrensähigkeil, serner die

Entrichtung einer direkten Staaissteuer oder einer Genreindetelle
vorschietbt, festhalten zu sollen. Er war der Ansicht, es sei

ein wesentliches Erfordernis? der Stimmbcrechtigung, daß
derjenige, welcher daS Sturrmrecht in der Gemeinde ausübt, eigenen
Rechtes setz eS sei mehr statthaft, daß Einer, der selbst unier
Vormundschaft steht, die Vormundschaft über seine Mitbürger
übernehme. Ferner ging der RcgicrungSraih von dem Standpunkte

aus, es sei doch nicht zulässig, daß Jemand Ausgaben
beschließen und Teilen erkennen helfe, der nicht im Stande ist,
ctire Steuer an den Staat oder an die Gemeinde zu zahlen
Dagegen fand der Regierungsrath, eS sei den Wünschen, welche
in den erwähnten Vorstellungen ausgesprochen werben, doch in
einigen andern Punkten zu entsprechen. Diese zwei Punkte
sind einerselts die Aufhebung der Ungleichheil zwischen dem
Jura und dem alten KantonStheile, andererseits die Gleichstellung
der Bürger anderer Kantone mit denjenigen des Kantons Bern.
Was dle Stellung des Jura betrifft, sp bemerke ich darüber
folgendes. Sie wissen, daß das Eemeindegesetz u. A. denjenigen
daS Stimmrecht einräumt, welche eine direkte Staats (Grund,
Kapital- oder Einkommens)- Steuer oder eine Telle zu den

allgemeinen VerwallungSkosten der Gemeinde bezahlten. Nun
befiehl im Jura bloß die Grundsteuer; eS sind daher nachdem
gegenwärtigen Gemeindegeseye nur diejenigen stimmberechtigt,
welche die Grundsteuer zahlen. Ich glaube zwar behaupten zu
dürfen, die Ungleichheit sei in der Wirklichkeil nicht so groß,
da die Teuen in den meisten Gemeinde» nicht nach dem Grund-
steuersystcm erhoben werben, sondern eS besteht in den Gemeinden,
welche Telle» erheben, eine EtnkommenSsteucr, sogar theilwcise
eine Kopfsteuer, namentlich im Amisbezirke Counclary.
Hingegen gibt es noch mehrere Gemeinden, wo keine Teilen erhoben
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werden, wo also diejenigen, welche keine Grundsteuer zahlen
vom Stimmrechte ausgeschlossen sind. So z. B. Neuenstabt u. A
Der ReglerungSrath glaubte, diese Ungleichheit beseitigen zu
sollen, und eS entstand die Frage, aus welche Werfe eS

geschehen solle. In dieser Beziehung beschränkte der RegierungS-
raih sich darauf, den Antrag zu stellen, einfach den Grundsatz
auszusprechen: im Jura seien auch diejenigen Kantons - und
Schweizerbürger stimmberechtigt, welche außer der Bedingung
des eigenen Rechts und des Wohnsitzes in der Gemeinde ein
Vermögen oder ein Einkommen besitzen, welches im alien Kan-
tonStheile der Bcsteurung unterworfen wäre. Der Regierungsrath

war dann der Ansicht, der Große Rath möchte ihn er-
möchligen, dieses Verhältniß durch eine Verordnung zu regu-
liren. Ein anderer Punkt betrifft das Verhältniß der
Schweizerbürger aus andern Kantonen die hier niedergelassen sind.
Es ist Ihnen bekannt, daß die Bundesverfassung bezüglich der
politischen Stimmberechiigung alle Schweizerbürger gleichstellt,
mit Ausnahme deS SlimmrechtS an den Gemeinde». Dle Kantone

haben also in dieser Beziehung freie Hand, man kann die
Bürger anderer Kan'one vom Stimmrecht an den Gemeinden
vollständig ausschließen, oder sie den eigenen Bürgern
gleichstelle», oder ihr Stimmrecht gewigen Beschränkungen
unterwerfen Der letztere Weg wurde im Gcmeindegesetzc von >8à2
eingeschlagen, indem man verlangte, daß Schweizerbürger
änderer Kanivne neben den Bedingungen, welche die eigenen
Bürger zu erfüllen haben, noch über den Besitz von Grund-
eigenlhum sich auszuweisen haben. Man scheint damals von
der Ansicht ausgegangen zu sein, die im Kanton wohnenden
Schweizerbürger anderer Kantone gehören zu der flottanien Be-
völkeiung, von der man annehmen könne, sie habe kein
bleibendes Interesse an den Gemeiubeangelegenhejtcn. Ich glaube
aber, diese Voraussetzung sei nicht ganz richtig. Eur kanlons-
freinder Schweizer, der sich im Kanton Bern niederläßt, hat
nach mcnier Ansicht nicht eln geringeres Interesse an den
Angelegenheiten der Gemeinde als ein Berner, der sich in einer
andern Gemeinde niederläßt. DaS Gesetz von 18Ö2 erwies sich

hauptsächlich in der Richtung als unbillig gegenüber denjenigen,
welche sich in den Städten niedergelassen haben, wo der Erwerb
von Grundeigenihum schwierig ist. Dazu kommt. daß an
solchen Orte» >n der Regel GemerndeleUen erhoben werden,
daß die Betreffenden also, zahlen müssen, ohne stimmen zu können.
DaS ist namentlich in Bern der Fall, wo ungefähr T5U Schweizer

aus andein Kantonen wohnen und Telle» bezahlen müssen,
ohne stimmen zu können. Ein ähnliches Verhältniß besteht im
St. Jmmerthale, wo 3l)0 und in den vierzig Schweizerbürger
in dieser Lage sind. Der RegierungSrath glaubte, diese

Bestimmung sei zu beseitigen und eS seien die kantoirSsremben
Schweizer den eigenen Bürgern gleichzustellen. Das sind die

zwei wesentlichsten Punkte deS Entwurfes. ES sind noch einige
untergeordnete Punkte, auf die ich dann bei der artikelweisen
Berathung zu spreche» komme. Ich schließe daher mit dem

Antrage, Sie möchlen in die erste Berathung deS Entwurfes
eintreten und denselben artikelweise behandeln. BerichiigungS-
weise habe ich nur beizufügen, daß dle Ueberschrift desselben
dahin ergänch werde» muß, daß es statt „Ernwohncrgemcinden"
heißt „Einwohner- und Bnrgergemeinden."

Mühlethaler. Ich bin so frei, daS Projekt zu unter,
stütz,n und zwar nicht die Petitionen, welche weiter gehen als
der Regierungsrath. Ich fand eS unbillig, daß nur diejenigen
Schweizer aus andern Kantonen, welche Grundelgenihum
besitzen, an den Gemeinden stimmen können, während eS solche

unter ihnen gibt, die an der Spitze großer Etablissements
stehen, aber das Stimmrecht nicht haben. (Der Redner führt
die Bestimmungen der 88 20 und 21 deS Gemeindegesetzcs an,
welche die Bedingungen enthalten, an die daS Stimmrecht
der Kanlonsbürger geknüpft rst Ich verwundere mich, daß
die kanlon, fremden Schweizer nicht schon lange reklamirt haben.

Ich glaube, die Bundesverfassung räume den Kanionen nicht
so viel ein, wie der Herr Berichterstatter sagte. Räch Art. T1
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Ziff. 4 genießt der Niedergelassene alle Rechte der Bürger des

Kanton«, in welchem er sich niedergelassen hat. Auch die

folgenden Artikel enthalten Bestimmungen über die Stellung der

Schweizerbürger. Ich stimme zum Eintreten.

Herr Berichterstatter. Ich habe nichts beizufügen,
als daß Herr Mübtclhaler eine Stelle aus der Bundesverfassung

weggelassen hat, als er den Art. 41 zitirte, indem eS

unter Ziff. 4 beißt: »mit Ausnahme des Slimmrechls in
Gemeindeangelegenheiten u. s. w."

Das Eintreten und die artikelwcise Berathung wird ohne

Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

8

Stimmberechtigt in der Gemeinde ist jeder Kantons- oder

Schweizerbürger, welcher
a. eigenen Rechtens und im Genusse der Ehrenfähigkeit ist;
t>. eine direkte Staats (Grund-, Kapital- oder Einkommen

Steuer oder eine Telle zu den allgemeinen Verwaltungs»
kosten der Gemeinde bezahlt, und

c. seit einem Jahre in der Gemeinte angesessen ist.
Bon der Bedingung der einjährigen Änsäßigkeit sind

diejenigen Einwohner enthoben, welche der Gemeinde nach litt. t>

Teilen bezahlen

Im neuen Kantonsihcil sind auch diejenigen KantouS-
und Schweizerbürger stimmberechtigt, welche außer den unter
» und c bezeichnete» Requisiten ein Vermögen ober ein
Einkommen besitzen, welches im alten KantonStheile der Bestcurung
unterworfen wäre.

Herr Berichterstatter. Bezüglich der zwei wichtigsten
Punkte, welche in diesem Artikel enthalten sind und die das
bisherige Gesetz ändern, glaube ich mich nicht weiter aussprechen
zu sollen, indem es bereits im Eingangsrapporte geschah. Ich
meine die Gleichstellung der kantvnSfremden Schweizerbürger
mit den Kautousbürgern und die Aushebung der faktischen
Ungleichheit zwischen Bürgern des Jura und des alten KantonS.
Es stud aber noch einige andere Modifikationen im vorliegenden
Paragraphen einhalten, über die ich einiges bemelken zu sollen
glaube. Vorerst werden Sie bemerken, wenn sie den s 1 des

Entwurfes mit dem § 20 bcS GemeiudegesetzeS vergleichen, daß
hier das Reqwsit der Mehrjährigket gestrichen ist Der Ne-
-gieiuugsrath gehl von der Ansicht aus, eS genüge, wenn man
den Zustand des eigenen RechlS verlange. ES wird dieß zur
Folge haben, daß diejenigen, welche vor dem 23. AlterSjahre
cmauzipirl sind, sowie diejenigen, welche vor diesem Zeitpunkte
hciraihen, stimmberechtigt sind. Ich glaube, in der Wirklichkeit
werde diese Bestimmung nicht große Konsequenzen haben. Eine
zweite Abänderung beuehl sich aus die Stellung der Ortöburger,
denen bisher nach 8 20 deö Gemeindegesetzes eine Veigünstigung
eingeräumt war, indem der Regieruugsrath sand, dieselbe sei

nicht mehr statthast, und eS seien die Orisburgcr den Einwohnern

gleichzustellen. Ferner ist die Ausäßigkeitssrist von zwei
Jahren auf ein Jahr revuzirt. Der RegierungSrath glaubt,
wenn Einer ein Jahr lang in einer Gemeinde ansaßig sei, so

habe er ein Interesse au den Angelegenheiten derselben. Die
Bestimmung, daß diejenigen, welche eine direkte SlaalSstcuer
oder eine Gemeiudetelle bezahlen, stimmfähig seien, ist
beibehalten. Ich empfehle Ihnen den Z 1 zur Genehmigung.

Blösch. Ich wollte nicht gegen das Eintreten das Wort
ergreisen, im Gegentheil, ich stimmte dafür. Ich bekenne zwar,
Saß ich bei dem ersten Durchlcscn dcS Dekretes den
Eindruck hatte, es wären Gründe vorhanden, das Eintreten zu

bestreiken. Bei nähern, Nachdenken kam ich zu dem Resultate,
zum Eintreten zu stimmen, dagegen einige Modifikationen
vorzuschlagen. Das zur Erklärung. Ich will aus dem 8 nicht
alle Modifikationen hervorheben, welche der Herr Berichterstatter
berührt Hai. ES sind einige Modifikationen des bisherigen
Gesetzes darin enthalten, die ich nicht ausgenommen haben
würde, wenn ich das Projekt hätte ausarbeiten müssen. ES
betrifft daS namentlich die Aenderung, daß stau der Mehrjährigkell

der Besitz des eigenen Rechts gefordert, die Änsäßigkeit in
der Gemeinde auf ein Jahr herabgesetzt wird, und ich glaube,
noch einen Punkt Bezüglich des ersten Punktes will ich nur
bemerken, baß bei Erlassung des Gesetzes ein Grund obwaltete,
den man übersehe» zu haben scheint. Den meisten sieht man
es an, ob sie mehrjährig sind oder nicht, aber man sieht ihnen
nicht an, ob sie die Jahrgebung erhallen haben oder nicht.
Indessen gehe ich darüber hinweg. Man wird zwar in der
Zulassung von minderjährigen Verheiratheien eine Art
Privilegium für frühe Heiralhen erblicken, aber wie gesagt, darüber
gehe ich hinweg. Huigegen sind es zwei andere Punkte, die
ich mir hervorzuheben erlaube: erstens daS Verhältniß des
Jura zum alten Kauton und zweitens daS Verhältniß der
kanlvnssremden Schweizerbürger zu den Kanionsbürgern Im
Jura besteht unvcrkennbai ein iDbelstand, daß das Stunmrccht
nicht ganz gleich regulut ist, wie im alten Kauton. Dieser
Uebelstand wurde im Gemeindegesetze nicht übersehen. Der
Grund der Differenz liegt in der Differenz der <>bgabensysteme
beider Kanionsihelle. Der Jura hat bloß die Grundsteuer, er
hat keine Vermögens- und keine Etukommensstcuer. Daher
ist eS ganz naiürlich, daß, während im Sieu.rwescn für die
Angehörigen dieses yandesrheils scheinbar Gleichheit besteht, in
der Wirklichkeit eine Ungleichheit vorhanden ist. Ich will nun
durchaus nicht gegen die Tendenz ankämpfen, die in diesem
Dekrete vorwiegt, auch in dieser Beziehung Gleichheit herzu-
stellen. Ick) betrachte diese Tendenz als eine berechtige, und
man soll, so weil die Verhälinisse eS erlauben, ihr nicht cnt-
gegemrelen. Dagegen kann man fragen, ob es nicht besser
wäre, der Sache einstweilen Zeit zu lasse», bis die Narur der
Verhältnisse selbst dazu dräng, und man aus dem Jura selbst
eine Abänderung verlangen würde. Meine Ansicht ist, daß man
im Jura die Ausschlieplichkeit dcS Grundbesitzes nicht mehr
als Regel festhalten kann, und daß dieser Kanionsiheil selber
dazu kommt zu verlangen. daß nicht nur diese Kategorie von
Bürgern Abgaben zahlen soll Ich sage dieß gar nicht aus
Abneigung gegen diefiS System von Abgaben, im Gegentheil,
wenn ich zu wählen hätte, würde ich eS vertheidigen. Der
Regierung lagen zwei Wege zur Auswahl vor, unv ich setze

voraus,, sie habe nach sorgfältiger Erwägung des Für und
Wider gefunden, auf den heutigen Tag sei eine ausschließliche
Beschränkung deö Stimmrechts auf das Grundeigenthum nicht
zuläßig. Wenn das ist, so gebe ich zu, daß der Ausweg, der
hier vorgeschlagen wird, ein ganz verständiger ist, obschon ich
nicht verkenne, daß die Anwendung des Gesetzes eine sehr
schwierige ist, indem es schwer bäli, zu konstaiiren, wer eigentlich
steuerpflichiig sei, wenn er im allen Kautone niedergelassen
wäre. Ich erkläre also, ich werde nicht dagegen stimmen,
obschon dieses Verhältniß mir nicht zusagt und ich es in anderer
Welle rcgulirt hä-te sehen mögen. Anders gestaltet sich die
Frage der Stimmberechligung in Bezug auf die Schweizerbürger.

Ich werde den Vorschlag der Regierung nicht direkt
bekämpfen, nur einen kleine» Zusatz beantragen, um denselben
zu mäßigen und mit der Verfassung besser in Einklang zu
bringen. Bei der Bcraihuug deS Gemeindeges.tzes wurde die
Frage deS SlimmrxchtS der Schweizerbürger in den Gemeinden
nicht außer Ächt gelassen. Der Herr Bcrichterstalicrzssaßic daS
Verhältniß klar auf und machie mit Recht den Herrn Mühlethaler

aufmerksam, daß die Bundesverfassung die
Gemeindeverhältnisse ausdrücklich ausgenommen hat; ich schließe mich
dieser Auslegung an. Ich will nun auch damit beginnen, daß
ich erkläre: ich finde den Wunsch, das Streben der Regierung,
bezüglich per Stimmberechligung Gleichheit herzustellen, berechtigt,



denn ich glaube, wenn Sie die Bundesverfassung als Grundlage

aller politischen Rechte annehmen, so ist als Ziel der

Entwicklung vollkommene Gleichberechtigung aller Schweizer
anzuerkennen. Also nicht weil ich den Grundsatz bekämpfen
würve, sondern weil ich glaube, wir seien aus dem Punkte
vollkommener Gleichberechtigung noch nicht angekommen, erlaube
ich mir einige Bemerkungen. Man Hal bei Erlassung des

Gemeindegesetzes die kantonsfremden Schweizerbürger nicht
ausgeschlossen ; diese wichtige Eroberung ist gemacht, daß man
sagte: sie sind nicht ausgeschlossen, nur knüpfte man an die

Ausübung des Stimmrechtes die Bedingung: Besitz von
Grundeigenihum. Der Herr Berichterstatter fetzte sich aus einen

Standpunkt, der gewiß äußerst billig und gerecht ist, indem er
dem Gemeinvegesetze Gerechtigkeit widerfahren läßt, dann aber
weiter gehl und annimmt, die vor zehn Iahren aufgestellten
Bedingungen erfordern heute schon eine Modifikation. Ich
gehe mit ihm einig und will dasselbe Ziel im Auge haben, daß

man Sckritt für Schritt vorwärts gehe, aber keine Sprünge
mache, baß man nicht weiter gehe, als die Verhältnisse nach
meiner Ansicht eS rechtfertigen. Worin geht man nun zu
weit? Darin, daß man unter dem Scheine vollkommener
Gleichheit etwas herstellt, das eine Ungleichheit nach sich zieht,
die für mich etwas Verletzendes hat. Man gellt hier absolute
Gleichheil der Slimmberechtigung in Gem.elndeverhaltnlssen auf.
Dagegen hätte ich nichts einzuwenden, wenn in allen andern
Kantonen auch die Berner stimmberechtigt wären. Aber vaS
ist bekanntlich nicht der Fall. Es wird nicht gewagt sein,
wenn ich behaupte, weitaus in der Mehrzahl der Kan<one seien

bezüglich des SlimmrcchiS an den Gemeinden die Nichtkan-
tonSbürger ausgeschlossen, die andern stellen Beschränkungen
auf. Ist es zu billigen, dem Geiste unserer eigenen Verfassung
entsprechend, daß der Berner, der in der Waadt wohnt, vom
Stimmrechr ausgeschlossen ist, während der Waabtländer, der

hier wohnt, Thüre und Thor offen findet? Ist das nichteine
verletzende Ungleichheit? In dieser Beziebung mache ich auf
einen Paragraphen der Verfassung aufmerksam, der zwar hier
nicht buchstäblich Anwendung findet, wohl aber dem Geiste
nach. Es ist der 8 3, welcher VaS Stimmrechl in politischen

Angelegenheiten regelt, in erster Linie die Bedingungen für die

bernischen Staatsbürger aufstellt, und dm n sagt, das Siimm-
recht stehe ferner zu: „k. Allen Schweizerbürger», welche die

nämlichen Eigenschaften besitzen und in deren Heimaih den

bernischen Staatsbürgern Gegenrecht gehali.n wird." Das ist

der Standpunkt, von dem aus ich die Sache auffasse. Ich
will einen Schritt weiter gehen, als das Gerruind gesetz ging.
Ich hätte diesen Schritt vielleicht von mir aus nicht ge ha»,
aber die vorberatbcnde Behörde glaubt, man könne und solle

denselben thun. Allein ich will nicht weiter gehen als der § 3

der Verfassung, indem ich den kantvnsfremden Sebweizerbürgern
das Siimmrechl einräume — mit Vorb.halt des Gegemechls.
Nebst dem, daß es etwas sehr Unbilliges ist, den Bürgern
anderer Kantone das Stunrnrecht einzuräumen, während der

Berner es dort nicht har, liegt etwas Ungerechtes, Verletzendes

für unser Naiionalgefühl darin. Ein anderer Grund ist

folgender: wenn Sie den Bürger» von Kantonen, wo man urrS

daS Stimmrecht verweigert, dasselbe hier einräumen, so haben
dieselbe» keinen Grund, uuS entgegenzukommen. Machen Sie
eS umgekehrt, knüpfen Sie die Bedingung des Gegenrechrs an
die Einräumung des Snmmrechis, so werden die Waabtläuder
einen Grund haben, ihr Gesetz z» modifiziren und den Berncrn
das Stimmrecht auch einzuräumen. Das sind die Bemerkungen,

die ich mir erlaubte. Bezüglich des Jura stelle ich keinen

Antrag, dagegen schlage ich vor, bezüglich der Schweizerbürger
anderer Kantone eine Ergänzung in dem Sinne aufzunehmen,
daß die Gleichberechtigung auf diejenigen Bürger anderer Kantone

beschränkt werde, in deren Hcimath den bernischen Staatsbürgern

Gegenrecht gehalten wird.

Stockmar. Ich hätte gewünscht, daß man ein Gemeinde«

gesetz vorlegen würde, denn man fühlt allgemein das Bedürf¬

niß dazu. Die Ausarbeitung eines solchen ist ohne Zweifel
mit Schwierigkeit verbunden, und die gegenwärtige Regierung
wird in dieser Hinsicht auf dieselben Schwierigkeiten stoßen,
wie die frühere; dennoch muß die Frage endlich erledigt werden.
Indeß hat die Regierung wohl daran gethan, zum voraus
dieses Gesetz einigen Abänderungen zu unterwerfen, die sämmtlich

in liberalem Sinne sind. Der Vorredner hat den Gesetzes-
entwurf von verschiedenen Gesichtspunkten aus kriiisirt, und
doch hat er dieß mit einer solchen Mäßigung gethan, indem er
den Gegenstand beleuchtete, daß ich ihm nur auf zwei Punkte
zu erwiedern mich veranlaßt sehe, von denen ich zuerst den letzr
berührten aufnehme. Er will den Bürgern anderer Kantone
das Stimmrechl nur unter der Bedingung des Gegenrechls
einräumen. Freilich ist richttg, daß dieser Satz sich verlbeidigen
läßt; allein ich frage nur: ist er freisinnig? Liegt es im
Interesse des Kantons Bern, des ersten Kantons der Eidgenossenschaft?

Ist eS in vielen Hinsichten und besonders mit Rücksicht

auf letzt verflossene Zeiten gut, der Eidgenossenschaft ein
solches Beispiel zu geben Ist eS heutigen TageS am Platze,
daß der Kanton Bern Beschränkungen für das Siimmrechl der
Schweizerbürger auffteiil? Ich wenigstens glaube es nicht.
Wenn man anderwärts solchen Berathungen über dieselbe Frage
beiwohnen würde, und Beschränkungen des StimmrechlS
vorschlagen hörte, gewiß würde man sagen, das sei ein Rückschritt.
Nun denn, ist es gut schweizerisch, ist es.choßmüihig, mit dem
Kompaß des MalhemarhikerS genau abzumessen, was man unsern
Miteivgenossen gewähren will? Nein! ES ist am Kanton
Bern, als Vorbild zu leuchien, unv w-nn die Waabtläuder
Furcht haben, den Berner» dieses Siimmrechl zu verleihen,
so laßt unS ihnen antworten, daß wir nicht iür scheu, Vasselbe
unter Miteivgenossen zu gewähren, daß der Kanton Bern sich
der Erlassung dieses Gesetzes Keule nicht enthalten kaun. Jedesmal

wenn der BundeSraih sich mit Gesetzen zu befassen hat,
die in andern Kantonen niedergelassene Schweizer beireffen, und
so oft er Beschränkungen darin erblickt, streicht er solche
Bestimmungen und sucht unter allen Umstände» die Schweizer
in den Kantonen auf den Fuß der Gleichberechttgung zu stellen.
Wenn aber dem so ist, warum will mau denn heute den Grundsatz

der Reziprvziiät aufstelle»? und wenn man anderseits zu
fürchten hat, daß solche Bestimmungen vor die eidgenössischen
Behörden gebracht werben könnten, wäre es für den Kanton
Bern ehrenhaft, vielleicht Gegenstand einer Schlußnahme von
Seile der Eidgenossenschaft z» werbe»? Ich stimme daher für
den Artikel, welcher uns zu Gunsten des Stimmrechts anderer
Schweizerbürger, die im Kanten Bern wohnen, vorgelegt ist.
Der Vorredner hat eine andere Frage berührt, eS ist dies n ge
der St.llung der Iurassier. Es ist wahrhaft betrübend, daß
es jedesmal, wenn ein Gesetz vorgelegt wird, darin Ausnahmen
gibt, die den Jura betreffen. Es kömmt dieß daher, day mau
nicht das gleiwe System der Steuern bat. Der Herr Präo-
pinant sagte, daß die Iurassier eineS Tages die Revision deS

Steuersystems verlangen würden; gut, diese Sttmme» sind schon
da ;, der Regieruugsrath hat eine Kommission ernannt, die mit
der Revision unserer Gesetzgebung über die Grundsteuer beauftragt

lst. Diese Kommission, die sich in Pruurrnt versammelte,
ist aus Mitgliedern vom ganzen Jura zusammengeietzt, sie hat
die Sieuerfrage behandelt mio sich zu Gunsten dieses Systemes
ausgesprochen; sie Kai eine engere Kommission ernannt, welche
die Sache näher geprüft Hai unv wird einen G.sctzesvorschlag
bringen, um den Jura aus denselben Fuß, wie den alien Kan-
tonstkeil zu stellen. ES ist in der That höchst ungerecht, daß
alle Abgaben im Jura nur auf dem Grundbeiiy, auf dem Ackerbau

lasten, und daS Alles, waS man. unS abv.rlan.ch, aus die

Grundbesitzer zurückgeworfen wird, wählend dem die Banguiers,
die Industriellen und Künstler nichts bezahlen. Gut denn, wir
wollen aus dieser Stellung heraustreten und sobald wir auf
gleichem Fuße stehen, werden auch diese AusnakmSbe-
stimmungen von selbst fallen. Es wird auch noch andere
Folgen von dieser Maßregel geben. Es wird künftig nicht m.hr
die Rede von einer Sleueraufnahme sein, welche alle fünf Jahre
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rcvidirt werden muß. Wir werden dann Alle nach demselben

Maßslabe bezahlen, und eS wird »ichl mehr nöthig sein, sich

darum z» streiten, um zu wissen, ab der Jura nichl begünstigt
sei. Alsdann werden wir auch unser Hypvihckarsyllem, welches
für den Jura nicht günstig ist, auf demselben Fuße einrichten,
wie im alien Kamonsthell. Wohlan, wenn wir einmal dahin
gelangt sind, wenn einmal der ganze Kanton die gleiche
Gesetzgebung in Finanzsacken haben wird, dann weiden wir auch
mit Euch diese Finanzgesetze zu berathschlagen kommen und
wir werden Euch unsern Tribut zur Aufklärung beilragen.
Dieß wird das Resultat sein deS Systems, welches nächstes

Jahr im Jura eingelührt weiden kann. Ich denke, Sie werben
mii eigene», Interesse diesem im Jura ausgesprochenen Wunsche
gefolgt sein. Bezüglich des GesctzeSprojekteS, welches unS
beschäftigt, ist nichts zu thun, als die Bürger deS Jura
anzusehen, wie wenn sie Einkommens- und Vermögenssteuer bezahlen
würden, obsckon sie diese Nicht bezahlen, was zwar nicht ihre
Schuld ist, sondern diejenige der Gesetzgebung. Die Regierung
hat gut gethan auSzusprechen, baß man ungeachtet deS Mangels
einer Gesetzgebung über Vermögens- und ElnkommenSsteuer im
Jura, in dieser LandeSgegend das Recht an den
Gemeindeversammlungen zu stimmen, erwerben könne. Die Regierung
hatte Recht, riefe Bestimmung aufzunehmen. Ich stimme für
den Artikel, so wie er abgefaßt ist.

Girard. Ich stimme Allem bei, was soeben Herr Stockmar
gesagt hat, habe aber überdieß eine Bemeikung von
Bedeutung zu machen, und zwar über das Votum des Herrn
Blösch. Ich theile auch die Ansicht deS Herrn Siockmar
hinsichtlich der Revision des GemeinbegcsetzeS und ich muß bei
diesem Anlasse die Aufmerksamkeil der Versammlung auf eine
Broschüre richten, die Herr Blösch vor einige» Jahren publizirt
hat Die Bemerkung, die ich zu machen habe, ist folgende:
wenn man den Standpunkt des Herrn Blösch als maßgebend
b-irachten würde, so wäre der GesetzeSvvrschlag rein illusorisch.
Denn was dachte man lm ganee» Kanton in den Ortschaften,
wo sich Schweizerbürger aufhalten, die das Slimmrechl nicht
besitzen? Man sah ei», daß eS ungerecht ist, baß sie davon
ausgeschlossen waren, einzig wegen der Thalsache, baß sie nicht
Grunbeigeiiihümer sind Wollen wir jetzt noch diese Uiige-
lechligketl bestehen lassen? Nein; deßwegen muß man erklären,
daß sie aufhören müsse. Die Regierung ist einverstanden mit
der erschienenen Bittschrift, welche daö Unrewt aufheben will;
seien wir in dieser Hinsichi gerecht. Ich stimme mit voller
Ueberzeugung zu dem vorliegenden Gesetzeövvifchlag.

Mühlethaler stellt den Antrag, um den Eingang deS

§ l deuiltchei zu machen, im eiste» Lemma statt „jeder Kan-
lonS- ober Schweizerbürger" zu setzen: „jeder Kantons- und
jeder Schweizerbürger."

Revel. Auch ich muß mich meinen Kollegen vom Jura
anschließ.n und ihnen beistimmen. Wären wir nichl am Ende
der gegenwärtigen Gesetzgebungspeiiote, so häiie ich eine»
Antrag auf den Kanzleilisch gelegt, über welchen ich seil Langem
nachgedacht; ich werde dieß an einer der nächsten Sitzungen
tlmn. Er würde darin bestehen, daß man eine Stellung
einnehme, wie sie derjenigen der sortgeschiiilcnsten Schwcizerkan-
toncn einspräche. Ich möchte daß die Bürgerreckie geöffnet
würben, daß bei uns, wie in Solothuin, Basel und Gens, jeder
Schweiwrbürger, welcher die erforbeilichen Garantien bietet,
in denselben Familienbanb aufgenommen winde Ich hoffe,
eS werde hiemit die Gelegenheit geboten, zu einer Revision deS

GeinctndegesetzkS zu schreiten. Ich muß daran erinnein, bei
Anlaß des Gesetzes, welches uns gegenwärtig beschäftigt, daß
der Jura bis jetzt eine Ausnahme bezüglich des Sleuerbezugs
gemacht hat. Wir besitzen ein System, welches vielleicht nicht
gut ist, aber wir gehören nicht zu denjenigen, die sagen: wir
wollen Eiwas, daher ziehen wir vor zu behalten, was wir
schon haben. Als wir bei uns die Fortschritte der Industrie

und des Handels gesehen haben, erkannten wir, daß man nicht
bei der Aussage stehen bleiben kann, die nur den Ackerbau
belastet und daß es gerecht sei, die Steuer auf die ganze
Bevölkerung zu vertheilen. Ich hoffe, der Große Rath werde in
Kurzem berufen sein, die Gleichmäßigkeit der Steuern im ganzen
Kanion herzustellen. Das gegenwärtige Gesetz ist nicktS
Anderes als ein Uebergang zu einenr erträglichen Zustande, aber
es ist schon wichtig genug als UebergangSgcsctz. Ich stimme
zu dem Artikel, wie er im Entwürfe steht.

Engemann. Auch ich möchte vor dem Antrage deS

Herrn Blösch warnen. Ich glaube, man würde dadurch gerade
das, was das Gesetz will, illusorisch machen. Man weiß, wie
leicht es ist, die Leute in ihrem Slimmrecht an den Gemeinden
einzuschränken. Wenn nun jeder Schweizerbürger immer eine
Bescheinigung herbringen müßte, daß sein Heimatdk.rnlon Ge-
genrccht halte, so würde gleichwohl cine Menge derselben vom
Siimmrechte ausgeschlossen Würde es sich um Geltendmachung
des ReziproziläiögrundsatzeS von Kanton zu Kanton handeln,
so hätte ich am Ende nicht viel dagegen, aber der einzelne
Schweizerbürger, welcher die fragliche Bescheinigung beizubringen

hälic, würde darunter leiden. UebrigenS halte ich dafür,
wir sollen dielen Grundsatz gegenüber andern Kantonen fahren
lassen. Die Kantone der Schweiz unter sich sind nicht mehr
Staat gegen Staai, sondern wir sind Alle Bürger elneS
gemeinsamen Vaterlandes, die gleichberechtigt sein solle». Ich
möchte also von solchen Kleinlichkeiten abstrahire», und mache
aus dasjenige aufmerksam, was Herr Siockmar ausgesprochen
hat, daß der Kanton Bern möglicher Weise vor der
Bundesversammlung eine Niederlage erleiden könnte. Es wüide sich
dann fragen, ob man uns nicht sagen würde, unser Verfahren
sei doch nicht zeitgemäß. Bern soll den übrigen Kantonen
vorangehen Bern ist der größte Kanton, er soll den andern
in eidgenössischer Beziehung ein gutes Beispiel geben. Wenn
am Ende wir Berner in der Waadt nicht stimmen können, so
erblicke ich darin keinen großen Nachtheil. Es soll Alle freuen,
wenn wir einen von eidgenössischer Gesinnung zeugenden
Beschluß fassen und nicht engherzig sind.

MatthyS. Ich bin der Ansicht, wir werden im Kanton
Bern einmal dazu kommen, daS iStimmrechi an den Gemeinden
dem politischen Siimmrechte gleich zu normireu. Allem ich
weiß, daß die Gesetzgebung keine Sprünge machen kann.
Deßwegen stimme ich zum Vorschlage der Regierung und bekämpfe
denjenigen des Herrn Blösch. Wenn der Antrag des Herrn
Blösch angenommen würde, so würden wir im Jahre °186i)
hinter daö Gemetndegesetz von 1852 zurückgehen; warum? Ge-
genwä-tig kann ein Schrvelzerbürger aus emein andern Kantone
in der Gemeinde Bern das Slimmrecht ausübe», wenn er
Grundbesitz hat. Nehmen Sie den Antrag des Herrn Blösch
an, so ist er künftig ausgeschlossen, auch wenn er Grundbesitzer
ilt, aber sein Kanion nicht Gegenrcchl hält. Kann man
gegenwärtig ein solches Ziel rm Äuge haben? Ich glaube nicht,
sondern wir sollen jedem Schweizer das Sttmmrech, einräumen,
der ein natürliches Interesse hat, daß die Gemeinveadministration
gut besorg, werde. Welcher Bürger hat ein solches Interesse?
Wer an die allgemeinen Ausgaben etwas beiträgt. Wer zahlt,
befit dlt. DaS ist ein Giundsatz, der bei Erlassung deS Ge-
meindegcsetzeS geltend gemacht wurde. WaS sehe» Sie gegen«
wältig? Sie sehen, daß einzelne Eidgenossen im Kanion Bern
einen Geschäftsverkehr von 166—126 Millionen haben, und
doch vom Slimmrechl ausgeschlossen sind. ES ist bekannt, daß
z. B. Herr ForsterMomiml. ein sehr geachteter Kaufmann und
Bürger, Mitglied der Bankdir.klion ist, und dieser ist vom
Slimmrecht ausgeschlossen. Warum? Er hat nicht etwa in
der Lärrggassc irgend ein Hütilem gekauft, das ihm die Eigenschaft

eines Grundbesitzers gäbe So auch ändere Schweizerbürger,

welche Angehörigen unsers Kantons Verdienst geben,
die dem Kanton nützen, die bedeutende Tellcn zahlen müssen;
unk diese sollten zu der Gemeindeverwaltung kein Wort sagen



dürfen! Ist das recht? Nein. Ich glaube, Jeder, der ein
Interesse hat, daß die Gemeindeadministration gut besorgt werbe,
soll das Stimmrecht an der Gemeinde ausübe» können. Ich
theile die Ansicht auch, die von anderer Seile geäußert wurde!
der Kanlon Bern soll vorangehen. Er ging Anno 1846 voran,
als er in seiner Verfassung das Prinzip der Reziprozität auf.
stellte. Später kam die Bundesverfassung und stellte alle
Schweizer bezüglich des politischen SlimmrechteS gleich. Ich
anerkenne, wir sind durch die Bundesverfassung nicht gebunden
in Gemeindesachen, aber wir sollen dessen ungeachtet vorangehen.

Carlin. Ich wünschte beim Art. 1 die Bestimmung zu
vervollständigen, welche unter der litt, t, erscheint, und diese

Bestimmung etwas klarer und gewissen Verhältnissen anwendbarer

fassen. Die litt. 6 sagt, daß das Stimmrecht denjenigen
zukomme, welche eine öffentliche, direkte Abgabe zahlen, oder
cine Tare, welche zu Deckung der allgemeinen Kosten der
Gemeindeverwaltung bestimmt ist. Man versteht nun aber unter
Tare einen Ansatz in Geld. Es gibt aber noch andere indirekte
Abgaben; eS sind dieß lokale Lasten und Leistungen, welche
ebenfalls das Recht geben müssen, sich an den Gemeindever-
handlungcn zu bethätigen. Daher wünschte ich, die Worte
beigefügt zu wissen: „oder die an die örtlichen Lasten oder
Leistungen beitragen." Ich bezeichne unier diesen Lasten
diejenigen, welche aus Truppendurchmärschen entstehen. Wir hgbcn
z. B. gesehen, daß Professoren, Advokaten, Aerzte, die keine

Grundsteuer im Jura zahlen und doch verpflichtet waren, 5, 6
Militärs bei ihrem Durchmarsch in Quartier aufzunehmen,
dessen ungeachtet in den Gemeindeversammlungen nicht stimmen
dürfen. Ich möchte daher, daß man beifüge, eö sollen alle die,
welche zur Tragring der GcmcindSlasten mithelfen, gleicherweise
des Stimmrechts iheilhaftig sein. Was den von Herrn Blösch
gestellten Antrag betrifft, so ist derselbe vom Standpunkre des
Kantons und deS Rechts gerechtfertigt. Denn in der That.
Rechte lassen sich nur durch Gegenrcchte und gegenseitige
Konzessionen erwerben. Wir konnten sagen: wir ertheilen Euch
dieses Recht und Ihr gewähret unS, was wir Euch gewähren.
Die Kantvnalverfaffung würde uns rechtfertigen. Aber hier
müssen andere Rücksichten, die aus einem höhern Interesse, aus
einem schweizerischen, eidgenössischen Gesichtspunkt entspringen,
vorherrschen. Ich schließe mich daher der Ansicht an, welche
den Kanlon Bern mit einem guten Beispiel vorangehen lassen

will Natürlicher Weise wird die Gemeindeverwaltung
deßwegen nicht darunter leiden. Wenn es sich darum handeln
würde, einen Vertrag zwischen Kantonen aufzustellen, so würde
die Frage eine ganz andere sein, allein hier handelt es sich um
ein Gesetz, welches mchrern Mitbürgern das Recht gewährt,
in den Gemeinden zu stimmen. Sodann kann die Regierung
von Bern »och etwas Besseres thun, sie kann sich an die Kantone

wenden und ihnen sagen, sie möchten dasselbe thun. Ich
glaube, die Regierung dürfte sich an die andern Stande, an
denjenigen von Waadl wenden, und sagen: Sehet hier einen

neuen Weg zu liberalen Verbesserungen, zu denen wir daS

Beispiel geben! Das ist der allgemeinen Beachtung werth.
Eine andere Bemerkung, die Herr Blösch machte, ist folgende,
er sagte: der Jura werde wahrscheinlich zu dem Steuersystem
zurückkehren, welches im alten Kantonsiheil Gesetz ist. Er sagte

nicht, er hoffe es, sonvern, er vermuthe cS. Ich theile diese

Hoffnung nicht, denn ich glaube, daß das System der Grundsteuer

vorzuziehen sei, allein ich sage nicht, daß es daS einzige
sein solle. Wir können vermittelst von Patentabgaben auch

diejenigen Bürger, welche nichts zahlen, erreichen; aber ich

möchte, daß die gegenwärtige Norm die einzige sei, der vor
«llem Andern zu besteurcnde Gegenstand. Wir sind hier nicht
dazu da, um die große Frage der Steuervertheilung zu behandeln,

zu welch letzterer ich sehr wenig Glauben habe, denn ich

glaube sehr wenig. Die Frage der Besteurung von Vermögen
und Einkommen ist eine neue, aber wenn man die Erfahrung
befrägt und sieht, was die öffentliche Meinung darüber sagt,
so muß man der Grundsteuer den Vorzug geben. Ich sage
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dieß nur zur Bestätigung dessen, was maa schon darüber
gesagt hat. Möge die Aenderung gelingen, aber in der Form
einer Vervollständigung. Meine Bemerkungen fassen sich daher
in der Nedaktionsveränderung zusammen, die ich vorschlage.

Feu ne. Die Bemerkungen deS Herrn Carlin sind
begründet. Allein er muß nicht glauben, daß der Jura daS
System der Grundsteuer von sich werfen will. Es handelt sich
nur darum, es mit andern Systemen, die in andern Schwet-
zerkantonen bestehen, zu verbinden. Ich habe hauptsächlich daS
Wort ergriffen, um Herrn Carlin bezüglich der litt, ll, bei
welcher er eine Aenderung anbringen möchte, entgegenzutreten,
und ihm zu sagen, daß diese Modifikation sicß schon im
§ 1 vorfindet. Der genannte Redner sagte nämlich, daß,
Advokaten, Aerzte und andere Personen nicht im Falle seien,
an den Gemeindsversammlungen stimmen zu können. ES ist
dieß richtig, aber der § 1 entspricht bereits dem Wunsche deS

Herrn Carlin, indem er sagt: „Im neuen Kantonstheile sind
auch diejenigen Kantons- und Schweizerbürger stimmberechtigt,
welche außer den unter a und c bezeichneten Requisiten ein
Vermögen oder ein Einkommen besitzen, welches im alten
Kantonstheile der Besteurung unterworfen wäre." Wenn also ein
Arzt im Jura keine Steuer bezahlt, so ist sicher, daß, wenn er
im alten KantonStheil wäre, er einer solchen unterworfen und
zu bezahlen verpflichtet wäre. Der von Herrn Carlin
ausgesprochene Wunsch findet sich also bereits in dieser Bestimmung
erfüllt. Im Nebligen unterstütze ich den § 1.

Dr. v. Gonzenbach. Ich erlaube mir, vom Herrn
Berichterstatter eine Auskunft zu verlangen. Es heißt im z l,
von der Bedingung der einjährigen Ansäßigkeit seien diejenigen
Einwohner enthoben, welche der Gemeinde nach litt. 6 Teilen
bezahlen. Ich möchte nun wissen: was versteht der Herr
Berichterstatter unter „Teilen" ?" Versteht er unter denselben nur
die Abgabe der Grundsteuer, oder auch Teilen vom Einkommen?
Man meint hier, dieses Gesetz habe nur Konsequenzen für große
Ortschaften, wie Bern, St. Immer u. f. w. Aber es kann
für kleine Gemeinden auch große Folgen haben. Nehmen Sie
z. B Völligen; es handelt sich um den Bau der Waldau, um
die Ausführung eines großen Unternehmens, bet dem viele
Leute angestellt sind; wir erhalten ein neues Einkommenssteuer-
gesetz, das, wie gegenwärtig im Kanton Zürich vorgeschlagen
wird, bei einem Einkomme» von 166 Fr. anfangt, z. B. mit
einer Teile von 26 Rp. Nun wäre nach dem vorliegenden
Gesetze jeder, der eine Telle bezahlt, an der Gemeinde
stimmberechtigt. Daraus könnte unter Umständen für dieselbe
eine bedeutende Gefahr entstehen. Oder nehmen Sie an, es
baut Jemand eine Fabrike, eine große Baumwollenspinnerei;
eine Menge Leute werden in diesem Etablissement angestellt,
man bezieht von ihnen eine Steuer, und dadurch wären sie

stimmberechtigt. Ich betrachte dieß als gefährlich gegenüber
den betreffenden Gemeinden. Darum soll man sagen, daß
Derjenige, welcher das Stimmrecht in der Gemeinde ausüben
will, wenigstens ein Jahr (ich gestehe ganz offen, daß ich gerne
zwei Jahre festsetzen würbe) in der Gemeinde angesessen sein

soll. Es ist jetzt Mode, daß man den Leuten gerne Stimmrecht

einräumt. Es war einst eine andere Mode, und wie
handelst Sie in ihren Privalverhältnisscn? Lassen Sie Einen
in ein Handelsgeschäft hineinreden, wenn er kein Interesse
daran Hai? Nein; er muß ein Interesse am Geschäfte haben,
bevor Sie ihm eine Einmischung gestatten. Und so soll eS

mit der Gemeinde sein. Nach einem Jahr Aufenthalt hat der

Betreffende noch wenig Interesse für die Gemeinde, wo er

wohnt. Die Bundcsverfassung sagt: der Schweizer ist überall
ein Schweizer; aber deßwegen, well er ein Schweizer ist, hät
er noch kein besonderes Interesse für die Gemeinde Völligen
oder Muri. Die Frage ist eigentlich die: wünschen Sie, daß
Leute, die ein Interesse für die Verwaltung der Gemeinde haben,
oder solche, die eS nicht haben, mitwiiken? Ich will keinen

Gegenantrag bezüglich des einjährigen Aufenthaltes stellen,
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obsckon ich bekenne, daß ich eS für besser hielte, wenn ein

zweijähriger Aufenthalt gefordert würde. Ich erlaubte mir
diese Bemerkungen, damit man nicht meine, eS wallen Ansichten

vor, wie sie vor Jahrhunderten bestanden, wo die eine Gemeinde
sich von der andern absperrte, damit man mir nicht eine

Obskurantenkappe aufsetze. Ich führe das Beispiel der
Bereinigten Staaten von Nord-Amerika an; dort ist eS Gesetz, daß
der Einwanderer erst, wenn er sich sieben Jahre im Lande

aufgehalten, naturaltsirl werden kann; auch kann er erst dann zu

Beamtungen gelangen. Man kann also sehr verschiedene
Ansichten über die Sache haben. Die Richtung herrscht vor, so

viel als möglich zu egalisircn und ich will daher den Antrag
nicht stellen, von der Bedingung des einjährigen Aufenthaltes
abzugehen; aber wenn man weiter herabgehen und nur eine

zufällige Teste vom Einkommen verlangen wollte, so würde ich
daraus antragen, das ganze vorletzte Alinea zu streichen.

v. Känel. Ich ergreife das Wort, um einen kurzen
Antrag zu stellen. Wenn das Gesetz unverändert angenommen
wird, wie eS vorliegt, so kann der Fall eintreten, daß Liegen-
schafiSbcsitzer und Leute, die Vermögen haben, vom Stunmrecht
ln den Gemeinden ausgeschlossen wären, wo man keine Teilen
bezieht. Das ist im Seeland und anderwärts der Fall. Es
kauft Einer eine Liegenschaft, der weder Staalssteuer noch Telle
zu bezahlen hat, und also nach dem Wortlaute des Entwurfs
vom Slimmrccht ausgeschlossen wäre. Darf man einem solchen

Bürger zutrauen, daß er ein Interesse an der Gemeindeverwaltung

habe? Ich glaube ja, um so mehr, als nach diesem

Gesetze eine Menge Schweizerbürger, die eine ganz geringe
Einkommenssteuer bezahlen, das Slimmrecht erhalten Ich könnte
Beispiele anführen, und stelle daher den Antrag, LiegenschaftS-
besttzern, die keine Steuer bezahlen, weder an den Staat noch

an die Gemeinde, das St-mmrecht ebenfalls einzuräumen.

Blösch. Ich habe nur eine Erklärung abzugeben. Herr
Matthys sprach schon privatim gegen mich den Zweifel auS,
ob ich den Grundsatz der Reziprozität auch gegenüber Schweizern

anwenden möchte, die Grundeigcntbum besitzen. Darüber
habe ich keinen Zweifel, daß nach meinem Antrage die
Reziprozität nur gegenüber denjenigen kanlonSfremden Schweizerbürgern

ausgesprochen werden soll, die nicht Grundcigenthümer
sind. Bisher war daS Verhältniß so, daß die Schweizerbürger
anderer Kantone, die kein Grundeigeutbum haben, vom Stimm-
reckle ganz ausgeschlossen sind. Ich will nun einen Schritt
weiter gehen und auch denen das Slimmrecht einräumen, die
nicht Grundbesitzer sind, aber deren Heimatkanton uns Gegenrecht

hält.

Stuber. Das vorliegende Gesetz hat zwei Zwecke, nämlich

die Regulirung des StimmrechtS gegenüber Angehörigen
des allen und deS neuen KanlonS und gegenüber den kanlonSfremden

Schweizerbürgern. DaS sind die zwei Hauptpunkte.
WaS den Grundsatz der Reziprozität betrifft, so will ich Sie
darüber nicht lange aufhallen. Ich schließe mich in dieser
Beziehung den von Herrn Blösch geäußerten Ansichten an. Der
Bemerkung des Herrn Stockmar, daß die Bundesversammlung
gegen die Aufstellung des ReziproziiäisgrunbsatzeS einschreiten
konnte, stimme ich nicht bei. Es ergibt sich aus der
Bundesverfassung, daß diese Behauptung nicht richtig ist, indem sie

dem Niedergelassenen den Genuß aller Rechte der Bürger deS

Kantons, in welchem er sich niedergelassen hat, gewährleistet,
„mit Ausnahme deS StimmrechtS in Gemeindeangelegenheiken."
In dieser Beziehung hat die kantonale Gesetzgebung vollkommen
freie Hand zu machen, was sie will, und keine Bundesbehörde
hat daS Recht, ihr einen Zwang anzuthun. Was die Kan-
lonsverfassung betrifft, so finde ich, ihre Bestimmungen sollen
analog hier maßgebend sein. Sie stellt den Grundsatz der Reziprozität

auf, und thut recht daran. Man sagt, Bern solle den
andern Kantonen vorangehen. Bis zu einem gewissen Punkte
bin ich einverstanden, aber man muß sich klar ma-hen, wohin

daS führt. Wenn die Versammlung den Vorschlag des Re-
gierungSratheS ohne Vorbehalt des GegenrcchtS annimmt, so

ist eS ein fehr bedeutender Schritt zur Zeiuralisalio». Die
zwischen Kanton und Kanton bestehenden Unterschiede werden
verwischt, der Einheitsstaat tritt immer näher, und wir kommen

zu dem Resultate, vor dem Mancher, von welchem man eS meint,
nicht zurückschreckt. Vor der Hand möchte ich aber noch nicht
darauf hinstreben. AuS diesem Grunde möchte ich den Grundsatz

der Reziprozität aufstellen. Sollte der Große Rath damit
nicht einverstanden sein, so würde ich dann eveniuel den Antrag
stellen, daß für kantonsfremde Schweizerbürger eine zweijährige
Ansäßigkeit im Kanton erforderlich sei, bevor sie daS Slimmrecht

erhalten. Ein Redner sagte, daß es Schweizer in unserm
Kantone gebe, die in sehr bedeutendem Maße bei der Wohlfahrt

der Gemeinden beiheiligt seien, und doch nicht stimmen
können. Das ist richtig; aber die Besitzer bedeutender
Etablissements werden durch einen längern Aufenthalt im Kanton
ein Interesse an den Gemeindeangelegenheite» haben, sie werden
nicht, wie die flottante Bevölkerung, von einem Tage zum
andern den Wohnsitz wechseln. ES liegt daher in der Dauer der
Ansäßigkeit eine gewisse Garantie. Wenn ein Schwcizerbürger
zwei Jahre in einer Gemeinde wohnhaft ist, so nimmt man an,
er habe die Absicht, länger zu bleiben. Ich glaube, wenn man
diese Bedingung aufstellt, so sei man doch dem Vorwurfe deS

JlliberaliSmuS nicht ausgesetzt, und auf der andern Seite hat
man doch eine Schranke, die ihre Wirkung vielleicht für eine
lange Reihe von Jahren hat. Die Stellung des Jura berühre
ich sehr ungern, doch muß ich mir ein Wort erlauben. Bis
dahin machte im Jura die Glunbsteuer Regel, künftig sollen
nach diesem Gesetze dort auch diejenigen stimmen können, die

zwar im Jura keine Steuer zahlen, die aber eine solche zahlen
würden, wenn sie im alten Kanton wohnten. Ich weiß nicht,
ob daS dem Jura konvenirr. Wir haben heute gehört, daß man
dahin strebt, auch im Jura die Kapital, und die Etnkommens-
steuer einzuführen. ES dünkt mich, man thue am besten, die
damit betraute Kommission machen zu lassen. Fast in jeder
Sitzung thut man einen Schrill mehr zur adminiurativen und
legislativen Trennung zwischen dem alten und neuen Kanton.
Ich kann die Ansichten nicht theilen, die hier über die Stellung
des Jura geäußert wurden, und stelle den Antrag, den PassuS
zu streichen, welcher daS Verhältniß der Stimmberechligung im
Jura normirt.

Bernard. Ich ergreife daS Wort, um den Antrag des
Herrn Stubcr zu unterstützen. WaS bezweckt dieser Artikel?
Man beabsichtigt damit, daß Berner- oder Schwcizerbürger,
die Grundbesitz oder Einkommen haben, welche im alten Kan-
tonstheil steuerpflichtig sind, auch im Jura, wo sie nichts
bezahlen, stimmfähig seien; daß sie auch in den Gemeindsver>
sammlungen solle» stimmen können. Nun ist da» ein Unding!
Denn wie, ein Fremder hätte das Recht im Kanton Bern in
Gemeindeangelegenheiten den Ton anzugeben? DaS ist nicht
verständig! UebrigenS frage ich, wohinaus will man damit?
Denn wer den Zweck will, will auch die Mittel dazu. WaS
man damit beabsichtigt hat, verschwieg man. Was mich
betrifft, so erblicke ich in dieser Abänderung des GemeinvegesctzeS
nur den einzigen Zweck, im gegebenen Fall z. B. in Bern,
St. Immer vermittelst einer Majorität größere Oerilichkeitcn
zu erdrücken. Und wozu? Um ein Unrecht zu sanktioniren.
Wenn z. B ein St. Gager ein Geschäft und Arbeiter in einer
Gemeinde hat, so hatte er daS Recht zu stimmen, wie
die OriSbürger, um dann, wen» er die Interessen deS OrteS
gefährdet hat, wieder heimzukehren. Zudem scheint mir dieser
versteckte Zweck nicht zur Wohlfahrt des Landes zu dienen,
und insbesondere ist er eine Ungerechtigkeit für den Jura.
Warum will man denn den Schweizern anderer Kantone
erlauben, sich in unsere Gemeindeangelegenheiten einzumischen?
Herr Stockmar sagte uns, daß die Kommission, welche von der
Regierung ernannt worden, in ihrer Arbeit vorgerückt sei.
Wenn dem so ist, warum ist öS denn nöthig, einen Uebergangs-



zustand zu schaffen, denn in der That, ist es nur ein lieber
gangSgesetz, das wir hier zu berathen haben. Warum also in
die Gemeindeverhältnisse für sechs Monate Verwirrung bringen?
Man hat hier von Steuern gesprochen. Auch ich bin der
Ansicht, daß in dieser Hinsicht eiwaS geschehen soll; ich selbst

habe einen Anzug eingereicht, der eine Umgestaltung unseres
Steuersystens und zugleich die Einführung des Patentsystems
bezweckt. Ich bin entzückt zu hören, daß die Kommission in
ihrer Arbeit vorgerückt sei, und gerade deßwegen will ich nicht,
daß man für sechs Monate in die Gemeindsverhälmisse
Verwirrung bringe. Ich schlage daher konsequenter Weise vor,
den Schluß dieses Artikels zu streichen. Lei Art. -» ist nur
gesagt, daß VaS Stimmrecht denjenigen zukomme, die der bür
gerlichen und politischen Rechte theilhaftig sind. Nun müßte

man, um alle die zu kennen, welche im Genuß dieser Rechte
sind, ein besonderes Verzeichniß aufstellen, denn auf andere
Weise wüßte man nickt, woran sich hallen. Nach meiner
Ansicht sollte man sich darauf beschränken und sagen, in welchem
Alter man das Stimmrecht besitze. Ohnehin ist schon in den
Gemeinden in dieser Hinsicht genug Verwirrung. ES ist
unumgänglich nothwendig, eine Gränze zu ziehen, sonst wird man
nur mehr Unordnung herbeiführen. Ich schlage daher vor, das
letzte Alinea zu streichen.

Mig y, Vizepräsident dcS RegierungSratheS. Ich ergreife
daS Wort hauptsächlich, um den Sinn deS Gesetzes, soweit es

den Jura betrifft, festzustellen Herr Stuber rief ans, daß es

bald an der Zeit sei aufzuhören, dieser LandeSgcgend eine andere

Stellung zu geben, als der alte KantonStheil hat. Auch Herr
Bernard findet seinerseits darin eine schreiende Ungerechtigkeit,
weil durch daS letzte Alinea eine Verwirrung in den Gemeinden
eingeführt werde. Man könnte nach der Weise, wie man sich

über diesen Gegenstand ausspricht, glauben, daß der Einwurf
irgendwie begründet sei, aber diese ganze Behauptung fällt
zusammen, sobald man sich die Mühe nehmen wtll, das Gesetz

in seinem wahrhaften Geiste auszulegen. Sehen wir nun, was
daran ist. Als das Gesetz über die Gemcindeorganisation von
1833 promulgirt war, mußte man eine der folgenden
Bedingungen erfüllen, um deS StimmrechtS in der Gemeinde
theilhaftig zu sein, nämlich: 1) im Gemeindebezirk ein Grundeigenthum

von wenigstens 3l)i) Fr. Werth besitzen; 2) entweder
Pächter oder Miether im Gemcindebezirk sein und einen Pachtzins

jährlich, sei es in Geld oder Naturalien, von wenigstens

Fr. 120 zahlen. Unter der Herrschaft dieser Gesetzgebung
waren wir so ziemlich auf gleicher Linie, ungeachtet der
Verschiedenheit des Steuersystems, denn diese geforderten Bedingungen

bestanden in beiden Kantonstheilen. Aber 1852, als man
ein neues Gemeindegesetz promulgirte, schuf man ein System
der allerärgsten Ungleichheit, man führte eine Ausnahme für
den Jura ein. Ich will eS nachweisen. Im Jahr 1852,
anstatt das System, welches einem Grundbesitzer erlaubte in
seiner Gemeinde zu stimmen, aufrecht zu behalten, kam man
dazu, das Recht in der Gemeindeversammlung zu stimmen allen

Bernerbürgcrn zu ertheilen (ich will hier daS Gesetz selbst

anführen): „ck die eine direkte Staats- (Grund-, Kapiial-
oder Einkommen-) Steuer oder eine Telle zu den allgemeinen
Verwaltungskosten der Gemeinde bezahlen." Bemerken Sie
wohl, daß alle durch das Gesetz von 1833 ausgestellten
Bestimmungen, die die Bedingungen des Stimmrechts enthielten,
verschwinden, um an ihrer Stelle durch eine Gemeindetare
ersetzt zu werben. Nun gut, gerade durch dieses Mittel hat
man eine Masse von bernischen Mitbürgern vom Recht in den
Gemeinden zu stimmen ausgeschlossen. Ich frage nun, ist daS

recht? Sehen wir, was daraus entstanden ist. In vielen

Burgergemeiuden wie z. B St. Immer, Courtelary und andern
mehr, wo die örtlichen Lasten auf der Burgerschaft lagen, trat
die Folge ein, daß die Ortsbewohner nicht das Recht hatten
mitzustimmen, weil Niemand als die Grundeigcnthümer elwaS

dazu zahlen mußte. So kam cS, daß ich selbst, alS ich in
Courtelary wohnte, nicht daS Recht hatte zu stimmen; ja selbst
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der RegierungSstätkhalker deS Amtsbezirks hatte ebenfalls nicht
daS Recht, zu stimmen, weil die Gemeinde, die allen Gemein-
dcauslagen gewachsen war, nichts von den Einwohnern
verlangte und diese hinwieder, die keinen Grundbesitz hatten, nicht
alle einige Ruthen Land kaufen wollten, um dadurch daS
Stimmrecht zu erwerben. Demnach hat man gerade diese
Bestimmung, die so sehr den Unwillen des Herrn Bernard erregt,
deßwegen ausgenommen, um diese Ungleichheit verschwinden zu
lassen, und den Jura wieber in dieselbe Stellung zu versetzen,
welche der alte Kantonstheil einnimmt. Man will eben diese
Abweichung verschwinden lassen, eine Ungleichheit, die bisher
so viele Bürger abhielt in Gemeinden zu stimmen, weil sie nicht
einige Zoll Boden besaßen. Man ist daher weit entfernt, den
Jura in eine ausnahmsweise Stellung zu versetzen; wie man
behauptet hatte, will man ihn vielmehr derjenigen durch dieses
Gesey nähern, in welcher sich der alte Kantonstheil befindet.
Wenn nun Herr Bernard uns sagt, daß dieß Verwirrung in
den Gemeinden pflanzen heiße, so muß ich gestchen, daß ich
dieß nicht fasse. WaS kann es in der That für eine Verwirrung

absetzen dadurch, daß wir u»S im Jura in einer ähnlichen
Lage befinden werden, wie diejenige der Bürger ist, welche, ohne
Grundbesitz zu haben, in den Gemeindeversammlungen stimmen
können, wenn sie nur versteuerbares Gut oder Einkommen
besitzen. Wohlan! wenn ihr lm Jura keinen Grundbesitz habt, und
die Gemeinde keine örtlichen Auflagen verlangt, so könnt ihr
dort heutzutage euer Stimmrecht nicht ausüben. Ich wiederhole
eS, als ich nach Courtelary kam, hatte ich kein Recht zum
Stimmen, denn ich besaß kein Land. Ich war freilich aus
daS Stimmregister gesetzt, aber ich wollte von diesem Umstand
keinen Gebrauch machen um zu stimmen. Sie gestehen doch

zu, daß, wenn man heute solche Ungerechtigkeiten gut machen
will, und man durch dieses Gesetz die Bedingungen des
Ausweises von Vermögen oder einer Stellung aufstellen will, die
das Stimmrecht gestatten, daß man dadurch eine Lücke ausfüllt
und hinsichtlich des StimmrechtS die Gleichheit zwischen den

Bürgern der beiden LandesiheUe herstellt. Indem ich das Wort
über diese Frage ergriff, wollte ich die Aufmerksamkeit der
Versammlung auf die Nothwendigkeit einer ähnlichen
Gesetzesbestimmung richten. Auch steht man im Art. 4 eine wichtige
Maßnayme, 'nämlich im Schlußsatz, der bestimmt, daß der

Regierungsrath insbesondere ermächtigt sei, die nöthigen
Maßnahmen zur Anwendung der Bestimmung im I. Artikel, betreffend
das Stimm,echt im Jura, zu fassen. Dieser Punkt muß bestrmmt
werden. Indeß hat man das Prinzip der vollständigsten
Gleichheit festgestellt, ja man könnte wohl sagen, daß man
dadurch den Grundstein zur einheitlichen Steuergesetzgebung für
den ganzen Kanion gelegt habe Indem man diese Bestimmung

in das Gesetz ausnimmt, wollte man daher nur die

Gleichstellung für den Jura schaffen, indem man uns völlig
auf denselben Fuß bringt, auf welchem sich der alte KantonStheil

befindet. Deßwegen begreife ich denn auch nicht, warum
man nicht in den wahrhaften Sinn des Artikels eingehen will,
der nur zum Zwecke hat, eine Lücke in der Gesetzgebung
auszufüllen, denn das Steuersystem des Jura setzt mich in dw
Unmöglichkeit zu stimmen. AuS dem Grunde, das Gleichgewicht
herzustellen, die Ungleichheit verschwinden zu lassen, tue

hinsichtlich deS StimmrechtS die beiden KantonStheile trennt, hat
man daher vermtitelst des Prinzipes der Gleichheit diese beiden

Lanvestheile in dieselbe Stellung gebracht. Deßwegen weise
ich Alles das, was Herr Bernard gegen diesen Gesetzesentwurf
gesagt hat, als dem Geist und Zweck desselben entgegen, zurück.

Herr Stuber sagt nun, daß dem GcsetzcSenlwurf die Zenrrali-
sationSbestrebung anklebe. Nun ist dieser Vorwurf übertrieben.
Denn in der That, auf was beruht der Entwurf, und welche
Grundsätze sind bei der Gemeindeorganisation
anzuwenden? Bor Allem hat die Bundesverfassung durch ihre
Bestimmungen grundsätzlich das System der Reziprozität verworfen.
Bevor diese Verfassung entstanden war, bestanden zwischen den

Kantonen Konkordate. Aber welche Folgen halten auch sie?

War ein Aargauer in einer hiesigen Gemeinde niedergelassen^
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so fragte mon, ob die Berner in seinem Konion derselben Rechte

theilhaftig seien; so sprach man auch zu den Waabiländern unv
anderweitig. Dieses System wieS schon einen großen Nachtheil
auf, indem eS das Prinzip der Unabhängigkeit zerstörte. Nun
kam die Bundesverfassung vollständig das Neziprozuätösystem
abzuschaffen; sie stellte den Grundsatz aus, daß die Schweizer
überall Schmelzer sind, daß die Aargauer in Bern wie die

Berner behandelt werden sollen, daß für sie dieselben

Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzes gelten sollen, wie für die

Kantonsbürger, daß man nicht mehr wird fragen müssen, wie
die Berner im Aargau geHallen werben, daß sie hier gleich wie
die Aargauer müssen gehalten werden, und dieß ist's auch, was
man den Berner» in den übrigen Konronen sagt. Seitdem
also die Bundesverfassung in Kraft ist, sah man ein, daß dieses

Prinzip weit besser ist als dasjenige der Reziprozilät. Daher
muß man eS auch nicht als eine Richtung zur Zentralisaiion
betrachten, denn dieses in die Gesetzgebung übergegangene Prinzip
liegt in der Natur der Sache und der Etnrichlungen des Ge-
mcindewesenS. Sehen wir schließlich, wie eS sich anderwärts
verhält, und ob die Fremden., die im Kanton sind, auch von
der Nichtbethciliguug m Gemeindesachen betroffen werden. Ich
will vom Kanion Neuenburg sprechen. Gehet in die Berge,
ihr findet dort eine kantonsfrembe Bevölkerung. Wenn ihr
noch Locle, nach La-chaur-de-fonvS und alle die großen Mittelpunkte

der Industrie gehet, sv werbet lhr dort dasselbe
Verhältniß finden. Der Kanlon Neuenburg könnte sagen, baß man in
der Mehrzahl unserer großen industriellen Mittelpunkte den aus
allen Men der Schweiz hergeloffenen Fremden mchl gestallen
wolle, an den Gemeindcangelegenheiten Theil zu nehmen. Aber
weitenlfernl, das MunizipalilätSprinzip macht dort oaS Gesetz

und Niemand beklagt sich Warum sollte man denn auch einem

Mitbürger, sei er Waadtländer oder Berner, der die nöthigen
Garantien nachweist, zumuthen» baß er alle die Wechsel des
Gemeindelebens ertragen und an allen Lasten Theil nehmen
solle, aber daß er ein Recht nicht ausüben dürfe, für welches
er alle Garantien bietet, und alle Bedingungen erfüllt? Ich
frage Sie, ob wir einander nicht alle wie Glieder einer Familie
betrachten sollen, da dieses Prinzip doch alle unsere Institutionen,

die eidgenössischen und kantonalen beherrscht. ES ist
dieß eine nothwendige Folge der Entwicklung unfein Einrlch-
tungen Man führt freilich an, waö wahr ist, daß man in den

Vereinigten Staaten Nordamerikas fünf Jahre Aufenthalter sein
müsse, um dort die Einbürgerung zu erlangen. Allein diese Hin-
Weisung hat keine große Bedeutung, in meinen Augen
wenigstens, denn eS handelt sich hier gar nicht um die Naturalisation,
die durchaus kein hauptsächliches Erfvrberniß für das Stimm«
recht in einer Gemeinde ist, denn in Frankreich, wo das System
der Ortsgemeinde besteht, kann man nichtsdestoweniger doch
stimmen. Diese Argumentation betrifft daher den Gegenstand
nicht, aus den man sie anwenden möchte. Zudem Halle ich

dafür, daß man nicht VaS Beispiel von Kantonen befolgen
sollte, die das gleiche Recht unsern Mitbürgern nicht gestatten,
unv zwar am wenigsten in dem Zeitpunk», wo man daS Prinzip
als das wahre erkennt. Es ruft mir diesen Hausen von
Einrichtungen in's Gedächtniß, den wir noch besitzen und
infolge dessen ein Badenser, der ein Grundstück in unserm Kanton
erwerben will, vorerst eine Eingabe a» die hohe Regierung
richte» und nachher bescheinigen muß, daß die Berner ebenfalls
desselben Rechts in seinem Heimathland genießen. Ich wollte
mit dem, was ich eben auSsprach, die Versammlung auf den
richtigen Geist des Gesetzes aufmerksam machen.

Dr. Tiàche. Ich dachte im Entferntesten nicht daran,
daß die Abgeordneten des Jura an der Berathung Theil nehmen

würden. Nach dem, was ich gehört habe, ist unter den

Abgeordneten keine große Meinungsverschiedenheit; einzig Herr
Bernard hat eine abweichende Ansicht. Wenn sich der Jura
heute in einer auSnahmsweisen Stellung befindet, die er sich

nicht selbst geschaffen hat, aber die seiner Gesetzgebung
entspringt, so muß diese Stellung geordnet und der Unterschied,

der zwischen den beiden Landestheilen bezüglich des Stcuer-
wesenö besteht, möglichst beseitigt werden. Unsere Gesetzgebung
im Jura fußt auf der direkten Steuer, und keineswegs ist es

der Fall, wie im airen Kantonsiheil, daß der Bürger, der
seinen Beitrag an die GemeindSlaste» leistet, auch berufen wäre,
an den Gemeindebcrathungen Theil zu nehmen. Wenn man
nun dahin strebt, diesen Unterschied zu beseitigen, so geschah es
mit dem Bewußtsein der Nothwendigkeit, denn diese Maßregel
ist im Interesse der jurassischen Bevölkerung. Herr Stock-
mar hat sich vernehmen lassen, daß der Jura eines Tages die
Gleichstellung mit dem allen Kanionstheil zu verlangen kommen
werde. ES wäre zu wünschen, daß dem so sei; allein die Sache
ist schwierig geworden. Der Redner hat wohl von einer durch
die Regierung ernannten Finanzkommission gesprochen, aber
Herr Stockmar hat sich hier einen Irrthum belkommen lassen,
denn diese vom Regierungsrath ernannte Kommission ist mit
der Revision deS Cadasters beauftragt, und durchaus nicht mit
der Revision unseres Steuersystems, dem man nach meiner
Ansicht vom Standpunkte der Verfassung aus nicht zu nahe
treten darf. Man könnte ohne Zweifel auf dem Wege der
Gesetzgebung einige Abänderungen anbringen, aber ohne eine
Verfassungswivrigkeit zu begehen, läßt eS sich nicht antasten.
Ich unterstütze, waS in dieser Hinsicht Herr Carlin gesagt hat. -

Bezüglich der den Bürgern zu erleichternden Slimmgebung gilt,
was man oft gesagt: wer zahlt, stimmt, und wer stimmt, der
zahlt! Ueberdieß soll derjenige, der an der Gemeindsverwaltung

Interesse nimmt, nicht bei Seite geschoben werben; jedes
Individuum, das an die Gemeindelastcn beiträgt, soll auch an
der Slimmgebung Theil nehmen und nicht ausgeschlossen sein.

G a n g uillet. Ich erlaube mir auch einige Bemerkungen.
Ich kann sagen, daß ich grundsätzlich durchaus nicht gegen die

Erweiterung des StimmrechlS bin, wie sie im Gesetze
vorgeschlagen wird; aber auf Einiges möchte ich aufmerksam
machen, was noch nicht berührt wurde. Der erste Punkt betrifft
die Mehrjährigkeil. Wollen wir wirklich durch diesen Grundsatz

die Ungleichheit herstellen? Warum wollen wir nicht
sagen, die Stimmberechligung beginne mit dem 23. Altersjahre?
Wenn Sie die Ungleichheit wollen, so sagen Sie, derjenige,
welcher im Kanton Appcnzell mit 18 Jahren mehrjährig ist,
könne im Kanton Bern stimmen. Der Antrag des Herrn
Blösch wäre eigentlich nicht unbillig. Ich glaube, wir haben
eine doppelte Pflicht zu erfüllen, nicht nur gegenüber den Bürgern,

welche hier find, sondern auch gegenüber den Mitbürger»,
die außerhalb des Kantons wohnen. Wenn die Behörden sich

ihrer nicht annehmen wer soll es dann? Ich glaube daher,
wir sollen das Gegenrecht verlangen. Gehen wir in die Kantone

Freiburg, Neuenburg, wo Tausende von Berncrn sich

aufhalten: haben dieselben die gleiche» Rechte, wie die
Kantonsangehörigen? Ich sage, »ein. Im Kanlon Neuenburg
besteht allerdings das System der Muniztpaliiät, auch in Genf,
und man wird sagen, daß nach den jetzt herrschenden Legriffen
Genf der liberalste Kanton der Schweiz sei, womit ich nicht
einig bin ; auch Neuenburg. Was hat aber der kantonSfremde
Schweizerbürger dort für Rechte? Hat er etwa das Recht,
in der Gemeinde zu deliberiren, Ausgaben erkennen zu helfen?
Garnicht. Er hat das Recht, an der Wahl des größern
Munizipalrathes Theil zu nehmen, wie hier der Große Rath
gewählt wird. Ist vaö Verhältniß gleich demjenigen, um das
eS sich heute handelt? Ist es das Gleiche, wenn ich nur an
der Wahl eines Gemeinderaihes Theil nehmen, oder wenn ich
da mitstimmen kann, wo es sich um die Ausgabe von
Hunderttausenden oder von einer Million handelt? Es ist durchaus

nicht das Gleiche. Ich fürchte mich durchaus nicht
davor, wenn der Herr Berichterstatter sagt, eS seien hier 450
Schweizerbürger, die bisher das Stimmrecht an der Gemeinde
nicht haben, aber es infolge dieses Gesetzes erhalte». Ich will
ihnen das Stimmrecht gerne geben, aber nehmen Sie an, sie

erhallen dieses Recht, dckrcliren eine Million zu irgend einem
Zwecke; eS folgt eine Telle; dann sagen die Betreffenden: die



Telle kommt uns zu beschwerlich vor; der Eine oder Andere
hat zwar hier eine Anstellung, aber er null nlcht 100—18t) Fr.
zahlen, sonvern zieht weiter. Ich mache Sie aus ein frappantes
Beispiel aufmerksam, vaS sich im Kanton Neuenburg ereignete.
Man weiß, wie die Gememden Locle unv LachaurdefondS sich

für den Aura intjustriel hineingerannt haben, ats sie eine

Betheiligung von MlUlvne» beschlossen. Die Munizipaliiät
dekretiere die Uebernahme der Schuld, die Bevölkerung hatte

gar nichts dazu zu sagen. WaS geschieht? Biete Bewohner
dieser Ortschaften fühlen sich von der Last zu sehr gedrückt und
ziehen in andere Gemeinden. Ich sage also, jedenfalls sollte
man verlangen, daß unseie Bürger in andern Kamonen gleich
gehalten werden Will man aber das nicht, so gebe man doch

einer Gemeinde die Möglichkeit, daß die Bevölkerung ein
Mitwirkungsrecht hat. Hier ist die Gemeinde das Volk und zugleich
eine Art Großer Raih. Ich will gerade den Herrn Maithys
an etwas erinnern. Wir hallen hier einmal eine
Gemeindeversammlung, wo es sich um den Bundessitz handelte, wo eine

ruhige Berathung nicht möglich war. Wie soll eine Gemeinde
von 2l)vl) Mann sich berathen? ES ist in der PrarlS nicht
möglich. Also sage ich: wenn Sie weiter gehen wollen, so

erklären Sie: die Gemeinde wählt einen großen Gemeinverath,
der souverän ist und aus dessen Mitgliedern dann ein engerer
Gcmeinderaih gewählt würde. Mach dem Systeme des Herrn
Blösch werde» Sie nicht diese Masse von Stimmberechtigten
haben. Ich schließe also dahin, daß ich sage: bei der
Ausdehnung des Stimmrechis will ich erstens, daß die Sache
ausführbar sei, zweitens dap den Beinern in andern Kantonen
Gegenrecht gehalten werde. Es bleibt somit zwischen der

Reziprvzität over dem MunizipalitäiSsysiem zu wählen (letzteres
mit bloßem Wahlrecht der Gemeinde). In diesem Sinne möchte
ich den Entwurf zur Umarbeitung an den Regicrungsralh
zurückschicken.

Herr Präsident des RegicrungSratheS. Ich gehe von
einem Gedanken aus, der die ganze Frage beleuchtet ES

handelt sich hier nicht um die Frage: Egalisirung oder nicht,

— Zentrallsirung oder nicht? sondern die Frage ist die: was
dient zum Wohle unserer Gemeinden, und waö nicht? Ich
frage mich: in welcher Weite führen wir unsern Gemeinden

Kräfte zu und fördern wir ihr Wohl? Alles, was dazu dient,
will ich; alleö, was dagegen ist, verwerfe ich Von diesem

Gesichtspunkte aus kommt mir altes, was über Reziprozuät,
über den ein- oder zweijährigen Aufenthall gesagt wurde, ganz
kurios vor. Ich frage: haben die Gemeinden ein Interesse, oap

vermögliche Schweizerbürger (denn um solche handelt es sich

hier, die Steuern zahlen) sich bei der Geiminbeverwattung be-

thciligen? Niemand wird diese Frage verneinen. ES handelt
sich hier um Kiäite, deren Benutzung zum allgemeinen Wohl
der Gemeinden dient. Also herbei, wer elwaS hat! Zweitens
frage ich: ist eS gut, daß diejenigen, die etwas beptzen, wirklich
zu unserer Gemeindeverwaltung ein Wort mitsprechen können,

ja oder nein? Ich sage, ja, es ist gut, es liegt im Interesse

unserer Gemeinden, daß diejenigen, die durch ihr Vermögen,
durch ihren Handel, durch Ihren Erwerb das Wohl der

Gemeinde heben, auch etwas zur Verwaltung derselben zu sagen
haben; cS sind eben meistens tüchtige Leute. Es wurde unS
schon so oft gesa 'aß wir die Unthätigen, die Lumpe» (möchte
ich sage») zu Haà behalten, während die, welche draußen
sind, sich als unsere Strebsamen, Thätigen bewähren, als Leute,
die sich etwas zu erwerben suchen. Und so haben wir es hier
auch. Die St. Gatter, die Waadtländcr, weiche nichts rangen,
finden Sie daheun auf ihren Burgergemeinden, und diejenigen,
welche sich hier aushalten, sind solche, die etwas thun, etwas
leisten. Nun sehe ich nicht ein, warum wir diese Kräfte nicht
für unsere Gemeinden in Anspruch nehmen, für deren Wohl
sie nicht verweriben sollte». Run sagt man, es wäre schon

gut, wenn man in andern Kantone» gleich handeln würde.
Aber fragen wir in andern Dingen etwa, wnS andere Kantone
thun? Fragt die Schweiz, wenn eS sich um Freihandel oder

Xagblalt des Großen Rothe« rssv.

Schuhzoll handelt, was andere Staaten thun? Nein, sondern
sie fragt nur: was ist für mich vernünftig, vortheilhcrft: waS
hebt mein eigenes Leben? Und deßhalb hat sie trotz allen
Schranken, die unS umgeben, doch Freiheit VeS Handels und
Verkehrs, unv so ist es auch hier. Beim Freihandel sind eS
Waaren, hier persönliche Krä„e. Ich halte allerdings dafür,
daß nur diese Kräfte für unsere Gemeindeadministralio»
verwenden sollen, sonst würden wir uns die eigenen Adern unter-
btnven. Dre Schweiz Hai aus ihrer Liberalität großen Vortheil
geernlclz sie har nicht nur den Nuhm, vorangeschriiten zu sein,
sondeur auch marerlelle Vortheile davon. Ntchr umsonst kommen
andere Staaten nach und nach zur Einsicht, cS sei eigentlich
erne Thorheil, sich gegenseitig abzusperren und dem Verkehr
Fesseln anzulegen. Mir käme es lächerlich vor, wenn man
nicht nur tue Entwicklung unserer Gemeinveverhälrnisse hindern,
sondern ihr selbst schaben wollte; denn es ist ein Schaben für
die Gemeinden, wenn man alle geachteten Männer, um deren
Stlmmrecht es sich nun handelt, von der Mitwirkung im Ge.
meindlhaushalte ausschließen will. Freilich kommt eS am Ende
daraus an: waS versteht man unter dem Wohl der Gemeinde?
Ich versiehe darunter, dap eine Gemeinde ihre Bedürfnisse zu
besrlebigen suche, daß sie aus die Beschaffung der nöthigen
Mittel veoachl sei, daß sie die Eristenz ihrer Bewohner in
lerbltcher und geistiger Beziehung möglichst zu heben trachte,
und daß sie sich nicht daraus beschränke, lediglich die Bedürfnisse
einer Anzahl Leute im Auge zu haben, die von Alters her am
One angesessen sind; das ist mehr die Hauptsache. DaS ist
men, Hauptgedanke. Ich komme nur noch auf einen ganz
untergeordneten Punkt. Herr v. Gonzenbach nahm Anstoß
daran, baß den kanionsfremben Schweizerbürgern das Stimm«
recht schon nach einjährigem Ausenthalre eingeräumt werde, und
wies darauf hin, wie ein Fabrikbesitzer eine Menge Leute
anstellen könnte, die gerade so viel verdienen könnten, um daS
Siimmrechi zu erhalten. Herr v. Gonzenbach sagt zwar, nach
einem Aufenthalte von zwei Jahren gebe er es zu Ich sehe
nun nicht ein, warum diese große G.fahr, die Herr v Gonzenbach

erblicken will, für die Gemeinden nach zwei Iahren
geringer sein sollte als nach einem Jahre. Er sollte dann
konsequenter Weise sagen, es handle sich um ein zusammengelau-
senes Pack, um Leute, die ganz andere Ideen haben als wir,
denen man ein solches Recht nicht einräumen könne. Ich bin
aber der Ansicht, wenn in einer Gemeinde eine gabrike errichtet
wird, bei der eine bedeutende Zahl Arbeiter Anstellung finden,
welche sich in dieser Gemeinde ansiedeln, dort ihren Elwerb
vervrauchen müssen, so daß die Bauern ihre Eizeugnrffe in
nachher Nähe verwerthen können, dann soll man solche
Verhältnisse nicht unberücksichtigt lassen. Gehen Sie nach Viel und
sehen Sie, welche Bedeutung eine große Arbciierbevölkerung
hat, ob die Anwesenheit einer solchen den Bauern, den land«
witthschafftichen Interessen schade Ich begreife daher nicht,
Vap Herr v. Gonzenbach, der sonst bekanntlich der Führer
derjenigen ist, welche den Freihandel wollen, den alle Schranken
niederreißt, welche dem freien Verkehr entgegen stehen, warum
er hier eine solche Schranke ausstellen will, hier, wo eS sich

um den freien Verkehr persönlicher Kräfte handelt.

Or. v. Gonzenbach. Nur zwei Worte. Es ist nichts
leichter, als Jemanden zu widerlegen, wenn man ihm etwas
in den Mund legt, das er nicht gesagt hat. Ich habe nich'
gesagt, waS Herr Regierungspräsident Schenk mir in den
Mund legt. Ich habe gesagt, gegen die Bedingung des
einjährigen AusenthalieS stimme ich nicht, obschon ich zwei Jahre
vorziehen würde; dagegen scheine es mir gefährlich, das
Slimmrecht einfach an die Entrichtung einer Teste zu knüpfen,
so daß Einer, der sich vierzehn Tage nach seiner Ankunft in
das Tellregister eintragen ließe, bei der nächsten Gemeindeversammlung

stimmfähig wäre. Es fragt sich: was fördert dä<
Wohl der Gemeinde? Dieses wird offenbar durch einen

längern Aufenthalt eher gefördert. Der einjährige Aufenthalt
bietet einige Garantie, der zweijährige würde noch mehr biete».
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Früher konnte man zehn Jahre an einem Orte wohnen, ohne

sich darum zu kümmern, was in der Gemeinde vorgehl; eS

kommt auf die Verhältnisse an. Ich habe z, B. die Ehre,
Burger der S'adt Lern zu sein; ich gehe nie in die Bürger«
gemeinde; warum? Weil mir die Verhältnisse nicht so genau
bekannt sind. Ich bin auch Burger einer kleinern Gemeinde

auf dem Lande, die ich im Einzelnen kenne; da gehe ich ln
jede Gemeindeversammlung, weil eS mich interessirt. Ich wie«

Verhole, was ich vorhin gesagt habe: wenn Sie die Erwerbung

des StimmrechlS an der Gemeinde zu leicht machen, so

kann unier Umständen — nicht für große Gemeinden > wie
Bern, in dieser Beziehung stehe ich auf dem gleichen
Standpunkte, wie Herr Schenk — aber in einer* kleinen Gemeinde

Gefahr eintreten Herr Schenk ist lauge genug auf dem Lande

gewesen, um zu wissen, mit welch geringer Zahl von Thetl-
nehmcrn man oft Gcmeindebeschlüsse macht, wo ein einzelner
Manu mit seinen Leuten etwas durchsetzen kaun, was der
Gemeinde eine Last zujleht, so daß dann diejenigen,. die sie zu
sehr drückt, fortziehen, wie Viele jetzt von Locle und La Chaur«
de«fondS fortgehen, um nach Viel und Neuenburg überzusiedeln,

indem sie sagen, die Last sei für sie zu drückend. Ich
sage also nur, daß man das Stimmrecht nicht zu schnell
einräume. Wenn Sie damit die Garantie eineS längern Aufenthaltes

verbinden, so gehe ich mit Herrn Schenk einig. Aber
wer nur vierzehn Tage sich an einem Orte aufhält, bei einem

Fabrikaulen, bei einem Baumeister, und sich in's Tellregister
eintragen läßt, der soll deßwegen noch nicht an der Gemeinde
stimmen können. Wenn also die Bestimmung des zweitletzten
Alinea im 8 l sich nicht bloß aus die Grundsteuer bezieht,
sondern auf >cde beliebige Teile, die Einer zu entrichten in den

Fall kommt, so Halle ich eS für eine wirkliche Gefahr.

Sträub. Ich schaue die Sache einfach an. Es handelt
sich darum: will man Bürgern anderer Kantone das Stimm«
recht mit leichtern oder schwerern Bedingungen schenken Ich*
glaubte, weil ver May in andern Dingen ei» langsamer Bursche
sei, so soll er auch hier nicht zu schnell gehen; aber bei näherm
Nachdenken fand ich, ja freilich soll der Kanton Bern auch hier
vorangehen, um auch andere Kantone zu veranlassen, daß sie

nachkommen, so daß man sie gewisser Massen fessle. Der Kanivn
Bern darf hierin vorangehen, wie er schon in manchen Dingen
vorangegangen ist. Ich stimme daher zum Entwürfe, wie er

vorliegt, aber nicht auS dem von Herrn Regierungspräsident
Schenk hervorgehobenen Grunde, nicht weil tch glaube, die
Aquisilion sei für die Gemeinden eine sehr große. An einigen
Orten mag eS sein, aber an andern Orten möchte die Neuerung
besser unterbleiben. Ich könnte auch Beispiele anführen, wo
kantonSsremde Schweizer in der Gemeinde zu einer Art OrlS-
magnaien geworden sind. Ferner ist eS ein Armuthszeugniß
für uns. Nach der Ansicht des Herrn Schenk scheint eS, wir
haben fremde Kräfte nöthig, um gemeinnützige Unternehmungen
zu fördern. Ich glaube das nicht, sondern halte dafür, cö seien
Leute genug, nm die Entwicklung unserer Interessen zu fördern.
Also weil ich finde, daß der Grundsatz richtig sei: wer zahlt,
der hat zu befehlen, — einzig auS diesem Grunde stimme ich
dazu.

Scherz, Regicrungsrath. Ich erlaube mir auch einige
Worte. Ich gestehe, daß ich verwundert war, den Widerstand
gegen den Entwurf daher kommen zu sehen, woher er wirklich
kam; ich erwartete denselben mehr von der Itnkcii Seite her.
Ich erwartete, daß man verlange, daß daS neue Gemeinvegcsetz
mit den Bestimmungen der Verfassung mehr in Einklang
gebracht werde. ES besteht da eine merkwürdige Logik. Wie
Ihnen bekannt ist, hat jeder Staatsbürger, der 2V Jahre all
und ehrensähig ist, daS Recht, an politischen Versammlungen
seine Stimme abzugeben, den Großen Rath, den Ranonalrath
wählen zu helfen. Aber nach den Bestimmungen dcö Gcmein-
dcgesetzes ist seine Stellung eine ganz andere, hier fordert man
den Census. Am einen Orte, wo die Sümmgebung für daS

Land viel wichtiger ist, hat der Bürger daS Stimmrecht; am
andern Orte, wo die Verhältnisse viel einfacher sind, hat er eS
nicht. Ich erwartete, daß von diesem Gesichtspunkte auS sich
eine Opposition geltend machen werde. Ei» Fortschritt ist im
Projekte, obschon kein Haar von Radikalismus dabei im Spiele
ist. Nun ein Wort über den Antrag dcS Herrn Blösch. Er
verlangt Reziproznät. Ich halte dafür, daß der Große Rath
diesen Zusatz schlechterdings nicht annehmen soll. Schon von
anderer Seite wurde aus die Stellung hingewiesen, welche der
Kanton Bern schon alö Bundesßtz einnehmen soll. Ist eS etwa
an den Kantonen Freiburg, Zug u. s. w.. voranzugehen? Nein;
gerade an Bern ist es, welches den Bundessitz hat. Wohin
kommen wir mit diesem engherzigen ReziprozitäiSgrundsatze?
W>r kämen nicht vom Flecke, denn die andern Kantone würden
dann den gleichen Vorbehalt machen. Ich sage daher, unsere
eigenthümliche» Verhältnisse sollen uns bewegen, hier
voranzugehen. Was mtch serner veranlaßt, diesen Standpunkt
einzunehmen, ist nicht etwa der Grund, den Herr Bernard
angab, als hätte man die Absicht, „ck'êcraser uno localité" durch
Beiziehung kantonsfremder Kräfte, sondern eS handelt sich darum,
denen ein Recht einzuräumen, die bisher nicht gerecht und billig
behandelt wurden. Man verlangte von denselben die Bezahlung
von Tellen, aber wenn eS an daS Stimmen in den Gemeinden
kam, durften sie nicht Theil nehmen. Es ist das ein Unrecht,
das gut gemacht werden soll. Herr Ganguillet wies auf die
Gefahr hin, daß die neuen Stimmberechtigten eine bedeutende
Ausgabe erkennen helfen, wenn eS aber, an das Zahlen käme,
fortziehen könnten; das sei im Kanton Neucnburg begegnet.
In dieser Beziehung ist Herr Ganguillet im Irrthum; denn
Nicht die flottante Bevölkerung hat die Beischüsse an den llura
inäustriel dekretier, sondern die Munizipalbchörden dekretieren
sie, und die Bevölkerung, welche bleibt, hat zu bezahlen. Herr
Ganguillet befürchtet, es wäre nicht möglich, Gemeinden
abzuhalten, weil die Zahl der Theilnehnur zu groß wäre. DaS
ist eine sonderbare Ansicht. Wenn dieselbe richtig wäre, so

müßte man auch gegen Uebervölkerung Maßregeln treffen,
indem man entweder eine chinesische Mauer ausführen oder ein
Mittel anwenden würde, welches der Uebervölkerung entgegenwirken

könnte. Herr Bernard behauptete, die Bestimmungen
dcS Entwurfs, so weit sie den Jura betreffen, haben keinen
gesunden Sinn. Also hat es keinen gesunden Sinn, wenn man
Männern, die als Advokaten, Aerzte, Handelsleute einen großen
WirkungSkeiS haben, vielleicht bedeutende Kapitalien besitzen, sehr
wohlthätig wirken, daß man solchen Männern das Siimmrechl
an der Gemeinde einräumen will, während sie jetzt des Um-
standes wegen, weil sie zufällig kein Grundeigenthum besitzen,
nicht stimmen können, dagegen Andere neben ihnen, die bloß
für ein paar hundert Franken Grundbesitz haben, miistimmen.
Ich will es dem Urtheile VeS Großen Rathes anheimstelle»,
welches von beide» Verfahren wirklich gesunden Sinn habe.
Herr Ganguillet erhob auch deßwegen Einwendung, daß die
frühere Bedingung der Mehrjährigkeil beseitigt wird. Ich halte
jedoch die angefochtene Bestimmung des Entwurfs für richtig.
Liegt darin nicht eine Unbilligkeit, daß der 22jährige Bürger,
der in jeder Beziehung hanvelssähig, in politischer Beziehung
stimmberechtigt ist, sich nicht an der Gemeindeversammlung be-
thelligcn darf, weil er daS 23 Altersjahr nicht erreicht hat,
während derjenige, welcher in seinem 22. Jahre heirathet, nach
unsern RechiSbegriffen eigenen Rechtes wird rà mitslimmcn kann?

Ganguillet. Herr RcgrerungSrath Scherz muß mich
nicht reckt verslanden haben. Erstens habe ich nicht gesagt,
daß in La-chanr-de-fonds die Gemeinde die Betheiligung an
der Eisenbahn beschlossen habe. Ich ging von dem Standpunkte

aus, eS gebe zwei Systeme, und mit beiden seien
Fatalitäten verbunden. Ich sagte, im Kanton Neucnburg seien
diejenigen, welche die Munizipalwahlen treffen, nicht besser
gestellt alö diejenigen, welche hier den Großen Rath wählen;
die Munizipalbehörde dckretirte die Ausgaben, und das sei unter
Umständen ein Grund, daß viele Einwohner fortziehen. Auf



der andern Seite war ich der Ansicht, wenn man jedem
Einwohner daS Slimmrecht zugestehe, so sei die Versammlung zu
zahlreich. Herr Scherz finder daS kurios. Warum hall man
nicht geradezu Landsgemeinden? Gerade weil dieselben mit
Uebelständen verbunden waren, hat man sie in den kleinen
Kantonen, in Schwyz, in Zug abgeschafft. Ich möchte die

Versammlung der Stimmfähigen beibehalten, aber so, daß sie

nicht zu zahlreich würde. Ich frage: wenn man z. B. bei

dieser Jahreszeit sich auf das Wylerfeld verfügen müßte, um
an einer Versammlung Theil zu nehmen, was das für eine

Folge hätte. Ich gebe ferner zu, wenn Einer die Jahrgebung
hat, so soll er stimmen können, aber da man dieß nicht so

bestimmt festsetzen kann, so möchte ich einem Andern, der die Jahr-
gebung nicht hat, nicht mehr Recht geben, als er im eigenen
Kantone besitzt. Ein Appenzeller kann im 13. Jahre stimmen,
ein Berner nicht, und doch halte ich dafür, daß ein Berner
im 18. Jahre so viel Verstand hat als ein Appenzeller im gleichen
Aller. Das Alter der Snmmfähigkeit muß jedenfalls nach
bernischem Gesetz bestimmt werden.

Herr Berichterstatter. Nach der einläßlichen Diskussion,
welche über den s 1 stattgefunden hat, kann ich meinen Schlußrapport

kurz halten. Ich glaube vor Allem die Thatsache kon-
statiren zu sollen, daß von gar keiner Seite ein Antrag gestellt
wurde, in der Ausdehnung des Stimmrechts weiter zu gehen,
als vom Negierungsraihe vorgeschlagen wird. Daraus glaube
ich schließen zu können, daß der Regiernngsrath das Richtige
getroffen habe, daß der Große Rath an den beiden Hauvtre-
quisttcn der Stimmfähigkeit: Besitz eigenen Rechts und Steuer-
pflichtigkeit, festzuhalte» gedenke. Aber auch die Thatsache kann
ich kvnsiatiren, daß von keiner Seite der Antrag gestellt wurde,
die Beschränkungen des Stimmrechls festzuhalten, welche im
Gemeindegesetzc von 1852 enthalten sind. In Bezug auf die

kantonSfremden Schweizcrbürgcr wurde nur die wesentliche
Aenderung vorgeschlagen, daß man die Bedingung deS Gegenrechts
aufstelle. Diese Frage bildete auch schon im Schoose der vor-
beralhenden Behörde ein Gegenstand der Berathung. Schon
bei Erlassuug des Gemeindeges.tzeS von t852 fragte man sich,

vb man das Gegenrechl von andern Kantonen verlangen solle,

und nach reifer Erwägung der Sache wurde davon abstrahirt.
Auch die Regierung faßte diesen Punkt in'S Auge, und obschon

ich dafür halte, daß es an und für sich nicht unbillig und der

Kanton Bern berechtigt wäre, von den andern Kantonen das

Gegenrecht zu verlangen, so müßte ich mich doch der Ansicht
derjenigen Mitglieder anschließen, daß man eS nicht verlange.
Ich glaube vorerst, der Kanion Bern habe kein wesentliches

Interesse, diese Bedingung aufzustellen. Ferner halte ich dafür,
eS würde bei der Ausführung auf Schwierigkeiten stoßen. DaS
ist auch der Grund, warum man schon im Jahre 1852 ab-

strahirle. Endlich ist nicht außer Acht zu lassen, daß eine solche

Bedingung unter den Schweizerbürgern verschiedener Kanione
eine stoßende Ungleichheit herbeiführen würde. Es könnte der

Fall eintreten, daß Einer, der bedeutende Tellen zahlte, nicht
stimmen könnte, weil sein Heimalhkanton nicht Gegenrechl hält,
während ein anderer Schweizer, der viel weniger beisteuerte,

daS Slimmrechi hätte, weil sein Heimalhkanton Gegenrechl hält.
Ich wünsche daher, daß man in dieser Beziehung beim

Vorschlage des RegiernngSratheS bleibe. Von verschiedener Seite
wurde die Bestimmung des Entwurfs angegriffen, welche die

Stellung VeS Jura normirl; von anderer Seite dagegen wurde
diese Bestimmung sehr lebhaft vertheidigt, so daß ich wenig
beizufügen habe. Thatsache ist nun einmal, daß faktisch eine

sehr große Ungleichheit zwischen dem Jura und dem alten Kantone

besteht und daß eS Pflicht der Behörden ist, diese

Ungleichheit zu beseitigen. Ich glaube, die Regierung habe auch
in dieser Beziehung daS Richtige getroffen. ES wurden noch

mehrere untergeordnete Punkte erörtert. Herr Mühlelhalcr schlug
«ine Redaktionsänderung vor, welche zuzugeben ich durchaus
keinen Anstand nehme, wenn man glaubt, die Redaktion werbe

dadurch deutlicher. Privatim wurde ich aufmerksam gemacht,
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daß es besser wäre, das Wort „Gemeinde* durch „Einwohnergemeinde"

zu ersetzen. Der Ausdruck „Gemeinde" ist dee
gesetzliche für „Einwohnergemeinde," aber da diese hier den Ge.
gensatz bildet gegenüber der Burgergemeinde, von welcher
im Entwurf auch die Rede ist, so gebe ich die Abänderung zu.
Herr Carlin stellte den Antrag, die Bestimmung unter litt, l,
in dem Sinne zu modistziren, daß nicht nur die Entrichtung
einer StaatSsteuer oder Gemeinvetelle, sondern überhaupt ein
Beitrag an die Gemeindelastcn zur Slimmberechliquiig genügen
solle. Wenn ich diesen Antrag recht aufgefaßt habe, so würde
er zur Folge haben, daß alle diejenige» stimmberechtigt wären,
welche in irgend einer Weise etwas an die öffentlichen Lasten
einer Gemeinde beitragen. Auch diese Frage kam im Jahre
1852 zur Sprache, und man fand, man könne nicht so

weit gehen; sonst könnte jeder, der ein Gemeindewerk, einen
Beitrag an die Nachtwächierbesvloung leistet, miistimmen.
Das wollte man damals nicht, und tch glaube, es wäre
gefährlich, so weit zu gehen. Herr v. Gonzenbach wünschte
Auskunft darüber zu erhalten, was unter dem Ausdrucke „Tellen"
im zweitletzten Lemma zu verstehen sei. Da muß ich allerdings
erklären, daß ich unter diesem Ausdrucke nicht nur die Telle
vom Grundbesitze verstehe, sondern auch die Telle vom
Einkommen. Diese Bestimmung ist übrigens dem Gesetze von 1852
entnommen. Ich anerkenne, daß eine Jnconvenienz eintreten
kann, wenn diejenigen, welche vielleicht nur vierzehn Tage lang
als Taalöhner sich in einer Gemeinde aufhalten, tellpflichtig
und infolge dessen sofort stimmberechtigt werden; aber es ist
nun einmal der gesetzliche Stand der Dinge, uns meines Wissens

find bisher nicht so bedeutende Ucbelsiändc daraus erwachsen,

wie Herr v. Gonzenbach annimmt. Ich möchte daher an
dem Festhallen, was bereits besteht. Herr v. Känel stellte den
Antrag, die Liegenschaftsbesitzer auch dann als stimmberechtigt
anzuerkennen, wenn sie weder an den Staat noch an die
Gemeinde eine Steuer bezahlen. Ich weiß nicht, ob eS

zweckmäßig wäre, eine solche Ausnahme und Abweichung vom we-
kenilichsten Grundsatze des Gesetzes zu Gunsten der
Liegenschaftsbesitzer eintreten zu lassen Ich für mich muß eS be.
zweifeln, und ans Besorgniß vor nachtheiligen Consequenzen
wünschen, daß man davon absehe. Herr Sluber wünscht, daß
man das Gegenrecht oder eine zweijährige Ansäßigkeitsfrist
vorbehalte. Dieser Antrag geht wieber von der Voraussetzung
aus, daß die kanronsfremden Schweizer, um deren Slimmrecht
eS sich heute Handell, den Charakter einer flottantern Bevölkerung

in der Gemeinde haben als die Einsaßen aus andern
Theilen des KanlonS selbst. Liese Einwendung halte ich nicht
für begründet. Ich sehe nicht ein, warum man von Bürgern
anderer Kantone die Bedingung einer längern Ansäßigkeit in
der Gemeinde verlangen sollte, als von den eigenen Kantonsbürgern

ans andern Gemeinden. Herr Ganguillct machte
aufmerksam, daß in einzelnen Kantonen die Bürger in einem
frühern Alter als im Kanton Bern zum Besitze des eigenen RechtS
gelangen. Nun halte ich allerdings dafür, so billig es sei,

den Bürgern anderer Kantone, welche sich hier ansäßig machen,
das Slimmrecht einzuräumen, so wäre es nicht gerechtfertigt,
solche gegenüber den Bürgern deS cingmen Kantons zu
begünstigen. Ich gebe daher m diesem Sinne zu, daß ein
bestimmtes Alter festgesetzt werde, z. B. das 23. AlterSjahr.

Abstimmung

Für den § t mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag deS Herrn Mühlethaler „
„ Ersetzung deS Wortes „Gemeinde" durch

„Elnwohnergemeinde" „
„ den Antrag des Herrn Blösch (Vorbehalt

deS GegenrechtS gegen die kantonSfremden
Schweizerbürger, welche nicht Grundetgen-
thümer finv) 42 Stimmen.

Dagegen 34 „
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Für dcn zugegebenen Antrag deS Herrn G an¬

guille« (den Bests eigenen RechlS nach
bernischem Gesetz zu normirenj Handmehr.

Für den Antrag des Herrn Carlin Minderheit.

„ » » „ v. Känel „
„ „ „ „ „ v. Gonzenbach „
„ „ „ „ „ Ganguillet(de,

Ircffend Einführung des Munizipalitäts-
systemS) „

„ den ersten Antrag des Herrn Stub er
(die einjährige Ansäßigkeit durch eine

zweijährige zu ersetzen) »

„ den zweiten Antrag des Herrn S tub er
(Streichung deS letzten Lemma) „

8 2.

Ueberdicß können daS Stimmrecht in der Gemeinde ausüben

:

». unabgetheilte Söhne, deren Eltern eine direkte StaatSstcuer
oder eine Telle zu den allgemeinen VerwalrungSkosten der
Gemeinde bezahlen, und welche die unter litt, s und c
deS 8 1 bezeichneten Eigenschaften besitzen;

t». außerhalb der Gemeinde wohnende KanionS- oder
Schweizerbürger, welche in derselben tellpflichiig sind und die

unter litt. » des § t bezeichneten Eigenschaften besitzen;

c. Pächter von im Gemeindsbezirke liegenden Grundstücken,
für welche die Grundsteuer oder eine Telle zu den
allgemeinen Verwaltungskosten der Gemeinde bezahlt wird.

Herr Berichterstatter. Ueber diesen Paragraphen habe
ich wenig zu bemerken. Alle diese Bestimmungen sind bereits
im gegenwärtigen Gemeindegesetze enthalten. Was die litt. »
betrifft, so liegt eine Undeutlichkeit in der Redaktion, indem
darin auf litt s des § 1 hingewiesen ist, welche den Besitz
eigenen Rechts vorschreibt. Nun besitzen unabgetheilte Söhne
diese Eigenschaft nicht. Die Schlußstelle der litt, a ist also
dahin zu movifiziren, daß es heiße» würbe: »und welche im
Genusse der Ehrenfähigkeit und seit einem Jahre in der
Gemeinde angesessen sind." Die litt, t» unterscheidet sich von dem

bisherigen Gesetze dadurch, daß sie sich, als natürliche Folge
deS s 1, auch auf kantonssremde Schweizerbürger ausdehnt.
Ich habe noch beizufügen, daß der 8 21 des Gemeindegesetzes
am Schlüsse die Bestimmung enthält, daß Personen, welche
sich bloß als Grundeigenlhümer zum Stimmrecht legitimiren,
diese Eigenschaft am Tage der Slimmgebung seil sechs Monaten
besitzen müssen. Wenn ich mich recht erinnere, so hat diese

Bestimmung den Grund, weil in einer Gemeinde oft Scheinkäufe

gemacht wurden, um einer Anzahl Leuten daS Stimmrecht
zu verschaffen. ES entstand aber dadurch eine Unbilligkeit, an
die man bei Erlassung des Gesetzes nicht dachte und die darin
besteht, daß, während man Pächtern, welche eine Steuer zahlen,

daS Stimmrecht einräumte, dieses Recht dcn Grunbeigen-
thümern selbst nicht zustand, wenn sie nicht sechs Monate im
Besitze dieser Eigenschaft waren. Da die befürchteten Miß-
bräuche nicht so groß waren, so ließ der Regierungsraih die

fragliche Bestimmung fallen.

G y g ar. Ich will keinen Antrag stellen, sondern ergreife
daS Wort nur, um über etwas Auskunft zu verlangen, und
je nach dem sie ausfällt, eine Abänderung zu beantragen. Bei
litt, c ist die Rede von Pächtern im Gemeindebezirke liegender

Grundstücke, für welche die Grundsteuer oder eine Telle bezahlt
wird. Nach eingezogenen Erkundigungen wurde dieser Artikel
verschieben ausgelegt. In der einen Gemeinde wurde er so

ausgelegt, der Pächter habe das Stimmrecht, wenn er selbst
die Grundsteuer zahle, während an andern Orten solche, die
ein kleineres Grundstück in Pacht hatten und nicht selbst die
Telle bezahlten, vom Stimmrechte ausgeschlossen waren. Nun
möchte ich darüber im Klaren sein, wie es gehalten werden
soll, wenn z. B. Jemand ein kleines Grundstück in Pacht hat
und nicht selbst die Telle bezahlt, sondern der Eigenthümer:
wird infolge dessen der Pächter stimmberechtigt? Nach dem
Wortlaute des Paragraphen sollte man es meinen, aber in der
Wirklichkeit findet daS Gesetz oft eine andere Anwendung.

Herr Berichterstatter. Ich glaube allerdings, eS sei

der Sinn des Gesetzes, daß der Pächter eines im Gemeindebezirke

liegenden Grundstückes, auch wenn er nicht selbst die
Telle bezahlt, sondern diese von anderer Seite bezahlt wird,
stimmberechtigt sei.

Mühlet h alcr stellt den Antrag, consequent mit der
früher zugegebenen Redaktionsänderung, auch bei litt, t» die
Worte „Kantons- oder Schweizerbürger" zu ersetzen durch
„KantonS- und Schweizerbürger".

B r u n ner. Ich glaube, man könne über die Auslegung
der litt, c nicht im Zweifel sein. Im Oberlande hat diese

Bestimmung zu Uebelständen geführt. Sie wissen, daß man
dort bedeutende Allmenden hat, daß viele Burger ihren Antheil
verpachten, und der Pächter eines solches Stückes Land
stimmberechtigt zu sein glaubte. Die Frage kam zum erstinstanzlichen
Entscheide und man fand, der betreffende Pächter sei stimmfähig.

Nun frage ich, wenn der Inhaber der Nutzung des
Grundstückes selbst nicht stimmberechtigt wird vermöge der
Nutzung, ob dagegen, wenn er dieselbe einem Drillen verpachtet

letzterer dadurch das Stimmrecht erhalte. Dieß kann
unmöglich im Sinne des Gesetzes liegen. Ich stelle daher den
Antrag, bei litt, c folgenden Zusatz aufzunehmen : ,Ausgenommen

sind die Pachtverhältnisse, welche sich auf Gemeindenutzun.
gen beziehen."

Girard. Im Artikel k ist gesagt, daß das Stimmrecht
in Gemeindesachen allen KantonSangehörigen oder Schweizern
zusteht. Artikel 2 dehnt dieß Recht weiter aus, aber er enthält
ein Mißverhältniß, das ich bezeichnen muß. Vorerst hat man
sich aus einen besondern Standpunkt gestellt, indem man will,
daß Schweizerbürger und Berner in Gemeindeversammlungen
stimmberechtigt seien. Nun könnten aber in Folge der zwei
Redaktionen des Entwurfs sich Dinge ereignen, die gegen dcn
Sinn deS Gesetzes wären. Denn in der Thai, wenn man sagt:
„die KantonS- oder Schweizerbürger können das Stimmrecht«
ausüben, vorausgesetzt, daß sie die in litt, a und c deS Artikel 1

vorgeschlagenen Eigenschaften besitzen, so ist kein Zweifel
hierüber; allein weiter sagt man, die Pächter von in der
Gemeinde gelegenen Grundstücken, für welche eine Grundsteuer
ober Telle bezahlt wird, seien ebenfalls stimmberechtigt, und
mittelst dieser Ausdehnung gelangt man zu einem Schlüsse, dcn
man nicht voraussieht. Für die Wirklichkeit genügt es nur
Pächter zu sein, um zu stimmen, und bloß unier dieser
Bedingung Man wird nun zugeben, daß es vorkommen könnte,
daß ein Franzose, ein Preuße, ja selbst ein Chinese in einer
Gemeinde Pächter sein könnte, in Folge dessen er also auch
darin stimmberechtigt wäre. Das Gesetz hat Stoff zu vielen
Schwierigkeiten gegeben. Ick entsetze mich gar nicht davor,
denn ich hu-dige auch dem Grundsatze, daß derjenige stimmen
soll, der zahlt. Wenn man ihn aber nicht festhalten will, s»

muß man genauer unterscheiden; man muß dann auSsprechen,
daß diese Pächter Berner oder Schweizer und daß sie im Besitze



ihrer politischen Rechte sein sollen. Sonst könnte man glauben,
cS genüge schon, eine Grundsteuer oder eine Teste zu bezahlen,
um das Slimnnecht zu besitzen. Mir scheint, es wäre besser,

die litt, c zu streichen, um jede Schwierigkeil zu vermeiden für
den Fall, daß man zu Gunsten von Fremden keine Ausdehnung
gestalten will. Wer Pächter ist, bezahlt als solcher. Ich möchte

nicht gestatten, daß man Pächter sein und stunmen könnte, ohne

irgend etwas zu zahlen. Die Gemeinden wissen gar wohl die

Grundbesitzer zu erreichen, die nicht in der Gemeinde wohnen.
So geht eâ in den bevölkerten Gemeinden. Ich veilange daher
die Weglassung der litt, c und zwar nickt nur weil der Ge-
setzesenlwurf in dieser Hinsicht schon Astes nöthige enthält,
sondern auch um einer Menge von Schwierigkeiten zu entgehen,
die sich bis zum heutigen Tag gezeigt haben.

Bernard. Herr Girard befindet sich in einem großen
Irrthum, wenn er glaubt, daß gemäß der litt, c Preußen und
sogar Chinesen i» GememdSversammlungen stimmberechtigt seien.

CS genügt den Artikel t anzusehen, welcher sagt, wer stimmen
soll. Zudem ist Artikel 2 nur der Ausfluß von Artikel 1, so

daß daraus gar kein Uebelstand hinsichtlich der vorliegenden
Frage erwächst.

Blösch. Ich muß fast vermuthen, eS walte ein
Mißverständlich ob. Herr Girard machte eine Bemerkung, die sich

auch aus das gegenwärtige Gesetz bezieht, und wenn sie richtig
ist, so muß ich anerkennen, daß ein sehr wesentlicher Fehler
vorliegt. Was null die litt, c? Dieser Artikel will den Pächtern

von in der Gemeinde liegenden Grundstücken ein Slimm-
recht einräumen. Ein Ausländer wird »ich, stimmberechtigt
dadurch, daß er Grundeigenthümcr ist, sondern wen» er Schweizer
wird. Hingegen ist ganz richtig, was Herr Giraib sagte, daß

z.B.ein Franzose, der nicht Grundeigenthümer, sondern Pächter
ist, dadurch stimmberechtigt würde nach dem Wortlaute der

litt. c. Habe ich ihn richtig verstanden, so null er,
daß die Pächter, die Schweizer oder Kantonsbürger sind,
den Grundeigenthümern gleich gestellt werden, und in diesem

Falle stimme ich auch dazu, nicht aber daß Landesfremde daS

Stimmrechk erhallen Ich unterstütze daher den Antrag des

Herr» Girard, so wie lch ihn verstanden habe, daß Pächter,
welche die allgemeinen persönlichen Eigenschaften haben, die das

Gesetz verlang!, gleich gehalten werden, wie die Grundeigcn-
»hümer selbst, mit der von Herrn Brunner vorgeschlagenen
Ausnahme.

Regez. Ich glaube, bei lckt. a sollte nach dem Worte
„unabgeiheilte" eingeschaltet werben „mehrjährige" (Söhne).
CS ist dieß auch im 8 t enthalten. Ebenso soll das Requisit

à der Ansäßigkeit in der Gemeinde aufgenommen werden. WaS
êdie litt. l> betrifft, so ist eS nach dem Wortlaute derselben

einer gewissen Klasse von Staatsangehörigen nicht möglich,
daS Sllmmrechl auszuüben, weil der Besitz der unter litt, a
des 8 l bezeichnete» Eigenschaften erforderlich ist, also auch der

Besitz des eigenen Rechts. Nach 8 22 deS GemeindesetzeS
besitzen das Slimmrecht, müssen jedoch in der Ausübung desselben

vertreten werden: „s alle in oder außerhalb der Gemeinde
wohnende in derselben Tellpflichrige (8 2t) litt, cl), welche unter
Vormundschaft stehen." Wenn aber in diesem Artikel der Besitz
deS eigenen Rechts vorgeschrieben wird, so ist es den
Bevormundeten nicht möglich, ihr St'mmrechl auszuüben, weil sie

nicht eigenen Rechtes sind. Zch wünsche deßhalb, daß im
Einklang mit dem Gemeindegesctze festgesetzt werde, daß bevormundete

Steuerpflichtige sich in der Ausübung ihres SiimmrechtS
vertreten lassen können.

Herr Berichterstatter. Es wurden mehrere Anträge
gestellt, die aber alle mehr den Zweck haben, den vorliegenden
Paragraphen deutlicher zu machen. Herr Brunncr wünscht die

Ausnahme eines Zusatzes bezüglich der Pächter von Gemeindeland.

DaS Gesetz wurde bisher immer in dem Sinne auf«

îagblatt des Großen Rathe» «»«o.
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gefaßt, wie Herr Brunner es wünscht; wenn man aber Zweifel
hat, so habe ich durchaus nichts gegen die vorgeschlagene
Ergänzung des Artikels und gebe den Antrag des Herrn Brunner
als erheblich zu. Herr Girard beantragt die Streichung der
litt, c in der Voraussetzung, daß die Pächter im 8 t begriffen
seien. Das ist nicht ganz richtig. Infolge seines Antrages
würden viele Personen, die gegenwärtig im Besitze deS Stimm-
reckts sind, dasselbe verlieren. Zch wünsche daher, daß man
die litt, c beibehalte und die nöthigen Erläuterungen beifüge.
Dieß könnte geschehen durch Einschaltung der Worte „KantonS-
und Schwcizerbürger" im Eingang deS 8 2. Die Anträge der

Herren Blösch und Regez gebe lch als erheblich zu.

A b st i m m u n g.

Für den 8 2 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ die zugegebenen Anträge der Herren Blösch,
Brunner und Regez „

» den Antrag des Herrn Girard Minderheit.

§ 3.

Stimmberechtigt an der Burgergemcinde ist jeder OrtS-
burger, welcher

a. eigenen Rechtes, sowie im Genusse der Ehrenfähigkeit, und
ì>. weder besteuert, noch einem WirthShauSverbole unterwor¬

fen ist.

In den gemischten Gemeinden sind nur diejenigen OrtS«
burger stimmberechtigt, welche die Eigenschaften besitzen, über
die sich die Einsaßen auszuweisen haben.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir hier nur zwei
Bemerkungen. Im Gemeindeqesetze erscheint als Requisit der
Stimmberechtigung auch die Mehrjähngkeit. Da man es aber
bei den Einwohnergemcinden sauen ließ, so läßt man dieses

Requisit consequcnter Weise auch hier bei den Burgergcmeinden
weg. Dagegen enthält das letzte Lemma eine Bestimmung
über die Stimmberechtigung der Burger an gemischten
Gemeinden. Nach dem gegenwärtigen Gesetze können die OrlS-
burgcr auch an gemischten Gemeinden stimmen, sofern sie die

Requisite besitzen, welche erforderlich sind, um an der

Burgergemeinde stimmberechtigt zu sei». Der RegibrungSrath fand
nun aber, es liege darin eine Vergünstigung der OriSburger,
die nicht gerechtfertigt sei, und schlägt Ihnen vor, daß in
gemischten Gemeinden die OrtSburger sich über den Besitz der
nämlichen Requisite auszuweisen haben, wie die Einsaßen, um
stimmberechtigt zu sein.

G Y g ar. Um an der Burgergemcinde stimmberechtigt zu
sein, wird also der Zustand des eigenen Rechts absolut erfordert.

Bei den Einwohnergemeinden ging mau weiter, indem

man auch unabgetheilien Söhuen daS Stimmrecht einräumte.
Nun ist cS leicht nachzuweisen, wie unbillig eS wäre, wemn
diese Bestimmung nicht auf die Burgergemeinde ausgedehnt
würde. Ich gehöre einer Einwohnergemeinde an, deren
Präsident Burger der Gemeinde ist; mehrere Mitglieder des Ge-
meindcralhes, also Beamte der Einwohnergemeinde, sind an »<t

Burgergemcinde nicht stimmfähig, weil sie unabgeiheilte Söhne
sind. Ich möchte diesen Uebelstand durch Aufnahme einer

Ergänzung in diesem Gesetze heben, indem ich glaube, es liege
im Znteressc der Gemeinde, junge Kräfte zu benutzen, um
solchen Söhnen, obschon sie bei den Eltern wohne» daS

Stimmrecht einzuräumen. Es sind Männer von 23 bis 35
Jahren, die ihre Zukunft vor sich haben, während ältere Leute

ihre Zeit hinter sich haben.
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MatthyS. In erster Linie unterstütze ich den Antrag
deS Herrn Gyqar. ES ist wirklich ein Uebelstand, der schon

unier dem Gemcindegesetze von 1333 eristirte, daß es Burger
gibt, die in der Einwohnergcmeinde stimmen können und von
dieser zu Bcamtungcn berufen werden, dann aber von der

Siimmgebung an der Burgergemeinde ausgeschlossen sind. Ferner
ist es nicht recht, daß ein Burger, der besteuert oder einem

WirthsbauSverbote unterworfen ist, vom Slimmrechl
ausgeschlossen sein soll, dagegen der Einwohner, der sich in diesem

Falle befindet, nicht. Ick Halle dafür, wenn ein Einfaße
besteuert oder einem Wirthshausverbote unterworfen, ein Mann
ist. der sich nicht durch die Well helfen kann, ein solcher Hudel,
daß der Richter ihm das Wirthshaus verbietet, so soll er vom
Stimmrecht an der Gemeinde ausgeschlossen sein. Ich stelle

daher den Antrag, entweder die litt, 6 zu streichen, oder

dieselbe Bestimmung auch bezüglich des SlimmrechtS an der

Einwohnergemeinde aufzunehmen.

Gir a rd Ich ergreife hier das Wort, um dasjenige
als das Wahre festzustellen, was als solches anerkannt sein

muß. In vielen Gemeinden versteht man die Anwendung deS

SlimmrechtS in den Burgergcmeindcn nicht; man ist nämlich
im Zweifel, ob ein Burger, der nicht in seiner Gemeinde

wohnhaft ist, auch dort stimmberechtigt sei. Indem ich diese

Frage aufwerfe, wünsche ich, daß sie im Tagdlatt der Groß-
rathSvcrhandlungcn gehörig dargethan und erwähnt, und daß

der Geist deS Gesetzes richtig hineingelegt werde Ich hoffe,
der Herr Berichterstatter werde die Sache bestätigen.

En gewann. Ich möchte Herrn Matthys nur
aufmerksam machen, daß der 8 24 deS Gemeindegcsepes durch das

vorliegende Gesetz nicht aufgehoben wird» und dort heiß^ eS,

daß vom Slimmrechl in der Gemeinde ausgeschlossen sind:
1) diejenigen, welchen die in den 88 2(1, 21 und 22 bezeichneten

Eigenschaften fehlenz 2) diejenigen, welchen der Besuch
der Wirthschaften verboten ist; 3) alle Besteuerten nach den

nähern Bestimmungen des Gesetzes. Daher glaube ich, der

Antrag deS Herrn MatlhyS sei nicht nöthig.

Feu ne. Der Artikel 3 spricht sich über daS Wirth«
schafiSverbot aus. Ick ergreife das Wort bei Anlaß dieser

Stelle. Die Bestimmung, um die es sich Handell, kann wohl
im alien KantonStheil ihre Anwendung finde», sowie auch im
protestantischen Theile deS Jura, aber nicht im katholischen,
wo keine Gesetzesbestimmung besteht, die die Behörde berechtigt,

ein Wirthschastsverbol aufzuerlegen. In Delsberg, wie
überall anderSwo, gibt es Individuen, die sich unnatürlich dem

Trunke ergeben. Da der Gemeinderalh denselben ein
Wirthschastsverbol auferlegen zu lassen wünschte, habe ich die Gesetze

durchgangen und nichts Einschlagendes gefunden. Der
Regierungsstatthalter von DelSberg sowie der Gerichtspräsident, die

ich darüber Angefragt habe, konnten mir kein Gesetz vorweisen.
Bei diesem Sachverhalte hat sich der Gcmeiuderaih von DelSberg

an den Regierungsraih gewendet, weicher die Ungelegen-
heil der Zustizdirektion überwies. Herr RegierungSrath Migy
hat sAnerselis den Herrn Generalprokurator augefragt und von
ihm die Antwort erhalten, daß, da das Consistorialgeietz im
katholischen Jura nicht bestehe, dasselbe dort auch nicht könne

angewendet werden, und daß es sich ebenso mit dem Gesetze

von 18(13 verhalte. Daraus geht hervor, daß der katholische
LandcSth.il gänzlich ohne Hülfsmittel ist. Ich glaube diesen

Umstand bezeichnen zu sollen, sowohl der Versammlung als
insbesondere dem Herrn Berichterstatter, in der Hoffnung, daß
die Behörde darauf bedacht sei, eine Gesetzesbestimmung zu
publizireu, damit der katholische Theil des Jura mit dem

übrigen Kanton auf dem gleichen Standpunkte sich befinde.

Herr Berichterstatter (nachdem Herr Matthys seinen

Antrag zurückgezogen hat). Herr Gygar wünscht, daß analog,
wie für die Einwohnergemeinden, auch für die Burgerge¬

meinden unabgetheilten Söhnen daS Stimmrccht eingeräumt
werde. Ich muß gestehen, daß ich nicht begreife, warum eS

bisher nicht schon bestand, und nehme daher keinen Anstand,
den gestellten Antrag als erheblich zuzugeben. Auf die Anfrage
deS Herrn Girard habe ich zu antworten, daß man bisher
immer annahm, daß die Burger, welche die gesetzlichen
Eigenschaften besitzen, an der Burgergcmeinde stimmberechtigt seien,
auch wenn sie nicht in derselben wohnten. Herr Feunè machte
auf einen Punkt aufmerksam. der mir bisher unbekannt war,
daß nämlich im katholischen Theile des Jura kein Wirthshaus -

verbot ausgesprochen werden könne. Inwiefern diesem
Umstände im vorliegenden Gesetze Rechnung getragen werden könne,
kann ich diesen Augenblick nicht entscheiden. So lange im
katholischen Landestheile ein solches Verhältniß besteht, kann
diese wohlthätige Beschränkung deö SlimmrechtS dort nicht
wohl Anwendung finden.

Der § 3 wird mit dem zugegebenen Antrage des Herrn
Gygar durch daS Handmehr genehmigt.

§ 4.

Das gegenwärtige Dekret, durch welches die §8 2V, 21
und 68 deS GemeindegesetzcS vom 6. Dezember 1852, sowie
der 8 63 deS uämltchen Gesetzes, insoweit er nut dem 8 3
hievor im Widerspruch steht, aufgehoben werden, tritt am
in Kraft. Der RegierungSrath ist »lit Vollziehung desselben
beauftragt; insbesondere ist er ermächtigt, zu Ausführung der
im 8 1 bezüglich der Ttimmberechtiguug im Jura ausgestellten
Bestimmung die nöthigen Anordnungen zu treffen.

Herr Berichterstatter. ES wird eine nickt ganz leichte
Aufgabe der Regierung sein, die nöthigen Anordnungen zu
Ausführung der im 8 1 bezüglich der Sllmmbcrechtigung im
Jura ausgestellten Bestimmung zu treffen. Immerhin aber
wird sie eS sich zur Pflicht machen, eine VollzichungSverord-
nung im Sinne deS Gesetzes zu erlassen

Mühlethaler stellt den Antrag, das Wort „Dekret" im
vorliegenden Paragraphen, übereinstimmend mit der Aufschrift
deS Entwurfes, durch „Gesetz" zu ersetzen.

-
Girard. Da der vorliegende Gesetzesentwurf zu keiner

großen Opposition Veranlassung gegeben hat, so glaube ich,
da die Verfassung es gestattet, eS wäre kein Hinderniß
vorhanden, denselben auf 1. Januar 1861 in Kraft zu setzen.

Blösch. Ich erlaube mir, mich gegen den soeben gestellten
Antrag auszusprechcn. Ich gebe zu, baß in konstitutioneller
Beziehung der provisorischen Inkraftsetzung eines Gesetzes keine
Schwierigkeiten entgegenst.hen. Es darf der Große Ratb, so
viel ich weiß, nach dem bisherigen Verfahren dieß beschließen,
wenn das betreffende Gesetz vorher bekannt gemacht worden
ist. Aber ich mache aufmerksam, was für Schwierigkeiten bei
der Anwendung dieses Verfahrens eintreten. ES gibt Gesetze,
bezüglich welcher es ziemlich gleichgültig ist, ob sie bet der ersten
ober zweiten Bewachung in Kraft gesetzt werden. Aber wohin
kämen wir duinii D'.e zweite Berathung muß immerhin
kommen. Angenommen, bei der zweiten Berathung ändere
mau die Bedingungen der Stimmberechügung irgendwie; wo
stehen wir dann? Ich will mich ganz offen aussprechcn. Was
mich betrifft, so würbe es mich sehr verletzen, wenn man dieses
Gesetz provisorisch m Kraft setzen würde; es würde den Schein
eines GelegenhettsgesetzeS auf sich laden, und ich glaube nicht,
daß die Verwaltungen, welchen dieser Vorwurf gemacht würd,
sich hintendrcin dazu zu gratuliren hatten, sondern daß sie am



besten fuhren, wenn sie die gesetzlichen und reglementarischen
Vorschriften beobachteten. Ich stimme daher gegen die sofortige
Jnkrafttretung; die Regierung mag eine angemessene Frist vor«
schlagen.

Feune. Ich stimme dem Antrage von Herrn Girard bei.

Ich Halle nicht dafür, daß dieß Gesetz ein GelegenheitSgesetz
sei; ich halte cS gegentheils für bestimmt, eine Ungerechtigkeit
wieder gut zu machen. Wir haben eingesehen, daß das alte
Genieindegesetz Ungleichheiten enthielt. Ich gehe weiter; dieses
Gesetz ist vom 12. Dezember 1859 datirt, so daß eS bereits
ein Jahr in den Büreau und sogar in der Schachtel deS

Großen Rathes herumgezettelt wird; daher kömmt es, daß es
uns nicht früher vorgelegt wurde. Ich stimme daher für dessen

Inkrafttreten auf den 1. Januar 1861.

Matthys. Obschon ich weiß, daß viele Bürger, und
gerade ich, es gerne sehen, wenn dieses Gesetz provisorisch in
Kraft treten würde, so muß ich doch wirklich demjenigen
beipflichten, was Herr Blösch gesagt hat. Die Gemeinden haben
ihre Stimmregister, und die Einführung dieses Gesetzes hat zur
Nothfolge, daß die Register verändert werden. Nach drei
Monaten können wir die zweite Berathung vornehmen. ES
ist möglich, daß der Census bei der zweiten Berathung anders
bestimmt wird und ist das der Fall, so müßten die Gemeinden
eine nochmalige Abänderung ihrer Stimmregister vornehmen.
Sollen wir zu einer solchen Maßregel Anlaß geben? Nach
meiner Ueberzeugung nicht. DaS ist ein Grund, der andere ist
der: im Jura war bisher eine große Zahl von Bürgern, die

nun stimmberechtigt werde», vom Stimmrechle ausgeschlossen;
eS müssen durch eine Vollziehungsverordnung des Negierungs-
rathes neue Stimmrcgister eingeführt werden. Die auf den

Jura bezügliche Bestimmung wurde heute bestritien; würde
dieselbe später abgeändert, so müßten auch die betreffenden
Einrichtungen wieder geändert werden. Ich warne davor. Ich
bin mit den Grundsätzen des Gesetzes einverstanden, aber eS

können gegenwärtig vielleicht bei einzelnen Gemeinden wichtige
Angelegenheiten vorliegen, und dann könnte man sagen, der
Große Rath habe dieses Gesetz provozirt, um dieser oder jener
Partei die Mehrheit zu verschaffen. Das möchte ich nicht, daß
das Gesetz dem Borwurf eines GelegenheiisgesetzeS ausgesetzt
wäre, da ich dasselbe für ein rechtlich begründetes Halle.

Scherz, Regierungsrath. Ich halte dafür, es sei nicht
gerade von großer politischer Bedeutung, ob das Gesetz jetzt
oder in drei Monaten in Kraft trete. Aber wogegen ich mich
erheben möchte, ist die Boraussetzung, daß es durch die pro-
cisorische Inkraftsetzung die Natur eines Gelegenheitsgesetzes
vrhielte. Wenn eine Regierung ein GelegenheitSgesetz bringt,
so läßt sie es nickt ein volles Jahr in der Truste liegen. Nun
ist der fragliche Entwurf am 12. Dezember 1859 erschienen
und erst heute berathen worden. Es wurde übrigens von allen
Seiten, auch von der Opposition, anerkannt, daß das Gesetz
ein billiges und gerechtes sei. Die Bedenken, welche Herr
Matthys äußerte, halte ich nicht für gerechtfertigt. Was ferner
die Möglichkeit betrifft, daß bei der zweiten Berathung wesentliche

A.nderungen getroffen werden könnten, so glaube ich nicht
daran, denn das Gesetz wurde heute sehr gründlich berathen,
und mit großer Mehrheit wurde der Hauptgrundsatz angenommen.

Es ist daher nicht anzunehmen, daß in drei Monaten
wesentliche Aenderungen beschlossen werden.

Fischer. Ich will mich über die Frage nicht verbleiten,
ob man das vorliegende Gesetz als ein GelegenheitSgesetz
betrachten könne oder nicht; dagegen müßte es dcch anffallcn,
wenn man es sofort in Kraft treten ließe, und cS könnte den

Anschein gewinnen, als hätte man einen eigenen Zweck dabei.

Auch ist die Schwierigkeit für die Gemeinden in der That
groß wegen der abzufassenden Stimmregister; die Gemeinden
würden vielfachen Klagen und Beschwerden ausgesetzt sein.
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Jede Gemeindcbehörde kann mit Recht verlangen, daß ihr die
gehörige Zeit gegeben werde, die Stimmregister im Sinne des
Gesetzes abzufassen. Wenn nun eine Gemeinde im Falle wäre,
in wenigen Tagen eine Versammlung abzuhalten, so wäre sie
in der Unmöglichkeit, die nöthigen Anordnungen zu treffen.
Ich möchte daher In erster Linie die zweite Berathung abwar'
ten, in zweiter Linie einen Termin festsetzen, wie letzthin bei
Erlassung eines andern Gesetzes, alS man den 1. Januar
annahm. Hier möchte ich wenigstens den 1. Februar 1861
vorschreiben, damit die Gemeinden Zeit haben, die nöthigen
Anordnungen zu treffen.

En gem ann. Ich muß mich für die sofortige Jnkrafttretung

aussprechen. Daß man dem Gesetze nicht den Vor-
wurs eines Gelegenheitsgesetzes machen kann, ist bereits gezeigt
worden. Wenn nun die Grundsätze, welche wir heute
hinsichtlich des SvmmrechtS aufstellten, richtig sind und der Große
Rath sie mit großer Mehrheit angenommen hat, so finde ich,
wie Herr Feune, es wäre eine große Ungerechtigkeit, wenn
man das Gesetz nicht sofort in Kraft treten ließe, und ich
würde es als eine Art GelegenheitSakt betrachten, wenn dieß
nicht beschlossen würde Wenn in einzelnen Gemeinden wichtige
Verhandlungen bevorstehen, so sollen gerade deßhalb die neuen
Bestimmungen zur Anwendung kommen, um den Betreffenden
das Slimmrechl einzuräumen Gerade darin, wenn man sie

ausschließen wollte, würde ich eine große Ungerechtigkeit finden.

S tub er. Die Theorie deS Herrn Engemann ist der
Verfassung zuwider; diese will eine zweite Berathung. DaS
ist die Regel. Die Herren sagen, es handle sich darum, eine
Ungerechtigkeit gut zu machen. WaS bezweckt überhaupt ein
»eueS Gesetz? Durch jedes neue Gesetz wird erklärt, das alte
sei entweder ungerecht oder mangelhaft, sonst würde man ja
keine neuen Gesetze erlassen. Da die Verfassung eine
zweimalige Berathung vorschreibt, so möchte ich daran festhalten.

Engemann. Ich verstehe unter der sofortigen Jnkrafttretung

nur daS provisorische, nicht das definitive Inkrafttreten
des Gesetzes.

Brunn er. Ich halte auch dafür, man solle wirklich
grundsätzlich neue Gesetze, wenn man nicht absolut gezwungen
ist, nicht provisorisch in Kraft setzen Man beruft sich freilich
darauf, das Gesetz sei gründlich berathen, die Hauptgrunbsätze
seien mit großer Mehrheit angenommen worden, ein Beweis,
daß der Große Rath mit der Grundlage des Gesetzes einig
gehe. Aber wer beweist, daß es bis zur zweiten Berathung
nicht anders kommen kann? Wir haben heule allerlei gehört.
Wir hörten von Herrn Regierungsrach Scherz, daß er erwartet
habe, die Opposition komme von einer ganz andern Seile, von
der Linken, nicht von der Rechten; man werde nach größerer
Ausdehnung des StimmrechtS verlangen. Auch ich btn der

Ansicht, daß es kommen werde. Ich frage: ist es nicht möglich,
daß man in drei Monaten eine andere Ansicht über einzelne
Punkte erhalten kann? Ich bin wenigstens »och nicht sicher,
wie ich dann stimmen werbe. Warum nun dieses Gesetz sofort
in Kraft setzen? Der frühern Verwaltung wurde immer der

Vortyurs gemacht, sie mache GelegenheitSgesetze. Ich hörte
dieß immer mit Schmerz an, ich stand ein paarmal auf, um
dagegen zu protestiren, weil ich den Borwurf für ungerecht
hielt. Die früher erlassenen Gesetze wurden gewöhnlich durch
einen Drang hervorgerufen, und so könnte man jedem Gesetze

den Vorwurf machen, es sei ein GelegenheitSgesetz. Heute
wurde nickt widersprochen, daß es sich um daö Stimmrccht
derjenigen handelt, welche ein Interesse an der Gemeindeverwaltung

haben. Nun steht die Ausführung in Frage. Die
Einen wollen das Gesetz sofort, die Andern nach drei Monaten
in Kraft treten lassen. Man sagt, das Gesetz sei nicht neu,
cS liege schon ein Jahr in der Trucke. Just der Umstand, daß
man es so lange in der Trucke liegen ließ, bestimmt mich, noch
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zu warten. Die Regierung wird ihre Gründe gehabt haben,
und ich sehe nicht ein. was da für Gründe vorliegen könnten,
so zu presstren Es muß doch, wie es scheint, etwas im
Spiele sein, und ich weiß nickt, ob man, nach genauer
Untersuchung der Sacke, dem Entwürfe nicht rie Etiquette „Gcle-
genheusgesey" aufdrücken könnte. Nur wenn rte Nothwendigkeit

es erfordert, soll man ei» Gesetz provisorisch in Kraft
setzen. Hier ist keine Nothwendigkeit vorhanden; deßhalb stimme
ich dagegen.

Seßler. Ick hingegen bin für sofortiges Inkrafttreten.
Ick krage: wann finden die meisten Gemeindeversammlungen
statt? Am Ende deS JahreS und am Anfange desselben, in
dem Zeitvunkte, wo Vie Bridget der Gemeinden festgesetzt und
deren Rechnungen vorgelegt werden. Nun ist mir allerdings
leid, daß es nicht mehr drei Monate bis zum Neujahr sind,
aber ich wünsche, daß, nachdem man so lange unter einem Gesetze

gestanden, das eurer der großartigsten Rückschritte war, welcher
unter der fünfziger Regierung stattgefunden, nun nack andern
Grundsätzen verfahren werde. Dieser Punkt ist namentlich für
unsere Gemeinde sehr wichtig. Ich wünsche, daß nicht länger
Leute zahlen müssen ohne stimmen zu können. Wenn man nicht
die sofortige Znkrafttretung beschließen will, so setze man dafür
den t. Januar fest.

G a n g uillet. Ich gehe bei dieser Frage von einem prak.
tischen Standpunkte aus. In vierzehn Tagen haben wir hier
Gemeinde. Ich frage: ist es möglich, bis dahin alle neuen
Stim »berechtigten in daS Register einzutragen und die Karten
auszutheilen? Es ist rein unmöglich, und dann gibt es
Konfusion. Man wird wohl noch einige Monate warten können,
und dann bleiben wir doch in den Schranken der Verfassung.
Geben Sie doch denen, welche das Gesetz ausführen müssen,
die Möglichkeit dazu.

Scherz. Wenn eS mir erlaubt ist, dem Herrn Ganguillet
zu Handen des Gemeinderathes von Bern einen Rath zu geben,
so ist eS der, daß derselbe die Steuerregister abschreiben lasse,

dann hat er das Verzcichniß der Stimmberechtigten.

Steiner, Müller. Es macht diese Diskussion fast den
Eindruck, als wäre der Zeitpunkt deS Inkrafttretens des
Gesetzes die Hauptsache. Was schreibt nun die Verfassung vor?
Die zweimalige Berathung mit einer Frist von drei Monaten.
Ich gebe zu, daß außerordentliche Zeiten und Umstände
eintreten können, wo ein Gesetz sofort vollzogen werden mutz,
wenn z. B. Krieg oder eine andere Nothwendigkeit eintritt.
Im vorliegenden Falle verhält eS sich aber nicht so; dagegen
wäre es möglich, daß Leute an der nächsten Gemeinde stimmen
würden, die es nach drei Monaten nicht mehr könnten. Nun
gibt es Gemeinden, die Tausende für die Führung ihrer Stimm-
register verwenden müssen, wie z. B. Bern, Gemeinden, für die
große Uebelstände einträten, wenn nach drei Monaten eine
Abänderung vom Großen Rathe beschlossen würde. Ick finde
daS nicht gerechtfertigt. Ich muß selber annehmen, daß, nachdem

man so viel von GclegenheitSgesetzen gesprochen hat, außer-
orden lrche Umstände den Grund dazu liefern müssen. Gerade
morgen kommt eine Konferenz aus dem Stift zusammen; drei
RegterungSräihe und drei Mitglieder deS GemeinveratheS
versammeln sich zu dem Zwecke, um die Gemeinde zu berede»,
erne Million in ei» Unternehmen zu werfen, von dem man
allerlei sagt. Die Regierung eröffnete uns gestern, es brauche
noch Millionen und Millionen, die zweite Alternative sei der
Geltstag In den alten Zeiten hätte vielleicht die Regierung
eine Gemeinde bevogtct,. wenn sie zu solchen Dingen handge-
holen hätte. Jetzt thut man es nicht mehr. ES macht den
Eindruck, daß die Gemeinde Bern den Elan für die Millionen«
affaire geben soll. Ich begrüße die neuen Stimmfähigen mit

Freuden und hoffe, sie werden ihren gesunden Sinn mitbringen
Ich stimme gegen daS sofortige Inkrafttreten, nur weil es Regel
ist, daß die Gesetze zweimal berathen werben, nicht etwa auS
Besorgniß vor den Folgen des Gesetzes.

Herr Präsident des RegierungSratheS. DaS Votum
des Herrn Steiner nöthigt mich noch zur Verlängerung der
Diskussion. Es kann ver Fall eintreten, daß große Gesetze,
wie daS Gerneinbegesitz, GclegenheltSgesetze sind, und daß eine

ganz kleine Abänderung eines solchen Gesetzes eigentlich Naturgesetz

ist. Und so ist eS hrer. Gerade das gröbere Gesetz war
ein Gelegenhcttsgesetz, es war der AuSvruck einer nur
vorübergehenden Stimmung, die von der allgemeinen Lage gebrückt
war, und gerade diese wenigen Paragraphen stellen daS
vernünftige Naturgesetz wieber her. Das haben die Herren
verstaube», und nun möchte ich wissen, ob eS zu früh sei, wenn
man daS Gesetz sofort in Kraft treten läßt. Herr Steiner
sagt, eS handle sich darum, die Gemeinde Bern zu bereden.
Nein, so wenig als den Großen Rath! Wir werden der
Gemeinde Bern die Sache vorlegen, wie sie ist. Daß wir
dabei irgend ein Interesse häit-n (wer bereden null, muß ein
Interesse haben), ist nicht wahr. Freilich erwarten wir, daß
die hiesige Gemeinde es als in ihrem Jnleiesse liegend betrachte.
Ich weise also die Zumulhung von der Hand, als würden
wir die Herren zu bereden suche». Wir werben ihnen die
Sache klar und wahr vorlegen und sie bann in ihrer Weisheit
urtheilen lassen. Was das vorliegende Gesetz betrifft, so halte
ich dafür, daß man dasselbe in Kraft treten lassen könne, und
zwar weil es Bürgern, die schon längst darauf Anspruch hatten,
zu ihrem Rechte verhelfen soll. Man sagt, es sei nicht möglich,
die nöihtgen Anordnungen zu treffen. Das ist nicht richtig.
Bei Eilassung des NiederlassungSgesetzes handelte es sich um
ein provisorisches Wohnsitzregliler; die Herren von Bern konnten

es prächtig herstellen. Das war erne ganz andere Arbeit.
Zur Einrichtung des Stimmregisteis braucht man einen ober
zwei Tage, um bekannt zu machen, daß die Betreffenden sich

auf der Emwohnerpoltzei melden und ihre Karlen abholen.
Darin liegt also keine Schwierigkeit. Auf der andern Seite
muß eS auffallen, daß hier eine gesuchte Opposition gemacht
wirb, während man andere Gesetze provisorisch in Kraft setzen
sah, wo es viel weniger nöthig war. Wir haben vor ein paar
Tagen das Gesetz über die Kirchensynode provisorisch in Kraft
erklärt, das schon acht Jahre lang provisorisch ist, und daS
GroßraihSreglement von Bern ist seit 20—3l) Jahren provisorisch
in Kraft.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir jvorerst ein
Wort über die Bemerkung des Herrn Mühlethaler, welcher die
Ersetzung deS WoneS „Dekret" durch „Gesetz" wünscht. Ich
gebe dieß zu. WaS die Hauptfrage der Jnkrafltretung betrifft,
so habe ich darüber eine formelle Bemerkung zu machen. Ich
glaube, diese Frage sei bisher erst bei der definitiven Redaktton
entschieden worden. Dieses Verfahren hat den Vortheil, daß
die Regierung sich auSsprechen kann, WaS gegenwärtig nicht
möglich ist. Ich wenigstens habe keinen Austrag. Daher
möchte ich den Entscheid bis zur desiniiiven Redaktion
verschieben. Sollte das nicht belieben, so möchte ich dann den
Antrag stellen, von der provisorischen Jnkraftirerung zu ab«

strahircn, und zwar abgesehen von den bereits hervorgehobenen
Schwierigkeiten bezüglich der Ausführung des Gesetzes im
Jura. Die Ausführung wird für diesen Landeötheil gar nicht
so leicht sein. Die Direktion wird sich zur Pflicht machen, den
Gegenstand zur Hand zu nehmen, aber ich Halle es nicht für
möglich, vor Neujahr die nöthige Verordnung zu erlassen. Ich
sehe die Nothwendigkeit ein, daß vorher mit den Bezirksbeamten
Rücksprache zu nehmen ist. Das ist haupnächltch der Grund,
warum ick wünschen muß, daß das Gesetz nicht auf den l.
Januar 1861 in Kraft gesetzt werde.
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Abstimmung.

Für deu K 4 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
» „ Antrag dcS Herrn M üdleth ale<1 »

„ Verschickung des Entscheides über die

Jnkrastiretung bis !zur definitiven sRe-
daktion

„ sosoiiige Erledigung dieser Frage

„ provisorische Jnkrafterklärung des Gesetzes
im Grundsatze

Dagegen

Zehnte Sitzung.
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Eingang.
Wird ohne Einsprache genehmigt.

Schluß der Sitzung: Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aßbind.

57 Stimmen.
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Donnerstag den 29. November 1860.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Statthalter Karr er.

Das Präsidium eröffnet die Berathung über Zusatz,
anträge.

Regez. Der Große Rath bat mit großer Mehrheit die

Hauptbestimmungen dtS Gesetzes angenommen, und ich halte
dafür, man sollte in der Toleranz gegen die Staatsbürger noch

ttwaS weiter gehen in dem Sinne, daß außerhalb der Gemeinde

wohnenden Kantons- oder Schweizerbürgern, die sich im Falle
deS Z 2 litt. 6 befinden, gestaltet würde, sich mittels Vollmacht
durch dritte Personen an der Gemeinde vertreten zu lassen. Es
kann Einer 16 - 26 Stunden entfernt ober durch Krankheit
verhindert sein, persönlich zu erscheinen, und doch kann es für
ihn wichtig sein, wenn es sich um Teilen u. dgl. handelt.
Nach § 22 deS Gemeindegesetzes können auch Weibspersonen
eigenen Rechtes, die in der Gemeinde tellpflicktig sind, sich

vertreten lassen. Ick stelle daher den Antrag, daß in den Fällen
des § 2 litt. 6 die Vertretung Stimmberechtigter durch dritte
Personen mittels Vollmacht gestattet werde.

Herr Berichterstatter. Sie werden sich erinnern, daß

unter der Herrschaft des Gemeindegesetzes von 1833 mit dem

Vollmachigeben ungeheuer Mißbrauch getrieben wurde, und
dieß gab dann Anno 1852 Veranlassung, die Stimmgebung
mittels Vollmacht auf das AUernethwenbigste zu beschränken.

Ich glaube, der Antrag des Herrn Regez würde zu fatalen
Konsequenzen führen, ind.m cS schwer wäre, da stehen zu bleiben,

wo er will; deßhalb kann ich seinen Antrag nicht zugeben.

Der Antrag des Herrn Regez bleibt in Minderheit.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Brügger, Bürki
zu Word, Jmer, Kurz, MüUer-Fellenbcrg, Niggeler, NöthliS-
berger, Gustav; Schneider. Ant; Seiler, Steiner, Oberst, und
Theurillat; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Bärlschi,
Vangerter, Blösch. Brand-Schmid. Burger, Chevrolet, Cbopard,
Christen, Egger, Hekior; Eugemann, Fl.ury, Gobat, Guenat,
H'ffmeyer, Jacquet, Jeannerat, Jmhoof, Samuel; Karlen,
Johann Gottlied; Knechtenhofer, Johann; König, Kohli, Koller,
Lehmann, I. U; Lenz. Loviat, Lugiubühl, Manuel, Marquis,
Maiti, Malihys, Messerli. Morel. Moser. Johann; Moser in
Kovpigen, Paulet, Prubon. Reichenbach, Karl; Revel, Rohrer,
Rosselet, Sckären, Schenenleib, Schmied, Schmutz, Scholer,
Schrämli, Siegcnthaler, Trorler und Wagner.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Noch wird ein Anzug der Herren Großräthe G a n g uillet,
Schmied und Egger verleieu, welcher auf sofortige Nieder»

sctzung einer Großra lhskommisl ton zur Untersuchung
sä.m.mtlicher Verhältnisse ber O stwest bahnange-
l e gen he it schließt.

Herr Präsident. In Betreff deS von den Herren
Ganguillet, Egger und Schmied gestern gestellten AnzugeS ist

zu bemerken, daß das Großrathsreglement eine spezielle Bestimmung

über die Wahl von Kommissionen enlhält, indem nach

8 14 der Große Raih für die Untersuchung und Vorberaihung
eines jeden i» seinem Wirkungskreise liegenden Gegenstandes
eine außerordeniliche Kommission ernennen kann, die mit der

Erfüllung ihres Auftrages wieder aufgelöst ist. Wird der

Antrag zu Niedersetzung einer außerordentlichen Kommission
gestellt, so hat der Präsident ohne Umfrage über die Mitglie,
derzahl und Wahlari abzustimmen. Ich glaube nun, eS sei

nicht nöthig, daß der erwähnte Anzug gleich andern Anzügen
2x24 Stunden auf dem Kanzleüische deponirl sein müsse; eS

ist dieß schon der Natur des Gegenstandes wegen nicht nöthig.
Der Anzug wird daher auf die Tagesordnung von morgen
gesetzt.

««Matt t« Großen Rathe» «s«o.

Tagesordnung.
Staatsrechnung für das Jahr 1839.

(Siehe Tagblatt der Großrathsverhandlungen, laufenden Jahr¬

gang, Seite 162 ff.)

Die Vorträge des Reg'ierungsratheS und der

S taatS.winhschaftSkommission werden verlesen und
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schließen mit dem Antrage auf Genehmigung der StaatSrechnung
in der gewohnlen Form und unter dem üblichen Vorbehalte.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie«

rungsralhes, Es wäre wünschenswertt, daß die StaalS-
rechnung jewcilen in der erilen Hälfte des folgenden IahreS
dem Großen Ralhe vorgelegt werden könnte, wie eS vaS Gesetz

vom 2. August 1849 vorschreibt. Dte Staatsrechnung wurde
am 23. April l. L, von ver Finanzdlrekiioii, am 19. Mal vom
RegielUiigS-aihe pasfirl. Lap dieß nicht früher geichah, ist

dem Umstände zuzuschreiben, daß der Finanzdirektor längeie Zeit
,m Mtlitärvienlle stand. Wte Sie aus den schnstllchen Vor«
trägen gebort, ist VaS Rechnui'gSergebntß ein sehr günstiges
Da die Bilanz bei jeder Rechnung daß Wesenllichstc ist, so

erlaube ich mir damit zu beginnen. Nach dem Bridget hätten
die Hinnahmen betragen sollen Fr. 4 488,8l9. —
nach der Rechnung warfen sie ab „ 5,999,l93. 27

also eine Mehreinnahme gegenüber dem Budget Fr. 529.344. 27

Die Ausgaben waren bUdgetiil aus ,/ 4 578,939 —
dazu kamen noch außerordeniltchc Kredite im

Betrage von „ 174,163, —
Gesamnusumme der Kredite Fr. 4,752.798. —
Die wirklichen Ausgaben betragen „ 4.599,439. 95
somit weniger alS blc bewilligten Kredite „ 192,392. —
besseres Resultat der Rechnung gegenüber

dem Bridget und den Rachkrediie» „ 682 796. —
Dieses Ergebniß beruht also auf zwei Faktoren: einerseits von
bedeutenden Mehreinnahmen, andererseits von gemachten
Ersparnissen, Die Mehreinnahmen beiragen Fr 529 344. 27
die Ersparnisse „ 192,392. 98

Die Mehreinnahmen vertheilen sich auf folgende Venualtungs-
zweige: Liegenschaften Fr. 11,745, Kapitalien Fr. 44.589, Salzregal

Fr. 96,577, Postregal Fr. 44,8l2, Beigbauregal Fr 1299,

Fischuizen Fr. 344, Jagdrcgal Fr 4738, Ohmgelb Fr. 267,297,
indem die ganze Einnahme Fr. 947,297. 59 betrug. Es ist

dieß eine Summe, die noch nie erreicht wurde; die guten Wein-
jahre haben wesentlich zu dieser Mehreinnahme beigetragen.
Die Paient « und Kvnzessivnsgebühren erichelnen mn einer
Mehreinnahme von Fr. 4978, die Siempelabgabe mit Fr. 9729,
daS Amtsblatt mil Fr. l. 93, die Handändelungsgebuhren mit
Fr. 19,975, die Bußen mit Fr. 3214, die Militärsteuer mit
Fr. l 1,383, die direkten Steuern des alten Kantons mit

Fr. 59,399, die Steuer beS neuen KantonstveilS mit Fr. 377,
Verschiedenes mit Fr. 4513. Die Mehreinnahme auf den

direkten Steuern wird jedoch nicht eine bleibende sein, sondern

rühit von einer Revision der Kapital- und der Scvuldenab-
zugsregister her, wobei einzig an Bußen wegen verschlagener
Sieuent eine Summe von ungefähr Fr 39,9tt9 herauskam.
Diese Revision wurde im Jahre 1899 fortgesetzt und wird auch

da einen ordentlichen Ertrag liefern; in Zukunft wird man
aber nicht auf eine solche Einnahme rechnen können Indesien
muß ich zur Vertheidigung des ßeuerzahlenden Publikums bei.

fügen, baß in den Meißen Fällen Irrthümer im Spiel waren;
nur in einigen Fällen kamen flagrante M'ßdtäuwe eu Tage.
Deßhalb wurde bei den Bußen auf die Umnände Ruckst.it
genommen; eine Buße mußte aber festgehalten werden, um dem

Gesetze Achtung zu verschaffen. Minder als büdgeittt worden,
Waisen ab: die Erbschattöß.rnr Fr. 15 29t und die Kanzlei«

molumente Fr. 589, Ersparnisse wurden auf folgenden Ver-
wallungszweigen gemacht: allgemeine Verwallungskvße» Fr. l87,
Direktion beS Innern Fr. 48,251 Direktion der Justiz und
Polizei Fr 55,937, Aus diese Rubrik haben die Preise der

Lebensmttiel, guie und döse Zeiten den meisten Einfluß. Bei
diesem Anlasse erlaube ich nur, dem Großen Ralhe eine

Mittheilung zu mach.», die zwar eher in den Verwaliungsb.richt
gehört, welcher künsiig auch im Großen Raihe dlskutlri werden
soll. Bisher ging es damn ziemlich saumstlig zu. Ist der

Bericht frisch, so Hal jcderman ein Interesse daran, dieses

verliert sich aber wenn 2—3 Jahre bis zur Veiöffemlichung deS

Berichtes verstreichen. WaS ich dem Großen Rathe mittheilen
will, betrifft daS Beitragsverhättmß des Staates an die vcr«
schiedenen öffentlichen Anstalten, wozu die Mitglieder der
Versammlung dann ihre Glossen machen können. In der Strafanstalt

zu Bern kostet der Sträfling den Staat durchschnittlich
per Tag 29'/, Rp., wobei zu bemerken >st, daß die Anstalt dem
Staate keinen Zins zahlt; in der ZwangsarbeitSanstali Thor-
bcrg kostet der Sträfling durchschnittlich 25 Rp.; die dortige
Anstalt zahlt dem Staate euien Gebändezins. In Pruntrut
zahlt der Staat täglich 58 Rp. für den Sträfling, also über
die Hälfte mehr als in Thorberg. Ebenso verschieben sind die
durchschnittlichen Kosten der Anstalten von Bärau, Köniz, Nig-
gisderg, Landvrf und Frienisberg. Die Direktion der Flnanzen
hatte eine Ersparmß von Fr. 2842, die Erziehungsvirekiion
eine solche von Fr. 24,954, die Mtliiärdtrektion eine solche von
Fr. 21,752, ble Baudlrckitvn eine solche von Fr. 8734 und die
GerichlSverwalluiig eine solche von 43 Rp. Es wäre noch
manche interessante Mttchetlnng zu machen, namentlich über die
Mutationen der Hypoih.karkasse, über das Ohmgeld, über daS
Verhältniß der emgesühitni Getränke schweizerischen und nicht
schweizerischen Ursprungs, über die Abgaben aus Spiritus und
für Brennpaiente zc.; aber ich glaube, dieß gehöre in den
StaaisverwallungSbericht. Deßhalb beschränke ich »>.ich darauf,
Namens beS RcgierungöralheS den Antrag zu stellen, Sie
möchten der SlaatSrechnnng Ihre Genehmigung ertheilen.

Seßler, als Berichterstatter der SmatSwinhschastskom-
missson. Die SlaatSwtrihschaste'kommisslon hat die Rechnung
durchgangen und sie in allen Theilen richtig gefunden. Ihre
Hauptaufgabe war die RechnuagSergebnisse mit dem Budget
zu vergleichen, und sie kann mtt Befriedigung erklären, daß die
Bävgctkredilc nicht nur innegehalten, sondern selbst in mehrern
Zweigen Ersparnisse gemacht wurden. Wenn auf einzelnen
Pvßen bedeutcnve Mehreinnahmen erscheinen, so kann dieß
nicht allein der guten Verwaltung zugeschrieben werden, indem
die Einnahmen von verschiedenen Umstände» abdangen; wohl
aber gereicht eS der Verwaltung zum Verdienst, wenn die AuS«
gaben geringer sind, als sie im Budget vorgeshen worden. Die
Zahlenverhäliniffe wurden Ihnen bereits vom Herrn Finanzdirektor

mitgetheilt. DaS Haupiresultat besteht darin, daß wir
statt deS innthmaßlichen Defizits von Fr 89,8ll eine
Mehreinnahme von Fr. 418.727. 22 haben. DaS LtaalSvermögcn
betrug auf 31. Dez. 1859 Fr. 43.772,192, 59. Der Antrag
der SiaaiSwiithschaftSkommisnon gehl einfach dahin, Sie möchten
diese Rechnung als eine getreue Darstellung der
Verwaltungsverhandlungen passiren und derselben Ihre Sanktion ertheilen.
Bei vielen Punkten wäre Veranlassung, ans Verbcsserungen,
die nothwendig sind, sowie aus interessante Mitteilungen ein-
zulrelen, allein man fand, da unmittelbar nachher das Bridget
zur Behandlung komme, so können allfällige Wünsche bei der
Büdgelberaihung berücksichligt werben.

Der Antrag der Staa tSwirl h schafts.ko mmissi on
und deS Regt er un g Sra l h cS wird ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt.

Entwurf- Voranschlag
der

EimiahllM! mid Ausgaben des Kantouö Bern für das
Zahr IKLt.

(Ordentliches Budget,)

Scherz, Finanzdirektor, als BeUchterstaltcr des Regie-
rungsrathcS, Bevor wir in die spezielle Berathung des Büdget



eintreten, erlaube ich mir einige allgemeine Bemerkungen.
Vergleichen wir den vorliegenden Entwurf mit dem leyijährigen
Budget, so finden >vv bei einzelnen Rubriken eine niwi un-
bedeutende Verschiedenheit der Zahlen. Wie Sie sich aus dem
Entwürfe überzeugen können, wäre ein muihmaßliches Defizit
von Fr. 134282 zu erwarten; die StaatSwirthschasiskommis-
sion hat dasselbe im Einverständnisse mit der Flnanzdirektlon
um Fr. 30,550 reduziri, so day, wenn die betreffenden Reduktionen

vom Großen Rathe genehmigt werden, baun der Ueber-
schuß der Ausgabe» noch Fr. 94,732 beiragen würde. Dieser
Ausfall ist immerhin noch etwas stark, doch nicht abschreckend,
indem Aussicht vorhanden ist, wenn Sie die Summe des
Defizits nicht erhöhen, daß an einigen Orten durch Ersparnisse,
an andern vielleicht durch Mehreinnahmen die Differenz
ausgeglichen werde» kann. Nach der ursprünglichen Zusammenstellung

der Forderungen der einzelnen Direktionen hälie das
Defizit Fr. !,999,310 betragen; infolge der Berathungen im
RegierungSrathe wurde dasselbe aus den erwähnten Betrag
reduzlrt Zu den einzelnen Berwallungözweigen übergehend,
finden wir, daß die Einnahmen bei den Liegenichasten im
Bridget von 1800 aus Fr. 327.170 veranschlagt waren, während

sie für 180 l aus Fr 311,920 angesetzt sind. Dieser Un-
teischied rührt daher, daß künstiges Jahr eiwaS mehr Holz
geschlagen wild. Der Reinertrag der Kapitalien erscheint im
dießjährigen Budget mit Fr. 508,900, im Büdgcl für 1801
mit Fr. 500,485; die Regalien eischcincn im Bridget von 1800
Mit Fr. 1,019.041, im Budget für 1801 mit Fr. 1,053,100,
also eine ordentliche Mehreinnahme, rie mit Rückficht auf
Vermehrung des Salzverkauss in Aussicht steht. Die indirekten
Abgaben erscheinen im Büdget von 1800 mit einem Betrage
von Kr. 1,013,000, im Bübgei von 1801 mit Fr. 1,044,800.
Man ging nämuch mit dem Ohmgcld etwas höher. Es ist

zwar nicht besonders gute Aussicht vorhanden, daß dieses Jahr
viel Wenr eingeiührt werde, da die Weinlese schlecht ausfiel,
doch dürste die Elnnahme etwaS mehr abwerfen, als im letzl-
jährtgen Budget angenommen wurde. Die direkten Abgaben
waren im Büvger von 1800 ans Fr. 1,124,300 angesetzt, im
Vorliegenden Budget erscheinen sie mit Fr. 1.140,100, eine

Mehreinnahme die daher kommt, daß die Schätzung deö Grnnd-
steueikaptials infolge der vorgenommenen Revision um 15
Millionen höher angesetzt ist. Unier der Rubr-k „Verschiedenes"
sehen wir im Budget vo» 1800 eine Summe von Fr. 1307,
im vorliegenden Entwürfe einen Ansatz von Fr 1587. Wir
kommen zu den Ausgaben. Für die allgemeinen VerwaliungS-
kvsten waren für >800 Fr 237,805 ausgesetzt, im vorliegenden
Büdget erscheinen sie mit Fr. 202,125. Der Grund der
Vermehrung der Ausgaben liegt im neuen Besoldungsgesetze. Die
Direktion des Jnneiii hatte für 1800 ein Bürget von Fr 850,900,
dasjenige für 180 l beträgt Fr. 812,200. Die Verminderung
rührt von dem Ansage für das Laudsaßenwesen her, da man
glaubt, es werde die Liquidation inner der nächsten sechs
Monaten zu Ende sein. Die Direktion der Justiz und Polizei
und des Kirchenwesens halte für 1800 ein Bndgel von
Fr. 875,439, für 1801 beträgt dasselbe Fr. 881,809. Die
Finanzdirekiion erscheint im Büdget für 18liO mit einer Ausgabe

von Fr. 130.500, in demjenigen für 1801 mil einer
solchen von Fr. 133.375, also eine Verminderung der Ausgaben.
Die ErziehungSdirektlon halte für 1800 eine Gesammiausgabe
von Fr. 774,030 büvgetirt, während sie für t80l eine Summe
von 829.20 l verlangt, also eine Vermehrung vo» mehr als
Fr. 50,.000, eine Folge der neuen Gesetze über das Schulwesen.

Für die Miliiärdirekiion setzte das Büdget von 1800

Fr. 791,437 aus, während das vorliegende Bridget dafür
Fr. 818,738 enthält. Hier schlägt die StaatSwirihschaflSkom-
misfion eine wesentliche Reduktion vor. Die Bandirektion
erscheint im Büdget von 1800 mit einem Kredite von Fr. 812,400,
im vorliegenden Büdget mit einem solchen von Fr. 818,500,
infolge Erhöhung VcS Ansatzes für Straßcnbanten Die Koste'.,

der Gerichtsverwaltung waren für 1800 ans Fr. 214.100 ver
anschlagt, für IVOl sind sie auf Fr. 200,340 erhöht. Auch
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hier liegt der Grund im neuen Besoldungsgesetze. Das Ge-
sammtresultat des Büdget ist

für 1800: für 1801 :
Einnahmen Kr. 4 041,018, Einnahmen Fr. 4,751,004,
Ausgaben „ 4,722 077, Ausgaben „ 4882.340.

Dazn kommt »och daS außerordentliche Büdget. Ich theilte
Ihnen letztes Jahr, gestützt aus die Aussage des eidgenössischen
Inspektors des Materiellen, mit, daß die nöthigen Anschaffungen

für das Zeughaus im Jahre 1800 vollständig stansindcn
können; aber seither fand eine neue Inspektion statt, wobei cS
sich zeigte, daß noch für ungefähr Fr. 120,000 Kriegsfuhrwerke
anzuschaffen find. Nun hat die Behörde die Abficht, diese

Anschaffungen auf zwei Jahre zu vertheile», weil dabei namentlich
FourgonS begriffen sind, für die man die ältern noch brauchen
kann, ohne baß eS dem Dienste Eintrag thun wirb Dazu
kommt vie Umänveruug der Rollgemehre und der Munition.
Der Kanton Bern hat ungefähr 2,300,000 Patronen zu
liefern ; die Umänderung nach dem Systeme Burnanv Prölaz
kostet per Tausend Fr. 02; daran zahlt die Eidgenossenschaft
Fr. 20. Ueberdieß handelt es stch um die Aüsbaffung neuer
Jägerpatronen, wofür ein Ausatz von Fr. 40,000 bestimmt ist.
Wir müssen uns also auf eine außerordentliche Ausgabe von
wenigstens Fr. 70,000 gefaßt machen. Man wud einwenden,
die Munition sei dock da; aber dagegen ist zu bemerken, daß

man vas vorhandene Pulver zu diesen Patronen nicht
verwenden kann; eS wäre eine wahre Gewissenlosigkeit gegenüber
der Mannschaft. Man kann vaS alte Pulver höchstens zu
Sprengpnlver verwenben. Bon den bessern Patronen wirb
eine Anzahl zurückbehalte» für die Landwehr und ailsäUig für
den Landsturm. - Im außerordentliche» Büdget ist ferner die

Anschaffung von 1000 Kaputröcken vorgesehen, die sehr
nothwendig ist. Sodann werde» lür die Baudirekiivn zwei Kredite
ausgesetzt, der eine von Fr. 40,000 für die Gebäuli.chkeiten im
botanischen Garten, der andere von Fr 80,000 für die Brü-
nigstraße, welche nach eingegangenen Verträgen im Jahre 1802
vollendet werden muß; der Kamvn Bern ist deßhalb genöthigt,
eine höhere Summe dafür auszusetzen, als wenn er freie Hand
gehabt hätte. Die Kredite des außerordentlichen Budget sollen
durch die vorhandenen Einnahmennberschüsse der Jahre 1V57
bis 1859 gedeckt werden, die zur Stunde noch beinahe Fr. OuO.OOi)

betragen, so daß auch VaS muthmaßliche Defizit daraus gedeckt

werden kann. Ich halte aber dafür s daß die vorhandenen
Uederschüsse zu Deckung der außerordentlichen Ausgaben des
nächsten JahreS aufgespart werden sollten, damit wtr nicht tu
Verlegenheit kommen. Zum Schlüsse stelle ich den Antrag,
Sie möchten i» die Berathung des Budget eintreten und
dasselbe rubrikenweise behandeln.

Dr. v Gonzenbach, als Berichterstatter der Staals-
wirlhschaflskommiiston. Ich will mich zum EingangSravporle
auf zwei Bemeikungen beschränken. Die Zahlenverhältniffe
werbe» S'e später zu beurtheilen haben. Meine Bemerkungen
beireffen erstens die Form der Berathung zweitens das Resultat
derselben Was die Form detuffl, so nimmt der Große Rath
an, die StaaiSwinhschastskomnüsslon solle und könne vas Budget

genau untersuche». Darüber aber.befindet sich die Behörde
im Irrthum. DaS Budget theilt sich in zwei Abtheilungen:
Einnehmen und AnSgeden. Sie habe» fire Einnahmen an
Kapitalien. Steuern, Liegenschaften zc, an denen sich nicht viel
ändern läßt. Auch unter den Ausgaben finden sich viele sire,
namentlich die Besoldungen; neben denselben gibt es eine Menge
zufällige, ich mö ble sagen Entwicklnngsausgaben Diese recht

zu prüfen, hatte die Kommission ni bt die erforderliche Zeit, du
sie ant einige âitzniige» beschränkt war. Sie konnte daher die

vorgelegten Posten nur mit dem vierjährigen Durchschnitte
vergleichen. Wen» man aber nicht von Zeit zu Zeit einen Rückblick

thun kann, so kommt man so z» sagen in ein gedankenloses

Wesen hinein. Die Versassung sagt, ans welchen Zeit,
punkt daS Budget vorgelegt werden soll. Der Finanzdircktor
l -dtt seine Kollegen ein, diese fordern ihre Untergebenen auf,
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das Budget ihrer VcrwaltimgSzweigc zu entwerfen; jeder setzt

feine Pechen so hoch als »möglich a», dann stellt der Finanz-
dlickior die Speziatbüdgets zusammen, beschneidet einzelne Posten,
legt vaS Gesammibüdgct dem Regierungsrathe nor, welcher

Modifikationen vornimmt; bann kommt noch die Staat>'wirlh,
schaflSkommission und endlich der Große Rath So sollte es

aber nicht gehen, sondern der Große Rath sollte sich jedesmal
fragen: gehl der Kanton einer gesunden Entwicklung entgegen?

In cinigm Nachmiitagsitzungen ist es nicht möglich, das Budget
gründlich zu prüfen. So viel über die Form. Was das
Resultat beiriffl, so hat der Herr Berichterstatter des Negie-

rungSraihes bereits Auskunft darüber ertheilt. Man kann sich

vorerst fragen: soll und darf ein Sluatöbüdget in ordentlichen

Zeilen mit einem Defizit schließen; wäre es nicht viel besser,

die Ausgaben so einzurichten, daß es, wie die BüdgetS anderer
Kantone, mit einem Profizit schließen könnte? Wenn man die

Scheere reckt anhebe» wollte, wäre eS nicht unmöglich, ein
solches Resultat zu erzielen. Aber im Grunde mußten wir
sagen, das sei eigentlich nickt die Aufgabe der Staats,virth-
schaftSkommisston, sondern der Große Rath habe dafür zu sorgen,
daß den Bedürfnissen des Staates in allen Zweige» entsvrochcn
werden möchte. Wenn das ohne Defizit geschehen kann, gut;
wenn aber ein Defizit folgt, so kann die lebende Generation
doch lagen, daß die Ausgaben nicht nur für sie, sondern auch

für die Zukunft gemacht wurden. Ich erwähne z. B. der
Ausgaben für den botanischen Garten Das ist der Grund, warum
die Kommisston ohne Bedenken auf die Berathung des Budget
eintrat. Daß die Ausgaben höher steige» als voriges Zahr,
ist namentlich eine Folge des Besoldungsgesetzes und des
Schulgesetzes. An daS Gesagte anknüpfend, erlaube ich mir, darauf

anzutragen, daß der Große Rath vor Allem zwei Anträge der
StaaiswirlhschastSkommisston behandeln möchte. Der erste geht
dahin: der Rcgierungsralh sei einzuladey, künftig je bei Anlaß
der Büdgetberathung über die Vollziehung sämmtlicher Postulate

der SlaatSwirihschaftSkvmmisston, welche der Große Rath
bei der Berathung des vorhergehenden Budget erheblich erklärt
hat, Bericht zu erstalten. Wir kamen zu diesem allgemeinen
Antrage aus der Erfahrung, daß oft solchen Postulaten nicht
nachgelebt wurde. ES muß da irgend ein Fehler sein, sei cS,
daß einzelne Direktionen nicht gemahnt werden, oder daß die
Schuld anderswo liege. Ich führe als Beispiel nur an, daß
bei der letztjährigen Büdgetberathung der Antrag erheblich
erklärt wurde, cS sei zu untersuchen, ob nicht durch Anschaffung
neuer industrieller Werkzeuge der Verdienst der Strafanstalt
vermehrt werden könnte. Die Siaatswirlhschaftskommission
wieverholt daher auch dieses Mal den Antrag Der zweite
gehl dabin: es sei in den künftigen Vorschlägen der Totalsumme
jeder Auögabenhauplrubrik der Duichschnilt der vier letzten
Rechnungsjahre in gleicher Weise gegenüber zu stellen, wie dieß
bereits mit den Ansätzen der einzelnen Unterrubnken geschieht,
um dem Großen Rathe die Uebersicht zu erleichter». DaS sind
die allgemeinen Anträge, welche die SiaalSwirlhschattskom-
missson zu stellen hat und bezüglich welcher ich den Herrn
Präsidenten ersuche, die Berathung damit zu beginnen.

Sowohl das Eintreten als die rubrikenwcise Behandlung
wird ohne Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

Die beiden Anträge der St aaiswirthschaftSko«-
mission werden ebenfalls durch das Handmehr genehmigt.

Verbindlmg des Düdgets mit den vorhergehenden Rechnungen.

(Gesetz vom 2. August 1849, l.itt. I", §§ 13—15.)

I. Ueberschuß-Rechnung auf fjl. Dezember I8SS.
1357. Ucberschuß der Einnahmen nach Tilgung des restanzlichen DefizitcS pro 1854, laut

StaatSrechnung von 1857 Fr. 226,636. 30
Verwendung hievon für den Reuchenette-Straßenbau in 1853 Fr. 95.331. 16

v »???»» » » 1859 5 74,191. 36

169,432. 52

Fr 57,203. 73
1353. Ueberschuß der Einnahmen laut StaatSrechnung pro 1858 ^ 238,626. 33
1859. Ueberschuß der Einnahmen laut StaatSrechnung pro 1859 » 418,727. 22

Summa verfügbarer Einnahmen-Ueberschuß auf 3l. Dezember 1359 Fr. 714,557. 30
Von dieser Summe sind infolge Beschlusses deS Großen Rathes vom 11. März 1359 und 6.

Januar 1860 die Entschädigung der AmlSschreibcr für die Grundbuchbereinigung
vorbehalten Fr. 34,750. 56
und laut außerordentlichem Budget pro 18b0 für die Vollendung der Reuchenette-Straße,
incl. Bözingendrücke, im wettern „ 30,000. —

' Zusammen Fr. 114,750. 56

Il Rechmlnas- und Kassarestanzen.
1859. Auf 31. Dezember Fr. 3,730,734. 86
1360. Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben über die Einnahmen laut Büdget pro 1860 Fr. 73,059. —

Verwendung vom verfügbaren Ueberschuß laut außerordentlichem Büdget pro 1860,
und Beschluß deS Großen Rathes vom 11. März 1859 und 6. Januar 1860 wie
oben „ 114,750. 56

192.809. 56

Muthmaßlicher Betrag der Nechnungs- und Kassarestanzen auf 31. Dezember 1860 Fr. 3,587,925. 30

Mese Uebersicht wird ohne Einsprache genehmigt.



Einnahme n.

I. Ertrag des Staatsvermögens.
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Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

t8SS—«859.

H,. Liegenschaften.

10,666
2,454

48,891

466,176

S,243

13,336

14,741
73,473
26,671

12,7 ì9
12,577
6,040

164,805

301,371

Klafter. Fr. a. haupluutzuiig.
Rohertrag aus geschlagenem Holz:

Klafter 15,84616,431 257.834 1) Auö freien Slaatswäidern, Brennholz
6,149 161,221 Bauholz „ 5,000

22,580 4 l 9,055 Klafter 20,846 Fr. 460,000
Hicvon gehen ab:
Än einzelne Berechtigte Klafter 106
An Armenholz „ 1,050

1,525 20.285 „ 1.156 », 21,964

21,055 398.770 Klafter 19,690 Sr. 438,036
482 5,395 2) Antheil des Staats aus Nechtsamewaldungen ,/ 2,090

21,537 404,165 Klafter 19,800 Fr. 440,126
b. Nebcnnutzungen:

Fr. 1.000Fr Sivcklvsungeii
5,196 Waldsameii und Pflanzen „ 5,000

402 Grubenlosuiigen (Toistvsung) „ 500
4,642 Weid- und Leheuztnse 4,200

426 Hvizrechlabgaben und Stocklöhne 300

c. Rückerstattete Holzrüstlöhne
ck. Mehrerlös aus verkauf,.m Holz fällt in Zukunft weg; dem muth-

maiZlichen Mehrertrag ist lm Voranschlag der Hauplnutzuiig
Rechnung geiragen.

Fr.
»

11.000
3,300

».

ti.

Abzug der Betriebskosten:
Die EeniralverwaitungSkosten.
Besoldung des Sekr.iäis und des Buchhalters
Bureau- und Relstkosten

Aniheil der StaatSforstverwallung, 40 Prozent
Die allgemeinen Kosleu der Forstveiwaliung.
Besoldung deS Forstmeisters, der 7 Oberförster,
7 tZeigulliors toroslior« und 7 Fvrstgehülseii
Bür.au- und Reisekosten des FvrslmelsleiS und der

Oberiöister nach Abzug der Sleigerungsvorbehalle und
VerspalungSzinse

Fr. 454,S2S

Fr. 4.600

„ 9.800

Fr. 14,400

Unterförster,
Fr. 39,000

Fr. 5,760

6,000

c.
Anibeil der StaatSforstvcrwaltung, 80 Prozent
Wliidschaitdkosten:
1) Walvkuliuren und Weganlagen
2) ^olzruillvhne
3) Hutlöhne

Fr. 45,000
Fr. 36,000

Fr. 14.000
62,200
29.000

ck. Staat-'steuern „
e. G.lii.tudeneuern î „
k. Vermucht.ö: Planimctrationcn, Marchungen, Kantonnementskosten,

Vergütungen und Entschädigungen ^
S»mma Betriebskosten

Fvrstkapitalschatzung airf 1. Januar 1360 Fr. 15,353,311. 98.

Wirlhschafts-Ertrag

105,200
12.500
10,000

5,500

Fr. 174,960

Fr. 279,966

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt diese Rubnk mit der Bemerkung, daß die Ansätze
derselben denjenigen des vorjährigen BüdgelS wesemlich entsprechen,
mit der Ausnahme, daß das Quantum des zu schlagenden
Holzes im vorliegenden Budget um ungefähr 800 Klafter höher

Tiagblatt des Großen Rathes «8K0.

erscheint, entsprechend den Ertragsverhältnissen, welche also eine

Mehreinnahme in Aussicht stellen. Dagegen fällt der in frühern
Büdgcis enthaltene Ansatz für Mehrerlös auS verkauftem Holz
weg und ist dem mnthmaßlichen Mehrertrag im Voranschlag
der Hauptnutzung Rechnung gelragen.

62
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Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirth,
schaftSkommission trägt auf Genehmigung der Rubrik

an, nachdem er sich überzeugt, daß der vorgeschlagene Mehrertrag

geschlagenen Holzes nicht im Widerspruch mit den

WirihschaftSverhälinissen stehe. Nur wird noch auf den unter

Ziff. 2 litt, t, bet dem Posten für „Grubenlosungen" zum
Vorschein kommenden Unterschied Hingewlesen. Das leyljährtge
Budget enthielt nämlich hiesür einen Ansatz von Fr. 2400,
während das diesjährige nur einen solchen von Fr. 500
enthielt. Der Staalswirthschaftskommission wurde darüber die

Auskunft ertheilt, daß der frühere höhere Ansatz aus einer

irrigen Buchführung beruhe, daß der dießjährige das Richtige
enthalte. Dagegen wurden in der Mitie der Kommission
Zweifel geäußert, ob es nöthig sei, alljährlich für Plantmetra-
ttoncn, Marchungen, Cantonnementskoite» rc. (s. Rubrik
„Vermischtes") eine so große Summe auszusetzen. Die Kommission
begreift zwar, daß Kosten entstehen, so lange neue Cantonne-
mente geschlossen werden und das Terrain der SiaalS-
waldungen sich vermehrt; doch ist sie der Ansicht, daß einmal
eine Reduktion der Ausgaben eintreten könnte, wenn die Pläne
bereinigt sind.

Bernard. Ich bemerke, daß in den Nebcneinnahmen,
unter litt, l», ein Pöstlein von Fr> 5l)l1 für Torfverkauf erscheint.
Zch kenne nicht alle Torfgruben, die der Staat besitzt.

Hingegen kenne ich die von Bellelay wohl. Nun weiß ich, daß

seit mehrern Jahren die Grubengescllschaft von Undervelier die

Torfgrube tn Pacht hält und dafür einen Pachtzins von
Fr. 2285. 7l) zahlt. Wir sehen hier aber nur einen Ansatz
von Fr. 500. Ich weiß nicht, ob das Ertragsbctreffniß der

Torfgruben von Bellelay unter einer andern Abtheuung
erscheint; da ich hinsichtlich dessen im Voranschlage nichts gefunden
habe, so möchte ich hier den Herrn Domainenvireklor über feine
Rechnungslegung interpelliren, denn die Gesellschaft der Eisenwerke

zahlt jährlich 1(10 LouiSd'or für diese Torfgrube.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten. Die Torf-
möser von Bellelay tragen einen jährlichen ZinS von ungefähr
Fr. 2000 ab. Dieser Posten ist unter der Rubrik „Weid- und
Lehenzinse" verrechnet, während derselbe im letzijährigen Bridget
irrthümlich tn zwei Ansätzen erschien; daher rührt der Unterschied

in der Gesammisumme bei litt. 6.

Friedli zu Friesenberg. Das letztjährige Büdget
enthält für Stocklosungen einen Ansatz von Fr. 1300, daS
dießjährige nur einen solchen von Fr. 1000, und doch wird mehr

Hol, geschlagen. Mir scheint, man sollte in den untern
Gegenden für Srocklosungen wenigstens 7—8000 Fr. einnehmen
können. Ferner scheint mir der Ansatz von Fr. 29.000 für
Huilöbne außerordentlich hoch. Ich weiß nicht, wofür diese

Summe verwendet wird; ich sah nie besondere Hüter und war
der Ansicht, die Bannwarten besorgen eS.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten. WaS die
Stocklosungen betrifft, so kann ich darüber nicht bestimmte
Auskunft geben, warum der Ansatz um Fr. 300 reduzirt wurde.
Wenn aber Herr Friedli meint, daß auf diesem Posten eine
Einnahme von Fr 7—8000 sollte erzielt werden können, so

muß ich dieß entschieden bestreiken. Unter „Slocklosung" wird
nur verrechnet, was an unterirdischem Holz, au Wurzelstöcken,

gewonnen wird; waS über der Erde steht und aufgeklaftert
werden kann, wird im allgemeinen Ertrage verrechnet.
Bezüglich der Hutlöhne ist zu bemerken, daß die Besoldungen der
Bannwarten durchaus nicht zu hoch sind, und daß eS schwierig
ist, guie Bannwarten zu finden. Es ist nicht zu vergessen,
daß der Staat bei 30,000 Jucharlen Wald besitzt, und daß
einzelne Waldungen oft so zerstückelt stehen, daß man für die-
selben besondere Hüter halten muß Daher ist der Ansatz von
Fr. 29,000 vollständig gerechtfertigt.

F e u n e. Ich möchte diesen Abschnitt nicht anders als
in den vorhergehenden BüvgeiS eingetheilt sehen Infolge
besonderer Reklamationen von Herrn Regierungsstatthalter Klay
in Münster, gewesener Großralh, Hai die Finanzdirektion für
gut erachtet, diesen Abschnitt zu theilen, so weit er den Jura
und den alten Kantonstheil betrifft. Es bestand daher eine
besondere Abtheilung für den Jura und eine andere für den
alten KantonSiheil. Ich weiß nun nicht, warum man heute
AlleS zusammenfaßt. Deßwegen möchte ich den Wunsch auS-
sprechen, den früher Herrn Regierungsstatthalter Klay geäußert
hat, künftig im Büdget eine andere Eimheilung aufgenommen
zu sehen.

Der Herr Berichterstatter der S taatSwirthsch aftS-
kommission erwiedert auf die Bemerkung dcS letzten Redners,
daß kein Grund vorliege, die Trennung zwischen dem alten
und dem neuen KantonSiheil auch hier durchzuführen. Die
in Frage stehenden Wälder gehören dem Kanton Bern, abgesehen

davon, ob sie im Oberlande ober im Jura stehen. '

Die Ansätze unter Ziff. 1 werden durch daS Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
»er l-vren ä Jahr«

tSSK—t85».

2) Forstpolizeiverwaltung.
Ausgeben:

s. Centralverwaltungskosten Fr. 14,400
1,312 Antheil der Forstverwaltung. 10 Prozent Fr. 1,440

b. Allgemeine Kosten der Forstvcrwaltung „ 45,000
3j334 Antheil der Forstpolizeiverwaltung, 20 Prozent „ 9,000

e. Förderung des Forstwesens:
1) Forststatistik deS KanionS Bern „ 1,500
2) Beitrag an die Bannwartenkurse „ 1,800
3) Beilrag an die Kosten der WirthschaftSpläne von Ge¬

meinden und Korporationen ^
„ 1,000

„ 4,300
4. Waldkulturen in Gebirgsgegenden „ 2,000

4,L4K Summe ForstpolizeiverwaltungSkostcn "Fr^ 16,740
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Durchschnitt
der letzten t Jahre

!8S6—I8SS.

5.762
239

300,016

Einnehmen:
s. Frevelbußen
6. Frevelenischädnisse

c. UnlersuchungSgebühren für forstliche Gutachten

Fr. 5,600
250

4,600

Mehrausgaben aus dieser Verwaltung
Reinertrag der gesummten Forstverwaltung

Fr, t 0,450

Fr. 6,200

Fr. 273.67«

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
macht die Versammlung auf die stattgehabte Erhöhung
einzelner Ansäße dieser Rubrik aufmerksam, eine Erhöhung» die
wesentlich in der Aufbesserung von Besoldungen ihren Grund
hat. Auch für die Bannwarienkurse wird mehr verwendet alS
früher, »veil daS Ergebniß derselben ein sehr erfreuliches war.
Die bisherige lvbenswerthe Theilnahme an diesen Kursen läßt
auf noch größere Beiheiligung hoffen. Neu ist der Ansaß
unter litt. 3, „Walvkulluren in Gebirgsgegenden", und zwar
infolge des Gesetzes über bleibende Waldausreumngen. Die
Ansäße der Einnahme» entsprechen denjenigen des leßtiährigen
Bridget, mit Ausnahme des Postens unter litt, c, welcher
höher ist als der leßrjährige. Damit abgelegene Gemeinden
nicht wegen unbeveurendcr Augenscheine unverhältnißmäßige
Kosten haben, wurde eine Kasse gebildet, aus welcher die
Auslagen des Försters vergütet werden sollen.

Der Herr Berichterstatter der Staats wirth schufts-
kommission beginnt mit der Bemerkung, daß im Schoße
derselben anfänglich Zweifel geäußert wurden, ob der Ansaß
von Fr. 1500 für Korststalistik nothwendig sei. Auf erhaltene
Auskunft und besonders nach Einsicht der Instruktion der
Förster, welche der Slaaiswlrthschafrökommission sehr passend

schien, ist sie nicht im Falle, sich dagegen auSzusprechen. Der
Herr Domänendirekior wird ersucht, dem Großen Rathe nähern
Aufschluß üver dieser, Punkt zu geben. Schließlich stellt die

Kommission den Antrag, dem vorliegenden Verwallungs-
zweige als litt, cl noch beizufügen: „WaldauSreutungSgebüh-
ren Fr. 2000."

Brunner stellt den Antrag, konsequent mit der bei

Berathung des Gesetzes über bleibende WaldauSreutung-n
beschlossenen Modifikation auch hier die Worte „in
Gebirgsgegenden" bei litt, ei zu streichen.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten. Mit dem

Antrage der Slaalsivirthschaftskommtssion bin ich vollkommen
einverstanden, ebenso mit demjenigen des Herrn Brunner.
WaS die Forststailstik betrifft, so hat sie den Zweck, einen

genauen Etat aller Waldungen im Kanion herzustellen, sowie
auch einen Etat des HolzvvrratheS und deS Produktiouöver-
mögenS der Waldung-n. Die zu diesem Zweck ertheilten
Instruktionen enthalten die Eintheilung ver Arbeit. In erster

Linie handelt es sich um die ArealveiHältnisse, in zweiter Linie
um die Eigenthumsverhälinisse (ob die Waldungen Eigenthum
deS Staates, von Gemeinden, Korporationen oder Privaten
seien); die drille Abtheilung umfaßt die Wirthschafisverhält.
Nisse. Hier sollen die Oberföister angeben, zu welcher Holzart
die betreffenden Waldungen gehören, ob zum Hochwald, Mit-
tclwald oder Niederwald; viertens kommt das-ErtragSverhält-
niß und daS Produktionövermögen in Betracht. Es werden
später, sobald diese Arbeiten einigermaßen vorgerückt sind, Fragen
an die Gemeinden gerichtet werden über den Holzverbrauch,
damit man denselben mit der Produktion vergleichen kann
Eine solche Arbeit ist sehr schwierig und kann im laufenden
Und im folgenden Jahre nicht vollendet werden. Gegenwärtig
find 1—2 Bezirke vollendet z allein dre übrige Beschäftigung
der Oberförster hindert eben die Sache. Ich erinnere nur

daran, wie viel Arbeit die parzellirten Waldungen verursachen.
Bezüglich der Planimetration ist zu bemerken, daß ich den
hier aufgenommenen Posten einstweilen noch für nothwendig
halte. Es finden noch immer Jahr für Jahr Kantonnemenie
statt. Voriges Jahr wurden 1t solche abgeschlossen. Ich
müßte es daher bedauern, wenn der verlangte Kredit vermindert

würde. Was nicht nöthig ist, wird man nicht ausgeben.

Flück. Bekanntlich wird von Seite des Staates ein«
großartige Holzhandlung getrieben, und doch sieht man im
Budget nichts davon erwähnt. ES sollte daher angegeben werden,
auf welchen Grundlagen der Holzhandel des Staates beruht.
Er wird zum großen Nachtheil des Oberlandes beirieben. Kaum
ist ein Wäldchen feil, so kauft der Staat eS. Noch Anno 1852
bekamen wir daS Klafter Tannenholz für 50 Bß. a. W., jeßl
zahlen wir Fr. 20 dafür. Auf diese Weise gehen wir einem
großen Holzmangel entgegen. Ich ersuche um Auskunft über
den Holzhandel deS Staates.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten. Die
Holzanstalt im Aarzicle hält der Staat schon seit mehr als einem
Jahrhundert; sie änderte ihren Zweck sehr häufig. Bei der
Gründung der Anstatt war ihr Zweck einfach der, die
obrigkeitlichen Büreaur und diejenigen der Sradlbehörden mit dem
nöthigen Holz zu versehen. Später dehnie sich dieser Zweck
aus, indem auch an Privaten Holz verkauft wurse. So erweiterte
sich die Anttalt von Zeit zu Zeu. bald beschränkte sie sich. Eine
starke Erweiterung fand im Anfang dieses Jahrhunderts statt;
es gab eine Zeit, wo das Betriebskapital der Anstau Fr. 200.000
a. W. betrug, In den dreißiger Jahren schmolz das Swck-
kapiial aus Fr. 13,000 zusammen, wozu noch Fr. 40—50.000
kamen. In den lcßteu Jahrzehnten erweiterte si ch dieses Kapital
wieder, so daß es beim Beginne meiner Verwaltung Fr. 149,000
betrug, Dre Domänrndirekiion ging um dieser Erweiterung
nicht ganz ein g; sie beantragte beim Regierungsrathe, daß man
die Anstalt auf «hren ursprünglichen Zweck reduzire und den
übrigen Handel als Nebensache behandle. Auf ihren Antrag
wurde denn au « der Kapiialbestarrd auf Fr. 50,000 herab,
gesetzt; gegenwärtig steht er unter dieser Summe. Daß der
Verkehr der Holzanstalt nicht im Budget erscheint, hat seinen
eigenen Grund. Es ist ei» Betriebskapital, welches dem Staate
verzinst, über das besondere Rechnung geführt und deren
Resultat in die StaalSrechnung übergetragen wird.

Flück. Gestützt auf die soeben erhaltene Auskunft möchte
ich den Antrag stellen, daß noch in dieser Sitzung dem Großen
Rathe mitgetheilt werde, »vie viel dieser Holzhandel dem Staate
jährlich eingetragen Hai. Wenn dle Regierung die Verhältnisse
des Oberlandes einmal untersuchen würde, so würde sie gewiß
finden, daß es nicht gut sei, baß der Skaat mit seinem Geld
uns die Holzpretse in die Höhe treibe. Auch glaube ich nicht,
daß der Staat ein großes Jmerej e habe, dieß zu thun, denn
wenn er selbst jährlich für so große Summen Holz schlägt
und verkauft, warum dann noch in andern Lanbestherlen solches
kaufen und damit Handel weide»? Gibt man dieß zu, so könnte
man auch sagen, der Staat solle Zucker, Kaffee, Käse kaufen,
um dlefe Gegenstände wieder zu verkaufen. Ich halte dafür.
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im Allgemeinen sei es nicht im Nutzen deS Staates, solchen

Handel zn treiben.

Brunn er. Ich begreife das Raisonnement des letzten

Redners. Schon unter meiner Verwaltung wurde vielfach,
namentlich in Brienz, geklagt und behauptet, das Steigen der

.Hotzpreiie rühre vom Ankauf von Holz durch den Staats her.

Ich glaube, man sei darüber im Jrrihum. Hätte der Staat
das betreffende Holz nicht gekauft, so wäre cö von Andern, von
Gesellschatten ober von Privaten gekauft worden Ja, es war
sogar im Interesse der Waldbesitzer, daß der Staat es kaufte,
indem er schöne Preise zahlte. Sie hätten das Holz ganz gleich

theuer, wenn der Staat schon nicht solches gekauft hätte, so

sehr ich übrigens bedaurc, daß ich das Holz theurer kaufen muß

als früher. Wen» hier das Buchenholz Fr. 46 kostete, so halten
wir es im Oberlande zu Fr. l5-26. Was war die Folge?
Daß der Waldbesitzer nicht den gehörige» Weilh löste, nicht
den gehörigen Ertrag von seinem Walde Halle, während mit
dem Steigen der Hvlzpreise die Waldwinhschast auf einen bessern

Stand kam. Der selige Kasthvfer sagte, man werbe nicht zu
einer bessern Waldwirthschasl kommen, bis vaS Klafter Fr. 46
koste Man glaubte seinen Borstellungen nicht, wenn man schöne

Wälder um sich sah. So kam es. Bald zahlt man Fr 56

für das Klafter, und der Erfolg ist der, wie Herr Kasthvfer
sagte, dag die Waldwinhschast sich hebt. Ich wiederhole baß

Herr Flück sich ganz bestimmt irrt, wenn er meint, wir hätten
im Oberlande nicht so theures Holz, wenn der Staat nicht
Handel damit getrieben hätte. Kauft der Staat es nicht, so

kommt ein Anderer. WaS die Holzanstalt deinffi, so habe ich

dem Regtcrungsrathe auch Vorlagen darüber gemacht. Man
fand lndesien, die Anstalt könne nicht geradem ausgehoben werben,
das Publikum sei nun einmal daran gewöünl, um den
lausenden Preis gutes Holz beim Staate kaufen zu können. ES

war überhaupt der Zweck der Anstalt, aus die Preite
einzuwirken wie es früher mit dem Getreide und andern
Gegenständen geschah. Waren die Preise im Steigen, so brachte die

Regierung früher ihr Korn ans den Maikl und schlug cS um
einen gewissen Preis los. Davon kam man ad, die Holzangatl
aber ist geblieben, und man kann annehmen, daß die Hvlzpreise
noch um Fr. 4-5 Höker ständen wenn die Anstalt im Aarzieie
nicht gewesen wäre Es liegt daher im Interesse des Publi-
lums, daß sie beibehalten werde. Nur wäre zu wünschen, daß

von Seite der Fvrstverwalmng der Sache etwas mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, damit die Sache gehölig gehe.
Unter meiner Verwaltung hatte ich anfänglich eine» Verlust
von ungefähr Fr. 2666, nach und nach stellte sich ein Gewinn
von Fr. 5—6666 heraus. Ich bin überzeugt, eö liegt im
Interesse des Publikums, wenn mit gehöriger Oekonomie und Einsicht

verfahren wird.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. WaS
die von Herrn Flück angeregte Frage betrifft, so kann ich

erklären, daß die Regierung bereit ist, jeden wünschbaren Nachweis

über die Holzanstalt vorzulegen. Nur ist es nicht möglich

eS noch in dieser Sitzung zu thun, dagegen kann es in
der nächsten Sitzung geschehen. Jede Sache hat ihre Vor-
und Nachtheile. Nach meiner Anschauungsweise sind hier die
Nachtheile größer. In den letzten Jahren machte der Staat
nicht nur keinen Gewinn, sondern eine Einbuße von Fr. 14,666,
weil man bei hohen Preisen Holz ankaufte. Ich neige mich
eher zu der Ansicht hin, daß der Staat nicht Holzhandel treiben
soll. Er soll seine Oefen heizen, aber ein Mehreres liegt nicht
in seinem Interesse. Mit dem Antrage des Herrn Brunner
bin ich einverstanden, dagegen glaube ich, man soll unter diese

Rubrik nicht einen eigenen Artikel für Waldkuliuren aufnehmen,
weil ein solcher schon in der vorhergehenden Ziffer enthalten ist.

Herr Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Was den Antrag deS Herrn Flück bi trifft, so kann ich

Ihnen die Versicherung geben, daß die nämliche Frage schon
wiederholt im Schooße der StaafSwirthschaslSkommission
angeregt wurde und daß diese sich ziemlich der Ansicht des Herrn
Flück nähert. Der Holzhandel des Staates rührt aus einer
Zeit her, wo der Staat auch Kornhandel trieb, um auf die
Preise einzuwirken. Diese Zeit ist überwunden, und eS wird

.der Moment kommen, wo auch der Holzplatz im Aarziele leer
stehen wird, wie die alten Kornspeicher. ES fragt sich lediglich,
ob eS wirklich im staaiswirihschaftlichen Interesse liege, daß
der Staat diesen Handel fortsetze. Ich erlaube mir noch EinS
zu berichtigen. Vor hundert Jahren, als die Holzanstalt
gegründet wurde, war es viel schwerer für die obrigkeitlichen
Oesen in der Stadt, Holz zu bekommen, nicht daß solches nicht
genugiam vorhanden gewesen wäre, aber die Wege und
Verkehrsmittel waren nicht die gleichen, wie heute. Indessen will
ich in der Sache nicht vorgreifen; die Regierung wird eS

prüfen und ihre Vorlagen machen.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
ergänzt, nach genommener Rücksprache mit dem Herrn Domänendirektor,

seinen Schlnßrapport in dem Sinne, baß die unter
litt, ci ausgesetzte, von Ausreuttingsgebühren herrührende und
zu forstpoliz iltchen Zwecken bestimmte Summe beibehalten werden
möchte, weil die Verwaltung getrennte Rechnung darüber
führen wird.

Sowohl die Ansätze unter der Rubrik „Forstpolizeiverwaltung"
als die Anträge der S taatswirthschastskommis-

sion und der Herren Brunner und Fckück werden durch daS
Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
»er lcyren 4 Jahre

tSSS—iLSS.
3) StaatSvomänenverwaltung.

Ertrag der Domänen:
137,643 a. Civilgebäude und Civildomänen (mit Ablägerungsplätzen) Fr. 137,66t
76,938 6. Die Pfrunddomäne» (und zwei Pfrundgebäube) ^

6st'l54
267,381 Summe nach den bestehenden Verträgen Fr. 266,2l5

für Fr. 266,20S
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Durchschnitt
der letzten » Jahr«

tsss-tsss.

43.451
32,903
3.208

27,549
562

107,663
9,982
2,403
2.750
8,243
4.479

517
l485

2,305
113
237

145,853

62,128

Abzug der Ausgaben:

. Die Ce»iralver>val>ungSkostcn.
Besoldung des S'krelärS, veS Buchhalters, der Angestellten und die
Reisekosten der Direktion Fr. 14,400
Antheil der êtaaisdomânenverwaltung, 50 Prozent

. Unterhalt und Hauplreparalionen der AmlS- und Domäncngcbäude.
Fr. 7,200

39,500
32,000

2,5 0
25.000

500

1) Eivilgcbäude Fr,
2) Pfrunvgcbäude „
3) Kirchengebäube „
4) Domanialgebäude, Einsristungen „
5) Oeffentliche Promenaden „

BrandverstcherungSkosten für StaatSgebâude, 1 pro mille
Bearbeitung von Liegenschaften, Herbstkosten, Drainirung
Holzlieferungen an Pächter von Staatsdomänen
Staatssteuern

g. Gemeindesteuern
u Pacht unk> Domänenbesichtigungs-,
i. Vermessungen und Bereinigungen

Ic. Vergärungen und Entschädigungen
l. Kornbaus, und Kellerkvsten Abgang Fr. 207

Kleine Besoldungen ' „ 293

c.
el.

e.
k.

SteigerungS- and Verkaufskosten

Fr.

»
»,

,»

»,

Das von der Staatsverwaltung uncntgeldlich benutzte
StaaiSgebäude-Kapital beträgt auf 1. Januar 1860 Fr. 4,504,087.

Das zinstragende LtegenschafiSkapiial auf gleiche
Zeit „ 5.474.822,

1860

27

55

Domänenkapitalschatzung auf 1. Januar 1860 Fr, 9,978.909 82
Rcineitrag der Domänenverwaltung

100,000
6.000
2,000
2.000
9.000
5,250

500
1,000
1,500

500

Fr, 134,950

Fr, 71,250

Der Herr Berichterstatter dcS RegierungSratheS
empfiehlt diese Abtheilung ni>t der Bemerkung, daß dieselbe
gegenüber dem letzijährigen Budget keine wesentlichen Aenderungen
enthalte. Im Laufe VeS letzten Jahres wurden Domänen
verkauft und dafür andere angekaufr, namentlich die Rüti, so daß
sich der Etat derselben vermehrte. Mit der von der StaatS-
wirthschaftskommitston beantragten Hera"setz»ng des Ansatzes
unter litt, i für „Vermessungen und Bereinigungen" von Fr. 1000
auf 500 erklärt sich der Heir Finanzdirekior einverstanden.

Der Herr Berichterstatter der S taatS wirthschaftS-
kommission beantragt nun wiiklich die bereits erwähnte Re¬

duktion des Ansatzes litt, i auf Fr. 500, nicht sowohl deS

Betrages als deS Grundsatzes wegen und von der Ansicht
ausgehend die fraglichen Vermessungen und Bereinigungen seien

vo» Jahr zu Zakr weniger nothwendig. Stehe aber ein solcher

Posten einmal auf dem Budget, so kehre er regelmäßig wieder.

Die Ansätze der Rubrik „Staatö Domänen-Verwaltung"
werden mit der vo» der St aaisw ir th I ch aftsko m missio n

vorge,chlagenen Modifikation durch das Handmehr genehmigt.

Reinertrag der Liegenschaften Fr. 347,426.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSZS-tLS».
L. K a p i t a^l t e n

t>. Allgemeine

1) Rohertrag deS Kapitalfonds der Hvpothckarkasse:
a. Odeiländer Hypothekarkasse zu

s », 4'/-
" t „ 4 °/.

c. Innerer ZinSrodel:
1 Oitweubahnaktien (firer ZinS zu 4>/z °á
2) Uedrige Kapitalien

<l. KautoualbankobligationSrestanzen
e. Temporäre Depositen bei der Kantonalbank zu

2) Rohertrag deS Kapitalfonds der Domänenkasse

3) „ „ „ „ Zehnt-u. Bodenzinsliquidation
Total Rohertrag

ltagblatt des Großen Rathes !««>.

°/°

H 0/^ /o

Fr, 7.200,000
7.450,000

„ 1,850.000

2.000,000
800,000

2 ,000
200,000

1,100,000
500.000

Fr-
»,

»»

»»

»»

»»

»,

»
»,

252.000
335,250

74,000

90.000
31.315

1.120
6,000

44.000
20,000

Fr. 853,685
63
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Durchschnitt
»kr letzten 4 Jahre

i»âS—tSâ9.

8,100

13,044

349,223

29,000

190.073
16,000

800

133,019

Abzug der Ausgaben:
1) Depvizinse, wovon zu

3 7- °/» Fr. 2,700,000 ì

4°g „ 7,300,000)
2) 3 °/g (der Laubes sremben)
3) 3 (der Auswanderungsagentcn)
1) Domänenkassaschuid (Kautreftanz vom RÜttigUt)
5) Schuld des obrigkeitlichen ZinsrobelS:

. ohne Zlnö (Taubstummenanstalt). JinS zu 4 °/o (Müsltn'scheS Legat)
c. Sla.'löanleiven für Eisenbahnen

ZuiS zu 4',2 °/o Fr. 90,000
Provision '/z °/o „ 450

Fr. 10,000,000 Fr. 336,500

„ 20,000 /, 600

„ 15000 450

„ 200,000 V 8,000

Fr. 20.000

„ 12,500 Fr. 500

„ 2,000,000

6) Verwaltungskosten:

. Besolbuiinen des Verwalters, KassierS und Buchhalters Fr. 9,600

. Beioldungen der Angestellten mit Inbegriff der Büreaukosten
Fr. 22,900

Abzug der Einnahmen von Verwaltungsprovisionen „ 9,000

„ 13,900

Bleibt Reinertrag der Hypothekarkasse
4) Rohertrag des Kapilalsonos der Kantonalban! von Fr. 3,500,000

Zlns zu 4 »/o Fr.
Muihmaßllcher Gewinn „

Abzug der Ausgaben:
Besoldungen der Beatmen und Angestellten und übrige Büreaukostcn der

Hauplbank und der drei Filialen
Anlhetl der Direktion und der Beamten am muthmaßlichen Reingewinn

von Fr. 80,000, 25 °/o

Fr.

Reinertrag des KapilalsondS der Kantonalbank
5) Zins des KapilalsondS der Salzhandlung

„ „ » „ SlaaiSapoiheke

Reinertrag der Kapitalien

Fr. 400,000
» 20,000

90,450

Fr. 23,500

140,000
130,000

50.000

20.000

Fr. 510,000

Fr- 343,685

Fr. 270,000

Fr- 70,000

Fr.
Fr.

200.000
16,000

800

Fr. 560,485

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Die
wesentlichste Veränderung, welche unter dieser Rubrik erscheint,

findet sich bei den Ansätzen der Hypoihekarkasse. Während die

allgemeine Hypothekarkasse im letzten Budget bloß mit einem

Kaptial von 8 Millionen Franken erscheichni, beträgt dasselbe
hier nun Fr. 9,300,000. Im gleichen Verhältniß fand eine

Vermehrung der Depotsumme stair^welche im letztjährigcn Budget
Fr. 8,700,000 beträgt, tm vorliegenden dagegen auf 10 Mil>
lionen angestiegen ist. Bezüglich der KantonalbankobligalionS-
rcstanzen spricht die StaatSwinhschaftSkommission den Wunsch
auS, daß die Liquidation derselben möglichst gefördert merden
möchte. Bekanntlich sind nicht unbedeutende Ausstände
vorhanden, die nicht alle sogleich l>q»!dirt werden können, indem
thcilweise Schuldner oder Bürgen vergel-Sragt sind, wo aber
dennoch Aussicht vorhanden isi erwaö zu erhalten. Diese
Rcstanzen haben sich bis aus Fr. 28,000 rednzirt Die Hypoihc-
karkasse wird mit der Liquidation sorisahren, doch wird färben
Staat immerhin einiger Verlorst eintreten.. Der Reinertrag
der Kantonalbank ist von Fr. 192,500 auf Fr. 200,000 erhöht
wviden, und die Finanzdirektion erwartet, daß auch dieser Ansatz
überschritten werde, indem der Verkehr der Bank über Erwarten
zunimmt.

Der Herr Berichterstatter der StaatöwirtbschaftS-
kommission bemerkt, daß die StaalSwirihtchafiSko,»mission
über die unter dieser Rubrik verzeichneten Ostwestbahnakiien

deßhalb keine Bemerkung zu machen habe, weil sie von der
Ansicht auSgieng, der fragliche Gegenstand sei erst dann zu
behandeln, wenn der Bericht deS Regierungsrathes über die ganze
Angelegenheit vorliege. Dagegen wird der berenö angezeigte
Antrag wiederholt, daß der Große Rath den Wunsch ansiprechen
möchte, daß die Liquidation der Kanlvnaibankobligaltonsrestanzcn
mit möglichstem Nachdrucke betrieben werde, um diese Restanzen
nicht von einem Jahr in'S andere hinüber zu schleppen und die
Einnahme auf dem Büdget nicht künstlich zu vermehren.

Bernard. Ich habe über die Kapitalien nichts zu
bemerken, aber ich benutze die Diskussion über diese Rubrik, um
von der Hypoihekarkasse, einer der schönsten Auftakle» des Kantons,

zu sprechen. Sie ist für Jedermann eröffnet und besonders

für die Landwilthe, welche bei derselben Anleihen
abschließen können, statt solche bei Partikularen zu machen. Auch
der Jura benutzt diese Kasse, aber es gibt hinsichtlich der
Förmlichkeiten Uebclstände. Man fügte dem Gesetze über die
Hypoihekarkasse ein Formular über die VeipflrchtringSakle bei.
Nun ist dieses Foimular verwickelt, es enchält uunölhlge
Rubriken. Ich will nur eine anführen. Der Schuldner ist
verpflichtet, die ans seinem Grundbesitze härtenden Schulden
anzugeben. Nun kennt der Schuldner nicht immer die alten
Verbindlichkeiten, die auf seinem Eigenthum hasten. Dann kommt
die Erklärung der Hypolhckbewahrer, so daß man mit den
Formalitäten nicht zu Ende kommt. Unv wenn man fie erfüllt
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zu haben glaubt, ist man in den Büreaur der Verwaltung der
Kasse so spitzfindig, daß man die Akten mit Bemerkungen
zurückschickt, Ader diese Bemeikungen langen an, wenn die Akten
schon ausgefertigt find, und da wir im Jura die französische
Form haben, so kann man nichts mehr daran ändern. Alle
Notarien des Jura beklagen sich über diese Plackerei, Ich
ersuche daher den Herrn Finanzdirektor, die erforderlichen
Maßregeln treffen zu wollen, um die fraglichen Formulare einer
Reform zu unterwerfen.

Um von der Finanzverwaltung den Vorwurf abzuwenden,
als kämen die KantönckbankobligaiionSrestanzen von Jahr zu
Jahr in gleichem Betrage zu», Vorschein, erinnert der Herr
Berichterstatter des Regierungsratves die Versammlung
daran, daß diese Restanzen im Jahre 1857 noch Fr. 48 000
betrugen, während sie nun auf Fr. 28,VW reduznt erscheinen.
Die Hypothekarkasse wild sich angelegen sein lassen, die Liqui¬

dation möglichst zu fördern. Den von Herrn Bernard
angeregten Punkt wird die Finanzdirektion näher untersuchen.

Der Herr Berichterstatter der Staa ts Wirthschafts-
kommission erklärt, baß er gegenüber der Finanzverwaltung
durchaus keinen Tadel ausznsprechen beabsichtige, und wenn
er vom Wiedercrscheinen der KantonalbankobligationSresianzcn
spreche, so gelte dieß den Restanzen als solchen, nicht der im
Budget erscheinenden Ziffer. Die StaalSwirthschafiskommis-
ston nimmt an, die noch vorhandenen Ausstände seien di«
schlechtesten; übrigens ist der Berichterstatter durch die Zusicherung
des Herrn Finanzdirektors vollkommen befriedigt.

Die Ansätze unter der Rubrik „Kapitalien" werden
nachdem Antrage der StaatSwirthschaflökommission
durch daS Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
b.r letzten á Jahre

tL56—tSSi»

U. Ertrag der Regalien.

16,000
100.243
30,014
15,287
10.227
1,153
2,621

751,305
220,952

2,000
1.55S
9,192

909

1,200

1) Rohertrag des SalzregalS:
Verkauf von 145.000 Ecninern Salz, à Fr. 10

Ankaufspreis von 145,000 Centnern Salz
Summe Rohertrag

Abzug der Ausgaben:
Zins des Betriebskapitals von Fr. 400,000, à 4 »/»

Fährlöhne in die innern Magazine und zu den Bütten
Answägerlöhne
Bewldung der Centralbeamten
Vergärungen an die Auswäger für Baarzahlungen

„ „ „ Salzfakroà für Magazinlöhne
Verschiedene Unkosten

EingangSzvll aus netto Centnern 20,500 Salz oder brutto Centnern
21,600 à 15 Rp.

Amoriifaiion tür daS abgelöste Salzregal der Stadt Biel Fr. 11,594
Zins vom restanzlichen Kapital von Fr. 57,970 à 4 „ 2,318

Bleibt Reinertrag deS SalzregalS
2) Postrcgal, Entschädigung vom Bunde für die laufende Einnahme
3) Bergbauregal, Rohertrag:

s. Bergbauprvbukle
d. Bergbauabgaben

Abzug der Ausgaben:
». Bergbanprodukte:

1) Besoldung deS Verwalters Fr. 2,000
2) Bureau, und Retsekosten desselben » 500
3) Dachschieferfabnkaiion, Fuhr- und Schifflöhnt, Magazin,

Swllendelried und Versuchsdau rc. » 12,336
Slockein-Sandftelnvruch

l>. Bergbnuabgaben:
1) Besoldung des Mineninspektors im Jura
2) Bureau, und Reisekosten desselben

13,605 Bleibt Reinertrag der Bergwerke
4,574 4) Ertrag des FischezenregalS

18,513 5) Ertrag deS Jagbregals

1,003,955 Reinertrag der Regalien

Fr. 1,450,000
468,450

Fr- 16.000
71,000

«/ 78,000
» 14.100
« 10,000

1,150
»r 4,143

» 3,240

» 13,912

Fr. 3,000

„ 250

Fr. 931,550

Fr. 15,800
13,300

Fr. 211,550

Fr. 770,000
249,252

29,600

Fr. 14,836

Fr. 3,250

Fr. 18,086

Fr.
»,

»

11,514
4.900

17,500

Fr. 1,058,166
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Dcr Herr Berichterstatter deS RegierungsrathcS cm- Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafSkom-
pfiehlt diese Rubrik mit Hinweisung auf den von Fr, 735.342 mission trägt einfach auf Genehmigung der Rubrik an.
auf Fr. 770,000 erhöhten Ansatz für den Reinertrag deS^-alz- Ansätze unter der Rubrik „Regalien" werden ohne
regalS. Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
der levren ^ Jahr«

«8â6-,85o.

275,000
832. l 00

36,730

44,996

333,323
484,525

4,200
4,142
8,544

3,454

407,947

1,200
4,4 12

46 393

2,535

4,342

403

10,4 43

437,206
53,831
47,764
54,335

6.525

44,809

4,764,344

III Ertrag der Abgaben.

2^. Indirekte Abgaben.

4) Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung vom Bunde
2) Obmgeld, Rohertrag ' Fr. 759,000

Abzug der Ausgaben:
An der Grenze: Besoldungen der Grenzbeamten, Bezugsprovisionen an eidge¬

nössische Zollbeamte und bei Eisenbahnstationen, Mieihzinse Fr. 36,000
Bei der Eentralvcnvaltung:

Besoldungen des Verwalters und Sekretärs Fr. 5,800
Bureau- und Reisekosten „ 7,200

„ 43,000

Fr. 275,000

Reinertrag deS Ohmgeldes
3) Ertrag der Wirthschaft-, Berufs- und GewerbSpatentgebühren und der

Konzessivnsa« gaben
4) Stcnipelverwaliung, Rohertrag

Abzug der Ausgaben:
Besoldung deS Verwalters, Hälfte Fr. 4,200
Bureaukosteu, Hälfte „ 4,800
Ankauf des rohen Papiers, Unterhalt deS Werkzeugs und Besoldung

der Arbeiter ». 9,600
Provision der Stempelverkäufer und Vergütung von obsoletem

Stempel „ 3,400

Fr. 49,000

Fr. 424,000

Fr. 740,000

490,000

Reinertrag der Stempelgebühren
5) Amlsbtailgedühren, Rohe,trag

Abzug der Ausgaben:
Besoldung des V-rwaliers, Hälfte
Bureaukostcn. Hälfie
Für Druck, Spedition des deutschen Amtsblattes, der Verhandlungen

deS Großen Ra«h>s und der Gesetze und Dekrete

Für Druck und Spedition deS französischen TagblallcS, der Gesetze

und Dekrete neosl Ueberseyungen
Besoldung des RedaklorS des deutschen TagblatteS

„ „ „ „ franchsischen TagblatteS
Entschädigungen an die Redaktoren für Gehülfen

Fr-

46,000

33,500
Fr. 408,000

Fr. 4.200
4.870

46,800

3,630
2 800
2.400
4,000

Bleibt Reinertrag deS Amtsblattes
6) Handänderungs- und Eiuregistrirungsgebühren
7) Kanzlei und GerichtSemolumenle
8) Bußen und Konfiskationen
9) Militärsteuer, Rohertrag

Abzug der Ausgaben:
Taggelder an die Taralionskommissionen, Druckkosten, Bezugsprovisionen lk.
Bleibt Reinertrag dcr Miliiärstener

40) Erb- unv Schenkungsabgab,» nach dem Gesetz vom 27. November 4852
Bezugskosten unv Elnr.glsirirungsgebührcn im Jura (8 44 der VollziehungS-

verordnung vom 4. April 1853)

Reinertrag der indirekten Abgaben

Fr. 29,700

Fr.
r,

Fr. 55 000

5,000

3,800
438,000
52.000
48,000

Fr. 405,000

5,000

Fr. 50,000

„ 400.000

F..1,644,800

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die zuführen. Dieser Gegenstand wurde bereits untersucht, und die
Staaiswiithschastskvmmisston wird hier den Antrag stellen, daß Finanzdirekiion wird im Falle sein, dem Großen Rathe nächste»
man untersuche, ob eS nicht der Fall wäre, Stempelinaiken ein- Frühjahr ein sachbezügltcheS Projekt vorzulegen. WaS die



einzelnen Ansätze betrifft, so erscheint der Reinertrag des Ohm-
aeldes um Fr. 10.000 höher als voriges Jahr und zwar mit
Rücksicht auf den letzijähngen Ertrag. Die Summe des
vierjährigen Durchschnittes ermutlsigte die Verwaltung zu dieser

Erhöhung, dagegen stimmte das schlechte Weinjahr die Erwartungen

derselben wieder herab. Auch der Ertrag der Patent-
und Konzessionsabgabt n ist um Fr. 8000 höher angesetzt alS
letztjährigen Büdger. Dagegen ist der Ansatz für Stempelgebühren

um Fr. 2000 niedriger. Es zeigte sich nämlich eine
merkliche Abnahme im Verbrauche deS kleinen Stempels. Man
weiß, daß der kleine Stempel meistens für VetrelbungSfor-
mularien gebraucht wird, und wenn weniger solche verwendet
wurden, so wäre es eine in naiivnalökonomischer Hinsicht nicht
ungünstige Erscheinung. Diese Verminderung hat auch auf die

Einnahme» deS Anusbiatles eingewirkt, indem weniger Gant-
steigerungs«, GeltStagSpublikationen u. dgl. eingerückr wurden.
Ich begrüße diese Eiichelnung. Die HandänderungSgebühren
gehen Hand in Hand mir den gewöhnlichen iiebenSverhälinissen,
und wenn die LtbenSmi'tel iheurer werden, so ist die Einnahme
auf diesem Zweige nicht so hoch als in guten Jahren. Letzteres

Jahr wurde der Vüogeransatz bedeutend überschrnten. Der Er-
A- trag der Militärsteuer wurde um Fr. 10,000 erhöht, da man

eS beim Bezug derselben Jahr für Jahr etwas genauer nimmt.
Die übrigen Ansätze werden ohne Bemerkung zur Genehmigung
empfohlen.

Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom«
mission. Die Ltaatswirihschaslskvmmission hat die

Ueberzeugung, daß der Eitrag deS Stempels höher wäre, wenn man
die Benutzung desselben für das Publikum bequemer machen
würde. Das sicherste und einfachste Mittel wäre die Einführung
von Stempelmaiken, wie man Postmarken hat. Diese
Einrichtung besteht in mehrein Staaten, so ln England und Sardinien.

Mancher Akt mehr würde gestempelt, wenn man Stempelmarken

dazu hätte, während man sich oft nicht die Mühe geben

mag, Stempelpapier zu kaufen. Ich stelle daher den Autrag,
daß der RegierungSralh mit der Untersuchung der schon früher
angeregten Frage der Einführung von Stempelmarken beauftragt

werden möchte.

2St

Bernard unterstützt den Antrag der StaalswirthschaftS-
kommisston in Bezug auf den Stempel, indem sowohl für das
Publikum durch diese Maßregel eine Erleichterung einträte als
später für die Verwaltung ein Vortheil. Auffallend hoch findet
der Rednèr den Ansatz von Fr. 9600 für den Ankauf des
Papiers, Unterhalt des Weikzeugs und Besoldung der Arbeiter,
mit der Bemerkung, daß das große Stempelpapier viel zu
wünschen übrig lasse, indem es zu stark sei und beim Falten
leicht breche. Da man für den Stempel, welcher dem Staate
Fr. 100,000 einbringe, so große Opfer bringe, sei eS billig,
daß man auf Anschaffung bessern Papiers Bedacht nehme. Auch
dieser Gegenstand wird daher der Aufmerksamkeit der Finanz-
direklion empfohlen.

Mühlethaler erinnert die Versammlung an die schon
bei der legten Büdgetberathung angeregte Frage der Herabsetzung
der Abonnemeulsgebühr deS Amtsblattes auf Fr. 8 und wünscht
Auskunft darüber zu erhalten, was auS der Sache geworben,
mit der Bemeikung, baß die Behörden dem Volke durch Herabsetzung

der Abonnementsgebühr etwas entgegen kommen sollten,
damit es sich von den Erlassen und Verhandlungen der
Behörden leichter in Kenntniß setzen könne.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erklärt, daß er nicht ermangelt, auf eingelangte Klagen über daö
Stempelpapier die Sache gehörig zu untersuchen, daß es jedoch
schwer Halle, in dieser Beziehung allen Ansprüchen des
Publikums zu entsprechen, indem bei grobkörnigem Papier schlecht
darauf zu schreiben, bei feinerer Qualität leicht zu schreiben,
aber das Papier leicht zerbrechlich sei. Die Herabsetzung der
Abonnementsgebühr für daS Amisblatt bestreiict der Redner,
indem er, abgesehen von dem daraus entstehenden Ausfall,
bezweifelt, ob eine solche Maßregel auf die Abonnentcnzahl
merklichen Einfluß hätte.

Die Ansätze unter litt. á. werden nebst dem Antrage der

Staa iswirihschaftSkommission durch das Handmehr
genehmigt.

Fr. 990,500

L. Direkte Abgaben.
Durchschnitt

der letzten i Jahre
1S5K-<859.

1) Grund«, Kapital- und EinkommenSsteuer deS alten KantonStherlS:
Rohertrag der
Giundsteuer, von Kapitalschatzung Fr. 440,900.000 zu ts/,„ °/oo Fr. 6 i 6,000
Kapiialfteuer, von Kapitalschatzung „ 175,000,000 zu 15lo °/vo ,/ 245,000
Einkommensteuer, von Einkommen-

schatzung „ 3,700,000 zu 3'/z °,«> „ 129.500

HZ,74k Abzug der Ausgaben:
Erhebuugskosten an die Gemeinden, 2 o/o Fr. 19,310
Entschädigung von 5 Rp. für jeden Grundsteuerpflichtigen (8 64 des

Gesetzes vom 15. März 1856) 5 3,250
Kosten bei der Centralverwaltung, Dulckkvsten, Reisen, Bureauauslagen » 7,940

Fr. 31,000

V7.023 Reinertrag der Grund-, Kapital- und Einkommensteuer Fr. 950,5SK

2) Rohertrag der Grundsteuer im Jura:
Bei einer Steuer im alten Kanton von 1 pro miile zahlt der Jura laut Beschluß

vom 21. Dewmber 1853 einen firen Beitrag von netto Fr. 125,000
Bei einer Erhöhung dieser Steuer im alten Kanton trägt der Jura

zu dieser Vermehrung bei im Verhältniß des beidseitigen Netto-
ErtrageS der direkten Steuern und zwar in der Proportion von
2/.. zu

Lagblatt des Großen Rathes tsso. S4
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Durchschnitt
der lehren » Jahre

t8ZV-l8S9.
Der Rohertrag der Steuerzulage im alten Kanton von ^/io pro

mille beträgt
Wovon die Bezugskosten abzuziehen sind mit rund

ES bleibt netto Mehrerirag im alten Kanton Fr. 277,000

Die Steuerzulage ves Jura im Verhältniß zu dieser Summe beträgt „
Dazu vie gewöhnliche Steuer mit „
Zusammen Netto Beitrag des Jura
Hiefür müssen bezogen werden, brutto
Abzug an Bezugskosten, 5 «/, an die Steuereinnehmer nach Gesetz

Fr. 283.000

„ 6000

61600
125,000

Fr. 186,600

9,400

1,734

Besoldung des Direktors, der Grundsteueraufseher und deS Inge-
nieur-Vèrilìcateur <lu caelsstro Fr. 9,800

Bureau-, Reise- und Druckkosten „ 2,587

Fr. 203.936
9.949

Fr. 198,937

Fr. 12,387

Bleibt netto wie oben

1,121,130 Reinertrag der direkten Abgaben

Fr. 186,600

Fr. 1,146,100

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS weist
auf die Abänderungen hin, welche diese Rubrik gegenüber dem

letztjährigen Bübget erleidet, nämlich auf die Erhöhung der
Kapiialschatzung der Grundsteuer um 15 Millionen und der
Einkommenssteuerschatzung um Fr 100,000 Im Uebrigen
wird die Abtheilung der direkten Steuern einfach zur
Genehmigung empfohlen.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirt h schaftS«
kom mission schließt sich dem Antrage des Herrn Finanz-
direklors an.

Sträub. Ich möchte nicht gerade eine Herabsetzung
der direkten Steuern beantragen, dagegen finde ich, es werden
doch Kapitalien versteuert, deren Belastung nicht billig und
gerecht ist. Ich meine namentlich die Armengüter. Die
Gemeinden haben die Verwaltungskosten zu bestreilen, wofür
alljährlich 2 Prozent von den Zinsen in Anspruch genommen
werden; dazu kommt dann noch die StaatSsteuer, so daß die
Gemeinden oft nicht wissen, woher daS Geld nehmen. Wir
haben große Kapitalien, die gar nicht versteuert werden; ich
erinnere an die Eisenbahnen. Welche große Landbeziike werden
dadurch der Versteurung entzogen? Man wird sagen, die
Eigenthümer seien für ihr Land entschädigt und die Kapital«
steuer sei um so höher; diese trifft aber nicht die neuen
Eigenthümer deS betreffenden Landes. Ich stelle daher den

Antrag, die Armengüter von der StaatSsteuer zu entheben.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Der
Antrag des Herrn Sträub ist schon bezüglich der Form nicht
zulässig, indem die Frage, welche Kapitalien versteuert werden
sollen, sich auf daS Gesey stützt, das im Jahre 1856 erlassen
wurde. Wenn nun Herr Sträub eine Aenderung einführen
will, so mag er einen Anzug stellen; aber ich möchte sehr
davon abraihen. Das Steuergesetz ist erst seil vier Jahren in
Kraft, und so wäre die Abänderung desselben eine unzweckmäßige

Flickerei. Sollte man glauben, daß der Antrag der
Form nach zuläßig sei, so trage ich darauf an, daß er
verworfen werde.

der Herr Berichterstatter der StaatSwirth-
schaflskommission erklärt mit Bedauern, dem Antrage deS

Herrn Sträub entgegentreten zu müssen, da es sich um die

Abänderung eines bestehenden Gesetzes handelt, um eine Maßregel,

die weiter führen könnte, als man denke.

Sträub zieht seinen Antrag mit der Erklärung zurück,
er begnüge sich, die Sache angeregt zu haben.

Die Ansätze unter litt, k werden unverändert durch da«
Handmehr genehmigt.

IV. Verschiedenes.

3.639 Beiträge von Gemeinden und Partikularen zu GeistlichkeitSbesoldungen Kr. 1,58?
Summa EinnehmenS an Verschiedenem 1,5g?

Wird ohne Einsprache genehmigt.
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Zttsammenzug der Einnahmen.

I. Ertrag des StaatSvermögenS:
Liegenschaften Fr, 347,426

„ r°
Kapitalien „II. Ertrag der Regalten 1,053.466III. Ertrag der 'Abgaben:
Indirekte Abgaben 1,644.800
Direkte Abgaben ^4^100

IV. Verschiedenes
^ l,587

Summa der Einnahmen Fr. 4,753,564

Diese Abtheilung veranlaßt keine Schlußnahme.

Ausgaben.

Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

tLS6-I8S9.

I. Allgemeine Verwaltungskosten.

33,426

35,933

20,469

3,419

13.507

22,216
5,524

66,532
6.460
7,313

672

25,573
332

4) Großer Rath:
Sitzungs- und Reiseentschädigungen zu 45 Sitzungen

2) Reglerungsralh:
Besoldungen des Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 23.

März 1860 Fr.
Kredit für unvorhergesehene Ausgaben (Rathskredit) „

Summe der allgemeinen Verwaltungskosten

45,500
20,000

3) Taggelder für Ständerälhe und sür Absendung von Kommissarien
4) Staarskanzlei:

». Besoldungen nach dem Gesetz vom 23. März 1860:
DeS <5taalsschre>bers, Raihsschreiberö, Substituiert und UebersetzerS, der StandeS-

^ weibel und Kanzleiläufer Fr.
b. Burcaukosten „
c. Bedienung und Unterhalt des RaihhauseS „

Fr.
»

5) Regierungsstatthalter und AmtSverweser: '

». Besoldungen nach dem Gesetz vom 28. März 1860
b. Bureaukosten
c. BeholzungSkosten
6. Miethzinse für die Audienzlokalien und Archive zu Viel, Laufen, Saanen und

OberhaSle „

6) Amtschreiber:
». Besoldungen nach dem Gesetz vom 13. Dezember 1333 Fr.
b Miethzinse für die Kanzleilokalien zu Viel, Nioau, Saanen und OberhaSle „

25,575
500

Fr. 33,000

65,500

„ 4,000

15,100
22,000

5,000

42,100

72.600
6,500
6,500

850

86,450

„ 26,075

Fr. 262,425

Der Herr Berichterstalter dcS Regt er ungs rathe S em,
pstehlt diese Abiheilung mit der Bemerkung, daß die Erhöhung
der unter derselben erscheinenden Ansätze sich auf das neue
Besoldungsgesetz stützt. Hinsichtlich der Besoldung der Amts-
schreiber wird die Erlassung eines bezüglichen Gesetzes für das
nächste Jahr in Aussicht gestellt.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirhschaftS-
kommission bemerkt, daß dieselbe sehr ungerne den Ansatz
unter Ziff. 6 empfehle, indem sie der Ansicht sei, die Beschäftigung

der Amtsschreiber sei gegenwärtig viel geringer alâ
früher, weil infolge der neuen Gerichtöorganisation ein großer
Theil der Arbeit auf den Amtsgerichisschreiber überging. Die
StaatSwirthschaftskommission stellt daher, von der Annahme
ausgehend, daß durchgängig eine Reduktion der Besoldungszulagen

an die Amtsschreiber als vollkommen gerechtfertigt be¬

trachtet werden könne, den Antrag, eS feien die BesoldungS-
Verhältnisse der AmtSschrcibcr mit Beförderung einer Regu»
lirung zu unterwerfen.

Die Rubrik „Allgemeine Verwaltungskosten"
wird nebst dem Antrage der StaatSwirthschaftSkom-
mission durch das Handmehr genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSlik — lSS»

II. Direktion des Inner«.

3,225
2,5i)l)

14,625

3,633
1,690

6.095
9.290

10.000
5,000

4,536

2,367
1,500
1,670

460,622

21,364

18.711
10,607
5,109

3,500

7,456

8.253
5.583

45 563
14.223
31,514
2,130
2,233

10,000

33,750
41,432
9,653
3,304

1) Kosten deS Direktorialbureau:

. Besoldung deS ersten und zweiten Sekretärs

. Besoldung des Berichterstatters im Armenwesen
c. Bureaulostcn:

1) deS Hauptbureau
2) deS Armenbureau

3. Kosten der Gemeindsorganisation
o. Statistisches Bureau

2) Volkswirthschaft:
s. Unterstützung von Gewerbeschulen und Industrie
k. Kosten der 'Ackerbauschule und Unterstützung der Landwirthschaft
c. Beförderung der Pferdezucht
ck. Beförderung der Hornviehzuckt

Zu diesen letztern Fr. 5000 werden noch Fr. 5000 auS der Viehentschädigungskasse

veigeschossen.

3) Militärpensionen
4) Gesundheitswesen:

. GesundheitSpolizei im Allgemeinen. Warigelder an Aerzte
c. Hebammenschule

5) Armenwesen:
Ausgaben für das Armenwesen des alten KantonStheilS,
StaatSverfassung:
1) SiaatSbeitrag für die Versorgung der Notharmen an die Armenbehörden

der Gemeinden deS allen KantvnsiheilS (laut 8 31 des Armengesetzes
von 1857) Fr. 500.000

2) Unterstützung der notharmen Angehörigen deS alten Kan-
tonsiheils, welche außerhalb desselben sich befinden „

3) Unterball der ArmenverpflcgungSanst.ckt in Bärau, 250 Pfleglinge „
4) Unierhalt der Knabenerzlehungsanstalt in Köniz, 60 Zöglinge „
5) Unterhalt der Mädchenerziehungsanstalt zu Rüeggisberg, 55

Zöglinge „
6) Entschädigungen an die Armeninspcktoren »

2) Beiträge an die Bezirksarmenanstalten
3) HandwerkSstipendien an arme Jünglinge und Mädchen
4) Spenden an Gebrechliche :c., nach dem Armengcsetz § 32 u. f.
5) Auswanderungosteuern
6) Landsaßenkorporation
7) Unterstützung und sonstige Kosten der Heimathlosen
6) Kostgeldbeiiräge für Unheilbare in der Pfründeranstalt deS

äußern Krankenhauses
9) SiaatSbeitrag an das äußere Krankenhaus, auf Rechnung deS

Kapitals und der Zinse
10) Staatsbeitrag an die Irrenanstalt Waldau
11) Nvchfallanstalten
12) Entbindungsanstalt für arme Wöchnerinnen
13) Armenimpfungen

Fr.

Fr. 5,400

„ 3,000

Fr. 9.500

„ 6,500

„ 16.000
1,500

„ 2,000

Fr. 10000

„ 10.000

„ 10,000

„ 5,000

Fr. 3.000

„ 1,500

„ 3,000

Fr. 27.90«

35,000

4,

7,50»

nach § 85 der

30,000
30,000
10,000

5.000
4,000

L. Für das Armenwesen daS ganzen KantonS, nach § 32, litt, 6, §§ 46 und
47 deS ArmengesetzeS:
1) Unterhalt der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder in Landorf, 30

Zöglinge Fr. 8,000
abzüglich das Kostgeld für die verurtheilten Kinder,
welches von der Direktion der Justiz und Polizei
an die Anstalt zu bezahlen ist, laut deren Büdgetkredit » 3,000

Fr. S79,M»

5,000
10,000
5.000

46,000
5,000

10.000
1,500

3,000

10,000
35.000
46.000

8 800
3,500

Fr. 183,300

Summe für die Direktion deS Innern
Fr. 76?â
Fr. 842,2öS



Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
durchgeht die Ansätze dieser àhetlung und weist nach, daß
keine wesentliche Abänderung »zegeuüber dem letztjährigen Budget
stattgefunden, mit Ausnahme der Ziff. 6 (Landsaßenkvrporation),
wo der Ansatz um Fr. 19,699 resuzirt erscheint, weil man die

Hoffnung hat, daß die Liquidation innert den nächsten sechs

Monaten geschehen könne.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafts«
ko m mission spricht Na »u ns derselben die Erwartung aus,
daß die Einbürgerung der Landsaße» mil aller Beschleunigung
weiter betrieben und zu Ende geführr werde, mit der Bemerkung,

daß, wenn die Liquidation nichi, wie man zuverläßig
erwarte, bis nächsten Zum zu Ende gehe, dann allerdings
wieder ein höherer Kredit zu bewilligen wäre.

Girard. Ich ergreife das Wort, um einen Antrag
aufzunehmen, der schon bei den Büd eideralhungen von 1859 und
1369 gestellt wurde Im Iah e 1859 war man mehr oder
weniger über die Nothwendigkeit einer Reorganisation deS

ViehprämienshstemS einig. Man stellte den Antrag auf
Erhöhung deS Kredits, aber dagegen wurden allerlei Einwendungen

erhoben, indem gesagt wurde, in den hoben Biehpreiscn
fänden sich die Mittel verbesserter Viehzucht Dabei überging
man jedoch einen wichtigen Punkt: die Viehzucht ist eine

große Quelle unsers Wohlstandes. In der Praris sieht man,
wie die seltenen Thiere, die Stiere, zu hohen Preisen in's Ausland

wandern. Ich will eine Thatsache ansühren, die sich

neulich in Saignelegier zutrug: ein prächtiges Thier erhielt
den ersten Preis; augenblicklich gab der Eigenthümer daS
Geld zurück mit der Bemerkung, er wolle lieber freie Hand
haben, und der Stier wurde verkauft. Aehnltch geht es mit
den Rindern; die schönsten gehen in'S Ausland, so daß wir
einer Zeit entgegengehen, wo eS kein schönes Vieh mehr im
Lande gibt. Ich stelle daher den Antrag, den Kredit für
Viehprämien auf 19.999 Fr. zu erhöhen. Neben den Fr. 5999,
welche das Bridget aussetzt, wären wohl noch Fr. 5999, welche
eine Spezialkasse zu liefern hat; aber daS genügt nicht, weil
man stall Piämien von Fr. 89 solche von Fr. 69 aussetzen

sollte. Denn ein solcher Betrag reicht nicht hin, um den Ei-
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genthümer, welcher sein Vieh zu verkaufen beabsichtigt, zu
veranlassen, daß er eS behalte Nach meiner Ueberzeugung muß
in dieser Hinsicht etwas geschehen.

v. E rlach unterstützt das'von Herrn Girard Angebrachte
mit der Bemerkung, daß er selbst einen Antrag zu stellen
beabsichtigte, wenn nicht auf dem Troktanbenverzeichnisse ein Gesetz
über die dringende Reorganisation der Viehprämien erscheinen
würde. Schließlich stellt der Redner die Frage, ob die voilie-
genden Ansätze dem Bedürfnisse nach dem neuen Gesetze
entsprechen; wäre dieß nicht der Fall, so beantragt derselbe, den
Kredit eventuel angemessen zu erhöhen.

G feller zu Wichtrach hätte gern eine Erhöhung des
Kredites für Viehprämien gesehen, will jedoch die Einführung
der neuen Organisation gewärtigen.

G y g ar möchte nicht das alte Markten um einen höhern
oder geringern Ansatz für Vtehprämien am Vorabend der
Erlassung eines neuen Gesetzes wiederholen und ist übrigens der
Ansicht, daß es leicht wäre, das Gegentheil vom angeblichen
Nutzen der Viehprämien ebenso klar nachzuweisen, als die von
anderer Seile hervorgehobenen Vortheile.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
beschränkt sich darauf, den Antrag deS Herrn Girard nicht
zuzugeben.

Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirtbschaftS-
kommission schließt sich der Ansicht des Herrn Ghgar an,
daß man vor Allem daS neue Gesetz erwarte.

Abstimmung

Für die unbestrittenen Ansätze der Direktion
des Innern Handmehr.

„ den Antrag der Staatöwirthschafts-
ko m mis sion „

„ den Ansatz von Fr. 5999 für Hornviehzncht 67 Stimmen.

„ den Antrag deö Herrn Girard 25

III. Direktion der Justiz und Polizei und des Kirchenwesens.

Durchschnitt
der letzten ä Jahre

4856—I85S.
1) Kosten deS Direktorialburca»

4,699 s. Besoldungen deS eisten und zweiten SekretcstS Fr. 5,ck99

6,894 6. Burcaukvstcn », 7,599

2) Centralpolizei:
4,599 s. Besoldungen des Chefs und des Sekretärs " Fr. 4,799
7,429 6. B >reaukost.n „ 7.599
9,664 c. Gefauqenscbastskostcn in der Hauptstadt », 19,999

cl. Verschiedene Polueiausgaben:
9,169 Entdeckung und Einbringung von Verbrechern, Paß-, Fremden-, Markt-und

Haustrpvlizei, Armenfuhikosten »,
9,999

Fr. 12,S9S

Tagblatt des Großen Rathes tsso.
„ 31,2W

65
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Durchschnitt
»er lcvien » Jahre >

tSSK-lLSS. i-

3) Justiz- und PolizeiauSgaben in den Amtsbezirken:
5,232 s. Kriminalpolizeikofteii Fr. 5,259

38,141 d. Gefangenichaflskosten: Unterhaltungskosten, medizinische Besorgung der Gefan¬

gene» unv Ankauf von Gefangenschaflöeffekten „ 33,150
31,167 c. Juvisialkosten, incl. Rechts- und Letreibungskosten

^ ^ 20,000
1,845 4. Ällgemetne PolizeiauSgaben:' Verschiedene Polizeikosten/ Belohnungen für Le«

benöreltungcn, Löschanstalien, Unterhalt und Musterungen über Löfchgeräihschafien
des Staates unv Taggelver der Inspektoren bei diesen Musterungen, Drucksachen,
Formulanen, Einbände rc. » 1,850

1,854 «. Maß- und Gewlchlötnspeklion », 2,500
67,750

Beide Berichterstatter empfehlen die Ansätze dieser Rubrik, welche ohne Einsprache genehmigt werden.

45.297
95.184
70,241

210,722

51,802
19,355
66.994

138.151

72,571

5,127
21.969

6,241

33,337

5,555
5,164
4,623

15,347

17,990

9,503

77,296

86,804

17,239
27.524

44,763
42,041

3,000

4) Strafanstalten:
à. Strafanstalt in Bern (470 Sträflinge):

Verwaaltungskosten
Nahrung
Veipflegung

Muchmaßlicher Verdienst der Anstalt :

Fabrikation
Lanbwirlhfchaft
Taglohn, Akkordarbeiten, Zieglerei w.

Erforderlicher Zuschuß des Staates
6. Strafanstalt in Pruntrut (100 Sträflinge):

Vermaltungskosten
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Fabrikatton
Lanbwirihschaft
Taglohnarbciten rc.

Erforderlicher Zuschuß dcS Staates
e. ZwangSarbeitSanstalt in Thorberg (310 Sträflinge)!

Verwaltungskosten
GebänvezrnS und Unterhalt
Nahrung

Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Erlös von Arbeiten
Landwirihschaft

Erforderlicher Zuschuß des Staates
4. RetinngSanstalt für verwahrloste Knaben in Landorf:

Kostgeld für die in diese Anstalt vcrurtheilten Kinder

Fr. 44,500
82,500

„ 68,000

Fr. 195,000

Fr. 50,500

„ 15,000
62,500

Fr. 5,780
19,160
5.680

Fr. 6.540
» 3,100

„ 4,500

Fr. 8,600
» 6,400

„ 45,000
17,000

Fr. 18,000
» 26.000

128,000

Fr. 67,000

Fr. 30,620

„ 14,140

16,400

Fr. 77,000

Fr. 44,000

33,000

3,000

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
nimmt man an, die Zahl der Sträflinge werde sich wieder
vermehren. Während die Durchschnittszahl im letztjährigen Budget
für die Strafanstalt in Bern 430 Sträflinge voraussetzt, beträgt
fie im vorliegenden Budget 470 Köpfe, Der Grund dieser

Voraussetzung ist begreiflich Da die Preise der Lebensmittel
gestiegen sind, namentlich auch die Erdäpfel fehlten und
vielleicht nicht mehr überall Verdienst vorhanden ist, so haben diese

Umstände bekanntlich Einfluß auf die Bevölkerung des Zucht¬

hauses. ES wird daher eine Erhöhung des StaatSzuschusscS
von Fr. 6000 beantragt. Der im letztjährigen Budget
ausgesetzte Kredit genügte nicht und eS ist zu befürchten, daß auch
der erhöhte Ansatz kaum hinreichen werte. Auch der Zuschuß
an die Strafanstalt in Pruntrut ist um ungefähr Fr. 4000
erhöht, obschon sich die Durchschnittszahl der Sträflinge gleich
blieb. Schon bei der letztjährigen Büdgelberalhung sah man
voraus, daß der vom dortigen Verwalter verlangte Kredit nicht
genügen werde, und wirklich war dann auch ein Nachkredit
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nöthig; der Ansatz sûr 1861 wird daher etwas höher gestellt,
um dem Bedürfnisse zu genügen. Für die ZwangsarbeiiSanstalt
in Thorberg wurde voriges Zahr ein Zuschuß von Fr. 35 000
aufgenoininen, im vorliegenden Budget aber nur Fr. 33,WO.
Dafür wird der Ansatz für Erlös vo» Arbeiten von Fr. 16,000
auf Fr. 18,000 erhöh», eine Erhöhung, die auf dem eigenen
Vorschlag des Verwalters der Anstalt beruht.

Herr Berichterstatter 'der Staatswirthschaftskommission.
Hier stellt die Slaalswirthschasrskommiision mehrere

Anträge Der erste gehl dahin, der Regierungsraih möchte die

Frage in Ueberlegung ziehen, ob es nicht im Zmeresse der Slraf-
anstatt läge, zur Betreibung der Landwirlhschasr einen geeigneten

Güterkompl-r anzukaufen. Zweitens beantragt die
Kommisston, es tei eine Revision sämmtlicher zum FabrikalionS-
betriebe in der Strafanstalt verwendeten Werkzeuge u. s w.
vorzunehmen und eine den Fortschritten der Fabulation
entsprechende Herrichtnng derselben, oder aber, wenn nothwendig
die Entführung neuer Uiensilicn anzuordnen. DaS ist einer
derjenigen Anträge, von denen ich früher andeutete, es komme
nicht selten vor, baß im Großen Rathe etwas erheblich erklärt
werde, ohne daß man erfährt, was in der Sache geschehen sei.

Privatim vernahmen wir, daß die Regierung ein Gutachten
ausarbeiten ließ, aber was weller daraus geworden, wissen wir
nicht. Daher wild der schon voriges Jahr gestellte Antrag
erneuert, um die Unterhaltungskosten der Sträflinge zu ver.
ringern und denselben beim Austritte aus der Anstalt eine
ehrliche Eristenz zu sichern. Bei der Zwangsarbeitsanstali von
Thorberg erscheint ein Posten von Fi 6K>0 für GebäudezinS
und Unterhalt. Dieß veranlaßt die Kommlsston zu dem stnirage,
tS sei zu untersuchen, ob eS nicht passend wäre, hinsichtlich der

Verzinsung der von den verschiedene» Strafanstalten benutzten
Staatsdomänen überall das gleiche System einzurühren DaS
ist nur eine Bemerkung, die sich aus dle Kompiadiliiär bezieht

Wie Sie wissen, wird für die Strafanstalt in Bern kein Ge-
bäudezius verrechnet. Wenn Sie nun untersuchen wolle», welche

Anstalt am besten verwaltet werbe, am wenigsten koste, so haben

Sie keine feste Basis, weil nicht überall das gleiche System
befolgt wird Die Verwaltung häne also bei allen Anstalten
anzugeben, welche Summe tür die Gebäulichkettcn billlgermaßcn
in Rechnung zu bringen sei; oder man könnte auch umgek.hrl
verfahren. Wenn Sie die S'aalsrechnung der letzten Fahre
betrachten, so finden Sie, daß die Sträflinge in Thorberg am
wenigsten, in Prnnirut am meisten kosten, und doch zahlt die

letztere Anstalt kelne» GebäudezinS. Streichen Sie diesen bei

Thorberg, so ist der Unterschied zwischen beiden Anstalten noch

größer. Entweder soll also überall ein GebäudezinS verrechnet

werden, oder dann bei keiner Anstalt. Der letzte Antrag besteht
sich auf die ReitnngSanstalr für verwahrloste Knaben in
Landorf. Die LtaatowirlhschaflSkomml>fion beantragt nämlich, eS

sei zu untersuchen, i» welcher Weise die Zöglinge der Reltungs-
anstalt von der Berührung mit den in Köniz zur Laudwirih-
schasi verwendeten Sträflingen der Zuchtanstalt Bern
ferngehalten und vor de» vaherigen, erfahrungsgemäß nachtheilig
einwltkendeu Einflüssen bewahrt weiden könnten, und Falls daS

Mulct hiezu in der Verlegung der RettnngSanstalt gesunden
würde, ob es nicht zweckmäßig erscheinen möchte, diese Anstalt
mit der landwirthschastlichen Schule auf der Rüti bezüglich auf
den Unterricht in der plastischen Land und Forstwirihschait in
eine gewisse äußere Verbtiivulig zu bringen. Dieser Ant ag
verbleut wohl die Ueberlegung der Staatsbehörden. Sicher ist,
daß die Berührnng der Zöglinge mit den Sträflingen sehr

nachtheilig aus elftere wiikt Wenn man auch dem zweiten Theile
deS Änitages nicht beistimmt, so muß man doch dem erst.»
Ausmelksamkeil schenken. Es wurde in der Kommission ebenfalls

die Besorgniß geäußert, daß es der Ackerbauschule schaden

könnte, wtnn ein ganz neues Element hinzu käme. Früher
bestand »eben der landwirthschastlichen Anstalt auf der Rü.'i
auch die Wchtlischnle. und ich habe nie bemerkt, daß deßhalb
ein nachthetltger Einfluß auf diese Anstalt ausgeübt worden

wäre. Für die Zöglinge von Landorf wäre eine solche
Verbindung sehr voriheilhaft; darüber war man einig; ob die Rüti
dabei verlieren würbe, daiüber waren die Ansichten verschieden.
Ich wünsche daher, daß man die Sache in reise Ueberlegung
ziehe, und füge nur noch bei, daß bemerkt wurde, eS wären aus
der Rüti Gebäulichkeiten vorhanden, in denen man ohne große
Kosten die nöthigen Einrichtungen treffen könnte.

Herr Präsident des RegierungsratheS. Man wird wohl
die Knabenerziehungsanstalt in Köniz meinen, nicht die Rentings-
anstalt in tzandors, von w>l cher die SlaatSwuilsschastSkommisfion
in ihrem Antrage spricht. Der Antrag aus Verlegung der Anstalt
von Köniz an einen andern Ori ist wohl berechtigt, auch ist
diese Verlegung vom Regterungsrathe bereits beschlossen. Die
Verhältnisse find der Ait, day nicht nur die Sträflinge des
Zuetthauseö im Schlosse zu Köniz aus- und eingeh.», wildern
lte haben sich dort eigentlich niedergelassen, Ile bleiben ganze
Wochen dort Im gemetnschafilichen Hose finden sich die Sträflinge

mit den Zöglingen der Ärmenanstalt zusammen So steht
die Sache, day Zöglinge die LebenSgeschichle aller dortigen
Sträflinge kennen, daß Knaben auS der Anstalt geschickt wurden,
den Sträflingen Schnaps zu holen Es geschehen Dinge, vaß
Einem fast die Haare zu Berg stehen. Die Regierung hat
daher beschlossen, die Anstalt sortzuverlegen. wenn das Zucht-
Hans sich nicht entferne, und da die Strafanstalt Gelegenheit
habe» mug, Landwirihschatt zutreiben, so bleibt nichts anderes
üdiig, als die Ärmenanstalt an einen andere» Ort zu veilegen.
Nachdem die Äckerbauschule auf der Rüti eröffnet war. fand
man, eö wäre schön, wenn man die ArnienerziehungSanstali mit
derselben vereinigen könnte. Ich sage noch einmal, es betrifft
nicht die ReltungSanstalr von Landorf, sondern die Armener-
ziehungöanstall von Köniz. In Lanboif finden verwahrloste
Knaben Ausnahme, in Köniz arme, unverdorbene Knaben,
denen nichiS fehlt als Geld. Es entstand daher die Frage,
ob es nicht im Interesse der Anstalt läge, die angede'iieie
Vereinigung vorzun hmen, um die Anstalten volksihümlicher zu
machen und den Zöglingen einen wettern Kreis der Th uigkeil
zu eröffnen. Der RegteruizgSrath ist leider aus den Vors plag
nicht eingetreten. Man glaubte, durch Verlegung der 50 Zöglinge

von Köniz auf die Rüti wäre diesen Knaben Gelegenheit
gegeben, die dortigen Arbessen mitzumachen, aus praktische Weise
tn die Resultate der Ackerbauschule eingeführt zu werden; eS

würde aus viele Art eine Schaar tüchtiger Knechte auS der
Anstalt hervorgehen, die sich im Lande verbreiten könnten. ES
ware für manchen Meister von großer Wichtigkeit, einen Knecht
zu haben, der ore Sache gehörig versteht. Kurz, man glaubte,
eS wäre für den Kanton von großem Nutzen, wenn man die
Knaben aus dle Rstii verlegen könnte Auf der andern Seite
glaubte man, es sei sogar für die Oekonomic der dortigen Atl-
stalt voriheilhaft. Die Anstalt von Köniz würde ihr Blidgetz
von Fr 10,000 auch mitnehmen, ihre Arbeitskräfte würden
verwendet, während nun eine Menge Arbeitskräfte ans der Rüti
bezahlt werden müssen. Zudem wurde mir vom Direktor der
Ack.rbauschule versichert, daß hinlänglicher Platz vorhanden set.

Man würde durch eine solche Maßregel »ach allen Seilen hin
Gutes stlslen. Der RegicrungSraih beschloß, nach zweimaliger
Berathung, nameutl'ch auS dem Grunde zu abstrahiren. baß dir
Anstalt ans der Rüii vorerst selbst zum Leben kommen solle,
später könne man schauen, wie eS gebe. Freilich kann man die

Anstalt zu Könrz nicht aus später vertrösten, deßhalb wurde der
Entschluß gesagt, dieselbe nach Frieuisberg zu verlegen und a!S
eine Art landwirthschasiliche Vorbereiiungsanstalt zu behandeln,
in welcher mancher Vater geg n e>n geringes Kostgeld seine
Knaben unterrichte» lassen könnte. Dieter Gedanke ist aber
noch nicht zum Abschlüsse gekommen. Ich bin noch immer der
Ansicht, durch Verlegung der Anstalt vo» Köniz auf die Rült
könnte etwas SeböneS erzielt werde»; daß sie von Köniz
entfernt werben muß, ist eine Nothwendigkeit.

Sträub. ES wurde uns ein sehr schöner Gedanke vor
Augen gelegt, nilt dem ich ganz einverstanden bin. ES ist
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richtig, daß daS landwirthschaftliche Publikum nickt nur Mangel

au großen Landwiriheii, sondern auch, an gulen Knechten

hat Auch damit bin ich einverstanden, daß die Anstalt in
Köniz nicht recht gelegen ist. Ob aber der Zeitpunkt günstig
sei, dieselbe mit der Rüli zu vereinige», ist eine wichtige Frage.
Die Ackerbauschule auf der Rüli ist ganz neu, es ist ein Kind,
das nur kaum geiausc haben, das wir sorgfältig pflegen, bei

dem wir aueS vermeiden müssen, waS ihm nachthetlig sein

könnte. Ich bin überzeugt, wenn die Anstalt aus der Rüli
einmal recht Wurzel gesagt hat beim größer» Publikum, daß

dann die Vereinigung leichter ist. Für jetzt hielte ich es für
gefährlich, eine solche Verfügung zu treffen. In der Sache
selbst würbe sie keinen Nacllherl haben, aber die Anschauungsweise

unier dem Volke ist eben verichieden. Ich bin mit der

Ansicht des Herrn Regierungspräsidenten ganz einverstanden,
daß die Aimulh der Rechtschaffenh.il der armen Knaben keinen

Abbruch thun kann, Wii finden bei den Armen so schöne

Züge, wie bei den Begüterten, Nur jetzt ist nicht der
Zeitpunkt zu einer solchen Maßregel; aber der Direktor, welcher
das Kindlein gebäien hals, möge die Sache erwägen.

Weber, Reqicrungsrath. Die Staatswirthschaftskommission

hat eine Frage in Anregung gebracht, die für die Rüli-
anstalt von einiger Wichtigkeit ist. Was die Verlegung der
Anstalt von Kömz betrifft, so bin ich damit vollkommen
einverstanden. Dieser Punkt ist auch abgethan, indem der Ne-
gierungSralh die Verlegung beschlossen hat. Was aber die

Vereinigung dieser Anstalt mit der Rüli bciiifft, so müßte ich

entschieden davor warnen. Ich mache aufmerksam aus das
verschiedene Aller der Zöglinge, auf deren verschiedene
Bildungsstufe, aus den verschiedenen Zweck beider Anstalten, wie
sehr bet der Vereinigung beider Anstalten die Leitung des
Ganzen leiden würoe. Man sagt, eS sei auf der Rüli der
nöthige Play für beide Anstalten vorhanden. Ich glaube, auch
das sei zu verneinen. Wenn die laudwirlbschusiliche Schule
die Ausdehnung gewinnt, welche ich erwarte, so ist nach meiner
Ansicht nicht zu viel Platz Vorhände». Man könnte zwar durch
neu« Gebäulichkeiten abhelfen, aber dazu kommt noch ein Um¬

stand die 50 Knaben von Köni, und. die 30 Zöglinge der
Ackerbanschule auf der Rüti haben nicht daS ganze Jahr
genügende Arveil daselbst Zur Uebernahme von Akkordarbeiten
wäre daS Verhältniß nicht geeignet, I y glaube ferner, die
Elnwiikung der Ackerbauschüler auf die Zöglinge der Armenschule

wäre für die Letzlern nicht eine günstige. Diese würden
sehen, wie die Elstern vielleicht etwas besser in der Kost
gehalten wären als sie; auch die Stellung der Lehrer wäre eine
nicht ganz gleiche, und so könntet?'leicht Reibungen entstehen,
die im weiter» Leben ungünstig wtiken würden. Man muß
also die Sache wohl überlegen. Ich wiederhole: mit der
Verlegung der Anstalt .zu Köniz 'bin ich einverstanden vor ihrer
Verelnigung mit der Rüti möchte ich aber sehr warnen.

Roth von Wangen unterstützt das Votum deS Herrn
Negierungsrath Weber vollständig und ist ebenfalls der Ansicht,
daß eine Vereinigung beider Anstalten nachiheilige Folgen hätte.

Der Herr Berickterstat'er des RegierungSratheS ge-
wäriigt, da die Zahlen von keiner Seite angefochten worden,
einfach den Entscheid der Versammlung über die gestellten
Antiäge,

Der Herr Berichterstatter der S ta at swirth schaftS-
kommission gibt die Berichtigung zu, baß eS sich um die

Armenerzi.hungsanstalt von Köniz handelt, und beharit auf
dem Antrage, daß die Sache noch reiflicher untersucht werde.

A b st i m m u n g.

Für die unangefochtenen Ansätze der Abthei¬
lung „Strafanstalten" Handmehr.

„ die drei ersten Anträge der Staats-
w i r t h s ch a siS k o m m i s s i o n „

„ den ersten Theil des vierten Antrages „
„ „ zweiten Theil des vierten Antrages Minderheit.

Dagegen Mehrheit.

Durchschnitt
»er legten ä Jahre

>SâK-t«5S,
1,504 5) GcsctzgebungSkomniission und GesetzcSrevisionskosten Fr, 3,000

0) Kirchenwesen!
734 a. Bureankosten, Konsekrationskosten, Taggrlder und'Reisevergütungen Fr. 1,000

479,453 6. Besoldungen der protestantischen Geist ichkeit „ 524,000
114,633 c. Besoldungen der katholischen Geiinichkeil nach vorhandenen Gesetzen und

Beschlüssen „ 116,011
1,033 ct. Synobalkosten: für SekretariatSauslagen, Druckkosten, Reiseentschädigungen

und Taggelder an die nickigeistlichen Mitglieder der Synode „ 1,000
6,613 e. Lieserungen zum Dienst der Kirche:

1) Beischüsse an Kollaiuren und äußere Geistliche Fr. 3,926
2) Beitrag an die reformirten furchen zu Soloihurn und Luzern „ 1,160
3) Beischüsse an geistliche Korporationen und Kirchengülcr „ 64
4) Staaisbeiirag an die Predigerbiblioihek „ 100
5) MiethzinS für die refoimirle Kirche zu Delsberg „ 218

„ 5.463
Summe für daS Kirchenwcsen „ 647,479

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS R e g e z. Im laufe deS letzten JahreS war ich so frei,
empstehli diese Abtheilung mit der Bemerkung, daß der Ansatz die Anfrage an die Negierung zu stellen, wie es mit der Ge«
unter Ziff, 5 gegenüber dem letztjährigen Bndgel um Fr. 2000 setzeSrevision stehe. Damals antwortete der Herr Justizgirekior
herabges.tzt eisch.iiu, während die Gesammisumme unter Ziff. 6 mir ziemlich kestig, indem er sagie, man könne Herrn Pro-
um ungefähr Fr 6000 erhöht ist, weil voriges Jahr die in fessor Leuenberger nicht wie einen Buben behandeln. Ich
Geld auszulichtenden Holzpenstoncn' imhümlicher Weise zu halte nicht mehr Gelegenheit, darauf zu antwoiten, daß ich
gering angegeben wurden und der Ansatz nun verisiziit ist. durchaus nicht die Absicht Halle, irgend Jemanden zu nahe zu



treten, weder dem Herrn Justizdirektor, noch dem Herrn Leuen-
berger, noch der mit der Revision beauftragten Kommission.
Aber es ist bekannt, daß wir eine Venvirrung in der
Gesetzgebung haben, baß selbst die Propheten sich nicht mehr
zurecht finden. ES wurde mir gesagt, die Gesetzgedungskommis-
sion sei seit Jahren nicht mehr zusammengetreten; eS ist
also nicht einzusehen, wozu in drei Jahren ein Kredit von
?îr. 13,999 erforderlich gewesen sei (nämlich für 1859 Fr. 5999,
für 1869 Fr. 5999 und für 1861 Fr. 3999) Ich möchte daher
den Herrn Berichterstatter des RegierungSratheS ansingen, in
welchem Stadium die Arbeiten heute stehen.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Herr
Regez hat letztes Jahr allerdings die Justizdireklion über den

Stand der Gesetzesrevisionsarbeiten interpellirt. Im Laufe des

etzten Winters und im Frühling prüfte die Revisionskommission
die Arbeit des Herrn Leuenbcrger und stellte das Ergebniß

hrer Prüfung neuerdings an Herrn Leuenbcrger zurück, welcher
den Gegenstand noch einmal zu untersuchen hat. Bis dahin
blieb die Sache in diesem Stadium. Die Kommission wurde
für ihre Bemühungen bezahlt. Wenn übrigens Herr Regez
bemerkt, es sei nicht zu begreifen, wie in wenigen Jahren
Fr. 13,999 fur diesen Gegenstand ausgegeben worden seien,
so ist dieß nrchr richtig, indem im Jahre 1859 nicht Fr. 5999,
sondern ich glaube kaum Fr. 1399 verbraucht wurden; im
laufenden Jahre kommt die Ausgabe allerdings etwas höher
zu stehen. ^

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS«
ko m mission bekarrt auf den Ansätzen, wie sie vorliegen und
bemerkt hinsichtlich der Ziff. 5, daß im Jahre 1859 für diesen

Zweig nicht mehr als Fr. 374 ausgegeben wurden.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Ich wünsche
noch, bei Ziff. 6 einen Antrag zu stellen. ES ist bekannt, daß
die katholischen Einwohner von Viel seit mehrern Jahren ihr
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Mögliches für den Gottesdienst gethan haben. Bisher wurde«
sie von Solothurn aus versorgt, was aber mit bedeutenden
Kosten verbunden war. In letzter Zeit strebten sie den Bau
einer eigenen Kirche an und verlangten, daß man sie als eigene
Pfarrei anerkenne. Letzteres glaubte man einstweilen nicht
thun zu können; dagegen handelt es sich um einen Beilrag
von Fr 599 an die Katholiken in Biel, die eben der Mehrzahl

nach nicht reiche Leute sind, sondern meistens dem Ar-
beilerstande angehören. Da man religiöse Korporationen außer
dem Kanton unterstützt, so glaube ich, es sei um io mehr hier
der Fall, als es sich um eine solche im Kanton selbst handelt,
und beantrage die Aufnahme der angegebenen Ergänzung unter
Ziff. 6, litt. e.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kom mission erklärt, daß er sich über den soeben gestellten
Antrag nicht im Namen der Staatswirihschafiskommission auS-
sprechen könne, weil dieselbe keine Kenntniß davon hatte,
dagegen zweifelt er nicht daran, daß sie demselben beipflichten
würbe, und fügt noch die Bemerkung bei, es wäre ein in der
Bundesverfassung begründeter Fortschritt, daß jeder Kanton
auf seinem G.biere für die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung

sorgen würde und man nicht mehr im Falle wäre, von
Kanion zu Kanton für einzelne Korporalionen Unterstützungen
zu verabreichen.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
stimmt der Aufnahme eines Beitrages von Fr. 569 zu dem

gegebenen Zwecke ebenfalls bei.

Mit dieser Ergänzung werden die Ansätze unter Ziff. 5
Und 6 durch das Handmehr genehmigt.

Summe für die Direktion der Justiz und Polizei
und deS Kirchenwesens Fr. 882,399.

Durchschnitt
der letzten » Jahr«

ttzSK—t8S9.
1) Kosten des Direktorialbureau

2,699 a. Besoldung des Sekretärs
3,389 6. Bureaukosten

IV. Direktion der Finanzen-

Fr. 3,999
3,499

2) KantonSbuchhalterei und Kantonskassa!
3,599 s. Besoldung des Buchhalters
2,699 b Besoldung des Kassiers

17,473 c. Bureaukosten und Portovergütungen

3) Amtschaffner:
21,691 ». Gehalie derselben '

883 6 Gureaukosten und Porti

5,143 4) RechiSkosten für die gesammte Finanzverwaltung
5> Zino der Zehnt- und Bodenzins-Liquidatiousschuld von Fr. 1,449,999
6» Zins der Nydekbrückenschuld von Fr 195 999

12,439 7» Triangulation und topographische Aufnahme deS alten KantonS
299 8) Telegrapyenwesen: Beitrag an die Unterhaltungskosten laut Bertrag

Summe für die Direktion derWnanzen

Fr,

r/

3,899
2.899

18,499

Fr. 22,459
» 1.959

Fr. 6,400

25,90»

23,599
5.999

57.699
3.675

12.999
299

133,375

kagblatt des Großen RatheS t8L0. 66
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Der Herr Berichterstatter des Regierung SratheS durch« Diesem Antrage schließt sich der Herr Berichterstatter der
geht die einzelnen Ansätze dieser Abtheilung, berührt die gerin« St.aalswirlhschaflSkommission einfach an.
gen Veränderungen, welche gegenüber dem letzijährigcn Büdget
stattgefunden, und empfiehlt dieselben zur Genehmigung. Die Abtheilung „Direktion der Finanzen" wird

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

V. Direktion der Erziehung.
Durchschnitt

»er leinen » Jahre
t8â«-t8S9.

1) Kosten deS Dtrektorialbureau:
2,600 à Besoldung des EckreiärS
5,027 5. Bureaukvstcn
1,960 c. Reisekosten und Taggelver der Prüfungskommission

35 450
20,685

43,356
1,483
7,166
2,193

20,000

6,046
9.500
5,420
6,500
4,086

34,354

271.631
7,427

3,730
3,816

9,160
19,401

15,170

21,421
11,515
5,450

773
12.850
2,320

563

»
»
»

»
6.

c.
<1.

e. Wieverholungs- und ForibildungSkurse in den Seminarien
t. '

Hinbelbank (für Lehrerinnen deS deutschen KantonStheilS)
DelSberg (für Lehrerinnen deS französischen KantonStheilS)

Taubstummenanstalt in FriemSberg
Für Bildung taubstummer Mädchen

8) Synodalkosten!
Taggelver, Druck« und Reisekosten

Fr. 3.000

„ 5.400

„ 1.500

Fr. 55.355
1,408
9,310
2,580

2) Hochschule:
». Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
6. Subsidiaranstalien nach Abzug der Einnahmen

3) Kantonsschulen:

. Kamonöschule in Bern.
1) Literar- und Realablheilung
2) Eiemeniarschule
3) Sudsiviaranstalien, Unterhalt der KantonSschule
4) Lehrerpensivnen

. Kantonsschule in Pruntrut, StaatSbeitrag

4) Sekundärschulen:

. Progymuasien:
1) in Thun
2) „ Biel
3> „ Burgdorf
4) „ Neuenstadt
5) „ Delsberg. Realschulen

5) Primärschulen:
». Die ordentlichen StaatSzulagen an die Lehrerbesoldungen
6. Außerordentliche Siaatszulagen an die Lehrerbesoldungen zur Erreichung deS

gesetzlichen Minimums an unvermögliche Gemeinden (nach § 15 deS Gesetzes

vom 7. Juni 1859)
c. AlierSzulagcn an Primarlehrer (nach § 16 deS Gesetzes vom 7. Juni 1859)
ll. Leibgedinge und jährliche Unterstützungen an gewesene Primarlehrer
e. Einmalige Unlerstützung an Lehrer und Schulen, Entschädigungen für provi«

sorischen Schuldienst und Kosten für Lehrmittel, Steuern an Bibliotheken,
Sänger« und Turnvereine

k. Schulbausbausteuern
g. MädchenaibeilS- und Kleinkinderschulen

6) Schulinspektorate
7) Spezialanstaltcn:

Seminar in Münchenbuchsee und Präparandcnbildung
Prunlrut (für Katholiken)

Fr. 94,827

„ 28.631

Fr.

Fr.

»
o

Fr. 9,900

123,458

68.653
25,000

» 93,65Z

5.800
9.000
6,292
6,500
7.900

57,462

„ 92,954

Fr. 286,000

40.000
22.000
8,696

4.000
16.000
20,000

Fr. 40 000
17,500
6.000
8.000
3.000

15000
2.400

» 396.696

„ 19,700

Summe für die Direktion der Erziehung

91,900

„ 1.000

Fr. 829,261



Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS Die
Aufgaben der Erziehungsdirektion erscheinen hier bedeutend

höher als letztes Jahr, nämlich um Fr. 55.225, aber sie finden
ihre natürliche Erklärung m den erlassenen Gesetzen, mit welchen

die einzelnen Ansätze dieser Abiheilung in Uebereinstim-
Kiung gebracht sind. Der Herr Erziehnngsdirektor hat die
Gewohnheit, bei seinen Berechnungen sehr genau zu sein, so daß
ich mich auf die Empfehlung ' des Ganzen beschränken kann.
Sollte über einzelne Punkte Auskunft gewünscht werden, so

bin ich bereit dazu.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom»
mission. Auch hier habe ich keine Abänderung zu beantragen

; damit jedoch der Große Nach nichi meint, man sei in der

Kommission gar zu schnell darüber hinweggegangen, möchte ich

auf einige Zahlen ausmerksam machen. Unser litt 1 erscheint
ein Kredit von Fr 16.000 für SchulhauSbausteuern. Sie
wissen, daß es gesetzliche Uebung ist, daß der Staat einen Beitrag

von lO Prozent der Baukosten gibt. In der Kommission
wurde die Ansicht geäußert, dieses Verhältniß sei nicht
zweckmäßig, weder gegenüber reichen Gemeinden, die große Schulhäuser

bauen, noch gegenüber ärmern Gemeinden, die kleine
Gebäude aufführen und die also der Beitrag nicht viel nützt,
so daß die Frage zu uniersuchen wäre, ob nicht umgek.hrt
verfahren werden sollte in der Weise, daß nia» den ärmern
Gemeinden einen größern Beitrag gebe. Indessen wurde in der

StaatSwirlhschaftökommissron selbst erklä-t, der Staat sei nicht
an die 10 Prozent gebunden, er könne auch weniger geben;
deßhalb wird kein Gegenantrag gestellt. Ferner sehen Sie im
Budget einen Ansatz von Fr. 40,000 für das Seminar in
Münchenbuchsee, wahrend der vierjährige Durchschnitt nur
Fr. 21,421 beträgt. Die Kommission mußte sich deßhalb fragen,
warum der Kredit um so viel höher sei. Zur Auskunft wurde

ihr mitgetheilt, daß im künftigen Jahr gerade die doppelte

Zahl von Kandidaten aufgenommen werden soll. Daher die

größern Kosten. Die Kommission befriedigte sich mit dieser

Auskunft und trägt auf Genehmigung sämmtlicher Ansätze an.

Die Ansätze der Erziehungsdirektion werden durch
daS Handmehr genehmigt.

Hier wird die Büdgetberathung abgebrochen.

LSt

.Noch wird ein Anzug des Herrn Friedli und zehn
anderer Mitglieder des Großen Rathes verlesen, welcher dahin
schließt:

ES solle der § 17 des Arm enge setz es vom 1. Juli
1857 in der Weise abgeändert und ergänzt werden, daß

s. der Werth der Burgergüter nach den Grundsteuerregistern
und Gemeindcrechnungen, und

1». die Kopfzahl der Burger als Basis für die Berechnung
des Beitragsverhältnisses an die Armenpflege festgestellt
wird.

Schluß der Sitzung- 1'/- Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

8». Faßbtnd.

Berichtigung.
Auf Seite 179, erste Spalte, Zeile 23 v. u. ist statt deS

Wortes „KadasterS" zu lesen „Bestandes".

DaS Präsidium theilt mit, daß ihm der Wunsch ge-
äußert worden, es möchte, in Betracht, daß morgen mehrer«

Mitglieder der Versammlung der Eröffnung der Eisenbahnlinie
Biel-Neuenstabt beiwohnen werben, der Anzug, betreffend

Niedersetzung einer Kommission zu Untersuchung
der Ostwestbahnangelegenheit statt morgen erst am

Samstag behandelt werben. Der Gegenstand wird daher auf
die Tagesordnung vom Samstag gesetzt.
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Eilfte Sitzung.

Freitag den 3t). November 1369.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Jeannerat, Jmhoof, Samuel; Kalmann, Känel, Karlen,
Johann Gottlied; Knecktenhofer, Wilhelm; König, Kohler,
Kohii, Koller, KrebS, Jakob; Kurz, Lehmann, Daniel; Loviat,
Luginbühl, Marquis, Marti, Messerli, Morel, Moser im
Schlupf, Moser, Jakob; Moser in Koppigen, Müller-Fellenberg,

Oeuvray, Paulet, Prndon, Revel, Rössel, Rosselet,
NöthliSberger, Jsak; Röthlisberger, Gustav; Schertenleib,
Scholer, Schrämli, Setler, Seßler, Sign, Stockmar, Trorler,
v. Watienwyl von Rubigen, Wyvcr und Zbinden.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung! die Herren Bangcrter, Jmer,
Steiner, Oberst, und Theurillat; ohne Entschuldigung: die

Herren Slffolrer, Jakob; Affolter, Johann; Bäriscki, Balschelet,
Blösch, Bösiger, Brand-Sedmid, Vrügger, Bühlmann, Bürki
zu Word, v. Buren, Burger, Burii, Cboparv, Engemann,
Fleury, Friedli, I. I ; Gfeller, I U.; Gvbat, v. Grüuigen,
Guenat, Hennemann, Hofer, Heffmeyer, Houriet, Jacquet,

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

An der Stelle deS abwesenden Herrn Krebs funkttonirt
Herr Großrath Mühlethaler als Stimmenzähler.

Tagesordnung.

Fortsetzung der Büdgetberathung für 1861.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 2-10 ff.)

VI. Direktion des Militärs,
Durchschnitt

»er letzten -> Jahre

1) Verwaltungsbehörden.
s. Kosten des Direktorialbureau'.

4,352 Besoldungen des eisten und zweiten SekretärS Fr. 5,400
3,470 Bureaukvsten, Kopitienlöhne, Abwart. Drucksachen und Materialien „ 8,000

Fourageration an den MUltärvirektor für ein Reitpferd „ 547

t Fr. 13,947
6. Kriegskommissariat:

2,600 Besoldung deS KriegSkommissärs Fr. 3,000
749 „ „ HolzmagazinaufseherS „ 870

Fr. 3,370
1,256 Bureaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen, Materialien und Porti „ 3,E>0
1,461 Kleidungsmagazin, Aufsicht und Besorgung „ 1,500

e. ZeughauSverwaltung:
4,100 1) Besoldung des Verwalters mit freier Wohnung Fr. 2,300

2) „ „ Buchhalters „ 2,000

Fr. 4,800
7 3) Inspektionsreisen „ 200

cl. Oberfeld- und GarnisonSarzt t
1,600 Besoldung desselben Fr. 1,500

07 Bureaukvsten » 150

8,379

»

5,000

1,650



Fr. 9,600

27,000
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Durchschnitt
»er letzten 4 Jährt

t8âk-I8SS.
e. Krcisbehörden:

1) Entschädigungen und Taggelder.
9,532 2. Bezirkskommandanten:

1) Ordentliche Enischädigung für die Militäradministration:
An 16 Kommandanten 40 Taggelder à Fr. 6 Fr. 3,340

2) Taggelder für Musterungen, Inspektionen rc. :
An 16 Kommandanten 30 Taggelder à Fr. 12 „ 5,760

25,112 6 An Jnstruktoren laut Dekret vom 3. März 1853 :

Für die Administration nach § 6 a. Fr. 11,000

„ „ Instruktion nach 8 6 6. an 280 Jnstruktoren auf
40 Jnstruklionstagc, jedem zirka 40 Taggelber à Fr. 1. 50 „ 16,000

4,495 2) WiedcrholungSkurse:
». Au 8 Bezirkskommandanten, auf 17 Tage Sold à Fr. 6 Fr. 316
1). An 140 Jnstruktoren, auf zirka 14 Tage Sold à Np. 150

und Verpflegung à Rp. 60 „ 4,200

„ 5,016

Fr. 41,616
1,241 f. Kriegsgerichte:

Taggeider der Mitglieder, Sekretariat, Zcugcngeldcr rc. „ 1,200

Scherz, Finanzdircktor, als Berichterstatter des Regie- für Büreaukosten von Fr. 8000 auf Fr. 7500 und spricht die

rungsrathes, empfiehlt diese Abtheilung mit der Bemerkung, daß bestimmte Erwartung aus, daß eS dabei bleiben werde. Kein
ein Projekt vorliege, nach welchem die Instruktion der Rek- Kanton in der Schweiz gibt so viel für Büreaukosten aus, wie
ritten auf dem Haube aufgehoben werden soll, eine Aenderung, Bern. ES ist wahr, daß Bern, kraft seines SlaatSvermögenS,
welche infolge Vermehrung des ZnstrukiionspersonalS einige seine Verwaltung etwas breiter einrichten kann als andere
Mehrkosten haben wird, dagegen im Interesse des Militärwesens Kantone, aber wenn man genau untersucht, so wird man finden.
Wünschenöwe-tb erscheint und auf das Budget einstweilen noch daß da und dort ein Angestellter weniger sein könnte, ohne daß
keinen Einfluß hat. dem Dienste Eintrag gethan würde.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der SlaatS- Müble thaler stellt den Antrag, unter litt, e das Wort
Wirtschaftskommission Bei der Miliiärdirektion ist die Kom- „Kreisbehörben" in Uebereinstimmung mit der bestehenden Mili-
Mission fast alliädrlich im Falle, Reduktionen zu beantragen; lärorgamsaiion zu ersehen durch „Bezirksbehörden",
auch dieses Mal. Wenn Sie die Totalsumme einiger Jahre
vergleichen, so werden Sie sehen, daß wir in den Ausgaben Der Herr Berichterstatter deS NegierungSratheS gibt
stets vorwärts gehen. Die StaatSwirthschafiSkommifsion hat den Antrag deS Herrn Mühleihaler zu und bemerkt hinsichtlich
eS nicht in ihrer Gewalt, alles zu reduzieen, was sie im Ver- desjenigen der StaaiSwirlschafiSkommisston, daß die Erhöhung
gleich mit andern VerwaltungSzweigen gerne reduzirt sehen der Büreaukosten mit Rücksicht auf die Landwehrmusterungen
möchte; dagegen möchte sie alles vermeiden, was nicht absolut vorgeschlagen werde,
nöthig ist. So ist es mit den Büreaukosten unter litt, 2, welche
im letzijährigen Bridget Fr. 7500 betrugen im vorliegenden N 8 t m ^
aber mit Fr. 8000 erscheinen. Die Kommission mußte sich

'

fragen, warum diese Mehrausgabe vorgeschlagen werde. ES
scheint allerdings, daß der lehijährige Kredit nicht genügte, in- Für den Antrag der StaatSwirthschafts-
dcssen muß ich bemerken, baß einzelne Posten auf diesem Ansätze kommission 95 Stimme«,
verrechnet werden, die nicht hieher gehören. Die Berechnung Dagegen 24 „
der Kopistenlöhne ergicbt die bedeutende Summe von Fr. 5682. Für den Antrag des Herrn Mühlethaler Handmehr.
Die Kommission beantrag daher die Herabsetzung des Ansatzes „ die unbestrittenen Ansätze »

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

!8Zö—t8Sö.
2) Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der Miliztruppcn.

a. Kleidung:
125,550 Neue Kleidung an die einzuberufenden Rekruten aller Waffen und Reparatio¬

nen im Kleidungsmagazin Fr. 140,000
la Bewaffnung:

5,056 Stuycrvergütung an 90 Scharfschützen à Fr. 50 Fr. 4,500
Kosten der Stutzcrprüfungen „ 400" '

„ 4,900
c. Rüstung:

1,207 Vergütung an zu Offiziers beförderte Unteroffiziere (Waffen u Distinktionszcichcn „ 1,000

Fr. 145,90«'
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Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
schickt die Bemerkung voraus, daß das ursprüngliche Budget
der Miliiärvirekiion bedeutend höher war, indem eS sich auf
Fr. 1.061,(100 belief, im RegierungSrathe also bereits eine

beträchtliche Herabsetzung erlitt, die aber noch weiter gehen könne,

da es in diesem Momente des Uebergangs, wo man die

Erlassung eineS neuen KleidungsreglementS erwarten müsse, nicht
klug wäre/ zu bedeutende Ausgaben in diesem Zweige zu

machen.

Der Herr Berichterstatter der Staats wirthschafts-
kommision verdankt diese einleitende Bemerkung deS Herrn
Finanzdireklors und stellt NamenS der Kommission aus den
nämlichen Gründen den Antrag auf Herabsetzung deS Ansatzes
für Kleidung von Fr. 140,000 auf Fr. 135,000.

Die Ansätze der Rubrik „Kleidung, Bewaffnung und Rüstung
der Miliziruppen" werden nach Antrag der Staats wirth-
schaftSkommission durch daS Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
»er letzten » Jahre

!85«-t8S9.
3) Unterricht der Truppen,

a. Theoretische Militärschule:
3l6 Miliiäibiblioihek Fr. 350

1». Praktische Militärschule:
1) Jnstruklionsoffizlere und JnstruktionSkorps.

3,813 s. Oberinstrukior mit Reitpferd Fr. 4,543
b. Erster GeHülse „ 2,800
c. Zweiter Gehülfe „ 2,000
cl. Garnisonsadjuiant und für Komptabililät „ 2,000

„ 11,343
20,845 e. JnstruktionSkorps (22 Mann):

Kleidung, Besoldung und Verpflegung, Holz und Licht „ 22,900
2) Sold und Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen.

35,001 Kadetten, Depot, Tambouren, Trompeter, KorpSarbeiter, JnfanterierekrutkN
mit Cadrcsmannschaft von je 4 Bataillonen auf 24 Tage Unterricht 95,000

78,562 3) Wiederholungskurse.
a. Infanterie des Auszuges, 7 Bataillone (Nr. 16, 37, 54, 55, 6g, 67

und 69) auf 7 Tage mit 6 Tage Vorübung der Cadres, Sold und
Gemeindsverpflegung Fr. 64,000

d. Infanterie der Reserve, 4 Bataillone (Nr. 89, 92, 95 und 96) auf 3
Tage mit 2 Tagen Vorübung der Cadres, Sold und Gemeindsver-
Vflegung „ 19,350

c. Scharfschützen deS Auszugs (Schießübungen in den Bezirken) 1

Kompagnie (Nr. 4) aus 2 Tage', ohne Cavrcsvorübung, Sold und Ge-
meindöverpflegungrc. „ 550

cl. Scharfschützen der Reserve (Schießübungen in den Bezirken) 2
Kompagnien (Nr. 48 und 50) auf 2 Tage, ohne CadreSvorübung, Sold
und Gemeindsverpflegung zc. „ 1,100

e. Pferdeschatzungskosten, Abschätzungen, Fuhrungen von Kaputröckcn,
Kleidern, Landenlschädigungcn, Schießeinrichtungen, Medizinalkoften,
Waffenreparaluren rc. „ 5.000

90 000
4) Eidgenössische Militärschulen.

12,212 BesammlungS. und EntlassungSkostcn „ 14,200
5,226 5) Munitionsverbrauch 10,000

23,023 6) Pferdemieihe.
Für die Attillericrekruten, Feld- und Parkartillcrie, mit Geschirrsergütung;
für die KorpSarbeiter bei der Kavallerie (Rekruten und Wiederholungskurse;
Honorar für Pferdeschätzer rer Kavallerie und Artillerie „ 27,000

1,368 7) ZluSbessctungen, Führungen, Miethzinse ic. ^ 2,500
8) tschützcnwesen.

2,109 Beiträge zu SchützenhanSbauten, Ehrengaben. Schicßprämien an Militärs zc. „ 10,000
9) Landwehriusptkiionen.

Besoldung der über 6 Stunden vom Sammelplatz entfernten Mannschaft
und VerpflegungSvcrgüiung an die Gemeinden nebst Fuhrungen der
Kapurröcke

^

Herr Berichterstatter deS NegierungSrathes. Vor sollte nicht einberufen werden; aber eS geschieht, um den Turnus
Allem ist eine Berichtigung unter der Rubrik „Wieverholungs- nicht- zu stören. Mit Rücksicht darauf, daß das Bataillon
kurse" anzubringen. ES soll nämlich bet litt, a heißen „8 Ba« Nr. 43 auf kürzere Zeit zusammengezogen wird, kann wanden
taillone"; daS Bataillon Nr 43 ist weggelassen. Ich theile die Ansatz im Bridget etwas reduziren. Die Instruktion der Jäger-
Ansicht des Herrn MilitärbirektorS, daß ein paar Tage zur In- rekruten veranlaßt eine Mehrausgabe und zwar aus einem
spektion genügen werden. Man könnte sagen, dieses Bataillon doppelten Grunde. Zunächst müssen dieselben 5 Tage länger



einberufen werden als bisher, um sie mit der Waffe vertraut
zu machen; sovann wird auch mehr geschossen als früher. Diese
5 Tage kosten Fr. 3000. Ferner kostet die Verpflegung infolge
der höhern Lebensmittelpreise etwas mehr als früher. Sie sehen

zudem, daß für die Lanvwehrinspektwnen ein Ansatz von Fr. 20,000
ausgesetzt ist. Ich bin zwar auch dieses Mal der Ansicht, daß
eS nicht nöthig wäre, die Landwehr alle Jahre zu mspiziren.
Dieses Jahr fand die angeordnete Inspektion ihre Berechtigung
darin, daß die Mannschaft nicht ganz gehörig bewaffnet war.
Jeder brachte seine Hochzei>büchse mit, die aber nicht den
gesetzlichen Anforderungen entspricht; der Staat bewaffnete daher
für die folgende Inspektion die Mannschaft aus dem Zeughause.
Wenn der Bund die Inspektion verlangt, so müssen wir Folge
leisten; indessen sind die Fr. 20,000 nicht ganz nöthig, sondern
«in Ansatz von Fr 18,000 dürfte genügen, und ich bin deßhalb
mit der Reduktion, welche die SlaatSwirthschuftskommisston
beantragen wird, einverstanden.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission
beantragt aus den bereits entwickelten Gründen die

Herabsetzung des Ansatzes für die Landwehrinspekllvnen von
Fr. 20,0V» auf Fr. 18,000.

Mühle thaler. Ich stellte letzthin eine Interpellation
über die Besoldung der Landwehr bei den Inspektionen und
erhiellt die erkünstelte Antwort, dap dieselben nur als eintägige
Musterung gelten, indem man den einen Tag als Einmaischlag
verrechnet. Der Zweck wird aber auf diese Weise verfehlt.
Von Vorübung ist so zu sagen keine Rede. Die Mannschaft
besteht aus ältern Männern und die ältern Offiziere haben die

Sache nicht mehr so los, wie früher. Es wäre daher sehr

nöthig, daß die Cadresmannschaft einige Tage früher einberufen
werde. Der Kanton Bern macht sich lächerlich, wenn der
Inspektor die Leute zerren und flogen muß. Der Fehler ist nicht
an der Mannschaft, sondern darin, daß der Staat zu wenig
Geld darauf verwendet.

Ganguillet. Ich '.möchte hingegen sehr davor warnen,
daß die Cadres der Landwehr einige Tage vorher einberufen
werden, indem es meistens Familienväter sind, die an zwei

Tagen genug haben. Uebrigens ist die Inspektion durchaus
nicht so schlimm ausgefallen, wie Herr Mühlethaler sagt.
Einzelne Bataillone manöviirlen, wie ich hörte, so gut als Aus-
zügerbalalllone. Ich wünschte vielmehr, daß die Zeit der

Inspektion abgekürzt werbe, indem ich glaube, daß ein Tag genügen
würde. Daß die Mannschaft die Musterung sehr gut macht,
davon konnte ich mich überzeugen; ich sah aber, baß es den

Leuten sehr weh that, eine Zeit darauf zu verwenden, die sie

nothwendig zur Landarbeit hätten benutzen sollen. Ich hatte
Gelegenheit, als Kommandant eines Lanowehrbataillons solche

Bemerkungen zu hören und möchte vor der Vermehrung der

JnstruklionSzett warnen. Bezüglich der Bezirköinstrukloren mache

jch aufmerksam, daß ein Dekret ausgetheilt wurde/wodurch die
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Instruktion in den Bezirken abgeschafft werden soll, so daß der
betreffende Kredit reduzirt werben könnte. Dagegen würde ich
bedauern, wenn die Landinstruktion, von welcher in dem
erwähnten Dekrete ebenfalls die Rede ist, abgeschafft würde, weil
man dann nicht mehr so gute Subalternoffiziere bei der Landwehr

hätte. Zum Schlüsse stelle ich den Antrag, die Besoldung
deS zweiten Jnstruknonsadjutanten von Fr. 2000 auf Fr. 2400
zu erhöhen. Er ist ein sehr guter ZnstrnkiionSoffizier, sehr
beliebt bei Offisiercn und Mannschaft, er hat so viel zu leisten
als der erste JnstruktionSgehülfe.

Mühlethaler bemerkt, daß sein Vorschlag nicht den Sinn
habe, die Cadres Ver Landwehr für immer vor der Inspektion
einzuberufen, aber wenigstens einmal, daß es dann im künftigen
Jahre besser ginge.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Der mili- -
täusche Eifer des Herrn Mühleihaler ist sehr lobenswerth, aber
ich glaube, sein Anirag würde doch zu nichts führen. Die
Landwehrmusterungen sind eigentlich Inspektionen, wobei eS sich

fragt: sind die Leute gehörig bewaffnet, ausgerüstet und
gekleidet? Das wird genügen. Mug die Landwehr in's Feld
ziehen, so ist dann Zeit genug da, um sie einzuüben. Einige
Tage werden genügen, sie beweglich zu machen. Auf den
Antrag des Herrn Ganguillet habe ich zu bemerken, daß ich
zugebe, daß der zweite JnstruktionSgehülfe ein sehr tüchtiger,
thätiger Mann ist, daß er aber mehr Thätigkeit entwickle als der
erste JnstruktionSgehülfe, müßte ich bestreiken Herr Major
Jaggi ist einer der tüchtigsten Jnstruktionsosfiziere. Uebrigens
wurde das Besoldungsgesetz erst dieses Jahr erlassen. Wenn
ich nicht irre, so enthält es für diese Stellen ein Marimum und
ein Minimum. Ist das Marimum nicht erreicht, so liegt es

in der Befugniß des RegterungsraiheS weiter zu geben. Vor ^
einer Abänderung des Gesetzes möchte ich jedoch warnen.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftS-
kommission schließt sich der so eben ausgesprochenen Ansicht

an, daß die Landwehrinspektionen eiaeittltch mehr als Musterung
des Materiellen angesehen werden können, und daher die Eirr-
berufung der Mannschaft auf längere Zeit nicht wünschenswerth
erscheine. Die Ansätze werden nach dem bereits eröffneten
Antrage zur Genehmigung empfohlen.

Ganguillet erklärt, daß er nicht gesagt habe, der zweite
JnstruktionSgehülfe leiste mehr als der erste, sondern derselbe
leiste so viel als der erste und habe ebensoviel zu thun.

Abstimmung.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ den Anirag der StaatSwirthschaftS-
k o m m i s s i o n »

„ den Antrag des Herrn Ganguillet Minderheit.

Durchschnitt
»er letzten 4 Jahre

tLàS-tSS». ^ ^4) GarnisonSdlenst in der Hauptstadt.
2,326 a. Musik. „1) Gehalt deS Kapellmeisters Fr. W

2) Beiträge an Musikkassen »

Fr. 2,500
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Durchsàitt
der letzt,» ä Jahre

t8^S —>85g.
11,362 b. Kascrnenamt.

Besoldungen: deS KasernenverwalterS, mit freier Wohnung Fr. 1,666
des Handlangers und GefangenwärlerS „ 736

Fr. 1,736
Materielles: Anschaffung und Unterhalt von Effekten, Unterwaschung,
Taglöhne, Beheizung und Beleuchtung »» 12,666

Fr. 13,736

1,451 c. Wachposten und Mililärgebäude.
Wachposten: Beheizung und Beleuchtung, Unterhalt der Effekten,
Militärgebäude: Unteihalt derselben, Jlluminativnsanlage », 2,666

4,336 3. Gesundheitspflege. ^
Besoldungen deö AbwärierpersonalS, Arzneien, Verpflegung und Unterhalt der Spitaleffekten „ 5,156

Der Herr Berichterstatter deS R egicru nqSr'a thes cm- Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftS«
pfiehlt die Rubrik mir Hiuwäsung aus die Erhöhung des An- kommission empfiehlt die vom Herrn Finanzdirektor vorge-
firtzeS für nothwendige Anschaffung und Unterhalt von Effekten schlagene Reduktion ebenfalls.
»on Fr. 16,666 auf Fr. 12.666, beantragt dagegen die Streichung
des Betrages von Fr. 156, um welchen der Ansatz für Gesund- Die Ansätze für „Garnisonsdienst in der Hauptstadt" werden

heitSpflege' erhöht wurde, weil diese Erhöhung nicht noth- mit der von beiden Berichterstattern vorgeschlagenen Mo-
wendig erscheine. Visitation durch das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tSZK—I8SS.
» 5) ZeughauSverwaltung.

41,865 ». Ordentliche Unterhaltung der Anstalt Fk. 76,666
Abzuziehen: das muthmaßliche Einnehmen vom ZeughauSverkehr „ 36,666

Fr. 46.666
39,231 I». Neue Anschaffungen „ 35,666

Fr. 75,606

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSra theS er« projcktirten Anschaffungen nicht sehr dringend seien, den Antrag,
klärt sich mit der von der SraatSwirthschaftSkommisfion vorge- den Ansatz bei litt. » auf Fr. 65,666 und denjenigen bei litt, i»

schlagenen Herabsetzung deS Ansatzes bei litt, l, (neue An- auf Fr. 32,666 herabzusetzen,
schasfungen) von Fr. 35,666 auf Fr. 32,666 einverstanden, findet
dagegen einen Kredit von Fr. 76,666 für den ordentlich.» Un- Abstimmung,
terhall deS Zeughauses nothwendig, nachdem er den Etat der
anzuschaffenden Gegenstände eingesehen, um den Dienst nicht Für litt. » nach Antrag der Staatswirth«
zu beeinträchtigen. schaftskommlssion 51 Stimmen.

„ Beibehaltung deS Ansatzes von Fr. 76,666 52 »,

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftS. „ litt. 6 nach Antrag der Staalswirth-
kom mission stellt jedoch, in der Erwartung, daß einige der schuft s ko m mission Handmehr.

Durchschnitt
ter lrtzte» 4 Jahr«

tS5S-I8S9.
6) LandjägcrkorpS.

163,336 ». Besoldungen, Beitrag an die Jnvalidcnkasse, Handgelder und
Prämien Fr. 184.76?
Hieran vergütet die Eidgenossenschaft für die Grenzbewachung „ 16,666

Fr. 168,767
17,763 K. Eiuguartierungskostcn „ 19,256
18,664 c. Montirung „ 16,768

434 ä. Bewaffnung und Ausbesserung am Lederzeug,c. „ 656

Fr. 199,Z7à



Der Herr Berichterstatter deS R^gi erungsra theS
empfiehlt diese Abiheilung mit der Bemerkung, daß zwar ein
Entwurf für Besoldungserhöhung der Landjäger ausgearbeitet
worden, derselbe aber auf die Büdgetansätze dermal keinen
Einfluß haben könne.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschafts«
kommission erklärt sich damit einverstanden.

Mühlethaler stellt den Antrag, das Landjägerkorps
unter die Direktion der«.Jnstiz und Polizei zu stellen, weil die

Montirung und Bewaffnung der Mannschaft keinen Grund
liefern könne, dasselbe alö Militär zu behandeln.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes setzt

voraus, der Herr Militärdirektor habe gegen den Antrag deS
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Herrn Mühlethaler nichts einzuwenden, dagegen hält er e»
nicht für rathsam, am Vorabend der Reorganisation des
Landjägerkorps eine solche Aenderung vorzunehmen, um so weniger,
als dasselbe infolge neuer Bestimmungen vielleicht unter den
direkten Befehl der Militärdircktion gestellt werden dürste.

Mühlethaler zieht auf diese Auskunft hin seinen
Antrag zurück.

Die Ansätze für daS LandjägerkorpS werden durch das
Handmehr genehmigt.

Summa für die Direktion d eS Militärs: Fr. 308,08V.

VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfungen und der Eisenbahnen.

Durchschnitt
der lehren » Jahre

«8SS—l8SS.
1) Kosten des Direktorialbureau:

25,592 ». Besoldungen deS Sekretärs, deS OberingenieurS, deS KantonSbaumeistcrs und
der secks Gezirksingenieure

13.843 6. Bureaukosten
6,943 c. Reisekosten des Direktors und der ordentlichen Beamten

Fr. 29,400

„ 18,000

„ 8,000

Fr. 55,40»

Der Herr Berichterstatter des RegierungSra thseS
bemerkt, daß er zwar die bei litt, c vorgeschlagene Erhöhung
der Reisekosten um Fr. 1000 im Regierungsrathe bekämpft
habe, jedoch ohne Erfolg indem die Behörde den Ansatz
genehmigte, um die Vornahme aller nothwendigen Reisen möglich
zu machen.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission
bearnragt Namens derselben eine Reduktion von

Fr 500 bei litt. c. Obschon die Kommission anerkennt, daß,
wenn irgendwo, die persönliche Gegenwart deS Direktors in
Bausachen nothwendig sei und durch eine rechtzeitige Inspektion
oft große Ersparnisse gemacht werden können, so hofft sie doch,
ein Kredit von Fr. 7500 dürfte genügen.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, ersucht die
Versammlung, den Kredit ungeschmälert zu lasten und zwar
auS mehrern Gründen: vorerst weil bereits dieses Jahr die

Kosten den Büdgeransatz überstiegen, indem einerseits der
Kantonsbaumeister wegen der begonnenen Bauten, andererseits die
Bezirksingenieure wegen der staltgefundenen Wasserverheerungen
und der dadurch nothwendig gewordenen bedeutenden Herstel-
lungsarbeiten viel reise» mußten. Der Kredit vertheilt sich

auf neun Personen, die Bauten haben zugenommen, die Reisen
sind kostspieliger als früher, weil die Fuhrwerke höher im
Preise stehen und die Beamten der Baudireklion selten die
Eisenbahn benutzen können.

Schneeberger im Schweikhof möchte nicht gerade auf
Herabsetzung des Kredites antragen, erlaubt sich dagegen
hinsichtlich der Bezirksingenieure eine Bemerkung. Bekanntlich
werden infolge der Eisenbahnen viele Straßen von der ersten
in die zweite Klasse versetzt, bedürfen also weniger der Aufsicht
und es sollten die daherigen Kosten wegfallen, sonst könnten
die Stellen der Bezirksingenieure als eine Art Sinecuren
erscheinen. Der Redner glaubt, die Oberwegmeister könnten in
den meisten fällen die Aufsicht übernehmen, während bei

Neubauten das Centralbureau in Anspruch genommen werden
könnte.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kommission beharrt auf seinem Antrage.

b st i m m u n g.

Für litt, c nach Antrag der Staat S Wirth-
scha ft s kommission 51 Stimm»«.

„ Beibehaltung deS Ansatzes von Fr. 3000 65 „
„ die unangefochtenen Ansätze Handmehr.

Tagblatt des Großen Rathes tS«. S8



Z68

Durchschnitt
»er letzlcn 1 Jahre

<856 -<859. TM
37,599 2) Hockbau-Neubauten:!

1) Thorbcrganstalt
2) Belp, Schloß
3) Rüti, landwirlhschaftliche Schule
4) Kurgdort, Salzmagazin
5) Thun, Salzmagazin
6) Ntederönz, Ohmgelvgebäude
7) RapperSwyl, Kirchenchor

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
begründet diesen um Fr. 41,599 gegenüber dem letztjährigen
Budget erhöhten Ansatz mit der Nothwendigkeit der hier
aufgezählten Bauten, welche übrigens größteuthcilS vom Großen
Rathe bereits bewilligt worden sind.

v. Erlach. Wenn ich hier das Wort ergreife, so

geschieh! es, um eine Schuldigkeit gegenüber mehrern Kameraden
zu erfüllen, die hier letzthin im Militärdienst waren; eS waren
Offiziere der Infanterie. Herr Grvßralh Seßler hatte eS

übernommen, bei der Büdgelberathung einen Antrag zu stellen; er
ist abwesend, daher will ich eS bestmöglich thun. Es ist
gewiß Jedem, der je Militärdienst gethan, bekannt, wie wenig
die zwei Kasernen in Bern den Anforderungen der Zeit
entsprechen. Jeder weiß, wie wichtig eS ist, einen gehörigen Ka)
sernenbau vorzunehmen, um bei längern Truppenznsammenzügen
die Mannschaft gehörig unterzubringen. Jedermann weiß, wie
viel über die mangelhaften Gebäulichkciten des MilitärspiralS
geklagt wird. Wenn ich einen Antrag stelle, so geschieht eS,

um dem Herrn Baudirektor die Pflicht, diesen Uebelständen
abzuhelfen, die er gewiß einsieht, recht an's' Herz zu legen. Weit
entfernt, zu verlangen, daß diese große Ausgabe auf das Bridget
von 1861 oder 1862 gestellt werde, bezwecke ick nur, der Große
Naih möchte der Baudirektion den Auftrag ertheilen, die Sache
zu untersuchen, Pläne aufzunehmen und die Kosten der nöthigen
Bauten zu berechnen. Man wird vielleicht auf die bereits be-
stehenden zwei Kasernen hinweisen oder verlangen, daß die
Stadt selbst die Initiative ergreife. Ich mache Sie aber
aufmerksam, daß Bern der Zcntralpunkl in der Schweiz geworden,
daß es als Bundesstadt in ernsten Zeiten von großer Wichtigkeit

werden kann. Ferner ist wichtig, daß die in Militärdienst
berufene Mannschaft gehörig logirt werde. Ich glaube daher,
ein Neubau sei genügend motivirt. Die jetzigen Gebäulickkeiten
sind so baufällig, daß schon der Vorschlag gemacht wurde, die
Kaserne Nr. 1 wegen Baufälligkeit nicht mehr zu beziehen.
Auch die Kaserne Nr. 2 ist in sehr mangelhaftem Zustande.
Ich hoffe, daß mein Antrag von den Mitgliedern, denen daö
Wohl deS Militärs am Herzen liegt, unterstützt werde.

Kilian, Baudtrekior. Wenn Jemand den Antrag des

Herrn v Erlach gerne unterstützen möchte, so wäre eS gewiß
meure Wenigkeit, denn dem Baudircklor würde eS große Freude
mach.n, großartige Kanten herzustellen. Ich gebe zu, daß eS

wünftrenswerlh wäre., in Bern eine neue Kaserne zu bauen;
aber ich bestreike, daß baß Bedürfniß-eines solchen Baues
gegenwärtig vorhanden sel Es best.Heu tu Peru gegenaärtig
zwei ältere Kasernen, die keineswegs baufällig sind, allerdings
aber einiger Reparaturen bedürfen. Der früher baufällige Flügel
der untern Kaserne konnte mit geringen Kosten hergeitelll werden.
Ich mache anfmerksam, daß die neue Kavalleriekaserne, wenn
sie nicht für die Kavallerie benutzt wird, für anderes Militär
benutzt werden kann. Zudem haben wir andere nothwendlge
Bauten auszuführen. So vor Allem das Zeughaus, dessen

Räumlichktiien nicht mehr genügen, um das Kriegsmaterial
unterzubringen, so daß Kriegssuhrwerke oft unter freiem Hrmmel
aufgestellt werden müssen. Ebenso sind andere große Bauten
auch noch zu berücksichtigen. Ich halte also dafür, der Antrag

Fr. 2,590

„ 3,999

„ 19,990

„ 5,999

„ 25.909

„ 5,999

„ 13,999

Fr. 63.590

des Herrn v. Erlach sei vor der Hand nicht zu berücksichtigen;
die Regierung und die Baudtreklivn werden die angeregte Frage
zur rechten Zeit in's Auge fassen.

Herr Berichterstatter des Regier u n g S r athes. Ich bin
auch damit einverstanden, daß eS wünschenSwerth wäre, eine
neue Kaserne zu bau.n, aber eS ist noch manches nöthig; so
namentlich die Erweiterung des Zeughauses, ein neues Kan-
tonsschuigebäude, ebenso die Restauration deS RaihhauseS, ferner
der Gau eines AssisengebäudeS und von Kavalleriestallungen.
Es gehört eben noch vieles unter die frommen Wünsche, denn
wir müssen uns nach der Decke strecken. Elner der dringendsten
Gegenstände ist ist die Erstellung eures KamonSschulgebäudeS.
Ich muß daher den Antrag des Herrn v. Erlach ebenfalls
bekämpfen und bc-merke nur noch, daß durch solche Vorarbeiten
dem Staate nicht besondere Kosten erwachsen sollen, indem
dieselben durch die Beamten der Baudirektion zu machen sind.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftökom-
mission. Nachdem zwei Kriegsobersten gegen den Antrag deS
Herrn v. Erlach zu Felde gezogen, kann ich mich ihnen ohne
Bedenken anschließen. Ich mache noch auf einen Standpunkt
aufmerksam, von dem aus man die Sache betrachten kann, auf
den Standpunkt der Republik. Ich sage, Kasernen sind
monarchische Institute. Bet stehenden Heeren, welche das ganze
Jahr solche Lokalitäten bewohnen müßen, sind die Verhältnisse
ganz anders als in unserm Lande. Gibt eS hier ein längeres
Truppenausgebot, so kann man die Truppen in der Stadt und
deren Umgebung verpflegen. Kasernenbauten sind gegen die
republikanischen Einrichtungen. Ich möchte daher nicht ein
System befolgen, wie eS I» monarchischen Haupistädien herrscht,
wo die halbe Stadt eine Kaserne ist. Ich könnte dem Herrn
v. EZach sagen, in welcher Kaserne ich meinen ersten Militärdienst

geihan habe; die Kaserne in Bern ist ein wahrer Palast gegen
die in St. Gallen. Ferner mache ich Sie aufmerksam: wir
gehen Schritt für Schritt der Zentrallsation entgegen. Die
Instruktion der Spezialwaffen ist zentral«,irt; ich zweifle keinen
Augenblick, daß auch die Zeiilralisaiion der Infanterie folgen
werde. Ich weiß, daß hierüber verschiedene Ansichten bestehen,
daß Sie diesen Theil der Instruktion nicht gerne aus den Händen
geben, aber nachdem Sie für bessere Eimichlungen der Armee
in anderer Hinsicht so viel ausgegeben, können Sie auch diese
Zeiilralisaiion nicht vermeiden. Ich möchte also nicht noch neue
Kaftrncnbanwi! anordnen, bis man sieht, wo es hinaus gehl.
Ich wünsche auch, daß der Soldat gut logirr sei, aber wenn
Sie die hiesige Kaserne »ut andern Kasernen in der Schweiz
und mil den Häusern vergleichen, aus denen die Mannschaft,
welche die Kaserne bewohnen muß, kommt, so ist baß Verhältniß
sicher nicht so übel. Ich möchte daher rwm Antrage des Herrn
v Eriach abstrahiren, obschon ich seine Tendenz vollkommen
anerkenne.

A b st i m m u n g.

Für die unangefochtenen Ansätze der Abtheilung
„Hochban-Neubauten" Handmehr.

„ den Antrag deS Herrn v. Eclach Minderheit.
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Durchschnitt
der letzten i Jahre

t8S6—iLSS.
3) Straßen- und Brückenbau:

â Ordentlicher Unterhalt:
135,602 1) Besoldungen der Oberwegmeister und Wegmeister Fr. 133,000
177,312 2) Materialsuhren, Rüstung, Ankauf von Kiesgruben, Brandassekuranzbeiträge

für Brücken und ädriger Unterhalt der bestehenden Straßen und Brücken „ 221,000
2,743 3) Entschädigung für Unterhalt des SrraßenpflasterS, Hauszurücksetzungen „ 4.000

4) Kleine Korrektionen „ 2,000
5) Herstellungsarbeiten infolge Wasserschadens „ 20,VW

385.099

Herr Berichterstatter des NcgierungSrathes. Hier bahnen weniger kosten als früher und verwundert sich, daß
habe ich zwei Bemerkungen zu machen, die eine betrifft eine dennoch ein höherer Kredit verlangt werde. Aber das Ver-
Erhöhung, die andere eine Herabsehung. Für die Besoldung hältniß ist ein ganz anderes. Ich machte den Großen Rath
der Sberwegmeister und Wegmeister^ wird ein Kredit von schon bei frühern Anlässen aufmerksam, daß die Arbeitslöhne
Fr. 138,000 verlangt, also Fr. 3000 mehr als letztes Jahr, und die Preise deS Materials gestiegen sind; es ist dieß eine
Der Herr Baudirektor hat jedoch nachgewiesen, daß eS noth- Folge der allgemeinen Verhältniße Die Preise verhalten sich

wendig sei, diesen Kredit noch um Fr. 3500 zu erhöhen; eS ist gegen früher wie 5 : 3. Ein zweiter Grund liegt darin, daß
also nicht viel dagegen einzuwenden. Dagegen möchte ich be- das Straßennetz sich in den letzten Jahren bedeutend ausgedehnt
antragen, daß der Ansatz bei Ziffer 2 (für Materialfuhren rc hat. Der Staat hat gegenwärtig eine Strecke von 343 Stunden
auf Fr. 200,000 herabgesetzt werde. Bei diesem Posten geht Straßen erster, zweiler und dritter Klasse zu unterhalten. (Der
man immer weiter. Im Budget von 1857 begnügte man sich Revner zählt hier eine Anzahl Straßen auf, deren Unterhalt
noch mit einem Ansätze von Fr 165.000, im Jahr 1858auch; der Staat in den letzten Jahren übernommen und wodurch das
für das Jahr 1859 verlangte man schon Fr. 172,000, für 1860 Budget bedeutend mehr belastet worden.) Dazu kommen noch
Fr. 187,000, und nun gar Fr. 221,000. Wenn das so fort mehrere Straßen, welche der Staat im Jahre 1861 übernehmen
geht, so nimmt es kein Ende, die Begehrlichkeit wird immer muß. DaS Gesetz schreibt vor, welche Straßen der Staat "zu
größer. Es dünkt Einen, bei den vielen Eisenbahnbauten sollte übernehmen Hai; darüber läßt sich nicht streiten. Wenn eine '

der Unterhalt der Straßen nicht mehr so viel kosten wie Gemeinde das Begehren stellt, daß ihr eine Straße abgenommen
früher, wenn auch die Länge der zu unterhallenden Straßen werde, so muß der Staat sie übernehmen, wenn sie in gehörigem
größer ist. Stande ist. Ich gebe zu, daß einige Straßen infolge der Eisen¬

bahnen weniger kosten als früher. Das ist z. B. in Betreff
Herr Berichterstatter der StaatSwtrthschaftskom- der Bern-Thun Straße ber Fall. Aber die Kunstbauten müssen

mission. Da die Summe von Fr. 138,000 für die Besol- dennoch unterhalten werden. Ferner mache ich aufmerksam,
dung der Oberwegmeister und Wegmeister nach der Beuchter- welche Verheerungen einzelne Straßen durch das Wasser erlitten
stattung des Herrn Baudirektors nicht genügt, indem zu Be- haben; so im Overlande, im Seelande u. s. w. Sie mögen
streilung der erforderlichen Besoldungen ein Kredit von Fr 141,500 beschließen, was Sie gut finden, aber ich finde, daß eS einem

nöthig ist, so beantragt die Kommission eine Erhöbung des An- Staate wohl anstehe, seine Straßen gut zu unterhalten. Wenn
satzeS um Fr. 3500, DaS zur Einleitung. Jetzt kommt freilich der Fremde sieht, daß die Straßen in gehörigem Zustande find,
der Nachsatz bezüglich der Summe von Fr. 221,000 für Ma- so wird er sagen: in diesem Lande ist Ordnung, Fortschritt,
terialfuhren u. s. w. Sie werden sich erinnern, daß schon seit Wohlstand; wäbrend ein Land, das schlechte Straßen hat, einen

einigen Jahren im Große» Rathe die Ansicht geäußert wurde, üblen Eindruck auf ihn macht. Ich empfehle Ihnen daher die

dieser Ansatz sollte sich eher vermindern; statt dessen verlangt Büdgelansätze zur Genehmigung, damit die Verwaltungsbehörde
man immer mehr. Die Staatswirthschafiskommission glaubt, nicht genöthigt ist, mit Nachkreoitbcgehren vor den Großen Rath
wenn wir von Murgcnthal bis Thun und nächstens auch von zu kommen.
Neuenstadt bis Langnau Eisenbahnen haben, so sollten die

Straßen erster Klasse weniger kosten. Der Heir Baudirektor
^ Schmiv, Rudolf, erinnert die Versammlung, daß der

sagte unS freilich, man irre sich, wenn man annehme, der Große Rath bet der. Büdgerberalhuug von 1859 eine Summe
Straßenunterhalt koste deßhalb weniger. An die Stelle der von Fr. 8000 für Herstellung eines Tunnels auf der Straße
Straßen erster Klasse, welche durch die Eisenbahnen an Be- von SumiSwald nach Eriswyl bewilligte, daß letzteeü Jahr die

deutung verloren haben, seien nun eine Menge Straßen zweiter Hälfte der Arbeit gemacht wurde, und wünscht nun Auskunft
Klasse getreten, die auf die Eisenbahnen einmünden und auch darüber, ob auch das dießjährige Budget einen Kredit für die

unterhalten werden müssen; dazu genüge der bisherige Kredit Vollendung des fraglichen Tunnels enthallc.
nicht. Auf der andern Seite verlaugt die Fluanzdueklion Rc- '

des Au sapes Nach der Erklärung des Herrn Bau-
an, Baudirektor, èrwiedert auf die Aufrage des Herrn

due -ors st der Ansatz bet Z.ffer 2 deßhalb so hoch à» Schmid. baß im Ansage-von Fr. 221.000 nichts sür den srag-
we i derselbe thetlwe. - noch zu Deckung em-S Aus alls bt en ^e.r Tunnel begriffen daß die Vollendung dieser Arbeit wohl
soll, welcher sich un laufenden Jahre auf dieser Rubrik rg d ; àschenSwer.h jedoch nicht höchst dringend sei; dagegen sollte
die Kommission geht sedoch von der Anst.al aus, daß der V r- ^ Wasen-EriswyhStraß; vorerst m gehörigen Stand gestellt
anschlag sich rem aus das Bedu-surß deö kommenden Jahres zu ^uru werde es auch an den Tunnel kommen,
beschranken habe, dagegen könne sur Deckung des dußjahngcn ^

Ausfalles in Form eincS Nachkreditbegehrens g-sorgt werden.
Daher wird der Antrag gestellt, den Ausatz für Malerialsuhren :c. Schmid, Rudolf, tritt nun näher auf die Sache ein und

auf Fr. 200,000 zu reduziren, und die Baudlrekiion dadurch bemerkt, daß eS sich hier nicht um einen Neubau, sondern um
zu veranlassen, das ganze Jahr hindurch eine feste Hand über den Unterhalt eines anerkanntermaßen lebensgefährlichen Tunnels
alle ihre Augestellten zü halten. handle, der auf der einen Seite ausgewölbt ist, während die

andere Seite gleich blieb wie früher und jeden Durchreisenden
Ki l ian, Bandirektor. Der Herr Finanzdircktor geht von mit einer Schuttmasse bedroht. Der Redner ersucht daher den

der Ansicht aus, der Straßenunterhalt sollte infolge der Eisen- Großen Rath, zu Vollendung dieses Tunnels noch einen Kredit
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von Fr, 7000 zu bewilligen und den Ansatz bel Ziffer 2 um
diesen Betrag zu erhöhen.

Lehmann, I. U., unterstützt den Antrag der StaatS-
wirthschaftskommjssion, welche »ach reiflicher Erwägung fand,
daß ei» Kredit von Fr. 200,000 für Materialfuhren u. dgl. im
Vergleich mit frühern Jahren hinreichen sollte. Zeige sich dann,
daß diese summe nicht genüge, so möge die Bauvireklton mit
einem Nachkrediibegehren vor den Großen Rath kommen, welcher
die Sache prüfen werde. Der Umstand aber, daß der letztjährige
Kredit nickt hinreichte, liefere keinen genügenden Grund, den

Büdgctansatz zu erhöhe» Was die vom Herrn Baudirektor
angeführten^Straßen betrifft, deren Unterhalt der Staat neulich
übernommen, so seien dieselben sckon früher da gewesen und
nur erweitert worden. Die Versammlung möge sich hüten,
dieses progressive Fortschreitien in Erhöhung der Ausgaben zu
sanktioniren.

G anguill et dagegen vertheidigt die Büdgetansätze, wie
sie vo>liegen und zwar gestützt auf die bereits vom Herrn Bau«
direktor angeführten Gründe, sowie auf den Umfianv, daß eS

bisher an Material gefehlt habe, um die Sirapen gehörig zu
unterhalten. Der Redner wünscht daher, daß man für die
Straßen, deren Unterhalt noch sehr nothwendig ist, das doppelte
Material verwende, und macht namentlich auf den Zustand der
Straßen im Jura aufmerksam. Die sehr stark befahrene Straße
durch vaS St. Jmmerihal befinde sich in einem Zustande, daß
man alle Augenblicke vom Umwerfen der Post oder anderer
Fuhrwerke höie. Wenn die einen Landesgegenden Eisenbahnen
haben, so sollte der Staat billrgerweise dafür sorgen, daß
diejenigen Gegenden, welche keine solchen besitzen, gute Siraßen
haben. Der Redner spricht daher den Wunsch auS, daß daS
Material, welches auf den nicht mehr stark befahrenen Siraßen
überflüßig wird, für die andern Straßen verwendet werde.

Schneeberg er im Schweikhof unterstützt das Votum deS

Herrn Ganguillel, um die Ausführung der nothwendigen Straßen-
arbeiten zu ermöglichen und führt nebst den bereits entwickelten
Gründen noch folgenden an. Bekanntlich geht die Veidienst-
losigkert mit der Theurung der LebenSmittel Hand in Hand.
Hat der Staat früher Millionen dekretirt, um Arbeit zu geben,
warum sollte er heule nicht eine Summe von Fr 20,000 auf
dem Bridget stehen lasse» können? Die Straßcnbreite könnte
an einzelnen One» reduzirt werbe»; manche Straßen, die früher
sehr frequentirt waren, sind jetzt vernachläßigt; so die von
Sumiswald nach Hutlwyl, auf welcher früher die Post vier-
dis fünispämug fuhr, während jetzt der Postverkehr durch ein
Wägelchen vermittelt wird, an dem der Briefträger schwitzen
muß. Endlich könnte nach der Ansicht des Redners längs den
Straßen viel Holz erspart werden, wenn man statt schöner
Tannflämme andere Bäume zu Signalen benutzen würde.

Der Ansatz des Herrn Schmid wird noch von einem
andern Redner (dessen Namen der Conzipienl nickt kennt)
unterstützt; übervnß verlangt derselbe Auskunft darüber, ob nicht
unter der Rubrik „Neubauten" ein Kredit für dle Huttwyl-
Langenthal-Straße aufgenommen werde.

Egg er, Hektor, findet den Streit um die Fr. 22,00g,
welche erlpari werben sollte», sonderbar, während die
Verwaltungsbehörden so gut wie Privaten von der Macht der
allgemeinen Verhältnisse abhängen, sich die höhern Aibeislöhne, die
höher» Maieiialprelse u. s. w gefallen lassen müssen. Der
Redner unterfiutzl daher die ungeickmäleiie Beibehaltung deS

Kredites, ebenso den Aiiliag des Herrn Scknild mit der Bc.
mcrkung, dap der erwähnte Tunnel nicht ohne große Vorsicht
passirt werben könne.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes gibt
den Antrag des Herrn Schmid nicht zu, gestützt auf die Er¬

klärung deS Herrn Baudirektors, daß die fragliche Korrektion
nicht sehr dringlich sei. Lasse man es übrigens bei Festsetzung
der Kredite lediglich auf das Gutachten der Baudirektion
ankommen, so brauche man kein Bridget mehr. Die Baudircktion
möge für einmal die Summe von Fr. 200,000 verwenden und
sehen, ob sie damit auskomme, nicht aber die Kredite von einem
Jahr in'S andere hinüberziehe». Auf das Votum des Herrn
Ganguillet wird bemerkt, daß es theures Grien gäbe, wenn
man das Material von der BaSlerftraße auf die St. Jmmer-
thalstraße führen würbe. Uebrigens sei am Umwerfen der
Post nicht das Grien, sondern das Vorhandensein der Stütze
schuld.

Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschafts«
kommission weicht in Betreff deS von Herrn Schmid gestellten
Antrages von der Ansicht des Herrn Finanzdirektors ab, indem
er glaubt, wenn ein Großralhönntglled bezeuge, baß auf einer
Straße, deren Unterhalt dem Sraaie obliegt, Gefahr vorhanden
sei, so könne man nicht einfach darüber hinweggehen, sondern
müsse die Sache berücksichtigen. Indessen könne die nöthige
Ausgabe für den erwähnten Tunnel ganz gut aus dem
allgemeinen Kredit bestnlteu werden. Auf die beantragte Reduktion
des Ansatzes für Materialtnhren u. f. w übergehend, bezeichnet
der Redner den Standpunkt des Herrn Schneeberger, der Staat
müsse vtel bauen, um Verdienst zu geben, als unrichtig, und
stellt die Frage so; ist eS möglich, den Unterhalt der Straßen
mit einer Ausgabe von Fr. 200,000 so zu besorgen, daß daS
Publtkum gehörig bedient ist? Nun wird zugegeben, daß die
Arbeitslöhne bisher gestiegen seien; dieselben dürften jedoch im
Jahre 1801 schwerlich auf der gleichen Höhe bleiben, wenn
einmal die Eisenbahnbauien fertig sind. Die Kommission fragte
sich, ob es gerechtfertigt erscheine, für dieselbe Arbeit, die im
Jahre 1860 für Fr. 187,000 tarirt worden, nun auf einmal
clne Summe von Fr. 221,000 anzusetzen, ob nicht eine etwa»
geringere summe genüge Allerdings könne der Große Rath
der Baudirekiion die Preise nicht machen, doch liege in der
Beschränkung des Kredites ein Wink zur Sparsamkeit.
Gegenüber den Anforderungen, welche Herr Ganguillet an den
Siaar stellt, wird bemerkt, er möge bedenken, wohin der Staat
mit feinem Budget käme, wenn alle LaudeStheile gleich gehalten
sein wollten, wie der Jura. Ein Vergleich des Oberlandes
mit dem Jura zeigt, daß der Slraßenunreihalr dort viel weniger
kostet als hier. Die Kommission wünscht, daß alle LandeSthcile
gute Straßen haben, uuv wenn der ausgesetzte Kredit nicht
genügen sollte, so möge man Vertrauen haben, daß der Große
Raih nachhelfe. Die beantragte Reduktion wird daher der
Versammlung noch einmal angelegentlich empfohlen.

Abstimmung.

Für die unbestrittenen Ansätze

„ Ziffer 1 nach Antrag der Sta a tS wirth «

schaftökommission (ErhöhungdeS
Ansatzes auf Fr. 141,500

Für Ziffer 2 nach Antrag der StaatSwirth-
schaftSkommisston (Herabsetzung deS

Kredites auf Fr. 200,000
Dagegen
F >r den Antrag deS He?tn Schmid
Dagegen

Handmehr.

54 Stimmen.
45 „
53 „39
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Durchschnitt
»er lcyten 4 Jahre

tSâb-,8S». ^
247,14t) 6. Neubauteu.

1) Ktrchetstraße
2) Brienzerseestraße
3) Mühlenenstutz
4) Rawylpaß
5) Zweistmmen-Lenkstraße
6) Limmenthalstraße bei Grubenwald
7) Oey-Dlemli^enstraße
8) Dteßbach-Zäziwylstraße
9) Worb-Zäziwylstraße

10) Bigelthalstrage
11) Kirchdorf-Jaberg-Uttigenstraße
12) Klrchbergbrücke
13) Waltrigcn-Dürrenrothsiraße
14) Emmenihalbrücken (Giunenmatl-GohlhauS-Oberey-Brambach- und

Emmenmallbiucken)
15) St. Niklauö-Wyiugenstraße
16) Bern-Belpstraße
17) Bern-Murtenftraße
18) Schwarzenburg-Heitenriedstraße
19) Vlllelet St. Jmmerstlaße
20) Renan-Convers-Straße
21) Bözlngen- unv Scheußbrücke (Garantiesumme)
22) S>. Johannsenbrucke
23) Pruntrul-Laufenftraße (Sektion Alle-Mtöcourt)
24) La Chauroefvnbs-Pruntrulstraßc bei la Ferrière
25) Moulier-Soubozstraße
26) Wahlen-Gruibelsiraße (im StaatSwaldbànnli)
27) verfügbare Restanz

Herr Berichterstatter deS R egie rungsratheS. Die
Bedürfnisse der Neubauten sind immerhin groß. Man glaubte auch
dieses Jahr denselben besonvcrS dadurch Rechnung tragen zu
sollen, baß man die Brünig - Straße auf das außerordentliche
Budget setzte Dadurch wurde es möglich, manchem Begehren,
das schon seit Jahren auf Erfüllung wartete, Rechnung zu
tragen; so dem Brückenbau bei Kirchberg, der St. Johannsen-
brücke, der Korrektion der Bern-Murlen Straße, der Langen»
thal-Huttwyl-Siraße u. s. w. Der Redner führt nun die
nachfolgenden Anträge der StaalSwirihschaftskvmmissivn an unv
stellt.den Entscheid über die vorliegende Rubrik dem Großen
Ralhe anheim.

Herr Berichterstatter der S taa tswirth schaftS ko m«
mission. Die Kommission beantragt, es wolle der Große
Raih, bevor er in die Detallberaihung über die für jede einzelne
Straße auszuwerfende.a rebusumme eintritt, vorerst den Totalansatz

für die gesammte Rubuk festsetzen, ferner unier die

auszuführenden Straßenbauten als Ziffer 27 einen Ansatz von
Fr. 10,000 für die Langenthal-Hutuvyl-Straßenkorrcktion
aufnehmen, dafür aber die verfügbare Restanz um diese nämliche
Summe, d. h. auf Fr. 20,000 herabsetzen. Sie werden sich

erinnern, daß das gleiche Verfahren bei Festsetzung der Ge-
sammtsumme seit Jahren befolgt wurde. Damir man sich nicht
in eine mehrtägige Schlacht über Straßenbaulen verwickle,
wurde jeweilen vom Großen Rathe zuerst der Gesammtkredit
bestimmt, dann erst die Veitheilnng desselben auf die einzelnen
Posten genehmigt. Zuerst handelt eö sich also um die Frage:
wie viel soll der Staat nächstes Jahr für Neubauten
verwenden? Dabei ist zu erinnern, daß wenn in frühern Jahren
die Einnahmen aus mehreren Zweigen das Budget bedeutend
überschritten haben, z. B. beim Ohmgcld, beim Salzregal rc.,
eine solche Mehreinnahme für das nächste Jahr, namentlich
auf dem Ohmgeld, schwerlich mehr gewärt'gt werden könne,

-ê Das Defizit benagt jetzt schon Fr 100,000, unv eS dürfte daher
kaum zu erwarten sein, daß dex Große Raih mehr für Neu-

Tagblatt des Großen Rathes isso.

Fr. 4,000

„ 15,000
7,200

„ 1,000

„ 4,000

„ 6,000

„ 3,000

„ 11,500

„ 10,000

„ 4,000

„ 6.000

„ 25,000

„ 5,000

„ 7,800

„ 9,000

„ 12,000

„ 6.000

„ 12,000

„ 20,000

„ 20,000

„ 7,000

„ 10,000

„ 11,000

„ 11,000

„ 7,500

„ 5.000

„ 30,000

Fr. 270,000

bauten ausgeben wolle, als das Büdget aussetzt. Die
Aufnahme eines Kredites für die Langenihal Huttwyl-Siraße
geschieht im Einveiftändniß mit der Baudirckiion.

Fri edli zu Friesenbcrg sieht den Grund nicht ein, warum
im vorliegenden Büdget für Neubauten weniger ausgesetzt
werden soll als im letzijährigen. Der letztjährige Ansatz beträgt
Fr. 314,000, der dteßjährige nur Fr. 270,000, eine Kredit-
Verminderung, die namentlich deßhalb bemühend sei, weil daS
künftige Jahr muthmaßlich für die Arbeiterbevölkerung nicht
ein günstiges zu werden verspreche. Der Staat sollte daher
so viel als möglich Arbeit verschaffen, sonst laufe er Gefahr,
eine Masse verdienstloser Leute zu bekommen, aus denen viele
Vaganten werden oder noch weiter gehen, so daß der Staat
dann auf andere Weise aÄgeben müsse, was er auf dem Büdget
für Neubauten erspart. Der Redner will nicht so weit gehen,
wie letztes Jahr, stellt jedoch den Antrag, die Gesammtsumme
auf Fr. 300,000 zu erhöhen, die Verwendung derselben der
Baudireklion überlassend.

Ber n ard. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Friedli,
die Gesammtsumme aus Fr 300,000 zu erhöhen Die Gründe,
welche mich veranlassen, so zu stimmen, sind folgende. Die
Mehrzahl der Mitglieder muß sich dar n erinnern, daß im Jahre
1852 die Zentralbahngesellschaft bei uns eine Konzession erhalten
hat; wir hatten deßhalb hier große Debatten Der Jura fühlte,
daß eine Aklienübernahmc von 2 Millionen »hm kein großes
Opfer zuziehe, doch muß man sagen, daß wir, um hieher zu
gelangen, die Linie Biel-Bern benutzen. Um uns zu trösten,
sagte man uns damals, man werde die Reuchenclle-Siraße
herstellen. Das geschah in der That; diese Straße kostete den

Staal Fr. 550,000 Allein zu jener Zeil verstand man es wohl,
daß die Korrektion der Bern-Basel-Straße durch den Jura
nicht bei Reuchenette stehen bleiben dürfe. Wir haben große
Hindernisse zu überwinden, wenn man auS andern Amtsbezirken,
aus Pruntrut, aus den Freibergen hieher kommen muß. Ich
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komme auf die Straße von Sonceboz nach Dachsfeldcn über

PièrrepcnuiS zu sprechen. Seit langer Zeit dringt man bei

Ihnen auf Korrektion dieser Straße. Wir hatten auch einen

Tunnel in Aussicht. Nun weiß man nicht, wann die Eisenbahn

gebaut wird. Der Abhang, um den eS sich handelt, ist

sehr gefährlich und man sollte die Arbeiten bis nach Mallerey
fortseyen, wo die Straße unbrauchbar ist. Namentlich im Winter
ist sie'gefährlich. Es sind auch noch andere Umstände, dienlich
veranlassen, den Antrag des Herrn Friedli zu unterstützen. Wir
haben auch die Landstraße von Boecourt nach Pruntrut, wo
die Post neulich zweimal umwarf, wo letztes Jahr Herr Pfarrer
Cunier an den Folgen seines Sturzes starb. Ich möchte noch

einige Worte über die Korrektion oder den Bau der Straße
von Münster nach Souboz sprechen. Dieser Straßenbau ist
seit Jahren begonnen; wenn derselbe noch nicht beendigt ist,
so hat doch die Baudirektion ihr Mögliches gethan, um die

Angelegenheit zu fördern. Es ist ist aber bedauerlich, daß man
dort nur 6—10 Arbeiter beschäftigt steht. Wenn nicht Weisung
ertheilt wird, die Arbeiten rascher zu fördern, so hat man daran
noch 2—3 Jahre zu schaffen Aus allen diesen Gründen stimme

ich für die vorgeschlagene Erhöhung des Kredites. Ich hätte
auch gerne etwas für die Straße von Bellelay nach Lajour
ausgesetzt gesehen, und hoffe, es werde im nächstfolgenden
JahreSbüdget geschehen.

Ganguillet erwiedert dem Herrn Berichterstatter der

StaatSwirthschaftSkommisston, daß er als Jnrassier den Jura
allerdings gerne bedenke, dabei vergesse er aber auch andere
Landestheile nicht, sondern wünsche nur, daß man im Jura
reisen könne, ohne einer Gefahr ausgesetzt zu sein. Man dürfe
in Bausachen weniger ängstlich sein als bet andern Ausgaben,
namentlich sei das in Straßen angelegte Kapital dem Lande
sichtbar. Der Redner unterstützt den Antrag des Herrn Friedli,
um so mehr, als die StaatSwirthschaftSkommisston bei der
Abstimmung über den vorhergehenden Ansatz den Sieg davon trug.
Bei diesem Anlasse wird der Herr Baudirektor um Auskunft
über den Stand der Arbeiten auf der Brtenzerseestraße ersucht,
mit der Bemerkung, daß dieselbe seit 10—t5 Jahren auf dem

Budget figurire. Wenn diese Straße im Laufe des JahreS
nicht fertig werden kann, so möchte der Redner lieber den Kredit
dafür erhöhen, um sie einmal fertig zu machen. Zugleich erinnert
er noch an eine andere Straße, die lebensgefährlich und deren
Korrektion sehr dringend wäre, an die Straße von Juterlaken
nach Grindelwald, die der vielen Stütze wegen gefährlich zu
passircn sei. Wenn man Fremde anziehen wolle, so müsse man
dafür sorgen, daß die Straßen in gehörigem Zustande seien.

Deßhalb wird der Baudirektion die Korrektion der genannten
Straße angelegentlich an's Herz gelegt. Bezüglich der übrigen
Ansätze solle man nicht markten, sondern die Ansätze in gludo
genehmigen, mit Borbehalt der Erhöhung der Gesammtsumme

Bützberger gibt zu, daß die vorläufige Bestimmung
der Hauplsumme in finanzieller Hinsicht zu empfehlen, dagegen
ist er der Ansicht, daß ein solches Verfahren sachlich irrig sei.

Die Diskussion über einzelne Ansätze nütze dann gar nichts
mehr; der Große Raih begebe sich des Rechts, über einzelne
Bauren etwas zu beschließen, weil die Verwendung der Summe
der Regierung und der Baudirekiion anheimgestellt sei. Der
freien Meinungsäußerung des Großen Rathes werde somit der
Weg abgeschnitten, und dieses Verfahren hält der Redner nicht
für richtig. Er werde also, ohne jedoch einen eigenen Antrag
zu stellen, in erster Linie dafür stimmen, daß man über die
einzelnen Ansätze diskutire, darüber abstimme und sie zusammenziehe.

Es möge allerdings eine unangenehme Diskussion geben
und daS Budget könne dadurch beschwert werden; dagegen
dürfe man gegenwärtig auf Fr 30—40,000 nicht mehr schauen.
Denn die Gegenden, welche Eisenbahnen haben, befinden sich

in bedeutend günstigerer Stellung als die Landestheile, welche
dieses Verkehrsmittels entbehren. Der Staat dürfe also da

nicht knauserig zu Werke gehen, .wenn eS sich um die Korrek¬

tion oder den Bau von Straßen handle; eS wäre nicht gerechtfertigt,

den abgeschnittenen Gegenden zum Schaden und Nachtheil

der 'betreffenden Bevölkerung weniger zugeben, während
man bisher anderwärts freigebig gespendet. Der Antrag deS

Herrn Friedli wird daher angelegentlich empfohlen.

Sträub erklärt sich mit dem Antrage deS Herrn Friedli
einverstanden, wesentlich aus zwei Gründen. Wenn mau große
Opfer für Eisenbahnen bringe, so folle man sick auch nicht
scheuen, diese Opfer in kleinerm Maße für Straßenbauten zu
bringen. Hätte der Kanton das Tableau eines rationellen
Straßennetzes, so würde er weniger riskiren, Flickereien zu
machen und gleichsam von der Hand in den Mund Bauten
anzuordnen; denn die kleinen Korrektionen 'ersparen die großen
Ausgaben nicht. Der Revner wünscht daher, daß der Große
Rath der Erstellung eines gehörigen Straßennetzes seine
Aufmerksamkeit schenke. Die Straßen wären nach seiner Ansicht
in Klassen einzutheilen, je nach ihrer Nothwendigkeit; die
Ausführung hätte mittels eines AnleihenS in größern Zügen zu
geschehen als bisher, um die Bauten auf rationelle Werfe zu
Ende zu führen, damit das Markten einmal aufhöre.

Gfeller zu Wichtrach schließt sich ebenfalls dem Antrage
deS Herrn Friedli an, dagegen möchte er das bisherige
Verfahren bei Bestlmung der Hauptsumme festhalte». Ist einmal
ein bestimmtes Netz festgestellt, dann könne der Große Rath
mit mehr Sachkenniniß auf einzelne Punkte eintreten. Im
Ucbrigen müsse die Behörde hier der Sachkenntmß ver Bau-
direklion Vertrauen schenken.

Kilian, Baudircktor, gibt über die von einzelnen Rednern

angeregten Punkte folgende Auskunft. Vorerst in Betreff
der Blienzersecftratze: diese wurde bereits im Jahre 18-46
angefangen; schon daraus möge man entnehmen, wie nachtheilig
eS sei, einen Bau so zu verschleppen, nachiheilig für den Staat,
für Privaten und die an der Straße liegenden Gemeinden
Der Bau war auf Fr. 305.000 devisirl und in 7 Sektionen
eingetheilt; aber der Devis wurde bedeutend überschritten, weil
im Laufe der Zeit die Taglöhnc stiegen und auch die Preise
deS Materials und der Landenischädigung höher stehen als
damals. Im Jahre t846 wurde, um den Armen Verdienst
zu geben, unter den ungünstigsten Verhältnissen fortgcardcitet
Auch die Tieferlegung des BrienzerseeS hatte Einfluß auf die
Baukosten. Noch unangegriffen ist eine Strecke von 6000 Fuß
tn der Nähe von Brienz, und wenn die Büdgetanfätze nicht
erhöht werden, so ist keine Hoffnung vorhanden, daß der Bau
vor vier Jahre» fertig werde; die Erhöhung deS Kredites wäre
also sehr wüuschenswerth. Die Grindelwaldstrape wurde strecken-
werfe korrigltt, aber der übrige Theil hätte ebensosehr eine Kor-
rektion nöthig. In der gleichen Lage befinden sich aber noch
andere Straßen und eS wird besonders an den Schcrlistutz auf
der Schwarzenburg - Bern. Straße erinnert, deren dringend gc-
wünschte Korrektion mit Rücksicht auf die Kredilvcrhältnisse und
auch deßhalb unterblieb, weil die Bcrn-Bclp-Slraße auch für
den Verkehr mit Schwarzenburg dient. Hier wären noch mehrere

andere Straßen zu erwähnen. Die Nothwendigkeit einer
^Korrektion der Langenihal < Hrntwhl-Straße wird zugegeben,

dagegen möge der Große Raih bedenken, daß bei einer auf
Fr. 20,000 beschränkten verfügbaren Restanz den Gemeinden
nicht Beiträge in crwünfchtcm Maße verabfolgt werden können
denn dazu wäre eine Summe von Fr. 50-60.000 erforderlich
Die verfügbare ReUanz wird übrigens auch für Planaufnahmen
verwendet. Mit der Aufstellung eines Straßennetzes beschaf-
t gkcn sich die Behörden schon in frühern Jahren, auch ließ
die Baudirektton diese Arbeit nicht aus den Augen; dieselbe ist
jedoch zu weitläufig, um dem Großen Rathe jetzt schon gründliche

Vorlagen darüber machen zu können. Der Redner hofft
jedoch, es werde tn nicht ferner Zeit geschehen können und^
schließt mit der Bemerkung, daß die Vorschläge der Baudirektion



jetzt schon mit Rücksicht auf daS allgemeine Straßennetz
gemacht werden.

Aebi unterstützt die Ansicht des Herrn Bützbcrger und
erblickt im Antrage der StaatSwirthschafiSkonimission einen
Schieber, den man stoßen möchte, damit keine wettern Wünsche
für neue Straßenbauten geäußert werben. Wenn die Gesamm-
summe festgesetzt worden, tauchen in der darauf folgenden
Debatte eine Menge Projekte auf, indem jeder Landestheil sein
Interesse zu wahren suche; die verfügbare Restanz werde aber
nicht genügen, um alle Ansprüche zu befriedigen; dann werde
jeder Landestheil dem andern zuvorzukommen suchen. Ein
solcher Zustand sei zu vermeiden. Nun kommt der Redner auf
den Scherlistutz zu sprechen, schildert dessen gefährliche Seite
und erzählt, wie er selbst vor einiger Zeit Zeuge eines großen
Unfalls gewesen, indem ein Lastwagen, welcher den Stutz
hinunter rollte, am Bord zertrümmert und daS Pferd zerdrückt
gefunden wurde. Die Kosten der Korrektion wäre nicht
bedeutend ; daher wirb der Antrag gestellt, für dieselbe einen
Betrag von Fr. 10,00(1 aus der verfügbaren Restanz auszusetzen.

vr. Schneider schließt sich dem Antrage des Herrn
Friedli an. beantragt aber zugleich einen Zusatz in dem Sinne,
daß zwar der Gesammikredit auf Fr. 300,000 erhöht, dagegen
der veifügbare Ueberschuß von Fr. 30,000, resp Fr. 60,000
an den Regierungsraih zurückgewiesen werde mit dem Auftrage,
in der nächsten Sitzung Vorlagen über die Verwendung dieser
Summe zu machen. Der Redner ist der Ansicht, die Versammlung

komme durch die Erörterung der einzelnen Ansätze zu keinem
rechten Ziel, und stimmt hauptsächlich aus dem Grunde für
Erhöhung deS Kredites, um die dringend nothwendigen Slraßen-
korrcktionen namentlich auch im Jura, einmal zur Ausführung
zu bringen Zur Unterstützung des Angebrachten wird an die
häufigen Unglücksfälle erinnert, welche sich auf jurassischen
Straßen ereignen, woran allerdings die Straßen nicht einzig
schuld seien, sondern zum Theil auch die PostVerwaltung, indem
die im Jura verwendeten Postwagen zu den miserabelsten
gehören, so daß die eidgenössische Postverwallung um Abhülfe
angegangen werben sollte.

Brunner erinnert an das früher beobachtete Verfahren,
nach welchem man der Diskussion freien Lauf ließ und dann
über den Gesammtkredit abstimmte. Wollte man den
verschiedenen Wünschen aller Lanvestheile entsprechen, so müßte
der Kredit um mehrere hunderttausend Franken erhöht werben,
waS aber die Einnahmen nicht erlauben. Entscheide man also
vorher, ob man die Summe erhöhen wolle oder nicht. Gegen
eine Beschränkung der Diskusston zum Voraus verwahrt sich

der Redner, weil cS nicht in der Stellung des Großen Rathes
liege, sich den Riegel schieben zu lassen.

Migy, Vizepräsident deS RegierungSrathcS. Ick sehe mich
genöthigt einige Bemerkungen infolge derjenigen deS Herrn Bernard

zu machen. Man klagt, wenn der Antrag der St lalSwirth-
schaflökommission angenommen werde, so beeimtachtige man die Freiheil

der Beraihung nnv übe einen Druck auf die Wünsche der

verschiedenen Lanbesgegenven aus. Ich halte dafür, wir haben
hier zwischen zwei Systemen zu wählen. Das erste besteht

darin, daß man vor Allem die Wünsche, Kedürsmsse, Begehren
bezüglich neuer Straßendauten erörtern würde; nach dem zweiten
Systeme würde man vorläufig die Gesammisumme festsetzen,

welche auf die Neubauten für das Jahr 186 l zu verwenden
wäre. Nun ist das vorgeschlagene Verfahren »ichl neu, indem
es vom Großen Rathe und vom RegierungSrathe in den letzten

Jahren ebenfalls befolgt wurde. Allerdings kann man einwenden,
daß dadurch die Wünsche einzelner Landesgegenven in gewisser

Beziehung gehemmt seien, dagegen ist es auch wahr, daß man
eine unnöthige Diskussion, eine eigentliche Verwirrung
herbeiführt, wenn man im entgegengesetzten Sinne zu Werke geht.
Zu der Thal hat der Große Rath seit mehr als fünfzehn Jahren
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eure große Zahl Straßen dekretirt, ohne die Finanzqnclle» deS
Staates zu Rathe zu ziehen. Die einen sind angefangen, die
andern haben noch keinen Kredit erhalten, weil die vorhandenen
Millet eS nicht gestalteten, und weil, wenn die Behörde allen
diesen Begehren entsprechen wollte, dazu Fr. 800.000 bis zu
einer Million erforderlich wären, wie es die Baudirektion m
ihrem Büogelenlwurf im RegierungSrathe verlangt hatte. Von
dem Augenblicke an, wo eS unmöglich ist (eS sei denn daß
man enorme Defiztle herbeiführen wolle), vom großen Rathe
eine so bedeutende Krediibewilligung, die übrigens Niemand
beantragt, zu erwarten, kommt man eher zum Ziel, wenn die
Gesammtsumme für Neubaulen zum voraus bestimmt wird,
und hierauf die Vertheilung nach den rationelsten und
dringendsten Bedürfnissen stattfindet, indem man die wahren
Interessen der verschiedenen Landesgegenden zu Rathe zieht. DaS
hindert nicht, daß jedes Mitglied seine Ansicht auSspreche, sein
Recht geltend mache, da der Große Rath es ist, welcher die
Vertheilung des bewilligten Kredites sanklionirt. Ich bin auch
der Ansicht, daß man eine Summe von Fr. 300.000 bewillige,
denn rm RegierungSrathe stlmme ich immer für die höhere Zahl.
Herr Bernard verwundert sich darüber, daß der Tunnel von
Sonceboz, für den er einen Kredit von Fr 60 0l)0 aussetzen
möchte, die Straßen nach Bafel, Bocconrt, Beuelay-Lajour
»och keine Krediiamvejsung erhielten; er deutet auf die
eingelangten Petitionen hin. In dieser Beziehung muß ich dem
Herrn Belnarv der sonst gewöhnlich Redaktionen und Ersparnisse

unterstützt, bemeiken, baß er wobt weiß, daß, wenn der
Große Raih lin Budget für die im Laufe des Jahres
vorzunehmenden Straßenbauien eine Summe festgesetzt hat mit der
Bestimmung, für welche Bauten dieselbe zu verwenden sei, die
Regierung, ohne sich großen Borwüifen, selbst der Veranlworl-
ilchkeit auszusetzen, den bewilligen Kredit nicht überschreiten,
noch Bauten vekretiren darf, für b«e kein Kredit angewiesen ist.
AuS diesem Grunde ist der von Herrn Wniard indirekt gegen
den ReglerungSrath gerichtete Vorwurf nicht begründet Ich
begreife, daß dieß eine bequeme Haltung von Seite eines Groß-
raihsmitgltedeS lst, fur Ersparnisse zu stimme», um den Anschein
eines guien HauSvaiers zu haben, zum öffentlichen Gut Sorge
zu tragen, und dann sich bei der Bevölkerung zu beklagen, sie

zu Petitionen zu veranlassen, weil die Straßen nicht mit der
nöthigen Raschheit gebaut werden, indem man ein falsches Licht
auf die Thätigkeit des Regierungsrathes wirst. Bewilligen
sie uns hohe Summen für die Kommuittkationsstraßen, die
Regierung wird davon entzückt seln; aber wenn Sie dieselbe in
bestimmte Schranken einschließen, dann beklagen Sie sich nicht
darüber, wenn sie diese Grenze» achtet, weit daS ihre Pflicht
ist und Sie dieselbe anklagen würben, wenn sie anders
handelte. Die Straße von Bellelay nach Lajonr ist ohne Zweifel
aller Aufmerksamkeit werth, aber bevor man für eine so

abgelegene Gegend, eure Art Mecrhafen, bedeutende Ausgaben
macht, gibt es dringendere Bedürfnisse zu befriedigen. Die
Hochebene der Freiberge, namentlich die Strecke von leS BoiS
nach Etburg, die St. Zmmerchal - Straße, diejenige, welche
Prumrut mit Basel verbindet, und andere große Landstraßen
dürfen nicht vergessen werden. Was die Straße von Lajour
betnffr, vie ich ferner Zeit unieistützen werbe, so wäre noch zu
uiueisuchen, ob es mit den Interessen der .Freiberge nicht besser

im Eücklag wäre, em Trace anzunehmen, das von Bellelay
über Genevez geht und bis nach Conil verlängert würde. Ich
beschränke mich auf baS Gesagte. Meur Zweck war, die

Versammlung auf die Stellung der Regierung aufmeikfam z«
machen, die durch das Büoget gebunden ist und daher keinem

Vorwurf ausgesetzt sin sollte, wenn sie während ihrer
Verwaltung nur die Beschlüsse, des Großen Rathes vollzieht.

Brunner verwahrt sich gegen die Zumnthung deS Herrn
Migy, als könnte der Große Rath sich nickt mehr zurccht
finden, wenn er die Straßenprojekte im Einzelnen durchberathe;
die Versammlung habe sich noch immer zurechl gefunden, ohne
daß sie eines RegierungSratheS als Wegweisers bedurft hätte.
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Der Redner besteht daher auf freier DiKkussio« und weist die

im vorhergehenden Volum einhalten? Zurechtweisung zurück.

Migy, Rcgierungsrath, verwahrt sich seinerseits gegen die

soeben erhaltene Zurechtweisung und beruft sich auf das
abgegebene Votum, dessen wesentlicher Sinn darin bestehe: es

handle sich um die Befriedigung einer Menge Wünsche und
Bedürfnisse, die ihre Berechtigung haben, deren Erörterung IM
Einzelnen aber in ein Wirrwar führen würde, so daß eS besser

wäre, das Marimum des Kredites, den man aussehen könne,

zu bestimmen, um einen Maßstab auszustellen. Gegen die

Voraussetzung. als hätte der Sprechende als Mitglied deS

RegierungSratheS Jemanden zurechtweisen wollen, protestirt
derselbe.

v. Känel bekämpft den Vorschlag, Straße für Straße
zu erörtern. und dann über den Gesammtansatz abzustimmen,
theils an und für sich, therlö mit Rücksicht auf die vorgerückte
Zeit. Nach diesem Vorschlage hätten die Mitglieder der
Versammlung. welchen eine genaue Kenntniß aller Lokalverhältnisse
abgehe, jeweilen nur die Wahl, ihre Lttmmgebung entweder
nach der Ansicht deS Berichterstatters oder nach derjenigen eineS

Abgeordneten aus der betreff,«den Gegend zu richten. Der
Große Raih könne unter den obwaltenden Verhältnissen »ichtS
Besseres thun, als die Anträge der Regierung genehmigen, sonst

laufe man Gefahr, in Verwirrung zu gerathen.

Bernard. Ich muß noch daS Wort ergreifen, um eine

Berichtigung anzudringen. Der Herr Justizdircklor hat mein
Votum übel aufgefaßt, wenn er sagte, ich hätte den Antrag
gestellt, daß man 69,0(1(1 Fr für den Tunnel von Dachsfelven
bewillige. Ich beantragte gar nichts; ich erinnerte die
Versammlung nur, daß man seiüer Zeit dem Jura die Zusichernng
gegeben habe, die Straße würde bis nach Mallerav ihre
Fortsetzung erhalten, wie auch diejenigen von RaugierS und
Boccourt Was meinen Wohnort betrifft, so bemerke ich dem

Herrn Miay, baß die Einwohner dieses Meerdafens Einwohner
sind, wie andere. Ich möchte ihm in Erinnerung bringen,

daß er im Lause dieses Jahres Vorstellungen von drei
Gemeinden erhalten hat, welche sich di.se Korrektion zu Nutzen
ziehen würden und nicht allein dieser Meerhafcn.

Rösti unterstützt den Antrag des Herrn Friedli und dankt
dem Herrn Bützberger dafür, daß er die abgelegenen Gegenden
in Schutz nimmt, welche auf bedauernswerihe Weise vernach-
läßigt werden, während man Millionen für die Eisenbahnen
habe. Die Behörden sollten das Eine thun, daS Andere nicht
lassen, namentlich für abgelegene Ortschaften auch einen Beitrag

habe». Der Redder beruft sich auf die vernachläßigtcn
B rkehrswege, welcke sein Wohnort benutzen müsse, so daß die
Leute letzten Winter gezwungen gewesen seien, ihre Lebensbedürfnisse

auf dem Buckel herbeizuschleppen; ihre Reklamationen
habe» b.Sher noch nicht Erhörung gefunden.

Berger ist ganz zufrieden, wenn man alle berechtigten
Wünsche und Ansprüche berücksichtigen will; in diesem Falle
aber bekomme man ein Baubüdget von zwei Millionen. Man
müsse nun einmal das Gleichgewicht der Einnahmen und
Ausgaben im Auge behalten. Herr Bützberger habe allerdings auf
lobenswerthe Weise der abgelegenen Gegenden gedacht; aber in
der Wirklichkeit kommen diese doch am schlechtesten weg Für
Straßenprojekie, die einen größern Lauveötheil intcressiren, erheben
sich leicht 39 49 Großräthe, die Vertreter abgelegener Gegenden

aber stehen vereinzelt da Für vcrkebrsreiche Ortschaften,
wie Jnterlaken, da gehe es schon, während die Bewohner
abgeschnittener LandeStheile in den Winkel gestellt werden. Der
Redner hätte für den Bezirk Aruligen viel zu sagen, aber er
weiß, daß eS nichts nütze, daß am Ende nichts übrig bleibe,
als die Vorschläge der Regierung anzunehmen, welche die
Bedürfnisse des Landes kennt. Mache man es anders, dann gehe

eS unwillkürlich nach Bekanntschaft und Gunst, und darauf
solle man sich nicht einlassen.

Flück unterstützt den Antrag deS Herrn Friedli.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
nimmt den von mehrern Seiten bekämpften Antrag, vorerst daS
Marimum deS Gesammtkredites festzustellen, entschieden in Schutz
als das einzig richtige und seit Jahren im Großen Rathe
befolgte Verfahren. Daß verschiedenartige Bedürfnisse vorliegen,
wird zugegeben, aber ebensowenig könne bestrillen werden, daß
eS nicht möglich sei, alle zu befriedigen. Um die Behauptung
zu widerlegen, als gehe das Budget nicht so weit, wie voriges
Jahr, werden die Baubüdgets der letzten vier Jahre zitirt,
welche folgendes Ergebniß liefern:

1857 Fr. 792,999
1858 „ 744.299
1859 „ 733.959
(869 „ 8t 2.499

nun das von 1861 „ 818.599, dazu
außerordentliches Budget „ 129.999, somit im Ganzen

Fr. 968,599, oder ungefähr Fr 159,999 mehr als voriges
Jahr. Und das sollte nicht genügen? Dann steht ein Defizit
von Fr 149,999 in Aussicht, das voraussichtlich weder durch
Ersparnisse noch durch Mehreinnahmen gedeckt werden könne.
Eine ähnliche Progression stellt sich in den Büdgetansätzen für
Straßenbau-Neubauten heraus. Die Budgets enthalten dafür
folgende Kredite:

1857 Fr. 259,999
1853 „ 269.999
1859 „ 264,999
1869 „ 314,«>99
1861 „ 359.999 ^

Die Regierung glaubt, sie gehe in diesen Ansätzen ziemlich weit,
und wenn sie nickt auf dre von Herrn Friedli angeregten
Verhältnisse Rücksicht genommen hätte, so wäre sie wohl nicht so
weit gegange». Auf die zilirien Unfälle, welche sich auf
einzelnen Straßen ereigneten, wird erwiedert, baß nicht immer die
Straße, sondern öfter der Unverstand der Leute die Schuld zu
tragen habe. Schließlich antwortet der Redner noch auf daS
Votum des Herrn Brunner, daß es dem Großen Rathe immerhin

frei stehe, nack Guifinden z» verfahren, erinnert jedoch
daran, daß Herr Brunner bei der Büdgelberathung von 1858
denselben Vorschlag als Berichterstatter deS RegierungSratheS
hier verfocht, den nun heule die StaalSwirtkschaftskommrssion
wiederholt Was im Jahre 1853 zweckmäßig erschienen, dürfte
auch im Jahre 1869 noch annehmbar sein.

Auch der Herr Berichterstatter der Staat s wirthschaft»,
kommission veriheidigt den Antrag derselben in Bezug auf
die Form der Berathung lebhaft unb kommt vom Standpunkte
deS Herrn Bützberger auS zu einem umgek.hrlen Schlüsse.
Gerade im Interesse der Freiheit sei das fraglicke Verfahren
zu empfehlen. ES gebe eine Freiheit deS RebenS und eine
Freiheil des Denkens, und letztere ist dem Redner mehr werth
als erstere. Oeffne man die Schleuß«, der Diskussion, so

zwinge man die Mitglieder gleichsam, etwaS zu sagen, nach
dem Sprichwort: gibst du nur die Wurst, lötch' ich dir den
Durst. ES werden Anträge gestellt, die man sonst nicht stellen
würde, denn kein Mitglied setze sich gerne der Gefahr aus, sich
bei der Rückkunft nach Hause vorwerfen zu lassen, dieser und
jener Großraih habe für seine Gegend gesprochen, er aber habe
geschwiegen; man werde das nächste Mal daran denken. Bei
einer ganzen Menge Reden gebe eS am Ende doch nur wenige
Straßen. Der Kommtision falle eS nicht ein, die Freiheit deS
Großen Rathes beschränken zu wollen, aber da sie den Antrag
gestellt, entstehe die Frage, welches Verfahren klüger sei, ob
man alle Bedürfnisse sich geltend machen lassen wolle, während
man wisse, daß nicht alle Befriedigung finden können. Auf
die Zahlcnverhältnisse selbst übergehend, zeigt der Redner, daß



dem Bedürfnisse nach Verdienst im außerordentlichen Budget
einigermaßen Rechnung getragen sei, fügt jedoch die Erklärung
bei, daß er sich persönlich der von anderer Seite beantragten
Erhöhung der Gesammtsumme nicht allzusehr widersetzen möchte,
von der Ansicht ausgehend, wenn irgendwo, so seien die
Ausgaben deS Staates im Bauwesen wohl angelegt. Der Kanton
Bern habe denn auch in dieser Beziehung viel geleistet, denn
man könne wohl sagen, daß es kein Land in der Well gebe,
das so schöne Straßen besitze.

Abstimmung

Für den Antrag der StaatSwirthschaftS«
kommission (vorläufige Bestimmung
der Haupt'unime) Gr. Mehrheit.

» den Gesammtansatz von Fr. 270,(IM 57 Stimmen.
» Erhöhung desselben auf Fr. 300,000 5l) „

Da die Abzählung der Ssimmen angefochten

wird, so wird zu einer zweiten Abstimmung
geschritten.

Für den Antrag der StaatSwirthschaftS«
ko mmisston (Gesammiansatz von Fr.
270.00U) 59 »
den Antrag des Herrn Fr i edli (Erhöhung
auf Fr. 300,000) 53 „

Der Antrag deö Herrn 0r. Schneider fällt somit dahin

Folgt nun die einläßliche Berathung über die Ansätze unter
litt, b „Neubauten."

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS überläßt

es der Versammlung, den Kuchen zu theilen, da man nun
weiß, wie groß er ist.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafskom-
mis sion wiederholt den bereilS eröffneten Antrag bezüglich
Aufnahme eines Kredites von Fr. 10,000 für die Huttwyl-
Langenthal-Siraße.

Bützberger erinnert zur Unterstützung des Antrages
der StaatSwlrlhlchaflskommission an die Bedeutung, welche die

Huttwyl-Langenlhal Snaße schon vor Erbauung der Eisenbahn
hatte, weil sie der Länge nach das Thal durchschnitt, den untern
Theil des Emmenthals mit dem Oberaargau und den K anion
Bern mir Luzein verbindet. Diese Bedeutung habe nun durch
die Eisenbahn sehr zugenommen, da Langenrhal eine der
wichtigsten Stapone» des ganzen ZenlralbahnnetzeS geworden. Die
Wünschbaileit und Nothwendigkeit der Korrektion war längst
anerkannt, sie wurde aber immer verschoben, selbst auf die bei der
letztjährigen Büdgetverathnng erhaltene Zustcherung, daß ein
Ansatz auf dem nächsten Budget erscheinen werde, sei es nun,
daß der Herr Baudirekror die Sache vergessen, oder die

Regierung den Ansatz gestrichen habe. ES handelt sich

hauptsächlich um die Korrektion von zwei Pnnlten bei Gutenburg
und bei Hnitwul. Der größte Uebelstand liege darin, daß die

Straße viel zu eng sei, so daß der Verkehr mit Fuhrwerken
schon während deS Tages schwierig, zur Nachtzeit aber geradezu

Unsällen ausgesetzt werde. Die Versammlung wird daher
ersucht, dem Antrabe der StaatSwirthschaslskommisfion
beizupflichten.

Tagblalt des Großen Rathe» «SSO.

G feller zu Wichtrach wäre mit diesem Antrage durch.
auS einverstanden, wenn die verfügbare Restanz Fr. 60,000
betragen würde; da nun aber dieselbe auf Fr. 30.000 reduzirt
ist, so dürfe der Große Rath nicht vergessen, daß im Laufe deS
Jahres Fälle eintreten, wo dringende Hülse nöthig ist. Der
Redner stellt daher den Antrag, die verfügbare Restanz
ungeschmälert zu lassen.

B r u n n er wünscht Auskunft vom Herrn Baudirektor.

Kilian, Baudirektor, bemerkt, daß die von Herrn
Bützberger früher angeregte Korrektion der Huttwyl Langenthal-
Straße schon längst hätte stattfinden sollen, weil der Postver-
kehr sich aus dieser engen Straße nicht machen könne. Noch
dringender erscheine die Korrektion, seitdem Langenihal zur
Eisenbahnstation geworden »nd der Verkehr sich sehr gesteigert. Nach
der vom Regierungsraihe vorgenommenen Reduktion der Ansätze
mußte jedoch die Baudirekiion diesen Gegenstand fallen lassen;
in der SlaatSwirihschaftSkommissson wurde die Sache wieder
aufgenommen, wogegen der Sprechende sich nicht geradezu
sträubte, doch gibt er zu bedenken, daß dann eine Summe von
Fr. 10.000 den Gemeinden, welche bewilligte Siraßenbauten
auszuführen haben, entzogen würde. ES wäre daher zu wünschen,
daß das fast fertige Projekt in der nächsten Sitzung vorgelegt
und dann ein entsprechender Kredit für 1Ä62 eröffnet würde.
Gar viel wäre dabei nicht verloren, da man aus den Fr. 10,000
hauptsächlich Landenischävignngen bestreiten müsse, während dt»

ganze Korrektion auf Fr. 50-60,000 zu stehen kommen werde.

Kasser bezeichnet eS als wirklich fatal, daß man ein
Projekt, dessen Ausführung seit 15 Jahren als nothwendig
anerkannt und nur deßhalb verschoben worden, weil man
vielleicht nicht so begehrlich gewesen, als andere Gegenden, abermals

in die Länge ziehen wolle, und wünscht angelegentlich,
daß man die Sache einmal zur Ausführung bringe.

Eqger, Hektor, möchte nicht bei jedem Begehren nach
einem Straßenbau die Sache auf die Spitze treiben, beruft sich

aber im vorliegenden Falle auf die wirklich vorhandenen großen
Uebelstände für den Verkehr zwischen Huttwyl und Langenihal.
Daß die Korrektion Fr 50,000 kosten werde, glaubt der Redner
nicht. Mit Fr 10 000 könne man den dringendsten Theil der
Korrektion bei Guteuburg ausführen.

Lehmann, I. U, hätte als Mitglied der StaatSwirth-
schafiskommission nicht neue Straßendauten verlangen mögen,
bevor die angefangenen vollendet seien, obschon die in Frage
stehende Korrektion zu den dringendsten gehörte. Nachdem nun
die Eisenbahn die Sache noch dringlicher gemacht, unterstützt
er den Antrag der Kommission mit Hinweisung auf die
vermehrten Bedürfnisse des Verkehrs.

A b st i m m u n g. è

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.

„ den Antrag der StaalswirthschaftS«
kommission 65 Stimmen.

Dagegen 12 „
Da nicht die reglementarich erforderliche

Zahl Mitglieder an der Abstimmung Theil
genommen, wird diese wiedeiholt:
Für den Antrag der S taatswirthschaftS-

kommission 75 „
Dagegen 3 »

70
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Durchschnitt
»er lehren t Fahre

tSàtz-i85g.
4) Wasserbau:

15,245 Ordeniltcher Unterhalt:
». Besoldung ver Schleußen- und Schwellenmeister und deS PegelbeobachtungS-

persvnals Fr. 2,500
t>. Arbeiten deS Staates und Staatsbeiträge » 43.506

Fr. 46,000

Wird von beiden Berichterstattern empfohlen und ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

5) Entsumpfungcn und Eisenbahnen:
2,200 ». Besoldung des Srlreiäiö Fr. 2,600
4.1'49 d, Bureau u»v Reisekosten „ 4,000

15,353 c. Kosten für Borarbeiten in Entsumpfungssachen:
Besoldung von 6 Technikern, GeHülsen, Materialanschaffungen „ 14,000

1,036 ä. Elsenbahnstudien und übrige Kosten in Eisenbahnsachen n 4000
1,640 e. Beitrag an die Kosten der Gürbenkorrektion, laut Gesetz vom 1. Dezember 1854 „ 4,000

Fr. 23,600

Beide Berichterstatter beantragen in Uebereinstimmung Mi> dieser Modifikation werden die Ansätze für Entsumpfungen
mit dem für die Finanzbirekiivn bewilligten einschlagenden und Eisenbahnen durch daS Handmehr genehmigt.

Aàe die Herabsetzung deS Ansatzes für „Büreau- und Rei- Summe für dieDireklio n d er öf f e ntlich e n B a u«
sekosten auf Fr. 3400. »îen hxx Entsumpfungen und der Eisendahnen

Fr. 838,600.

Durchschnitti
»er lesren ä Fahre

tSdö-I8ötz.

VIII. Kosten der Gerichtsverwaltung.

1) Obergericht:
53,463 ». Besoldungen des Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 23.

März 1860 Fr. 66,000
951 b. SitzungSgelder an die Suppleanlen „ 1,600

c. Kanzlei:
6,500 1) Besoldungen des ObergerichlSschreibers und der Kammerschreiber Fr. 7,600

820 2) Besoldung des Osfijials mit AmtSkleidungSvergütung „ 1,100
18,786 3) Bureaukosten '

„ 18,800

2) Amtsgerichte:
72,326 ». Besoldungen der AmtsgerichtSpräfidenten und Stellvertreter, nach dem Gesetz

vom 28. März 1860 Fr. 77,600
5,621 6. Bnreaukostcn „ 5,500

Z6.283 c. Entschädigungen der Mitglieder und Supplcanten der Amtsgerichte „ 41,000
5,143 6. Besoldungen der AmtSgerichtschreiber von Pruntrut, Delsberg, Laufen, Frci-

bergen,.Münster und Reuenstadt
643 c. Mieihunse sür die Gerichtslokalicn zu Viel, Laufen, Oberhasle und Saanen
631 k. Mielhzinse sür die Lokalien der AuUSgerichlschreibcreien zu Biel, Oberhaöle,

Neuenstabl, Ridau, Saanen, Lanpen und Bern

3) Staatsanwaltschaft:
15,283 ». Besoldungen des Gcncralprokuratois und der Bezirköprokuratoren Fr. 17,800
3,775 d. Bureau- und ReiseauSlagen „ 2,000

4) Geschwornengcrichte:
15,219 Tag- und Reisegelder an die Geschwornen, Auslagen der Kriminalkammer, Be-

heizungS- und BeleuchlungSkosten Fr. 17,000
Anschaffung von Mobiliar, Herstellung und Ausstattung der GerichtSlokalien „ 4,000

4,800
830

710

Fr. 67,600

„ 27,500

130,440

„ 19,800

„ 21,000
Summe für die Gerichtsverwaltung Fr. 266,340



Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt diese Abtheilung, mit der Bemerkung, daß der Ansatz
für „Bureau- und NeiseauSgaben" der Staatsanwaltschaft in
der deutschen Ausfertigung des Budget irrihümltcherweise auf
Fr, 2666 bestimmt erscheine, während derselbe Fr. 4666
betragen solle.

277

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirtbsckaftS-
kom mission erklärt sich mit dieser Berichtigung einverstanden.

Die Ansätze für die Kosten der Gerichtsverwal tuug
werden nur dieser Modifikation durch das Handmehr genehmigt,
und ist demnach die Totalsumme um Fr. 2666 zu erhöhen.

Zusümmenzug der Ausgaben.

1. Allgemeine Verwaltungökosten
II. Direktion des Inner»

III. „ der Justiz und Polizei und deS KirchenwesenS
I V. „ der Finanzen
V. „ der Erziehung
VI. „ deS ' ilitärS

VII. „ der öffentlichen Bauten, Entsumpsungen und Eisenbahnen
VIII. Kosten der Gerichtsvcrwaltung

Bilanz.
Die Eichnahmen mögen betragen bei einer direkten Steuer von IVr» pro millo ^ Fr. 4,753 564
Die Ausgaben hingegen 4.864,296

Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben Fü 116,732
wobei das außerordentliche Budget und die Amortisation deS bezüglichen AnleihenS nicht inbegriffen ist.

Wird ohne Einsprache genehmigt. K

Fr. 262,125
842,266
882,369

i, 133,375
// 829,261
// 868 686
,/ 838,666

268,346
Cumma Ausgaben Fr. 4,864,296

Außerordentliches Budget pro 1861.
I. Vorbericht.

Durch Beschlüsse des Großen Rathes vom 26. Mai 1853, 29. August 1855 und 27. Februar 1857
wurde zur Bestreitung außerordentlicher StaatsauSgaben ein Anleihen dekretirl im Beirage von Fr. 1,766 666. —

welches mittelst Erhebung jährlicher Ertrasteuerquoten von 2/^ vom Tausend im allen Kantonsthcile und
deS gesetzlichen Verhältnisses im Jura verzinset und bis I. November 1866 zurückbezahlt werden soll.
Ueber diese Operation soll getrennte Rechnung geführt und diese als Anhang zur SlaalSrechnung abgelegt
werden.

Von diesem Anleihen im Belaufe von Fr. 1,766.666. —
werden dis l. November 1866 zurückbezahlt sein „ 826,666. —
und mithin ausstehend bleiben 886 Schuldscheine zu Fr. 1666 à 4 verzinslich Fr 886,666. —

BlS Ende 1859 befanden sich folgende außerordentliche Ausgaben in dieser gesonderten Rechnung verrechnet:
Außerordentliche Neubauten infolge Wasserverheerungen Fr. 189,824 89
Titscriegung deS Brienztisees, Schleußenbau in Unterseen „ 162.862. 82
Beitrag an die Bauten des Irrenhauses Walbau „ 641,625. 95
Beitrag an die Möblunng desselben „ 75,666. —
Kosten deö Staats auf der ganzen Operation der Münzreform „ 162,386. 64
Eulsumpsung deS Seelandes „ 79,526. 59
Reuchenclte-Straßenbau „ 558,278 23

Fr. 1,869,432. 52
An diese Ausgaben wurde obiges Anleihen verwendet mit „ 4766,666 —

Der Ueberschuß im Betrage von Fr. 169,432. 52
wurde laut Beschluß deS Gioßen RaiheS vom 16. Juli 1858 und laut außerordentlichem Budget pro
1859 aus der Ueberschußrechnung der lausenden Verwaltung bestritten.

Laut außerordentlichem Budget pro 1866 sind in gleicher Weise der Reuchenettestraße, incl. Bözingen«
brücke zugewendet „ 36,666. —
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«omit diese Straße definitiv vollendet werden soll. Damit haben die Ausgaben deS außerordentlichen BüdgetS, insoweit fie
aus dem hicvor bezeichneten Anleihen bestritten werden sollen, ihr Ende erreicht.

II. Voranschlag pro 18K1

H,. Amortisation.

Die in Ausführung der im Vorbericht erwähnten Großrathsbeschlüsse behufs Amortisation deS AnleihenS pro 1861 z«
beziehende Ertrasteuerquote, deren Ertrag von den ordentlichen Einnahmen getrennt in die für das Anleihen besonders geführte
Rechnung gebracht wcrven soll, wird veranschlagt wie folgt i

2. für den alien KantonStheil:
Die ordentliche Steuer nach dem Maßstabe von l^/.o vom Tausend ist brutto nach Abzug der Be«
zugskosten veranschlagt auf netto Fr. 970,69(1, mithin betragen vom Tausend mehr netto Fr. 138,679. —-

t». für den neuen KauionStheil:
Die Erirasteuerquole ist im alten Kanton wie oben veranschlagt auf netto Fr. 133,679, daS gesetzliche

Verhältniß für den Jura beläuft sich also zu für auf netto „ 39,8!5. —
Summa Fr. 169,435.

v. Voranschlag.

Auf die vorhandenen Einnahmenüberschüsse von 1357—1859, welche laut Seite 3 deS gegenwärtigen BüdgetS noch
Fr. 599,896. 74 betragen, werden für 1861 folgende Kredite angewiesen:

1) Militärdirektion:
s. Kosten der Umänderung der Jnfanteriemunition und Verfertigung von Kriegsfuhrwerken Fr. 79,999. —
1». Anschaffung von 1999 Kaputröcken „ 23,299. —

2) Baudireklion:
s. Gebäulichkeiten im botanischen Garten „ 49,999. —

^ b. Brünigstraße „ 89.999. —
Summa Fr. 213,299. —

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS em. Hierauf wird noch ein Anzug des Herrn Großrath I.
pfichlt daS außerordentliche Budget mit Hinweisung auf die Karlen und sieben anderer Mitglieder verlesen, welcher dahin
bereits im Eingangsrapporte angegebenen Gründe, gestützt auf schließt:
welche Ausgaben, die außerordentlicher Natur sind, vom ordentlichen

Budget ausgeschieden werden; so die auf Fr. 89,999 Der Regicrungsrath sei zu beauftragen, für die Kor«
devisirten Gebäulichkeiten im botanischen Garten und die Brünig- rektion der Simmenthal-S traße, von der Reu«
Straße, für deren Vollendung der Kauton Bern gegenüber der tigen-AUmend an bis Saanen, die nöthigen Vorkehre«
Eidgenossenschaft Verpflichtungen übernommen hat. zu treffen.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwtrthschaftS-
kommission schließt sich dem Antrage auf Genehmigung ohne —
»eitere Bemerkung an.

Das außerordentliche Büdget wird ohne Einsprache
d«rch daS Handmehr genehmigt. Schluß der Sitzung: 1»/« Uhr Nachmittags.

Der Redaktor-

Fr. F a ß b t n b.



Zwölfte Sitzung.

Samstag den 1. Dezember 1860.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Ni g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bangerter, Bernard,
Bürki zu Word, Burn, Jmer, Kurz, Müller-Fellenberg,
Röthlisberger, Gustav, und Steiner, Oberst; ohne Entschuldigung:

die Herren Affoller. Jakob; Bähler, Johann; Bärtschi,
Batschelet, Biedermann, Blösch, Bösiger, Brand-Schmid,
Brügger, Bucher, Burger, Chopard, Engemann, Fleury,
Friedli, Joh. Jak; Frvidevaur, Frotê, Godat, Gouvernon,
GroSjean, Guenat, Hennemann, Hermann, Hiffmeyer,
Hoffmann, Houriet, Jacquet, Jeanneral, Jmhoof, Samuel; Jm-
obersteg, Jndermüble zu Amsolbingen, Kalmann, Känel, Kaiser,
Karlen, Johann-Gottlieb; Karrer, Kehrli, Klaye, Knechtenhofer,
Wilhelm; Knuchel, König, Koller, Krebs, Rudolf; Loviat,
Luginbühl, Marquis, Marti, Messcrli, Morel, Moser im
Schlupf, Moser, Jakob; Moser in Koppigen, Oeuvray, Paulct,
Prudon, Regez, Reichenbach, Karl; Revel, Rial, Rasselet,
Röthlisberger, Jsak; Roih in Niederbipp, Ryser, Schertenleib,
Schmid, Schneebcrger, Johann; Schneeberger, Joseph; Scholer,
Schon, Friedrich; Scbrämli, Seiler, Seßler, Sign, Stockmar,
Theurillat, Tièchc, Trorler, v Wattenwyl von Rubigen, Wyder,
Zbinden und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

An der Stelle deS abwesenden Herrn Bernard funktionirt
Herr Großralh Mühleth aler als Stimmenzähler.

Tagesordnung.
Wahl eineö KantonskriegskommissärS.

Vorgeschlagen wird vom RegierungSrathe und von
der Militärd ireklio n:

Herr Pcler Braw and, Major, der bisherige, welcher
im ersten Wahlgange mit 96 Stimmen von 197 Summenden
wieder gewählt wird

Tazblatt des Großen Rathes issa.
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Anzug
der Herren Ganguillet, Schmied und Egger, betreffend

Niebcrsetzung einer Großrathskommissivn zur
Untersuchung aller Verhältnisse der Ostwestbahn

a ngelegenheit.

(Siehe Großrathsverhandlungen, Seite 239 hievor.)

Ganguillet. Schon in der Eröffnungsrede deS Herrn
Großrarhöpräsidenten wurde in Aussicht gestellt, daß noch vor
Weihnacht eine außerordentliche Sitzung stattfinden werde, um
die Ostwestbahnangelegenheit zu erledigen. Seither hat Herr
Karrer eine Interpellation eingereicht, und aus der Antwort,
welche Herr Regierungsrath Sahli als Eisenbahndirektor
ertheilte, konnten wir entnehmen, daß diese Angelegenheil
in ein neues Stadium getreten ist. Die Angelegenheit der
Ostwestbahn ist gewiß eine der wichtigsten, und ich glaube,
man könne verlangen, daß der Große Raih gehörig davon in
Kenntniß gesetzt werde. Als hier vor zwei Jahren zum ersten
Mal die Frage zur Sprache kam, ob der Staat sich bei diesem
Unternehmen betheiligen solle, fand eine lebhafte Diskussion
statt. Die damalige Minderheit deS Großen RatheS sah die
Sache nicht so rosig an; sie sagte, wenn man einen Schritt
thue, werde man bald einen zweiten thun müssen, weil sie die
Ostwestbahn nicht für lebensfähig hielt. ES wurde der
Behörde ein Ausweis vorgelegt, der nicht ganz real war. Wenn
wir jetzt wieder Geld geben, so sind wir wahrscheinlich noch
nicht am Ende, und der Große Rath kann in den Fall
kommen, noch einen dritten, vierten Schiitt zu thun. Der Beweis,
daß der damalige Ausweis nicht richtig war und daß der
Regierungsrath dem Großen Rathe unrichtige Aufschlüsse gab
(ich nehme an, er sei von der Ostwestbahn selbst nicht richtig
berichtet gewesen), gehl auS dem Geschehenen klar hervor.
Damals wurde erklärt, mit den zwei Millionen, welche der
Große Rath dekretire, werde das Kapital der Ostwestbahn
zehn Millionen ausmachen. Nun sagte uns Herr RegierungS-
raih Sahli letzter Tage, dieses Kapital von zehn Millionen
sei nie vorhanden gewesen, dasselbe belaufe sich auf acht
Millionen, und er wisse nicht, ob diese ganz vorhanden seien. Ich
glaube, darin habe er recht und bin überzeugt, daß diese Summe
nicht in reellen Aktien und Obligationen vorhanden ist. AuS
einer Mittheilung des RegierungSratheS an den bernischen Ge-
meinderalh, der auch angesucht wird, habe ich ungefähr
gesehen, welche Vorlagen der Regierungsrath später zu machen
gedenke. Es geht daraus hervor, daß die von der Ostwestbahn
begonnenen Linien Luzern Baar, Gümligen-Langnau und Bicl-
Neuenstadl, von denen die erste und die letzte vollendet sind,
Fr. 12.899,999 kosten, oder per Kilometer Fr. 176,999. DaS
wäre nicht theuer. Hingegen wird zu gleicher Zeit eine Pro-
jcktübereinkunft mit dem Engländer Brassev vorgelegt, der
Fr. 287,999 per Kilometer verlangt, also Fr. 119,999 oder

per Stunde über eine halbe Million mehr. Ich glaube zwar
auch, die übrigen Linien werden theurer zu stehen kommen,
aber der Unterschied ist doch zu groß. Der Durchschnitt auf
der ganzen Linie von Ncuenstadt bis Baar würde dann per
Kilometer Fr. 236,999 betragen; Herr Brassey wäre also mit
seiner Forderung um Fr. 51,999 per Kilometer über dem

Durchscknilt, während die Gesellschaft (in runder Zahl gerechnet)
um Fr. 69,999 wohlfeiler als der Durchschnitt gebaut hätte. Angesichts

solcher Verhältnisse glaube ich, wir seien eS dem ganzen Lande
schuldig, gehörig Auskunft zu geben. Bis jetzt schaute der

Große Rath nur durch die Augen der Regierung, und eS ist

nicht zu leugnen, daß der Regierungsrath sich von der Direktion

der Ostwestbahn ein wenig hinter's Licht führen ließ.
Aus Aktenstücken, die der Staatswirthschaftskommission vorgelegt

wurde», ist ersichtlich, daß der Herr Finanzdirektor nicht
mit allem, waS vorging, einverstanden war. Uebrigens haben
wir in den letzten Tagen vernommen, daß der Regierungsrath
der Ostwestbahn einen neuen Vorschuß von Fr. 625,999 be-
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willigt hat. Nun dürfen nach Paragraph 25 des Gesetzes

vom 8. August 1849 Gelder der laufenden Verwaltung nur
durch Beschluß des Großen RatheS zinsbar angelegt werden.
Der Rcgierungsrath ging also weiter, als seine Kompetenz
gestaltete. Der vorliegende Anzug soll nun durchaus keine

Anklage >em gegen den RegierungSrath; mein Zweck ist eS nicht,
auch nicht derjenige der Mitunlerzeichner. Aber da noch vor
Ende des Jahreö eine Sitzung des Großen RatheS stattfinden
soll, well die von Herrn Braffey gestellten Bedingungen für
ihn nur bis zum 1 Jänner nächsthin verbindlich sind, so

wünschen wir, daß die Sache genau untersucht und zu diesem
Zwecke schon jepl eine Kommisston niedergesetzt werde, welche
zusammentreten würde, sobald der Regicrungsrath seine
Vorlagen veieit hall, und befugt wäre, von allen Akten Einsicht
zu nehmen, welche zur Beleuchtung der Verhältnisse beitragen.
Aus diese Welse werben Sie zwei Gutachten erhalten, eines
vom RegierungSraihe und eines von Ihrer Kommission; Sie
werden besser im Falle sein, einen Entscheid zu fassen und
denselben vor dem Lande zu verantworten. Es ist vor der Hand
nur von 6 Millionen Aktien die Rede, von denen Bern 4
Millionen übernehmen soll; dann handelt eS sich aber ferner noch
um 15 Millionen Obligationen, deren Rcalisirung Herr Braffey
zur Bedingung macht Wo haben Sie die Garantie, daß Sie
diese Summe erhalten? Vor anderthalb Jahren sagte man
uns, man solle die Ante Biel-Neuenst.ibl von Bern-Luzern
trennen und die Gesellschaft aulorisiren, Obligationen auf die

erste Linie auszugeben, dann werde man auf der Stelle 6
Millionen von Frankfurt haben. Wo sind die 6 Millionen? Nur
1/z Millionen konnten in Frankfurt aufgetriebe» werden. Ich
wenigstens habe die Ueberzeugung, die Gesellschaft werde die

15 Millionen nicht finden. Man ist im Auslande nicht mehr
so schnitzig sür schweizerische Eisenbahnen. Wir haben ein
solches ChaoS, eine solche Verwirrung in unsern Unternehmungen,

daß daö Zutrauen erschüttert ist. Sehen Sie, wie der
ssura inckustriel nächstens liquidirt! Wie ging eö mit der

Oronbahn? Hat sie Geld gesunden? Keineswegs. Der
Kanlvn Freiburg verpflichtete sich für 16 Millionen. Allerdings
fand er die ersten vier Millionen; die zweite Serie ist

aufgelegt. Ich nehme an, er werde den Rest finden, und der

Kanton Bern wird es auch finden, wenn der Staat das
Anleihen aufnimmt. Aber wollen Sie dann auch für die 15 Mil.
lionen einstehen? Ich glaube, es wäre doch etwas zu weit
gegangen. Wenn man das Alles betrachtet, so glaube ich, es

lasse sich sehr wohl überlegen, ob man einen zweiten Ring in
die Kette der Staatsbetheiligung anlegen wolle Wenn man
wieder gibt, so wird man noch einmal geben müssen. Ich will
heute durchaus nicht sagen, daß man nicht etwas thun soll;
die Sache ist heule anders als früher. Aber man muß wissen,
waS man thut. Entweder muß man liauidiren oder handeln.
Man muß wirklich wissen, was in der Kasse der Osiwestbahn
vorhanden ist. Ich bin überzeugt, eS sind nrcht 6 Millionen
vorhanden. Viele Aktien wurden gezeichnet, ohne daß die

Einzahlungen geleistet wurden; viele wurden von den Unternehmern

übernommen. Schon ganz im Anfange wurden Aktien
abgeschrieben. Auf der einen Seite norme man gezeichnete

Atmn, auf der andern Seite nicht eingegangene Aktien. Man
Halle im Anfange zu viel Zutrauen zu dieser Gesellschaft. Ich
will vor der Hand nicht weiter gehen, aber in einer Sache,
die für den Kanton so wichtig ist, in der man ein gefährliches
Prinzip aufstellt, ist es nöthig, daß der Große Rath wisse,

waS er mache. Daher stelle ich den Antrag, sofort eine Groß-
rathskommission von sieben Mitgliedern zu wählen und zwar
in geheimer Abstimmung, mit dem Austrage, die ganze
Angelegenheit der Ostwestbahn zu untersuchen, von allen darauf
bezüglichen Akrcn Kenntniß zu nehmen und ihr Guiachten
abzugeben.

Egg er, Hektor. AuS dem Berichte, den Herr
RegierungSraih Sahli letzthin erstattete, mußte man vernehmen, wenn
nicht auf irgend eine Art Geld aufgctrieben werden könne, so

müsse die Gesellschaft der Ostwcstbahn liquidiren. Das machte
einen solchen Eindruck auf mich, daß ich glaube, wir seien es
dem Lande schuldig, die Sache genau zu untersuchen. Der
Anzug hat durchaus keinen andern Zweck, als zu wtssen, wo
wir zu Hause sind. Ich komme aus einem Landestheile, wo
das fragliche Unternehmen nicht gerade beliebt ist; die Leute
intcressiren sich darum, und wenn man beisammen sitzt in Spaß
unv Ernst, so hebt hin und wieder Einer den Finger auf und
sagt: schaut wohl, waS Ihr macht! Ich fürchte mich nicht
vor solchem Fingcraufheben, vor Niemanden, aber ich möchte
wissen, woran man sei. Ich will gegenwärtig nicht wener auf
die Frage eintreten, ob die fraglichen Millionen vorhanden seien
oder nicht, später, nach genauer Untersuchung wird sich der
Anlaß hiezu bieten. Der Anzug hat auch mehr ben Sinn, daß
man der Regierung in irgend welcher Form vorgreifen wolle.
Die Regierung soll ihre Unterhandlungen zu Ende führen, und
erst wenn die Sache spruchreif ist, soll die Kommission
zusammentreten unv untersuchen. Ich verwahre mich daher gegen
jede Mißdeutung, als wäre eine andere Absicht vorhanden, als
zu wissen, wo wir daheim sind. In diesem Sinne empfehle
ich den Anzug.

Carl in. Der Anzug deS Herrn Ganguillet, der auch
von zwei andern Mitgliedern der Versammlung unterzeichnet
wurde, hatte nach meiner Ansicht nur den Zweck, in unsere
Mttte eine Kritik zu werfen, vielleicht eine begründete, vielleicht
eine ungerechte. Herr Ganguillet hat ausgesprochen, was er
aus dem Herzen hatte; er hat seine Befürchtungen, seine
Besorgnisse über die Osiwestbahn ausgedrückt. Er kann recht haben;
das ist möglich, aber das sind nur Vermuthungen, wie auch
sein Anzug nur eine vorgreifende Maßregel ist, die weder durch
die Verfassung, noch durch das Gesetz, noch durch daS Reglement

gerechtfertigt ist. Wenn in dieser Beziehung Herr Gan-
gulllet recht hätte, gut, so mag es sein. Mai, beklagt sich
darüber, over man fürchtet, daß die Finanzen des Staates zu
sehr in Mitleidenschaft gezogen werden möchten. Und warum?
Weil i>ì Interesse der Ostwestbahn die Staatskasse sich mit zu
hohen Summen betheiligen könnte, ohne sich die erforderlichen
Garantien zu sichern, weil man Millionen in die Hände deS
Herrn Braffey werfen könnte. Dahin gelangt man, wenn man
die wahre Stellung verläßt. Ich wiederhole heute: so lange
daS Unternehmen der Eisenbahnen nicht Sache des Staates ist,
werden wir immer daö entstehen sehen, was sich heute unsern
Blicken darbietet. Wir werden immer sehen, daß diejenigen,
welche von ihren Errungenschaften bereits befriedigt sind, wie
die slabt Bern, die besitzt, was sie nöthig hat, sagen werben:
bleibt da stehen! Man spricht uns auch vom Jura, von den
Opfern, die man für seine Eisenbahnen werde bringen müssen.
Das sind die Waffen, die man bei diesen hohen Betrachtungen
geltend macht. Wohlan, der Staat als solcher, set eS der
Kanton Bern als einzelner Stand, als Glied eines besondern
Konkordats, ist es, welcher diese Unternehmungen zur Hand
nehmen sollte. Durch diese einzig nützliche und zweckmäßige
Art gourde man zur Vervollständigung deS Eisenbahnnetzes in
der Schweiz gelangen. Ein anderes Mittel dazu gibt eö nicht; dieß
rechtscitigl sich durch das Monopol der Unternehmung. Es ist dieß
eine lleme Abschweifung, die ich mir erlaube, um eine Idee
zu erneuern, die ich schon bei einer andern Gelegenheit
entwickelt habe, und um mich meiner Pflicht zu entledigen Indem

ich näher aus den Anzug eintrete, sage ich, derselbe könne
nicht erheblich erklärt werben, eS sei nicht der geeignete Moment,
denstlden zu stellen, noch weniger denselben zu erörtern. Inder That, was gibt eö hier so bringendes? Man unterhandelt
mit Heirn Brassey. Von heute bis zum ersten Jänner nächsthin

wird der erste Gegenstand, den wir zu behandeln haben, der
mit diesem Unternehmer abzuschließende Vertrag sein. Kann
man alsdann die Ratifikation dcö Vertrages empfehlen, so hat
man keine Kommission nöthig; der Beucht und Antrag deS
NegicrungöralheS wird zur Berathung vorliegen. Sehen wir



nun, was die vorgeschlagene Kommisston zu thun hätte. Sie
wird an die Thüre Ver Direktion der Entsumpfungcn und
Eisenbahnen klopfen, sich an die Finanzdirektion wenden, daß man
ihr die Akten zur Verfügung stelle. Aber, wird man erwiedern,
von dem Momente an, wo die Mitglieder des Großen RaiheS
das Recht haben, von den Akten Kenntniß zu nehmen, hat
man wohl nicht eine Spezialkommission dazu nöthig. Jeder
von unS kann Einsicht von den Akten verlangen, aber die
Kommission kann eS nicht thun, sonst würde sie die Stellung
der Regierung einnehmen. Wenn der Regierungsrath unS seine

Anträge vorgelegt haben wird, dann erst können wir sagen,
daß wir sie untersuchen wollen Man hat eine Interpellation
gemacht, das ist Alles. Wenn Herr Ganguiilet dadurch nicht
befriedigt ist, so mag er eine andere stellen. Ihre Tragweite ist:
Nüclweisung, Erhebltcherklärung, Ueberweisung an die Boll-
ziehungöbehörde zur Berichterstattung. Nun möchten Sie
vollziehen, aber sie können das nicht. Warum will man diese

Kommission niedersetzen? Eine Erheblicknrklärung ist nichts
anderes als eine Berufung an die Behörde, um zu sehen, ob
eS stallhaft sei oder nicht, das und das zu thun. Diese Thatsache

ist konstatirt durch das Gesetz, durch die Verfassung und
durch das Reglement des Großen RalheS. Ich verlange daher,
daß man die Nichlerheblieberktärung beschließe, oder daß man
den Antrag des Herrn Ganguillet verwerfe. Ich will auch,
daß man untersuche, aber ich will, daß eS geschehe, wenn die

Zeit dazu gekommen sein wird, d. h., wenn die Regierung den

Entwurf des mit Herrn Brassey abzuschließenden Vertrages
vorgelegt haben wird. Dann erst mögen wir eine Kommission
ernennen, die zu Erfüllung ihres Mandates zwei Tage nöthig
hat. Was würde» Sie in der Zwischenzeit thun? Offenbar
ist dieser Anzug kein eigentlicher Anzug. Dieses Scheinbild
eineS AnzngeS konnte nicht ernst gemeint sein. AuS diesen

Erwägungen stimme ich gegen die Erheblicherklärung. Ich
möchte noch den Herrn Präsidenten ersuchen, einen Blick in daS

Neglemeut des Gießen RatheS zu werfen, um zu wissen, ob

dieser Anzug zuläßig sei. WaS mich betrifft, behaupte ich, daß
derselbe noch nicht cristire, daß er nur in der Einbildung deS

Herrn Ganguillet eristire. Nach Gesetz und Reglement können
Sie nicht eine Kommission ernennen.

Herr Präsident. Ich wurde aufgefordert, die sach-

bezügltchen Bestimmungen des Reglements vorzulegen. Indem
ich dieß thue, muß ich zum voraus erklären, daß ich die An-
ficht deS Herrn Präopinanten nicht theile. Ich betrachte nämlich

den sogenannten Anzug, um den es sich handelt, nicht als
einen eigentlichen Anzug, sondern als einen Gegenstand, der

unter den 8 17 des ReglemcmcS fällt. Dieser Paragraph
lautet also: „Der Große Rath kann für die Untersuchung und
Volberathuiig eines jeden, in seinem Wirkungskreise liegenden
Gegenstandes eine außerordentliche Kommission ernennen, die

mit der ErGllung ihres Auftrages auch wiederum aufgelöst ist.
Die Anträge eines einzelnen Gliedes over eines Departements,
müssen jedoch vorher auf die in dem Artikel 52 der Staals-
verfassuug vorgeschriebene Weise durch den RegierungSrath
vorberathen sem. Wenn der Antrag zu Nietersetzung einer auster-
ordentlichen Kommission nichts hierüber enthält; so soll der
Präsident ohne Umfrage lediglich abstimmen lassen: ob sie auS
drei, oder mehr? fünf over mehr? sieben oder mehr Mitgliedern
bestehen solle? und so fort, bis eine Zahl die Stimmenmehrheit
der Versammlung erhält. Hierauf wird abgestimmt: ob der
Präsident die Kommiisron ernennen solle, oder die Vcisamm-
lnng? — und im lctztcrn Falle: ob die Wahl durch öffentliche,
oder durch geheime Abstimmung zu treffen sei? — bei d.r ge-
Heimen Abstimmung endlich:, ob die Wahl einzeln, oder für
alle Glieder zugleich geschehen solle? Der zuerst Ernannte ist
der Präsident der Kommission." Es ist dieß der Z 17 deS von
Herrn Kurz revtdirten ober der s 1-1 deS allen GroßrathS-
reglemenis. Gemäß dieser Bestimmung scheint mir, es könne
kein Zweifel sein, da eS sich um einen Gegenstand handelt,
mit dem der Große Rath sich zu befassen hat. Ich finde, eS

S8ì

handle sich hier um einen Antrag, über den daö Gutachten der
Regierung nicht eingeholt werden soll.

Fischer. Ich war bereis bei mehrern Anlässen, wo eS
sich um die Ostwestbahn handelte, so frei, ein begründetes
Mißtrauen gegen dieses Unternehmen auSznsprechen, und was heute
vorliegt, bestärkt mich nur darin. Indessen erareise ich heute
das Wort nicht, um näher auf die Sache einzutreten (eS wird
später Anlaß genug dazu geben), sondern einerseits weil noch
nicht alle Gesichtspunkte deS Anzuges erörtert sind, und
andererseits weil Herr Carlin Einwürfe dagegen erhoben hat, die
hier nicht am Orte sind. Vor Allem schien eS mir, nachdem
wir zur Verwunderung vieler Leute hier vernommen, daß ein
Vorschuß von Fr. 625,666 über die 2 Millionen hinaus, welche
der Große Rath früher dekretirt halte, gegeben worden, während
man früher erklärt hatte, das Geld habe sich gefunden, eS sei
eine genaue Untersuchung nöthig, bei der Ungewißheit, in der
wir vorgehen, und im Zweifel, ob diese Vorschüsse gesetzlich
gemacht werden konnten oder nicht, ein Zweifel, der nicht auS
der Luft gegriffen ist, da der Herr Finanzdir.ktor selb» nicht
handbieten wollte. Ich will nicht vorareisen über die Frage,
ob die Vorschüsse von der Regierung auf gesetzliche Weise
gemacht worden seien oder nicht, aber einen schlimmen Eindruck
müßte eS machen, wenn man nicht eine Untersuchung gestatten
wollte. Ich stelle keinen Antrag, möchte aber gegenüber dem
Negierungsraihe den lebhaften Wunsch aussprechen, daß, bis
und so lang der Große Rath abgesprochen Hai, keine fernern
Vorschüsse mehr gemacht werden Ich glaube, dieß sei um so
mehr am Orte, a!S Herr RegierungSrath Sahli hier erklärt
hat, eS müsse noch mehr vorgeschossen werden, tonst müßten die
Unternehmer liquidité». Woher das Geld nehmen als auS der
Staatskasse, wüßie ich dann nicht. Dann könnten wir noch
einmal um mehrere hunderttausend Franken hineingeführt werden.
DaS ist das Eine. Ein anderer Punkt ist der, daß ich dafürhalte,

die Stellung des Großen Rathes bringe es mit sich, daß
die zu ernennende Kommisston sich die Ausgabe so steile, eS
sei zu untersuchen, worin daS Einnehmen und Ausgeben der
Ostwestbahn bestehe, waS ihr Soll und Haben sei; was sie
mit dem Geld, das fie hatten, geleistet; was sie noch bedürfe,
um die projeklirtcu Linien zu vollenden. Diele Ausgabe ist so

leicht nicht, weil die Vorlagen mit Hülfe von Technikern
untersucht werden müssen. Ich glaubte daher, die Kommission
sollte von dem Momente an, wo sie niedergesetzt ist, diese Fragen
an die Hand nehmen können, weil erst dann uniersucht werden
kann, waS man aus den Vorlagen deS RegieruugZrathes machen
soll. Haben wir die nöthigen Berechnungen nicht, so sind wir
nicht im Klaren, und es ist scklechtervlngS unmöglich, eine
genaue Untersuchung vorzunehmen. Auf die Einwürfe deS Herrn
Carlin hat zwar der Herr Präsident von sich aus geantwortet,
aber ich möchte doch davor warnen, einer Ansicht beizupflichten,
als wäre der Große Rath gar nicht im Falle, eine solche
Untersuchung anzuordnen. Ich für mich glaube, wir würben uns
gegenüber dem ganzen Lande eine sehr große Blöße geben, und
zwar betrachte lch diese Frage gar nicht als erne politische.
Sie ist eS nicht, aber am Ende könnte ste eS werden, und das
wäre nicht gut. Ich möchte also in dieser Hinsicht warnen
und die Herren lebhaft ersuchen, die Stellung deS Großen
Rathes aufzufassen, wie sie wirklich ist, weil diese Behörde alle
Interessen deS Landes zu wahren hat, selbst ln Fällen wo für
den Einen oder Andern etwas Unangenehmes entstehen könnte.
Herr Carlin sprach von „tmlisksiit«", von Leuten, die ihre Eisenbahn

haben und sich um andere Landestheile nichts bekümmern.
Er theilt also die hohe Versammlung in zwei Parteien, in
„àntiâits" und in solche, die mit leeren Händen ausgehen
sollen. Gegen eine solche Auslegung muß ich mich feierlich
verwahren. Ich glaube zwar, eS seien in diesem Saale viele
Personen (und ich zähle mich auch dazu), welche alle Theile
des Staates als gleichberechtigt betrachten, Eisenbahnen zu
erhallen, so weit solche ausführbar sind; hingegen sei eS unmöglich,

in dieser Beziehung alle Theile deS Landes gleich zu be-
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rücksichiigen, wie bei andern Straßen. Viele möchten sich hüten,
in der Oftwcstb.chnangelegenheit zu weit zu gehen, zu tief in
die Tasche zu greifen, weil noch andere Unternehmen ähnlicher
Art auftauchen könnten, die ebenfalls unsere Theilnahme
verdienen. Also weit entfernt, den von Herrn Carlin bezeichneten

Standpunkt anzunehmen, wünsche ich, daß man ebenso gut dem

Jura 2 Millionen geben könnte als einer andern Bahn. Ferner
möchte ich mich gegen die Ansicht des Herrn Carlin anSsprcchen,
die eher einer monarchischen StaatSeinrichtung entspricht, als
wäre der Große Rath nicht befugt, eine Spezialkommisston zu
ernennen. In der Republik Bern wurde die Stellung deS

Großen Rathes nie so aufgefaßt, und ich muß wahrhaft glauben,
die französische Anschauungsweise, die bei einzelnen Mitgliedern
des Jura vorwaltet, habe den Herrn Carlin dazu verleitet,
die Sache so aufzufassen. Ich schließe mich also dem Antrage
des Herrn Gangnitict an, so weit es die Zahl der Mitglieder
der Kommisston betrifft, möchte aber den bestimmten Wunsch
beifügen, daß, bis dieselbe rapporiirt haben wird, keine weitern
Vorschüsse au die Oslwestbahn verabfolgt werden, daß andererseits

die Kouimtssion, sobald sie ernannt ist, ihre Arbeit mit
Untersuchung der Finanzverhältnisse der Oftwestbahn beginne.

Scherz, Regierungsrath. Ich erlaube mir auch einige
Worte. Herr Carlin bat gegen den Anzug eine dilatorische
Einrede erhoben, indem er demselben vorwirft, er sei verfrüht
und insofern inkonstitutionel, als nicht Vorlagen des Regie-
rungSraihes vorhanden seien. Wenn man sich ganz aus den
formellen Standpunkt stellen wollte, so möchte diese Ansicht
etwas für sich haben. Ich glaube aber doch nicht, daß man
darauf eintreten soll. Der Beschluß, den der Große Rath über
die Ostwestbahn fassen wird, möge er für oder gegen sie

ausfallen, ist von solcher Tragweite, baß die Sache einer genauen
Untersuchung werth ist. Ein Mittel dazu ist das von den

Anzügern vorgeschlagene, und es liegt eine solche Untersuchung
im Interesse der Sache, wie der Regierung. Hingegen glaube
ich, der Anzug habe den Sinn, daß man die Untersuchung erst

dann beginne, wenn die Regierung ihre Vorlagen gemacht haben
wird. Herr Fischer wünscht, daß die Kommission sofort die
Verhältnisse der Ostwestbahn untersuche. Das geht schlechterdings

nicht, ein solches Verfahren wäre inkonstitutionel, eine

förmliche Bevogtung der Regierung. Ein solches Prozcvere
wäre auch nicht möglich, denn alles Material muß dem Direktor
deS Eisenbahnwesens zur Verfügung gestellt werden, um seinen
Bericht auszuarbeiten. UebrigenS kann die Kommisston auch
nicht einen Antrag an den Großen Rath stellen, so lange
derjenige deö Rcgicrungsraihes nicht vorliegt. Was der Regie-
rungsraih beantragen wird, weiß kein Mitglied der Kommission,
so wenig als ich oder Einer von Ihnen, denn die Behörde ist
darüber noch nicht einig Ich werde mich noch dreimal bedenken,
unter welchen Bedingungen > der Staat handbielen soll, damit
eS dem Kanton Bern nicht gehe, wie dem Kanton Freiburg.
Ferner muß das Unternehmen in Hände gelegt werden, daß
man die Ueberzeugung haben kann, daß es gut ausgeführt
werde, in Hände, zu denen das Volk Vertrauen hat. Ich
müßte also, abgesehen von der formellen Seile der Sache, gegen
den Vorschlag deS Herrn Fischer pretestiren. Was den vom
nämlichen Redner geäußerten Wunsch betrifft, daß einstweilen
keine weitern Vorschüsse gemacht werden möchten, so glaube
ich, eS sei da wirklich keine Gefahr vorhanden, daß ein neues
Anleihen g-machl werde. Obschon ich, wie angedeutet wurde,
seiner Zeit nicht zu dem fraglichen Vorschüsse stimmte, so halte
ich doch dafür, derselbe se à Interesse des KanlonS gewesen.
Auf die formelle Frage, ob der RegierungSralh dazu befugt
gewesen sei oder nicht, trete ich jetzt nicht ein. Man weiß, daß
der Kanton Gefahr lief, eine Zwangsmaßregel vom Bunde
gegen sich eingeleitet zu sehen. Es war auch ein Ehrenpunkt
für Bern, entschlossen zu handeln.

Schmied, Andreas. Der Grund, warum ich den Anzug

ebenfalls unterzeichnete, liegt nicht darin, daß ich ein Gegner

der Eisenbahn wäre, im Gegentheil, ich habe für die größte
Slaaisbetheiligung gestimmt, und werde vielleicht hier noch
einmal für Staatsbau stimmen. Ich unterzeichnete den Anzug,
um Ztit zu ersparen, damit der Große Rath, wenn die
Borlagen der Regierung gemacht sind, sich dann nicht vertagen
müsse, sondern daß die Kommission vor seinem Zusammentreten
daS Material zur Hand nehme und die Lache untersuche. Ich
bin auch durchaus nicht der Ansicht deS Herrn Fischer, daß
die Kommission jetzt schon in Funktion trete, sondern dieses
soll erst geschehen, wenn die Regierung ihre Vorlagen fertig
hat; aber ich möchte der Komunssivn volle Freiheit geben, alles
zu untersuchen, was auf die Sache Bezug hat.

Dr. v. Gonzenbach. Nur einige Worte über die
formelle Frage. Ich war im höchste» Grade erstaunt, von einem
gewesenen Präsidenten deS Großen Rathes dieser Behörde das
Recht bestreilen zu hören, eine Kommilsivn niederzusetzen. Nach
§ 27 der SlaatSverfassung sind dem Großen Rathe, als der
höchsten Staatsbehörde, folgende Verrichtungen übertragen:
(nun folgen die Bestimmungen unter l., dann heißt eS unter
II. :) „Die Oberaufsicht über die ganze Staatsverwaltung. In
dem Bereiche der Oberaufsicht ist namentlich begriffen: a. die
Befugniß, Einsicht von allen Verhandlungen des RegierungS-
raiheS zu nehmen, demselben über alle Gegenstände seiner
Verwaltung Bericht abzufordern und -ihn über seine Geschäftsführung

zur Verantwortung zu zlehen." Nun fragt es sich,
welchen Weg Sie einschlagen wollen, ob die Untersuchung in
dieser Versammlung selbst odet durch eine Kommission
vorgenommen werden soll. Glauben Sie, es gebe einen einzigen
schweizerischen Großen Rath, der sich dieses Recht bestreiken
lassen würde? Untersuchen Sie, was sich der Regierungsrath
gegenüber der Oftwestbahn herausnahm. Als eS sich um den
erwähnten Vorschuß hanbelle, sagte die Finanzdireklion, sie

wolle wissen, wie die Gesellschaft stehe; hierauf wurde der
KantonSbnchhalter und ein Mitglied des Großen RarheS
abgeordnet, eine Untersuchung vorzunehmen; und nun sagt der
Große Rath auch, bevor er auf die Sache eintreten könne,
wünsche er auch eine Untersuchung, und wie der Herr Finanzdirektor

damals durch vier andere Augen die Verhältnisse
betrachtete, bevor er handbieten mochte, so will der Große Rath
nun durch sieben oder mehr seiner Mitglieder die Angelegenheit
untersuchen lassen. Nun ein Wort über den Zeitpunkt, wann
die Kommission in Funktion treten soll. Man sagt, dieß solle
nicht jetzt geschehen. Kann das ernstlich gemeint sein? Soll
man abwarten, bis die Regierung den Vertrag mit Brassey
fertig hat? Sollen wir gewärtigen, daß dem Großen Rathe
das Messer an den Hals gesetzt werde, daß man sage: Brassey
ist nur bis zum 1. Jänner gebunden, schaut die Sache schnell
an und untersuchet, was zu thun sei! Nein. Ich will die
Regierung gar nicht gentren, ihre Vorlagen zu machen; aber
was darf ich untersuchen als Grvßralh? Ich darf untersuchen,
ob das, was hinter unS liegt, genau mit den Beschlüssen deS

Großen Rathes übereinstimme, ob die Bedingungen der
Konzession erfüllt, ob die Fr. 625,000 gehörig gedeckt seien, ob eS

nicht das Beste wäre (abgesehen davon, waS die Kommission
vorschlagen wird), den StaatSbau zu empfehlen AlleS daS
sind Fragen, welche der Große Rath für sich untersuchen lassen
darf. In dieser Beziehung müßte ich mich also ganz auf den
Standpunkt deS Herrn Fischer stellen, indem ich dafür Halle,
wenn die Kommission einen nur einigermaßen gründlichen
Bericht abfassen will, so hat sie keine Zeit mehr zu verlieren bis
zur nächsten Sitzung. Ich sage also: der Große Rath ist
berechtigt, eine Kommisston niederzusetzen, er kann ihr Aufträge
ertheilen, welche er will, wie er will; und wenn Sie «ine
solche Kommisston wollen, so machen Sie eS ernstlich, daß
man nicht nur, wie Herr Ganguillet saat, in die Kasse
hineinschaue, denn das ist bald gesagt; eS ist nichts mehr darin.
Ich möchte auch nicht, daß die Sache leidenschaftlich beh.zndelt
würde, aber um dieses zu vermeiden, geben Sie der Kommission
Zeit, die Angelegenheit gehörig zu untersuchen Liegt darin



ein Mißtrauensvotum oder eine Beleidigung gegen die Regie,
rung? An ihrer Stelle hätte ich Fr. 625,(M viel lieber vom
Großen Rathe verlangt. Weit entfernt also, daß die Regierung

dagegen wäre, sollte sie sich glücklich schätzen, wenn
Mitglieder des Großen Rathes sich milbetheiligen wollen, ich setze

voraus, ohne Leidenschaft Die Interessen des Staates gedeihen

nicht, wenn man immer eine politische Sache daraus zu
machen sucht. ES ist ein Mißtrauen, das.in gewissen Köpfen
steckt. Ich bin mir bewußt, hier schon oft gesprochen zu haben,
aber ich bin mir auch bewußt, daß eS nicht aus politischer
Tendenz geschah, sondern im Interesse dcS Landes. Von diesem
Standpunkte aus wünsche ich, daß eine Kommission niedergesetzt

werde und daß sie sofort in Funktion trete.

Lehmann, I. U. Auch ich muß dringend wünschen,
daß eine Kommission niedergesetzt werde, damit der Große Rath
die Sache klar und gründlich erkenne, bevor er einen Entscheid
faßt Ich möchte aber der Ansicht des Herrn v. Gonzenbach
insofern entgegentreten, daß eS nicht zweckmäßig wäre, diese
Kommission in Funktion treten zu lassen, bevor die Regierung
ihre Vorlagen gemacht hat. Herr Regicrungsrath Scherz hat
bereits gezeigt, daß ein solches Verfahren formell nicht wohl
zu rechtfertigen sei; aber auch in materieller Beziehung finde
ich es nicht zweckmäßig Der Kanton Bern hat, abgesehen
von der Betheiligung des Staates, ein großes Interesse, daß
die in Frage stehende Linie zu Stande komrne, und weil man
weiß, daß in diesem Momente Unterhandlungen schweben, bei
denen tief greifende Interessen im Spiele sind, Interessen, die
in der Bundesversammlung oft höhere Ideen, iy den Hintergrund

drängen, in diesem Momente sollen wir mit einer
Kommission nicht vorgreifen, um nicht ein Unternehmen scheitern
zu lassen, das in seinen Folgen hochwichtig für den Kanton
Bern ist. Ich muß also wünschen, daß die Kommission erst
dann in Funktion trete, wenn der RegierungSrath seine
Vorlagen gemacht hat. Man kann auch der Kommission nicht
zumuthen, daß sie allein mit der Regierung die volle Vcrant.
wortlichkcit auf sich nehme. Bei der ersten Gelegenheit einer
StaatSbethciligung habe ich gewissenhaft Bericht erstattet, ich
hatte keine andern Grundlagen als die in den Berichten der
Regierung enthaltenen, von denen ich voraussetzen mußte, daß
sie richtig seien Es können immer Umstände eintreten, wo
eine Eisenbahngesellschaft in eine Krisis kommt; das ist schon
bei Gesellschaften geschehen, die sick jetzt anders geriren. Ich
darf mit reinem-Gewissen verantworten, was ich in der Sache
gethan. Was die Kommission selbst anbetrifft, so möchte ich
sie ziemlich zahlreich zusammensetzen, nicht deßwegen weil ich

glaubte, eine solche Kommission werde, besser untersuchen, als
eine weniger zahlreiche, denn eS gibt Punkte, welche die
Kommission nicht selbst machen kann; z. B Kostenberechnungen,
die von Technikern aufgestellt werden müssen, von unbetheilig-
ten, unbefangenen Männern. Sind einmal diese
Voruntersuchungen gemacht, so hat eS das Gute, daß die zahlreichere
Kommission die bestehenden Verhältnisse besser und im western
Sinne würdigen kann, als eine weniger zahlreiche. Und wenn
— dieses verhängnißvolle Wenn spreche ich ans — wenn die

Kommission sich einigen, dem Großen Rathe einen gemeinsamen
Borschlag bringen könnte, so würde sie dem ganzen Lande cine
leidenschaftliche Reibung ersparen. Wenn aber die Kommission
ihre Aufgabe in diesem Sinne lösen soll, so muß eS dem

Großen Rathe gelingen, Personen in dieselbe zu wählen, die
ihre Privatinreressen dem Gesammtinteresse unterordnen.
Gelingt es dem Großen Rathe, eine solche Kommission zusammenzusetzen,

dann stimme ich von Herzen bei Herr v. Gonzenbach

sagt, die Zeit dränge. Ich halte dafür, in einer so

hochwichtigen Frage soll allerdings die nöthige Zeit gegeben werden,
und wenn die Regierung es versäumen würde, die Akten zur
Rechten Zeit vorzulegen, dann möchte die Schuld an einem
andern Orte liegen, weün der Bericht der Kommission nicht
rechtzeitig vorgelegt werden könnte. Ich stimme mit Ueber-

Xagblatt des Großen Rathe» tsso.
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zeugung zur Niedersetzung einer Kommission im angegebenen
Sinne.

Carlin. Ich will den ungerechter Weise an mich gerichteten

Vorwurf nicht auf mir beruhen lassen, als würde ich
mich der Ricdersetzung einer Kommission widersetzen. Nun ist
das gar nicht mein Gedanke, denn ich will klar in die Sache
hineinsehen, ich will, daß man alles untersuche. Aber ich will
zudem, daß man gründlich untersuche und daß man es zu
geeigneter Zeit thue. DaS ist mein Gedanke; wenn man
denselben entstellen wollte, so berührt eS mick wenig. Ich suche
hier meine Pflicht gemäß dem Gesetze zu erfüllen. Wenn Herr
Fischer von „sstfttaits" sprach, so weiß ich nicht, woraus er
anspielen wollte. Er wollte vielleicht damit sagen, daß gewisse,
bei der Centralbahn interessirte Aktionäre von Bern von keiner
andern Linie etwas wissen wollen; dann bin ick seiner Meinung,
denn daS sind in Wirklichkeit die ,,8stiskait8 ft und wir sind
vollkommen einig darüber, wenn das seine Absicht ist. Der
Herr Präsident des Großen Rathes sagte, daß man, was die
Form betreffe, bei jedem Anlasse Kommissionen ernennen könne;
ich stelle den Herrn v. Gonzenbach auf die gleiche Linie. Ich
räume ihm alles ein, was ihm zukommen mag, und wenn er
den Prästdentenstuhl des Großen Rathes einnehmen wird, so

bin ich überzeugt, daß er seine Mission sehr gut erfüllen wird.
Aber was ich dem Herrn Präsidenten bestreute, ist die Behauptung,

daß der s 17 dcS Reglements hier anwendbar sei. Ich
habe hier das Recht, meine Meinung auszuspreche», und sage,
der Z 17 sei nicht anwendbar, weil er den Fall vorsieht, wann
der Große Rath eine außerordentliche Kommission ernennen
kann Warum spricht dieser Artikel von einer „außerordentlichen"
Kommission? Aus folgendem Grunde. Wenn eS sich um die
Besetzung von Staatsbehörden handelt, so spricht das Reglement
vom Großen Rathe, vom Regierungsrathe, von einer ordentlichen

Kommission, wie der Bittschriftenkommisston und der
Staatswirthschafiskommission. Aber die auszufüllende Lücke hat
den Sinn, daß eine außerordentliche Kommission ernannt werden
kann. Hier muß man die Ergänzungsartikel zu Rathe ziehen.
Wenn ein Gegenstand dem Großen Rathe zur Berathung
überwiesen ist, dann kann man eine Kommission ernennen. Im
vorliegenden Falle erblicke ich keinen solchen Gegenstand, denn
wenn wir einen solchen zu behandeln hätten, so könnten Sie
eine Kommission ernennen. Liegt der Gegenstand im Anzüge?
Was sagt dieser? Wenn man von Bevormundung redet, so ist
es eine Entziehung von Rechten. Auö dem Wortlaute des

AnzugeS entnehmen wir, daß er verlangt, daß man alle
Angelegenheiten der Oftwestbahn einer Untersuchung unterwerfe und
einen Bericht über den Stand dieses Unternehmens erstatte.
Nun frage ick, ob dieß den Großen Rath angehe. Wenn Sie
dem Anzüge Folge geben wollen, wenn Sie denselben annehmen,
so haben und werden wir offenbar das Recht haben, alles,
was sich auf die Ostwestbahn bezieht, zu untersuchen, und wenn
man sagt, eS habe keinen andern Sinn, so heißt dieß uns mit
dem Recht in Widerspruch setzen, und daS ist etwas, das an's
Absurde streift. Handelt es sich um einen Anzug? Gut, nach
dem Rcglemente des Großen Rathes kann ein Anzug nur
mittels Erheblicherklärung zum Beschlusse kommen. Der K 80
dcS Reglements sagt: »Die erste Berathung eines AnzugeS
und einer Mahnung darf sich bloß auf die Erheblichkeit
derselben erstrecken. Nach der Verlesung fordert der Präsident den

Anzüger oder Mahner zu der Entwicklung! seiner Gründe auf
(§ 57); sodann erfolgt allgemeine Umfrage und die Versamm.
lung entscheidet über die Frage der Erheblichkeit wder verschiebt
die Entscheidung über diese Frage." Ich will auch verschieden.

„Wird erkennt, der Anzug oder die Mahnung sei erheblich, s»

muß der eine oder die andere an den Regierungsrath zur
Vorberathung gewiesen werden. Aus den von demselben erstatteten
Bericht wird der Anzug oder die Mahnung gleich behandelt,
wie ein Antrag des RegicrungSratheS (8 78)." Wenn wir also
die Erhcblicherklärung beschließen, müssen wir. der Folgerichtigkeit

wegen, um in den Schranken deS Gesetzes zu bleiben, den
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Anzug dem RegierungSrathe überweisen. Dann wird die Re-
gierung mir ihiem Gutachten kommen und sagen, ob der Große
Rath wohl oder übel thue, wenn er eine Kommission ernenne.

Herr v. Gonzenbach geilt von der Ansicht aus, wem die größere

Befngniß zustehe, dem stehe auch die kleinere zu; der Große
Rath sei die höchste Gewalt, er stehe weit über dem RegierungS-
raihe, den er selbst in Anklagestand versetzen könne. Warum
hat denn Herr v. Gonzenbach nicht den Muth zu sagen, man
sei mit dem Staaisveimögen leichtsinnig umgegangen? DaS
wäre ein Akt des BürgersinnS, wie man ihn ohne Zweifel in
einer Monarchie nicht antreffen würde, ich gebe eS zu, aber den

man in einer Republik erwarten kann! Ein wahrhafter Akt
der Bürgertugcnd ist es nun nach meiner Ansicht, wenn man
sich an Gesetz und Verfassung hält. Das ist aber hier nicht
der Fall. So verstehe ich, der ich weder ,,repu" noch

..sàt-ssl" bin, Gesetz und Verfassung. Herr v. Gonzenbach
hätte den 8 28 nicht vergessen sollen, nach welchem der Große
Rath die ihm durch die Versassung namentlich angewiesenen
Verrichtungen an keine andere Behörde übertragen darf. DaS
erste Recht der Mitglieder des Großen RatheS besteht darin, zu
untersuchen; nun will ich nicht heute untersuchen; erst irr vierzehn

Tagen möchte ich eine Kommission ernennen. Lassen Sie
dem Großen Raihe die Befugniß der Untersuchung. DaS ist
der Punkt, in welchem man vom 8 28 der Verfassung abgeht.

Ich bitte die Versammlung noch einmal, die Tragweile meines
Gedankens wohl in'S Auge fassen zu wollen. Wenn in vierzehn

Tagen, in drei Wochen der Große Rath neuerdings
zusammenberufen sein wird, so mache ich » ich auf Ehre anheischig,
den Anzug zu stellen, welcher heule vorliegt. Ich will die

Kommission auch, aber ich will sie zu gelegener Zeit. Soll
sie heute in Funktion treten? Der eine der Anzügcr will eS,

der andere will eS nicht, während wir später, wenn die

Regierung mit ihrem Berichte kommt, danzr sagen können, waS

wir wollen. Wenn der Große Rath zusammentritt, wird der

Rcglerungsrath seine Anträge vorlegen Dann ernennen wir
eine Kommisstvl!, und in der Zwischenzeit warte» wir zwei oder

drei Tage zu. Wir haben Zeit, die Mitglieder der Kommission

zu sehen und von den Akten Kenntniß zu nehmen. Es wird
dabei keine Zeit verloren und die Geschäfte werden aus diese

Weise besser behandelt. Ich protestire gegen alle Zumuthungen.
Ich bin weder der Ritler der Regierung noch der Ostwestbahn-
gesellschaft, ich bin weder Anhänger der Anncrivn noch der

Monarchie und ich möchte unsere Einrichtungen nicht gegen
den ServiliSmuS einer Monarchie oder einer Aristokratie
vertauschen.

G a n g uillet. Herr Carlin fragt, wozu man eine

Kommission ernennen wolle Ich antworte ihm, daß man dieselbe

ernennt, weil Herr Brassey einen fatalen Termin bis zu Ende
des Jahreö gesetzt hat. Ich sage ferner, wenn der Große Rath
sich vor Weihnacht vertammelt, so hat die Kommission nicht
mehr Zeit zur Untersuchung. Endlich muß man sie ernennen,
weil wir das Reckt dazu haben, weil wir interesssrt, weil wir
Aktionäre sind. Man muß sehen und untersuchen, wie es sich

wit diesem Unternehmen verhält, weil bis dahin die Berichte
der Ostwestbahn nicht sehr wahrheitsgetreu waren. Ich wünsche,
daß man diese Kommission ernenne, um die Angelegenheit zu
untersuchen, sobald der Regierungsrath seinen Bericht vorgelegt
haben wird. Dann wird die Kommission in der Lage sein zu
handeln. Ich möchte Herrn Carlin auch bemerken, daß er nicht

zu denen gehört, welche hier am fleißigsten anwesend sind, und
in der Woche vor dem Neujahr sitzt man nicht gerne im Großen
Rathe; man zieht vor zu Hause zu bleiben.

Ni g geler (den Peäsidentenstuhl verlassend). Ich
erlaube mir einige ganz kurze Bemeikungen und zwar vorerst
eine Vorbemerkung. Ick bin in der Verwaltung der Ostwestbahn,

indessen habe ich kein persönliches Interesse bei derselben,
indem ich von der Regierung erwähltes Mitglied des Verwal-
tungsratheS bin, und ich muß wirklich bekennen, daß mir die

dadurch erwiesene Ehre nicht sehr angenehm ist sondern daß
ich dieselbe je eher desto lieber niederlege. Was die Sache selbst
betrifft, so muß ich mir vorerst über den mit Herrn Brassey
eingeleiteten Vertrag eine Bemerkung erlauben, nicht weil er
auf den heutigen Entscheid Einfluß hat, sondern um irrige
Meinungen, welche ausgesprochen wurden, zu widerlegen.
Herr Ganguillet behauptete nämlich, die von Herrn Bràssey
gestellten Forderungen übersteigen die bisherigen Baukosten,
per Kilometer berechnet, baß also sich eine Ueberforderung
herausstelle. Ich konnte die Zahlen, welche Herr Ganguillet
anführte, nichl näher untersuchen, hingegen kann ich das sagen,
dag die von Herrn Bragcy angenommene Kostenberechnung auf
einem grünblichen Voranschläge beruhen, daß die denselben zu
Grunde gelegten Preise sich auf die Erfahrung stützen, ja um
Millionen niedriger als bei andern Linien sind. Hcrr
Brassey benahm sich sehr loyal dabei. Es wurden von Seite
sachverständiger Männer viel Höhere Anforderungen erwartet.
Als wir mit der Nachricht kamen, Herr Brassty habe das ganze
Unternehmen, welches noch auszuführen ist auf 20 Millionen
veranschlagt, lachte man mir irr's Gencht und sagte, man hätte
ein Budget von wenigstens 25—26 Millionen erwartet. Wenn
man vie Sache richtig beurtheilen null, so darf man die
Verschiedenheit des Terrains nicht übersehen. So ist z. B. die
Linie Luzern - Zug fast ganz eben auch Bern - Langnau bietet
nichl große Schwierigkeiten; bei Viel - Neuenstadt stiegen die
Koste» der Erprvpriation ziemlich hoch Bei den Linien, die

noch ausgeführt werden müssen, sind die größten Schwierigkeiten
zu überwinden. ES sind Brükenbauten unb Dammarbciten
auszuführen, die auf viele Hunderltausende kommen unp wo
schwer abzusehen ist, wie weit dieselben führen werben; im Ent«
libuch sind überdieß große Einschnitte auszuführen u. s. w.
Das hat großen Einfluß auf die Kosten. Ueber andere Punkte,
die berührt wurde», z. B. über die Frage, ob baS Obligationskapital

herbeigeschafft werden könne, will ich mir gegenwärtig
kein Wort erlauben; es wird dieß Sache näherer Untersuchung
durch die Kommission sein. Was hingegen die Frage betrifft,
ob eine Kommission niederzusetzen sei, so bin ich der Ansicht,
eS soll eine Kommission gewählt werden und zwar sofort, im
Interesse der Zeuerspacniß. Hingegen bin ich nicht der Ansicht,
daß die Kommission sofort in Funktion treten soll. Es wäre
auch nicht ein parlamentarisches Verfahren. Ich habe in
meinem Leben nie gehört, daß man eine Kommission ernannt
hätte mit dem Auftrag, einen Gegenstand zu berathen, bevor
der Regeierungsrath denselben vorberalhen hatte. Herr v.
Gonzenbach weiß, wir haben im Nationalraihe und im Stände-
raihe jeden Augenblick Kommissionen, aber er weiß auch, daß
sie sich nie einmischen, bevor bestimmte Vorlagen gegeben sind;
solche werden immer gefordert und sind durchaus nothwendig,
wenn die Kommission mit Nutzen berathen soll. Wie soll sich
die Sache machen? Angenommen, die Kommission bestehe auS
sieben oder mehr Mitgliedern, jetzt soll sie sofort in Funktion
treten, — was soll sie anfangen? Sie muß doch daS Material
zu ihrer Unterhaltung haben; daS braucht aber der Berichterstatter

der Regierung auch, sonst würde dem Direktor des
Eisenbahnwesens nichts übrig bleiben als zu sagen: Ihr Herren!
wenn Ihr vorberalhen wollt, so thut es, ich mache keinen Rapport

und kann ihn nicht machen! Herr Fischer möchte die finanzielle

Lage der Ostwestbahn vorläufig untersuchen lassen. DaS
kann nicht geschehen, bevor die Vorlagen dazu bereit liegen.
Uebrigens war der RegierungSrath nicht unthätig, er ernannte
zum nämlichen Zwecke Sachverständige, gegen deren Unparteilichkeit

und Tüchtigkeit kein Zweifel erhoben werden kann. Wie
Sie wissen, waren es die Herren KanlonSbuchhalter Henzi und
Großrath Scßler, welche die Finanzlage der Gesellschaft auf
den k, Juli oder 1. August abhin untersuchten. Nun will man
eine neue Untersuchung durch Sachverständige; der RegierungSrath

wird solche bezeichnen, um auch untersuchen zu lassen, wie
eS sich mit den Akilenzeichnungen verhalte, über die laut
Bericht des Herrn Regierungsrath Sahli Zweifel erhoben wurden.
Wenn diese Untersuchungen stattgehabt, wird die Kommission
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dann die Verhältnisse beurtheilen können. Will sie selbst die
Sache uniersuchen, so wird man ihr einen Haufen Bücher
hergeben, die sie durchsehen kann, und das ist keine Kleinigkeit;
die Kommissiuon hätte damit wochenlang zu thun. und wenn
sie nicht aus lauter Komptablcn besteht, so wüßte ich nicht,
wie sie damit zu Ende käme. Herr v. Gonzenbach sagte, es

sei wichtig, daß die Kommission sofort in Funktion trete, weil
Herr Brassey nur bis zum Neujahr an seine Propositiouen
gebunden sei. In dieser Beziehung bin ich auch der Ansicht, daß

man der Kommisston Zeit lassen muß, und daß Herr Carlin
sich im Irrthume befindet, wenn er meint, sie könne in zwei
Tagen ihre Arbeit vollenden. Aber ich finde, wenn die

Regierung ihre Vorlagen macht und dann die Kommission
einberuft. so sei damit Zeit gewonnen, nicht verloren, denn wenn
die Kommission und die Regierung gleichzeitig arbeiten müssen,
so gibt es Wirrwar und Konflikt; VaS Neujahr kommt, und
wir haben keine Vorlagen, während wir auf die andere Weise
grünbliche Vorlagen haben können, sowohl von der Regierung
als von der Kommisston. Ueberdieß kann ich der Versammlung
eröffnen, daß es dem Herrn Brassey gar nicht darauf ankommt,
ob sich die Sache ein paar Tage länger verziehe oder nicht.
Er setzte das Neujahr auS dem Grunde fest, um die FunbationS«
arbeiten für die Brückenbauten rechtzeitig beginnen zu können,
doch wird er aus dem Umstände, daß eS über daS Neujahr
hinaus gehen könnte, bis der Große Rath einen Entscheid faßt,
nicht Veranlassung nehmen, sich zurückzuziehen. Wohl aber
könnte dann eine Verzögerung in der Ausführung des LaueS
eintreten. (Der Redner übcrnimmt^wieder den Vorsitz.)

Berg er. Ich stimme ebenfalls zur Niedersetzung einer
Kommission und wollte in Betreff ihrer Funktionen ungefähr
die Ansicht aussprechen, welche soeben Herr Niggeler begründet
hat. Die Akten sind nicht so beschaffen, daß die Regierung und
die Kommission gleichzeitig die Sache behandeln könnten, eS

würde störend einwirken. Ich glaube, die Aufgabe der
Kommisston sei eö, die Vorlagen der Regierung zu prüfen. Noch
ein Wort über die Wahl der Kommission, Wir haben heute
noch die endliche Redaktion mehrerer Gesetze vorzunehmen, die

auf den 1. Jänner nächsthin in Kraft treten sollen, und die

Sitzung geht heute zu Ende. Wenn wir nun die Wahl selbst

vornehmen, so kommen wir damit nickt zu Ende; deßhalb trage
ich daraus an, daß die Kommission durch den Präsidenten deS

Großen RatheS ernannt werde. Ich habe noch einen andern
Grund dafür. Ich möchte nicht, daß Aktionäre der stwest-

bahn, aber auch nicht Aktionäre der Zcntralbahn in die
Kommission gewählt würden, damit nicht verschiedene Interessen
mit einander kämpfen, sondern die Spieße gleich machen.

Nr. v. G o n zen b ach. Da Herr Niggeler sagt, Herr
Brassey dringe nicht darauf, daß die Angelegenheit auf Neujahr
fertig werde so fällt meine Argumentation über den Zeilpunkt,
wann die Kommission in Funktion treten soll, dahin. Mein
Zweck ist eine ernste Untersuchung. Wenn daher die Sache
nicht auf Neujahr erledigt sein muß, so dringe ich gar nicht
darauf, daß die Kommission sofort in Funktion trete.

Sträub. Nach meiner Ansicht kann eS sich heute nicht
darum handeln, ob man der Ostwestbahn Millionen geben wolle
oder nicht, sondern es handelt sich darum, ob eine Kommission
niedergesetzt werden soll oder nicht. Herr Carlin hat Einwendungen

dagegen erhoben, und ich glaube in formeller Beziehung
habe er ganz recht, daß beute nicht der geeignete Zeitpunkt sei.

Wenn ich aber frage, ob eS zweckmäßig sei, sofort eine
Kommission zu ernennen, so muß ich diese Frage bejahen. Wenn
wir heute eine Kommission ernennen, so wird sie die Vorlagen
der Regierung untersuchen Wie macht es sich aber, wenn man
den Antrag des Herrn Carlin annimmt? Dann muß der Gkoße
Rath zusammentreten, so bald die Vorlagen der Regierung
bereit liege», um eine Kommission zu ernennen und sich später
wieder zu versammeln und die Anträge der Kommisston zu

untersuchen. Was die Kommission selbst betrifft, so stimme ich
der Ansicht deS Herrn Lehmann bei; ich glaube, sie soll zahlreich

sein, und wenn man nicht vorher einen Techniker ernennen
will, um die nöthigen Untersuchungen vorzunehmen, so möchte
ich doch der Kommission VaS Recht geben, Sachverständige
beizuziehen. Ich habe durchaus nichts dawider, daß nach dem
Antrage des Herrn Berger der Präsident des Großen RatheS
die Kommission ernennen. Ich habe kein Mißtrauen, doch
dünkt es mich, die Stellung deS Herrn Niggeler als Verwal-
tungSrath der Ostwestbahn würde weit unabhängiger sein, wenn
die Kommission durch den Großen Rath erwählt würde. Ich
stelle den Antrag, die Zahl der Mitglieder auf eilf festzusetzen.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Herrn Carlin (den

Anzug nicht definitiv zu erledigen, sondern
bloß erheblich zu erklären)

Für sofortige Niedersetzung einer Kommis¬
ston

Dagegen
Für eine Kommission von 7 Mitgliedern

» » V » kl »

„ Ernennung der Kommission durch den
Großen Rath
geheime Abstimmung
Einzelwahlen
eine Kollektivwahl

Minderheit.

112 Stimmen'
t

57 „
54

»

Gr. Mehrheit.
Handmehr.
Minderheit.
Mehrheit.

Hierauf findet die Wahl statt und bezeichnet daS
Präsidium zur Mitwirkung bei der Eröffnung und Verbalisirunz
des Scruttniumö die Herren Großräthe Meyer, v. Erlach,
Aeberhard und Jndermühle.

Erster Wahlgang.

Ausgetheilte Stimmzettel 113, eingelangte 109.
Gewählt sind:

Herr Großrath Seßler in Biel mit Lt Stimmen.
» Bützberger in Langenthal 69 «

Zweiter Wahlgang.

In der Wahl bleiben nach § 59 des GroßrathSreglementS
die Herren:

mit 56 Stimmen.
» 55

Karrer
Schmied, Andreas
v. Gonzenbach „ 54 „
Egger, Hektor „ 49 „
Ganguillet „ 44 „
Niggeler „ 40 „
Meyer „ 33
Stockmar „ 33 „
Engemann „ 32 „
Lehmann, I. U. „ 29 „

Ausgetheilte Stimmzettel 105, eingelangte 104.
Gewählt sind die Herren Großräthe
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Kacrer in SumiSwald
Schmied i» Burgdorf
Ile. v. Gonzenbach in Bern
Egger, Hckwr, in Aarwangen

mit 76 Stimmen.
66
60 „
60 „

//
«
»

Dr. v. Gonzenbach ersucht die Versammlung, von seiner

Wahl abzusehen.

Der Große Rath beschließt jedoch, auf dieses Begebren
nicht einzutreten.

Dritter Wahlgang.

In der Wahl bleiben die Herren
Nigqeler mit 47 Stimmen und
Meyer „ 46 „

Steiner, Müller, regt mit Rücksicht auf die Stellung
deS Herrn Niggeler die Frage an, ob es statthaft sei, daß ein
bezahltes Mitglied der Direklion der Ostwestbahn in der
Kommission sitze, mit der Erklärung, es widerspreche seinem
Gefühle.

Krebs von Twann protestirt gegen jede Beeinträchtigung
der Wahlfrciheit.

Niggeler ersucht' die Versammlung, von seiner Wahl
abzusehen und, da er sich im Austritt befindet und der
Vizepräsident nebst dem Statthalter abwesend ist, einen provisorischen
Stellvertreter zu bezeichnen.

Vorgeschlagen wird Herr Großrath MatthyS, welcher
nun den Vorsitz übernimmt.

Von 89 Stimmenden erhalten im dritten Wahlgange:
Herr Niggeler, Großrathspräsident 37 Stimmen.

„ Meyer, Kommandant 5g „
Gewählt ist also Herr Großrath Kommandant Meyer

in Bern.

Endliche Redaktion
der zweiten Berathung des Gesetzes über die

öffentlichen Primärschulen des Kantons Bern.

(Siehe Tazblatt der GroßrathSverbandlungen, laufenden Jahr¬
gang. Seite 2(14 ff.)

I)r. Lehmann, ErzichungSdirektor, als Berichterstatter.
Die 88 1, 2, 3 und 4 wurden mit einer einzigen Ergänzung
deS Estates bei 8 2 genehmigt. Bei § 5 wurde eine Redak-
tionSverbefferung vorgeschlagen, die nun also lautet: „Ueber
die Bcgründtheit der Verweigerung des AuSrrittS auS einem
Schulverbande oder des Eintritts in einen andern, ferner über
alle sonstigen Anstände, welche sich bei Veränderung der Schulkreise

erheben, entscheidet der MegterungSralh." Die 88 6 und
7 wurden ohne Bemerkung genehmigt. Bei §3, wie bei allen

folgenden Paragraphen, wo vom Gerichtspräsidenten die Rede
ist wurde dessen Ersetzung durch den Regierungsstallhalter
beschlossen. 8 9 bleibt unverändert. § 1st erhält infolge mehrerer

erheblich erklärter Anträge folgende Fassung: „DaS
Schuljahr theilt sich in die Sommer- und Winterschule. Die
Sommerschule dauert mindestens l5 Wochen, zu 18 Stunden,.
welche die Schulkomnnssion, unter Anzeige an den
Schulinspektor, aus die Wochenlage vertheilen wird. Die Winterschule

fängt spätestens am ersten Montag im November an
und dauert ununterbrochen mindestens bis zum legten Samstag
im März. DaS Minimum der wöchenllicheu Unterrichtszeit
für die Winterschule ist für Knaben 30. für Mädchen dagegen
nur 27 Stunden. Wo bis dahin eine größere Anzahl von
Unterrichtsstunden ertheilt wurde, darf dieselbe nicht vermindert
werden. Die Mädchenarbeitsstunden sind weder im Sommer
noch im Winter im Minimum der wöchentlichen Unterrichtszeit
inbegriffen." Die 88 11 und 12 jbleiben unverändert. Bei
K 13 wird der Schlußsatz gestrichen und gemäß erheblich
erklärten Anträgen der dritte Satz des Artikels also gefaßt: „AIS
hinreichend entschuldigende Gründe jjfür die Schulversäumniß
gelten namentlich: Krankheit deS Schülers, unter Umständen
auch Krankheit der Eltern, Todesfälle in der Familie und sehr

ungünstige Witterung, insofern Schwächlichkeit der Kinder oder
größere Entfernung vom Schulhause damit zusammentreffen."
Bei 8 14 beantragte ich selbst eine andere Redaktion, welche
nun zur definitiven Genehmigung empfohlen wird. Derselbe
lautet nämlich wie folgt: „Wenn die unenischuldigten
Schulversäumnisse während eines MonatS im Winter und innert 4
Wochen im Sommer einen Sechstel der Unterrichtsstunden
überschreiten, so sollen die Fehlbaren das erste Mal von der
Schulkommissivn schriftlich gemahnt werden. Bei jeder fernern
monatlich einen Sechstel der Stunden überschreitenden
Schulversäumniß während des gleichen Schulhalbjahrs dagegen,
desgleichen wenn die unentschuldigtcn, Abwesenheiten während
eines Monats im Winter und innert 4 Wochen im Sommer
einen Drittheil der Stunden überschreiten, so soll ohne
vorausgegangene Mahnung Anzeige an den Regierungsstatthalter
erfolgen." Im 8 15 werben die Worie „Ueberweisungen an
das Richteramt" ersetzt durch „Anzeigen an den RcgierungS»
statthalter". Bei 8 16 wurden mehrere Anträge erheblich
erklärt, welchen in folgender Revaktion Rechnung getragen ist:
„Die Anzeigen der Schulkommissionen an die Regicrungsftatt-
halter haben volle Beweiskraft und sind ohne Zögerung zur
Beurtheilung zu überweisen. Auf die erste Anzeige während
eines SchulhalbjahrS-sind die Fchlbaren, je nach der geringern
oder größern Zahl der Abwesenheiten, mit Fr. 1—2, auf die
zweite Anzeige mit Fr. 3—6, auf die dritte mit Fr. 4—8 u. f. f.,
zu bestrafen. Wenn die Buße wegen Armuth nicht geleistet
werden kann, so wird dieselbe nach Vorschrift deS Art. 523
deS Gesetzbuches über das Verfahren in Strafsachen
umgewandelt. Den betreffenden Schulkommissionen sind die gefällten

Strafurtheile sofort anzuzeigen."

Alle diese Anträge werden ohne Einsprache durch daS
Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die §§ 17 bis und mit 28
bleiben unverändert; bei §8 29 dagegen wurde der Antrag dc»

Herrn Wtnger erheblich erklärt, es möchten die Pflichten der
Lehrer nach Analogie der 88 82—92 des Gesetzes von 1835
hier bestimmter herausgehoben werden. Nun soll ich Ihnen
bemerken, daß viele der betreffenden Vorschriften theils in diesem
Gesetze, theils im Organisationsgcsetze entHallen sind. So ist
nach 8 33 deS OrganisationsgcietzeS jeder öffentliche Lehrer
gehalten, so weit es die bestmögliche Erfüllung seiner
übernommenen Pflichten erheischt, seine ganze Zeit und Kraft dem



Lehramt zu widmen. Bei mangelhaften Leistungen können
anderweitige Beschäftigungen ihm nie zur Entschuldigung dienen.
Der 8 29 des vorliegenden Gesetzes ergänzt diese Bestimmung.
ES wird nicht schwer sein nachzuweisen, daß die gegenwärtigen
Gesetze den Lehrern mehr Pflichten auferlegen, als sie nach
dem frühern Gesetze hallen, odschon zwölf Paragraphen darin
diesen Punkt behandelten. UebrigenS werden in den meisten
Gesetzen die Details darüber Übergängen, indem man die Sache
in Schulordnungen regullrt. Es lieg! auch hier das Projekt
einer solchen Verordnung zur Einsicht vor, so daß man zur
Ueberzeugung gelangen kann, daß die Behörde nicht ermangelte,

die Pflichten der Lehrer nach allen Richtungen festzusetzen.

Nicht nur was im bisherigen Gesetze vorgesehen,
sondern noch Mehreres dazu ist darin enthalten. Die Verordnung
wird sofort bei dem Inkrafttreten des Gesetzes erlassen werden.
Der Regierungsrath ill nun der Ansicht, eS seien alle weitern
Details in dieselbe aufzunehmen Wenn man eS wünscht, so

könnten die in den 88 87, 88, 99 und 92 des bisherigen
Gesetzes enthaltenen Bestimmungen im vorliegenden Entwürfe
eingeschaltet werden; aber der Regierungsraih hielt eS für
überflüssig, weil die betreffenden Bestimmungen gleichwohl in
die Schulordnung ausgenommen werden müssen. Ich möchte
Ihnen daher den 8 29 empfehlen, wie er vorliegt.

Wenger Als ich den Antrag stellte, war eS nicht
meine Absicht, die Pflichten der Lehrer hinauszuschrauben,
sondern eine se,»e Ordnung zu schassen, die Pflichten der Lehrer,
respektive die Rechte der Gemeinden im Gesetze selbst zu rcgu«
liren. Daher muß ich sehr wünschen daß mein Antrag
aufgenommen werde. Wenn auch alle Pflichten eines LehrerS
bald in dieser, bald in jener Form erscheinen, so ist es doch
nicht, waö wir wünschen, sondern ich sehe gerne die sachbezüglichen

Bestimmungen gesammelt, weil nicht Jedermann alle Gesetze
bei der Hand hat.

Herr Berichtesstat ter. ES ist irrig, wenn Herr Wenger
annimmt, sein Antrag sei nicht berückßchtigt worden. Ich
glaube, es sei demselben dadurch Rechnung getragen worden,
daß der Berichterstatter nachweist, daß dasjenige, was Herr
Wenger wünscht, bereits im Gesetze und in der Schulordnung
enthalten ist, die sofort gedruckt und erlassen werden soll. Ich
Wäre im Falle, genau nachzuweisen, daß mit Ausnahme der
vier Paragraphen, deren Ausnahme ich evenluel zugebe, obschon
eS überflüssig ist, alles Andere bereits in den erwähnten
Gesetzen enthalten ist.

Wenger begnügt sich in zweiter Linie mit der eventuel
vom Herrn Berichterstatter zugegebenen Ergänzung.

Abstimmung.

Für den Antrag deS RegierungSratheS Minderheit.
Dagegen Mehrheil.
Für die eventuel zugegebene Ergänzung Handmehr.

Infolge dieser Abstimmung werden folgende vier neue
Paragraphen aufgenommen: „8 30. Die Primarlehrer haben
auf Ordnung, Reinigung und Anständigkeil des Schulzimmers,
so wie auf die Reinlichkeit der Kinder in jeder Hinsicht strenge

zu achten, und werden ihre Schüler zur Sorgsalt für ihre
Schulsachen und zur Pünktlichkeit im Herbringen derselben

anhalten. Kinder, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet
sind, entfernen sie so lange aus der Schule, bis sie sich von
ihrer Genesung überzeug! haben. 8 3t In der Handhabung
der Zucht und Ordnung sollen die Lehrer besonnen, fest und
mit der größten Umsicht zu Werke gehen, den Geist der Liebe

nicht verläugnen und nie in der Leidenschaft strafen. 8 32.
Sie führen über Alles, waS der Schule als Eigenthum gehört,
ein genaues Verzeichnis 8 33. Die Lehrer sind überhaupt
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verpflichtet, jeden Mangel und jeden Uebelstand in ihren Schulen
der Ortsschulkommission anzuzeigen."

G

Herr Berichterstatter. Der frühere 8 30 wird
gestrichen. Bei 8 31 (nun 34) wurde der Antrag erheblich

erklärt, auch dem Gemeinderalhe ein Aufstchtsrccht
einzuräumen. Wenn der Herr Antragsteller nur die Absicht hat,
den Gemeinderath zu verpflichte», nebst den Schulbehörden
Aufsicht zu üben, ohne daß die Befugniß der letztem geschmälert

wird, so findet der Regterungsralh, es könne gut
entsprochen werden. Die Gemeinderälhe hätten sich jedoch nicht
direkt mit den Lehrern in Verkehr zu setzen, wenn sie im Falle
Wären, Bemerkungen zu machen, sondern sich an die
Schulbehörden zu wenden Herr Bucher hat sich bei mir mit dieser
Auslegung einverstanden erklärt; daher würde der Eingang deS

8 34 also lauten: «Die Lehrer stehen unter der Aussicht der
Schulkommissson und des GemcinderatheS. Sie haben innert
den Schranken der Gesetze:c." Das Uebrige nach dem
Entwürfe.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. 8 32 (nun 35) bleibt
unverändert. Bei 8 33 (nun 36) stellte Herr Wenger den Antrag,
den dritten Satz also zu fassen: „In dringenden Fällen kann
die Schulkommisston bis zum Entscheide der Erziehungsdirektion
die Schute schließen." Der RegierungSrath schlägt Ihnen nun
folgende Redaktion vor: „In dringenden Fällen kann die
Schulkommission bis zum Entscheid der ErziehungSdireklion die Schule
aussetzen lassen."

Wird durch das Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei 8 34 (nun 37) wurde
ein Antrag deS Herrn Sträub erheblich erklärt, welcher dahin
geht, einen Zusatz des Inhaltes aufzunehmen: „Mißverhältnisse
zwischen Lehrer, Gemeinde und Schulkommission, die jede
gesegnete Wirksamkeit deS Erstem hemmen und sich nicht auf
andere Weise heben lassen, bilden einen bestimmten AdberufungS-
grund." Da soll ich im Namen der Regierung, obschon eine

große Mehrheit sich für den Antrag ausgesprochen hat und
wenig Aussicht vorhanden ist, daß derselbe nich definitiv
genehmigt werde, gleichwohl die Versammlung auf die

Konsequenzen einer solchen Bestimmung aufmerksam machen. Vor
Allem wollen wir die Bedeutung deS Antrages untersuchen.
So wie der Paragraph lautet, könnte in den gleichen Fällen,
die Herr Sträub im Auge hat, eine Abberufung stallfinden,
indem nach dem Gesetze über Abberufung der Beamten jede

Thatsache, welche einen öffentlichen Beamten oder Angestellten
als unfähig oder unwürdig erscheinen läßt, sein Amt ferner mit
Erfolg zu bekleiden, als unbestimmter AbberufungSgrund zu
betrachten ist. Offenbar sind nun Mißverhältnisse, die jede

gesegnete Wirksamkeit des Lehrers hemmen und sich nicht auf
andere Weise heben lassen, als eine Thatsache zu betrachten,
welche die erfolgreiche Bekleidung des Amtes von Seite deS

betreffenden Lehrers hindern. Nun fragt eS sich: welche Wirkung
hat es, wenn der Antrag deS Herrn Sträub, oder wenn die

Rebaktion deS Entwurfs angenommen wirb? Bei genauer
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Prüfung habeich gefunden, im ersten Falle habe der Appella-
tionS- und Kassaiionshof bloß die Thaisachen zu ermitteln, auf
welche sich das fragliche Mißverhälmiß stützt, und wenn die

Thaisachen konstatiri sind, sofort die Ablesung zu verhängen,
nachdem dem betreffenden Lehrer GelegeHeil gegeben worden,
angehört zu werden. Im andern Falle hätte das Gericht auch
die Befuguiß, die Abberufung zu verhängen, aber eS urtheilt
lediglich nach moralischer Ueberzeugung. Der einzige wesentliche

Unterschied ist also, daß, wenn Sie den Antrag des Herrn
Sträub annehme», das Gericht bei konstatirler Thatsache
abberufen MUß, während dieß nach dem Entwürfe von setner

moralischen Ueberzeugung abdangen würde. Ich glaube, eS

lohne sich nicht der Mühe, eine solche Bestimmung hier
aufzunehmen, um so weniger, als wegen der gleichen Verhältnisse,
die Herr Sträub im Auge har, das Gericht auch nach s 34
des Entwurfes abberufen kann, und nach 8 31 des Gesetzes
über die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Primärschulen
auch ein Mittel gegeben ist, die Entfernung eines Lehrers zu
bewirken. Ich will diesen Paragraphen ablesen, indem er etwas
in Vergessenheit gerathen zu sei» scheint, sonst könnte ich nicht
begreifen, wie sich ein so großes Mehr für den Antrag des

Herrn Sträub ergab. (Der Redner verliest nun den 8 31
deS Gesetzes vom 7 Juni 1859, nach welchem jede Erhöhung
der gesetzlichen Lehrerbesvldung um wenigstnis Fr. 100 die
Gemrrnde berechtigt, die Ausschreibung der Lehrerstelle zu
verlangen, und auch bei einer geringern Erhöhung da, wo daS

Interesse der Schule eS wünschenSwerth macht, mit
Genehmigung der Erziehungsdirektion die Stelle ausgeschrieben werden
kann.) Ich glaube, auf diesem Wege kommen die Gemeinden,
wenn sie sich zu beschweren haben, sicherer, leichter und wohlfeiler

zum Zwecke, als wenn sie auf den Weg des Abberufungsprozesses

gewiesen werden. Man macht gellend, da eine solche

Bestimmung für die Geistlichen aufgestellt worden, so sei sie

auch gegenüber den Lehrern billig. Ich glaube aber, es wäre
unbillig. Nehmen Sie den Antrag des Herrn Sträub an, so

stellen Sie die Lehrer viel ungünstiger als die Geistlichen Aber
auch abgesehen davon, halte ich dafür, es wäre der Schule
nachtheilig, weil Sie dadurch tüchtige, achtungswerlhe junge
Leute abschrecken würden, sich dem Lehrerberufe zu widmen.
Der angeführte 8 31 ist gewiß viel strenger als der § 10 deS

Gesetzes über die Wahl und Besoldung der Geistlichen. Ich
wiederhole daher: ich Halle es für eine entschiedene Unbilligkeir.
Schließlich will ich offen bekennen, daß mein erstes Projekt
einen dem Antrage des Herrn Sträub gleichlautenden
Paragraphen enthielt Ich hielt einen solchen für nothwendig zur
Rettung deS Prinzipes der Lebenslänglichkeit der Amtsdauer
und um die Gemeinden in die Lage zu setzen, sich im gegebenen
Falle zu helfen. Bei näherer Prüfung ließ ich denselben jedoch

fallen; auch machte es Eindruck auf mich, baß sich fast alle
Kreissynoden mit Entrüstung gegen eine solche Bestimmung
aussprachen. Herr Sträub war bei der ersten Berathung mit
meiner Anschauungsweise einverstanden. Zum Beweis erinnere
ich ihn, baß aüs seinen Wunsch der 8 31 des Gesetzes über
dre ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Primärschulen
hier im § 24 zitirt wurde Mit seinem Antrage würde nichts

gewonnen; jedenfalls muß ich Namens der Regierung ans
Verwerfung desselben antragen.

Sträub. Ich muß, um meinen Antrag zu vertheidigen,
beim Schlüsse deS vom Herrn Berichterstatter abgegebenen
Votums anfangen. Er sagt, ich sei bei der ersten Berathung mit
ihm einverstanden gewesen. Daß man die Gesinnung ändern
kann, hat der Herr Berichterstatter selbst bewiesen durch das
Abg'hen von seinem ersten Projekte Vorerst sagt der Herr
Bencht.estatter, was ich hier zu einem bestimmen Abberusungs-
grund machen wolle, bilde nach dem Abberusungsgesetz einen

r» bestimmten Abberufungsgrund Den Unterschieb hob der Herr
Ber chierstatier selbst hervor. Bei unbestimmten Abberufungs«
gründen urtheilt das Gericht nach moralischer Ueberzeugung.
Ohne demselben zu nahe zu treten, muß ich doch bemerken, daß

diese Ueberzeugung heute so, morgen anders seinkann. Selbst
wenn die Richter nach Akten urtheilen, fällt das Urtheil
verschieden aus. Wie gestallet sich aber die Sache, wenn daS
Gericht einen bestimmten Abberufungsgrund vor sich har? Dann
hat dasselbe nur zu konstatiren, ob die fraglichen Mißverhält« l

nisse vorhanden seien oder nicht. DaS gibt keine» langen Prozeß.
Hat der Appellations- und KassationShof nicht Mittel und Wege,.
daS Verhältniß zwischen Lehrer, Schulkvmnnssion und Gemeinde
konstatiren zu lassen? Sind nicht die Gemeindebehörden, die
Geistlichen da? Ich glaube, es liege im Interesse der Schule,
daß solche Mißverhältnisse nicht zu lange dauern, sondern so.
schnell als möglich gehoben werden. Ferner sagt der Herr
Berichterstatter, die Gemeinden können den gleichen Zweck
erreichen nach § 31 deS Gesetzes über die ökonomichen Verhältnisse

der Primärschulen. Da bemerke ich vorläufig nur, daß
jener 8 31 das gleiche Schicksal hatte, wie mein heuliger
Antrag; er wurde erst in der letzten Stunde ausgenommen. Der
Herr Berichterstatter hat sich dagegen ausgesprochen. Nun wollen
wlr untersuchen: handelt eS sich hier um den gleichen Fall,
wie wenn nach 8 31 deS erwähnten Gesetzes eine Schule
ausgeschrieben werden kann? Es ist allerdings richtig, daß nach
8 31 die Erhöhung der gesetzlichen Besoldung eine Ausschreibung

zur Folge haben kann. Nun können sich aber Zweifel
erheben, wie dieß zu verstehen sei, indem man fragen könnte:
was ist die gesetzliche Besoldung? Man könnte auch fragen:
muß die Gemeinde jedesmal, wenn sie eine Schule neuerdingS
ausschreiben will, die Besoldung des Lehrers um Fr. 100
erhöhen? Ich will nicht darüber streiten, aber es können
verschiedene Ansichten bestehen. Ich hatte damlS im Auge, daß
Lehrer, die in der Gemeinde nicht das leisten, was sie leisten
sollten, entfernt werden könnten. Daß ich eS den Gemeinden
nicht leicht machen wollte, beweist, daß ich eine Erhöhung der
Besoldung von Fr. 100 annahm. Das ist keine Kleinigkeit.
Im Nachsatze deS 8 31 heißt es dann, daß bet geringerer
Besoldungserhöhung eine Ausschreibung mit Genehmigung der
Erziehungsdirektion staltfinden könne. Ich frage: haben wir
da ein Gericht an der Erziehungsdirektion? Haben wir da eine
unparteiische Behörde? Ich will ihr durchaus nicht zu nahe
treten, aber sie wird von zwei Serien gedrängt, einerseits von
den Lehrern, andererseits von den Gemeinden Welcher Partei
will sie den größern Mups geben? Es könnte der Erziehungsdirektion

einfallen, einer Gemeinde zu sagen: ja, wenn ihr die
Besoldung um Fr. 100 oder Fr. 200 erhöht, so könnt ihr eS

thun; oder sie könnte die Gemeinde einfach abweisen mit dem
Bedeuten, daß Mißverhälmiß sei gar nicht so wichtig. Wer
hat eigentlich daS Recht, einen Antrag auf Abberufung zu stellen?
Im Gesetze von 185l steht es deutlich: „Die Aufsichtsbehörde."
Also ist es die Erziehungsdirektion. Nun frage ich: wenn
Mißverhältnisse der erwähnten Art zwischen Lehrer und
Gemeinde vorhanden sind, soll der Lehrer länger bleiben oder nicht?
Ich sage, nein, er soll so schnell als möglich entfernt werden.
Ich habe auch mit Lehrern davon gesprochen, diese sagten mir,
sie seien froh, wenn eine solche Bestimmung aufgenommen werde.
Schließlich glaube ich, die Konsequenz gegenüber den Geistlichen
fordere es, und Idenn es schon nicht ein wichtiges Motiv ist,
so glaube ich doch, man soll den Antrag aufnehmen. Ich will
den Großen Rath entscheiden lassen.

Matthys. Der Unterschied zwischen dem Vorschlage deS
RegierungSratheS und demjenigen des Herrn Sträub besteht,
darin, daß nach dem erstern das Gericht im gegebenen Falle!
zu untersuchen hat: sind solche Mißverhältnisse vorhanden, daß
die Entfernung des Lehrers im Interesse der Schule liegt?
und aus welchen Gründen sind diese Mißverhältnisse entstanden?
während nach dem Antrage deS Herrn Sträub das Gericht
einfach zu untersuchen hat: sind die fraglichen Mißverhältnisse
vorhanden? und wenn ja, einfach abberufen soll. Ich habe
auch beim Gesetze über Wahl und Besoldung der Geistlichen
angenoipmen, das Gericht habe auch die Gründe zu untersuchen,
aus welchen die Mißverhältnisse entstanden sind; ich kann aber



begreifen, daß dort die strengere Ansicht zum Beschluß erhoben
wurde. Hier muß die Stelle ausgeschrieben werden, wenn die
Besoldung deS Lehrers um Fr 1dl) erhöht wird, abgesehen
davon, ob die ErziehungSdirekiion beistimme oder nicht. Ja,
wenn die Erhöhung nur 29 Centimes beträgt, kann die

Ausschreibung mit Betstimmung der Erziehungödireklion stattfinden.
Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, daß der Lehrer der Gemeinde
Hunderlmal näher steht als der Geistliche. Der Lehrer muß
strafen, er hat den Unterricht der Kinder bis zum lti. Alters-

ì jähre. Der Geistliche empfängt sie auf einer Stufe, wo sie in
die bürgerliche Gesellschaft treten können. Der Geistliche kommt
nicht in den Fall (wenigstens ist dieß Ausnahme), die Zuchtruthe

anzuwenden. Der Lehrer soll es thun, und dabei
entstehen am leichtesten Mißverhältnisse Es mangelt nichts, als
daß daß Kind eines einflußreichen oder vermöglichen Bürgers
gestraft wird, um eine Mtßllimmung gegen den Lehrer und
selbst einen Antrag auf Abberufung zu veranlassen; dann hätte
der Appellations - und Kasiationshof einfach abzuberufen und
der Antrag des Herrn Sträub würde zur Ungerechtigkeit. Der
Richter soll den Lehrer abberufen, wenn die Verhältnisse seine

Schuld sind, aber wenn sie nicht ihm zur Last gelegt werden
können, dann soll der Richter auch den Lehrer schützen. AuS
diesen Gründen stimme ich zum Antrage des RegterungsraiheS.

Friedli zu Friesenberg. Herr Maithys hat in mancher
Beziehung richtig gesprochen, aber so häufig werden die Fälle
der Abberufung nicht eintreten Wenn jedoch ernstliche
Mißverhältnisse zwischen einem Lehrer oder der Gemeinde eintreten,
so muß er oder die Gemeinde weichen.

Knechtenhofer, Oberst, unterstützt den Antrag deS

Herrn Sträub, da nicht alle Gemeinden eine Besoldungserhöhung
von Fr. 199 zu tragen mögen, nur um eine Ausschreibung zu
veranlassen.

Herr Berichterstatter. .Obschon ich das Schicksal
des Paragraphen voraussehe, erlaube ich mir doch noch einige
Worte zur Vertheidigung desselben. Herr Strand scheint im
Ernst zu glauben, eS werde durch seinen Antrag viel gewonnen
in Bezug auf Entfernung nußbeltebiger Lehrer, es sei der leichtere

Prozeß. Ich glaube aber enlichieden, das Gegentheil sei

der Fall. Herr Sträub sagt, die Erzlehiuigsdtrekilon werde von
zwei Seiten gedrängt. Das Obergericht wird diesem Drängen
auch ausgesetzt sein Wenn die Erziehungsdirekuon zwischen

Hammer und AmvoS, zwischen Lehrer und Gemeinde ist, so

glaube ich, sie könne gleichwohl unparteiisch sein, so gut alS
eine Gerichtöperson. Wenn Herr Sträub serner sagt, die Er-
ziehungsdtreklion sei die oberste Aufsichtsbehörde, so ist er im

Irrthum; seil Erlassung des Abberufungsgesetzes nahm der Re-
gierungöraih diese Stellung ein Wie es sich mit der Stimmung
der Lehrer verhält, sehen Sie daraus, daß rmt Ausnahme von
4—5 Amtsbezilken aus allen andern Eingaben gegen die frag«
liche Bestimmung einlangten. Da tch, ungeachtet der gellend
gemachten Gründe, gleichwohl annehmen muß, daß der Antrag
deS Herrn Sträub angenommen werde, so beantrage ich éventuel

die Einschaltung folgenden Zusatzes nach dem ersten Satze
deS § 34 (nun 8 37): „Mißverhältnisse zwischen Lehrer,
Gemeinde und Schulkommission, die jede gesegnete Wirksamkeit
deS Elstern hemmen und sich nicht auf andere Weise heben
lassen, bilden einen bestimmten Abberufungsgrund."

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des RegicrungSrathes Minderheit.

„ „ „ „ Herrn Sträub Gr. Mehrheit.
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Herr Berichterstatter. Die §8 35 und 36 (nun 33
und 39) bleiben unverändert. Bei § 37 (nun 40) wurde der
Antrag erheblich erklärt, statt zu sagen, alle mit diesem Gesetz
im WilMspruch stehenden Bestimmungen seien aufgehoben, die
aufzuhebenden Gesetzesbestimmungen im Detail anzugeben.
Infolge dessen lautet der Paragraph nun also: „Alle nicht bereits
in den Gesetzen vom 24. Juni 1856 und 7. Juni 1859
ausdrücklich aufgehobenen Bestimmungen deS Gesetzes über die
öffentlichen Primärschulen vom 13. März 1835, sind aufgehoben."

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Bei 8 33 (nun 41) wird als Zeitpunkt deS Inkrafttretens
definitiv der 1 Januar 1861 festgesetzt.

Vortrag deS Regierungsrathes und der Er,
ziehungSdirektion mit dem Antrage auf Ertheilung
deS Erpropriationsrechtes an die Einwohnergemeinde
Rüegsbach für ihren Schulhausbau.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichlcrstatter,
empfiehlt diesen Antrag mit einer kurzen Darstellung des
Sachverhaltes, aus welchem sich im Wesentlichen folgendes ergibt.
Wenn Jemand gezwungen werben soll, einen Theil seines
Eigenthums zu öffentlichen Zwecken abzutreten, so ist es Pflicht
der Behörden, genau zu uniersuchen, ob die Abtretung
nothwendig sei und die Sache nicht auf andere Weise erledigt
werden könne. Im vorliegenden Falle ist der Bau eines
SchulhauseS nothwendig, der dazu geeignete Platz kann nicht
anders als durch Erpropriation erworben werden, deren
Anwendung im Hinblick auf den 8 83 der Versassung gerechtfertigt

erscheint, weil das gemeine Wohl die Errichtung von
Schulen, resp, den Bau von Schulhäusern erheischt. Da man
aus gütlichem Wege nicht zum Ziele kam, so wird die Anwendung

des ErpropriationsrechtS empfohlen.

Friedli zu Friesenberg stillt, mit Rücksicht darauf,
daß eS vielleicht im Interesse des zu Erpropiiircnden
liege, ein größeres Stück Land zu verkaufen, den Antrag, die
Gemeinde zum Ankaus eines größern Stückes zu verpflichten,
wenn derselbe es anbieten sollte, um ihn nicht allzusehr in
seinem Besitze zu stören.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag der
Konsequenz wegen nicht zu und bemerkt, daß für den Betreffenden
keine Störung eintrete.

Der Antrag deS Regier ungöratheS wird durch daS

Handmehr genehmigt, derjenige des Herrn Friedli bleibt tn
Minderheit.

Vortrag des RegierungSralheS und der

ErziehungSdirekiion mit dem Antrage aus Ertheilung des
Erpropriationsrechtes an den mir dem SchulhauSbau
zu Lausfen betrauten Driltmann.

Der Herr Erziehungsdirektor, als Berichterstatter
führt zu Begründung deS Antrages im Wesentlichen folgendes
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an. Hier ist eS ein Drittmann, der die Expropriation verlangt,
weil er mit der Ausführung eines SchulhauSbaueS betraut
worden ist. Bereits 'drei Regierungen haben beschlossen, es

müsse in Lausten ein Schulhaus gebaut werden. Gchon im
Jahre 1847 wurde der Gemeinde angedroht, wenn sie nicht
baue, so werde der Staat auf ihre Kosten den Bau ausführen;
sie wußte jedoch die Sache i» die Länge zu ziehen. Anno 1859
beschloß die Regierung, das Schuihaus soll durch den Staat
auf Rechnung der Gemeinde gebaut werden. Die Gemeinde
stemmte sich neuerdings dagegen. Endlich mußte das Perfahren
nach dem Gesetze über öffentliche Leistungen zur Anwendung
kommen, weil daS Bedürfniß ein sehr bringendes war, und da
der Platz nicht ohne Expropriation erworben werden kann, so

wird auf Erlheilung derselben angetragen und gestützt auf den

Vorschlag des Herrn Großrath Pallain dieselbe zur Genehmigung
empfohlen.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Endliche Redaktion

der zweiten Berathung des Gesetzes über die blei¬
benden Wal dausreutungen.

(Siehe Tagblatt der Großrathsvcrhandlungen, laufenden Jahr¬
gang, Seite 187 f. hievor.)

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Die 88 1, 2, 3 und 4 wurden vom Großen Rathe
unverändert angenommen. Bei § 5 wurde Streichung der
Worte „in Gebirgsgegenden" beschlossen und dagegen folgende
Fassung erheblich erklärt: „Der Ertrag der AuSrcutungsge.
bühren soll von der Forstpolizeiverwaltung zu Waldkulturen
verwendet werden." Ich empfehle Ihnen diese Redaktion in
dem Sinne, daß der so redigirte Z 5 mit dem § 4 vereinigt
werde, wohin er seinem Inhalte nach gehört.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Zu 8 6 (nun 5) wurde keine

Abänderung beschlossen, hingegen wurde nach der ariikelweisen
Berathung ein Antrag erheblich erklärt, der seiner Natur nach

zu diesem Paragraphen gehört. Er geht dahin, daß für AuS-
reutungen unter ivöHZ' die Einreichung eines geometrischen
Planes nicht gefordert werde. Dieser Antrag scheint beim
ersten Eindruck nicht unbillig, bei näherer Prüfung aber führt
er zu Inkonsequenzen, und ich muß ihn daher bestreiken. Bevor
man weiß, daß das auSzureutende Stück weniger als 199j^Z'
ist, muß doch eine Messung vorausgehen. Warum soll für
1S1HI' ein Plan eingereicht werden, für 99(H' nicht? Ich
empfehle also den Paragraphen, wie er vorliegt.

Fricdli zu Friesenberg. Ich möchte doch den Verhältnissen

Rechnung tragen, um nicht die Leute zu zwingen, das
Gesetz zu umgehen oder sie in Kosten zu bringen. Es gibt so

kleine mit Gesträuch bewachsene Landstücke, wo man nicht weiß,
ob eS Wald sei oder nicht. Ich glaubte, man sollte die
Ausnahme auf 1999LH" bestimmen, nur 199^' wären nicht der
Mühe werth.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß der Antrag
deS Herrn Sträub sich auf 199LI' beschränkte und derjenige
des Herrn Fricdli unzuläßig wäre.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Zu 8 (nun 6) ist nichts zu
bemerken. Bei 8 8 (nun 7) wurde die Herabsetzung der Buße
von 299 —399 auf Fr. 199 - 299 erheblich erklärt. Dieß wird
vom Regierungsrathe zugegeben.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei 8 3 (nun 3) ist das erste
Lemma zu streichen; der übrige Theil bleibt unverändert.
Hingegen wurde folgender Zusatzanlrag deS Herrn MatlhyS erheblich

erklärt: „Wenn ein Grundstück, das nach diesem Gesetz
wieder zu Walo anzusäen oder anzupflanzen ist, handändert, so

geht die Verpflichtung, dasselbe anzusäen oder anzupflanzen
von Gesetzes wegen auf den Erwerber über. Diesem bleibt
aber der Regreß gegen den Vorbesitzer ^vorbehalten." Diese
zweckmäßige Ergänzung deS Gesetzes wird vom RegierungS-
rathe zugegeben, und ist dieselbe als K 9 aufzunehmen.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berich terstatter. Der 8 19 bleibt unverändert.
Das Gesetz tritt auf den 1. Januar 186k in Kraft.

Genehmigt, wie oben.

Vortrüge der Direktion derDomänen und Forsten

1) Der RegierungSrath stellt den Antrag auf Ge.
nehmigung des mit der Burgergemetnde Delsberg unterm
19. November 1869 abgeschlossenen Kaufvertrages, betreffen»
den Ankauf ihrer Besitzung à um die Summe von
Fr. 25.999.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Darstellung des Sach«
Verhaltes, wie folgt. Im 8 21 des Gesetzes über die
Lehrerbildungsanstalten ist die Errichtung eines LehrerinnenscminarS für
den französischen KantonStheil vorgesehen Am 22. August ab-
hin beschloß der Regierungsrath auf den Antrag der ErztehungS-
direktion, eS sei dieses Seminar in Delsberg zu errichten, und
ermächtigte hierauf die Domäncndirektion, mit der Burgergemeinde

PelSbcrg zum Ankauf der Domäne lo5 Lapucins in
Unterhandlung zu treten. Diese Domäne war schon früher
Sitz deS LchrerinnenseminarS, nach dessen Aufhebung im Jahre
1853 die Domäne verkauft wurde und durch eine zweite Hand-
änderung in den Besitz der Burgergemeinde Delsberg überging.
Diese verkaufte nun die Besitzung dem Staate um die Summe



von Fr. 25,000, d. h. um den gleichen Preis, welchen die
Burgergemeinde zahlte, mit Hinzurechnung der Handänderungs-
gebühren. Die Domäne besteht aus einem geräumigen HauS
mit Holzschopf, Remise und Stallung, nebst einem Garten und
Hofstatt, zusammen ungefähr 2'/? Jucharten; das ganze ist
durch eine Mauer eingefriedigt und die innere Einrichtung dem
Zwecke angepaßt.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne Ein.
spräche genehmigt.

2) Ein zweiter Antrag deS Regie rungSralhcS geht
dahin, der Große Rath möchte den mit Herrn I. H. Sagne
in Vürcn abgeschlossenen Vertrag vom 2. und 3. November 1860,
betreffend den Ankauf deS sogenannten Zollhäuser' daselbst,
genehmigen.

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Berichterstatter,
als im Interesse des Staates liegend, empfohlen und ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Hierauf wird der Vortrag des Regierungsrathes
und der B au direkt ton, betreffend den Bau einer Gitterbrücke

zu Kirchberg, verlesen und vom Herrn Baudirektor,
als Berichterstatter, zur Genehmigung empfohlen, jedoch
die Verhandlung von Herrn Großrath Gygar durch die

Anfrage unterbrochen, ob der Große Rath noch beschlußfähig sei.

Die vom Präsidium angeordnete Zählung der
Versammlung konstatirt die Anwesenheit von bloß noch 60
Mitgliedern. Da hienach die Versammlung nicht mehr beschlußfähig

erscheint, so wird noch das heutige Protokoll verlesen,
durch das Handmehr genehmigt und hierauf die Sitzung
geschlossen.

29!

Werzeichniß

der seit der letzten Session eingelangten Vorstel¬
lungen und Bittschriften.

25. Mai 1860.
Vorstellung mehrerer Amtsschreiber, betreffend das Gesetz

über die Grundbücher und Pfandtitcl.
25. Juli.

Vorstellung des Gemeinderathes von Guggisberg, betreffend
denselben Gegenstand.

Vorstellung einer Anzahl Militärs, betreffen^ oaö neue
Jägergewehr.

16. August.
Vorstellung deS Herrn alt-Regierungsrath Blösch, betreffend

die Gründung deS Jenner-Spitals.
26. September.

Vorstellung der Gemeinden Buchholterberg und Wachsel¬
dorn, betreffend deren Vereinigung mit dem Amtsbezirke
Thun.

10. Oktober.
Vorstellung mehrerer Partikularen von Viel, betreffend die

Tieferlcgung deS Brienzersees.
15. Oktober.

Bußnachlaßgesuch des Chr. Dällenbach von Dießbach.
19. Oktober.

ErpropriationSgesuch für den Schulhausbau von Laufen.
2. November.

Vorstellung der Gemeinde Chevenez, betreffend den Bau der

Fahyn-Pruntrut-Straße.
Strafnachlaßgesuch von Johann Ulrich und Franz Johann

Aeschlimann zu Amt.
17. November,

Strafnachlaßgesuch von Johann Scherz zu Vinelz.
21. November.

Strafnachlaßgesuch von Sam. Wicdmer in Rohrbach.

„ Karl Spring in Rohrbach.
23. November,

ErpropriationSgesuch der Kirchgemeinde Niederbipp.
24. November.

Vorstellung der gemeinnützigen Gesellschaft von Frutigen,
betreffend Revision des Landrechts.

Schluß der Sitzung und der Session: 1'j. Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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